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1.) Einleitung  

Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung der Wissenschaftspolitik und ihrer Beratung schlag-

artig in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Selten war die Bundesrepublik so eindeutig vom 

Ratschlag von Expertinnen und Experten abhängig.1 Aber auch schon vor der Pandemie war 

klar: Politische Entscheidungsfindung ist im 21. Jahrhundert so schwer wie nie zuvor. Einer 

der Hauptgründe hierfür ist in der zunehmenden allgemeinen Komplexität unserer Welt zu se-

hen. Diese Entwicklung lässt sich auf verschiedene Einflussfaktoren wie den technischen Fort-

schritt, die Entdeckungen der Wissenschaft und die modernen Informations- und Kommunika-

tionsmedien der Wissensgesellschaft zurückführen. Als Resultat ergeben sich für alle Politik-

felder immer unübersichtlichere und diffizilere Entscheidungsprozesse. Die Politik braucht da-

her Unterstützung bei ihrer Urteilsfindung. Sie braucht die Hilfe von Expertinnen und Experten, 

sie braucht Beratung.2   

Die Aspekte der steigenden Komplexität und des daraus resultierenden Beratungsbe-

darfs stellen für alle Politikfelder eine Herausforderung dar. Jedoch scheint das für die Wis-

senschaftspolitik im besonderen Maße zutreffend, da leicht evident wird, dass Politikerinnen 

und Politiker schnell mit einer vollständigen Analyse der Sachlage und der Einordnung des 

Forschungsstands überfordert sein können. Erschwerend kommt hinzu, dass sich für die Wis-

senschaft selbst in den vergangenen Jahrzehnten die Rahmenbedingungen stark verändert 

haben.3 Häufig ist im Resultat sogar von einer Krise der Wissenschaft die Rede, da sie ihre 

Aura verloren, Vertrauen eingebüßt und damit ihre ehemals unantastbare Stellung verloren 

habe.4 In ihr selbst ist bereits vor geraumer Zeit die verunsichernde Erkenntnis gereift, „dass 

im Haus der Wissenschaften jedenfalls nicht nur eine Vernunft und Wahrheit und Objektivität 

wohnen.“5 Zeitgleich expandiert sie fortlaufend und verästelt sich in ausdifferenzierten Spezi-

algebieten, während neue Orte der Wissensgenerierung an Bedeutung gewinnen.6  

 
1 Vgl. Weingart, Peter: Wissenschaftliche Politikberatung in Krisenzeiten, in: Bundeszentrale für Politische Bildung (Hrsg.): Wis-

sen. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), 3-4/2021. Bonn, 2021. S. 28 – 32. S. 28. 
2 Vgl. Falk, Svenja et al.: Politikberatung – eine Einführung, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. 2. Auflage. 

Wiesbaden, 2019. S. 3 – 24. S. 10. 

Vgl. Kielmansegg, Peter Graf: Einleitung, in: Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Politikberatung in Deutsch-

land. Wiesbaden, 2006. S. 9 – 17. S. 10. 

Vgl. Neidhardt, Friedhelm: Wissenschaftliche Politikberatung via Medien?, in: Heidelberger   Akademie der Wissenschaften 

(Hrsg.): Politikberatung in Deutschland. Wiesbaden, 2006. S. 146 – 154. S. 149. 
3 Vgl. Martinsen, Renate: Gesellschaftsberatung als Chinese Whisperer - zur Rolle von (medial vermittelter) Öffentlichkeit in 

Politikberatungsprozessen, in: Leggewie, Claus (Hrsg.): Von der Politik- zur Gesellschaftsberatung. Neue Wege öffentlicher 

Konsultation. Frankfurt am Main u.a., 2007. S. 51 – 69. S. 53. 
4 Vgl. Heinrichs, Harald: Politikberatung in der Wissensgesellschaft. Eine Analyse umweltpolitischer Beratungssysteme. Wies-

baden, 2002, S. 33. 

Vgl. Weingart, Peter: Die Wissenschaft der Öffentlichkeit. Essays zum Verhältnis von Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit. 

Weilerswist, 2005b, S. 49. 
5 Fromm, Nadine/Rosenstrauch, Hazel: Vom Umbau in den Wissenschaften: Einführung und Dokumentation, in: BBAW / Inter-

disziplinäre Arbeitsgruppe Gegenworte - Hefte für den Disput über Wissen. Heft 12. S. 4 – 10. S. 4. 
6 Vgl. Weingart, Peter: Wissensgesellschaft und wissenschaftliche Politikberatung, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Poli-

tikberatung. 2. Auflage. Wiesbaden, 2019. S. 67 – 78. S. 68. 
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In dieser Ausgangslage hat sich das Aufgabenfeld der Wissenschaft verändert. Das 

Gefüge zwischen Gesellschaft und Wissenschaft hat sich verschoben, die Grenzziehungen 

werden aufgeweicht. Auch als Ausdruck einer neuen Erwartungshaltung der Gesellschaft an 

die Forschung wird wissenschaftliche Politikberatung und gesellschaftliches Engagement von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verlangt.7 Der Ruf wird laut nach „civic scientists“8, 

die als „honest broker“9 zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und Politik agieren. Neben der 

klassischen Politikberatung hat sich die Gesellschaftsberatung „gleichberechtigt“10 etabliert. 

Unter anderem daher hat die Zahl der Beratenden zugenommen und sich ein „Markt der Poli-

tikberatung“11 gebildet. Auch immer mehr extramurale Expertinnen und Experten stellen dort 

ihren Ratschlag zur Verfügung.12 Zeitgleich ist der gesellschaftliche Anspruch an Partizipation 

gestiegen und hat normativen Charakter erreicht.13 Durch ihre öffentliche und zum Teil proak-

tive Rolle gewinnt die Wissenschaft aber auch wieder an Hoheit zurück und kann Impulse im 

politischen Diskurs setzen.14  

Der Elfenbeinturm ist out.15 Wissenschaft findet immer öffentlicher statt und bewegt 

sich in der Diskussion auch über ihre fachlichen Grenzen hinaus, wie zum Beispiel beim Ab-

wägen ethischer Gesichtspunkte in der Stammzelldiskussion zu sehen ist. Umso schwerer 

wiegt da, dass der technische Fortschritt in der Öffentlichkeit einen Januskopf hat: Mal heils-

bringender Wohlstandsgarant, mal gefährdender Risikofaktor.16 Postfaktizität erneuert die Ver-

schiebung der Gefüge zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und erweitert die krisenhafte 

Entwicklung um ein antiszientistisches Moment.17 Zeitgleich betont die mediale Öffentlichkeit 

der Corona-Pandemie zusätzlich die Herausforderungen durch die „unterschiedliche[n] Sys-

temrationalitäten von Wissenschaft und Politik“18. 

 
7 Vgl. Falk 2019 S. 5. 

Vgl. Maasen, Sabine/Dickel, Sascha: Partizipation, Responsivität und Nachhaltigkeit, in: Simon, Dagmar et al..: Handbuch Wis-

senschaftspolitik. 2. Auflage. Wiesbaden, 2016. S. 225 – 242. S. 230. 
8 Vgl. Lane, Neal: Funding Priorities and External Advice. A Perspective on U.S. Science and Technology, in: Heidelberger Aka-

demie der Wissenschaften (Hrsg.): Politikberatung in Deutschland. Wiesbaden, 2006. S. 157 – 170. S. 170. 
9 Vgl. Pielke, Roger A.: The honest broker. Making sense of science in policy and politics. New York, 2007. 
10 Falk 2019, S.5.  
11 Ebd., S. 9.  
12 Vgl. Weingart 2019, S. 68. 
13 Vgl. Maasen/Dickel 2016, S. 230. 
14 Vgl. Weingart 2019, S. 69. 
15 Vgl. Fraenkel-Haeberle, Cristina: Die Universität im Mehrebenensystem. Modernisierungsansätze in 
Deutschland, Italien und Österreich. Tübingen, 2014. S. 170. 
Vgl. Wilke, Helmut: Organisierte Wissensarbeit, in: Zeitschrift für Soziologie. Jg. 27, Heft 3. Stuttgart, 1998. S. 161 – 177. S. 
161. 
16 Vgl. Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1986.    

Vgl. acatech: Akzeptanz von Technik und Infrastrukturen. Anmerkungen zu einem aktuellen gesellschaftlichen Problem. acatech 

bezieht Position (Nr. 9). München und Berlin, 2011. S. 7ff. 

Vgl. Grunwald, Armin: Technikfolgenabschätzung – eine Einführung. 2. Auflage. Berlin, 2010. S. 17ff. 
17 Vgl. Falk 2019, S. 11. 
18 Weingart 2020, S. 29. 
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Wissenschaft, und damit Wissenschaftspolitik, spielt eine bedeutende Rolle für 

Deutschland.19 Ihre Bedeutung wurde in der Corona-Pandemie zusätzlich drastisch betont. 

Zeitgleich zeigt sich die Wissenschaftspolitik als Kristallisationspunkt der eben beschriebenen 

Transformationsprozesse. Daher ist es nötig, die Prozesse und Einflussfaktoren, die sie for-

men, zu verstehen und kritisch zu hinterfragen. Diese Forderung wird durch die veränderten 

Grundbedingungen der Wissenschaft und die Aufgabe, Deutschland international wettbe-

werbsfähig zu halten, noch verstärkt.  Zeitgleich stellen die Gegebenheiten der Mediendemo-

kratie der Politik neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Politikberatung spielt in 

diesem Prozess eine zentrale Rolle. Ihre steigende Bedeutung wirft aber auch Fragen auf, die 

sich um Akteurinnen und Akteure, demokratische Grundprinzipien, Rahmenbedingungen, For-

men und die Qualitätssicherung von Expertise drehen.  

 

1.1.) Problemstellung und Untersuchungsgegenstand 

Auch für die Politikwissenschaft ist der Themenkomplex rund um Expertise von großer Bedeu-

tung für die Analyse und das Verständnis politischer Prozesse der Gegenwart. Die Relevanz 

von Politikberatung spiegelt sich daher in der großen Zahl an Publikationen zu dieser Thematik 

wider.20 Sie beschäftigen sich mit dem Nutzen von Expertise, ihren Schwächen und den Her-

ausforderungen, die hieraus für unsere Gesellschaft, die Demokratie und die Entscheidungs-

tragenden in der modernen Mediengesellschaft resultieren. Da Politik nicht monolithisch be-

trachtet und nicht ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Einflussfaktoren und Beteiligten 

kritisch analysiert werden kann, ist diese Vorgehensweise auch für die Betrachtung von Poli-

tikberatungsprozessen nötig. Hier zeigen sich Schwächen im fachlichen Diskurs um Politikbe-

ratung: Die Diskussion ist redundant und weist oft auf die gleichen Lücken hin. Darüber hinaus 

sind, trotz des insgesamt hohen Grades der wissenschaftlichen Durchdringung, bisher kaum 

umfassende Arbeiten zu den Beratungssystemen der einzelnen Politikfelder verfasst wor-

den.21 Die wissenschaftliche Politikberatung, gerade auch in ihrer gesellschaftlichen Leis-

tungsdimension, ist noch immer „unzureichend erforscht.“22  

 Festgehalten werden kann jedoch, dass die Diskussion um Politikberatung in den ver-

gangenen Jahren insgesamt an Sachlichkeit gewonnen hat. Der Forschungszweig befindet 

sich trotz seiner Relevanz und des umfassenden Textkorpus aber noch immer in einem Kon-

 
19 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Wissenschaftsfreiheitsgesetz tritt in Kraft. Pressemitteilung (157/2012). 

Berlin, 2012. S. 1f. 
20 Vgl. Buchholz, Kai: Professionalisierung der wissenschaftlichen Politikberatung? Interaktions- und professionssoziologische 

Perspektiven. Science Studies. Bielefeld, 2008. S. 15. 
21 Vgl. Patzwaldt, Katja/Buchholz, Kai: Politikberatung in der Forschungs- und Technologiepolitik, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): 

Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 460 – 471. S. 468. 
22 Buchholz, Kai/Patzwaldt, Katja: Politikberatung in der Forschungs- und Technologiepolitik, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): 

Handbuch Politikberatung. 2. Auflage. Wiesbaden, 2019. S. 329 – 348. S. 345. 



4 
 

turierungsprozess. Politikberatung ist vor allem ein Schnittstellenthema mit etablierten Berei-

chen der Politikwissenschaft.23 Ihre Analyse zeichnet sich durch ein interdisziplinäres Arbeits-

feld aus. Nur durch die Inkorporation verschiedener wissenschaftlicher Ansätze erscheint es 

möglich, einen adäquaten Zugang zu der Thematik zu gewinnen. Die Berücksichtigung der 

Veränderungen, die sich in Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und in der Medienlandschaft 

abspielen, ist grundlegender Bestandteil der Diskussion in der Fachliteratur. Die Beiträge aus 

Politikwissenschaft, Soziologie und Medienwissenschaften teilen dabei die Beobachtung, dass 

die soziokulturellen und technischen Rahmenbedingungen einem Wandlungsprozess unter-

worfen sind. Diese Dynamiken sind zugleich Ursache und Symptom des Befunds eines An-

stiegs der Quantität und Signifikanz von Beratung. Dabei sind Überlegungen in dieser Rich-

tung nicht neu, sondern erhielten bereits 1917 mit Max Webers Konzept der „Entzauberung 

der Welt“24 Einzug in den wissenschaftlichen Diskurs Deutschlands und der Welt.  

Auch wenn die Bezeichnungen zwischen Medien-, Transparenz-, Wissens- oder Infor-

mationsgesellschaft variieren, die Diagnosen der Veränderungen ähneln sich.25 Einer der be-

deutendsten Motoren hinter dieser Entwicklung sind die Neuen Medien. Sie stellen Inhalte auf 

elektronischen Endgeräten bereit, greifen auf die Funktionen des Internets zurück und grenzen 

sich durch Interaktivität und Digitalität von den älteren Medien ab.26 Durch sie wird der Zugang 

zu Informationen und ihrem Austausch erleichtert, beschleunigt und erweitert.27 Hierbei wird 

jedoch nicht nur der Informationsdurchsatz erhöht, der Prozess der gesamtgesellschaftlichen 

Sinnvermittlung wird ebenfalls in den Fokus der Diskussion gerückt.28 Hier wird auch ein qua-

litatives Wachstum der Medien sichtbar. Zwar sind digitale Inhalte flüchtig und flexibel, 

wodurch die Quellenlage undurchsichtig sein kann, aber das diversifizierte und differenzierte 

Angebot für unterschiedliche Zielgruppen erlaubt eine bis dahin nicht mögliche Tiefe der Hin-

tergrundinformation und Kommunikation innerhalb der Gesellschaft.29 

Die Neuen Medien erweitern die traditionellen Medien und bergen für Bürgerinnen und 

Bürger sowie die Politik Potenziale zur Verbesserung von Informationsströmen und der Mei-

nungsbildung. Politische Entscheidungen finden öffentlich statt und können eine bessere 

Rückkopplung an die Wählerinnen und Wähler ermöglichen.30 Repräsentation und Delibera-

tion sind zentrale Punkte in der Diskussion um diesen Aspekt von Politikberatung. Die Analyse 

 
23 Vgl. Falk et al. 2019, S. 4. und 7f.  
24 Weber, Max: Wissenschaft als Beruf. Reclams Universal-Bibliothek Nr. 9388. Stuttgart, 1995. S. 19. 
25 Vgl. Jarren, Otfried/Donges, Patrick: Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft. Eine Einführung. 2. Auflage. Wies-

baden, 2006. S. 19ff. 

Vgl. Heinrichs 2002, S. 35ff. 

Vgl. Han, Pyŏng-ch'ŏl: Transparenzgesellschaft. Berlin, 2012. 
26 Vgl. Holly, Werner: Was sind die ‚Neuen Medien’ – was sollen ‚Neue Medien’ sein?, in: Voß, G. Günter/Holly, Wer-
ner/Boehnke, Klaus (Hrsg.): Neue Medien im Alltag. Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären Forschungsfeldes. Opladen, 
2000. S. 79 – 106. S. 87. 
27 Vgl. Lendi, Martin: Politikberatung. Nachfrage, Resonanz, Alibi. Zürich, 2005. S. 44. 
28 Vgl. Donges, Patrick: Medialisierung politischer Organisationen. Parteien in der Mediengesellschaft. Wiesbaden, 2008. S. 20. 
29 Vgl. ebd., S. 21. 
Vgl. Holly 2000, S. 87. 
30 Vgl. ebd. 
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betont somit eine starke demokratietheoretische Komponente. Sie weist aber auch auf Prob-

lemelemente hin, wie die aus der steigenden Komplexität resultierende und durch die Media-

lisierung verstärkte Informationsüberladung, oder zeigt neue Aufgabenfelder auf, die sich für 

die Wissenschaft und die Politik ergeben. 

Die gewandelten Umstände führen dazu, dass sich auch die Politikberatung verändert. 

Als Resultat diffundiert Beratung in die Öffentlichkeit.31 Politikberatung hat somit seit ihren frü-

hen elitengerichteten Ausformungen eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen, die sich 

auch in der Literatur abbildet.32 Für die politikwissenschaftliche Diskussion sind zumeist Jürgen 

Habermas‘ „Verwissenschaftlichung der Politik“ und Webers Ausführungen über die Rationa-

lisierung Ausgangspunkt der Analyse.33 Das einhellige Urteil ist die Feststellung einer Plurali-

sierung von Expertise. Zeitgleich wird die Beobachtung einer Professionalisierung von Bera-

tung getroffen.34  

Interessant ist dabei ein Dualismus, der sich in der kritischen Auseinandersetzung mit 

Expertise abzeichnet. So wird diagnostiziert, dass sich die Politikberatung zwar in einer Krise 

befindet, zeitgleich aber zu stark an Bedeutung gewinnt.35 Spitzzüngige Begriffe wie „Rätere-

publik“36 deuten darauf hin, dass es eine der Aufgaben im Diskurs ist, Beratung in der moder-

nen Demokratie zu verorten und ihre Gefahren und Möglichkeiten aufzuzeigen. Legitimation, 

Deliberation, Repräsentation und Interessenvertretung sind hier die Schlagworte37. Insbeson-

dere in der Gesellschaftsberatung entsteht ein Ringen um die definitorische Oberhand im po-

litischen Agendasetting. Die Grenzen zwischen Expertise und Interessenvertretung können 

dabei verschwimmen.38 Die Spannungsverhältnisse zwischen Politikberatung und Demokratie 

bleiben ein Dauerthema.39 

 
Vgl. Kleger, Heinz: Direkte und transnationale Demokratie. Die neuen Medien verändern die repräsentative Demokratie, in: Leg-

gewie, Claus/Maar, Christa (Hrsg.): Internet und Politik.  Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie? Köln, 1998. S. 97 – 

110. S. 98. 
31 Vgl. Martinsen 2007, S. 52. 
32 Vgl. Fisch, Stefan: Vom Fürstenratgeber zum Politikberater: Perspektiven einer Geschichte der Politikberatung, in: Fisch, Ste-

fan/Rudloff, Wilfried (Hrsg.): Experten und Politik: Wissenschaftliche Politikberatung in geschichtlicher Perspektive. Berlin, 2004. 

S. 7 – 12. S. 7ff. 
33 Vgl. Blättle, Andrea: Politikberatung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politik-

beratung. 2. Auflage. Wiesbaden, 2019. S. 25 – 38. S. 34. 

Vgl. Weingart, Peter/Lentsch, Justus: Wissen – Beraten – Entscheiden. Form und Funktion wissenschaftlicher Politikberatung in 

Deutschland. Weilerswist, 2008. S. 35. 
34 Vgl. Buchholz 2008, S. 12ff. 

Vgl. Falk, Svenja/Römmele, Andrea: Der Markt für Politikberatung. Wiesbaden, 2009. S. 7. 

Vgl. Falk et al. 2019, S. 4f. 
35 Vgl. Martinsen 2007, S. 51f. 

Vgl. Lösch, Bettina: Deliberative Politik: Regieren mittels Konsens oder demokratische Beratung? In: Leggewie, Claus (Hrsg.): 

Von der Politik- zur Gesellschaftsberatung. Neue Wege öffentlicher Konsultation. Frankfurt am Main u.a, 2007. S. 34 – 50. S. 

34f. 
36 Uwer, Helmut: Gerhard Schröder als Herr der „Räterepublik“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.05.2001. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/analyse-gerhard-schroeder-herr-der-raeterepublik-123266.html (21.07.2018). 
37 Vgl. Brown, Mark B./ Lentsch, Justus/Weingart, Peter: Politikberatung und Parlament. Opladen, 2006. S. 92.  

Vgl. Lösch 2007, S. 36ff. 
38 Vgl. Weingart 2019, S. 68 und 72. 
39 Vgl. Blättle 2019, S. 34. 
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Ein wichtiges Element in dieser Diskussion ist daher die Frage nach der Qualität der 

Politikberatung. Die Beobachtungen spannen hierbei einen Bogen von der Wissenschaft, die 

axiomatisch an die Wahrheit gebunden ist, bis hin zur interessengebundenen Politisierung von 

Expertise. Als entscheidendes Merkmal wird im Fachdiskurs wiederholt Transparenz heraus-

geschält.40 Im selben Zug zeigt sich, dass bisher nur unzureichende Arbeit geleistet wurde, 

was die Untersuchung von Qualitätskontrollen und Standards für Politikberatung angeht.41   

Besser entwickelt ist die Literatur, die sich mit Wissenschaft, Forschung und Wissenschafts-

politik auseinandersetzt. Für die Diskussion von Politikberatung sind jedoch vor allem die Her-

ausforderungen, die sich durch den Fortschritt ergeben, interessant. Durch neue Beteiligte wie 

NGOs hat sich das Handlungsfeld erweitert, Wissenschaft findet an neuen Orten statt.42 Für 

die Forschenden bedeutete dies aber auch, dass sie ihren Elfenbeinturm verlassen müssen, 

um dem Anspruch von Transparenz gerecht zu werden.43 Interessante Ansätze wie der des 

einleitend beschriebenen „civic scientist“ oder „honest broker“ weisen in ihrer Konzeption drauf 

hin, was die Wissenschaft heute noch neben fachlicher Exzellenz leisten soll. 

Diese Komplexität des Anforderungsprofils und der damit verbundenen Herausforde-

rungen übertragt sich auch auf die Wissenschaftspolitik. Einen einheitlichen Ansatz dazu, wie 

sie zu definieren ist, gibt es dabei nicht.44 Dem facettenreichen Aufgabenspektrum entspre-

chend muss der vorliegenden Arbeit auch eine vielschichtige Definition zugrunde gelegt wer-

den, die sich aus mehreren Komponenten speist. Eine davon besteht aus den beiden Säulen 

von Forschungs- und Hochschulpolitik, die nicht getrennt betrachtet werden sollten, sondern 

als sich gegenseitig beeinflussend.45 Eine weitere, die Finanzierung der Wissenschaft und die 

Sicherung der Forschungsfreiheit, bleibt die zentrale Aufgabe für Bund und Länder.46 Im An-

gesicht der veränderten Gefüge zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stellt sich Wissen-

schaftspolitik auch als Vermittlungsleistung zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen dar, 

die versuchen muss, staatlich-gesellschaftliche Interessen und die Interessen der wissen-

schaftlichen Selbstverwaltung miteinander abzustimmen.47 Darüber hinaus hat die Wissen-

 
40 Vgl. Lentsch, Justus: Wissenschaftliche Politikberatung: Organisationsformen und Gestaltungselemente, in: Simon, Dagmar 

et al.: Handbuch Wissenschaftspolitik. 2. Auflage. Wiesbaden, 2016. S. 317 – 334. S. 319. 
41 Vgl. Rafat, Shahim: Ethik und Qualität in der Politikberatung. Zur Entwicklung von professionellen Standards und Grundsät-

zen. Edition Politik. Berlin, 2012. S. 15ff. 
42 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 7.  
43 Vgl. Martinsen 2007, S. 53f. 
44 Vgl. Buchholz/Patzwaldt 2019, S. 344. 
Vgl. Vogel, Christoph: Deutschland im internationalen Technologiewettlauf. Bedeutung der Forschungs- und Technologiepolitik 
für die technologische Wettbewerbsfähigkeit. Berlin, 2000. S. 123. 
45 Vgl. Lengwiler, Martin: Kontinuitäten und Umbrüche in der deutschen Wissenschaftspolitik des 20. Jahrhunderts, in: Simon, 

Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 13 – 25. S. 13f. 

Vgl. Teichler, Ulrich: Europäisierung der Hochschulpolitik, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Hand-

buch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 51 – 70. S. 52. 
46 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems. Drs. 3228-13. Braunschweig, 2013b. S. 8. 
47 Vgl. Knie, Andreas/Simon, Dagmar: Stabilität und Wandel des deutschen Wissenschaftssystems, in: Simon, Dagmar/Knie, 
Andrea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 26 – 38. S. 36. 
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schaftspolitik auch eine technologiepolitische Komponente. Zum einen befasst sie sich mit in-

tendierten und unitendierten Konsequenzen des Fortschritts, zum anderen ist sie heutzutage 

fest mit der Innovationspolitik gekoppelt.48 Die Neue Governance der Wissenschaft wiederum 

dient als Sammelbegriff für die weitreichenden Veränderungen und den verstärkten Einzug 

von Wettbewerbsstrukturen in die deutsche Wissenschaftspolitik, vor allem ausgelöst durch 

Innovationsdruck und die Internationalisierung der Wissenschaft.49 

 

1.2.) Fragestellung 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag in der fachlichen Diskussion der Politikberatung in 

der deutschen Wissenschaftspolitik leisten. Mit dieser Analyse soll die Aufarbeitung des The-

menbereichs ausgeweitet und in seinem Diskursgefüge verortet werden. Das deutsche Sys-

tem wird anhand zentraler Gremien, Institutionen und Einrichtungen untersucht. Die Basis hier-

für bildet eine Analyse der wissenschaftlichen Debatten zur Politikberatung und der Wissen-

schaftspolitik sowie die daraus resultierende Ableitung von Begutachtungskriterien, die in drei 

Bewertungskriterien gebündelt werden. Der Anforderungskatalog, der aus der Fachliteratur 

abgeleitet werden soll, beschreibt ein Spannungsfeld, dessen Pole von Expertise, Deliberation 

und Interessenvertretung gebildet werden. Die individuellen Politikberatungsinstanzen werden 

daran gemessen, wie gut sie in diesem Netz navigieren und wie gut sie auf die Herausforde-

rungen reagieren, die sich aus dem Status von Wissenschaft und Politikberatung ergeben. 

Schaffen sie es, vor dem Hintergrund dieses Kriterienkatalogs, die bestehenden Probleme der 

Wissenschaftspolitik zu adressieren?  

Es wird außerdem herausgearbeitet, welche Spezifika sich für das deutsche System 

der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik aus den Fachdiskursen entwickeln lassen. Der 

Abgleich der Passung der ausgesuchten Beratungseinrichtungen mit diesen Merkmalen bildet 

den zweiten Schwerpunkt der Analyse. Auf dieser Basis werden Ansatzpunkte herausgearbei-

tet, die es ermöglichen sollen, Schwachpunkte zu identifizieren und zu lokalisieren, wo Poten-

ziale zu heben sind. Die gewonnenen Erkenntnisse werden aufgenommen und Ansätze zur 

Verbesserung der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik Deutschlands formuliert. Dar-

über hinaus werden kritische Entwicklungen und weiterführende Fragen herausgestellt, die 

einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Feldes ermöglichen. 

 

 

 

 
48 Vgl. Grupp, Hariolf/Fornahl, Dirk: Ökonomische Organisationsforschung, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan 
(Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 130 – 147. S. 143f. 
Vgl. Kreutzkam, Joachim: Kritische Würdigung Gegenwärtiger Wissenschaftspolitik, in: Schallenberg, E. Horst (Hrsg.): Der Staat 
als Träger von Bildung und Wissenschaft. Düsseldorf, 1982. S. 59 – 80. S. 59. 
49 Vgl. Jansen, Dorothea: Von der Steuerung zur Governance: Wandel der Staatlichkeit?, in: Simon, Dagmar/Knie, An-
drea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 39 – 50. S. 43 und 47. 
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1.3.) Methodik und Vorgehen 

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus zwei Hauptteilen zusammen. Im ersten wird der theore-

tische Unterbau herausgearbeitet, um die Kriterien für die beiden Analysebereiche auf Basis 

der Fachliteratur zu bestimmen. Einleitend werden die Rahmenbedingungen der Politikbera-

tung in der Wissenschaftspolitik bestimmt. Der Blick wird dabei auf gesellschaftliche, wissen-

schaftliche sowie politische Gesichtspunkte gerichtet und der Status Quo herausgearbeitet. Im 

Fokus steht dabei die Darstellung der gesellschaftlichen Rahmung in der Moderne sowie die 

Rolle von Wissenschaft und Wissen im 21. Jahrhundert. Darüber hinaus werden die für die 

Untersuchung relevanten demokratietheoretischen Konzepte beschrieben.  

Aufbauend auf diesem Fundament wird dargestellt, in welchen Dimensionen sich die 

Diskussion um Politikberatung bewegt. Welche Aufgaben und Grundtypen lassen sich im Dis-

kurs nachweisen? Welche Herausforderungen resultieren aus der Demokratisierung, Plurali-

sierung und Professionalisierung von Beratung? Mit welchen Problemen und Kritikpunkten 

muss sich das gesamte Beratungssystem auseinandersetzen?  

Im anschließenden Kapitel wird das notwendige Inventar aus dem Fachdiskurs abge-

leitet, um Politikberatung untersuchen zu können. Hierzu werden zunächst Möglichkeiten der 

Kategorisierung und Differenzierung dargelegt. Als nächsten wird der Blick auf nationale und 

politkulturelle Effekte gelenkt, die Einfluss auf die Untersuchung von Politikberatung haben, 

um daran anknüpfend die spezifische deutsche Perspektive zu beleuchten. Zur Einstufung der 

Beratungseinrichtungen ist es auch notwendig festzuhalten, anhand welcher Maßstäbe und 

Kriterien ihre Qualität und Wirkung bewertet werden können. Anhand der Literatur wird aufge-

zeigt, was Politikberatung überhaupt leisten soll, um anschließend zu prüfen, welche Wirkung 

qualitätssichernde Maßnahmen entfalten können. 

Als finales Element der Grundlagen wird diskutiert, was unter Wissenschaftspolitik ver-

standen werden kann. Hiernach werden die Entwicklungslinien des deutschen Systems seit 

Ende des Zweiten Weltkriegs nachgezeichnet und seine Besonderheiten bestimmt. Anschlie-

ßend werden die zentralen Entwicklungen und Tendenzen in der politischen Steuerung der 

Wissenschaft beschrieben. Anhand seiner aktuellen Herausforderungen und Zielsetzungen 

wird das Herausforderungsprofi der deutschen Wissenschaftspolitik im Hinblick auf die Politik-

beratung komplettiert. 

Die Konsolidierung der Untersuchungsmethodik und die Bestimmung der untersuchten 

Politikberatungsinstanzen erfolgt in Kapitel 5., das den zweiten Hauptteil der vorliegenden Ar-

beit einleitet. Hier erfolgt die umfassende Darstellung der einzelnen Analyseschritte, die aus 

den Einzelkomponenten gebildet werden, die in den vorangegangenen Kapiteln herausdestil-

liert wurden. Der erarbeitete Kriterienkatalog wird auf die Primärliteratur sieben ausgewählter 

zentraler Beratungsinstanzen der deutschen Wissenschaftspolitik angewendet, auf die sich 
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die Hauptuntersuchung in Kapitel 6. stützt. Durch den konstanten Austausch von Beratungs-

seite und Politik gibt es hier insgesamt eine hohe Materialmenge, die ausgewertet werden 

kann. Dank der öffentlichkeitsorientierten Natur von Politikberatung ist der überwiegende Teil 

hiervon auch leicht zu erschließen und direkt einsehbar. Vor allem das Internet wird häufig 

genutzt, um Expertise zu publizieren und so wird auch in diesem Dissertationsprojekt stark auf 

digitale Quellen zurückgegriffen. Auf gezielte Anfragen, beispielsweise auf dem Informations-

freiheitsgesetz basierend, wurde bewusst abgesehen, um die eigenständige Ausrichtung der 

Beratungsinstanzen erfassen zu können. 

Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, in der zunächst das ausgearbeitete Un-

tersuchungsmodell im Lichte der durchgeführten Analyse reflektiert wird. Anschließend wer-

den die zentralen Ergebnisse zusammengeführt und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung 

der Politikberatung in der deutschen Wissenschaftspolitik gegeben. 

 

1.4.) Forschungsstand  

Es gibt eine überschaubare Menge an Arbeiten, die sich mit Politikberatung in einzelnen Poli-

tikfeldern beschäftigen. Die Darstellungen kratzen hierbei jedoch entweder an der Oberfläche 

oder fokussieren einzelne Aspekte beziehungsweise Beteiligte.50 Ausnahmen bilden die Ar-

beiten von Cornelia Altenburg zur Atompolitik, Harald Heinrichs zur Umweltpolitik sowie der 

von Max Krott und Michael Suda herausgegebene Sammelband zur Wald- und Umweltpoli-

tik.51  

 Es lassen sich weitere Schwachstellen im Diskurs ausmachen. Auch wenn es Beiträge 

zu kulturspezifischen Ausprägungen von Politik gibt, fehlt bislang deren praktische Anwendung 

auf die Wissenschaftspolitik und ihre Beratungsprozesse.52 Somit gibt es keine Antwort auf die 

Frage nach dem spezifisch „Deutschen“ in der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik. Hie-

raus folgern mehrere Probleme: Es erschwert sich die Vergleichbarkeit des Systems mit dem 

anderer Länder. Dadurch wird es schwieriger, im Vergleich nach Stärken und Schwächen zu 

suchen. Kombiniert mit der generell niedrigen Zahl an Publikationen, die sich mit der Qualität 

von Beratung auseinandersetzen, wird evident, dass es an Einschätzungen fehlt, wie es um 

die Beratungslandschaft der Wissenschaftspolitik in Deutschland steht und dass es zu wenige 

Bewertungen gibt, was gut und was verbesserungswürdig ist.  

 
50 Vgl. Fisch, Stefan/Rudloff, Wilfried (Hrsg.): Experten und Politik: Wissenschaftliche Politikberatung in geschichtlicher Perspek-

tive. Schriftenreihe der Hochschule Speyer (Band 168). Berlin, 2004. 

Vgl. Kraul, Margarete/Stoll, Peter-Tobias im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (Hrsg.): Wissenschaftliche 

Politikberatung. Göttingen, 2011.  
51 Vgl. Altenburg, Cornelia: Kernenergie und Politikberatung. Die Vermessung einer Kontroverse. Wiesbaden, 2010. 

Vgl. Heinrichs, 2002.  

Vgl. Krott, Max/Suda, Michael (Hrsg.): Macht Wissenschaft Politik? Erfahrungen wissenschaftlicher Beratung im Politikfeld Wald 

und Umwelt. Wiesbaden, 2007. 
52 Vgl. Heinrichs 2002, S. 49f. 

Vgl. Thunert, Martin: Politikberatungsprozesse auf verschiedenen Handlungsebenen, in ausgewählten Politikfeldern und natio-

nalen Kontexten, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 417 – 419. S. 417ff.  
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Wie bereits dargelegt wurde, ist der allgemeine Themenbereich Politikberatung in 

Deutschland mittlerweile gut erschlossen, was sich jedoch nicht im selben Maße für die Ana-

lyse von Beratung in den einzelnen Politikfeldern attestieren lässt. Es gibt kaum detaillierte 

Gesamtdarstellungen und bis dato nur wenige umfassende Analysen von Prozessen und de-

ren Beteiligten. Für die Wissenschaftspolitik sieht es hier besonders dünn aus. Mit Stand Juni 

2020 gibt es keine detaillierte Analyse der Beratung in der deutschen Wissenschaftspolitik. 

Abgesehen von Armin Grundwalds Veröffentlichung „Technik und Politikberatung“ aus dem 

Jahr 2010, die in der Philosophie verortet ist, existiert mit gemeinschaftlichen Beiträgen von 

Katja Patzwaldt und Kai Buchholz bisher nur zwei politikwissenschaftliche Arbeiten, die sich 

dediziert mit diesem Thema auseinandersetzen.53 Die Fachliteratur ist weiterhin unterentwi-

ckelt, was auch daran liegt, dass Politikberatung in der Wissenschaftspolitik „bislang kein ei-

genständiger Forschungsbereich“54 ist. Trotz ihrer jahrzehntelangen Präsenz und der Bedeu-

tung von Wissenschaft für unsere Gesellschaft und die Politik gab es auch in der jüngeren 

Vergangenheit keine Fortschritte in dem Themenfeld. Deutsche Untersuchungen zur Politik-

beratung in der Wissenschaftspolitik setzen sich bislang mit individuellen Beratungsinstanzen 

auseinander und lassen die fundierte Auseinandersetzung mit den oben beschriebenen Span-

nungsverhältnissen vermissen. Einzig die Frage nach Interessenvertretung wird vereinzelt be-

müht. Zuletzt finden sich noch Arbeiten zur Evaluationsforschung, die sich im Themenfeld ver-

orten lassen.55 Die unzureichende Analysetiefe zeigt sich auch daran, dass zwar vergleichs-

weise neue, aber dennoch bedeutende Akteurinnen und Akteure, wie beispielsweise die Nati-

onalen Akademien der Wissenschaften, nur unzureichend wissenschaftlich erfasst werden.56 

Auch der Forschungsbereich um Partizipation und Mitgestaltung in der Forschung ist, obwohl 

er ebenfalls kein junger Trend mehr ist, noch dünn aufgestellt.57 

 

2.) Rahmenbedingungen der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik 

Im Prozess der Entwicklung eines Maßstabs und des Vokabulars zur Analyse von Beratungs-

systemen in Deutschland gilt es zunächst, die Rahmenbedingungen des Diskurses abzubil-

den. Hierzu werden einleitend Konzepte dargelegt, deren Verständnis grundlegend für die vor-

liegende Untersuchung sind. Von besonderem Interesse sind hier gesellschaftliche, technolo-

 
53 Vgl. Grunwald, Armin: Technik und Politikberatung. Philosophische Perspektiven. Frankfurt am Main, 2010.  

Vgl. Patzwaldt/Buchholz 2006. 

Vgl. Buchholz/Patzwaldt 2019. 
54 Ebd., S. 342. 
55 Vgl. ebd.  
56 Vgl. Lentsch, Justus: Akademien der Wissenschaften: Wissensmakler für Politik und Gesellschaft, in: Simon, Dagmar u.a. 

(Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden 2010, S. 406 – 426, S. 406. 

Vgl. Wöltge, Herbert: Die Akademien im Handbuch Wissenschaftspolitik, in: Leibniz Sozietät der Wissenschaften zu Berlin 

(Hrsg.): Leibniz Intern (Nr. 45). Berlin, 2009. S. 10. 
57 Vgl. Buchholz/Patzwald 2019, S. 344. 
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gisch-wissenschaftliche und politische Entwicklungen, die Anteil an der gestiegenen Bedeu-

tung von Beratung haben und sich im Bereich der Wissenschaftspolitik besonders zu verdich-

ten scheinen. Dem Vorbild Webers und Habermas‘ gemäß, erfolgt zuerst eine Darstellung der 

entscheidenden Faktoren der Moderne, um den Grundlagenhorizont zu ebnen. Daran schließt 

eine Analyse von Wissenschaft, Wissen und Politik im 21. Jahrhundert an, um die Bezugsgrö-

ßen für die Diskussion wissenschaftspolitischer Beratung zu bestimmen.  

 

2.1.) Der soziokulturelle Rahmen – Medien- oder Wissensgesellschaft? 

Um Politik und ihre Beratung zu untersuchen reicht es nicht aus, sie jeweils isoliert zu betrach-

ten. Als Bestandteile des großen gesellschaftlichen Gesamtapparats müssen sie auch derart 

eingebettet studiert werden. Nur durch einen interdisziplinären Ansatz erscheint es möglich, 

einen adäquaten Zugang zu den Thematiken zu gewinnen. Um die Veränderungen in Gesell-

schaft, Wissenschaft, Politik und den Medien zu beschreiben, wird daher nun auf Beiträge aus 

der Politikwissenschaft, der Soziologie und den Medienwissenschaften zurückgegriffen.  

Wie beschreibt die Literatur unsere moderne Gesellschaft und wo sieht der Fachdis-

kurs ihre bestimmenden Momente und definierenden Aspekte? Auf der Suche nach einer Ant-

wort stößt man dabei schnell auf eine Vielzahl an Gesellschaftsdefinition. Sie erfüllen zum 

einen für die wissenschaftliche Diskussion eine wichtige Rolle. Über sie lässt sich zum anderen 

erfassen, welches Selbstverständnis eine Gesellschaft aufweist, worüber ein Handlungsrah-

men und die Erwartungshaltung prognostiziert werden können.58 Die Veränderungen der Mo-

derne scheinen dabei Einfluss auf die Mentalität und die Handlungen der Menschen zu ha-

ben.59  

Die Moderne stellt sich als unüberschaubare Menge von Informationen dar, in dem 

man leicht die Orientierung verlieren kann.60 Das Leben gewinnt an neuen Schwierigkeiten 

hinzu, die Politik und die Steuerung der Gesellschaft werden immer diffiziler.61 Daraus resul-

tiert nicht nur für die Politik eine Überforderung. Neue Handlungs- und Lebensmöglichkeiten 

sowie die Aufarbeitung von Informationen stellen auch die Bürgerinnen und Bürger vor eine 

fast unlösbare Aufgabe.62  

 
58 Vgl. Vowe, Gerhard: „Wissensgesellschaft“, „Mediengesellschaft“ und andere Angebote für den Deutungsmarkt. Der Beitrag 

der Kommunikationswissenschaft zum Selbstverständnis der Gesellschaft, in: Raab, Johannes et al. (Hrsg.): Medien und Kom-

munikation in der Wissensgesellschaft. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissen-

schaft Band 35. Konstanz, 2008. S. 46 – 61. S. 47.  
59 Vgl. Adolf, Marian/Stehr, Nico: Medien in der Wissensgesellschaft: Auf der Suche nach Schnittstellen, in: Raab, Johannes et 

al. (Hrsg.): Medien und Kommunikation in der Wissensgesellschaft. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- 

und Kommunikationswissenschaft Band 35. Konstanz, 2008. S. 62 – 73. S. 63. 
60 Vgl. Stehr, Nico/Grundmann, Reiner: Expertenwissen. Die Kultur und die Macht von Experten, Beratern und Ratgebern. Wei-

lerswist, 2010. S. 44. 
61 Vgl. ebd., S.7. 
62 Vgl. Fuchs, Dieter: Demokratie und Beteiligung in der modernen Gesellschaft: einige demokratietheoretische Überlegungen, 

in: Niedermayer, Oskar/Westle, Bettina (Hrsg.): Demokratie und Partizipation. Festschrift für Max Kaase. Wiesbaden, 2000. S. 

250 – 280. S. 263.  

Vgl. Lendi 2005, S.154.   
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Max Weber war einer der frühen und bekanntesten Beobachter der Pluralisierung der 

Gesellschaft. Generell lässt sich konstatieren, dass seit Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt 

wurde, dass sich die Gesellschaft ausdifferenziert und das Leben komplizierter wird.63 In der 

modernen Gesellschaft treffen verschiedene soziale, ökonomische sowie politische Gruppen 

aufeinander und treten miteinander in Wettstreit.64 Hinführend zu diesem Prozess und durch 

ihn weiter angekurbelt, erfahren Werte, Interessen und auch das Wissen eine Pluralisierung.65 

Hieraus entstehen Herausforderungen und Konfliktpunkte, auf die unsere Gesellschaft und 

natürlich die Politik regieren müssen. Paradoxerweise hilft hierbei der neue Pluralismus. Eine 

Gesellschaft, die auf mehreren Ebenen divers aufgestellt ist, kann besser mit konkurrierenden 

Lebens-, Wissenschafts- und Politikansätzen umgehen.66  

Als Mitauslöser für diesen Status der Moderne werden in der aktuellen Literatur häufig 

zwei Motoren ausgemacht. Zum einen wird die Medienlandschaft, allen voran das Internet und 

die sogenannten Neuen Medien, herangezogen und auf ihre Einflüsse hin ausgewertet. Die 

medientechnische Entwicklung ist eng mit dem zweiten Motor der Moderne verbunden, der sie 

erst ermöglicht hat: der wissenschaftliche Fortschritt. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht 

möglich und sinnig, die Diskussion der modernen Gesellschaft über mehrere Modelle hinweg 

erschöpfend auszuwerten. Unter Bezugnahme auf die beiden erwähnten Ursachen der Kom-

plexitätszunahme ist es zielführender, den Blick auf die prominenten Konzepte der Medien- 

und Wissensgesellschaft beziehungsweise -demokratie zu richten. Zeitgleich kann so beleuch-

tet werden, welche Rolle die Medien und Wissen in der Definition einer modernen Gesellschaft 

einnehmen. 

Der Begriff Mediengesellschaft hat im wissenschaftlichen Diskurs Deutschlands eine 

dominante Rolle eingenommen.67 Er verweist auf die zentrale Stellung der etablierten und der 

Neuen Medien in der Gegenwart. In der Literatur wird häufig der Terminus Medialisierung ver-

wendet, um die systemübergreifenden Prozesse zu beschreiben, die unter den weitreichenden 

Einfluss der Medien fallen.68 Für die Diskussion von Expertise ist hier unter anderem von be-

sonderem Interesse, welche Wirkung die miteinander verwandten Konzepte Reputation und 

Prominenz besitzen. Mit der generellen Beobachtung, dass sich die Medienlandschaft in den 

letzten Jahren gravierend geändert hat, stimmen im Fachdiskurs quasi alle Beiträge überein. 

Das Aufkommen der Neuen Medien und der medientechnologische Fortschritt, allen voran die 

 
63 Vgl. Heinrichs, Harald: Advisory Systems in Pluralistic Knowledge Societies: A Criteria-Based Typology to Assess and Opti-

mize Environmental Policy Debate, in: Maasen, Sabine/Weingart, Peter: Democratization of Expertise? Exploring Novel Forms 

of Scientific Advice in Political Decision-Making. Sociology of the Sciences Volume XXIV. Dordrecht, 2009. S. 41 – 62. S. 42. 
64 Vgl. Eckert, Roland: Wissenschaft und Demokratie. Plädoyer für eine verantwortliche Wissenschaft. Tübingen, 1971. S. 35. 
65 Vgl. Heinrichs 2009, S. 42. 
66 Hagner, Michael: Wissenschaft und Demokratie oder: Wie demokratisch soll die Wissenschaft sein?, in: Hagner, Michael 

(Hrsg.): Wissenschaft und Demokratie. Edition Unseld 47. Berlin, 2012. S. 9 – 50. S. 41. 
67 Vgl. Donges 2008, S. 19. 
68 Vgl. ebd., S. 24ff. 
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fortschreitende Computerisierung des Alltags und das Internet, lassen andere Meinungen un-

zulässig erscheinen. Es haben sich nicht nur die möglichen Kommunikationskanäle vermehrt 

und die Zahl der Kommunikationsteilnehmenden erhöht, auch die Funktionsweise und die Wir-

kung der Medien haben sich verändert. 

Der Begriff Mediengesellschaft hat in Deutschland, bis zu seiner prominenten Etablie-

rung im wissenschaftlichen Diskurs, eine dreistufige Ausbauphase durchlaufen. In den 

1970ern erstmals eingebracht, musste er zuerst das Schandmal der Massengesellschaft ab-

schütteln. Der durch Persönlichkeiten wie Adorno, Habermas und Horkheimer geprägte The-

oriestrang hierzu, der fehlende Individualität, die Pathologie der Mediatisierung und die Steu-

erung der Massen beklagte, war gerade in Deutschland sehr einflussreich.69 Diese überwie-

gend negative Argumentationskette wurde in den 1980ern vorsichtig durchbrochen, die Sicht 

auf die kritisch beobachtete Gesellschaft begann sich zu verändern.70 Der Umgang mit dem 

Begriff Mediengesellschaft war jedoch noch vorsichtig und distanziert, was sich erst zum Be-

ginn des neuen Jahrtausends änderte. Seitdem ist er fest etabliert und Bezugsgröße für die 

wissenschaftliche Arbeit in verschiedenen Disziplinen.71  

Primär wird unter dem Phänomen zusammengefasst, dass die Medien in der Moderne 

eine zentrale und allgegenwärtige Position einnehmen, was Auswirkungen auf die anderen 

gesellschaftlichen Teilsysteme hat. Kommunikation und Medien sind die Fokuspunkte der Ge-

sellschaft sowie ihrer Interkationen und Handlungen. Die mediale Erwartungshaltung wird zum 

zentralen Ausrichtungsmerkmal. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und die Öffentlichkeit orien-

tieren sich zunehmend an ihr und richten sich daher neu aus.72  

Die Verhältnisse sind jedoch nicht so einseitig, wie es zunächst klingen mag. Auch die 

Medien haben durch äußere Einflüsse eine Veränderung durchlaufen. Sie sind marktorien-

tierte Dienstleistende, die auf der Jagd nach Aufmerksamkeit und Zuschauern sind. Dabei un-

terliegen sie besonderen ästhetischen und emotionalen Anforderungsprofilen, um erfolgreich 

sein zu können. Diesen müssen sich in Konsequenz auch die anderen Kommunikationsteil-

nehmenden anpassen, um ihre Chancen auf eine Berichterstattung zu steigern.73 Hier findet 

sich einer der Schlüssel zu Reputation und Prominenz. Beide sind das Ergebnis eigentlich 

unterschiedlicher und getrennter Prozesse, die durch die Medienöffentlichkeit ineinander ver-

 
69 Vgl. Vowe 2008, S. 53. 
70 Vgl. ebd., S. 54f. 

Vgl. Rose, Nikolas: Demokratie in den heutigen Biowissenschaften, in: Hagner, Michael (Hrsg.): Wissenschaft und Demokratie. 

Edition Unseld 47. Berlin, 2012. S. 214 – 242. S. 230f. 
71 Vgl. Vowe 2008, S. 53. 
72 Vgl. ebd., S. 56. 

Vgl. Rödder, Simone: Wissenschaft auf der Titelseite der New York Times – zur Konflikthaftigkeit medialer und wissenschaftli-

cher Logik, in: Raabe, Johannes et al. (Hrsg.): Medien und Kommunikation in der Wissensgesellschaft. Schriftenreihe der Deut-

schen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Band 35. Konstanz, 2008. S. 326 – 339. S. 327f. 
73 Vgl. Weingart 2005b, S. 151f. und 180.  
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laufen können, wenn sich beispielsweise ein Wissenschaftler als Experte äußert. Generell ge-

sprochen hilft Reputation dabei, Wissen zu verbreiten und erhöht zeitgleich die Wahrschein-

lichkeit, dass jemand zuhört. Für die Politik bietet sie eine erste Möglichkeit, im Informations-

dschungel der Entscheidungsfindung Orientierung zu erlagen, da eine Person Reputation er-

langt, indem sie sich hierfür qualifiziert und dafür anerkannt wird. Prominenz, oder besser Me-

dienprominenz, kann als Pendant zu Reputation verstanden werden. Zwar müssen Expertin-

nen und Experten auch hier hervorragende Arbeit leisten, um ins Blickfeld zu rücken, erlangen 

Prominenz aber nur durch die Anpassung an Medienkriterien.74 

Die Aufstellung der Kommunikationslandschaft wurde in den letzten Jahrzehnten durch 

das Aufkommen der sogenannten Neuen Medien stark aufgerüttelt. Sie erweitern die traditio-

nellen Medien und zeichnen sich primär durch Interaktivität und Digitalität aus.75 Die Möglich-

keiten der Informationsvermittlung haben sich in Inhalt und Form deutlich vergrößert. Als Re-

sultat zirkulieren in der Moderne mehr Informationen als je zuvor, was den allgemeinen Infor-

mationsstand steigen lässt. Auf der anderen Seite verdichten und vermehren sich Informatio-

nen jedoch in der heutigen Zeit so stark, dass sie zur bereits erwähnten Komplexität und Un-

übersichtlichkeit der Welt beitragen. Neben der reinen Menge an Informationen haben sich die 

Zugänge und ihre Verbreitung durch die Neuen Medien vervielfältigen können.76 Hierbei wird 

jedoch nicht nur der Durchsatz an Informationen erhöht, sondern auch der Prozess der ge-

samtgesellschaftlichen Sinnvermittlung in den Fokus der Diskussion gerückt.77 Die Neuen Me-

dien haben einen hohen Grad der gesellschaftlichen Durchdringung erreicht. Vor allem mobile 

Endgeräte nehmen heutzutage eine immer größere Rolle im Leben der Menschen ein. Weitere 

technologische Entwicklungsschritte, wie das „Internet der Dinge“, lassen absehen, dass die 

Geschwindigkeit des digitalen Fortschritts in naher Zeit nicht abnehmen wird.78 

Für alle Teile der Gesellschaft ergeben sich daraus nicht nur neue Möglichkeiten, es 

entstehen auch neue Probleme. Einer der zentralen kritischen Umstände wird mit dem Schlag-

wort der digitalen Spaltung erfasst. Der Ansatz konstatiert, dass mit dem Internet der Umgang 

mit Informationen und Wissen erleichtert wird. Zeitgleich beginnt sich in der Gesellschaft ein 

Riss abzuzeichnen. Auf der einen Seite steht die Elite, die stärkere Fähigkeiten im Erfassen 

und Einordnen von Informationen hat. Auf der anderen Seite bildet sich ein Proletariat, das 

 
74 Vgl. Weingart 2005b, S. 170f. 
75 Vgl. Holly 2000, S. 87. 
76 Vgl. Lendi 2005, S. 44. 

Vgl. Nölleke, Daniel: Experten im Journalismus. Systemtheoretischer Entwurf und empirische Bestandsaufnahme. Schriften-

reihe „Aktuell. Studien zum Journalismus“ Band 2. Baden-Baden, 2013. S. 26. 
77 Vgl. Donges 2008, S. 20. 
78 Vgl. Sprenger, Florian/Engemann, Christoph (Hrsg.): Internet der Dinge: Über smarte Objekte, intelligente Umgebungen und 
die technische Durchdringung der Welt. Bielefeld, 2015. 
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Neue Medien primär für Unterhaltungszwecke nutzt.79 Die Studienlage verweist auf starke Dis-

paritäten zwischen den Gesellschaftsschichten. Sie dienen als Beleg für den unterschiedlichen 

Umgang mit digitalen Medien, weisen aber auch darauf hin, dass die Zugangsmöglichkeiten 

ungleich verteilt sind. Je vermögender eine Person, umso mehr ist sie online und nutzt das 

Netz im direkten Vergleich stärker für den Bezug von Wissen.80 Die Fragmentierung und Un-

ordnung von Inhalten trägt dazu bei, die Kompetenzunterschiede innerhalb der Gesellschaft 

noch stärker zu betonen.  

Auch wenn durch das Internet also der Zugriff auf bislang unzugängliche Informationen 

möglich wird und sich neue Möglichkeiten des Wissenschaftsmarketings ergeben, muss die 

Digitalisierung gerade im Umfeld von Forschung kritisch betrachtet werden. Nicht nur die Öf-

fentlichkeit muss über bessere Fähigkeiten verfügen, um mit der neuen Menge an Informatio-

nen umgehen zu lernen und relevante Inhalte zu filtern. Auf Seiten der Wissenschaft liegt die 

Verantwortung, das Bewerben ihrer Arbeit besser auf das erweiterte Zielpublikum anzupassen 

und Inhalte so zu formulieren und darzustellen, dass sie aufgenommen werden können.81 Au-

ßerdem gilt es, auf Seiten der Forschenden sowie der Expertinnen und Experten selbst Vor-

behalte gegenüber den Internettechnologien abzubauen. Die Digitalisierung hat natürlich 

schon lange Einzug in die Hochschulen und Forschungseinrichtungen erhalten und diese be-

reits nachhaltig verändert. Die Transformationsprozesse vollziehen sich auf Ebene der Inhalte, 

der Prozesse und der Strukturen der Wissenschaft. Die Veränderungen werden vereinzelt als 

so gravierend eingeschätzt, dass sogar von einem neuen Typus der Wissenschaft gesprochen 

wird.82 Daher mehren sich die Stimmen, die von einer zu großen Annäherung an digitalen Puls 

warnen. Sie betonen die Gefahr, dass die Neuen Medien Forschende dazu verleiten würden, 

sich weniger um die Generierung neuer Erkenntnisse zu kümmern, als sich vielmehr um die 

Verbreitung medienkonformer Inhalte zu sorgen.83 Auch in der Digitalisierung der Wissen-

schaft zeigten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Sie wirkte als Katalysator, da sie 

beim Ausbau der digitalen Kapazitäten in Forschung und Lehre zu Tempo zwang, um die 

Funktion der Wissenschaft und ihrer Institutionen zu gewährleisten und im Hinblick auf koope-

rative Forschungsprojekte zur Bekämpfung der Pandemie letztlich auch zu beschleunigen. Im 

Mai 2020 warben die Landeswissenschaftsminister in diesem Zuge um einen „Digitalpakt 

 
79 Vgl. Zillien, Nicole/Jäckel, Michael: Distinguierte „Allesfresser“ – Statusdifferenzen der Internetnutzung, in: Raabe, Johannes 

et al. (Hrsg.): Medien und Kommunikation in der Wissensgesellschaft. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- 

und Kommunikationswissenschaft Band 35. Konstanz, 2008. S. 227 – 237. S. 227. 
80 Vgl. ebd., S. 230f. 
81 Vgl. Wormer, Holger: „Warum ist der Himmel blau?“ – Wie die Massenmedien Wissensthemen aufbereiten und verbreiten, in: 

Dausendschön-Gay, Ulrich/Domke, Christine/Ohlhus, Sören (Hrsg.): Wissen in (Inter-). Verfahren der Wissensgenerierung in 

unterschiedlichen Praxisfeldern. Linguistik – Impulse & Tendenzen 39. Berlin und New York, 2010. S. 347 – 376. S. 368f. 
82 Vgl. Taubert, Nils: Digitale Publikations- und Forschungsinfrastrukturen, in: Simon, Dagmar et al. (Hrsg.): Handbuch Wissen-
schaftspolitik. 2. Auflage. Wiesbaden, 2016. S. 591 – 608. S. 591f. 
83 Vgl. Hagner 2012, S. 37. 
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Hochschule“84, mit dem auch bislang versäumte Infrastrukturinvestitionen angegangen werden 

sollten. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek erteilte dem Vorstoß eine Absage.85 

Wissensgesellschaft ist das andere große Schlagwort, das sich in der Fachliteratur 

etabliert hat. Es gibt unterschiedliche Definitionsansätze, die aber alle auf einen zentralen As-

pekt hinweisen. Für alle Bestimmungsansätze ist entscheidend, dass Wissen die Achse der 

modernen Gesellschaft und ihrer Subsysteme bildet. Sie unterscheiden sich aber darin, wel-

che Teilaspekte oder Resultate dieses Prozesses sie hervorheben. Dabei werden in der öf-

fentlichen und fachlichen Diskussion auch Definitionen verwendet, die mit stark reduzierten 

Entwicklungsschritten oder Resultaten arbeiten und so im Ansatz stecken bleiben. Beispiels-

weise passiert dies, wenn die Wissensgesellschaft dadurch charakterisiert wird, dass Wissen 

in die Gesellschaft eindringt und sie verändert. So trifft dies zwar zu, reicht aber bei weitem 

nicht aus, um die Komplexität und die Wechselwirkungen zu erfassen, die damit Einzug erhal-

ten haben.86  

Der Weg zur Wissensgesellschaft kann in drei Stationen eingeteilt werden: Als erstes 

lässt sich feststellen, dass nach Ende des Ersten Weltkriegs das Bildungsniveau in Deutsch-

land zu steigen begann, was sich vor allem in einem deutlichen Anstieg der Universitätsab-

schlüsse widerspiegelt. Diese Entwicklung war die Grundlage für den zweiten Schritt, bei dem 

sich Wissen und seine traditionelle Basis entkoppelten. Neue Potenziale zur Produktion von 

Wissen und folgerichtig auch Technologien und Gütern konnten sich entfalten. Zuletzt durchlief 

die Gesellschaft mit allen Subsystemen einen Wandlungsprozess, um im dritten Schritt eine 

differenzierte und pluralisierte Form anzunehmen.87 Max Weber war einer der ersten Beobach-

ter dieser Prozesse und lieferte die theoretischen Grundlagen für die Arbeiten späterer For-

schender. In diesen wurden Wissenschaft und Bildung als Schlüssel zur Rationalisierung er-

kannt und das Wissen konnte seine zentrale Stellung einnehmen.88  

Die erste Begriffsprägung der Wissensgesellschaft erfolgte in den 1960er Jahren durch 

Robert E. Lane. Popularität erlange die Bezeichnung aber erst unter Daniel Bell.89 In seinem 

Konzept bildet Wissenschaft den Pol der Gesellschaft und den Motor für ihre Entwicklung. 

Innovation und Fortschritt auf Basis von Wissenschaft und Forschung setzen daher die oberste 

Direktive. In Wechselwirkung mit der steigenden ökonomischen Relevanz nimmt nun auch die 

 
84 https://www.jmwiarda.de/2020/05/21/landeswissenschaftsminister-wollen-digitalpakt-hochschule/ (19.05.2021) 
85 Vgl. https://www.jmwiarda.de/2020/11/05/k%C3%BCnstliche-intelligenz-statt-digitalpakt-f%C3%BCr-die-uni/ (19.05.2021) 
86 Vgl. Weingart, Peter: Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien in der 

Wissensgesellschaft. Studienausgabe. Weilerswist, 2005a, S. 16f. 
87 Vgl. Liebsch, Katharina/Manz, Ulrike: Jenseits der Expertenkultur. Zur Aneignung und Transformation bipolitischen Wissens 

in der Schule. Wiesbaden, 2007, S.17f.  
88 Vgl. Nölleke 2013, S. 29. 

Vgl. Weingart 2005a, S. 16. 
89 Vgl. ebd., S. 11. 

Vgl. Vowe 2008, S. 48. 
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breite Masse der Bevölkerung Wissen als zentrales Gut wahr.90 Gleichzeitig kommt Expertin-

nen und Experten sowie wissenschaftlichen Beratenden eine bisher unbekannte Bedeutung 

zu. Gespeist wird dies zum einen durch die zentrale Rolle von Wissen und dem Umgang mit 

ihm, aber auch dadurch, dass zu Beginn der Wissensgesellschaft noch ein positiveres und 

sicheres Bild gezeichnet werden konnte. Man war der Ansicht, dass Wissen, hier noch produ-

ziert durch Forschung, echt und vertrauenswürdig ist. Die Wissenschaft war sicherheitsstiftend 

und half den verunsicherten Menschen der Moderne, sich zu orientieren.91 Deutlich erkennbar 

ist die Nähe zu dem, was man als Wissenschaftsgesellschaft bezeichnen kann, primär ge-

kennzeichnet durch den Status von Expertinnen und Experten.92 Die gegenwärtigen Tenden-

zen und Veränderungen hebeln diese Annahmen aus. Wissen ist nicht mehr sicher, ist plura-

lisiert und entsteht heute auch außerhalb der Universitätsmauern. Die Wissensgesellschaft 

der ersten, klassischen Konzeption ist also nicht mehr mit der Gegenwart vereinbar. Sie hat 

sich durch ihre Ausdehnung und Erweiterung selbst ihrer Grundlage beraubt.  

In den 1980ern durchlief der Begriff der Wissensgesellschaft eine Veränderung. Mit 

dem ehemals vorherrschenden Optimismus war es vorbei. Nico Stehr beschrieb als erster die 

andere Seite der Medaille.93 Wissenschaft und Gesellschaft sind demnach reziprok durchdrun-

gen. Die klaren Grenzen verschwimmen, Wechselbeziehungen rücken in den Vordergrund. In 

Folge entsteht eine wissenschaftliche Elite, die Verantwortung und Führung übernehmen soll, 

um den zeitgleich aufkommenden Unsicherheiten zu begegnen.94 Durch dieses Update kommt 

die Wissensgesellschaft dem näher, was sich mit den Beobachtungen der Gegenwart deckt. 

Stehr weist jedoch den Medien nur eine untergeordnete Rolle zu und vernachlässigt den As-

pekt der Kommunikation.95 Somit werden vitale Funktionsaspekte in der Moderne ausgelas-

sen. Auch die Wissenschaft und das Wissen sehen sich Veränderungen unterworfen, die auf 

den kommunikationstechnologischen Fortschritt zurückzuführen sind, wie im anschließenden 

Kapitel noch erläutert wird. 

 

2.2.) Zum Status von Wissenschaft und Wissen 

Nachdem für die Diskussion der modernen Gesellschaft ein Rahmen gezogen wurde, kann 

nun mit der Zustandsbeschreibung von Wissen und Wissenschaft im 21. Jahrhundert der 

 
90 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 13. 

Vgl. Vowe 2008, S. 49. 
91 Vgl. Schäfer, Mike S.: Medialisierung der Naturwissenschaft in den Massenmedien? Eine themenvergleichende Analyse, in: 

Raabe, Johannes et al. (Hrsg.): Medien und Kommunikation in der Wissensgesellschaft. Schriftenreihe der Deutschen Gesell-

schaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Band 35. Konstanz, 2008. S. 315 – 325. S. 315. 

Vgl. Vowe 2008, S. 49. 
92 Vgl. Heinrichs 2009, S. 43. 
93 Vgl. Weingart 2005a, S. 13. 
94 Vgl. Felt, Ulrike: Transdisziplinarität als Wissenskultur und Praxis, in: Mitteilungen des Österreich-Konsortiums GAIA 19/1. 

Wien, 2010. S. 75 – 77, S. 75. 

Vgl. Vowe 2008, S. 49f. 
95 Vgl. ebd., S. 50. 
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nächste Schritt in Richtung der Analyse von Wissenschaftspolitik und Beratung erfolgen. Das 

Konzept der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft zeigt unmissverständlich, welchen zent-

ralen Platz Wissen für uns heutzutage einnimmt. Diese Erkenntnis scheint einstimmig im Fach-

diskurs zu herrschen, ebenso wie zum steten Zuwachs an neuem Wissen. Wissen diffundiert 

dabei nicht isoliert in die Gesellschaft, auch die Herausforderungen, die durch den Fortschritt 

und neues Wissen entstehen, erhalten mit Einzug.96 Fast paradox bietet Wissen zeitgleich 

aber Orientierungshilfe in der selbst erzeugten Komplexität. Als „Grundlage und Richtschnur 

menschlichen Handelns“97 hilft es, die Realitäten unserer Welt einzuschätzen. Daher ist es 

nicht verwunderlich, dass auf öffentlicher sowie politischer Seite die Nachfrage nach Wissen 

steigt und die Medien sich der Aufgabe angenommen haben, es zu vermitteln.98 Die Übertra-

gung von Wissen hat sich vom Stil der unidirektionalen Kommunikation verabschiedet. Pro-

duktion und Vermittlung sind heutzutage Prozesse, durch die mittels interaktiver Methoden 

Wissen transferiert wird.99 Die elektronischen Medien leisten dem einen enormen Vorschub. 

Fortschrittliche Speichermethoden und Distributionswege vereinfachen die Wissensverteilung 

und erhöhen den Output.100 Diese systemübergreifende Übertragungsarbeit verstärkt die ge-

sellschaftliche Durchdringung. Bei dieser ausgewöhnlichen Ausgangslage muss an dieser 

Stelle hinterfragt werden, was Wissen heute bedeutet.101  

 

2.2.1.) Wissen im 21. Jahrhundert  

Wenn man davon ausgeht, dass es immer mehr Wissen gibt, liegt auch die Vermutung nah, 

dass sich seine Produktion verändert hat. Die Literatur scheint die Annahme zu bestätigen, 

dass sich die Art und die Orte der Wissensgenese verändert haben. Die Produktion von Wis-

sen ist in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen heutzutage selbst stark differen-

ziert und pluralisiert. Sie spiegelt die Komplexität der einzelnen Fächer und ihre interdiszipli-

näre Vernetzung wider. Als Resultat lässt sich zum einen der generelle Anstieg des Kenntnis-

standes verzeichnen. Auf der anderen Seite steht, dass durch diese zusätzlichen Stimmen 

auch mehr konkurrierendes Wissen entsteht.102 Für die Empfangenden und Nutzenden be-

 
96 Vgl. Nölleke 2013, S. 26. 
97 Stehr/Grundmann 2010, S. 7. 
98 Vgl. Adolf/Stehr 2008, S. 65f. 
99 Vgl. Dausendschön-Gay, Ulrich/Domke, Christine/Ohlhus, Sören: Einleitung: Wissen in (Inter)Aktion, in: Dausendschön-Gay, 

Ulrich/Domke, Christine/Ohlhus, Sören (Hrsg.): Wissen in (Inter-). Verfahren der Wissensgenerierung in unterschiedlichen Pra-

xisfeldern. Linguistik – Impulse & Tendenzen 39. Berlin und New York, 2010. S. 1 – 20. S. 4. 
100 Vgl. Nölleke 2013, S. 26. 
101 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 20. 
102 Vgl. Heinrichs 2002, S. 34. 
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deutet die Veränderung der Produktion, dass eine Anpassung ihrer Aneignungsleistung erfol-

gen muss.103 Das heißt, dass sich der „gesellschaftliche Umgang mit dem naturwissenschaft-

lich zwar fundierten, gesellschaftlich aber weiterhin kontingenten Wissen […] zwangsläufig der 

Dynamik der rapiden Innovation anpassen“104 muss.  

Der letzte Punkt verweist erneut auf die Bedeutung und den Bedarf von Politikberatung. 

Für Expertinnen und Experten resultiert hieraus aber auch, dass es für sie noch schwerer wird, 

Inhalte und Ratschläge an Politik und Gesellschaft zu vermitteln. Politikberatung im 21. Jahr-

hundert ist so komplex wie nie zuvor. Dieser Umstand wird durch die neuen Orte der Wissens-

generierung verstärkt. Waren Hochschulen lange Zeit vorherrschend, haben sich mit der Zeit 

neue Akteurinnen und Akteure etablieren können. Diese neuen Institutionen, vor allem Nicht-

regierungsorganisationen, Privatunternehmen und Think Tanks, vergrößern das Ange-

botsspektrum beachtlich.105 Sie agieren zum überwiegenden Teil außerhalb des alten Systems 

und wenden als Wissensbetriebe ökonomische Prinzipien an. Sie produzieren Wissen, bieten 

es an, verkaufen und verteilen es. Darüber hinaus treiben sie die Globalisierung der Wissens-

märkte voran. Die Loslösung von den klassischen Standorten war hierfür ein wichtiger Teil-

schritt und betrifft ebenfalls die Ländergrenzen. Wissen wird heute auch internationalisiert.106 

Für Deutschland werden häufig die Europäisierung und der strukturelle Ausbau der EU als 

Herausforderungsfeld für die Politik definiert. Diese Tatsache ist auch nicht von der Hand zu 

weisen und bietet gerade für die Politikberatung eine Vielzahl an Prüfsteinen. Dennoch ver-

deckt diese Art des eurozentrischen Denkens leicht Aspekte mit globaler Tragweite. Gerade 

für den Wissens- und Wissenschaftsbereich sowie die Innovationslandschaft Deutschlands ist 

beispielsweise China eine bedeutende und zeitgleich nicht immer leicht zu kalkulierende 

Größe.107 

Die skizzierten Veränderungen legen die Vermutung nah, dass auch der Begriff und 

die Typologie des Wissens Wandlungen durchlaufen haben. In der Fachliteratur finden sich 

viele Betrachtungen, die eine solche Vermutung stützen und unterstreichen, dass sich die Be-

schaffenheit, der Umgang mit und die Kategorisierung von Wissen im 21. Jahrhundert neu 

aufstellen. Der Ausgangspunkt ist, wie bereits dargestellt, in der Rationalisierung zu sehen, 

wie Weber sie beschrieben hat. Der Wissensschatz der Menschen begann, sich von Mythen 

hin zu Fakten und der Philosophie zu verschieben.108 Durch Dynamiken in der Gesellschaft, 

den Medien und der Forschung lässt sich heute eine erneute Entzauberung konstatieren. An-

ders als damals erfolgt keine Verdrängung durch wissenschaftliches Wissen. Im Gegenteil: 

 
103 Vgl. Liebsch/Manz 2007, S. 9. 
104 Adolf/Stehr, S. 70. 
105 Vgl. Weingart/Lentsch 2008. S. 9ff. 
106 Vgl. Liebsch/Manz 2007, S. 19f. 
107 Vgl. Hagner 2012, S. 19. 
108 Vgl. Eckert 1971, S. 26. 
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Das wissenschaftliche Wissen verliert seinen Glanz und seine Stellung.109 Eine zweite Entzau-

berung ist erfolgt. Produzierende und Rezipierende haben sich vervielfacht, was zu einem 

Anstieg der konkurrierenden Stimmen und einer erschwerten Orientierung in einer komplexen 

Welt führt. Verschärft wird dieser Faktor dadurch, dass Wissen in seiner Struktur heutzutage 

nur selten auf ein Feld begrenzt bleibt. Zwar entwickeln sich die Einzelzweige in weitere spe-

zialisierte Richtungen, das resultierende Wissen und die Arbeitsmethoden sind heute hinge-

gen interdisziplinär. Auch der Praxisbezug ist größer als zuvor, die praktische Anwendbarkeit 

ist zu einem entscheidenden Faktor geworden.110 Dies gelingt der Wissenschaft selten direkt, 

sondern erfolgt überwiegend durch Prognosen und Vorhersagen.111 Für viele Außenstehende 

ist dieser Umstand oft nicht zufriedenstellend, da nicht für jeden nachvollziehbar ist, dass For-

schende mit Hypothesen und Theorien arbeiten. Im Angesicht des rasanten technischen Fort-

schritts regt sich auch deswegen bereits seit den 1970ern ein dominantes Gefühl: Unsicher-

heit.112 

 Die Expansion des Wissens bringt auf seiner Kehrseite eine Vielzahl an Problemen mit 

sich. Bereits in der Vergangenheit stand man dem raschen Wachstum kritisch gegenüber. Man 

machte ein Gefahrenpotenzial für die Gesellschaft aus und errichtete eine Drohkulisse.113 

Diese Sicht der Fachleute traf auf eine ebenfalls kritische Öffentlichkeit, weswegen man in 

Politik und Wissenschaft auf eine vertrauensschaffende Rhetorik setzte. Man müsse die Wis-

senschaft nicht verstehen, so die Botschaft, sondern ihr einfach glauben und vor allem ver-

trauen. Herausragende Personen wie Albert Einstein setzte man als Garanten für Qualität und 

Botschafter der Wissenschaft ein.114 Im 21. Jahrhundert, das sich durch die oft verkündeten 

postfaktischen Tendenzen auszeichnet, wäre ein solches Vorgehen nur noch schwer denkbar 

oder funktional. Die Politik und die Forschung müssen daher andere Wege erkunden, um die 

Sorgen der Bevölkerung aufzufangen. Damals wie heute gilt: „Alle suchen Beistand für Ent-

scheidungen unter Ungewissheit […]“115.  

 Die beschriebenen Entwicklungen in Gesellschaft und Technologie verschärfen diese 

Dynamik. Zum einen sind der rasante Zuwachs und die Ausdifferenzierung begleitet von einem 

unumgehbaren Verzicht. Je weiter sich der Kenntnisstand der Menschheit ausdehnt, umso 

weiter entfernen sich einzelne Individuen davon, ein umfassendes Wissen besitzen zu können. 

 
109 Vgl. Heinrichs 2009, S. 43.  
110 Vgl. Maasen, Sabine/Weingart, Peter: What’s New in Scientific Advice to Politics? Introductory Essay, in: Maasen, Sab-

ine/Weingart, Peter: Democratization of Expertise? Exploring Novel Forms of Scientific Advice in Political Decision-Making. So-

ciology of the Sciences Volume XXIV. Dordrecht, 2009. S. 1 – 20. S. 3ff. 
111 Vgl. Liebsch/Manz 2007, S. 31. 
112 Vgl. Eisenegger, Mark/Imhof, Kurt: Die Wissensproduktionsstätte Wissenschaft unter Druck – Regularitäten medialisierter 

Wissenschaftsberichterstattung, in Raabe, Johannes et al. (Hrsg.): Medien und Kommunikation in der Wissensgesellschaft. 

Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Band 35. Konstanz, 2008. S. 74 – 

86. S. 75. 
113 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 88. 
114 Vgl. Felt 2005, S. 14. 
115 Weingart 2005b, S. 50. 
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Also ist der gesamtgesellschaftliche Fortschritt auch mit dem Zugeständnis erkauft, dass man 

unmöglich alles wissen kann. Für jeden einzelnen Menschen bleiben immer mehr individuell 

unterschiedliche Themenbereiche verschlossen und somit Bereiche des Lebens nicht erklär-

bar und ungewiss.116 Der technische Fortschritt durch wissenschaftliches Wissen hat in der 

Öffentlichkeit einen Januskopf. Auf der einen Seite Innovationsgarant und Wohlstandsfaktor, 

auf der anderen Seite unzugänglicher Risikofaktor.117 Diese Stellung trägt weiter zur Entzau-

berung des wissenschaftlichen Wissens bei. Dieses hat in der Gegenwart seine absolute Stel-

lung der Wahrheit verloren.118  

Ebenfalls hat sich das Verständnis davon geändert, wie Wissen in der Gesellschaft 

verortet ist. Der Nimbus des Besonderen ist bröselig, die Isolation lange vorbei. Wissenschaft-

liche Erkenntnisse können im 21. Jahrhundert nicht mehr allein stehen. Sie müssen im Kontext 

ihrer sozialen, politischen, lebensweltlichen und normativen, sprich gesamtgesellschaftlichen, 

Werte erfasst werden. Es entsteht nicht im Vakuum, sondern wird durch kulturelle und institu-

tionelle Einflüsse geformt.119 In der Folge verändert sich auch die Empfangsseite. Beratene, 

insbesondere in der Politik, sind sich der Veränderungen im Wissensspektrum bewusst und 

selektieren ihre Quellen strategisch.120 Die Position von Wissenschaft und Forschung erfährt 

eine weitere Schwächung: „So verliert die Vorstellung einer systematischen Überlegenheit wis-

senschaftlichen Wissens gegenüber anderen Wissensformen an Legitimation und divergie-

rende Ansichten und grundlegende Verunsicherung nehmen zu.“121  

 Insbesondere der zuletzt erwähnte Aspekt der Unsicherheit ist prägend für die Diskus-

sion und den Status von Wissen im 21. Jahrhundert. Aus Sicht von Expertinnen und Experten, 

der Politik und der Öffentlichkeit zugleich ist Wissen unsicher geworden und der technologi-

sche Fortschritt direkt mit Risiko verbunden.122 Vor allem das wissenschaftliche Wissen ist 

heute „uncertain, risky and incomplete.“123. Auch wenn Unwissen für Forschende fester Be-

standteil ihrer Arbeit ist, tritt gerade in der öffentlichen Risikodiskussion zu tage, dass der Ge-

sellschaft das Verständnis für diesen Umstand fehlt und sorgenvolle Gefühle dominieren.124 

Erneut bildet das Ende des Zweiten Weltkriegs den Ausganspunkt zur Entwicklungsbeobach-

tung. Im Schatten der Atombombenabwürfe über Japan stieg das Misstrauen gegenüber der 

 
116 Vgl. Eckert 1971, S. 27. 
117 Vgl. acatech 2011, S. 7ff. 

Vgl. Grunwald 2010, S. 17ff. 
118 Vgl. Liebsch/Manz 2007, S. 18. 
119 Vgl. ebd., S. 11. 

Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 63. 
120 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 7. 
121 Liebsch/Manz 2007, S. 31. 
122 Vgl. Liebsch/Manz 2007, S. 30. 
123 Maasen/Weingart 2009, S. 3. 
124 Vgl. Nölleke 2013, S. 44. 
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Wissenschaft, die als eng mit dem Militär verbunden wahrgenommen wird.125 Im sich zuspit-

zenden Kalten Krieg lag der Fokus der öffentlichen und medialen Rezeption in Deutschland 

dennoch anfangs auf dem mit Euphorie aufgenommen Wettlauf ins All.126 Ein schleichender 

Wertewandel und die immer präsentere Gefahrenperspektive führten dazu, dass mehr The-

men mit Risikobezug Einzug in den Diskurs um Wissen und Wissenschaft erhielten. Vor allem 

die Umwelt- und Protestbewegung hatte großen Anteil an der neuen Risikoorientierung.127 Die 

Politik und die Wissenschaft versuchten, durch eine Ausrichtung auf Eindämmung und Mini-

mierung von Gefahren dem entgegenzusteuern.128 Doch ein singuläres Ereignis machte alle 

Bemühungen zunichte und zementierte die Risikobehaftung im gesamtgesellschaftlichen Fort-

schrittsdiskurs Deutschlands: die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Dieser Schatten 

konnte auch in den kommenden Jahrzenten nicht abgeschüttelt werden. Durch Gentechnik in 

den 1990ern und Stammzellforschung ab der Jahrtausendwende gewann er stattdessen be-

ständig an Länge dazu.129 Zeitgleich erschütterte Tschernobyl die Glaubwürdigkeit von Exper-

tinnen und Experten und rückte ihren Einfluss auf die Politik in den Fokus der öffentlichen 

Aufmerksamkeit. Die im Entscheidungsprozess arrivierten Beratenden wurden wieder skep-

tisch beobachtet. Die Öffentlichkeit wertete die in der medialen Berichterstattung auftretenden 

Fachpersonen als Zeichen des Verlusts einer neutralen Stellung. Die legitimierende Kraft der 

Wissenschaft verlor an Wirkung und die enge Verbindung von Politik und Expertise in Frage 

gestellt. Die Öffentlichkeit ging auf kritische Distanz.130  

Ulrich Beck definierte in den 1980ern mit der Risikogesellschaft eine der prägendsten 

Beschreibungen dieser Umstände.131 Die Öffentlichkeit ist individualisiert, risikobewusst und 

daher besorgt sowie politisch involviert. Bürger- und Bürgerinnenbewegungen, wie die für die 

Risikogesellschaft symbolische Umweltbewegung, sind zum festen Teil der modernen Demo-

kratie geworden.132 Die Gesellschaft ist zugleich „wissenschaftsabhängig und wissenschafts-

kritisch“133 und der Fortschritt eines ihrer bedeutendsten politkulturellen Axiome. Er ist gesamt-

gesellschaftlich akzeptiert und entsteht durch die „soziale Konstruktion des technologischen 

und politischen Fortschrittkonsenses“134.  

 
125 Vgl. Hagner 2012, S. 20f. 
126 Vgl. Eisenegger/Imhof 2008, S. 77f. 
127 Vgl. ebd., S. 75. 
128 Vgl. Mai, Manfred: Legitimationsprobleme der Wissenschaft in der modernen Gesellschaft – Die Erwartungen von Wirtschaft 

und Medien, in: Hölscher, Barbara/Suchanek, Justine (Hrsg.): Wissenschaft und Hochschulbildung im Kontext von Wirtschaft 

und Medien. Wiesbaden, 2011. S. 33 – 42. S. 37. 
129 Vgl. Eisenegger/Imhof 2008, S. 77f. 
130 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 96. 

Vgl. Weingart 2001, S. 127ff. 
131 Vgl. Eisenegger/Imhof 2008, S. 76. 
132 Vgl. Beck, Ulrich: Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne. Edition Suhrkamp 1365, Neue Folge Band 

365. Frankfurt am Main, 1986. S. 264 und 368. 
133 Ebd., S. 279. 
134 Ebd., S. 326. 
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In der Risikogesellschaft werden Wohlstandsgaranten zu Risikoquellen. Dadurch bildet 

sich eine direkte Verbindung von Lebenswelt und Forschungswelt.135 Bei der Diskussion von 

Risiken trifft gesellschaftliche auf wissenschaftliche Rationalität. Die rein technische Entschei-

dungsbegründung stellt sich als gescheitert heraus. In der Risikogesellschaft müssen die Po-

litik und ihre Beratenden außerwissenschaftliche Faktoren in die Diskussion einpflegen.136 

Beck schließt sich der Analyse einer Wissenschaft an, die sich in Veränderung befindet. Die 

Utopie der vollständigen Vorhersagbarkeit ist ihr entglitten, sie ist entmystifiziert.  

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft ist nachhaltig erschüttert, der un-

bedingte Zukunftsoptimismus und Innovationsglaube stehen auf dem Spiel. Die Ängste der 

Bürgerinnen und Bürger werden von der Wissenschaft jedoch zu schnell als irrational und 

fortschrittsfeindlich abgetan. Auch die Mechanismen der Wissenschaft resultieren in vermehr-

ter Fehlkommunikation. Die Falsifizierbarkeit als wissenschaftstheoretischer Teil des Erkennt-

nisprozesses führt zu Unverständnis und zeichnet ein uneiniges Bild der Forschung. Wissen-

schaftliches Fehlverhalten, der Dualismus von Expertise und Gegenexpertise, wissenschafts-

interne Konflikte, die über Blockademaßnahmen und bewusst gesetzt Kritik im Verteilungs-

kampf um Ressourcen ausgetragen werden, und der Aufstieg der biowissenschaftlichen For-

schung mit ihren spezifischen Herausforderungen, verschärfen die Problematik.137  

 Die Veränderungen, die Beck beschreibt, haben auch Einfluss auf die Politik und ihre 

Beratung. Für sie resultiert aus den Vorgängen die Frage, wie die Antizipation und der Umgang 

mit Risiken verbessert werden kann. In der Handhabung der Risiken eröffnen sich für die Po-

litik neue Zuständigkeits- und Rechtfertigungsebenen. Außerdem muss sie einen zunehmen-

den Bedeutungsverlust des Parlaments hinnehmen und kompensieren.138 In diesem Prozess, 

der in einer von Informationen überquellenden Gesellschaft abläuft, nehmen Beratende eine 

aktive Rolle ein. Das Verschwinden des wissenschaftlichen Wahrheitsmonopols trägt zu ihrem 

Aufschwung bei. Die Beratung professionalisiert sich und vermarktet ihre Expertise. Die Arbeit 

mit den Rezipierenden zeichnet sich durch eine aktive Kooperation aus.139 

 Eine der neuen Hauptaufgaben für Politik und Wissenschaft resultiert aus einem Un-

gleichgewicht in der Wahrnehmung der Realität. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger, so Beck, 

nehmen die Risikogesellschaft mit ihren Merkmalen auch als solche war. Ihnen fehlt es an 

Bewusstsein für die Welt, in der sie leben, was auf fehlende Bildung und mangelnde Informa-

tionen zurückzuführen ist. Politik und Wissenschaft müssen sich hier verantwortlich zeigen und 

für Aufklärung sorgen. Denn: Risiko kennt keinen Stand.140 

 
135 Vgl. Beck 1986, S. 72. 
136 Vgl. ebd., S. 39, 72 und 78. 
137 Vgl. ebd., S. 40, 79, 261, 269 und 329ff. 
138 Vgl. ebd., S. 64, 101, 307 und 139f. 
139 Vgl. ebd., S. 257f, 267, 275 und 286. 
140 Vgl. ebd., S. 69f, 110 und 372. 
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 Die Beobachtungen Becks schälen mit der Idee der Unsicherheit einen Kernaspekt der 

Kommunikation von Wissen und Wissenschaft im 21. Jahrhundert heraus. Auch in der gegen-

wärtigen Diskussionslage wird dieser Umstand weiterhin bestätigt. Neue Technologien gene-

rieren Risiken, die auch durch hochspezialisierte Wissenschaften nicht mehr erfasst werden 

können. Es ist nicht mehr möglich, mittels Experimenten definitiv korrekte und wahrheitsge-

treue Analysen zu verfassen.141 Wissenschaftliches Wissen verliert seinen ultimativen Status. 

Diese Unsicherheit lässt nicht auf Unwissen oder den Anstieg dessen, was in der Literatur als 

Nichtwissen bezeichnet wird, schließen. Vielmehr ist sie ein direktes Kennzeichen von Wissen 

in der Moderne.142 Sie steht in direkter Verbindung zu dem, was im Fachdiskurs als Unwissen 

adressiert wird, resultierend als dem Wegfall von Vorhersagbarkeit und Berechenbarkeit. Lag 

der Fokus lange auf dem, was von der Wissenschaft an klarer Erkenntnis generiert werden 

kann, weitete sich der Diskussionsschwerpunkt durch die Risikodebatte auf das aus, was im 

Dunkeln bleibt. Nichtwissen definiert sich demnach über die Unbestimmbarkeit des wissen-

schaftlichen Wissens in der Moderne.143  

Ob nun das Fehlen von Wissen in den Vordergrund gerückt oder als inhärenter Teil 

kontemporären Wissens verstanden wird, ist Nichtwissen ein gesamtgesellschaftliches Pro-

dukt. Es ist ein Element und ein Ergebnis der Moderne und geht einher mit der Existenz kom-

plexer Beratungssysteme.144 In diesem Umfeld gewinnt praktisches Wissen an Bedeutung. 

Das „praktische Erfahrungswissen“145 erfährt eine Aufwertung und erfreut sich neuer Rele-

vanz. Stand zu Beginn der Rationalisierungsprozesse noch die Verdrängung von traditionel-

lem durch technisches Wissen, so lässt sich mit der fortschreitenden Technisierung und Ver-

wissenschaftlichung feststellen, dass die durch Berufe und Praxis gesammelten Erfahrungen 

eine Renaissance zu erleben scheinen. Das praktische Wissen nimmt gerade in der Risikoge-

sellschaft eine hohe Bedeutung ein. Nur durch berufliche Praxis und Alltagserfahrung können 

da, wo Lebenswelt und Forschungswelt in einer pluralen Gesellschaft zusammenlaufen, die 

Fragen der Tragbarkeit und Betroffenheit adäquat angegangen werden.146 Die Betonung der 

Relevanz praktischer Erfahrung hat auch einen Einfluss auf das Bild der Expertinnen und Ex-

perten. Standen früher Forschende allein im Rampenlicht, haben sich sowohl der Begriff als 

auch die Aufstellung der Beratenden verändert und erweitert. 

 

 

 
141 Vgl. Liebsch/Manz 2007, S. 30ff. 
142 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 98. 
143 Vgl. Wehling, Peter: Jenseits des Wissens? Wissenschaftliches Nichtwissen aus soziologischer Perspektive, in: Zeitschrift für 

Soziologie, Jahrgang 30, Heft 6. Stuttgart, 2001. S. 465 – 484. S. 467ff. 
144 Vgl. Liebsch/Manz 2007, S. 33ff. 

Vgl. Wehling 2001, S. 472. 
145 Nölleke 2013, S. 23. 
146 Vgl. ebd., S. 33f. 

Stehr/Grundmann 2010, S. 61. 



25 
 

2.2.2.) Wissenschaft im 21. Jahrhundert 

Der Begriff Wissenschaft wird in der vorliegenden Arbeit als Sammelbegriff verwendet, mit 

dem ihre verschiedenen Fachbereiche zusammengefasst benannt und als ein institutionelles 

Netzwerk verstanden werden. Selbstverständlich kann, gerade in Anbetracht der starken Ver-

ästelung und der Ausdifferenzierung zwischen sowie auch innerhalb der einzelnen Fächer, für 

eine nuanciertere Sicht plädiert werden. Gerade was Probleme und Aufgabenspektren betrifft 

ergibt es Sinn, sich für eine differenzierte Herangehensweise stark zu machen.147 Interessant 

ist hierbei die Tendenz, dass in der Diskussion um Forschung und Innovation zwar generali-

sierend von Wissenschaft gesprochen wird, die Geistes- und Sozialwissenschaften aber häu-

fig ausgeklammert werden und der Fokus auf technisch-naturwissenschaftliche Fächer gelegt 

wird. Diese in der Fachliteratur feststellbare Neigung findet sich auch in der Öffentlichkeit wie-

der. Dort wird häufig noch einen Schritt weitergegangen und die Geistes- und Sozialwissen-

schaften als unnötig abgestempelt. Diese Neigung ist bedauernswert und alarmierend. Allge-

mein sind nicht-technische Wissenschaften nötig, um  

 

„kritisches Denken, Urteilskraft, Einbildungskraft, die Fähigkeit, von Partikula-

rinteressen zu abstrahieren und globale Probleme aus weltbürgerlicher Per-

spektive zu betrachten, sowie ein Einfühlungsvermögen in unterschiedlichen 

Kulturen des Denken und Handelns […]“148 

 

zu entwickeln. In einer Gesellschaft, die auf den Umgang mit Informationen und Wissen fußt, 

sind die durch sie vermittelten Fähigkeiten noch ungleich wichtiger. Sie helfen der Öffentlich-

keit dabei, mit den Erkenntnissen der Wissenschaft umzugehen und bieten der Bevölkerung 

Hilfestellung beim Zugang zu Informationen.149 Die besondere Relevanz dieser Kompetenzen 

hat sich im Zuge der Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt.  

Die Verwendungen eines Sammelbegriffs entspricht jedoch dem breiten, systemdar-

stellenden Ansatz, den diese Arbeit verfolgt und wird weiter dadurch legitimiert, dass es über 

alle Wissenschaftsfelder hinweg auch gemeinsame Zielsetzungen gibt, wie beispielsweise 

eine Steigerung der am BIP gemessenen Ausgaben für Forschung.150 Nichtsdestotrotz könnte 

eine separierte Untersuchung mit einer detaillierteren Kategorisierung der Wissenschaftsfelder 

ein interessanter Forschungsgegenstand sein. 

 Die Diskussion von Wissenschaft in der Fachliteratur und der Öffentlichkeit spannt sich 

zwischen zwei Extremen auf. Zum einen wird dem wissenschaftlichen Fortschritt eine zentrale 

 
147 Vgl. Mai 2011, S. 33ff. 
148 Hagner 2012, S. 35. 
149 Vgl. Hagner 2012, S. 36. 
150 Vgl. Mai 2011, S. 36. 
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Rolle für die Weiterentwicklung und den Wohlstand der Welt zugesprochen, die sie durch kon-

stante Innovation und Leistungsfähigkeit einnehmen kann. Auf der anderen Seite steht die oft 

beschriebene Annahme einer Krise, in der sich die Wissenschaft befinden soll.  Diese mani-

festiert sich primär in einem Vertrauensverlust, der direkt mit dem Stellungsverlust des wis-

senschaftlichen Wissens zusammenhängt. Die Erkenntnis der Unsicherheit, die Ökonomisie-

rung und Politisierung der Wissenschaft, die Dialektik von Expertise und Gegenexpertise so-

wie die öffentliche Diskussion um Expertinnen und Experten liegen im Kern dieser Entwick-

lung.151 Die Wissenschaft hat, kurz gesprochen, ihre unantastbare Stellung verloren.152 

 Der Beginn der Krise der Wissenschaft lässt sich an das Ende des Zweiten Weltkriegs 

setzen. Die Verquickung von Wissenschaft und Militär begann sich zu intensivieren und rückte 

den Gefahrenaspekt des Fortschritts in den Fokus der Öffentlichkeit. In diesem Umfeld konnte 

sich das Schreckgespenst der Technokratie manifestieren.153 In den 1970ern verdichteten sich 

die Legitimitätsprobleme, die Stellung der Wahrheit ging verloren und die Angst vor unein-

grenzbaren Risiken griff um sich.154 Bereits damals wurden Stimmen laut, die warnten, dass 

es „unbekannte Gefahren“ und eine „Strukturkrise und Legitimitätskrise der Wissenschaft“155 

gibt. Hieraus konnte sich in den 1980ern das Konzept der Risikogesellschaft entwickeln. Durch 

die steigende Macht der Medien wurde deren kritische Position verstärkt, was zusätzlichen 

Druck auf die Wissenschaft aufbaute. Hinzu kommt, dass die Funktionsweise der Wissen-

schaft für große Teile der Öffentlichkeit unverständlich ist. Das Aufeinandertreffen von Argu-

ment und Gegenargument wird nicht als Bestandteil eines vitalen, kritischen Systems verstan-

den, sondern als ein zwischen Expertinnen und Experten unterstellter Streit herangezogen, in 

dem wissenschaftliche Aussagen befangen sind. Folglich verliert die Wissenschaft an Stellung 

und Ansehen.156 

 Die Fachliteratur rekurriert in der Diskussion um Wissenschaft, Politik und Beratung 

häufig auf Arbeiten, die bereits vor geraumer Zeit verfasst wurden. Neben Weber und Haber-

mas haben sich selbstverständlich auch weitere Personen um diese Themen verdient ge-

macht. Zu diesem Kreis gehört Don K. Price, der sich in seinen Arbeiten bereits in den 1960ern 

mit Politikberatung und Forschung beschäftigte. Er beobachtete schon damals die steigende 

Signifikanz der Wissenschaft und sah sie auf dem Aufschwung zu einer nicht legitimierten und 

nicht kontrollierten Macht. Darüber hinaus entstanden aus dem rapiden Fortschritts Informati-

onsprobleme auf Seiten der Politik. Erstaunlich ist, dass Price bereits damals auf die unzu-

 
151 Vgl. Heinrichs 2002, S. 33. 
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reichende politikwissenschaftliche Aufarbeitung zur Implementierung der neuen Wissens-

instanzen hingewiesen hat.  Eine Bemerkung, die auch noch auf die Gegenwart anwendbar 

ist.157  

Auch wenn das Maß der Zuspitzung nach Price strittig sein mag, ist nicht abzuweisen, 

dass aus der herausragenden Stellung der Wissenschaft auch eine besondere Verantwortung 

erwächst, ist sie doch selbst dafür verantwortlich, dass beständig neue Problemfelder entste-

hen: „Denn mit der Wissenschaft hat die Gesellschaft ihren eigenen Wandel institutionali-

siert.“158 Folgerichtig müssen sich auch die Funktion und der Output der Wissenschaft dieser 

Aufgabe orientieren. Das schlägt sich primär in der Festlegung von Forschungsschwerpunkten 

nieder.159 Dieser Prämisse und der ökonomischen Verwertungslogik und Legitimationsproble-

matik folgend, lässt sich heute eine Verschiebung der Hauptausrichtung beobachten. Der 

Schwerpunkt von Forschung und Wissenschaft liegt aus Sicht vieler auf einem: Innovation.160 

Dieser Gedanke folgt dem Mantra, dass sich nur mit einer konstanten Erneuerung durch Wis-

senschaft die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten lässt. Diese ist auch genau auf diesen 

Prozess ausgerichtet, Innovationsdruck entsteht.161 Der rein interessengetriebene For-

schungsmodus, der auf der Neugier der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler basiert, 

erscheint veraltet und durch einen neuen, anwendungsorientierten und sozial verpflichteten 

Modus ersetzt.162 Dieser sogenannte Mode 2 der Wissensproduktion wurde von Gibbon et al. 

identifiziert. Im Gegensatz zum Mode 1, dem klassisch wissenschaftsinternen Modus des Er-

kenntnisgewinns, definiert sich dieser durch Anwendungsbezug und Transdisziplinarität. Das 

Feld der Akteurinnen und Akteure ist heterogener, die Wissensproduktion weist einen stärke-

ren Gesellschaftsbezug und einen höheren Grad der Reflexivität auf.163 

 Es zeigt sich schnell, dass bei der Betrachtung von Wissenschaft auch die Analyse 

ihrer Einbettung und Beziehungen zu den anderen Teilsystemen der Gesellschaft von zentra-

ler Relevanz sind. An den Berührungsflächen zwischen Wissenschaft und Politik, zwischen 

empirischen Resultaten und Macht entstehen Grenzkonflikte, bei denen Zuständigkeiten neu 

abgesteckt werden müssen.164 Was gilt es hier für die Wissenschaft neu zu regeln? Peter 

Weingart listet mehrere Schlagworte auf: „Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, Re-

chenschaftspflicht, Bringschuld […] mit Controlling, externen Evaluierungen und kompetitiven 
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163 Vgl. Gibbons, Michael et al.: The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary 
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Rankings […].“165 Diese erweitert er zusätzlich um den Aspekt der Öffentlichkeitswirksam-

keit.166 Die existierende Diskussion in diesem Bereich zeichnet sich durch spezielle Eigendy-

namiken aus. Weder Wissenschaft, noch Politik oder die Medien vermögen es, eindeutige 

Meinungshoheit zu erlangen und den Diskurs zu steuern.167 Dieser Umstand mag sicher auch 

auf die Verwobenheit der beteiligten Subsysteme und den interdisziplinären Charakter der 

Fragestellungen zurückgehen.  

 Die klassische Rolle der Wissenschaft hat sich demnach verändert. Ihre nach wie vor 

zentrale Position wird hierbei nicht angezweifelt, aber erweitert und angepasst. Max Weber 

kann als einer der Vordenker einer kritischen Reflexion der Wissenschaft präsentiert werden. 

Aber auch an anderer Stelle wurde ihre Rolle bereits damals überdacht. Moderne Wissen-

schaft müsse, so der Gedanke, Bildung und Forschung mit sozialer Gerechtigkeit verbinden. 

Später betonten der Kalte Krieg und die Sorge vor der Technokratisierung den Zusammen-

hang von Forschung und gesellschaftlicher Verantwortung.168 Von den 1960ern bis heute las-

sen sich dabei Verbindungslinien ziehen. Sie zeichnen sich ab bei der „Ausbalancierung und 

gegenseitigen Kontrolle von Interessengruppen und Sichtweisen als auch die Delegierung de-

mokratischer Prozesse an Experten(systeme)“169. Laut Weingart wurde der Fragenkomplex 

um die gesellschaftliche Einbettung zum Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung verstärkt, 

die Suche nach der Positionierung der Wissenschaft dringlicher.170 Im Rahmen der Legitimi-

tätsdiskussion wird dabei häufig der Ruf laut, dass sich eine moderne Wissenschaft demokra-

tischer Prinzipien bewusst sein muss und, natürlich ohne ihre Integrität zu kompromittieren, 

sich dieser annehmen sollte. Dahinter steht der Gedanke, dass die Wissenschaft heutzutage 

Teil des gesamtdemokratischen Fundaments ist. Als gedankliche Hinführung kann dazu die 

Beschreibung eines wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisses dienen. Wissenschaft muss 

sich in modernen Staaten rechtfertigen, indem sie zeigt, wie ihre Produkte transferiert, aufge-

nommen und genutzt werden können. Hierdurch kann sie ihre Rolle als Wohlstandsgarant 

erfüllen und ihre Finanzierung absichern. Sie erreicht so eine Durchdringung, die bis in Schul-

klassen reicht. Sie ist für die Demokratie essenziell, da nur die Generierung und Verbreitung 

von Wissen selbstständig denkende, kritische Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Aber 

auch in den Händen der Politik oder der Wissenschaft selbst ist Wissen ein Machtwerkzeug, 

was die Frage nach Kontrolle und Legitimation stets erneuert.171 Durch eine Einbettung oder 

gar Demokratisierung wird die Wissenschaft in öffentliche Diskurse implementiert, die über die 
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nächsten Forschungsschwerpunkte mitentscheiden und das neue Wissen auf Basis gesell-

schaftlicher Werte und Interessen überprüfen. Ein solcher Prozess verschafft Legitimation 

durch Vertrauen sowie Transparenz und kann als Rechenschaftspflicht verstanden werden, 

die auch interne Strukturen und Abläufe umfasst.172 

Der modernen Wissenschaft ergibt sich so eine doppelte Komplexität. Neben ihrer For-

schungsarbeit muss sie auch auf anderen Ebenen aktiv sein. Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler müssen in der Lage sein, zu kommunizieren, in öffentlichen Diskursen zu argu-

mentieren und sich sowie ihre Arbeit zu rechtfertigen. Das hohe Maß der Wissenskomplexität 

erschwert dabei die Aufgabe auf beiden Ebenen.173 Hinzu kommen viele individuelle Felder, 

in denen nach Lösungen und Anpassungen gesucht wird, wie beispielsweise die Internationa-

lisierung.174 Außerdem gilt es, in der vernetzten und globalisierten Welt einen Kompromiss 

zwischen der Sicherung des geistigen Eigentums von Forschenden beziehungsweise For-

schungseinrichtungen und der Nutzbarkeit, Kommunizierbarkeit und Transferierbarkeit von 

Wissen zu finden. Patente spielen hier eine wichtige Rolle, sind aber dennoch nicht unumstrit-

ten. Zwar bieten sie den Wissensproduzierenden eine Möglichkeit, ihr Produkt zu schützen, 

können jedoch den freien Transfer von Wissen verhindern.175 Der Wissenstransfer zwischen 

einzelnen Ländern oder Staatengemeinschaften ist ein handfestes Politikum.176 

Es vertreten jedoch nicht alle die Ansicht der oft in den Mittelpunkt gestellten Krise der 

Wissenschaft. Im Fachdiskurs gibt es vermehrt Beiträge, die sich dafür stark machen, andere 

Problemfelder zu adressieren, die sich aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext ergeben 

und gerade in der Auseinandersetzung mit Politikberatung entstehen.177 Diese beziehen sich 

häufig auf die nach wie vor essenzielle Stellung der Wissenschaft und ihrem Verhältnis zu den 

anderen Teilsystemen unserer Gesellschaft. An diesem Punkt drängen sich Fragen nach der 

demokratietheoretischen Dimension dieser Beziehungen auf. In der Fachliteratur erfolgt hier-

für gerne der Verweis auf Weingart, der für die Beschreibung dieses Miteinanders einen der 

bedeutendsten Beiträge verfasst hat. Er prägte das wechselseitige Begriffspaar der Verwis-

senschaftlichung der Gesellschaft und der Politisierung der Wissenschaft. Wie so oft setzt 

auch hier die Beobachtung nach 1945 an. Expertinnen und Experten dringen in Gesellschaft 

und Politik ein, nachdem sich die Wissenschaft in echter Autonomie ausdifferenzieren 

konnte.178 Zeitgleich gewinnt sie rasant an Bedeutung und tritt mit den anderen Subsystemen 
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in eine konstant vernetzte Interaktion.179 Wissenschaftliches Wissen erhält in alle Schichten 

der Gesellschaft Einzug und die Wissenschaft als auch ihre reflexive Methodik greifen auf die 

anderen Teilsysteme über.180 Das bedeutet jedoch nicht, dass die wissenschaftliche Logik eins 

zu eins übernommen wird. Vielmehr wird das Wissen als Nukleus der Entscheidungsfindung 

gesetzt, um maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Eine Gesellschaft also, die versucht, 

sich selbst zu verbessern und ihren Fortschritt zu beschleunigen.181  

Die Folgen sind aber nicht nur positiv. In einer solchen Gesellschaft verändert sich das 

Machtgewebe, indem Wissen zur neuen Legitimationsquelle wird. Dadurch bilden sich Un-

gleichheiten in der Gesellschaft und neue Konflikte brechen auf, die sich um den Zugang und 

Umgang mit Wissen drehen. Wissen ist zur gesellschaftlichen und politischen Macht gewor-

den.182 Als eine der Konsequenzen bildet sich ab Mitte der 1970er auch eine neue Kritik an 

der Wissenschaft, die jedoch nicht nur ihre Ergebnisse adressiert, sondern auch ihre Techni-

ken, Modi und Prozesse in Frage stellt. Zusammen mit dem theoretischen Unterbau der Rati-

onalisierung nach Weber leitet Weingart den Bedarf ab, die Beziehung zwischen Wissenschaft 

und den anderen Teilen der Gesellschaft neu zu definieren.183  

Durch Habermas und anderen Diskussionsteilnehmende wurden die Begriffe der Ver-

wissenschaftlichung und Politisierung bereits in den 1970ern ausführlich debattiert und in die 

Öffentlichkeit getragen. Im Angesicht des wissenschaftlichen Fortschritts forderte die Politik 

Verantwortung und Wertebezug bei den Forschenden ein. Zeitgleich genossen sie nicht mehr 

das volle Vertrauen der Öffentlichkeit. Die Grenzen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

begannen zu verschwimmen, eine Legitimitätskrise bildete sich heraus.184 Ihren Ausdruck fin-

det sie in zwei Prozessen, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen und dennoch 

durch einen Interaktionscharakter auszeichnen.185 Bei der Verwissenschaftlichung der Gesell-

schaft, verstanden als „Verwissenschaftlichung gesellschaftlicher Institutionen“186 , wird die 

Wissenschaft orientierungsstiftend für die Gesellschaft und überträgt dabei auch ihre struktu-

rellen Merkmale. In diesem Prozess muss die Wissenschaft aber auch neue Verantwortungen 

und Entscheidungen übernehmen, die vorher nicht in ihrem institutionellen Rahmen angesie-

delt waren.187 Die Funktion von Forschenden als Beratende treibt die Verwissenschaftlichung 

der Politik weiter voran.188  
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Die Politisierung der Wissenschaft „als Rückwirkung der Verwissenschaftlichung […], 

als Re-Strukturierung der professionellen Verfassung der Wissenschaft“189 stellt die andere 

Seite dieser neuen Ausrichtung und Grenzziehung dar. Politikbezogene, praktische Fragestel-

lungen finden sich in der Wissenschaft wieder.190 Es kommt zur Vermischung politischer und 

wissenschaftlicher Sphären sowie zum Missbrauch von Wissenschaft und Expertise für politi-

sche oder legitimatorische Zwecke. Politische Konflikte werden auf die Ebene der Wissen-

schaft übertragen und dort ausgefochten.191 Während der Corona-Pandemie hat sich dabei 

gut beobachten lassen, dass gerade Beratung zu unsicheren Wissensbeständen besonders 

leicht für politische Zwecke eingesetzt werden kann.192 Die Diskussion um Wissenschaft und 

ihre Funktion findet nun auch im politischen Raum statt, wodurch sie selbst zu einer politischen 

Akteurin wird und daher als eine Interessengruppe gewertet werden kann.193 Weingart sieht in 

der Politisierung deutliches Gefahrenpotenzial durch „Konflikte über die Definition relevanter 

und/oder legitimer Probleme, die Abgrenzung von Gegenstandbereichen, die Anwendung von 

Wissen und erwarteten Konsequenzen sowie über die Kriterien, nach denen Forschungsleis-

tungen zu bewerten sind.“194  

Die Folgen dieser Prozesse sind weitläufig. Während die Politisierung der Wissen-

schaft initial auf Ebene der thematischen Ausrichtung wirkte, wurde durch die Verwissen-

schaftlichung die politische Praxis grundlegend aufgerüttelt.195 Sie kann viele verschiedene 

Formen annehmen und so auf unterschiedlichen Ebenen verteilt über die Gesellschaft ablau-

fen.196 Beide Bewegungen hinterlassen im Zusammenspiel einen tiefgreifenden Eindruck in 

der politischen und  wissenschaftlichen Landschaft, indem sich neue Institutionsformen her-

ausbilden.197 Sie unterstreichen auch erneut die Rolle von Transparenz. Sind die Grenzen 

unklar, Verantwortungen verwoben und Ressourcenquellen nicht uneindeutig oder die Zweck-

gerichtetheit einzelner Vorhaben nicht ablesbar, herrscht Aufklärungsbedarf.198 Andere Analy-

sen sprechen sogar von einer Deprofessionalisierung. Durch die Politisierung der Wissen-

schaft zersetzen sich die alten, klaren Zuständigkeiten und es kommt zur „Entmonopolisierung 

von Erkenntnis- und Beratungsansprüchen“199.  

Die Wissenschaft war, auch historisch betrachtet, nie komplett frei und losgelöst von 

der Politik.200 Das liegt vor allem daran, dass Teile ihrer Grundlagen gerade dort gelegt und 
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gesichert werden. Die Wissenschaft wiederum hat schon länger deutliche Auswirkungen auf 

die Politik. Durch die Verwissenschaftlichung und die Politisierung vermischen und verwischen 

Zuständigkeiten in ehemals unbekanntem Maße.201 Expertinnen und Experten erfahren eine 

bislang unerreichte Popularität, müssen aber dabei zusehen, wie ihre Autorität verwässert. 

Ihre Glaubhaftigkeit leidet weiter darunter, dass sich durch die Politisierung der Wissenschaft 

Beratende sowie Interessenvertretende annähern, indem Forschende in stärkeren Kontakt mit 

denen geraten, die ihre Arbeit finanzieren.202  

Es zeigt sich, dass neben der reinen Forschungsarbeit und dem Umgang mit ihren 

Resultaten die Herausforderungen an die Wissenschaft aus dem Verhältnis zu den anderen 

Teilsystemen der Gesellschaft erwachsen. Es sind aber auch interne Entwicklungen und Ver-

änderungen, die dazu geführt haben, dass die Wissenschaft heute anders aufgestellt ist und 

sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert sieht. Wie bereits dargelegt wurde, wirken kul-

turelle und gesamtgesellschaftliche Einflüsse auf Wissen ein. Das gilt auch für die Institution, 

die sich nicht aus dem lebensweltlichen Kontext lösen kann. Die Diskussion von Werten und 

die Einbeziehung von Ethik ist für die moderne Wissenschaft von großer Bedeutung. Die For-

derung nach einer Koppelung wird im 21. Jahrhundert so laut wie noch nie formuliert. Getreu 

der Weberschen Tradition gehört zur Wissenschaftslandschaft in Deutschland dazu, dass For-

schende selbst nicht wertfrei sein können.203 Dieser oft benannte Aspekt der Entzauberung 

der Wissenschaft ist mittlerweile auch empirisch belegt.204  

Das Verhältnis von Wissenschaft und Werten geht heute aber über die reine Verbin-

dung mit ihnen und die Einbettung in den lebensweltlichen Kontext hinaus. In der Literatur wird 

die Sicht bekräftigt, dass mittlerweile Werte in die Forschungsarbeit selbst Einzug erhalten 

haben. Die Forschenden sind sich dieser Tatsache jedoch bewusst und versuchen, den Ein-

fluss dieser Kriterien nur auf externe Wissenschaftsfaktoren zu begrenzen.205 Dieser Werte-

bezug stellt die Validität und Legitimität von Forschungsergebnissen nicht in Frage. Denn bei 

einer Wissenschaft, die sich als Institution mit Werten auseinandersetzt und ihrer Bedeutung 
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bewusst ist, entsteht kein Widerspruch zu „einer wohlverstandenen Werturteilsfreiheit wissen-

schaftlicher Sachaussagen“206. Die Beachtung und Einhaltung ethischer Standards und Wer-

tebezogenheit gehören heute zu den Aufgaben der Wissenschaft.207 Diese Forderung, lebens-

weltliche und gerade ethische Faktoren einzubinden, wird durch Gesellschaft und Politik kon-

stant erneuert. Besondere Beachtung muss dieses Postulat in der Wissenschaft finden, wenn 

sie für Politikberatung genutzt wird. Da sich die Konsequenzen der Expertise über die Grenzen 

der Wissenschaft hinaus entfalten, müssen ethische Aspekte und lebensweltliche Werte un-

bedingt einbezogen werden.208 Diese Verbindung von Wissenschaft und Werten ist nicht neu, 

sondern bereits seit geraumer Zeit Objekt der Forschung, die sich mit der Wissenschaft aus-

einandersetzt.209  

Neben den bereits genannten Gründen gibt es weitere Beiträge, die eine Wertverbun-

denheit postulieren und eine entgegengesetzte Ausrichtung negativ bewerten.210 Eine gelöste 

und werteisolierte Wissenschaft kann demnach unsere komplexe Welt nicht korrekt beschrei-

ben. Das gelingt nur, wenn „Forschungsergebnisse, Werte, Interessen, Menschen und Orte 

zu matters of concern“211 verknüpft werden. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte 

lässt sich ein weiter Faktor herausstellen. Die menschenverachtende Forschung im National-

sozialismus zeigt auf erschreckende Weise, was bei einer Trennung von Wissenschaft von 

den Werten einer demokratischen Gemeinschaft passieren kann. Eine isolierte Wissenschaft 

ist nicht per se gut oder gar demokratisch, weshalb es gilt, sie mit dem Wertespektrum von 

Menschlichkeit und Demokratie in Einklang zu bringen.212  

Aus der Fachdiskussion ergehen weitere Hinweise auf Konfliktpotenziale und Verbes-

serungsmöglichkeiten zur Arbeit der Wissenschaft und ihrer Wertebindung. Diese Anhalts-

punkte umfassen Handlungsempfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen, die den Wirkungen der 

Legitimitätskrise entgegenwirken und den demokratischen Charakter der Wissenschaft stär-

ken. So kann der Anspruch unterstrichen werden, dass Forschende auch mit Werturteilen ar-

beiten können. Wenn sie dies machen, muss für Außenstehende und vor allem Laiinnen und 

Laien jedoch erkenntlich markiert sein, was Sachaussagen sind und wobei es sich um ein 

Werturteil handelt. Diese Entwirrung von wertbezogenen Aussagen, Handlungsempfehlung 

und reiner Erkenntnis sind eine der entscheidenden Leistungen der Wissenschaft der Mo-

derne.213 Dennoch müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer noch dazu an-

gehalten werden, besser zu markieren, an welchen Stellen ihrer Arbeit Werte eingeflossen 

 
206 Eckert 1971, S. 34. 
207 Vgl. Felt 2010, S. 76. 
208 Vgl. Douglas 2009, S. 155. 
209 Vgl. Hagner 2012, S. 44. 
210 Vgl. Douglas 2009, S. 155. 
211 Hagner 2012, S. 43. 
212 Vgl. Douglas 2009, S. 155. 

Vgl. Hagner 2012, S. 12 und 20. 
213 Vgl. Eckert 1971, S. 32f. 
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sind und wie ihre Urteile dabei zustande gekommen sind. Eine Praxis, der kritische Stimmen 

entgegnen, dass sie die wissenschaftliche Objektivität gefährden würde.214 Die verstärkte An-

wendung dieser Vorgehensweise würde jedoch gerade im Bereich der ethischen Beratung, 

die in Anbetracht der Fortschritte und Relevanz in den Lebenswissenschaften von immer grö-

ßerer Bedeutung wird, ihre Vorteile entfalten. Darüber hinaus betonen Diskussionsbeiträge die 

Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber. Das bedeutet, dass Forschende auf der einen 

Seite ihre Stellung und ihren Wissensvorsprung nicht missbrauchen dürfen, um Werte und 

Aktionen zu diktieren. Eine solche Entscheidungsmacht wäre in keinem Fall legitimiert.215 Auf 

der anderen Seite sollten sie mehr Bemühungen darauf anwenden, die Wertelage der Bevöl-

kerung nachzuvollziehen.216  

Der Gedanke der wertebewussten Wissenschaft wird vor allem dadurch bekräftigt, 

dass sich ein Ast der Wissenschaft in eine dominante Position bewegt hat, der ein Kristallisa-

tionspunkt der krisenhaften Gesamtentwicklungen ist. In der jüngsten Vergangenheit haben 

sich mehrere Felder als besonders brisant herausgestellt: „die Lebenswissenschaften, die 

Werkstoffwissenschaften, die Nanotechnik sowie die Informations- und Kommunikationstech-

nik, die die Herausforderung bilden, auf die es zu reagieren gilt.“217 Die große Aufmerksamkeit 

in der Literatur geht so weit, dass manche bereits davon sprechen, dass es sich bei dem auch 

Biowissenschaften genannten Fächerverbund um die neue „Leitwissenschaft“218 handelt. 

Diese Popularität und Stellung verdanken die Lebenswissenschaften zum Teil den rasanten 

Fortschritten, die in ihnen erzielt wurden und den damit versprochenen und realen Verbesse-

rungen der Lebensführung. Folglich umgibt diesen Forschungsbereich das Versprechen hoher 

Profite durch anwendungsorientierte Erkenntnisse, die mit der Generierung großer Umsätze 

für außergewöhnliche Markterwartungen sorgen.219 Dieses besondere ökonomische Potenzial 

erzeugt eine Anziehungskraft auf Interessenverbände, Unternehmen und Lobbyisten. Zusam-

men mit der Komplexität der Themenlage und ihrer Durchdringung mit Elementen, die mit den 

Wertvorstellungen vieler Menschen kollidieren, sorgen die Lebenswissenschaften für reichlich 

Zündstoff. Die Politikberatung in diesem Feld sieht sich daher einer bedeutenden und äußerst 

diffizilen Aufgabe gegenüber. Gerade an der Schnittstelle zwischen den Lebenswissenschaf-

ten und den anderen Teilsystemen der Gesellschaft sind die Problemstellungen durch die Le-

gitimations- und Vertrauenskrise der Wissenschaft sowie der Expertinnen und Experten be-

sonders stark ausgeprägt.220 Die Diskussionen, besonders im Bereich der Gentechnik und 

Humangenetik, werden mit großer Leidenschaft sowie unter Beobachtung und Beteiligung der 

 
214 Vgl. Douglas 2009, S. 156. 
215 Vgl. Eckert 1971, S. 32. 
216 Vgl. Douglas 2009, S. 156. 
217 Mai 2011, S. 40.  
218 Hagner 2012, S. 48. 
219 Vgl. ebd.  
220 Vgl. Liebsch/Manz 2007, S. 30. 

Vgl. Weingart 2005b, S. 145f. 
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Öffentlichkeit geführt.221 Interessant ist hierbei eine gespaltene Risikoakzeptanz in der Bevöl-

kerung. Ist die Gentechnik mit Essen und Ernährung als undefinierbares Risiko verschrien, 

werden ihre Fortschritte in der Medizin wiederum gefeiert.222 Die Wissenschaft wird scheinbar 

also zumindest in bestimmten Feldern differenziert betrachtet und als nicht monolithisch auf-

genommen. Durch das große gesellschaftliche Interesse, die außergewöhnlichen wirtschaftli-

chen Versprechen und die inhaltliche Brisanz, haben die Lebenswissenschaften den höchsten 

Nachrichtenwert im Bereich der Wissenschaftsberichterstattung.223  

Durch diese beispiellose Wirkung der Lebenswissenschaften wird der Bedarf von Poli-

tikberatung leicht ablesbar. Expertise ist nötig, um zwischen wissenschaftlichem Erkenntnis-

drang und gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu vermitteln sowie der Politik Umsetzungs-

möglichkeiten und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Diese Aufgabe wurde kontinuierlich kom-

plexer und die Kollision von Wissenschaft und Öffentlichkeit sorgte für zunehmende Aufmerk-

samkeit. Um die Vermittlungsleistung zu gewähren und Beratungskapazitäten im Feld der Le-

benswissenschaften auszubauen, erweiterte sich das Leistungsspektrum der Expertinnen und 

Experten durch die Bioethik. Mit ihr wurde ein gänzlich neuer Expertisenbereich erschlossen 

und eine progressive Art der Beratung eingeführt, in konstanter Berührung mit Werten der sie 

umgebenden Gesellschaft und auf eine Vereinbarkeit mit dem wissenschaftlich Möglichen 

ausgerichtet. Die Bioethik ist das Ergebnis einer Technisierung der Geisteswissenschaften, 

die sich dem Zwang ergeben haben, den wissenschaftlichen Fortschritt in den Lebenswissen-

schaften einzuordnen.224 Ein herausragendes Beispiel für ein solches Beratungsgremium bil-

det der Ethikrat, der im Zuge der vorliegenden Arbeit, als Teil der zu untersuchenden Bera-

tungsinstanzen in Kapitel 6., analysiert wird. 

 

2.2.3.) Wissenschaftliches Fehlverhalten und Kontrollversuche 

Neben diesen genannten Punkten stand die Wissenschaft auch noch wegen anderer Vor-

gänge im Schlaglicht der Öffentlichkeit. Gefälschte Forschungsergebnisse, wissenschaftliches 

Fehlverhalten oder sogenannte Plagiatsaffären schwächen die bereits schwindende Bin-

dungskraft der Wissenschaft. Ihr Ethos ist gefährdet oder wie Weingart es gar ausspricht, 

„längst durch die harten Rahmenbedingungen des shareholder value-Prinzips verdrängt.“225 

 
221 Vgl. Eisenegger/Imhof 2008, S. 83f. 

Vgl. Joss, Simon: Between Policy and Politics. Or: Whatever Do Weapons of Mass Destruction Have to Do With GM Crops? 

The UK’s GM Nation Public Debate as an Example of Participatory Governance, in: Maasen, Sabine/Weingart, Peter: Democra-

tization of Expertise? Exploring Novel Forms of Scientific Advice in Political Decision-Making. Sociology of the Sciences Volume 

XXIV. Dordrecht, 2009. S. 171 – 187. S. 172. 
222 Vgl. Weingart 2005b, S. 360. 
223 Vgl. Wormer 2010, S. 360. 
224 Vgl. Hagner 2012, S. 37. 
225 Weingart 2005b, S. 140. 
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Wurden in den 1950ern der Fortschritt und die Wissenschaft direkt mit Wahrheit und Fakten-

bezogenheit verbunden, stehen heute immer öfter Betrugsfälle im Fokus der Medien.226 Eti-

kettenschwindel und Manipulation in der Forschung sind medienpräsent wie nie und finden 

gerade in herausragenden Einzelfällen, beispielsweise der Guttenberg-Affäre oder des Suizids 

des japanisches Stammzellforschers Yoshiki Sasai, traurige Popularität und Verbreitung.227 

Dabei ist es nicht einfach, in einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs klarzumachen, was wis-

senschaftliches Fehlverhalten ist und wo die Grenzen zu ziehen sind. In der Öffentlichkeit 

scheint oft kein klares Bewusstsein dafür zu herrschen, was Wissenschaftsbetrug alles um-

fassen kann.228 Eine in der Fachliteratur wiederholt anzutreffende Definition stammt aus dem 

Jahr 1998 und wurde von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) verfasst:  

 

„Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftser-

heblichen Zusammenhang bewußt oder grob fahrlässig Falschangaben ge-

macht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder sonstwie deren For-

schungstätigkeit beeinträchtigt wird.“229 

 

Es lassen sich in der Literatur verschiedene Erklärungen für die gestiegene Zahl der aufge-

deckten Betrugsfälle finden. Ein Ansatz stellt darauf ab, dass traditionelle Moralvorstellungen 

in unserer Gesellschaft scheinbar nicht mehr die gleiche Bindungskraft entwickeln, wie es frü-

her der Fall gewesen ist. Damit soll nicht gesagt sein, dass diese Werte obsolet sind, aber eine 

Überschreitung oder eine eigennützige Auslegung von Regeln wird heutzutage öfter hinge-

nommen oder sogar als clever nachgesehen.230 In der Wissenschaft verstärkt sich dieser Um-

stand, weil er mit der allgemeinen „Erosion des wissenschaftsethischen Verhaltenskodex“231 

einher geht. Die eben beschriebene Medienaufmerksamkeit bietet ebenfalls eine Erklärungs-

grundlage. Je mehr Augen auf einen Prozess gerichtet werden, umso wahrscheinlicher wird 

es, etwaige Ungereimtheiten zu enttarnen. Zuletzt scheinen sich jedoch die Rechtfertigungs-

position, in der sich die Wissenschaft heute befindet und die sich hieraus ergebenden ökono-

mischen Zwänge als Hauptursachen herauszukristallisieren. Forschende sind abhängig von 

 
226 Vgl. Heinrichs 2002, S. 30. 

Vgl. Weingart 2005b, S. 140. 
227 Vgl. http://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/05/national/embattled-stap-study-co-author-dies-after-apparent-suicide-

bid#.U-ZIEIBdVqp (01.03.2019). 

Vgl. Weingart 2005b, S. 136f. 
228 Vgl. ebd., S. 142. 
229 Hochschulrektorenkonferenz (HRK): Zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen. Empfehlung 

des 185. Plenums am 6. Juli 1998 in Bonn. Bonn, 1998. S. 3. 
230 Vgl. Gehring 2012, S. 129. 

Vgl. Weingart 2005b, S. 134 
231 Ebd., S. 140. 
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wettbewerblich erzielten Drittmitteln, was sie falschen Anreizen aussetzen kann.232 Der gestie-

gene Konkurrenz- und Publikationsdruck in den einzelnen Fächern treibt diese Entwicklung 

weiter voran.233 

Die Wissenschaft versucht, auf diese Herausforderung mit internen Kontroll- und Qua-

litätsmaßnahmen zu reagieren. Oft wird hierbei für die verstärkte Nutzung bibliometrischer 

Rankings plädiert. Mag die Bibliometrie an sich ein möglicher Maßstab sein, um den For-

schungsoutput ganzer Institutionen zu messen, verliert sie auf einzelne Personen angewendet 

an Präzision. Auch lassen sich durch die Veröffentlichung einzelner Artikel statt ganzer Bücher 

die Rangfolgen beeinflussen. Zuletzt ist die Erhebung bibliometrischer Daten ein Teil des Prob-

lems. Da sie zur Ressourcenallokation herangezogen werden, ist die Bibliometrie als quanti-

tativer Gradmesser wissenschaftlicher Qualität einer der Gründe für die Steigerung der Publi-

kationszahlen und somit der möglichen Betrugsfälle.234 

Große Wissenschaftsverbände und Forschungsförderer setzen dem Negativtrend 

Maßnahmenkataloge und Richtlinien zu guter Forschungspraxis entgegen. Die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) oder die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) versuchen mit wissen-

schaftspraktischen Leitlinien, die Qualität und Integrität der deutschen Forschungslandschaft 

zu bewahren.235 In Selbstverwaltung und unter wissenschaftsinterner Eigenkontrolle soll durch 

die Berufung auf die Verantwortung der individuellen Forschenden das Vertrauen durch Politik 

und Öffentlichkeit wiederhergestellt und nachhaltig gesichert werden. Die DFG unterstreicht 

hierbei aber, dass es keinen erkennbaren Anstieg der Betrugsfälle gibt, einzelne und beson-

ders medienwirksame Fälle jedoch diesen Anschein erwecken lassen.236 

Die Maßnahmen der Forschungsförderer betonen die Funktionalität interner Kontroll-

mechanismen. Dafür ist grundlegend, dass sich die Wissenschaft auf die Aufrichtigkeit ihrer 

Angehörigen verlassen kann. Peer Review ist dafür einer der zentralen Garanten und eine der 

besten Möglichkeiten, gegen wissenschaftliches Fehlverhalten vorzugehen: 

 

„Betrug in der Wissenschaft kann nur durch die Wissenschaft selbst aufgedeckt 

werden. Es bedarf großer, hoch spezialisierter Expertise, um überhaupt Betrug 

entdecken und beurteilen zu können. Das bedeutet aber, dass sich letztendlich 

nur die Gemeinschaft der Wissenschaftler selbst zugleich anklagen und richten 

kann.“237 

 

 
232 Vgl. Jasanoff 2009, S. 212. 
233 Vgl. Weingart 2005b, S. 139. 
234 Vgl. ebd., S. 135 und 139. 
235 Vgl. Weingart 2005b, S. 132. 
236 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Empfehlungen 

der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“. Denkschrift. Ergänzte Auflage. Weinheim, 2013. S. 8f. 
237 Weingart 2005b, S. 143. 
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Auch wenn mittlerweile leistungsfähige Computerprogramme zur Plagiatsjagd eingesetzt wer-

den können, bleibt das Peer Review das erstrangige Werkzeug. Es ist so wirkungsvoll, weil es 

darauf basiert, dass sich Forschende gegenseitig der Möglichkeit aussetzten, dass ihr Fehver-

halten durch andere aufgedeckt wird.238 Dem Peer Review wird aber kein allumfassendes Ver-

trauen entgegengebracht. In Fachkreisen werden Probleme bereits seit den 1980ern offen 

angesprochen. So neigen Gutachtende dazu, die Eingaben renommierter Personen zu bevor-

zugen oder sich bei ihrer inhaltlichen Prüfung zu sehr an der Stellung der zu untersuchenden 

Forschenden oder ihrer Institution zu orientieren. Durch die fortschreitende Pluralisierung in-

nerhalb der Wissenschaft attestieren kritische Stimmen auch eine deutliche Überforderung der 

internen Kontrollinstanzen. Nicht zuletzt wegen der medienpopulären Betrugsfälle steht das 

Gutachtungssystem unter Beschuss und muss belegen, was es zu leisten im Stande ist.239  

Vorschläge zu alternativen Kontrollmöglichkeiten lenken den Blick auf die neue Öffent-

lichkeit der Wissenschaft und die Partizipation der anderen Teilesysteme. In Anerkennung der 

veränderten Dynamiken innerhalb der Gesellschaft wird dargelegt, dass eine Erweiterung zu 

einem Public Peer Review oder die verstärkte Einbeziehung der Medien in die Kontrollmecha-

nismen von Wert sein könnten.240 Eine weitere Alternative bietet das „Open Peer Review“241. 

Hier werden Manuskripte und ihre Gutachten öffentlich gemacht und mit der Möglichkeit ver-

sehen, kommentiert zu werden. Gerade in Deutschland trifft diese Praxis auf wenig Interesse 

und Vertrauen. Autoren zeigen sich um ihr öffentliches Ansehen besorgt, weil ihre Arbeiten in 

unfertigem Zustand zum Diskussions- und Kritikobjekt werden.242 

 

2.2.4.) Öffentlichkeitsgerichtete Wissenschaft - Herausforderungen und Konsequenzen 

Die Wissenschaft im 21. Jahrhundert hat, wie sich zeigt, eine Vielzahl an Prüfsteinen zu be-

wältigen. Fachlich gilt es, den Fortschritt weiter anzutreiben und dabei Maßnahmen zur Siche-

rung der Qualität und der Integrität zu treffen. Diese sind zeitgleich Instrumente, mit denen der 

Legitimations- und Vertrauenskrise begegnet werden kann. Wissenschaftliche Integrität und 

Öffentlichkeitswirksamkeit können so vereint werden, um die gesellschaftliche Rechenschafts-

pflicht zu erfüllen. Dafür müssen Forschende ihre Arbeit transparent darstellen, was bedeutet, 

dass sie die Mechanismen der Mediengesellschaft berücksichtigen müssen. Zuletzt muss die 

Wissenschaft auch Expertinnen und Experten zur Verfügung stellen, die Beratungsleistungen 

für die Politik und die Gesellschaft anbieten. Man kann also von einem neuen Verständnis 

 
238 Vgl. Weingart 2005b, S. 134. 
239 Vgl. ebd., S. 132ff. 
240 Vgl. Rödder 2008, S. 335. 
241 Neuberger, Christoph: Social Media in der Wissenschaftsöffentlichkeit. Forschungsstand und Empfehlungen, in: Weingart, 

Peter/Schulz, Patricia (Hrsg.): Wissen – Nachricht – Sensation. Zur Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und 

Medien. Weilerswist, 2014. S. 315 – 369. S. 343. 
242 Vgl. ebd. 
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sprechen, was heutzutage einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ausmacht und 

welche Ansprüche die Gesellschaft stellt.243 

Die Öffentlichkeit fordert transparentere Strukturen und eine Öffnung des Verhältnisses 

zur Gesellschaft. Die Zeiten des oft zitierten Elfenbeinturms sind schon lange vorbei.244 For-

schende stehen heute aktiv in der Gesellschaft, werben für ihr Metier und bieten Beratung an. 

Diese „visible scientist[s]“245 verbessern nicht nur die Möglichkeiten der politischen Entschei-

dungsfindung oder der Willensbildungsprozesse der Bevölkerung. Sie tragen auch dazu bei, 

die Eigeninteressen der Wissenschaft zu medialisieren, ihre Stellung in der politischen und 

gesellschaftlichen Beratung zu festigen und Investitionen zu rechtfertigen.246 Diese Tatsache 

dämpft Bedenken, die vor einigen Jahrzenten mit der Technokratiediskussion Einzug erhalten 

hatten. Damals wurde vor einer zunehmenden Abschottung der Wissenschaft und einer „Iso-

lierung der Wissenschaftler in den Akademikerghettos“247 gesprochen. Diese Sorgen haben 

Bestand, verlieren in Anbetracht der neuen Öffentlichkeit der Wissenschaft aber an Schwere. 

Gerade die Ängste der Bevölkerung und ihre Einstellung der Forschung gegenüber können 

durch die Öffnung der Wissenschaft verbessert werden. Transparentere Strukturen fördern 

eine positive Fortschrittseinstellung, indem die Bevölkerung Möglichkeiten findet, ihre Sorgen 

zu adressieren und die Wissenschaft als Leitschnur wiederzuentdecken.248 Dabei gilt es auf 

eine häufig anzutreffende Fehlinterpretation zu achten. Die Öffentlichkeit scheint an Wissen-

schaft interessierter als je zuvor. Es handelt sich aber um ein gestiegenes Interesse an dem 

von ihr produzierten Wissen und nicht ihren Methoden oder Postulaten.249 Die Zurverfügung-

stellung dessen ist kein Gedanke, der erst in der Gegenwart aufgekommen ist. Die Zugäng-

lichkeit der Wissenschaft ist seit geraumer Zeit als entscheidender Faktor für die öffentliche 

Zustimmung und Legitimation von Forschungsarbeit ausgemacht.250 Auch wenn Wissenschaft 

nie komplett isoliert stattgefunden hat, ist ihre öffentliche Position in der heutigen Form neuar-

tig.251 Durch die Öffnung kommt es auch zu vermehrten Konflikten mit konkurrierenden Sys-

temlogiken. Die Effekte der Medialisierung, Ökonomisierung und Politisierung verleiten man-

che dazu, von einer „Vergesellschaftung der Wissenschaft“252 zu sprechen. Sie verfolgt in die-

sem Prozess nicht ihre eigene Logik, sondern versucht, durch die Adaption einzelner Kompo-

nenten, die Leistungsfähigkeit ihrer gesellschaftlichen Funktion zu maximieren. Statt als eine 

 
243 Vgl. Hagner 2012, S. 31. 
244 Vgl. Jasanoff 2009, S. 210ff. 
245 Marschall 2007, S. 163. 
246 Vgl. ebd. 
247 Eckert 1971, S. 55. 
248 Vgl. Lane 2006, S. 157 – 170. 
249 Vgl. Weingart 2005b, S. 148f. 
250 Vgl. ebd., S. 159. 
251 Weingart 2005b, S. 59. 
252 Weingart 2005a, S. 18. 
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Verwässerung oder Schwächung der Position der Wissenschaft können die gegenwärtigen 

Entwicklungen also auch als Wiedererstarken gewertet werden.253  

Eine Möglichkeit, diese zur Gesellschaft geöffneten und transparent arbeitenden Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler zu beschreiben, liefert Lane Neal. Für diesen Typus 

wählt er den Begriff „civic scientist“254. Im Zentrum dieser Idee steht die Verpflichtung zu öf-

fentlichem Engagement. Forschende sollen die Bildung der Gesellschaft als eine ihrer Kern-

aufgaben verstehen. Diese Verpflichtung umfasst natürlich auch die Beratung der Öffentlich-

keit und die Bereitstellung von Expertise. Gewünscht ist sogar eine möglichst direkte Einbin-

dung der Expertinnen und Experten in politische Gremien und Prozesse.255  

Ein weiterer Versuch, das moderne Aufgabenspektrum der Wissenschaft zu beschrei-

ben, stammt von Roger A. Pielke, Jr. Für ihn ist die Frage entscheidend, welche Rolle Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler in politischen Beratungsprozessen einnehmen können. 

Dafür entwickelt er vier idealisierte Typen, von denen einer der „Honest Broker of Policy Alter-

natives“256 ist. Bei unklarer Entscheidungslage tritt er in Aktion, um eine aufklärende und opti-

onsaufzeigende Aufgabe zu erfüllen. Gerade bei Fragestellungen, bei denen Unsicherheiten 

und Risiken vorherrschen, sollten Forschende in Beratungsposition ihre Beiträge nicht zu stark 

eindampfen und so das Blickfeld verengen. Dabei sollen sie aufzeigen, welche Bandbreite an 

politischen Optionen mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand vereinbar sind.257  Eine sol-

che Expertise kann nicht durch einzelne Forschende erfolgen, sondern muss von formellen 

Komitees formuliert werden. So können die Komplexität und der Facettenreichtum der Wis-

senschaft in den Beratungsprozess einfließen. Dieser Positionspluralismus schützt auch vor 

dem Vorwurf der Interessensteuerung.258 Transparenz und Öffentlichkeitsorientierung erge-

ben sich aus der Diversität und der Institutionalisierung der Beratung. 

Das Konzept des „Honest Brokers“ betont den Wertebezug der Wissenschaft und ihre 

Verbindung mit der Politik. Wenn Forschende Beiträge zur politischen Entscheidungsfindung 

leisten wollen, kann dies dann nur aus gesellschaftsverbundener Position erfolgen. Be-

schlüsse auf dieser Ebene sind immer im Abgleich mit lebensweltlichen Stellgrößen und Inte-

ressenlagen zu treffen. Ein offener Umgang mit dieser Tatsache schützt die Wissenschaft da-

vor, durch die Politik vereinnahmt zu werden, hilft Streitfragen durchzusetzen und unterstützt 

dabei, die Beschuldigung der Interessenvertretung abzuwehren.259 

Die Wissenschaft versucht heutzutage auf verschiedenen Wegen, sich der Öffentlich-

keit zu stellen und sich sowie ihre Arbeit zu präsentieren. Wissenschaftsevents sind eine der 

 
253 Vgl. Nölleke 2013, S. 31f. 
254 Lane 2006, S. 169. 
255 Vgl. Lane 2006, S. 169f. 
256 Vgl. Pielke 2007, S. 2. 
257 Vgl. Pielke 2007, S. 17f und 151. 
258 Vgl. ebd., S. 17. 
259 Vgl. ebd., S. 17ff, 47 und 95. 
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beliebtesten kontemporären Formen des Brückenschlags zwischen Öffentlichkeit und For-

schung. Sie schaffen Interaktionsflächen und fördern den Austausch zwischen Bürgerinnen 

und Bürgern, der Politik und Wissenschaftsvertretenden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die 

Wissenschaft noch viel Verbesserungsarbeit zu leisten hat, was ihre Kompetenzen in der Ver-

mittlungs- und Dialogleistung angeht.260 Einen vertrauteren Ansatz bildet der Einsatz medien-

prominenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Durch den Fokus auf herausragende 

Figuren versucht man, die Faszination und den Glauben an die Wissenschaft wiederzuerwe-

cken sowie die Authentizität und Autorität der Forschenden selbst zu restaurieren.261  

Eine der zentralen Forderungen, die heute an die Wissenschaft gestellt werden, be-

zieht sich auf ihre kontroverse Ökonomisierung. Forschende sind heute auch in der Position, 

dass sie sich für die Verwendung öffentlicher Mittel verantwortlich zeigen und rechtfertigen 

müssen. Die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, der Politik und der Wirtschaft projiziert öko-

nomische Bewertungsmaßstäbe auf die Wissenschaft. Produziert sie Verwertbares und Pa-

tentierbares? Fokussiert sie sich auf rentable Felder? Bemüht sie sich um den Wissenstransfer 

und die Abstimmung mit Wirtschaft und Politik auf gemeinsame Ziele?262 Es zeigt sich, dass 

die Ökonomisierung nicht nur auf interne Strukturen beschränkt ist, sondern sich auch auf die 

externe Berichterstattung und Bewertung der Wissenschaft bezieht. Im Diskurs wird immer 

stärker nach wirtschaftlichen Aspekten evaluiert und auf ein entsprechendes Vokabular zu-

rückgegriffen.263 Zeitgleich erfolgen durch das BMBF und die DFG Weichenstellungen, die 

eine stärkere Gewichtung von Kommunikation und Transfer als Kriterium der Drittmittel-

vergabe zur Folge haben. 

Als Reaktion sehen sich Teile der Wissenschaft und einzelne Forschende dazu ge-

zwungen, die Marktstrukturen anzunehmen sowie ein eigenes Markendesign und eine Corpo-

rate Identity zu entwickeln, um auf dem Wissensmarkt konkurrieren zu können. Mag eine sol-

che Maßnahme für die Außenwelt als ein Teil der gewünschten Öffnung oder Modernisierung 

aufgefasst werden, macht sich die Wissenschaft durch diese Mechanismen angreifbar.264 Vor 

allem besteht die Gefahr, dass die Ausrichtung der Forschung zugunsten wirtschaftlich inte-

ressanter Felder beeinflusst wird. Dieser Punkt führt zu der Folgerung, dass durch die unwei-

gerliche Kommerzialisierung in modernen Demokratien wissenschaftsgefährdende Prozesse 

angestoßen werden.265 Cristina Fraenkel-Haeberle diagnostiziert als Resultat der Ökonomi-

sierung sogar einen Paradigmenwechsel in der Auffassung davon, was Wissenschaft bedeu-

tet. Von der Beobachtung ausgehend, dass Hochschulen heutzutage wirtschaftlichen Logiken 
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unterworfen und den Dynamiken des Marktes ausgesetzt sind, stellt sie fest, dass die Institu-

tionen nicht mehr der freien Entwicklung der Studierenden und dem öffentlichen Wohl dienen, 

sondern kapitalistische Zwecke bedienen.266 Zeitgleich weist Fraenkel-Haeberle darauf hin, 

dass die Ökonomisierung auch die Leitung der Hochschulen verändert, da nur so interdiszip-

linären Anforderungsprofilen entsprochen werden kann, die für das Bestehen im Wettbewerb 

nötig sind.267 Richard Münch macht in der hierfür auch nötigen Profilbildung und Exzellenz 

durch die Konstruktion einer „akademischen Elite“268 ebenfalls eine problematische Entwick-

lung aus. Seine Beobachtungen gehen vom zunehmenden Wettbewerb um Drittmittel und ei-

ner immer stärker anwendungsorientiert und in Netzwerken forschenden Wissenschaft aus, 

die sich rechtfertigen und als nützlich erweisen muss.269 Als Resultat der Leuchtturmbildung 

zeichnen sich wissenschaftliche Einrichtungen nicht mehr „durch besonderes Gelehrtentum 

[…], sondern durch das Auftürmen von Drittmitteln“270 aus. In diesem System müssen For-

schende „ihre eigene wissenschaftliche Kreativität dem Kollektivunternehmen opfern.“271 Folg-

lich verfehlen die Maßnahmen ihr Ziel. Zwar steigt die Sichtbarkeit der Standorte, jedoch sinkt 

dabei die Leistungsfähigkeit der deutschen Hochschulen.272 

Münchs Konzept der Konstruktion einer akademischen Elite kann in einen Sinnzusam-

menhang mit dem von Robert K. Merton auf die Wissenschaft übertragenen Matthäus-Effekt 

bringen. Demnach erhalten bekannte Forschende größere Aufmerksamkeit für ihre Beiträge, 

während unbekanntere Forschende unverhältnismäßig wenig Anerkennung für Ihre Leistun-

gen erfahren, was sich insbesondere in der Zitationshäufigkeit niederschlägt. Ultimativ ver-

stärkt der Matthäus-Effekt Ungleichheiten im System, da die Ressourcenverteilung durch das 

Phänomen beeinflusst wird. Etablierte Größen werden vor aufstrebenden Institutionen oder 

Personen bevorzugt. 273 Genau diese Tendenz zur Konzentration der Mittelbereitstellung auf 

große und gut sichtbare Einrichtungen identifiziert Münch in Deutschland.274 Im Anschluss an 

Peter Weingarts Analyse der Politikberatung während der Corona-Pandemie lässt sich eine 

neue Ausprägung des Matthäus-Effekts ableiten. Einzelne Expertinnen und Experten, allen 

voran Christian Drosten, erhielten ein besonders großes Maß medialer Aufmerksamkeit für 

ihre Expertise. Aufgrund der zum Teil unpopulären Auswirkungen seines Ratschlags und wis-

senschaftskritischer Tendenzen fokussierte sich dadurch auch der öffentliche Unmut auf den 

besonders gut sichtbaren Virologen.275 Somit kann in diesem Zusammenhang von einem ne-

gativen Matthäus-Effekt gesprochen werden. 

 
266 Vgl. Fraenkel-Haeberle 2014, S. 4 und 408. 
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Eine andere Möglichkeit, den wirtschaftlichen Herausforderungen und der Rentabili-

tätsforderung zu begegnen, lässt sich an der steigenden Zahl nationaler und europäischer 

Kooperationsprojekte ablesen. Durch gemeinsame Forschung lassen sich Ressourcen besser 

ausschöpfen und die Chancen auf eine mögliche Drittmittelförderung erhöhen sich. Generell 

lässt sich eine stärkere Projektorientierung der Wissenschaft attestieren. Sie soll effizienteres 

Arbeiten ermöglichen, indem eindeutig abgesteckte Forschungsziele in einem vorgeschriebe-

nen Zeitraum und mit einem klar definierten Ressourcenpool erfüllt werden.276  

Die Auswirkungen durch den Wirtschaftlichkeitszwang gehen noch weiter. Die gesamte 

Wissenschaftslandschaft sieht sich dem Druck ausgesetzt, anwendungsorientiert und profit-

maximierend zu forschen. Forschende werden zu Unternehmenden.277 Es kann daher nicht 

verwundern, dass im Fachdiskurs durchaus auch dunkle Bilder gezeichnet werden: „Die letz-

ten Graffitis, die die Wissenschaft den Verwertungsinteressen des Kapitals entreißen und in 

die Hände des Volkes legen wollten, sind längst verblasst.“278 Auch wenn man sicher nicht der 

Intensität oder dem Pathos dieser Aussagen folgen muss, bleibt die Frage, wie es im Ange-

sicht der vergleichsweise schwachen Wissenschaftslobby weitergehen soll. Bei allen Klagen 

über Rechtfertigungszwänge und Ökonomisierung gerät jedoch leicht in Vergessenheit, dass 

das Verhältnis zwischen Wissenschaft und der Wirtschaft nicht zwangsweise einseitig ist. For-

schende und ihre Arbeit werden immer wertvoller und sind von zentraler Bedeutung im Wert-

schöpfungsprozess für die Wirtschaft.279 Aus dieser Stellung heraus können Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler Position beziehen und ihr Gewicht in die Waagschale werfen, um 

die beschriebenen wirtschaftsgefährdenden Prozesse zu lindern. 

Es konnte bereits etabliert werden, dass die Medien Einfluss auf das Wissen im 21. 

Jahrhundert haben. Die moderne Kommunikationstechnik hinterlässt auch bei der Wissen-

schaft deutliche Spuren.280 Das Verhältnis von Medien und Forschenden ist heute so eng wie 

nie zuvor. In der Fachliteratur wird die Beziehung mitunter als Koppelung beschrieben.281 Der 

zentrale Mechanismus dieses Prozesses ist die Medialisierung der Wissenschaft. Sie ist Teil 

des Gesamtprozesses der Vergesellschaftung der Wissenschaft. Weingart beschreibt damit 

den Wandel in der Beziehung aller gesellschaftlicher Teilsysteme zur Wissenschaft und Rolle 

der Medien zur Meinungsbildung. Das Miteinander wird enger, es erfolgen Annäherungen und 

es entstehen Verbindungen auf allen Ebenen.282 Diese Entwicklung kann mit dem Begriffspaar 
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der „Öffentlichkeit der Wissenschaft“283 und der „Wissenschaft der Öffentlichkeit“284 beschrie-

ben werden. Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass die Wissenschaft zu einem andau-

ernden Thema in den Medien geworden ist. Durch den konstanten Aufmerksamkeitsfokus ent-

steht die Öffentlichkeit der Wissenschaft, die eine fast radikale Öffnung zur Gesellschaft be-

schreibt:  

 

„Die Innenwelt der Wissenschaft, ihre Verfahren der Konfliktlösung und der 

Qualitätssicherung als Elemente der Wissensproduktion, die Funktionsweise ih-

rer Verhaltensnormen und deren Versagen, die Konkurrenz um Ansehen und 

Autorität, werden öffentlich gemacht.“285 

 

Verfolgt man diesen Ansatz weiter, ergibt sich, dass die Wissenschaft öffentlich konstruiert 

und dargestellt wird.286 Es tritt ein Veränderungsprozess ein, indem Forschende beginnen, die 

Kriterien der Medien zu adaptieren. Aus der idealisierten Suche nach der Wahrheit wird die 

Suche nach der Öffentlichkeit.287 Während der Dauerpräsenz unterläuft die Wissenschaft ei-

nen Wandel, der darauf abzielt, die eigene Konstruktion ihrer Öffentlichkeit an die externe Er-

wartungshaltung anzupassen.288 Dadurch fördert sie ihre Akzeptanz und legitimiert die von ihr 

verwendeten Ressourcen.289 Dieser Medialisierungsprozess resultiert in der Wissenschaft der 

Öffentlichkeit.  

Zu den konkreten Auswirkungen der Medienorientierung sind bislang nur wenige em-

pirische Untersuchungen erschienen, die Studienlage ist unübersichtlich.290 Viele Beiträge set-

zen sich mit möglichen Effekten der Medialisierung auseinander. Über einige Aspekte scheint 

jedoch Konsens zu herrschen. Allgemein anerkannt ist die Dauerpräsenz der Wissenschaft. 

Erscheint sie als Großthema in den Medien, wird sie jedoch häufig kontrovers diskutiert oder 

muss aus einer Rechtfertigungshaltung heraus agieren. Die meisten Publikationen teilen dar-

über hinaus die Ansicht, dass die Wissenschaft der Öffentlichkeit generell einen Verlust an 

Ansehen und Autorität zu verkraften hat.291 Auf die Gefahr, dass durch die Medialisierung wis-

senschaftliche Prozesse durch Medienprozesse ersetzt werden, wird ebenfalls häufig hinge-

wiesen.292  
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Weitere mögliche Anpassungsprobleme entstehen durch die unterschiedlichen Spra-

chen, die in der Wissenschaft und dem Rest der Gesellschaft verwendet werden. Originär 

meist nüchtern, fachlich und mit einer Vielzahl an Termini technici versehen, verfassen For-

schende ihre Arbeiten nicht mit einem öffentlichen Interessenten im Hinterkopf, wodurch es zu 

Verständigungs- und Vermittlungskonflikten kommen kann. Die Medien haben mit dem Publi-

kum einen neuen Gradmesser für die Arbeit der Forschenden eingeführt. Um es zu erreichen, 

muss eine Übersetzung der Wissenschaftsinhalte für die Öffentlichkeit erfolgen.293 Folgerichtig 

gibt es ein Komplexitätsgefälle zwischen der medialisierten Version und der ursprünglichen, 

wissenschaftlichen Version des vermittelten Wissens. Die Problematik der Balance zwischen 

Medialisierung und Aufrechterhaltung wissenschaftlicher Qualität ist gerade in diesem Bereich 

noch nicht überwunden.294 Neben der Kommunikation von Themen und Erkenntnissen gehört 

hierzu auch ein transparenter Umgang mit innerwissenschaftlichen Prozessen. Die Vermitt-

lung der Funktionen und Mechanismen der Wissenschaft ist ein maßgeblicher Bestandteil der 

kommunikativen Leistungsdimension der wissenschaftlichen Politikberatung.295 

Das Arbeitsspektrum der Wissenschaft der Öffentlichkeit hat also eine Erweiterung er-

fahren. Medienpräsenz gehört mittlerweile zum Legitimationsapparat der Forschenden.296 

Ihnen kommen damit aber nicht nur neue Aufgaben entgegen, es stehen ihnen auch hilfreiche 

Instrumente zur Verfügung. Über Pressekonferenzen oder andere Vehikel der Öffentlichkeits-

arbeit lassen sich Bevölkerung sowie Politik gezielt adressieren und Themen können bedacht 

positioniert werden.297 Die Wissenschaft wendet beachtliche Mittel auf, um sich auf immer 

neuen Wegen mit dem Rest der Gesellschaft in Verbindung zu setzten und sich einen aufre-

genderen Charakter zu verleihen.298 Auch die Optionen des Web 2.0 und der Sozialen Medien 

finden in der Wissenschaftskommunikation heutzutage häufige Anwendung.299 Anhand der 

Corona-Pandemie kann ihre gestiegene Bedeutung klar abgelesen werden. Twitter-Nachrich-

ten, ob aus der Politik, der Wissenschaft oder aus dem postfaktischen Lager, wurden häufig 

von anderen Medien aufgenommen und haben den Diskurs mitbestimmt. Mit dem Coronavi-

rus-Update hat darüber hinaus ein vergleichsweise neues digitales Kommunikationsformat viel 

Resonanz in der Öffentlichkeit erzeugt.300 

Ebenfalls zu beobachten ist der Einzug einer neuen Perspektive, aus der die Wissen-

schaft auf die Öffentlichkeit blickt. Sie wird zur Beobachterin der Medien und der Bevölkerung, 

um ihre Adaptionsfähigkeit zu verbessern und ihr Publikum zu verstehen.301 Die verstärkte 
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Nutzung der digitalen Kanäle durch die Wissenschaft ist eines der Kennzeichen dafür, dass 

das klassische Verhältnis von Gesellschaft und Forschung überholt ist. Die Aufteilung in Ex-

pertinnen und Experten sowie den Rest der Gesellschaft, der von oben herab das Wissen 

zugeführt bekommt, ist heutzutage nur schwer haltbar.302  

 Diese Beobachtungen werden zum Teil auch kritisch eingeordnet. Nach wie vor kön-

nen viele Forschende nicht nachvollziehen, wieso überhaupt eine weitere Anpassung erfolgen 

muss. Aus ihrer Sicht sollten Prognosen und Forschungsergebnisse ausreichen, um für Auf-

merksamkeit durch die Medien und Begeisterung zu sorgen.303 Gerne übersehen kritische 

Stimmen auch die positiven Nebeneffekte der Medialisierung. Die Erweiterung der Kommuni-

kationspalette wirkt sich auch auf die internen Arbeitsabläufe der Wissenschaft aus. Die neuen 

Übertragungsmöglichkeiten erweitern den innerwissenschaftlichen Transfer, indem sie den 

Austausch vereinfachen, die Speicherung von Inhalten optimieren und beschleunigen sowie 

umfangreiche Darstellungsmöglichkeiten dieser beinhalten.304 Gerade über Landesgrenzen 

hinweg trägt diese Entwicklung der Wissenschaft zur Internationalisierung der Forschung bei. 

Dennoch bleibt die Beobachtung häufig kritisch und vor allem die Beschleunigung der Kom-

munikationsabläufe wird bemängelt. Durch die Rolle der digitalen Kanäle in der Vermittlung 

und der Forschung zur Corona-Pandemie könnte hier ein Wandel eingesetzt haben. Es ist 

dennoch verständlich, dass in einem Arbeitsfeld, das von Sorgfalt und Präzision geprägt ist 

und um die Erhaltung seine Integrität bemüht ist, mit Beunruhigung auf einen möglichen Ver-

lust von Genauigkeit und Diskussionstiefe geblickt wird.305 Beispielhaft für das zurückhaltende 

Engagement ist die im Interview gefallene Aussage der ehemaligen Vorsitzenden des Wissen-

schaftsrats, Martina Brockmeier:  

 

„Letztes Jahr haben wir zum Beispiel einen Twitter-Account eingerichtet. Das 

ist nur ein kleiner Schritt, aber schon der ist für eine Institution wie die unsere 

nicht ohne und zeigt, dass wir mehr tun wollen. […] Was allerdings nicht ange-

messen wäre: wenn der Wissenschaftsrat oder seine Vorsitzende über die 

Social Media aktiv in Diskussionen einsteigen würden.“306 

 

Die Wirkung der Medien auf die Wissenschaft ist dennoch profund. Sie sind das Kommunika-

tionsvehikel der Forschenden sowie der Expertinnen und Experten an die Politik und die Öf-

fentlichkeit.307 Das über sie vermittelte Bild ist von zentraler Bedeutung für die Glaubhaftigkeit 
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und Stellung der Forschenden in der Medien- und Informationsgesellschaft.308 Ihre Reputati-

onsbildung vollzieht sich zu großen Teilen über die Medien.309 Hierfür muss ein Bewusstsein 

vorhanden sein, um interne und externe Integrität zu wahren. Die Wissenschaft braucht die 

Medien, muss sich dafür aber auf ihre Logiken einlassen, um auch Gehör zu finden.310 Daher 

drängt sich die Frage auf, wie die Wissenschaft in die Gesellschaft kommuniziert und wie die 

mediale Berichterstattung aussieht.  

Forschende, Expertinnen und Experten produzieren Inhalte und Wissen, die an ihre 

Rezipierenden übermittelt werden müssen. Wie bereits angesprochen, muss dabei vom Code 

der Wissenschaft auf eine Sprache umgestellt werden, mit der die Politik und die breite Bevöl-

kerung umgehen können. Dafür müssen Inhalte heruntergebrochen werden, relevante As-

pekte hervorgehoben und Vereinfachungen vorgenommen werden, wo eine hohe thematische 

Komplexität vorliegt. Häufig wird diese Arbeit, die über die Medien abgewickelt wird, als Über-

setzung verstanden. In der Wissenschaftskommunikation geht es aber darum, Wissen zu po-

pularisieren. Dieser Prozess ist keine Einbahnstraße, sondern sollte als reziproker, transfor-

mativer Ablauf gesehen werden, bei dem Wissen aufgenommen und so reduziert wird, dass 

es für die Öffentlichkeit zugänglich wird.311 Bislang muss die Gesellschaft auf die Kompetenz 

der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vertrauen, diesen Anforderungen nachzukom-

men. Verlässliche, institutionalisierte und transparente Prozesse könnten hier die Position der 

Wissenschaft in der Legitimitätskrise stärken. Zeitgleich würden solche Abläufe die Forderung 

nach modernen und öffentlichkeitsgerichtet arbeitenden Forschenden erfüllen. Die Corona-

Pandemie dürfte die Entwicklung hierhin weiter beschleunigt haben. 

Nach klassischer Ansicht sind die Medien dafür verantwortlich, die Wahrheiten abzu-

bilden, die durch die Wissenschaft produziert werden. Diese Perspektive ist nicht nur wegen 

des Verlusts des alleinigen Wahrheitsanspruchs der Forschenden als veraltet zu betrachten. 

Die Medien sind heute oft aktiv in der Inhaltsproduktion, indem sie die Realität unter Berück-

sichtigung ihrer Eigenlogiken darstellen. Dieser Mechanismus greift auch bei der Medialisie-

rung der Wissenschaft. Die Rolle der Medien wird ebenfalls dadurch gestärkt, dass ihnen eine 

Selektionsmacht zukommt. Sie bilden nicht mehr einfach ab, sondern können selbst bestim-

men, ob, über was und wie sie berichten. So mitbestimmen sie auch über das medialisierte 

Bild der Wissenschaft. Aus der einfachen Spiegelung ist eine selektive Berichterstattung ge-

worden.312  
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Die Darstellung von Wissenschaft durch die Medien entwickelte sich in Deutschland 

seit dem Zweiten Weltkrieg parallel der Entwicklung, die bereits im Bereich des Wissens be-

schrieben werden konnte. Das ab 1945 vermittelte Bild war fast durchweg positiv und von einer 

nahezu euphorischen Forschungs- und Fortschrittsbetrachtung geprägt. Diese Phase er-

reichte um den Sputnikschock und die Mondlandung seine Höhepunkte. Ab den 1970ern er-

hielten immer mehr risikozentrierte Themen Einzug in Funk, Fernsehen und die Presse. Die 

Reaktorkatastrophe in Tschernobyl steht am Ende dieser Entwicklung. Bis zu den 1990ern 

verschob sich der Schwerpunkt der Medienberichterstattung hin zur rasant fortschreitenden 

Gentechnik, wobei die begleitenden Risiken nach wie vor von besonderem Interesse waren. 

Das sollte sich auch bis in die Gegenwart nicht mehr groß ändern. Auch seit der Jahrtausend-

wende ist die Diskussion um Stammzellen und Klonen das Thema in der wissenschaftsbezo-

genen Medienkommunikation, das stark für Schlagzeilen und Kontroversen sorgt. Allgemein 

lässt sich damit für den Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg eine zunehmende Bedrohungs- 

und Problemorientierung in der Berichterstattung feststellen.313 Mit der Corona-Pandemie hat 

sich hier, mindestens vorübergehend, eine Weiterentwicklung eingestellt. In Anbetracht der 

zunächst abstrakten und komplexen Bedrohungslage, die mit tiefen Einschnitten in die Frei-

heitsrechte verbunden war, wurden Expertinnen und Experten als Orientierungshilfe und er-

läuternde Instanz herangezogen. Insbesondere im Frühjahr 2020, als die Wissensbestände 

zu Corona und Covid-19 noch begrenzt waren und die Forschung parallel rapide Fortschritte 

machte, halfen sie bei der Einordnung der Entwicklungen. Sie klärten über die Verbreitung der 

Pandemie, der Funktionsweise und Wirkung Impfungen auf und gaben öffentlichen Ratschlag 

zu Handhabung entsprechender Maßnahmen. Beizeiten mussten die medienpopuläre For-

schenden Desinformationen ausräumen und wissenschaftliche Arbeitstechniken vermitteln.314 

Die Popularisierung von Wissen ist ein diffiziler Prozess und für viele nur mit der Un-

terstützung von Fachkräften möglich. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist äußerst schwierig, die 

mediale Darstellung von Wissenschaft komplex. Heutzutage gibt es eine große Anzahl mögli-

cher Präsentationsformen, aus denen es die bestmögliche auszusuchen gilt, die sich dann 

auch an der vorherrschenden Medienästhetik orientieren sollte.315 Darüber hinaus muss die 

fachlich-nüchterne Natur rein wissenschaftlicher Veröffentlichungen überwunden werden. Aus 

Sicht der Medien sind diese Inhalte häufig langweilig, zu komplex und nur schwer vermittel-

bar.316 Außerdem gilt es, die Stoßrichtung der Medieninhalte zum Thema Forschung zu ver-

ändern. Die Wissenschaft wird in den Medien nur selten unter funktionalen Gesichtspunkten 

 
313 Vgl. Eisenegger/Imhof 2008, S. 77f. 
314 Vgl. Weingart 2021, S. 28ff. 
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316 Vgl. Weingart 2005b, S. 140. 
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analysiert. Gerade besonders populäre Themen adressieren gesellschaftliche Werte und Mo-

ralvorstellungen, die mit dem wissenschaftlichen Fortschritt in Konflikt geraten.317 Erneut kann 

die Corona-Pandemie als besonders anschauliches Beispiel dienen, da hier Forschungser-

gebnisse und deren Auslegung zu starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt 

haben. Die medienpopulären Expertinnen und Experten gerieten hierbei persönlich in harsche 

Kritik und erhielten auch Drohungen, da der entstandene Unmut an ihrer Person festgemacht 

und ausgelassen wurde.318  

 Hinzu kommt, dass die Wissenschaftskommunikation in die Öffentlichkeit heute noch 

oft eine „Katastrophenkommunikation“319 ist und so die Assoziation von Forschung und Feh-

lern unterstützt. Zuletzt müssen die Forschenden, die sich besonders intensiv und erfolgreich 

um die Medialisierung der Wissenschaft bemühen, dem Misstrauen ihrer Kolleginnen und Kol-

legen aussetzten. Noch immer gibt es gerade in den eigenen Reihen Vorurteile gegen medi-

enprominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.320 Mit der Corona-Pandemie könnte 

auch hier ein Wandel eingesetzt haben, wie das Beispiel Christian Drosten zeigt. Die DFG und 

der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Stifterverband) verliehen ihm, was auch als 

Ausdruck der innerwissenschaftlichen Anerkennung der Bedeutung seiner wissenschaftskom-

munikativen Leistungen gewertet werden kann, einen Sonderpreis für seine wissenschafts-

kommunikativen Leistungen.321 

Trotz aller Zweifel sind die Medien ein unersetzliches Vehikel, damit die Wissenschaft 

der Forderung nachkommen kann, ihr Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wie 

an früherer Stelle erwähnt, hat das Ende des 20. Jahrhunderts die Geburtsstunde eines neuen 

Typus der Forschenden erlebt. Erstklassig gebildet, mit politischen sowie gesellschaftlichen 

Problemstellungen vertraut und mit kommunikativen Kompetenzen versehen. Sie agieren in 

größerer Nähe und in einem gesteigerten Interaktionsgrad mit Personen und Institutionen aus 

den anderen Subsystemen. Dieses neue Verhältnis bedeutet für die Wissenschaft aber auch, 

dass sie mit neuen Positionen umgehen muss. Dazu gehören die ökonomische Rechtfertigung 

und Nutzbarkeit sowie die Transparenz von Abläufen und Ergebnissen. Aber, nicht zuletzt, 

muss die Wissenschaft Expertinnen und Experten stellen, die auf ihrem Gebiet exzellente Ar-

beit leisten und auch ihr Wissen teilen, für die Gesellschaft übertragen und nutzbar machen 

können. Diese oft reproduzierte Forderung wird von Seiten der Öffentlichkeit, der Wirtschaft 

und selbstverständlich der Politik auch deutlich so formuliert. Der „Honest Broker“ oder der 

„Civic Scientist“ sind Versuche, für dieses Aufgaben- und Kompetenzprofil griffige Bezeich-

nungen zu schaffen. Welcher konzeptuelle Ansatz nun auch verfolgt wird, bleibt gerade für die 

 
317 Vgl. Eisenegger/Imhof 2008, S. 82. 
318 Vgl. Weingart 2021, S. 31. 
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Arbeit von Forschenden mit Beratungsfunktion der Umgang mit den Medien einer der Erfolgs-

schlüssel. Daher müssen sie sich der Einflussfaktoren der Wissenschaftspopularisierung im 

Klaren sein. Im Zeitalter der Legitimitätskrise geht es jedoch auch darum, den Status der Wis-

senschaft zu erhalten und das Vertrauen in die Leistungs- und Beratungsfähigkeit wiederher-

zustellen. Transparente Medienarbeit ist ein wichtiger Schritt im Öffnungsprozess der Wissen-

schaft, die so ihre Arbeit in öffentliche Diskussionen einbringen und zeitgleich ihr eigenes Bild 

aufbessern sowie gegen den Vorwurf der Interessengerichtetheit ankämpfen kann. 

Natürlich kann dieser Maßstab nicht an alle Forschenden angelegt werden. Die voran-

gegangenen Beschreibungen beziehen sich auf die idealtypischen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler der Gegenwart, die diese Aspekte auf sich vereinen und auch immer öfter 

anzutreffen ist. Das Anforderungsprofil von Forschenden, die auch als Beratende agieren, hebt 

sich deutlich von dem ab, das traditionell vertreten wurde.322 Die Herausforderung liegt nun 

darin, die Öffnung weiter voranzutreiben und dabei Qualität sowie Integrität zu bewahren. Ge-

rade bei einer Wissenschaft, die solchen Veränderungen unterworfen ist, wird es schwer, ge-

nau zu bestimmen, ab welchem Punkt sie sich selbst verliert. Darum ist konstante Wachsam-

keit gefragt. Diese Aufmerksamkeit gilt es auch der Legitimitäts- und Vertrauenskrise zu wid-

men. Durch die starke Spezialisierung der Forschungslandschaft wird es für die Gesellschaft 

immer schwerer zu beurteilen, von wo Expertise bezogen werden kann und ob sie auf verläss-

lichen Ergebnissen beruht.323 Dieser Aspekt ist gerade im Bereich der Wissenschaftspolitik als 

besonders ausgeprägt zu betrachten. Folglich besteht dort und auch in anderen Feldern, in 

denen Expertinnen und Experten agieren, stets ein grundlegendes Misstrauen.324 Durch die 

konstante Medienpräsenz wird dieser Umstand auch weiterhin im Fokus des öffentlichen Inte-

resses bleiben.  

Die neue Öffentlichkeit der Wissenschaft ist einer der zentralen Lösungsansätze für 

dieses Vertrauensproblem. Arbeitsprozesse, Strukturen, Kontrollinstanzen, Ergebnisse und 

letztendlich Wissen werden popularisiert, sodass sie für alle Teile der Gesellschaft nutzbar und 

nachvollziehbar sein können. Eine Wissenschaft, die das gewährleisten kann, erhält im Ge-

genzug mehr Rückendeckung durch die Öffentlichkeit und somit auch die für sie nötigen Frei-

heiten und Ressourcen, um ihre Integrität zu wahren und den technologischen Fortschritt zu 

garantieren.  

 

2.3.) Politikwissenschaftliche und demokratietheoretische Aspekte 

Zur Erstellung einer Analyse des Beratungssystems in der Wissenschaftspolitik muss selbst-

redend das politische System verstanden werden, in dem Beratende und Beratene agieren. 

 
322 Vgl. Weingart 2005b, S. 50. 
323 Vgl. ebd., S. 133. 
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Durch die große Bedeutung der Gesellschaftsberatung und der Stellung von Expertinnen und 

Experten in der Gesellschaft, rückt ihre demokratische Dimension in den Fokus. Welche As-

pekte gehören hierbei dazu, um die Schlagworte im kontemporären Diskurs um Demokratie 

zu erfassen, die von Bedeutung für die Analyse, Funktion und Verortung von Politikberatung 

sind? Für die vorliegende Arbeit bildet der Begriff der Deliberation den Gravitationspunkt. Er 

soll im Verlauf als Sammelbegriff verstanden sein, der Veränderungen beschreibt, die gegen-

wärtig Einfluss auf die Ausformung der Demokratie haben und vor der Hintergrundfolie der 

beschriebenen Veränderungen in Gesellschaft und Medien zu lesen ist. Relevante Schlag-

worte sind die Argumentative Wende mit ihrem Fokus auf Konsens und Diskurs, Partizipation, 

Legitimation, Repräsentation und aktualisierte Konzepte dafür, woran Politik und auch ihre 

Beratung gemessen werden können.  

 Deliberation fußt auf dem Gedanken, dass Kommunikation und Diskussion mit dem 

Ziel der Konsensfindung essenziell für die Funktion von Politik und Gesellschaft sind. In Kom-

bination mit den soziokulturellen Umwälzungen in der Wissensproduktion ergeben sich aus 

der aktuellen Literatur weitere Facetten, die für die Politikberatung in der Wissenschaftspolitik 

von Relevanz sind. Zum einen sollte unterstrichen werden, dass Deliberation zugleich bei der 

politischen Elite, den Parteien, Regierungen sowie Politikerinnen und Politikern, NGOs sowie 

an der politischen Basis ansetzt, die von den Bürgerinnen und Bürgern gebildet wird.325 Für 

diese breite Handlungssphäre beschreibt Deliberation neben Diskussion und Beratung auch 

einen selbstreflexiven Akt.326 Dieses Paradigma weist darauf hin, dass die Meinungs- und Wil-

lensbildung in einer modernen Gesellschaft zu großen Teilen durch deliberative Methoden 

stattfindet.327 Politikberatende können in diesem Prozess eine vermittelnde Leistung erbringen 

und durch zusätzliche Informationen das Blickfeld der Beratenen erweitern. Ermöglicht wird 

dies auch dadurch, dass der Vorgang der politischen Willensbildung in einer modernen Medi-

endemokratie zu großen Teilen als deliberativer Kommunikationsakt in der Öffentlichkeit ab-

läuft.328 

Deliberation ist eng an die veränderte Wissensproduktion und -distribution gekoppelt, 

die mit einem Wandel von Expertise einhergeht. Das betrifft nicht nur die Menge von Wissen 

oder die Pluralisierung des Ratschlags, sondern auch die gestiegene Zahl politikberatener In-

stanzen und Zugangsmöglichkeiten für alle Teile der Gesellschaft. Expertise und der Zugriff 

durch die Öffentlichkeit sind grundlegend für die Funktion deliberativer Modelle. Durch diese 

Fokussierung eröffnen sie aber auch eine kritische Perspektive auf die Kosten und den Nutzen 

 
325 Vgl. Lösch, 2007, S. 36ff. 
326 Vgl. Lösch, Bettina: Deliberative Politik. Konzeptionen von Öffentlichkeit, Demokratie und politischer Partizipation. Münster, 

2005. S. 194. 
327 Vgl. Habermas, Jürgen: Verwissenschaftliche Politik und öffentliche Meinung, in: Reich, Richard (Hrsg.): Humanität und poli-

tische Verantwortung. Zürich u.a., 1964. S. 54 – 73. S. 70. 
328 Vgl. Glaab, Manuela/Metz, Almut: Politikberatung und Öffentlichkeit, in: Falk, Svenja (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. 

Wiesbaden, 2006. S. 161 – 170. S. 162. 
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von Beratung.329 Außerdem wird redefiniert, wer berät und wer Expertise empfängt. Neben 

dem Ansatz, dass Expertinnen und Experten ihren Ratschlag an Politik, Medien, Öffentlichkeit 

und Wirtschaft adressieren, werden Bürgerinnen und Bürger in deliberativen Theorien neu 

wahrgenommen und als Beratene und Beratende doppelt gefasst. Es wird ein Trend verzeich-

net, politische Beratungsprozesse für Laiinnen und Laien zu öffnen, was als Demokratisierung 

von Expertise und als das Aufkommen der Bürgerexpertinnen und -experten in der Fachlitera-

tur diskutiert wird.330 Diese Abläufe finden in der Öffentlichkeit der Medien- und Informations-

gesellschaft statt, die zu einem der zentralen Schauplätze politischer Beratungssituationen 

geworden ist.331 Erneut kommt den Neuen Medien eine tragende Rolle zu. Auf beiden Seiten 

der Beratung bieten sie eine noch vor kurzem unbekannte Palette an Instrumenten, die Zu-

gang zu politischer Partizipation und Deliberation bietet.332 Das klassische Konzept von öffent-

lich-ausstrahlenden und privat-dialogischen Medien ist obsolet.333 Durch das Internet und die 

Möglichkeiten des Web 2.0 erhalten Bürgerinnen und Bürger Zugang zu Informationen und 

können selbst über Blogs, Foren oder soziale Netzwerke eigene Inhalte platzieren und öffent-

liche Abstimmungsprozesse mitgestalten.334 Folglich kann ein deliberativer Prozess auf for-

meller oder informeller Ebene ablaufen. Egal welcher Struktur er folgt, findet beim Zusammen-

treffen von Beratenden und Beratenen oft eine Wechselwirkung statt. Die Ergebnisse delibe-

rativer Elemente fließen dann in die Analyse ein, die wiederum den Prozess mit Informationen 

bedient.335  

 Partizipation ist einer der Grundpfeiler deliberativer Demokratiekonzepte. In der Fach-

literatur finden sich Hinweise, dass die stärkere Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern Teil 

einer Veränderung der politischen Kultur ist, die gerade auch in Beratungsprozessen ihren 

Ausdruck findet.336 Dieser „participatory turn“337 und seine neuen deliberativen Ausformungen 

haben gemein, dass sie die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellen.338 Der Gedanke 

der Partizipation endet jedoch nicht bei diesem. Im Angesicht politkultureller Wandlungspro-

zesse hat sich auch die Sicht auf die politische Führung verändert. In der Literatur finden sich 

Belege für die Idee der Entwicklung zum kooperativen Staat.339 Dieser horizontal ausgerichtete 

 
329 Vgl. Halffman, Willem/Hoppe, Rob: Science/Policy Boundaries: A Changing Division of Labour in Dutch Expert Policy Advice, 
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330 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 65. 
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Politikstil erkennt die Forderung nach Diskurs und politischer Information.340 Teilnehmende an 

diesem Prozess sind neben der Politik, Forschenden, Expertinnen und Experten sowie der 

breiten Bevölkerung auch die Medien und private Institutionen.341 Der kooperative Staat ist 

auch eine Antwort auf die Fragmentierung der Gesellschaft und federt negative Effekte der 

Interessenpluralisierung ab.342 Er steht in Verbindung mit der Argumentativen Wende, mit der 

in der einschlägigen Literatur eine neue Art der politischen Argumentationsführung und Ent-

scheidungsfindung umschrieben wird. Das Fundament bilden die Arbeiten von Jürgen Haber-

mas und Michel Foucault.343 Für die politische Praxis resultiert hieraus, dass in einer modernen 

pluralistischen Gesellschaft, neben sachlichen Anhaltspunkten, auch die Werte und Meinun-

gen der Gesellschaft für ihre Entscheidungsfindung herangezogen werden sollten.344 

Partizipative Ansätze folgen dem Gedanken, dass eine Demokratie dann vital ist, wenn 

sie neben ihrer rechtlich verankerten Volksvertretung auch auf Verhandlung und die Einbezie-

hung der Öffentlichkeit setzt.345 Dieser Modus wird in der Literatur häufig als einer der besten 

Ansätze zur Bekämpfung gegenwärtiger Probleme der Politik gehandelt.346 Auch Studien be-

legen den Mehrwert von Partizipation in der Entscheidungsfindung der Politik. So birgt sie ein 

hohes Potenzial als Quelle für politische Entscheidungen und ist durch ihren inklusiven Cha-

rakter ein guter Weg, um die Vernetzung von Laiinnen und Laien, Expertinnen und Experten, 

Politik und Öffentlichkeit in politischen Entscheidungsprozessen zu gewährleisten. Damit ist 

Partizipation ein Werkzeug, um die Rückkoppelung von Wissen und Politik an gesamtgesell-

schaftliche Werte zu sichern.347 

Trotz der Beobachtung, dass technisches und naturwissenschaftliches Wissen immer 

stärkeres Gewicht in politischen Prozessen gewinnen und die Literatur in der Gesellschaft ei-

nen „Zeitgeist der neuen Sachlichkeit“348 erkennt, müssen sich die politischen Eliten der Auf-

gabe stellen, dass Entscheidungen nicht ohne die Inkorporation gesellschaftlicher Werte ge-

fällt werden können und sollten. Diese Aussage gilt insbesondere für den Bereich von Tech-

nologie, Wissenschaft und Forschung, da hier großes Konfliktpotenzial mit den lebensweltli-

chen Werten besteht.349 Die öffentliche Meinung ist zu einem integralen Bestandteil des Kom-

munikationsprozesses zwischen Politik und Wissenschaft geworden. Es entsteht eine Auswei-
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tung des Begriffs der Responsivität. Damit kann beschrieben werden, wie hoch die Überein-

stimmung der politischen Handlungen einer Regierung mit dem Willen der Bevölkerung auf 

der Input- und der Outputseite der Politik vorliegt. Deliberative Modelle, die auf Konsens, Kom-

munikation, Partizipation und Beratung setzen, erzielen eine Steigerung des Grades der 

Responsivität.350 Darüber hinaus stärken deliberative Modelle die Ausgangslage, aus der Lai-

innen und Laien Politik beobachten und ihre Meinung bilden. Bürger- und Bürgerinneninitiati-

ven können beispielsweise in der Vermittlungsleistung komplexer Inhalte, wie sie gerade in 

der Wissenschaftspolitik vorliegen, äußerst effektiv arbeiten, um die Öffentlichkeit für politische 

Debatten zu rüsten, die sie betreffen.351 Diese Ermächtigung der Bürgerinnen und Bürger ist 

im Bereich von Wissenschaft und Forschung von großer Bedeutung und findet immer häufiger 

Anwendung. Heutzutage können die Betroffenen des wissenschaftlichen Fortschritts über de-

mokratische Kanäle sogar Einfluss auf die Ausrichtung ganzer Forschungszweige nehmen.352  

Partizipation hat auf lokaler Ebene seine Wirksamkeit bereits mehrfach belegen kön-

nen. Anders sieht das auf supranationaler Ebene aus. Die Frage, ob dort ein gleiches Maß an 

Effektivität und Funktionalität realisierbar ist, kann nur schwer beantwortet werden.353 Hinsicht-

lich der fortschreitenden Einigung Europas und der wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale ist 

bereits vor geraumer Zeit die Erkenntnis gereift, dass bei Partizipation auf supranationaler 

Ebene Aufholbedarf besteht. Das im Jahr 2001 erschienene Arbeitspapier „Europäisches Re-

gieren – Ein Weissbuch“ definierte Partizipation dann als einen der Grundpfeiler moderner 

Governance und betonte die Bedeutung lokaler Expertise durch die Einbeziehung der Zivilge-

sellschaft.354 Man bekämpft hiermit eine Dynamik, die durch den Einigungsprozess entstanden 

ist. Mit demselben Maß, mit dem die Europäische Union wächst und ihre Entscheidungskapa-

zitäten, Reichweite, Zuständigkeiten und Effektivität ausbaut, schwindet durch Verwaltung, 

Stimmvielfalt, Komplexität von Entscheidungsprozessen und Institutionen das Potenzial loka-

ler Beteiligung.355 

 Der europäische Einigungsprozess ist nicht die einzige Herausforderung, mit der sich 

deliberative Modelle in der Bundesrepublik auseinandersetzen müssen. Auch wenn Partizipa-

tion als einer der Schlüssel für das Gelingen moderner Politik gilt, gibt es noch viele Heraus-

forderungen zu adressieren.356 Die regelmäßig an der Schnittstelle zwischen Expertise, Politik 

 
350 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 12f. 

Vgl. Fuchs 2000, S. 260. 

Vgl. Martinsen 2006, S. 138. 
351 Vgl. Hagner 2012, S. 46. 
352 Vgl. Rose 2012, S. 220. 
353 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 11. 
354 Vgl. Europäische Kommission: Europäisches Regieren – Ein Weissbuch. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Mit-

teilungen und Bekanntmachungen 44. Jahrgang C287/1. Brüssel, 2001. (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-

Serv.do?uri=COM:2001:0428:FIN:DE:PDF, 09.10.2021) 
355 Vgl. Joss 2009, S. 171. 
356 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 9. 



55 
 

und Öffentlichkeit auftretenden Kommunikationsprobleme können auch bei deliberativen An-

sätzen Bestand haben. Hier herrscht ebenfalls oftmals eine kommunikative Kluft zwischen 

Fachdiskursen und öffentlichen Diskussionen, insbesondere im Feld von Wissenschaft und 

Technik.357 Die bereits erwähnte Anpassungsleistung durch Medien sowie Expertinnen und 

Experten spielt also gerade im Bereich der Deliberation der Wissenschaftspolitik eine entschei-

dende Rolle. Dabei reicht es aber nicht, einen partizipativen Mechanismus zu implementieren 

und Inhalte korrekt zu vermitteln. Nur dadurch, dass eine Stimmmehrzahl an einem Diskurs 

teilnimmt, bedeutet das nicht, dass sie auch politisches Gewicht erhält.358 Daher müssen ein-

zelne partizipative Mittel überprüft und auf Stärken, Schwächen sowie mögliche Anwendungen 

hin untersucht werden. So sind beispielsweise Umfragen auf den ersten Blick eine Methode, 

die Gesellschaft und ihre Meinung einzubinden. Genauer betrachtet gehören sie aber trotz 

ihres partizipativen Charakters nicht in den Werkzeugkasten der Deliberation, da ihnen der 

Diskurs- und Konsensgedanke fehlt.359 Neben einzelnen Methoden darf die Singularität politi-

scher Prozesse nicht ausgeblendet werden. Eine Suche nach allgemeinen Lösungen ist mit 

Vorsicht zu genießen. Es sollte für jeden einzelnen Fall betrachtet werden, ob und anschlie-

ßend wie die Öffentlichkeit in den politischen Prozess einbezogen werden soll. Dazu gehören 

auch Detailfragen über das adressierte Publikum. Betrifft dieser Fall alle mündigen Bürgerin-

nen und Bürger oder nur speziell informierte Menschen mit besonderen Interessen, direkt Be-

troffene oder Menschen aus einer bestimmten Region?360 Ebenfalls zu hinterfragen ist die Re-

präsentativität der Beteiligten und die Gültigkeit der Ergebnisse. Dazu zählt auch die Frage, 

ob partizipative Elemente durch die Politik gezielt eingesetzt werden, um Diskussionen oder 

Meinungen zu beeinflussen.361 Ein durchdachtes institutionelles Design, das Regelungen und 

Maßnahmen zur Kontrolle dieser Faktoren implementiert und insbesondere in der Vorberei-

tungs- und Einsetzungsphase einer partizipativen Maßnahme durchsetzt, kann hier Abhilfe 

schaffen. So kann auch gewährleistet werden, dass Beteiligung nicht zu einem weiteren 

Machtmittel moderner Politik verkommt. Andersfalls kann ein Ansatz, der die Stellung der Bür-

gerinnen und Bürger stärken sollte, effektiv in die Hände der Politik spielen.362  

Diese Stärkung ist gerade für die öffentliche Diskussion um Wissenschaftspolitik uner-

lässlich. Der Fortschritt beeinflusst grundlegende Aspekte der Demokratie, wie Deborah He-

ath, Rayna Rapp und Karen-Sue Taussig mit ihrem Konzept des „Genetic Citizenship“363 ar-

gumentieren. Dieses Modell unterstreicht den Anspruch, an Diskursen teilzunehmen, die sich 

durch den wissenschaftlichen Fortschritt, hier mit Schwerpunkt auf der Genetik, ergeben. Auf 
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diese Weise können die Rechte und Verantwortungsstrukturen im Umgang mit dem neuen 

Wissen bestimmt werden. Erneut zeigt sich hier der Ansatz, dass außerwissenschaftliche 

Gruppen Einfluss auf die Wissenschaft und ihre Forschung nehmen.364 

 In der politikwissenschaftlichen Diskussion von Deliberation und Politikberatung nimmt 

das Prinzip der Legitimation eine relevante Position ein.365 Unter anderem durch die Demokra-

tisierung von Expertise bedingt, lässt sich eine Veränderung des Paradigmas ausmachen. 

Partizipation, Deliberation und Politikberatung aktualisieren durch die Erweiterung des Felds 

der Akteurinnen und Akteure die Frage nach Legitimation. Anstelle einer passiven Beteiligung 

der Öffentlichkeit durch Informationszuweisung tritt eine Legitimation, die stärker auf die de-

liberative Partizipation der Regierten setzt.366 Auf eine kurze Formel gebracht: Legitimation 

durch Inkorporation. Das umfasst, neben der Partizipation an politischen Prozessen selbst, 

auch die Berücksichtigung von gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Meinungen in der 

Dezision. Peter Weingart spricht hingegen von einer doppelten Legitimation. Zum einen wird 

sie durch die Wahlen gewährleistet. Die andere Komponente bilden politische Entscheidun-

gen, die auf einer rationalen Wissensbasis beruhen.367 Der wissenschaftliche Erkenntnisstand 

und die darauf basierte Rationalität bilden also eine der zentralen Ressourcen für politische 

Legitimität.368 Leicht lassen sich hier die bedeutsame Rolle von Beratenden und der Bedarf 

der Übersetzung der Ergebnisse der Wissenschaft ablesen. Dennoch kann Wissen nicht nur 

eine legitimierende Wirkung entfalten, es kann auch delegitimieren.369 In den Händen der Bür-

gerinnen und Bürger wird es zum Werkzeug, um Scheinargumente und interessengesteuerte 

Politik zu enttarnen. 

 Neben Partizipation und Legitimation ist auch das Prinzip der Repräsentation definie-

rend für demokratische Politik. Entscheidungen können nur von gewählten Repräsentantinnen 

und Repräsentanten getroffen werden, weil sie in Rückbindung mit den Wählerinnen und Wäh-

lern stehen und so zur Rechenschaft gezogen werden können.370 Die hiermit verbundene 

Frage nach Verantwortung ist gerade für Politikberatung interessant, da sie häufig der Kritik 

ausgesetzt ist, eine außerparlamentarische, also nicht legitimierte und demnach durch keine 

Verantwortungsmechanismen zurückgekoppelte, Entscheidungsgewalt zu sein. Repräsenta-

tion lässt sich in diesem Kontext dadurch definieren, dass die Politik ihre politischen Bemü-

hungen auf das ausrichtet, was sie als Interesse der Öffentlichkeit ausliest, was sich wiederum 

aus ihren Wünschen, Meinungen und Werten zusammensetzt. Damit ist Repräsentation direkt 

 
364 Vgl. Rose 2012, S. 224f. 
365 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 8. 
366 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 65. 
367 Vgl. Weingart 2005b, S. 51. 
368 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 7. 
369 Vgl. Weingart 2005b, S. 52. 
370 Vgl. Eckert 1971, S. 37. 
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mit der Beteiligung der Öffentlichkeit verbunden, weil diese ihre Position folglich zuerst kom-

munizieren muss, damit sie verwertet werden kann.371 Repräsentation wird hierbei nicht nur 

als das Prinzip der Volksvertretung durch Wahlen verstanden, sondern als direkte Verbindung 

politischer Partizipation und Führung.372 Heutzutage ist Repräsentation also nicht mehr nur ein 

Ansatz, um die Legitimationsproblematiken moderner Demokratien zu lösen. Stattdessen wird 

sie, zusammen mit Deliberation und Medialisierung, als ein politischer, demokratischer und 

moralischer Grundwert verstanden.373  

 Das Prinzip der Repräsentation kann auch zur Analyse von Beratungsgremien heran-

gezogen werden, um die Frage zu beantworten, wie weit soziale, politische und fachliche Per-

spektiven eingebunden werden.374 Repräsentation hängt allgemein davon ab, wie ein Gre-

mium besetzt wird und wie mit externen Ressourcen gearbeitet wird.375 Es lassen sich zwei 

Dimensionen unterscheiden. Delegierte Repräsentation charakterisiert die Bindung einer ver-

tretenden Instanz an die Vertretenden durch Wahlen und Kommunikation. Deskriptive Reprä-

sentation beschreibt, inwieweit eine vertretende Instanz den Vertretenden in seiner Zusam-

mensetzung ähnelt. Gremien, die einen hohen Grad deskriptiver Repräsentation aufweisen, 

lenken das Augenmerk auf Frage- und Problemstellungen, die direkt aus der Gesellschaft 

kommen. Sie erweitern das Perspektivenfeld und erreichen eine hohe Sensitivität für die Be-

lange der Gesellschaft.376 Durch die Abbildung ihrer Interessen lassen sich diese Gremien 

besonders gut mit den Gedanken der Deliberation und Partizipation verbinden. Repräsentation 

allgemein fördert außerdem die öffentliche Akzeptanz von Beratung und verstärkt bei der Be-

völkerung das Gefühl, dass ihre Interessen vertreten werden.377  

 Die Möglichkeiten, die Partizipation und Deliberation bieten, verpuffen jedoch, wenn 

die geforderten Aspekte von der Politik oder den Expertinnen und Experten nicht aufgenom-

men werden. Eine moderne Demokratie und ihre Führung müssen sich daran messen lassen, 

wie sie die deliberativen Leitgedanken und Expertise in ihren politischen Mitteln der Entschei-

dungsfindung inkorporiert. Das Spektrum reicht von „highly inclusive and highly coordinated 

deliberative processes on various ‚levels‘ of decision making to highly exclusive and highly 

regulatory, evidence-based-forms.”378 Solche Maßnahmen sind alleine aber kein Allheilmittel 

für die Herausforderungen moderner Politik. Neben der Implementierung von Deliberation 

müssen daher auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden, die, wie auch 

 
371 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2009, S. 82. 
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375 Vgl. ebd., S. 94. 
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378 Maasen/Weingart 2009, S. 13. 
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umfangreiche Diskussionen und Partizipation, als idealtypisch für gute Regierungsführung ge-

sehen werden.379 Entscheidungsstrukturen müssen daher so gestaltet werden, dass die Öf-

fentlichkeit einen Überblick über die Abläufe erhalten kann.380 Ein gutes institutionelles Design 

ist für diesen Zweck also darauf ausgerichtet, simple Prozesse zu gewährleisten. Aus diesem 

Grund ist auch eine niedrige Regulationsdichte förderlich.381 

 Trotz aller beschriebenen Vorteile und der oft vertretenden Ansicht, dass Deliberation 

ein Kennzeichen moderner Politik ist, gibt es selbstverständlich kritische Positionen. Partizipa-

tion, öffentliche Diskussion und Meinungsbildung sind keine fixen Garanten für eine bessere 

Politik.382 So können sie nicht ausgleichen, dass bereits die ihnen zu Grunde liegende An-

nahme der Konsensfindung zu Problemen führen kann. In Zeiten, bei denen schnelle Reakti-

onen geforderten werden, kann es von Vorteil sein, die Aushandlung eines gesamtgesell-

schaftlichen politischen Konsenses zu übergehen, um Handlungsfähigkeit zu erhalten. Hinzu 

kommt, dass die Annahme eines wissenschaftlichen Konsenses irreführend ist, da dieser ge-

gebenenfalls nur temporär sein kann.383 Es besteht also eine Diskrepanz zwischen dem An-

spruch, den Beteiligten deliberativer Politikkonzepte sowie den Empfängerinnen und Empfän-

gern von Expertise mit der Natur der Wissenschaft. Erneut zeigt sich, dass sich gerade im 

Bereich der Wissenschaftspolitik die Herausforderungen verdichten.  

 Ein weiterer Kritikpunkt adressiert die partizipative Grundlage klassischer deliberativer 

Modelle. Diese sind demnach nicht zwangsläufig interaktiv oder erwecken nur den Anschein, 

die Öffentlichkeit einzubeziehen.384 Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Expertinnen und Ex-

perten als Informationsquellen dienen, indem sie ihre bereits abgeschlossenen Analysen vor-

tragen, wie es bei Konsensuskonferenzen oder Bürger- und Bürgerinnenpanels passieren 

kann, die allgemein als deliberative Formate gesehen werden.385 Deliberative Prozesse haben 

darüber hinaus den Nachteil, dass sie nur schwer auf nationaler oder gar supranationaler 

Ebene reproduzierbar sind, auch wenn sie auf lokaler Ebene eine beachtliche Wirksamkeit 

entfalten können.386 Zuletzt müssen sich Verfechterinnen und Verfechter der Deliberation die 

Frage gefallen lassen, wie realitätskompatibel das Konzept ist. Genauer gesagt geht es darum, 

ob es überhaupt genug Forschende sowie Expertinnen und Experten gibt, die solche Vorstöße 

mittragen wollen, da sie ihre bereits schwindende Stellung und die Wissenschaftlichkeit ihrer 

Arbeit gefährdet sehen könnten.387  

 
379 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 13. 
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Die Bestandsaufnahme zu den Rahmen der Politikberatung in der Medien- oder auch 

Wissensgesellschaft veranschaulicht ihre Bedeutung, Möglichkeiten und Prüfsteine. Wissen 

ist eines der zentralen Güter, dessen Produktion diversifiziert und auf dem globalen Markt 

erzeugt wird, um in gesamtgesellschaftlichen Kontexten erfasst zu werden. Für Produzierende 

und Rezipierende ergeben sich hieraus Herausforderungen, insbesondere aber für die Wis-

senschaft, die entzaubert wurde und an Stand eingebüßt hat. Im Angesicht einer kritischen 

Öffentlichkeit ist die legitimierende Kraft wissenschaftlicher Erkenntnisse geschwächt. Die Le-

gitimations- und Vertrauenskrise der Wissenschaft, verstärkt durch wissenschaftliches Fehl-

verhalten Einzelner, untergräbt ihre Stellung zusätzlich. In der Corona-Pandemie konnte die 

Wissenschaft jedoch ihre Bedeutung für das öffentliche Wohl beweisen. 

Dennoch sieht sie sich weiteren Herausforderungen ausgesetzt. Die Wissenschaft ist 

heute oft öffentlichkeitsgerichtet und als „Honest Broker“ engagiert. Sie steht unter Druck, For-

derungen der Gesellschaft zu entsprechen. Der Ökonomisierung, der Profilbildung und dem 

Wettbewerb folgen dabei auch negative Konsequenzen, wie beispielsweise die Analysen zur 

akademischen Elite oder dem Matthäus-Effekt zeigen. Die Wissenschaftskommunikation birgt 

hierbei Potenziale für die Verbesserung der eigenen Position und die Erfüllung des Gesell-

schaftsbezugs einer Wissenschaft, die Mehrwehrte generiert und zeitgleich für sich werben 

will. Im Umgang mit der Corona-Pandemie kam der Wissenschaftskommunikation besonderes 

Gewicht in der Bildung der Öffentlichkeit und der Legitimation von Entscheidungen zu. Die 

Entwicklungen seit dem Frühjahr 2020 könnten katalytisch für eine stärkere Öffnung und wei-

tere Bemühungen zur effektiven und transparenten Wissenspopularisierung sein. Damit 

könnte die Wissenschaft So könnte die Wissenschaft ihren Beitrag zur gesamtgesellschaftli-

chen Deliberation noch besser erfüllen, deren Anforderungen an Partizipation, Legitimation 

und Repräsentation die Hintergrundfolie der Politikberatung komplettieren, die nun im folgen-

den Kapitel vertiefend ausgearbeitet wird.  

 

3.) Politikberatung 

Politikberatung ist für die Entscheidungsfindung in allen Politikfeldern heutzutage nicht mehr 

wegzudenken. Die Komplexität und Vielschichtigkeit der Welt macht Informationsverarbeitung 

und Entscheidungsfindung zu schweren Aufgaben. Außerdem müssen Politikerinnen und Po-

litiker in entscheidenden Positionen nicht zwangsweise in ihrem Ressort ausgebildet oder 

selbst Fachleute sein. Politik und nun auch die Gesellschaft haben den daraus resultierenden 

Expertisenbedarf erkannt. Folgerichtig befindet sich eine steigende Anzahl von Beratenden 

auf fast allen Ebenen der politischen Prozesse. Die große Menge an Bestandsliteratur zu der 

Thematik spiegelt die weitreichende Akzeptanz der Tatsache wider, dass der Beratung eine 

immer größere Gewichtung zukommt. Das einhellige Urteil ist die Feststellung einer Pluralisie-

rung der Expertise. Zeitgleich wird die Beobachtung einer Professionalisierung von Beratung 
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getroffen.388 Trotz dieser expansiven Entwicklung scheint in der wissenschaftlichen Debatte 

vor allem ein Wort in aller Munde zu sein: Krise. Expertinnen, Experten und Beratung gewin-

nen an Bedeutung, verlieren dabei aber scheinbar ihre Autorität. Die Frage nach ihrem Status 

ist also nicht einfach zu beantworten, wie es häufig aus kritischen Perspektiven heraus gese-

hen wird. Welche Faktoren müssen also in Betracht gezogen werden, um Politikberatung zu 

durchleuchten und welche Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Realisati-

onsformen können festgestellt werden? Ausgehend vom Dualismus von Krise und Expansion 

wird hierzu erläutert, was Expertinnen und Experten sowie ihr Urteil definiert. Was bedeutet 

Expertise und welche Aufgaben ergeben sich schlussendlich, wenn Beratung auf Politik und 

Gesellschaft trifft? Es erfolgt ebenfalls eine Auseinandersetzung mit der Kritik an Politikbera-

tung, die sich vor allem mit den Begriffen der Instrumentalisierung, des Lobbyismus und des 

Außerparlamentarismus zusammenfassen lässt. 

 Nachdem das theoretische Gerüst vorbereitet wurde, auf dem die eigentliche Analyse 

aufbaut, wird anschließend, das nötige Inventar zu schaffen, um Politikberatung in der Wis-

senschaftspolitik zu analysieren. Dazu wird die Frage beantwortet, nach welchen Kriterien Po-

litikberatende allgemein in der Fachliteratur untersucht werden. Durch die hohe Zahl an Bei-

trägen ist die Menge an möglichem Material zur Auswertung groß. Daher soll eine Übersicht 

gegeben werden über verschiedene Möglichkeiten, Politikberatung zu kategorisieren, zwi-

schen verschiedenen Formen zu differenzieren und Realisationsformen zu benennen. Als 

nächstes wird der Blick auf mögliche politkulturelle und nationale Besonderheiten bei der Be-

trachtung von Politikberatung gerichtet. Lassen sich solche Effekte beobachten und falls ja, 

wie sehen diese aus? Eine zentrale Frage für die Beurteilung von Politikberatung ist die nach 

der Qualität der Expertise. Funktionieren Leitlinien und Qualitätsgarantien? Welche Möglich-

keiten gibt es, den Wirkungsgrad von Beratung zu erfassen? 

 

3.1.) Aufgaben und Funktionen 

Trotz der Aktualität der Fragen, die sie umgeben und ihrer Prominenz in der politikwissen-

schaftlichen Diskussion, ist Politikberatung kein Phänomen der rationalisierten Neuzeit. Ihre 

Ursprünge lassen sich ohne weiteres bis in das antike Griechenland zurückverfolgen. Damals 

war Politikberatung noch fast ausschließlich die philosophische Gedankenarbeit gelehrter 

Köpfe. Diese wurden als Erkenntnis- und Wahrheitslieferanten gesehen. Beispiele hierfür wä-

ren Platons „Politeia“ oder die Schriften von Sokrates.389 Seit der Antike gibt es mehrere Grö-

ßen, welche die Entwicklung der Politikberatung und ihr Verhältnis zur Demokratie begleitet 

haben. Als Beispiele dienen hier der Streit zwischen Thomas Hobbes und Robert Boyle um 

 
388 Vgl. Buchholz 2008, S. 12ff. 
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das Dominanzverhältnis von Politik und Wissenschaft oder Arbeiten der Advokaten der Auf-

klärung, die hofften, mit der Wissenschaft die Staatsführung zu verbessern.390 Auch der so oft 

kontrovers diskutierte Niccolò Machiavelli kann als einer der prominentesten Politikberater be-

nannt werden, der durch die vielschichtige Rezeption seiner Arbeit einen Beitrag zur streitba-

ren Natur von Beratung geleistet hat. Mit „Der Fürst“ hat er eines der wohl bekanntesten his-

torischen Beispiele für politische Expertise produziert. In 26 Kapiteln formuliert Machiavelli 

Handlungsempfehlungen für den Gewinnt oder den Erhalt von Macht zum Schutz der Repub-

lik. Sein Ratschlag hob sich in seiner verantwortungsethischen Ausrichtung von den moralphi-

losophischen Fürstenspiegeln der damaligen Zeit ab.391 

 Seit ihren Anfängen hat die Politikberatung eine beachtliche Entwicklung vollzogen. 

Ihre Ausformungen, ihre prävalente Stellung und ihre Potenziale sind zusammen mit neu auf-

kommenden Fragestellungen und Problemen so ausgeprägt wie nie zuvor. Wiederholt werden 

im Diskurs ihre Pluralisierung, Professionalisierung und Demokratisierung attestiert. Ein Be-

ginn dieser Entwicklung lässt sich erneut am Ende des Zweiten Weltkriegs ansetzen. Die 

Nachfrage und das Angebot an Politikberatung steigen und weiten sich seitdem konstant aus. 

Außerdem lässt sich zu diesem Zeitpunkt eine erste Öffnung von Beratung verzeichnen, die 

jetzt nicht mehr nur Regierungen zur Seite steht, sondern auch Parlamente und letztendlich 

die Bevölkerung berät.392 In den 1990ern gewinnt die Beziehung von Politikberatung, Wissen-

schaft und Gesellschaft an Komplexität. Die Suche nach der Rolle und Funktion von Expertise 

ist im vollen Gange.393 In Deutschland gewinnt die Forderung an Schwung, sich von dezisio-

nistischen Mustern zu verabschieden und Politikberatung auf pragmatische Ansätze auszu-

richten.394 Kurze Zeit später bricht sich der Gedanke der Gesellschaftsberatung Bahn. 1994 

wird das Konzept von Renate Mayntz popularisiert.395  

 Simplifizierende Modelle definieren Politikberatung dennoch auch heute noch als die 

Implementierung von sachbezogenem, zumeist wissenschaftlichem Wissen in die politische 

Entscheidungsfindung. Ebenso setzen nach wie vor einige aktuelle Definitionen auf die Politik 

als einzige Empfängerin von Beratung.396 Solche Ansätze vernachlässigen die vielschichtige 

Einbettung von Politikberatung, die heutzutage oft festgestellt wird. Expertise in politischen 
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Prozessen ist hierbei mehr als Bereitstellung von Wissen an Entscheidungstragende und be-

darf einer weiter gefassten Begriffsbestimmung.397 Gerade der Öffentlichkeit gegenüber sollte 

eine differenzierte Darstellung gewählt werden, da sie Politikberatende häufig noch als uni-

forme Menge wahrnehmen.398 So bestimmt beispielsweise Sheila Jasanoff drei übergeordnete 

Bestandteile, die gesondert analysiert werden können: Die beratenden Expertinnen und Ex-

perten selbst, ihre Wissensbestände und die Gremien, die sie ausformen und in denen ihre 

Beratungsleistung erfolgt.399 Durch die verschiedenen Kompositionsmöglichkeiten erfolgt Po-

litikberatung nicht nach starren Übertragungsmustern. Sie rekontextualisiert sich für jede Be-

ratungssituation neu.400 Politikberatung ist also genau so komplex und verschiedenartig wie 

ihr Einsatzbereich und ebenso heterogen sind daher ihre Definitionen. Gerade in der öffentli-

chen und politischen Debatte verwischen die Grenzen zwischen Lobbyismus, politischer Kom-

munikation und Beratung zusehends. Auch in der wissenschaftlichen Diskussion ist diese De-

finitionsvielfalt angekommen. Wird hier auch deutlich begriffsschärfer gearbeitet, schlagen Bei-

träge häufig die Möglichkeit einer vereinheitlichenden und kurzen Beschreibung aus. Stattdes-

sen versuchen sie durch die Beschreibung einzelner Arbeitsfelder und Beratungsformen eine 

wolkenartige Formation um den zentralen Begriff zu zeichnen.401  

Eine simple Aussage trifft dennoch voll zu: Politikberatung ist heute fester Bestandteil 

des politischen Alltags.402 In der Fachliteratur unterläuft hier leider häufig eine begriffliche Un-

genauigkeit. Gerade in der Politikwissenschaft wird unter Beratung oft nur wissenschaftliche 

Politikberatung verstanden. Noch immer verweisen einige Beiträge nicht darauf, dass Exper-

tise nicht nur akademisch erzeugt werden kann, was dadurch an Schärfe gewinnt, wenn man 

sich vor Augen hält, wie redundant der Diskurs wiedergibt, dass sich Wissen und seine Pro-

duktion pluralisieren.403 Die Dominanz wissenschaftlicher Politikberatung im Fachdiskurs be-

ruht zu Teilen noch auf einer überalterten Sicht auf die Gesellschaft und die Rollen ihrer Sub-

systeme. Angewendet auf Politikberatung würde das bedeuten, dass nur die Wissenschaft in 

der Lage ist, gesichertes Wissen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung zu liefern.404  

Die Definitionen des Aufgabenspektrums der Politikberatung beschränken sich in der 

Literatur nicht auf solche allgemein gehaltenen Beschreibungen. Durch die Prominenz der 

Thematik lassen sich leicht verschiedene Beispiele für Funktionsbestimmungen zusammen-

tragen. Roland Eckert verfasste bereits 1971 einen komplexeren Ansatz, der die Idee der ra-

tionalisierenden Wirkung von Expertise erweiterte. Demnach erhalten die Teilnehmenden an 
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Entscheidungsprozessen durch Beratung ein neues Werkzeug zugespielt, mit dem sie ihre 

Wertvorstellungen reflektieren und weiterentwickeln können.405 Durch die zeitliche Kontextua-

lisierung wird es leicht nachzuvollziehen, woher Eckert die Begründung und den Bedarf dieser 

Korrektivfunktion herleitete. 

Ein Beispiel für einen differenzierten Ansatz zur Bestimmung der Funktionen von Poli-

tikberatung liefern Mark B. Brown, Justus Lentsch und Peter Weingart. Als Kernaufgabe sehen 

sie auch nach wie vor die Rationalisierung von Politik.406 In einer näheren Betrachtung werden 

zwei Funktionen von Beratung definiert: 1.) problembezogen bzw. substanziell und 2.) politik-

bezogen. Die problembezogene Funktion kann direkt oder indirekt erfüllt werden. Der erste 

Fall umfasst neben der klassischen Rationalisierung von Politik auch die frühzeitige Identifika-

tion von Problemen und Gestaltungsmöglichkeiten durch Expertise. Indirekt problembezogen 

agieren Politikberatende, indem sie vor allem zu Beginn von Entscheidungsprozessen die po-

litische Problemagenda beeinflussen und Streitpunkte für die Öffentlichkeit fassbar machen. 

Die politikbezogene Funktion wiederum „[…] umfasst alle kommunikativen und strategischen 

Funktionen, die die Verwendung von Wissen in Beratungsprozessen für die Politik haben 

kann.“407 Expertise ist hier nicht nur Entscheidungshilfe, sondern kann der Rechtfertigung von 

Entscheidungen dienen. Aus der Perspektive der Fachliteratur und der Beratenden selbst liegt 

in dieser Funktion eines der Hauprobleme der Nutzung von Expertise und der Krise der Poli-

tikberatung. Für die Politik wiederum ist die politikbezogene Funktion jedoch positiv bewertbar, 

da durch sie eine „gesellschaftliche Artikulation“408 ermöglicht wird, mit der sich die politische 

Agenda auf Aspekte ausrichten lässt, die dem Allgemeinwohl zuträglich sind.409  

Mit der Problem- und der Politikbezogenheit beschrieben Brown, Lentsch und Weingart 

im Jahr 2006 ein vereinfachendes und abstrahierendes Modell. In der Realität lassen sich so 

eindeutige Zuschreibungen kaum erfüllen. Vielmehr sollte der Ansatz als Grundlage für ver-

schiedene Kombinationen verstanden werden, die sich im politischen Alltag ausformen.410 

Zwei Jahre später gab es einen weiteren Beitrag, dieses Mal nur von Weingart und Lentsch, 

mit dem sie die Funktionsfrage erneut aufgreifen und die Beschreibung ihrer Dichotomie etwas 

modifizieren. Expertise in Politikprozessen erfüllt demnach entweder eine sach- bzw. problem-

bezogene Funktion oder eine politische bzw. legitimatorische. Beide Klassen lassen sich ver-

schiedenen Funktionstypen zuordnen, die in der Praxis in einer solchen strikten Trennung 

nicht vorliegen. Die Kategorie der problembezogenen Funktionen bildet sich aus der frühzeiti-

gen Erkennung möglicher Problemfelder, der Analyse und Bewertung von Handlungsoptionen 

 
405 Vgl. Eckert 1971, S. 32. 
406 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 54. 
407 Ebd., S. 55. 
408 Ebd., S. 56. 
409 Vgl. ebd. 
410 Vgl. ebd., S. 56f. 
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sowie der Entwicklung von Empfehlungen und Standards zur Beurteilung von Ressourcen-

vergaben. Als Beispiele für die politische Funktionen von Expertise werden unter anderem 

Vermittlung und Konsensfindung, Öffentlichkeitsinformation sowie die Evaluation politischer 

Entscheidungen angeführt.411 

Ein Beispiel für ein differenziertes Modell, das ohne eine grobe Kategorisierung funkti-

oniert, liefert Sonja Boehmer-Christiansen. Sie sieht insgesamt zehn mögliche Funktionen von 

Expertise, die sie aus transnationalen Prozessen im Bereich der Umweltpolitik in Europa ab-

liest. Politikberatung rationalisiert, legitimiert politische Entscheidungen, dient der Durchset-

zung eigener politischer Vorstellungen, verzögert oder vermeidet Handlungen und identifiziert 

Interessenkollisionen. Ebenfalls zum Funktionsspektrum gehören die Möglichkeiten, Entschei-

dungen zu rechtfertigen und als Sündenbock für Entscheidungskorrekturen zu stehen, die sich 

auf einen Erkenntnisgewinn zurückführen lassen.412  

Willem Halffman und Rob Hoppe vertreten ebenfalls ein weites Aufgabenfeld ohne  

Überkategorisierung, begnügen sich aber damit, direkte Funktionen in einer Aufzählung zu 

listen. Politikberatende können und sollen zukünftige Entwicklungen absehen, vergangene 

Entscheidungen auswerten, Problemauffassungen korrigieren und bewerten, bislang unerwar-

tete Auskommen aufzeigen, alternative Ansätze präsentieren, eine kritische Stimme liefern 

und in Konfliktsituationen vermitteln.413  

Es gibt in der Fachliteratur auch Publikationen, die die Funktionsfrage aus Sicht der 

Politik beleuchten. Diese Perspektive hilft bei der Beantwortung der Frage, wieso Expertinnen 

und Experten herangezogen werden sowie was die Politik von Beratenden und ihrem Wissen 

erwartet. Die dichotome Funktionsbeschreibung von Brown, Lentsch und Weingart lässt sich 

auf diesen Blickwinkel übertragen. Aus Sicht der Politik erfüllen Beratende eine problembezo-

gene Funktion, indem sie zu Problemlösung sowie zur Überprüfung und Abwägung von Ent-

scheidungsalternativen oder Argumenten herangezogen werden können.414 Eine politikbezo-

gene Funktion übernehmen Beratende, indem sie dazu beitragen, dass: 

  

„Kontrolle über Fragestellungen, die Themen, die Wissensbereiche (Diszipli-

nen), die für die Beantwortung der Frage angesprochen werden, über die Aus-

wahl der Experten, über die Adressaten und über die Verbreitung des Wis-

sens“415  

 

 
411 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 28f. 
412 Vgl. Heinrichs 2002, S. 51. 
413 Vgl. Halffman/Hoppe 2009, S. 135. 
414 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 54. 
415 Weingart 2005b, S. 52. 
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gewonnen werden kann. Konflikte zwischen Legislative und Exekutive über den Zugang zu 

Expertise verweisen auf diese Interessenlagen und ihre Bedeutung.416 

 

3.2.) Professionalisierung, Pluralisierung und Demokratisierung – oder doch Krise? 

Die Sicht auf Beratung, die auf einem dualen System von Politik und Wissenschaft beruht, ist 

nicht mehr haltbar, wie die zunehme Pluralisierung, Professionalisierung und Intensivierung 

von Politikberatung belegen. Genau wie die Orte der Wissensproduktion, weitet sich die Ex-

pertisenproduktion in neue Formen und Gruppen von Beratenden aus.417 Die Expansion von 

Beratung erweitert das Feld der Akteurinnen und Akteure über universitäre oder parlaments-

interne Beratungsinstanzen hinaus. Hinzu kommt, dass insbesondere sensationelle Themen 

immer neue Expertinnen und Experten erschaffen, die Medienpopularität erlangen. Beispiele 

hierfür sind die anhaltende Wirtschaftskrise oder der Kampf gegen den Terror.418 Aber auch 

die allgemeine Zahl der Expertinnen und Experten sowie der institutionalisierten Varianten von 

Beratung haben in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen.419 Politikberatung adres-

siert alle Ebenen der Politik, Regierungen, Parlamente, Parteien sowie einzelne Politikerinnen 

und Politiker.420 Diese Entwicklung ist nicht nur in Deutschland zu beobachten. Auch im Aus-

land wird ein Anstieg der Zahl der Expertinnen und Experten beobachtet.421 Dabei sollte jedoch 

die Tatsache beachtet werden, dass nicht alle Politikberatende einen ähnlich validen Hinter-

grund vorweisen können. Einen regulatorischen Rahmen für den Begriff und die Funktion gibt 

es nicht. Punkte wie Zugangsbeschränkungen, Arbeitsregelungen oder rechtliche Standards 

zur Sicherung von Ethik und Qualität sind nicht festgelegt. Durch den fehlenden Schutz dieser 

Qualifikationsbezeichnung steht die Politikberatung, zumindest theoretisch, jedem offen.422  

Durch die große Anzahl an Beratungsinstanzen in der heutigen Zeit wird auch Politik-

beratung selbst in ihrer Form und Funktion komplexer, wodurch es immer schwerer wird, sie 

in abstrakten und vereinfachenden Modellen zu beschreiben.423 Dennoch gibt es weiterhin ge-

neralisierende Beobachtungen, die zutreffend sind. Die Beratung ist nah an der Politik und den 

klassischen Wissenschaftsinstitutionen verortet, aber nicht mehr zwangsläufig dort verankert 

und somit freier. Aus dem Zweiersystem ist ein Viereck geworden, das sich zwischen Politik, 

Wissenschaft, Politikberatung und den Medien spannt.424 

Durch die größere Zahl der Anbietenden steigt die Konkurrenz zwischen den verschie-

denen Politikberatenden. Folglich kommt es zu einer zunehmenden Kommerzialisierung eines 

 
416 Vgl. Weingart 2005b, S. 52. 
417 Vgl. Nullmeier 2009, S. 132. 
418 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 3. 
419 Vgl. Weingart 2005b, S. 50. 
420 Vgl. Heinrichs 2009, S. 41. 
421 Vgl. Halffman/Hoppe 2009, S. 147 
422 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 10. 
423 Vgl. Heinrichs 2002, 51. 
424 Vgl. Nullmeier 2009, S. 132. 



66 
 

vormals akademischen Arbeitsfelds.425 Im akademischen Diskurs wird diese Tendenz der fort-

schreitenden Ökonomisierung wiederholt beobachtet, ebenso wie die Professionalisierung po-

litischer Beratung.426 Die kommunikativen Konzepte der Mediendemokratie tragen zu dieser 

Entwicklung bei. Durch die Erfolgsbedingungen der Medialisierung steigt der Bedarf an Bera-

tenden mit professionellem und großem Personalstab. Es geht nicht nur um die Qualität der 

Expertise, sondern auch um die Qualität der Vermittlung und der Darstellung der Beratung für 

die Öffentlichkeit.  

Zu den neuen professionellen Anbietern gehören neben Wirtschaftsunternehmen vor 

allem Think Tanks und NGOs, deren Zahl in den letzten Jahrzenten deutlich gestiegen ist. 

Durch die neuen Beteiligten definieren sich auch neue Problemaspekte. Gerade unter den 

Denkfabriken sehen sich viele als reine Wissensvermittlende und die Zahl derer ist hoch, die 

Lobbyistinnen und Lobbyisten oder direkt einer Partei zugehörig sind.427 Vor allem die profes-

sionalisierte und ökonomisierte Politikberatung ist eng mit der Interessenvertretung ver-

knüpft.428 Einzelnen Analysen nach scheint sich Expertise generell im Bereich zwischen Lob-

byismus und politischen Institutionen etabliert zu haben.429 Wird Politikberatung als Wissens-

vermittlung für die gesamte Gesellschaft verstanden, die zu einer verbesserten, deliberativen 

politischen Entscheidungsfindung führen soll, hat Lobbyismus auf den ersten Blick keinen 

Platz in der Beratungslandschaft. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn ein triviales Verständ-

nis von Lobbyarbeit zu Grunde gelegt wird, bei dem Vertreterinnen und Vertreter die Wünsche 

einer zahlenden wirtschaftsorientierten Klientel vertreten. Sie versucht nicht, den deliberativen 

Prozess anzuschieben, sondern eine Entscheidung direkt zu beeinflussen, auch wenn dies 

unter dem Deckmantel der Politikberatung geschieht.  

Auf der anderen Seite kann auch argumentiert werden, dass gerade eine Stimmenviel-

falt, zu der in der Bundesrepublik eben auch die Wirtschaft gehört, als Zeichen der Vitalität 

unserer Demokratie verstanden werden kann. Dennoch bestehen Finanzungleichgewichte, 

die in unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten resultieren und so Annahmewahrscheinlich-

keiten beeinflussen. Deliberative Ansätze versprechen auch hier erneut, den Begehren der 

Bürgerinnen und Bürger mehr Gewicht und Gehör zu verschaffen. Es zeigt sich aber auch, wie 

notwendig transparente Strukturen sind, wenn es um Beratung und Entscheidung geht. Die 

Frage nach der Kompatibilität und der Gewichtung von Lobbyismus in der Politikberatung 

drängt sich auf. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Dienst kommerzieller Bera-

 
425 Vgl. Nullmeier 2009, S. 132. 
426 Vgl. Buchholz 2008, S. 12 ff. 

Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 7. 

Vgl. Glaab/Metz 2006, S. 161.  
427 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 6. 
428 Vgl. Nullmeier 2009, S. 132. 
429 Vgl. ebd., S. 133. 
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tungseinrichtungen stehen, müssen sich darüber hinaus selbst hinterfragen, da ein solch ge-

artetes Engagement gegen Konzepte wie das des „Honest Brokers“ verstoßen. Die Verbin-

dung von Lobbyismus und Politikberatung ist vor allem auch dadurch brisant, dass in diesem 

Bereich der Umgang mit Expertise durch die Komponente der Macht geprägt ist. Der Ratschlag 

wird überprüft, ob er der eigenen Position zuträglich ist oder politische Ziele legitimiert. Das 

hat großen Einfluss auf die Annahmewahrscheinlichkeit und bietet insbesondere dann Poten-

zial für Missbrauch, wenn die Anfrageseite steuern kann, ob und von wem Expertise zur Ver-

fügung gestellt wird.430  

 Das wohl dominante Mantra der aktuellen Diskussion um Politikberatung ist jedoch, 

dass sie heute auch stets Gesellschaftsberatung ist. Diese Aussage ist im Zusammenhang mit 

der Demokratisierung von Expertise zu lesen. Eine Ursache ist in dem gestiegen deliberativen 

Anspruch zu suchen, den die Öffentlichkeit an ihre Regierenden stellt. Die zentrale Bedeutung 

von Wissen und Informationen im 21. Jahrhundert ist auch in großen Teilen der Bevölkerung 

bekannt. Sie fordert in medialen und politischen Kontexten Expertise ein und wird selbst Quelle 

von Wissen und Beratung. Maßgebend ist vor allem die Ausformung der Medienlandschaft, 

die zum einen die Grundlage für diese Entwicklung geliefert hat und sie durch die neue Öffent-

lichkeit auch weiter katalysiert. Die Repräsentation und Umsetzung von Expertise findet jetzt 

auch im öffentlichen Raum statt.431 Als Resultat kann die Politikberatung in die Gesellschaft 

diffundieren und wird demokratisiert.432 Dennoch muss die reine Existenz einer Medienöffent-

lichkeit nicht direkt bedeuten, dass Gesellschaftsberatung erfolgt.433 Das Paradigma der Poli-

tikberatung hat demnach eine Erweiterung erfahren. In der Wissensgesellschaft erhebt der 

Souverän auch den Anspruch beraten zu werden. Die Wissenschaft kommt der Aufforderung 

heute nach und erfüllt damit eine wichtige Funktion in der gesamtgesellschaftlichen Delibera-

tion, wie in Kapitel 2.3. dargelegt wurde. 

 Obgleich die These der Demokratisierung von Politikberatung weit verbreitet ist, be-

steht innerhalb des Paradigmas weiterer Differenzierungsbedarf. Trotz des klar umrissenen 

Anspruchs bleibt unklar, was demokratisiert wird. Der Zugang zu Wissen? Der Zugang zur 

Produktion von Wissen? Oder geht es auch um ein Mitbestimmungsrecht bei der Auswahl von 

Expertinnen und Experten oder der Besetzung von politikberatenden Gremien?434 Fest steht, 

dass die Demokratisierung von Politikberatung in enger Verbindung mit der Redefinition und 

neuen Verortung von Wissen und Wissenschaft steht. Für die Gesellschaft lassen sich eine 

passive und eine aktive Komponente ablesen. Die Demokratisierung erfolgt passiv, indem die 

 
430 Vgl. Nölleke 2013, S. 72f. 
431 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 11. 
432 Vgl. Martinsen 2007, S. 52. 
433 Vgl. Nullmeier 2009, S. 132. 
434 Vgl. Weingart 2005b, S. 53. 

Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 66ff. 
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Bürgerinnen und Bürger als Beratene aufgefasst werden. Durch die aktive Komponente wer-

den sie direkt in den Diskurs involviert und können schlussendlich sogar zu Alltagsexpertinnen 

und -experten aufsteigen. Diese Tendenz zur Öffnung der politischen Beratungsprozesse für 

mehr gesellschaftliche Partizipation ist der Kern dessen, was als Demokratisierung von Exper-

tise thematisiert wird.435 So verstanden liefert Beratung einen der Grundsteine für das Gelingen 

einer modernen, deliberativ ausgerichteten Politik. 

 Trotz der scheinbar unaufhaltsamen und notwendigen Expansion von Beratung haben 

sich mit der Zeit zwei häufig auftretende Ansichten herauskristallisiert, die zuerst unvereinbar 

klingen. Politikberatung, so heißt es zum einen, habe heutzutage zu viel Einfluss auf die Politik 

und ihre Entscheidungen. Die Kritik geht heute sogar so weit, von demokratiegefährdendem 

Potenzial zu sprechen.436 Auf der anderen Seite konstatiert die Fachliteratur wiederholt, dass 

sich die Politikberatung in einer Krise befindet.437 Zwischen beiden Beobachtungen lässt sich 

eine Verbindungslinie ziehen, die sich über die Ausbreitung und Pluralisierung von Expertise 

definiert. Die eigene Krise ist durch immer mehr Beratungsangebote sowie die Dauerpräsenz 

der Expertinnen und Experten auch selbst verursacht. Worin besteht diese Krise nun genau, 

was macht sie aus?  

 In der Literatur finden sich Verweise auf verschiedene Problembereiche, die durch die 

gegenwärtige Stellung und Funktion von Expertise hervorgerufen werden. Die schiere Zahl 

der Beratungsinstanzen und ihre große Bedeutung für die moderne Politik stehen im Mittel-

punkt der Kritik. Insbesondere dadurch, dass Beratende ihr notwendiges Wissen beisteuern, 

zeitgleich aber auch aktiv Themen erarbeiten und dadurch Inhalte auf die politische Agenda 

setzen, lassen sich Einflussmöglichkeiten nicht von der Hand weisen.438 Unter anderem aus 

dieser Position entwickeln jedoch einige kritische Stimmen die Perspektive, dass Beratenden 

generell heutzutage zu viel Macht im politischen Prozess zukommt.439 Solche Stimmen erhiel-

ten bereits während der ersten rot-grünen Bundesregierung einen medienpopulären Status 

durch den spitzzüngig verwendeten Begriff der Räterepublik. Bereits hier zeigte sich, dass eine 

ausgiebige Nutzung eines breit aufgestellten Beratungsapparats negativ durch die Medienöf-

fentlichkeit aufgenommen werden kann. Einer der zentralen Kritikpunkte, der durch diesen 

 
435 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 65. 
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Wolf (Hrsg.): Wissenschaftliche Beratung der Politik. Schweizerisches Jahrbuch für Politische Wissenschaft Band 29/1989. 

Bern, 1989. S. 81 – 101. 
437 Vgl. Buchholz 2008, S. 22  
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Begriff transportiert wird, ist auch in der Fachdiskussion von Bedeutung. Durch die Einbezie-

hung von Expertinnen und Experten soll das Parlament in seiner Funktion geschädigt und 

sogar entmachtet werden.440 Aus einer ausschweifenden Beratungskultur entwickelt sich ein 

Außerparlamentarismus, in dem die politische Willensfindung in „parakonstitutionelle[n] Ent-

scheidungsgremien“441 stattfindet. Aus dieser Sicht führt Politikberatung in ihrer jetzigen Aus-

prägung zu einem handfesten Legitimationsproblem. Dieser Umstand wird dadurch verschärft, 

dass Expertinnen und Experten, wie es zum Beispiel gerade in der Wissenschaftspolitik der 

Fall sein kann, einer beteiligten Interessengruppe zugehörig sind und ihr Urteil bewusst oder 

unbewusst an den Interessen ihrer Vereinigung orientieren.442 Diese Problematik widerspricht 

zunächst dem oft umrissenen demokratisierenden Charakter der Politikberatung. Für diesen 

ist es aber unerlässlich, dass Beratung in eine deliberative Politkultur eingebettet wird. Durch 

transparente Beratungsstrukturen und die Einbindung der Öffentlichkeit kann eine bessere 

Rückkoppelung an die Lebenswelt erfolgen, wodurch der Prozess an Legitimität und Reprä-

sentation gewinnt.443 Zu beachten ist hierbei auch, dass eine bewusste oder unbewusste Ver-

antwortungsverlagerung für politische Entscheidungen auf die Schultern der Beratenden erfol-

gen kann, wie Peter Weingart im Hinblick auf die Corona-Expertise warnt.444   

 Durch die Wahrnehmung einer inakzeptablen Machtkonzentration im Lager der Bera-

tenden wird nach Möglichkeiten einer besseren Kontrolle verlangt.445 Eine häufig geäußerte 

Forderung zielt auf die Strukturierung und die Institutionalisierung von Beratung und eine ver-

schärfte Überwachung ab. Dieser Vorstoß, der ebenfalls bereits aus der Technokratiediskus-

sion stammt, versucht, zum demokratisierenden Charakter von Expertise beizutragen und 

mehr Transparenz sowie einen besseren Lebensweltbezug zu ermöglichen, da „nur in institu-

tionalisierten und spezialisierten Kontrollinstanzen […] die Vermittlung von Wissenschaft und 

Lebenspraxis durchsichtig und vielleicht auch einsichtig werden“446 kann. Es lässt sich auch 

vermuten, dass eine Institutionalisierung zu mehr Anerkennung der Rolle durch die Öffentlich-

keit führt. Hierdurch konzentriert sich zwar die Beratungsmacht, zeitgleich führt dies aber auch 

zu einer leichteren Orientierung im unübersichtlichen Beratungsangebot. Eine Institutionalisie-

rung ermöglicht auch die Einrichtung eines unterstützenden Unterbaus und klarer Strukturen, 

durch die sich Expertinnen und Experten besser auf ihre zentralen Leistungen konzentrieren 

können. Durch mehr verfügbare Ressourcen, die letztendlich auch bei der Kommunikation von 
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Vgl. Uwer 2001. 

Vgl. Lösch 2007, S. 39f. 
441 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 92. 
442 Vgl. Lösch 2007, S. 40. 
443 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2006, S. 92. 
444 Vgl. Weingart 2021, S. 31. 
445 Vgl. Buchholz 2008, S. 22. 
446 Eckert 1971, S. 28. 
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Beratung unterstützen können, kann durch eine Institutionalisierung die Politikberatung Vor-

schub erhalten. 

Das Rezept einer strukturierteren Einbindung von Politikberatung ist allein jedoch kein 

Erfolgsgarant, da bereits die individuelle Fehlerhaftigkeit einzelner Personen nie ausgeschlos-

sen werden kann.447 Im Gegenteil, eine Institutionalisierung führt immer auch Herausforderun-

gen für Politikberatung mit sich. Je näher sie politischen Institutionen kommt, umso mehr muss 

sie ihre Unabhängigkeit und fachliche Integrität gegenüber der Öffentlichkeit und ihrem fachli-

chen Umfeld belegen. Außerdem wird es schwieriger, ihre sachbezogenen Aussagen von po-

litischen Positionen zu trennen.448 Die positiven Aspekte einer Institutionalisierung zwingen 

aber dazu, hier nach Lösungsansätzen zu suchen, wie eine Nähe von Beratenden und Bera-

tenen vereinbar wird.  

 Es wäre jedoch verfehlt, die Kritik an Beratung nur auf Seiten der Expertinnen und 

Experten anzusetzen. Ihr Einfluss wird in der Literatur differenziert aufgefasst und reicht von 

demokratiegefährdend bis essenziell.  Es wird auch anerkannt, dass immer mehr Menschen 

Zugang zu Politikberatung haben und so die Qualität von Debatten angehoben werden konnte, 

was letztendlich eine Verbesserung demokratischer Entscheidungsstrukturen bedeutet.449 

Ebenso ist die anhaltende Krise der Politikberatung auf Seiten der Beratenden und Beratenen 

zugleich anzusiedeln. Für beide Interaktionsparteien kann die Situation als eine Mischung aus 

Frustration und Skepsis beschrieben werden.450 Die Ursache hierfür ist eine allgemeine und 

„tiefe[n] Akzeptanzkrise“451 der Beratenden. Einer der Gründe hierfür liegt in der sinkenden 

Resonanz auf ihre Expertise. Die Beobachtung der Reichweite dieses Prozesses spannt von 

einem degressiven Wirkungsgrad bis zu hin zur These, dass sich Widerstand gegen Beratung 

ausbildet, der sich zu einer vollständigen Resistenz entwickelt.452 Dieser Trend wird vor allem 

der Politik unterstellt. Durch eine ignorante Einstellung aller Parteien bliebe der Ratschlag von 

Expertinnen und Experten immer öfter ungehört.453 Aber auch in der Breite der Gesellschaft 

macht sich die Krise der Politikberatung bemerkbar. Anzusiedeln im Gesamtspektrum der Po-

litikverdrossenheit, kann auf Seiten der Öffentlichkeit Misstrauen der politischen Führung und 

wissenschaftlicher Expertise gegenüber festgestellt werden.454 Entgegen dieser allgemein ge-

haltenen Beschreibungen, gibt es in Literatur auch Beiträge, die betonen, dass es sich bei der 

Krise nicht um eine Misere der gesamten Beratungslandschaft handelt. Vielmehr sind einzig 
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die wissenschaftsbasierten Beratende in der Krise, was daraus resultieren soll, dass sie oft 

nicht dazu in der Lage sind, ihr Wissen für die Lösung von Alltagsproblemen zu formulieren 

und ihre Expertise zu popularisieren.455  

Es gibt verschiedene Hinweise in der Literatur, die Rückschluss auf die Ursachen der 

Krise ermöglichen. Viele laufen vor allem auf die Erosion klassischer Beratung hinaus.456 Ihre 

legitimierende und rationalisierende Wirkung kann sich in der pluralisierten und demokratisier-

ten Wissenswelt des 21. Jahrhunderts nicht immer voll entfalten.457 Nichtwissen und das Risi-

kobewusstsein der Öffentlichkeit schwächen die Bindungskraft der Urteile von Expertinnen 

und Experten. Für die breite Bevölkerung erscheint es nicht akzeptabel, dass diese Punkte 

Teil des Fortschrittsprozesses sind.458 Gerade in Risikodiskussionen zeigt sich dieser direkte 

Übertrag aus der Krise der Wissenschaft.  

Auch die Politisierung von Politikberatung hat zu ihrer Schwächung beigetragen. Das 

Problem ist hier nicht die Einbeziehung von Expertinnen und Experten in politische Diskurse, 

sondern die damit aufgekommene Erkenntnis, dass manche von Ihnen Partei ergreifen oder 

zur Stimmungslenkung instrumentalisiert werden. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Poli-

tikerinnen und Politiker in manchen Fällen den Ratschlag aussuchen, der ihren Überzeugun-

gen nutzt. Unter dem Deckmantel der Rationalisierung wird die Pluralisierung der Expertise 

ausgenutzt und der Ratschlag vorgeschoben, um den Weg für politisch basierte Entscheidun-

gen zu bereiten.459 Das Vertrauen in die Neutralität, unabhängig davon, wie zutreffend dieser 

Gedanke je gewesen sein mag, hat hierunter gelitten. Schuld daran sind auch innerwissen-

schaftliche Kämpfe um Anerkennung, Macht und Stellung, die zum Teil auf den Wettbewerb 

und die Ökonomisierungszwänge zurückzuführen sind. Diese tragen deutlich dazu bei, dass 

Expertinnen und Experten mittlerweile immer öfter als Interessenvertreterinnen und -vertreter 

gesehen werden.460 Die starke Konkurrenz auf dem Wissensmarkt und die Pluralisierung von 

Bezugsquellen tragen dazu bei, dass Gegenexpertisen fast allgegenwärtig erscheinen. Mögen 

Gegenstimmen Teil der wissenschaftlichen Postulate sein, sind sie in der öffentlichen Diskus-

sion vor allem ein Zeichen für eine schwindende Wirkung von Expertinnen und Experten. Die 

pluralisierte Beratungssituation und die daraus resultierende Menge an Informationen stellen 

eines der Kernprobleme der Krise dar. Es ist leichter denn je, eine Gegenposition aufzustellen, 

welche die Wirksamkeit und Autorität der Ausgansexpertise zersetzt.461 

 
455 Vgl. Nölleke 2013, S. 41. 
456 Vgl. Martinsen 2006, S. 140. 
457 Vgl. Buchholz 2008, 21f. 

Vgl. Martinsen 2006, S. 140. 
458 Vgl. Nölleke 2013, S. 44. 
459 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 6. 
460 Vgl. ebd., S. 43f.  

Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 96. 
461 Vgl. Martinsen 2006, S. 140. 
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Auch beim sogenannten Expertendilemma bildet die Bedeutungszunahme von Exper-

tise in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, die vor großen Herausforderungen wie der Ener-

giewende oder dem Klimawandel steht die Ausgangsbeobachtung.462 In der fachlichen Dis-

kussion ist das Konzept in den 1990ern aufgekommen wurde insbesondere in Verbindung mit 

der Technikfolgenabschätzung verwendet.463 Das Expertendilemma beschreibt die gegebe-

nenfalls politisch motivierte Situation, bei der für eine Entscheidungslage unterschiedliche Ex-

pertisen eingeholt werden, die unterschiedliche Empfehlungen formulieren. Die Wissenschaft 

hat für den Umgang mit solchen Umständen Strategien entwickelt, für die anderen gesell-

schaftlichen Teilsysteme sind divergierende Ratschläge eine Herausforderung. Transparente 

Kommunikation zur Expertise sowie den Ergebnissen und Methoden der Wissenschaft können 

hier Abhilfe bieten.464 

 Die Aktualität der Problematik um Gegenexpertise und das Expertendilemma wurde im 

Zuge der Corona-Pandemie mit deutlicher Brisanz vor Augen geführt. Es gab, zum Teil auch 

medial ausgeweidet, beispielsweise widersprüchliche Aussagen zur Wirksamkeit von Maß-

nahmen, zur Öffnung oder dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Verbindung mit 

Inzidenzzahlen oder dem Einsatz von Impfstoffen. Wissenschaftliche Erkenntnisse und deren 

Auslegung wurden in Folge politisiert und instrumentalisiert.465  

Auch die Demokratisierung von Politikberatung ist Teil ihrer krisenhaften Entwicklung. 

Sie hat einen fundamentalen Wandel in der Beziehung von Beratenden und Beratenen be-

wirkt. Dem aktuellen Politikstil entsprechend werden Hierarchien flacher, was vor allem durch 

Alltagsexpertise und die Einbeziehung der Öffentlichkeit offensichtlich wird. Der ehemals ex-

klusive Titel des Experten oder der Expertin wird für immer mehr Menschen zugänglich. Diese 

Tendenz führt zu einem kritischeren Umgang mit der gesamten Breite des Beratungsfeldes. 

Neben der zu befürwortenden aktiveren und bemächtigteren Position der Öffentlichkeit hat 

gerade diese Kritikkultur auch negative Auswirkungen. Immer mehr Laiinnen und Laien zwei-

feln heutzutage fachlich ausgewiesene Expertinnen und Experten an. Ärztinnen und Ärzte bei-

spielsweise sehen sich immer häufiger Situationen ausgesetzt, in denen Bürgerinnen oder 

Bürger das über jahrelanges Studium und praktische Erfahrung gesammelte Verständnis der 

Fachleute mit Verweis auf ihre Alltagserfahrung ablehnen.466 Aber auch in komplexeren Bera-

tungssituationen wird Expertise kritisiert und das vor allem dann, wenn sie aus der Wissen-

schaft kommt. Beratenden aus diesem Feld wird vorgehalten, sich zu weit von realisierbaren 

 
462 Vgl. Wassermann, Sandra: Expertendilemma, in: Niederberger, Marlen/Wassermann, Sandra (Hrsg.): Methoden der Exper-
ten- und Stakeholdereinbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Wiesbaden, 2015. S. 15 – 32. S. 29 
463 Vgl. ebd., S. 15, 18 und 20f. 
464 Vgl. ebd., S. 27. 
465 Vgl. Weingart 2021, S. 30f. 
466 Vgl. Nölleke 2013, S. 45f. 
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Ansätzen zu entfernen, die das Abwiegen von technischem Potenzial und politisch Realisier-

barem ermöglichen.467 Für fachspezifisches Wissen fehlt oft die nötige Konversion für den ge-

sellschaftlichen Nutzen. Diese Alltagsfremde vergrößert den Graben zwischen Fachleuten und 

der Bevölkerung.468  

Die Medialisierung von Beratung ist zugleich Vehikel und Katalysator der Krise. Sie 

verstärkt die Präsenz der vorhandenen Probleme und damit auch ihre Wirkung. Dennoch sind 

die Medien für eine effektive Vermittlung von Beratungsinhalten selbstverständlich unerläss-

lich in einer offenen und auf Deliberation ausgerichteten Demokratie. Darüber hinaus haben 

sie eine zentrale Rolle in der Identifikation von Personen, die als Quellen für Expertise die-

nen.469 Leider erlangt Politikberatung aber häufig dann Medienprominenz, wenn ihr Inhalt mit 

den lebensweltlichen Werten der Bevölkerung kollidiert. In solchen Situationen herrscht eine 

gesteigerte Gefahr des Legitimitätsverlusts und der Skepsis. Ein Beispiel ist die BSE-Krise, an 

der sich gut ablesen lässt, welche Konsequenzen aus dem Missmanagement in der Politik und 

dem Umgang mit Fachwissen resultieren können. Sowohl die beratenden Volksvertretende 

als auch die Beratende selbst erfuhren einen drastischen Vertrauensverlust.470 Aber auch 

ohne eklatante Fehler kann Expertise negative Reaktionen in der Öffentlichkeit provozieren. 

Als Beispiele können hier die Hartz- und die Rürup-Kommission dienen. Beide Beratungsgre-

mien der rot-grünen Bundesregierung veröffentlichten schmerzhafte und daher unpopuläre 

Ratschläge, die eine hohe Medienaufmerksamkeit auf sich zogen. Die Öffentlichkeit reagierte 

darauf kritisch und stellte die Funktion der Kommissionen gänzlich in Frage.471  

Die Gründe für die oft beobachtete Schwäche der Beratenden sind auch innerhalb der 

politischen Institutionen zu suchen. Die Pluralisierung der Politikberatung führt zu einer wach-

senden Kompetenz der eigenen Beratungsgremien der Politik. Das Spektrum der internen Be-

ratung ist im Aufwind und das nicht nur in einzelnen Ländern, Regierungen oder Ministerien. 

Auch durch die Internationalisierung der Politik steigt der Bedarf an Expertise und die Zahl 

ihrer Quellen. Für Deutschland kann hier erneut auf das Zusammenwachsen Europas verwie-

sen werden. Die Institutionen der Europäischen Union verfügen über eine Vielzahl interner 

Beratungseinrichtungen. Die fortschreitende Verdichtung der multilateralen Kooperation wird 

zugleich immer bedeutsamer als Quelle von Expertise als auch Ursprung für neu aufkom-

mende Beratungsfälle selbst.472  

Obwohl sich die Politik der wachsenden Bedeutung von Beratung bewusst ist und da-

her die Zahl ihrer eigenen Expertinnen und Experten ausbaut, lässt sich in Politik, Behörden 

und Ministerien durchaus ein gewisser Konservatismus verzeichnen. Dieser kommt besonders 

 
467 Vgl. Cassel 2005, S. 184. 
468 Vgl. Nölleke 2013, 44f. 
469 Vgl. ebd., S. 45. 
470 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 14ff. 
471 Ebd., S. 14. 
472 Vgl. Lendi 2005, S. 152f. 
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auf der Ebene der Polity-Beratung zu tragen. Expertisen, die auf eine Veränderung der beste-

henden Institutionen, Strukturen und Verfahren abzielen, werden demnach als ungewollt ab-

getan. Solche reaktionären Tendenzen intensivieren das Potenzial für Widerstand gegen Be-

ratung.473  

Die Analysen zum Status der Politikberatung scheinen sich auf den ersten Blick zu 

widersprechen. Sind die Expansion, Öffnung und Professionalisierung von Expertisen ein Zei-

chen ihres Siegeszuges, sprechen die Krisenbekundungen eine andere Sprache. Ein Blick auf 

die dahinterliegenden Ursachen offenbart jedoch, dass sie sich gegenseitig bedingen. Demo-

kratisierung, Pluralisierung und Professionalisierung stehen nicht im Widerspruch zur Krise, 

sondern sind ein fester Teil davon. Politikberatung ist so wichtig wie nie, findet auf so vielen 

Ebenen statt wie nie zuvor, erreicht mehr Menschen als je zuvor und befindet sich gerade 

deshalb in der Krise.  

 

3.3.) Über das Urteil von Expertinnen und Experten 

Expertinnen und Experten sind die zentralen Figuren in den politischen und gesellschaftlichen 

Beratungsprozessen, Autoritätspersonen in ihrem Fachgebiet und deshalb die Anlaufstelle für 

Ratschlag. Vor allem in der medialisierten Politik kommt diesem Begriff große Bedeutung und 

eine gesonderte Stellung in Diskursen zu. Das Urteil von Expertinnen und Experten hat in 

formellen und öffentlichen Diskussionen gleichsam großes Gewicht.  

 Für die Wissenschaft und die Politikberatung konnte bereits gezeigt werden, dass sich 

beide gravierenden Veränderungen ausgesetzt sehen. Für Expertinnen und Experten, die zu-

meist in diesem Spektrum zu verorten sind, kann daher die Vermutung formuliert werden, dass 

eine Definitionsverschiebung erfolgt ist. Dies wirft die Frage auf, was sie heutzutage auszeich-

net. Wie wird man zu einem und welche Aufgaben erfüllen sie? Welche Funktionen haben sie 

in der Politik und was lässt sich für die Wissenschaftspolitik festhalten? Zunächst wird jedoch 

herausgearbeitet, wie sich der Output von Expertinnen und Experten beschreiben lässt. Was 

genau macht die Expertise aus und wie wird sie formuliert? 

 

3.3.1.) Was ist Expertise? 

Neben dem Begriff des Experten und der Expertin wird ähnlich frei mit dem von ihnen über-

mittelten Wissen argumentiert, ohne dass ein genauer Blick auf dessen Beschaffenheit erfolgt. 

Fachwissen von Expertinnen und Experten, oder eben auch Expertise, ist einer der zentralen 

Bestandteile der Politikberatung. Darum ist es unabdingbar, das Konzept dieses Wissensbe-

stands zu durchleuchten, das ebenfalls pluralisiert, demokratisiert und politisiert wurde. Dabei 

zeigt sich, dass Expertise kritisch betrachtet wird und selbst immer neuen Aufklärungsbedarf 

generiert. Wie der bereits erfolge Verweis auf die Expertiseforschung zeigt, ist auch dieser 

 
473 Vgl. Lendi 2005, S. 158. 
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Begriff von Komplexität und hoher gesellschaftlicher Relevanz geprägt. Folglich finden sich in 

der Literatur unterschiedliche Bestimmungsansätze, wobei sich keine Definition bislang durch-

gesetzt hat. Es bietet sich erneut an, verschiedene Ansätze zu kombinieren, um ein umfas-

sendes Bild des Fachdiskurses und des Begriffs zu ermitteln.  

 Direkt zu Beginn gilt es festzuhalten, dass Expertise nicht konkret auf eine bestimmte 

Art, einen Bestand oder eine einzelne Funktion von Wissen beschränkt werden kann. Sie be-

steht aus verschiedenen Arten von Wissen, die oft auch nur schwer von den reinen Erfah-

rungswerten der Expertinnen und Experten zu trennen sind.474 Expertise besteht zum einen 

aus spezialisiertem Fachwissen, das sich über einen eng begrenzten Wissensbereich er-

streckt. Dazu kommt ein weniger fundiertes Überblickswissen, das weiter gefasst den Fach-

bereich der Expertinnen und Experten beschreibt. Ergänzt wird der Begriff der Expertise dann 

noch durch das zusätzliche Randwissen, das Fachleute in ihrem Spezialgebiet besitzen.475 

Diese Wissenskombination kann aus wissenschaftlichem und nicht-wissenschaftlichem Wis-

sen bestehen. Durch die so ermöglichte Kontextualisierung werden Spezialisierungs- und In-

teressenvertretungstendenzen abgedämpft, indem der Blick auf die Lebenswelt und das ge-

meinsame Wohl gerichtet wird.476 Insbesondere hierdurch und durch die daraus resultierende 

Vertrauensbasis erhält Expertise ihre Eignung für die Gesellschaftsberatung. Sie kann dann 

darauf abzielen, den Wust an Informationen zu medialisieren, sodass die Beratenen die ver-

einfachte Komplexität verarbeiten können, um dann eine Entscheidung zu fällen. Dafür sollte 

die Expertise so umfangreich wie nötig, aber auch so knapp wie möglich sein.477  

 Erneut lassen sich Parallelen zu den Entwicklungen in Wissenschaft, Wissen und Po-

litikberatung aufzeigen. Auch bei der Expertise stellt der Fachdiskurs eine Demokratisierung 

fest, die ihren Anfang in den 1960ern hat. In Europa dominierten die Diskussionen um Tech-

nokratie und Dezisionismus, in deren Schatten sich drei Tendenzen abzuzeichnen begannen. 

Zuerst stand eine Demokratisierung durch Mobilisierung, in der Bürger- und Bürgerinnenbe-

wegungen an Schwung aufnahmen. Politische und wissenschaftliche Themen kamen auf die 

Agenda der Öffentlichkeit, die sich nun selbst direkt einbrachte. Die Politisierung der Wissen-

schaft kann als zweites Element bezeichnet werden. Die Entzauberung der ehemals unantast-

baren Wissenschaft ebnete den Weg zur Demokratisierung der Expertise. Eine Rechtferti-

gungspflicht entwickelte sich, Fachwissen nutzbar und öffentlich zugänglich zu machen. Diese 

Verpflichtung gewann an Dynamik, wodurch sich die Zahl der Produktionsstätten von Exper-

tise vergrößerte. Im zuletzt erfolgten Schritt wurde die wissensbasierte und partizipationsba-

sierte Legitimation auf die Agenda supranationaler Organisationen gesetzt.478 In dem schon 
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erwähnten Weißbuch zur modernen Governance hat die EU bereits 2001 auf diese Entwick-

lung reagiert. Die Steigerung des Vertrauens in Expertise stand im Zentrum der formulierten 

Strategien. 2002 sollten dafür neue Leitlinien veröffentlicht werden, die den Umgang mit Ex-

pertise neu regeln sollten.479 Diese Vorgaben erschienen im Dezember des Jahres und erfuh-

ren folgend mehrere Ergänzungen und Anwendungen.480  

Die Demokratisierung der Expertise kann primär dadurch charakterisiert werden, dass 

sie nicht mehr exklusiv für die Sphäre der Politik bereitgestellt wird. Sie entwickelte sich aber 

nicht isoliert, sondern konnte sich nur in Parallelität zu Verwissenschaftlichung der Politik aus-

prägen. Als Wissen zur notwendigen Quelle für Politik wurde, musste in der modernen Demo-

kratie zwangsweise die Ausweitung des Expertisenzugangs auf die gesamte Gesellschaft er-

folgen. Durch diesen Einzug der Expertise in die Politik und die Öffentlichkeit wurden die Be-

dingungen geschaffen, die in der Politisierung der Expertise gipfelten. Vor allem die Auswei-

tung der Wissensverteilung und Generierung sowie die Medialisierung von Expertise werden 

als Ursachen ausgemacht.481  

Der Blick auf die Expertise hat sich also grundlegend verändert. Dazu gehört auch, 

dass Expertinnen und Experten nicht mehr nur aus einer passiven Startposition heraus agie-

ren. Das Verständnis der Beratungsinitiation hat einen deutlichen Wandel durchlebt. Weltweit 

war die National Academy of Sciences (NAS) in den USA die erste Institution, die sich durch 

öffentliche Berichte und Kommentare aktiv in das Geschehen eingebunden hat. Mittlerweile 

agieren auch viele andere Beratungsanbieter proaktiv und warten nicht auf Eingaben und An-

fragen. Dieser neue Modus steht jedoch auch Missbrauch offen, wenn Expertise der Kapazi-

tätsshow dient oder ergeht, um sich für zukünftige Beratungsanfragen in Position zu bewe-

gen.482 

Die veränderte Sicht auf die Expertise eröffnet auch den Blick auf kritische Aspekte. 

Hier seien zunächst das bereits angesprochene Gegenexpertisenproblem, das Expertendi-

lemma und eine Expertisenschwemme zu nennen, mit der die Stimmen aller Expertinnen und 

Experten etwas schwächer klingen.483 Die Akzeptanzkrise der Politikberatung lässt sich auf 

das von ihnen verbreitete Wissen ausdehnen. Auch die neue, aktive Beratungsinitiation sorgt 

für wachsenden Skeptizismus, gerade wenn sie als Ersatz für legitimierende Politik gesehen 

 
479 Vgl. Europäische Kommission 2001, S. 15f. 
480 Vgl. Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission. Über die Einholung und Nutzung von Expertenwissen durch die 

Kommission: Grundsätze und Leitlinien. Eine bessere Wissensgrundlage für eine bessere Politik. Kom(2002) 713. Brüssel 

2002. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0713&from=DE, 09.10.2021)  

Vgl. Europäische Kommission: Mitteilung an die Kommission. Rahmenregelung für Expertengruppen der Kommission: Horizon-

tale Bestimmungen und Öffentliches Register. C(2016) 3300 final. Brüssel, 2016. (https://ec.europa.eu/transpa-

rency/documents-register/api/files/C(2016)3300_0/de00000000369090?rendition=false, 09.10.2021) 
481 Vgl. Massen/Weingart 2009, S. 4. 
482 Vgl. ebd., S.  7. 
483 Vgl. Heinrichs 2009, S. 41. 
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wird. Proaktive Politikberatung steht schnell unter dem Generalverdacht der Interessenvertre-

tung.484 Die Pluralisierung von Expertise lenkt darüber hinaus den Blick stärker auf die persön-

lichen Interessen der Forschenden, da sie nicht mehr wie früher in der Wissenschaft oder ihren 

Institutionen eingebunden sein müssen.485 Aus diesen Punkten resultiert ein neues Miss-

trauen, das die Bindungskraft von Beratung verwässert. Wenn Expertise dann ungehört bleibt, 

kann das gerade Forschenden in ihren Fachkreisen nachhaltigen Schaden zufügen.486  

Aber auch wenn Expertise Gehör findet, garantiert das keine unmittelbare Verbesse-

rung der politischen Entscheidungsfindung. Das vermittelte Wissen bedarf bei seiner Pra-

xisumsetzung eines Urteiles, das nicht immer rein empirisch erfassbar ist.487 Expertise erneu-

ert im Stadium der Implementierung den Bedarf an Expertise. Dieser Mechanismus ereignet 

sich noch an anderer Stelle. Gerade in einer Gesellschaft, die durch ihren technologischen 

Fortschritt konstant neue Risiken generiert, führt Expertise unweigerlich dazu, dass neues 

Wissen erschlossen werden muss, um entstehende Fragestellungen zu bedienen.488 Auch die 

Komplexität der heutigen Wissensbestände befeuert diesen Prozess. Expertise benötigt Me-

taexpertise, damit bestimmt werden kann, wer in einer bestimmten Frage die richtige Antwort 

liefern kann.489 Eine möglichst umfassende Expertise sollte also nicht mit der Wissensvermitt-

lung abgeschlossen sein, sondern adressiert auch die Implementierung der vermittelten In-

halte, um den neu entstandenen Expertisenbedarf aufzufangen. Dabei darf sie keine politische 

Entscheidungsmacht an sich nehmen, sondern lediglich der Politik das zur Praxisumsetzung 

nötige Wissen übergeben. 

 

3.3.2.) Was ist ein Experte oder eine Expertin? 

Es gibt mehrere Aspekte, die in der Literatur zum Thema Expertise allgemein anerkannt sind. 

Dazu gehört zum einen die herausragende und spezielle Stellung, die Expertinnen und Exper-

ten in öffentlichen Debatten einnehmen. Ihre Aussagen sind in der Meinungsbildung und Ent-

scheidungsfindung für die Öffentlichkeit und die Politik von entscheidender Bedeutung. Einer 

der Hauptgründe ist die bereits beschriebene Struktur des Wissens. Die gesamt verfügbare 

Wissensmenge steigt, während im Verhältnis dazu das Wissen der einzelnen Menschen sinkt. 

Immer mehr Spezialwissen wird generiert, das nur über Fachleute aufgeschlüsselt und nutzbar 

gemacht werden kann. Aufgrund dieser Komplexität der Gegenwart sind auch politische und 

gesellschaftliche Prozesse auf Expertise angewiesen.490 Erneut kann die Behauptung aufge-

stellt werden, dass dieser Punkt in der Wissenschaftspolitik und ihren Beratungsprozessen 

 
484 Vgl. Gehring 2012, S. 136f. 
485 Vgl. Heinrichs 2002, S. 31. 
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eine weitere Zuspitzung erfährt. Der in der Wissenschaftssoziologie gesonderte Forschungs-

bereich der Expertiseforschung hat die Schlüsselfunktion der Expertinnen und Experten er-

kannt. Inhaltlich setzt sich dieses Feld mit den Funktionen und der Beschaffenheit des Wissens 

dieser Gruppe auseinander.491 

 Die nächste allgemein in der Literatur akzeptierte Beobachtung reiht sich ein in die 

Kette der Pluralisierungen. Genau wie die Wissenschaft, das Wissen selbst und die Politikbe-

ratung steigert sich auch die Anzahl der Expertinnen und Experten konstant.492 Ihre wach-

sende Zahl und ihre zunehmende Bedeutung kann in direkter Verbindung zu den vorher ge-

nannten Entwicklungen und der Komplexität der Gegenwart gesehen werden.493 Das Feld der 

Expertinnen und Experten hat an Vielfalt und Umfang deutlich hinzugewonnen. Mit dieser Ex-

pansion hat sich das Beteiligungsfeld über Forschende oder politikinterne Beratungsgremien 

hinaus erweitert. Die nun häufig vertretene Begriffsextension umfasst beispielsweise Bürger-

expertinnen und -experten oder medienprominente Personen, die sich zu Themen äußern, die 

von der Öffentlichkeit als besonders dringlich wahrgenommen werden, wie beispielsweise die 

Eurokrise oder die kriegerischen Auseinandersetzungen mit islamistischen Extremisten.494 

Auch insbesondere diese Riege neuer Expertinnen und Experten gewinnt in der Gegenwart 

rasch an Stärke, Bedeutung und Einfluss.495 Im Kontrast mit wissenschaftsbasierten Experten 

lassen sich bei ihnen einige Vorteile aufzeigen. Sie sind in der Regel nicht von bibliometrischen 

Indizes beeinflussbar und von der Zahl ihrer Publikationen abhängig. Ebenso geht es ihnen 

seltener um Fachrenommee oder den Ruf unter Fachleuten.496 Auch Bürgerinnen und Bürger 

als Expertinnen und Experten des Alltags zeichnen sich durch besondere Vorzüge aus. Sie 

verfügen über lokales Wissen, das zur Verbesserung der Entscheidungsfindung dienen kann. 

Anderen Teilen der Gesellschaft gegenüber haben sie eine legitimierende Wirkung, da sie als 

authentisch gelten und als echte Fachleute für Fragen gesehen werden, die Bürgerinnen und 

Bürger betreffen.497 Andersherum betrachtet hat die Expansion der Expertise zu einer Abfla-

chung der Hierarchien und einer Demokratisierung des Zugangs geführt. Für viele Bürgerinnen 

und Bürger sind Expertinnen und Experten ein normaler Teil des Alltags geworden.498  

 Die Definitionslinien zwischen dem, was Expertinnen und Experten sowie was Laiinnen 

und Laien ausmacht, haben sich folglich verändert. Früher erfolgte die Begriffsbestimmung 

aus dem Verhältnis der Wissenschaft mit dem Rest der Gesellschaft. Durch die Komplexität 
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der Welt muss diese Unterscheidung nun auch in die Wissenschaft selbst verlagert werden.499 

In der komplexen Wissenschaftswelt der Gegenwart wird jeder wieder selbst zum Laien oder 

zur Laiin.500 Dieser Prozess läuft bereits seit geraumer Zeit ab. So schrieb Roland Eckert bei-

spielsweise bereits 1971: „Vielmehr ist heute jeder in einigen Fragen Fachmann und in vielen 

anderen Laie […].“501 Durch das Spezialwissen, das jeder Mensch entweder wissenschaftlich, 

beruflich oder auch privat erfährt, wird man auf einem Gebiet zu einem Experten oder einer 

Expertin und in vielen Gebieten zu einem Laien oder einer Laiin.502 Anders formuliert: „In der 

Wissensgesellschaft sind, extrapoliert man diese Entwicklung, alle Experten und Laien zu-

gleich.“503 Ebenso wie sich Politikberatung für jede Situation neu konstituiert, bestimmt sich 

das Verhältnis von Expertinnen und Experten zu Laiinnen und Laien für jedes Diskussions-

thema neu. Dieses Phänomen des allgemeinen Laientums unterstreicht also den Bedarf nach 

Gesellschaftsberatung.  

 Welche Definitionsmöglichkeiten bieten sich nun einem in diesem Kontext, um zu be-

stimmen, was Expertinnen und Experten ausmacht? Zuerst sollte der Begriff von anderen Be-

zeichnungen abgehoben werden, die fälschlicherweise oft synonym verwendet werden. Bera-

tende, Gutachtende, Politikberatende, Ratgeber oder Expertin sind Ausdrücke, die gerade in 

medienpopulären und öffentlichen Diskussionen oft bedeutungsgleich verwendet werden. So 

ist aber zum Beispiel ein Experte oder eine Expertin nicht direkt ein Politikberater oder eine 

Politikberaterin.504 Diese Begriffsungenauigkeit lässt sich auch auf darauf zurückführen, dass 

eine Differenzierung nicht einfach ist und nicht auf Basis selbsterklärlicher Bedeutungsinhalte 

erfolgen kann.505  

Aufbauend auf der Feststellung, dass sich eine Definitionsverschiebung ereignet hat, 

bietet der Kontrast von alt und neu einen Ansatz, um den Begriff des Experten oder der Ex-

pertin erfassen zu können. Den Ausgangspunkt für die Wahrnehmung von Expertinnen und 

Experten bilden tradierte Charakterzüge, die wir mit ihnen assoziieren. Aus Sicht des Großteils 

der Menschen weisen sie „Authentizität, Wahrhaftigkeit und Ganzheit“506 sowie ein hohes Maß 

an „Integrität, Einheit und Kohärenz“507 auf. Auch auf der Empfangsseite müssen bestimme 

Tugenden vorliegen. Die Menschen, die nicht zu ihnen gezählt werden, müssen in der Lage 

sein, Expertinnen und Experten zu vertrauen und ihren Aussagen glauben zu können. Diese 

Merkmale sind daher auch in Beratungssituationen von großer Bedeutung.508 

 
499 Weingart 2005b, S. 51. 
500 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 3. 
501 Eckert 1971, S. 27. 
502 Vgl. Nölleke 2013, S. 38. 
503 Weingart 2005b, S. 51. 
504 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 18. 
505 Vgl. ebd., S. 8. 
506 Liebsch/Manz 2007, S. 166. 
507 Ebd. 
508 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 46. 
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Das klassische Bild eines Experten oder einer Expertin bezieht sich auf:  

 

„wissenschaftlich ausgewiesene Berufe oder auch hochrangige Experten, die 

als Vermittler auftreten, etwa zwischen Wissenschaft und Politik oder zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft. Häufig sind solche Experten selbst Wissenschaft-

ler oder haben eine wissenschaftliche Ausbildung.“509 

 

Demnach ist diese Personengruppe primär als Teil des Systems Wissenschaft zu verste-

hen.510 Die Arbeit, die für ihren Status grundlegend ist, beschränkt sich dabei auf einen be-

stimmten Fachbereich. In diesem Feld verfügen sie über theoretisches und praktisches Wis-

sen, das in ihrem Beruf Anwendung erfahren hat. Die Fähigkeiten der Expertinnen und Exper-

ten müssen über den Bildungsweg erworben und durch weitere Kompetenzbeweise belegt 

werden. Ihre Leistung muss also beständig sein und kann nicht durch ein einzelnes Glanzlicht 

bescheinigt werden.511 

Es zeigt sich hier, dass in der klassischen Definition die Bestimmung der Experten und 

Expertinnen oft in Differenzierung zu Laiinnen und Laien erfolgt. Der jeweils konkrete Gegen-

stand einer Diskussion oder auch einer politischen Entscheidung ist also nicht immer der Maß-

stab, an dem der Status gemessen wird.512 Aber auch moderne Konzepte verweisen darauf, 

dass für die Konstruktion von Experten- oder Expertinnentum zwei Parteien in einem System 

benötigt werden. So wird es möglich, solche Personen durch Unterschiede auf kognitiver 

Ebene, die sich auf das Wissen, dessen Anwendung sowie Erfahrung beziehen, und auf sozi-

aler Ebene, bei der es um die Zusprechung der Rolle und die Anerkennung der Kompetenz 

geht, zu definieren.513 Das bedeutet, dass man den entsprechenden Status nicht ohne die 

Zuweisung von außen erlangt.514 Dies erfolgt durch die anderen Mitglieder der Wissenschafts- 

oder Fachgemeinschaft und die möglichen Beratungsempfangenden. In unserer Gesellschaft 

spielen auch die Medien eine signifikante Rolle in der Identifikation von Expertinnen und Ex-

perten. Diese wiederum haben daher gelernt, sich auch für eine solche Auswahl entsprechend 

zu positionieren.515 Mussten sie früher einen komplexen formalisierten Bestätigungsprozess 

durchlaufen, kann das Expertinnen- und Expertentum heutzutage als ein soziales Konstrukt 

bezeichnet werden.516  

 
509 Stehr/Grundmann 2010, S. 8. 
510 Vgl. ebd. 
511 Vgl. Nölleke 2013, S. 49f. 
512 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 16. 
513 Vgl. Nölleke 2013, S. 48f. 
514 Vgl. Heinrichs 2002, S. 33f. 

Vgl. Nölleke 2013, S. 51. 
515 Vgl. Heinrichs 2002, S. 33f. 
516 Vgl. Nölleke 2013, S. 64. 

Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 32. 



81 
 

Unter Einbeziehung der Gedanken der Deliberation und Gesellschaftsberatung bietet 

sich eine weitere Beschreibung zur Annäherung an ein genaueres Verständnis des Expertin-

nen- und Expertenbegriffs an. Diese besetzen demnach: 

 

„[…] wissensbasierte Berufe, die sämtliche Schichten der Bevölkerung einer 

modernen Gesellschaft bedienen und ihrerseits in allen gesellschaftlichen 

Schichten verankert sind. Experten in diesem Sinne sind Personen, von denen 

angenommen wird, dass sie aufgrund ihres routinemäßigen Umgangs mit be-

stimmten Themen Erfahrungen in relevanten Handlungskontexten gesammelt 

haben und daher Vertrauen sowie gesellschaftliches Ansehen genießen.“517 

 

Eine solche Definition vereint die aktuellen Tendenzen der Demokratie und die Begriffsexten-

sion. In ihrem Ursprung sind Expertinnen und Experten damit nicht mehr nur in der Wissen-

schaft verortet, sie können nun aus allen Bereichen der Gesellschaft stammen. Als ein Teil 

von ihr sollten diese modernen Expertinnen und Experten ihr Wissen dann auch idealtypisch 

rückgekoppelt an die geteilten lebensweltlichen Werte erzeugen.518 Diese neue Definition fo-

kussiert darüber hinaus eine anwendungsorientierte Ausrichtung von Expertise. Dazu gehört 

ebenfalls, dass auch die Vermittlungsleistung der möglichen Expertinnen und Experten be-

rücksichtigt wird. Können komplexe Inhalte dargestellt werden, sodass das Beratungsziel er-

reicht wird? Werden die Aussagen der Fachleute auch angenommen? Hier wird deutlich, dass 

die Dominanz der Expertinnen und Experten in Beratungsprozessen stets erneut auf die Probe 

gestellt wird. Denn darüber, ob Expertise Anwendung findet, entscheiden final nur die Berate-

nen.519 

 Diese aktualisierte Definition erlaubt aber noch keinen genaueren Rückschluss auf das 

Aufgabenfeld der Expertinnen und Experten. Die Verwendung des Worts scheint einer der 

weiteren Indikatoren dafür zu sein, dass sich das Verhältnis zum Rest des Systems verscho-

ben hat. Auch die Verankerung in allen Schichten der Gesellschaft zeigt, dass sich die Distanz 

und das Gefälle, gerade zur Öffentlichkeit, verändert haben. Expertinnen und Experten kommt 

eine Schlüsselposition in der Verteilung von Wissen über alle Gesellschaftsschichten hinweg 

zu.520 Ihre Vermittlungsleistung beinhaltet nicht nur die einfache Übertragung des Wissens. 

Zum einen passen sie ihre Beratung an ihre Zielgruppe an. Ebenso bedeutend ist aber auch 

der Aspekt, dass die Vermittlung keine passive Weiterleitung ist, sondern eines aktiven Um-

gangs bedarf. Durch die Verarbeitung des Wissens durch Expertinnen und Experten, die selbst 

auch an Werte und Interessen gebunden sind, ist es kaum möglich, Expertise ohne Einfluss 

 
517 Stehr/Grundmann 2010, S. 9. 
518 Vgl. Maasen/Weingart 2009, S. 14. 
519 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 109f. 
520 Vgl. ebd., S. 51. 
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durch diese zu übertragen.521 Trotz dieser scheinbar grundlegenden Einschränkung kann man 

ihnen vertrauen, argumentiert Peter Weingart. Diese Aussage leitet er davon ab, dass Exper-

tinnen und Experten generell das wahre Wissen vertreten und verbreiten wollen. Diese Posi-

tion ist im Licht von Expertise und Gegenexpertise sowie einer von der Öffentlichkeit so wahr-

genommenen  interessengesteuerten Einsetzung von Fachleuten durch die Politik immer 

schwerer aufrechtzuerhalten.522 Weingarts Annahme entspricht demnach der klassischen Po-

sition, dass Expertinnen und Experten entpolitisieren.523 Dazu bedienen sie sich auch einer 

besonderen Sprache. Um möglichst neutral und sachbezogen zu wirken, verwenden sie zu-

meist einen depersonalisierten Duktus. Hierdurch kann der Diskussionsgegenstand besser fo-

kussiert und der Blick davon abgelenkt werden, wer sich gerade zu der Thematik äußert.524  

Auch wenn das öffentliche Bild in großen Teilen noch ein anderes ist, hat sich ein 

grundlegender Zweifel den Expertinnen und Experten gegenüber verbreitet. Er fußt vor allem 

auf der Erkenntnis, dass auch diese erkorenen Fachleute eigene politische und wirtschaftliche 

Interessen besitzen.525 Daraus folgert die Sorge, dass sie leicht vereinnahmbar sind und in 

den Dienst der Reichen und Mächtigen treten.526 Diese Befürchtung erhält Nahrung durch den 

Einzug des Wirtschaftsgedankens in die Wissenschaft. Auch Expertinnen und Experten, die 

häufig noch aus diesen Sphären stammen, können sich nicht gegen das ökonomische Prinzip 

wehren und werden ebenfalls zu Händlerinnen und Händlern des Wissens.527 Daher reichen 

die Analysen von Bekundungen der Krise bis hin zu drastischeren Vergleichen, die von einer 

„Havarie der Expertenkultur“528 sprechen. Allgemein scheint in der Fachliteratur aber die ein-

heitliche Meinung vertreten zu werden, dass Expertinnen und Experten nicht mehr auf einem 

unumstößlichen Sockel stehen und immer wieder um Akzeptanz kämpfen müssen.529 Es for-

dern jedoch nicht alle kritischen Stimmen, dass durch Transparenz und Öffentlichkeitsorien-

tierung Vertrauensarbeit betrieben wird, um ihren Status wieder zu stärken. Auch die Forde-

rung nach dem Rückgewinn von Autorität wird formuliert.530  

 Diese Erkenntnis überträgt sich auch auf die Beobachtung von Expertinnen und Exper-

ten in politischen Prozessen. Eine Trennung von Beratenden und Beratenen ist schlichtweg 

nicht möglich:  

 

 
521 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 20. 
522 Vgl. Weingart 2005b, S. 52. 
523 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 97. 
524 Vgl. Nölleke 2013, S. 50. 
525 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 96. 
526 Vgl. Nölleke 2013, S. 39. 
527 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 14. 
528 Nölleke 2013, S. 23. 
529 Vgl. ebd., S. 42f. 
530 Vgl. Jasanoff 2009, S. 213. 
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„Der (wissenschaftliche) Experte nimmt an der politischen Macht teil, insoweit 

er nie nur das gefragte wissenschaftliche Wissen vermittelt und übersetzt, son-

dern Antworten und Ratschläge zu Fragen gibt, die seine Kompetenz überstei-

gen und eigene (wertgeladene) Entscheidungen von ihm verlangen.“531 

 

Demnach ist es in der Politikberatung auch möglich, dass Expertinnen und Experten mit Wer-

tebezug agieren. Trotzdem geht es nicht darum, der Politik konkrete Entscheidungsvorlagen 

zu liefern. Die Beziehung zwischen Beratenden und Beratenen zeichnet sich eindeutig durch 

einen arbeitsteiligen Charakter aus. Expertinnen und Experten übersetzen, informieren und 

legen Möglichkeiten dar, während die Politik absorbiert, verarbeitet und entscheidet. Trotz die-

ser allgemeinen Beobachtungen hat jedes Land seine eigenen Tendenzen und Entwicklungen 

im Umgang mit ihnen.532 Eine Stufe tiefer lässt sich dann feststellen, dass die Teilsysteme der 

Gesellschaft auch jeweils einen spezifischen Umgang mit Expertise und Beratenden haben.533  

Noch einen Schritt weiter lässt sich draus die Vermutung entwickeln, dass einzelne 

Politikfelder auch ein jeweils individuelles Interaktions- und Aufgabenprofil stellen. Erneut ist 

es gerade die Wissenschaftspolitik, in der die Komplexität der Beziehung von Expertinnen und 

Experten, Beratenen und ihren jeweiligen Definitionen kulminieren. Einer der Faktoren ist, 

dass auch in diesem Politikfeld niemand über vollständige Wissensbestände verfügen kann. 

Insbesondere in technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen ist das Experten- oder 

Expertinnentum immer auf den kleinen Abschnitt begrenzt, der durch das Fachgebiet der je-

weiligen Person definiert ist. In Kategorien, die darüber hinausgehen, mögen einzelne For-

schende zwar ein grundlegendes Wissen besitzen, sind aber im Kontrast zu den Fachleuten 

auch immer selbst Laiinnen und Laien.534 Bürgerexpertinnen und -experten fehlt zumeist voll-

ständig das nötige Fachwissen, um an wissenschaftsbezogenen Diskussionen auf substanzi-

eller Ebene teilzunehmen. Sie sind aber Fachleute in der Betroffenheit und der Kollision der 

Wissenschaftsthemen mit lebensweltlichen Werten. Sind Forschende in der Lage, fachlich zu 

beraten, fehlt ihnen zumeist die lokale Rückbindung, die wiederum Bürgerexpertinnen und -

experten aufweisen können. Wissenschaftsexperten und -expertinnen sind dazu in der Lage, 

andere fähige Personen in ihrem Fach zu identifizieren. Außerdem können sie auf fachlicher 

Basis eine Einschätzung geben, ob andere Forschende oder Expertinnen und Experten po-

tenziell eine bestimmte Lobby vertreten.535 In der wissenschaftspolitischen Beratung sind dem-

nach in der Besetzung von Gremien und Beratungsposten die Vertreterinnen und Vertreter 

des zur Diskussion stehenden Politikfelds unverzichtbare Ansprechpersonen. Hier eröffnet 

 
531 Weingart 2005b, S. 50. 
532 Vgl. Halffman/Hoppe 2009, S. 135f. 
533 Vgl. Nölleke 2013, 89f. 
534 Vgl. Hagner 2012, S. 24. 
535 Vgl. Stehr/Grundmann 2010, S. 66. 
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sich ein Nährboden für mögliche Interessenkonflikte und Einwürfe, die auf mögliche Lobbyar-

beit durch die jeweiligen Forschenden verweisen.  

Sind sich auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrer entscheidenden 

Funktion in der Gesellschaftsberatung bewusst, müssen immer noch bedeutende interne Wi-

derstände überwunden werden. Nach wie vor gibt es Expertinnen und Experten, denen die 

Meinung der Öffentlichkeit egal ist und die keinen Mehrwehrt darin erkennen können, die Be-

völkerung stärker einzubeziehen, um Wissenschaftspolitik zu bewerten und zu verbessern.536 

Sie übersehen dabei, dass mehr Verständnis auf beiden Seiten, mehr Transparenz und Öf-

fentlichkeitsausrichtung nicht nur der Bevölkerung nutzen, sondern auch die Akzeptanz und 

die Unterstützung der Wissenschaft in der Gesellschaft steigern.  

 

3.4.) Grundtypen, Unterscheidungsmöglichkeiten, Realisationsformen 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde dargelegt, dass Politikberatung mittlerweile in der 

Fachliteratur einen prominenten Platz einnimmt. Um die Vorbereitung der Untersuchung der 

Beratungslandschaft in der Wissenschaftspolitik mit weiteren Details zu versehen, stellt sich 

daher nun die Frage, welcher Merkmale sich die Analysen in dieser großen Bandbreite an 

Beiträgen bedienen. Dazu werden verschiedene Unterscheidungsmöglichkeiten, Grundtypen 

und Realisationsformen gesammelt, anhand derer sich das breite Feld der Beratung untertei-

len lässt. In der Literatur finden sich sowohl mehrstufige Differenzierungen als auch einfache 

dichotome Unterscheidungen. All diese Möglichkeiten, Politikberatung zu beschreiben, kön-

nen in zwei Hauptkategorien aufgeteilt werden. Die erste Rubrik bilden Formen, die als klas-

sisch bezeichnet werden können. Die zweite Rubrik setzt sich wiederum aus Ansätzen zusam-

men, die auf den Einzug der konzeptionell moderneren, deliberativen und partizipativen Bera-

tungskonzepte zurückzuführen sind.537 Diese Einteilung dient primär einer besseren Übersicht 

über die zur Verfügung stehenden Variablen. Eine hundertprozentige trennscharfe Zuteilung 

anhand von Form und Funktion ist nicht viabel.538 

 

3.4.1.) Klassische Kategorisierungen 

Mit der Bezeichnung klassisch soll nicht ausgedrückt werden, dass die Elemente dieser Rubrik 

überholt sind. Im Gegenteil, sie sind die notwendige Grundlage und nach wie vor wie ein wich-

tiger Bestandteil des Fachdiskurses zur Analyse von Politikberatung. Die einzelnen Termini 

können daher als klassisch bezeichnet werden, weil sie schon seit langer Zeit Anwendung 

finden. Am wohl offensichtlichsten ist dies bei den häufig zu findenden Modellen der Politikbe-

ratung nach Habermas der Fall. Die Unterscheidung nach Technokratie, Dezisionismus oder 

 
536 Vgl. Douglas 2009, S. 153. 
537 Vgl. Martinsen 2006 S. 143. 
538 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 53. 
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Pragmatismus ist Teil des theoretischen Unterbaus vieler Texte.539 So wichtig und interessant 

diese Trias als Grundlage für das Verständnis von Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Be-

ratung ist, ist sie dennoch kein ausreichendes Werkzeug, um die komplexe Gegenwart wie-

derzugeben.540  

 Auch die unterschiedlichen Dimensionen des Politikbegriffs als Policy, Politics und Po-

lity gehören seit geraumer Zeit zum festen Repertoire der Politikwissenschaft. Folgerichtig fin-

den sie auch in Bezug auf Politikberatung ihre Anwendung. Diese Möglichkeit der Kategorisie-

rung hilft nicht nur dabei, verschiede Einsatzbereiche von Expertinnen und Experten zu be-

stimmen und Ordnung im häufig undefinierten sowie unpräzisierten Dickicht der Beratungs-

leistungen zu schaffen. Der Blick auf die drei verschiedenen Aspekte des Politikbegriffs erlaubt 

auch, die Wirkung von Politikberatung differenzierter bewerten zu können.541 Auf einen Begriff 

heruntergebrochen, adressiert Polity die formelle, Policy die inhaltliche und Politics die pro-

zessorientierte Dimension der Politik.542 Policy-Beratung befasst sich demnach mit konkreten 

Thematiken in den einzelnen Politikfeldern.543 Expertise wird für politische Inhalte eingesetzt 

und unterstützt in der Findung politischer Programme und Problemlösungen.544 Politics-Bera-

tung adressiert die kommunikationsstrategischen Aspekte moderner Politik.545 Darunter fällt 

neben der Unterstützung im Wahlkampf aber auch die Planung öffentlichkeitsgerichteter Kom-

munikation politischer Vorhaben und die Deliberation der Entscheidungsprozesse.546 Polity-

Beratung wiederum befasst sich mit der Gestaltung des institutionellen Rahmens und der 

Strukturen des politischen Systems.547 Konsultationen und schließlich Transformationen in die-

ser Dimension finden jedoch nur selten und zumeist zu Zeiten des politischen Umbruchs 

statt.548 Politics- und Policy-Beratungen hingegen gehören zur Routine und den oft als Kern-

aufgaben gesehen Tätigkeitsfeldern der Politikberatung. In der Alltagspraxis ist es aber 

schwer, die genaue Trennung zwischen den drei Dimensionen der Politik aufrechtzuerhalten. 

Gerade die Grenzen zwischen Beratung zu Policy und Politics können leicht verschwimmen.549  

 
539 Vgl. Falk, Svenja et al.: Einführung: Politikberatung – Themen, Fragestellungen, Begriffsdimensionen, Konzepte, Akteure, 

Institutionen und Politikfelder, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 11 – 19. S. 12. 
540 Vgl. ebd. 

Vgl. Thunert, Martin: Politikberatung in der Bundesrepublik seit 1949, in: Willems, Ulrich (Hrsg.): Demokratie und Politik in der 

Bundesrepublik 1949 – 1999. Hamburg, 1999. S. 223 – 242. S. 239. 
541 Vgl. Siefken, Sven T.: Expertenkommissionen der Bundesregierung, in: Falk, Svenja (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. 

Wiesbaden, 2006. S. 215 – 227. S. 223. 
542 Vgl. Falk et al. 2006, S. 15. 
543 Vgl. Rürup, Bert/Tiemann, Heinrich: Praxisorientierte Politikberatung am Beispiel der Kommission für die Nachhaltigkeit in 

der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme (Rürup-Kommission), in: Falk, Svenja (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. 

Wiesbaden, 2006. S. 390 – 399. S. 390. 
544 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 10. 
545 Vgl. ebd. 
546 Vgl. Falk et al. 2006, S. 15. 

Vgl. Rürup/Tiemann 2006, S. 390. 
547 Vgl. Siefken 2006, S. 223. 

Vgl. Rürup/Tiemann 2006, S. 390.  
548 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 10. 
549 Vgl. Falk et al. 2006, S. 15. 
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Es zeigt sich aber, dass verschiedene Beratungsinstitutionen unterschiedliche Schwer-

punkte in ihrer Arbeit aufweisen. Wissenschaftliche Einrichtungen und Kommissionen sind pri-

mär im Feld der Policy-Beratung tätig. Vor allem auf Politics-Beratung ausgerichtet sind PR-

Agenturen, Marktforschungsinstitute oder Marketing- und Public-Relations-Abteilungen. Stif-

tungen oder Beratungsagenturen hingegen agieren in beiden Bereichen. Verallgemeinert kann 

man sagen, dass marktorientierte Beratungsinstanzen vor allem Policy-Beratung betreiben 

und nichtkommerzielle Instanzen zumeist Politics-Beratung übernehmen.550 Es lässt sich 

ebenfalls feststellen, dass in den drei Dimensionen verschiedene Formen der Expertise domi-

nieren, die sich an jeweils unterschiedliche Zielgruppen richten. Im Feld der Politics-Beratung 

werden beispielsweise Kommunikationsstrategien und PR-Kampagnen erstellt, Befragungen 

durchgeführt oder Events veranstaltet. Dieses Angebot richtet sich vor allem an staatliche Ein-

richtungen, NGOs und die Privatwirtschaft. Policy-Beratung wiederum erfolgt meistens durch 

Gutachten, Studien und Berichte, die für einzelne Politikerinnen und Politiker, die politische 

Bürokratie und Handelnde aus dem betreffenden Fachbereich verfasst werden.551 

 

3.4.2.) Moderne Klassifikationen 

In dieser Rubrik befinden sich Faktoren, die an sich nicht unbedingt in der jüngeren Vergan-

genheit identifiziert wurden. Vielmehr kann ihre Anwendung auf politische Expertise als mo-

dern bezeichnet werden. Mit der wachsenden Prominenz schaut der Fachdiskurs mit schärfe-

rem Blick auf die Politikberatung. Durch Pluralisierung, Demokratisierung und Professionali-

sierung haben sich neue Fragen eröffnet, zu deren Beantwortung eine breite Palette an Diffe-

renzierungsmerkmalen herausgearbeitet wurde. Neben einfachen Dichotomien können hier 

zwei Unterkategorien gebildet werden, die sich mit der Zeitlichkeit von Beratung und vor allem 

der Adressierung von Beratung beschäftigen. Gerade der letztgenannte Aspekt hat durch den 

Wandel zur Gesellschaftsberatung eine Aktualisierung und verstärkten Fokus erhalten, wie die 

verschiedenen Kriterien zeigen, die aus der Fachliteratur gewonnen werden können.  

 Klassisch verstanden wird mit Politikberatung Expertise geliefert, die von Seiten der 

Politik gefordert wurde. Heutzutage stellt man das Paradigma anders auf, wie in Kapitel 3.2. 

ausgearbeitet wurde. Zum einen besteht Beratung nicht nur aus einer aktiven Überlieferung 

des Fachwissens zu einer konkreten Thematik, was als direkte Politikberatung bezeichnet 

werden kann.552 Die rationalisierende Wirkung der Expertise wird dabei bewusst angesteuert. 

Heute nimmt die Fachliteratur auch einen anderen Funktionsweg von Beratung war. Dieser ist 

eine in der Regel ungezielte Wirkung durch die Produkte der Alltagsarbeit von Forschenden, 

Expertinnen und Experten oder auch der Medien. Durch ihre Publikationen, die beispielsweise 

 
550 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 34ff. 
551 Vgl. ebd., S. 29ff. 
552 Vgl. Falk et al. 2006, S. 10. 
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das gesamtgesellschaftliche Wissensspektrum erweitern oder den Entscheidungstragenden 

die öffentliche Diskurslage präsentieren, leisten sie eine indirekte Politikberatung. Über den 

Zugriff auf die Veröffentlichungen erfolgt eine Wirkung auf den Wissensstand, die Wahrneh-

mung von Problemen und Potenzialen sowie die Meinungs- und Willensbildung der Berate-

nen.553 Dieser Prozess greift selbstverständlich auch bei der breiten Bevölkerung. Gesell-

schaftsberatung findet auch immer in Form einer indirekten Politikberatung statt.554  

 Wie bereits angeklungen ist, hat sich auch das Verständnis der Initiierung von Beratung 

verändert. Aktuelle Beiträge erkennen an, dass die Zeiten einer rein anfragebasierten Politik-

beratung vorbei sind, was zum Teil durch die indirekte Funktion bedingt ist. Neben den reakti-

ven Beratungsinstitutionen gibt es immer mehr Politikberatende, die ihre Expertise proaktiv 

anbieten. Einer der möglichen Gründe kann in der Professionalisierung und Kommerzialisie-

rung von Beratung gesehen werden. Vor allem profitorientierte Politikberatende müssen ver-

suchen, sich auf dem Markt zu platzieren und ihre Ware anzubieten, um sie vertreiben zu 

können. Einen deutlichen Effekt haben aber sicherlich auch eine neue Selbstwahrnehmung 

und ein selbst gestellter Anspruch, die Teile der Wissenschaftswelt aufweisen. Beispielsweise 

lag eine der Ideen hinter der Einrichtung einer nationalen Wissenschaftsakademie in Deutsch-

land darin, eine „Stimme der Wissenschaft“555 zu schaffen. Eine unter dieser Prämisse er-

dachte Institution kann folgerichtig nicht nur auf Anfrage agieren. Es finden sich auch gute 

Argumente dafür, dass die Wissenschaft in der heutigen, krisenbehafteten Zeit eine aktive 

Stimme benötigt, um sich für die Belange ihrer Institution einsetzen zu können. Problematisch 

erscheint hierbei aber, dass sie sich selbst zu einer Interessenvertreterin macht. So könnte 

der schon angeschlagene Ruf der Wissenschaft weiter verwässert und der Eindruck verstärkt 

werden, dass sie nicht unabhängig, sondern für ihren eigenen Mehrwert handelt. Generell er-

weckt proaktive Politikberatung in der Öffentlichkeit schneller den Verdacht, ein Ausdruck der 

Interessenvertretung und nicht nur deliberativ und rationalisierend zu sein. Dessen sind sich 

die wissenschaftsbasierten Expertinnen und Experten auch bewusst und versuchen daher, 

eine Balance zwischen eigeninitiierter Arbeit und reaktiver Beratung zu gewährleisten.556 Auf 

der anderen Seite ermöglicht die aktive und direkte Adressierung aktueller Fragestellungen 

des öffentlichen Bildes der Wissenschaft, vor allem der Gegenexpertise und des Nichtwissens, 

einen besseren Umgang mit diesen Themen.557 Proaktive Beratende, die mit ihrer Arbeit eine 

Frühwarnfunktion ausüben, sind darüber hinaus nicht mit einem Legitimationsproblem belastet 

und können daher ohne direkten Auftrag handeln.558 Für die Analyse von Politikberatung ist 

 
553 Vgl. Lendi 2005, S. 103. 
554 Vgl. Falk et al. 2006, S. 10. 
555 Wissenschaftsrat (WR): Empfehlungen für die Errichtung einer Nationalen Akademie in Deutschland. Drs. 5922/04. Berlin, 

2004. S. 20. (http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5922-04.pdf, 01.10.2015) 
556 Vgl. Lentsch 2010, S. 419. 
557 Vgl. Heinrichs 2009, S. 53. 
558 Vgl. Mayntz, Renate: Die Organisation wissenschaftlicher Politikberatung in Deutschland, in: in: Heidelberger Akademie der 

Wissenschaften (Hrsg.): Politikberatung in Deutschland. Wiesbaden, 2006. S. 115 – 122. S. 121. 
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die Differenzierung zwischen Reaktivität und Proaktivität dennoch sicherlich lohnenswert. 

Durch sie kann eine Einschätzung der Sicht der Öffentlichkeit und der Medien auf Beratung 

erfolgen und auf mögliche Konfliktpotenziale und Verdachtsmomente durch Interessenvertre-

tung erfolgen.  

 Die zeitlichen Aspekte von Politikberatung bieten ebenfalls verschiedene Möglichkeiten 

zur Kategorisierung. Dies betrifft zum einen den Zeitpunkt, zu dem im Entscheidungsprozess 

die Beratungsinstanz in Aktion tritt. In der Literatur wird hier zwischen ex ante und ex post 

unterschieden. Der erste Fall trifft dann zu, wenn Expertise vor der Verabschiedung einer po-

litischen Entscheidung eingeholt wird. Ex ante beschreibt also die vorgreifende Evaluation von 

Handlungsbedarf und Konfliktpotenzial sowie die begleitende Beurteilung und Einflussnahme 

auf einen laufenden Prozess. Als ex post kann Politikberatung dann bezeichnet werden, wenn 

sie resümierend zur Einschätzung der Wirkung, Effizienz und Tragweite einer Entscheidung 

eingesetzt wird.559 

 Die Verweildauer einer Beratungsinstanz ist eine andere zeitbezogene Differenzie-

rungsmöglichkeit. Hierbei kann zwischen dauerhafter und ad hoc Beratung unterschieden wer-

den. Die Einstufung ist auch direkt mit der Frage nach dem Anlass der Expertise und dem 

Grad der Institutionalisierung verbunden.560 Im Gegensatz zu beständigen Einrichtungen, wie 

zum Beispiel dem parlamentsinternen Wissenschaftlichen Dienst oder einem dauerhaft einge-

richteten Sachverständigenrat, wird Beratung ad hoc eingefordert, um themenspezifische Ex-

pertise zu erhalten oder spezialisierte Gremien einzurichten.561 Diese Handhabung ermöglicht 

die Flexibilität, auf den Handlungsbedarf präzise sowie in Ergänzung des bestehenden poli-

tisch-institutionellen und fachlichen Apparats zu reagieren.562 Waren früher dauerhaften For-

men in der klaren Mehrheit, sind ad hoc Instanzen heute fester und bedeutender Bestandteil 

im politischen Alltag.563 Immer mehr Gremien dieser Art treten mittlerweile auch öffentlich in 

Aktion und erlangen einen vergleichsweise hohen Bekanntheitsgrad.564 Die Hartz-Kommission 

und die von ihr erarbeiteten Reformvorschläge wurden sogar bezeichnend für einen Umbruch 

in der politisch-gesellschaftlichen Landschaft Deutschlands. Dennoch findet ad hoc Beratung, 

gerade in der direkten Einzelberatung durch Gespräche, auch noch häufig in diskreter Form 

statt.565  

 
559 Vgl. Verworn/Hausberg 2006, S. 111. 
560 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 11. 

Vgl. Strätling, Ansgar: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, in: Falk, Svenja et al. 

(Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 353 – 362. S. 354. 
561 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 11. 
562 Vgl. Brede, Falko: Politikberatung in der Gesundheitspolitik, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wies-

baden, 2006. S. 437 – 448. S. 439. 
563 Vgl. Glaab/Metz 2006, S. 161. 

Vgl. Strätling 2006, S. 360. 
564 Vgl. Glaab/Metz, S. 167. 
565 Vgl. Zunker, Albrecht: Stiftung Wissenschaft und Politik: Die Neu-Berlinerin, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politik-

beratung. Wiesbaden, 2006. S. 363 – 373. S. 372. 
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 Als ergiebig stellt sich auch die Frage nach der Adressierung von Beratung als Unter-

scheidungsmerkmal heraus. Die Verschiebung der am häufigsten zu findenden Definition von 

Politikberatung zur Gesellschaftsberatung unterstreicht die Bedeutung dieser Frage. Bera-

tungsinstitutionen müssen sich also auch daran messen lassen, inwiefern sie dem traditionel-

len oder dem neueren Muster entsprechen. Dennoch bleibt es relevant, diese Unterscheidung 

weiter zu beobachten und eine politikorientierte Beratung nicht als anachronistisch abzuschrei-

ben. Anhand dieser Unterscheidung lassen sich erste Hinweise auf die Beschaffenheit und 

den Zweck der Expertise sowie den Grad der Öffentlichkeit ablesen. Politikberatung verweist 

dabei auf Expertise, die den gesamtgesellschaftlichen Deliberationsprozess antreiben soll und 

unter einem transparenten Anspruch verfasst wurde, um bewusst intensiv die Bürgerinnen und 

Bürger mit einzubeziehen. Politikerberatung wiederum beschreibt Beratungsformen, bei de-

nen die Politik und Entscheidungstragende sowie ihre persönlichen oder politischen Interessen 

im Fokus stehen. Daher ist diese Kategorie als vertraulich und ohne Beteiligung der Allge-

meinheit zu definieren.566  

 Innerhalb der Gruppe der Politikerberatung lässt sich noch eine weitere Differenzierung 

vornehmen. Expertise lässt sich dadurch unterscheiden, an welchen Teil des politischen Sys-

tems sie adressiert wird. Die Fachliteratur befasst sich vor allem damit, ob die Exekutive oder 

die Legislative der Beratungsempfängerin ist.567 Beide Gewalten fragen konstant Politikbera-

tung an, aber es gibt Unterschiede in der Menge und der Art der herangezogenen Expertise. 

Die Exekutive besitzt einen gewachsenen und umfangreichen Stab an internen und externen 

Beratungsinstanzen. Die Legislative wiederum greift in vereinzelten Fällen auf vergleichsweise 

weniger Beratende zurück.568 Hieraus resultiert eine asymmetrische Verteilung von Expertise, 

wodurch die Exekutive eine deutliche Überhand in der Informationslage erhält, was wiederum 

von Vorteil im politischen Prozess ist. Diese wiederholt in der Fachliteratur beschriebene 

Schieflage betont die Bedeutung der Unterscheidung von Legislativ- und Exekutivberatung. 

Zu einer Zeit, in der Information zu einer Schlüsselressource geworden ist, sollte die Beobach-

tung dieser Entwicklung unbedingt aufrechterhalten werden. Die Stärkung der parlamentsei-

genen Beratung zeigt, dass es bereits Bemühungen gibt, dem Ungleichgewicht zu begeg-

nen.569 

 Der letzte Punkt verweist auch auf die Unterscheidung zwischen interner und externer 

Beratung. Die Frage hiernach hat durch die Pluralisierung und Professionalisierung der Bera-

 
566 Vgl. Falk/Römmele 2010, S. 10f. 
567 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 52. 
568 Vgl. Beer, Thomas: Politikberatung in der Sicherheitspolitik, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wies-

baden, 2006. S. 537 – 545. S. 540. 
569 Vgl. Jens, Uwe: Politikberatung und demokratische Legitimität, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. 

Wiesbaden, 2006. S. 126 – 137. S. 131. 

Vgl. Winter, Thomas von: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Hand-

buch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 198 – 213. S. 198. 
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tungslandschaft weiter an Bedeutung gewonnen. Neue externe Instanzen gewinnen an Ge-

wicht und werden zahlreicher im Vergleich zum bestehenden internen Apparat, auch wenn 

dieser ebenfalls weiter ausgebaut wird und an Kompetenz gewinnt.570 Für den Bereich der 

internen Beratungsgremien können parlamentarische Informationsbedienstete als Beispiel 

dienen. Der Hauptteil ihrer Tätigkeit ist im Bereich der Politics-Beratung für die Politik zu ver-

orten.571 Externe Beratung umfasst das gesamte Spektrum an Expertinnen und Experten, die 

für die gesamte Gesellschaft zu Rate gezogen werden können. Durch die hohe Eigenkompe-

tenz der politikinternen Beratungsdienste und das Vordringen externer Politikberatender ent-

steht Konfliktpotenzial zwischen beiden Lagern. Idealtypisch sollten sie in einem auf Objekti-

vität und Rationalität beruhendem Austausch und Wettbewerb stehen, durch den produktiver 

Output entsteht. Es kommen jedoch Bedenken auf, dass ein bewusster oder unbewusster 

Verdrängungskampf entstehen könnte, durch den zum Beispiel auch die effektive Beratungs-

leistung oder die Zusammensetzung von Gremien leiden könnte.572 

 Die interne Politikberatung steht also Druck, sowohl durch die Konkurrenz von außen 

als auch durch die eigene Verwaltung, Fraktionen, Ausschüsse und ihre Beratenen. Um ak-

zeptanzfähig zu bleiben, muss sie verstärkt auf die Gestaltung und die Kommunikation ihrer 

Expertise achten. So verschiebt sich manchmal der Fokus vom Inhalt, da manchmal nur durch 

die Wahrung bestimmter Formen auch Inhalte vermittelt werden können.573 Durch die Institu-

tionalisierung und die Nähe zur Politik liegen die Vorteile der internen Beratungseinrichtungen 

aber auf der Hand. Sie sind mit den Strukturen des politischen Prozederes vertraut, kennen 

die Arbeitsweise des Parlaments und sind durch enge, direkte Kommunikationswege mit sei-

nen Mitgliedern verbunden.574 

 Die Differenzierung von intern und extern ist eng mit dem Faktor der Exklusivität ver-

bunden. Zentral bleibt die Frage, ob und wie Öffentlichkeit adressiert oder sogar eingebunden 

wird. Auf dieser Basis kann zwischen nicht öffentlicher, öffentlicher und letztendlich deliberativ-

partizipativer Politikberatung unterschieden werden. Dafür reicht es nicht, auf die Unterschei-

dung zwischen Politik- und Politikerberatung zurückzugreifen, da immer mehr interne Bera-

tungsinstanzen geöffnet werden. Die Bedeutung von Transparenz ist allen Beteiligten bekannt, 

weswegen anfänglich exklusive, für die Politik eingerichtete Beratung, zumindest in Teilen, 

immer öfter zugänglich gemacht wird.575 Auf diese Weise können Expertinnen und Experten 

 
570 Vgl. Bill, Holger/Falk, Svenja: Unternehmensberatungen in der Politikberatung, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Poli-

tikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 290 – 299. S. 290. 

Vgl. Lendi 2005, S. 103. 

Vgl. Winter 2006, S. 212. 
571 Vgl. Lendi 2005, S. 103. 
572 Vgl. ebd. 
573 Vgl. Eilfort, Michael: Fraktionen und Ausschüsse, in: Falk, Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. 

S. 189 – 197. S. 192. 
574 Vgl. Winter 2006, S. 213. 
575 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 19. 

Vgl. Glaab/Metz 2006, S. 166f. 
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nicht nur zur Entscheidungsfindung der Politik beitragen, ihnen kann auch attestiert werden, 

dass sie durch ihre publizierte Arbeit auch die Basis der gesamtgesellschaftlichen Deliberation 

verbessert wird.576  

Der Imperativ der Transparenz verlangt daher nach einer präziseren Beschreibung. Die 

Nicht-Öffentlichkeit einer Expertise kann ein bewusster Schritt sein, um Diskretion und Ge-

heimhaltung zu wahren. Gerade im Bereich der politischen Strategie und der Politics-Beratung 

erfüllt dieses Vorgehen einen offensichtlichen Zweck. Wenn Expertise durch Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler produziert wird, kann es aber auch vorkommen, dass Beratung 

ungewollt nicht öffentlich ist.577 Die Problematik der abgeschotteten Forschenden ist, wie be-

reits erläutert wurde, jedoch bekannt. Auch im Bereich der Politikberatung durch die Wissen-

schaft wird versucht, die Schranken Stück für Stück weiter abzubauen und das Bewusstsein 

für die Öffentlichkeit zu stärken. Problematisch für diese Kategorie bleibt, dass durch fehlende 

Transparenz viel Vertrauen durch die anderen Teilsysteme benötigt wird. Diese haben keinen 

Einblick in die Besetzung, Kosten oder die Qualität der Beratung. Besonders gravierend ist der 

Fall der Politikerberatung, bei der nicht einmal von außen ersichtlich ist, dass Expertise hinzu-

gezogen wurde. Der Souverän sollte jedoch die Faktoren und vor allem die Beteiligten kennen 

können, die den Entscheidungsprozess beeinflussen. Durch nichtöffentliche Praktiken wird 

auch verschleiert, ob Lobbying betrieben wurde und falls dies der Fall war, durch wen. Öffent-

liche Politikberatung erfüllt also eine Kontrollfunktion und eröffnet die Möglichkeit, die Hand-

lungen der Politik zu kritisieren. Diese Tatsache kann daher wiederum auch als Interessenver-

tretung beschrieben werden, nämlich die der Bevölkerung.578  

Trotzdem ist öffentliche Politikberatung ein zweischneidiges Schwert. Sie ist förderlich 

für demokratische Prinzipien und gibt Gremien mehr Gewicht, indem ihre Stimmen hörbarer 

werden. Öffentliche Expertise läuft aber auch Gefahr, zu Symbolpolitik zu verkommen oder 

instrumentalisiert zu werden, um Handlungsbedarf zu signalisieren oder den eigenen politi-

schen Willen zu forcieren.579 Es bleibt aber schwer zu bestimmen, wann die Einberufung eines 

Panels einem rationalisierenden oder politischen Zweck dient. Eine andere Schwierigkeit 

ergibt sich aus dem heterogenen Publikum, das angesprochen wird. Öffentliche Politikbera-

tung sollte so formuliert werden, dass sie eine möglich große Menge der Gesellschaft zugleich 

adressiert und für diese auch verständlich ist. Der egalitäre Zugang zu Information reicht nicht 

aus, um allen Bürgerinnen und Bürgern einen Umgang mit der Expertise zu ermöglichen. Aus 

 
Vgl. Leif, Thomas: Medien und Politikberatung, in: Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 322 – 

333. S. 328. 
576 Vgl. Buchholz 2008, S. 86f. 
577 Vgl. Glaab/Metz 2006, S. 166. 
578 Vgl. ebd., S. 166f. 
579 Vgl. ebd. S. 167f. 
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diesem Grund wird auch die Demoskopie immer wichtiger, um abstimmen zu können, wie 

Politikberatung übermittelt werden kann.580  

Die partizipativ-deliberative Ansätze gehören zu den neusten Formen der politischen 

Beratung. Unter dem Leitgedanken der demokratisierten Expertise wird die Öffentlichkeit bei 

ihnen am stärksten adressiert und auch involviert. Sie stieß in die Lücke, die sich durch die 

Krise der klassischen Politikberatung auftat.581 Natürlich gibt es bereits länger verschiedene 

Möglichkeiten der Beteiligung der Zivilgesellschaft, jedoch berufen sich neuen Modelle auf 

eine aktualisierte kommunikative Grundstruktur. Im Sinne des kooperativen Staates tauschen 

sie eine vertikale gegen eine horizontale Kooperation und betonen das Miteinander von Staat 

und Gesellschaft. Klassische Begriffsbestimmungen zur Partizipation haben damit ihre Bin-

dungskraft verloren.582 Weingart beschreibt die Einbindung der Öffentlichkeit folglich mit zwei 

Modi. In Modellen der partizipatorischen Politikberatung werden Diskurse zwischen Bürgerin-

nen und Bürgern mit Expertinnen und Experten eröffnet, indem sie durch deliberative Verfah-

ren zusammengeführt werden. Bei Fällen der korporatistischen Politikberatung treffen Vertre-

tungen der betroffenen Interessengruppen aufeinander, indem sie entweder zusammen Gre-

mien bilden oder die Besetzung eines solchen bestimmen.583  

 

3.5.) Kulturelle und nationale Besonderheiten 

In den vorangegangenen Kapiteln konnten bereits mehrfach die Verbindungen zwischen poli-

tischer Kommunikation, Beratung und Kultur mit den Ausprägungen einer medien- und infor-

mationsgeprägten Demokratie hergestellt werden. Zusätzlich zu solchen universellen Be-

obachtungen ist es aber noch nötig, den Blick dezidiert auf die Bundesrepublik zu lenken. 

Neben institutionellen und gesetzlichen Eigenheiten ist für die vorliegende Arbeit vor allem die 

Frage nach den politkulturellen Spezifika von Interesse.  

Die Literatur legt die Existenz solcher länderspezifischen Ausprägungen von Bera-

tungsstrukturen nahe. Jeder Staat hat demnach seine eigenen Tendenzen in der Entwicklung 

des Expertinnen- und Expertentums sowie dessen Beziehung zur Politik.584 Die Übersetzung 

von Wissen in Ratschlag und letztlich Handlungen ist ein immer ein „deeply social underta-

king“585. Auch die Qualität und die Kontrolle eben dieser sind kulturspezifischen Einflüssen 

unterworfen und die Güte der Expertise ist davon abhängig, ob diese Faktoren berücksichtigt 

werden. Schließlich wird von Beratenden verlangt, dass sie alle Wissensressourcen anzapfen, 

 
580 Vgl. Glaab/Metz 2006, S. 168. 
581 Vgl. ebd. 
582 Vgl. Martinsen 2006, S. 142f. 
583 Vgl. Weingart, Peter: Erst denken, dann handeln? Wissenschaftliche Politikberatung aus der Perspektive der Wis-

sens(chaft)soziologie, in: Svenja et al. (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 35 – 44. S. 42f. 
584 Vgl. Halffman/Hoppe 2009, S. 136. 
585 Jasanoff, Sheila: Quality control and peer review in advisory science, in: Lentsch, Justus/Weingart, Peter (Hrsg.): The Politics 

of Scientific Advice: Institutional Design for Quality Assurance. Cambridge, 2011. S. 19 – 35. S. 28.  
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die ihnen zur Verfügung stehen. Dazu gehört gerade auch das Wissen über die Gesellschaft 

und ihre Besonderheiten und Tendenzen. 586  

 

3.5.1.) Politikberatung und Politkultur 

Die politische Kultur eines Landes hat einen schwerwiegenden Einfluss auf die politische 

Agenda, die Entscheidungsoptionen und die gesamtgesellschaftliche Deliberation.587 Für die 

Auslegung des Begriffs erfolgt häufig der Verweis auf die Definition von Gabriel Almond und 

Sidney Verba, die sie in einer Studie aus dem Jahr 1965 entscheidend geprägt haben. Dem-

nach beschreibt politische Kultur die für eine Nation spezielle Verteilung von Orientierungs-

mustern seiner Angehörigen den politischen Objekten gegenüber.588 Somit sollen mit dem Be-

griff die Verhältnisse zwischen institutionellen Strukturen und dem System der Werte, Meinun-

gen und Einstellungen einer demokratischen Gesellschaft zusammengefasst werden.589  

Die Entwicklung zur Gesellschaftsberatung verstärkt den Bedarf einer politkulturspezi-

fischen Annäherung. Das betrifft vor allem auch Faktoren, die in Berührung mit der Lebenswelt 

der Bürgerinnen und Bürger stehen. Daher entsteht bei der Analyse wissenschaftspolitischer 

Beratungssysteme ein verstärkter Bedarf an politkultureller Sensibilität. Gerade in technik- und 

wissensbezogenen Themenbereichen müssen spezifische Werte, Ängste und Ansprüche be-

rücksichtigt werden, um optimal beraten zu können. Vor allem dann, wenn die Öffentlichkeit 

involviert wird und Verständnis für die Arbeit sowie Entscheidungen in diesem Feld entstehen 

oder ein Konsens im Fortschritt erzielt werden soll, gilt es, die Wertelage und Tendenzen einer 

Gesellschaft sorgfältig zu beachten. In der Literatur ist insbesondere der Umgang mit und die 

Wahrnehmung von Risiko wiederholt empirisch untersucht worden. Dieser Umstand ist zum 

Teil sicherlich der Prominenz des Schlagworts in den 1980ern und 1990ern zu verdanken. 

Vergleiche werden dabei zumeist komparativ zwischen verschiedenen Nationen herausge-

stellt. Der direkte Vergleich von Ländern erlaubt es, Besonderheiten zu markieren. Andere 

Arbeiten setzen sich mit intranationalen Gruppen auseinander und vergleichen deren Wahr-

nehmungen und Reaktionen.590 Für die vorliegende Arbeit wäre es nicht zweckdienlich, ver-

schiedene Einzelfaktoren als Metaaspekte einfließen zu lassen. Es soll daher genügen, eine 

Annäherung für einen verallgemeinernden Blick auf kulturspezifische Prägung der Wissen-

schaftspolitik und Politikberatung in der Bundesrepublik zu erarbeiten, mit deren Hilfe eine 

Einschätzung der Beratungsangebote möglich wird. Ist die Beratungsinstanz kongruent mit 

 
586 Vgl. Jasanoff 2011, S. 28. 
587 Vgl. Vorländer, Hans: Politische Kultur, in: Lösche, Peter (Hrsg.): Länderbericht USA. Schriftenreihe Band 690. 5. Auflage. 

Bonn, 2008. S. 196 – 236. S. 208 
588 Vgl. Almond, Gabriel/Verba, Sindey: The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, 1965. S. 
13f. 
589 Vgl. Pickel, Susanne/Pickel, Gert: Politische Kultur- und Demokratieforschung. Grundbegriffe, Theorien, Methoden. Eine Ein-
führung. Wiesbaden, 2006. S. 49.  
590 Vgl. Rohrmann, Bernd/Renn, Ortwin: Risk Perception Research – An Introduction, in: Renn, Ortwin/Rohrmann, Bernd 

(Hrsg.): Cross-Cultural Risk Perception: A Survey of Empirical Studies. Technology, Risk, and Society: An international Series in 

Risk Analysis Volume 13. Dordrecht, 2000. S. 11 – 55. S. 18ff. 
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den Tendenzen in Deutschland? Passt sie in das System und kann somit qualitativ hochwer-

tige Expertise liefern?591  

 Ortwin Renn hat ein Modell entwickelt, das eine Möglichkeit zur Kategorisierung von 

Beratung nach kultureller Prägung bietet. Er unterscheidet dafür zwischen vier idealtypischen 

Ausprägungen im Umgang mit Politikberatung: Konkurrenz, Treuhand, Konsens und Korpora-

tismus. Das System der USA ist ein Beispiel für das Konkurrenz-Modell. Hier dominiert ein 

Politikstil, der auf einen Wettbewerb zwischen Beratenden setzt. Der Disput erfolgt auf forma-

lisierter Ebene und auf Basis der erhobenen Daten, während nichtwissenschaftliche Neben-

schauplätze der Diskussion zweitrangig sind. Dieser Modus basiert noch stark auf der An-

nahme des alten Wissenschaftsverständnisses und dem damit verbundenen Gedanken der 

Objektivität. Als Beispiel für Treuhandmodell nennt Renn Südeuropa. Expertise hat hier einen 

zuarbeitenden Charakter und dient der Unterfütterung der Entscheidungsfindung, um den All-

gemeinwohlcharakter der Politik zu stärken. Japan ist wiederum ein Vertreter des Konsens-

Modells. Damit beschreibt Renn die politkulturelle Prägung, bei der Kompromissfindung im 

Zentrum steht, der Prozess unter Einbeziehung von Expertise abläuft, aber in nicht öffentlichen 

Kooperation erarbeitet wird. Deutschland ist ein Vertreter des Korporatismus-Modells, bei dem 

Expertinnen und Experten mit der Politik in verhandlungsorientierten und formalisierten Pro-

zessen aufeinandertreffen. Expertinnen und Experten, die über einen renommierten Status 

verfügen, sind in diesen Ländern sachliche Wissensvermittelnde sowie Repräsentierende von 

Interessengruppen zugleich. Im Gegensatz zum Konsens-Modell ist dieser Politikstil auf 

Transparenz und Objektivität ausgerichtet und versucht auch, das Vertrauen der Öffentlichkeit 

in die politische Führung zu stärken.592  

 

3.5.2.) Die deutsche Perspektive 

Nachdem Deutschland dem Korporatismus-Modell zugeordnet werden konnte, sollen im 

nächsten Schritt detaillierte Beschreibungen der individuellen Ausprägungen der Beratungs-

landschaft in der Bundesrepublik erfolgen. Welche Entwicklungslinien und Eigenheiten seit 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs lassen sich anhand der Literatur nachweisen? Lässt sich 

ein deutscher Weg in der Politikberatung beschreiben? 

 
591 Vgl. Bogner, Alexander/Torgersen, Helge: Sozialwissenschaftliche Expertiseforschung. Zur Einleitung in ein expandierendes 

Forschungsfeld, in: Bogner, Alexander/Torgersen, Helge (Hrsg.): Wozu Experten? Ambivalenzen der Beziehung von Wissen-

schaft und Politik. Wiesbaden 2005. S. 7 – 32. S. 14. 
592 Vgl. ebd. 

Vgl. Heinrichs 2002, S. 49f. 

Vgl. Heinrichs 2009, S. 45. 
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 Politikberatung hat auch in Deutschland Tradition. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhun-

dert gibt es erste Versuche, externen Wissenschaftsverstand einzubringen und zu institutio-

nalisieren.593 Die Entwicklung zu einem ausgedehnten und auf wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen basierten Beratungswesen wurde durch die Zeit des Nationalsozialismus abrupt unterbro-

chen. Im Zuge der Machtergreifung und Gleichschaltung kam es zu einer starken Annäherung 

von Politik und Wissenschaft. Forschende sowie Expertinnen und Experten verdingten sich für 

den Nationalsozialismus und förderten ihn durch gefällige Arbeit. Häufig geschah dies aus 

eigennützigen Gründen, um persönlich voranzukommen und neue Ressourcen zu erschlie-

ßen. Forschende und Beratende richteten ihre Arbeit auf die rassenideologische Schiene aus 

und gaben dem unmenschlichen Wahnsinn weiter Vortrieb.594  

 Bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Deutschland ein großes Ver-

langen nach Beratung, um die politischen Prozesse zu rationalisieren und wissenschaftliches 

Know-how einfließen zu lassen.595 Dennoch war, gerade in den Anfängen der Bonner Repub-

lik, Politikberatung vor allem in der Wahlkampfgestaltung und Demoskopie gefragt. Hierfür 

setzte die CDU bereits zu Beginn der 1950er Jahre externe Kräfte ein, die anderen Parteien 

zogen Schritt für Schritt nach.596 Eigenständige, wissenschaftliche Beratungsinstanzen waren 

von Seiten der Politik zu dieser Zeit noch häufig nicht gewünscht und wurden kritisch betrach-

tet.597 Folglich kam zu Beginn die Expertise auch nicht aus dem akademischen Umfeld, son-

dern primär aus Werbeagenturen und ähnlichen privatwirtschaftlichen Einrichtungen.598 In den 

1950ern vollzog sich der Dialog zwischen Politik und Wissenschaft daher auch überwiegend 

zwischen Forschenden und der Ministerialbürokratie.599 

 Mit den 1960ern begann ein Wandel in der Haltung der Politikberatung gegenüber. 

Auch wenn nach wie vor ein großer Teil der Beratung aus nicht wissenschaftlichen Quellen 

stammte, kam eine bislang unbekannte Begeisterung für Planung und Expertise auf.600 In den 

folgenden Jahren sollte daher ein intensiver Ausbau der Beratungslandschaft erfolgen. Mitt-

lerweile griff auch die SPD intensiv auf Umfragen und Meinungsforschung zurück. Als erste 

Partei trieb sie die interne Elitenbildung der eigenen Mitglieder voran, die sich durch wissen-

schaftliche Arbeiten zu Politik und Gesellschaft verdient machten. Die Basis für wissenschaft-

 
593 Vgl. Thunert 1999, S. 225. 
594 Vgl. ebd. 

Vgl. Rudloff, Wilfried: Geschichte der Politikberatung, in: Bröchler, Stephan/Schützeichel, Rainer (Hrsg.): Politikberatung. Stutt-

gart, 2008. S. 83 – 103. S. 83 und 86. 
595 Arnold, Lea: Unabhängige Wirtschaftspolitik: Wissenschaftliche Politikberatung seit 1968 am Beispiel der Fünf Wirtschafts-

weisen. Wiesbaden, 2010. S. 33. 
596 Vgl. Bösch, Frank: Werbefirmen, Meinungsforscher, Professoren. Die Professionalisierung der Politikberatung im Wahlkampf 

(1949 – 1972), in: Fisch, Stefan/Rudloff, Wilfried (Hrsg.): Experten und Politik: Wissenschaftliche Politikberatung in geschichtli-

cher Perspektive. Schriftenreihe Hochschule Speyer Band 168. Berlin, 2004. S. 309 – 328. S. 312. 
597 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 17. 
598 Vgl. Bösch 2004, S. 321. 
599 Vgl. Rudloff 2008, S. 87. 
600 Vgl. ebd. 
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liche Politikberatung war also gelegt, indem ein grundlegendes Verständnis und eine Wissens-

basis bereitet waren. Neben dem internen Fachpersonal setze die SPD auch früh darauf, In-

tellektuelle von außen zu Beratungen hinzuzuziehen. Unter Ludwig Erhard zog die Union nach 

und involvierte ebenfalls herausragende Köpfe, mit denen auch die Außenwirkung des Kanz-

lers geschärft wurde.601 Ab der Mitte der 1960er Jahre zeichneten sich erste Öffnungstenden-

zen ab, die auch als Ausdruck für eine Kritik am Informationsungleichgewicht zwischen Parla-

ment und Regierung sowie mangelnder Legitimation von Beratung zu verstehen waren. In den 

ersten 20 Jahren der Bonner Republik war Politikberatung vor allem Regierungsberatung, aber 

nun wurde auch die Öffentlichkeit als möglicher Adressatin wahrgenommen.602 Die USA und 

die Administration Kennedys, die für eine stärkere Verbindung von Wissenschaft und Politik 

standen, dienten den deutschen Bemühungen als Vorbild. Verwissenschaftlichung wurde als 

zentraler Schlüssel der Problemlösung auf allen Ebenen gesehen. Daher wurden die internen 

Beratungskapazitäten stark ausgebaut und ab Ende der 1960er die Demokratisierung von Be-

ratung beschleunigt. Auch wenn das klassische Feld der Adressatinnen und Adressaten er-

weitert wurde, war die Öffentlichkeit häufig nicht direkt angesprochen, sondern wurde nur über 

die laufenden Entscheidungsprozesse informiert.603 

 Ab den 1970ern kann eine Begriffsausweitung der Definition von Politikberatung beo-

bachtet werden. Externe Expertise wurde nun zunehmend auch vom Parlament und den Par-

teien nachgefragt. Immer mehr externe Wissensinstitutionen entstanden und bedeutende 

Fachvereinigungen schlossen sich zusammen, um ihre Kräfte und Stimmen zu bündeln. Die 

Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste, aus der später die heutige Leibniz Gesellschaft her-

vorging, ist ein bedeutendes Beispiel für dieses neue Standbein der extramuralen Forschung 

und Wissensgenese.604 Zeitgleich und auch bedingt durch die Expansion der Beratung, be-

gann während der 1970er Jahre die Begeisterung für die Verwissenschaftlichung und Politik-

beratung langsam abzukühlen. Erstmals trat das Problem des Gegenexpertentums in der Bun-

desrepublik in das Licht der Öffentlichkeit. Durch die die aufkeimende Unsicherheit und die 

Diversifizierung der Expertise begann die Politikberatung in Deutschland auf eine Krise zuzu-

steuern.605  

 Die technisch-wissenschaftlich brisante Zeit der 1980er löste die nächste Entwick-

lungsphase aus. Die Evolution der deutschen Politikberatung wurde durch die Pluralisierung 

der Expertise und neue externe Beratungsinstanzen katalysiert. Durch die größere Zahl an 

 
601 Vgl. Bösch 2004, S. 320ff. 
602 Vgl. Thunert 1999, S. 226f. 
603 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 17ff. 

Vgl. Rudloff 2008, S. 87ff. 

Vgl. Thunert 1999, S. 228. 
604 Vgl. ebd., S. 229ff und 237. 
605 Vgl. Rudloff 2008, S. 87. 
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Beratenden zeichnete sich eine Konkurrenzsituation zwischen internen und externen Wissens-

quellen ab. Zeitgleich setzte die zunehmende Kommerzialisierung der Politikberatung ein. Zur 

selben Zeit trat die Öffentlichkeit mehr in den Mittelpunkt der Diskussion, wodurch der Bezug 

auf die Technikfolgenabschätzung an Gewicht gewann. Die kritische Betrachtung von Exper-

tinnen und Experten nahm zu und die Risikodiskussion gewann an Fahrt. Gegen Ende des 

Jahrzehnts machte sich dann auch eine Beratungsmüdigkeit in der Politik breit.606  

 Mit dem Umzug nach Berlin begann der letzte größere Umbruch in der Politikberatung 

Deutschlands. Vor allem für die professionelle Politikberatung und die Kommerzialisierung der 

Expertise war der Hauptstadtwechsel vortriebig.607 Auch deshalb kann ab den 1990ern von 

einer Boomphase der Politikberatung gesprochen werden. Die Expansion des Felds hielt an, 

Stiftungen und Think Tanks wurden nun auch in der Bundesrepublik immer wichtiger. Der My-

thos der neutralen, rein wissenschaftsbasierten und intramuralen verorteten Politikberatung 

wurde derweil weiter demontiert.608 Vielleicht erfolgte sie genau deshalb in den 1990ern selte-

ner unter inhaltlichem Themenbezug, sondern diente auch der Um- und Durchsetzung politi-

scher Vorhaben. Die rot-grüne Koalition läutete eine neue Phase intensiver Beratungsvorha-

ben ein. Damit rückte die Thematik immer mehr in den Blick der Öffentlichkeit und wurde zu-

meist kritisch behandelt, wie die Diskussion um die Räterepublik Deutschland nahelegt.609 

 Der deutsche Glaube an Optimierung und Rationalisierung durch Verwissenschaftli-

chung hat sich als fehlerhafte Vision herausgestellt. Daraus resultiert unter anderem, dass die 

Trennung von Politik und Wissenschaft wieder deutlicher hervortritt.610 Die Fachliteratur bildet 

diese Entwicklung ab und beschäftigt sich, wie bereits beschrieben, seit längerer Zeit damit, 

die Grenzziehung zwischen den Teilsystemen neu zu bestimmen. Trotz dieser enttäuschen-

den Erfahrung sind Beratung und ihre Effekte für die deutsche Politik von entscheidender Be-

deutung und tief verwurzelt. Dennoch ist Rationalität in der Bundesrepublik natürlich noch im-

mer eine essenzielle Grundlage für politische Legitimität.611  

Ebenfalls zu den typisch deutschen Eigenschaften in Beratungsprozessen gehört eine 

starke Konsensorientierung.612 Dieser Fokus auf Verhandlung und Diskussion ist zu Teilen auf 

das immer noch bestehenden Vertrauen in das Expertinnen- und Expertentum sowie den Kor-

poratismus zurückzuführen.613 Politische Prozesse zeichnen sich in der Bundesrepublik daher 

auch dadurch aus, dass möglichst viele Meinungen in der Beratung berücksichtigt werden 

 
606 Vgl. Thunert 1999, S. 232ff. 
607 Vgl. Falk/Römmele 2009, S. 21. 
608 Vgl. Thunert 1999, S. 223 und 235ff. 
609 Vgl. Rudloff 2008, S. 88 und 92. 
610 Vgl. ebd., S. 85. 
611 Vgl. Jasanoff 2009, S. 220.  
612 Vgl. Gehring 2012, S. 129. 
613 Vgl. Heinrichs 2009, S. 53.  
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sollten. Dahinter steckt ein basisdemokratischer Gedanke, aber auch die Idee, dass ein sol-

cher multiperspektivischer Ansatz für eine höhere Qualität der Entscheidungsfindung sorgt.614 

Durch die Mitwirkung verschiedener Stimmen und Kräfte an solchen Prozessen, gerät die Po-

litik in Deutschland aber auch immer wieder ins Stocken. Die Konsensfindung und Umsetzung 

von Beschlüssen sind deutlich erschwert, wenn Lobbyismus und Interessenvertretung, politi-

sche Parteien, Koalitionen und zuletzt die Bundesländer ihren Hut in den Ring werfen.615 Die 

Systematisierung der Inklusion von Beratungsteilnehmenden ist darüber hinaus oft unzu-

reichend. Außerdem gibt es Gremien, die zwar ein differenziertes Teilnahmefeld zu Beginn 

und am Ende des Beratungsprozesses zulassen, in der Zwischenzeit aber dennoch intrans-

parent arbeiten.616 

Diese Vorlieben schlagen sich in der Struktur der Beratungslandschaft nieder. Das 

deutsche System hat über seine Geschichte hinweg eine plurale Struktur entwickelt, dessen 

Diversität von Vorteil ist, da es in der Lage ist, auf vielgestaltige Situationen und Anforderungen 

zu reagieren.617 Die Beratungslandschaft der Bundesrepublik entspricht in seiner grundlegen-

den Aufstellung prinzipiell den Anforderungen der Gegenwart.618 Sie ist ähnlich pluralisiert wie 

die Gesellschaft selbst und kann unterschiedlichste Formen annehmen, Aufgaben erfüllen, 

Zusammensetzungen annehmen und Anbindungen ermöglichen.619 Es wird viel Arbeit darin 

investiert, ein hohes Maß an Repräsentativität zu erreichen. Für Deutschland kann sie als einer 

der Hauptschlüssel für eine möglichst neutrale und umfassende Beratung bezeichnet werden. 

Die Inkorporation verschiedener Perspektiven ist hier zentral für die Legitimation eines Gremi-

ums. Das rückt erneut die Bedeutung der Mitgliederbestimmung einer Beratungsinstanz in den 

Mittelpunkt. In Deutschland muss diesem Punkt demnach besondere Aufmerksamkeit zukom-

men.620 Im verallgemeinernden Querschnitt kann gesagt werden, dass deutsche Beratungs-

gremien versuchen, ein Abbild der Betroffenen darstellen und ihre Unabhängigkeit, neben der 

persönlichen Exzellenz der Mitglieder, gerade auch der Einbeziehung verschiedener Perspek-

tiven verdanken.621 Ebenfalls zuträglich für die Wirkung eines Beratungsgremiums in Deutsch-

land ist ein institutioneller Rahmen. In der Bundesrepublik herrscht nach wie vor ein großes 

Vertrauen in Institutionen. Dieser Effekt zeigt sich darin, dass besonders nachhaltige Ergeb-

nisse durch die Deliberation in institutionellem Kontext entstehen.622 Leider besitzen auch in 

Deutschland noch immer viele wissenschaftliche Beratende ein falsches Selbstverständnis 

 
614 Vgl. Gehring 2012, S. 129. 

Vgl. Jasanoff 2011, S. 32. 
615 Vgl. Mayntz, Renate: Speaking Truth to Power: Leitlinien für die Regelung wissenschaftlicher Politikberatung, in: der mo-

derne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management. Heft 1/2009. Budrich, 2009. S. 5 – 16. S. 11. 
616 Vgl. Heinrichs 2009, S. 53ff. 
617 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S.  
618 Vgl. Heinrichs 2009, S. 52.  
619 Vgl. Mayntz 2006, S. 120. 
620 Vgl. Jasanoff 2011, S. 31ff. 
621 Vgl. Jasanoff 2009, S. 220. 
622 Vgl. ebd. 
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und eine überholte Deutung dessen, was Wissenschaftlichkeit bedeutet. Dadurch schaffen sie 

unnötige Distanz zu den Beratenen und die Umsetzungsfähigkeit ihrer Expertise leidet.623 

Die Heterogenität der Beratungslandschaft und die Vielstimmigkeit politischer Pro-

zesse können auch negativ ausgelegt werden. In diesem Umfeld ist es schwer, eine zentrale 

Organisation zu schaffen, die Politikberatung organisiert. Neben der Beschaffenheit des deut-

schen Systems verhindert auch das Ressortprinzip solche Vorstöße.624 Darüber hinaus erfor-

dert sie ein hohes Maß an Strukturierung und Koordination, um die Effektivität des Systems 

zu gewährleisten, damit keine überlappenden Strukturen zu unnötiger Doppelarbeit führen.625  

Zu den eindeutigen Stärken der Politikberatung hierzulande gehört auch, dass die wis-

senschaftsbasierte Expertise zu überwiegenden Teilen integer und fachlich robust ist.626 Eben-

falls bemerkenswert sind die Rolle und die Kraft der Öffentlichkeit in Deutschland. Sie spielt 

einen gewichtigen Gegenpol zu der Stärke der politischen Parteien. Ohne das wachsame 

Auge der Öffentlichkeit und ihr Interesse an den Prozessen, hätten unabhängige Beratende 

schwer zu kämpfen.627 Eine der großen Herausforderungen für Politik, Expertise und Wissen-

schaft, die aufmerksame und kritische Beobachtung durch Medien, Bevölkerung, Wirtschaft 

und Interessenverbände, ist somit auch eine der Erfolgsbedingungen für Politikberatung in 

Deutschland. 

 In der pluralisierten Beratungslandschaft der Bundesrepublik gehen traditionelle Poli-

tikberatende mit demokratisierten Formen einher.628 Dabei haben die internen Gremien eine 

herausragende Position inne und werden durch eine starke Ressortforschung komplimen-

tiert.629 Der weitere Ausbau der Ressortforschung gehört zur ausgewiesenen Strategie des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Im Jahr 2015 verfügte der Bund be-

reits über 37 eigene Forschungseinrichtungen, die auch in Kooperation zu sechs extramuralen 

Einrichtungen standen.630 Mitte 2020 sind es bereits 42 Einrichtungen des Bundes.631 Es ver-

wundert daher nicht, dass Expertise zu überwiegenden Teilen auch an die Exekutive adres-

siert ist. Das Verhältnis zwischen Beratenden und Beratenen ist dabei stark nachfragebe-

stimmt und die Expertinnen und Experten erfüllen noch oft eine primär dienende Rolle.632 Die-

ser Umstand wird auch dadurch verstärkt, dass Regierungen, die verschiedenen Parlamente 

 
623 Vgl. Thunert 1999, S. 239. 
624 Vgl. Mayntz 2009, S. 8. 

Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 256f.  
625 Vgl. Heinrichs 2009, S. 57. 
626 Vgl. Thunert 1999, S. 239.  
627 Vgl. Rudloff 2008, S. 91. 
628 Vgl. ebd., S. 238. 
629 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 227 und 257. 
630 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bundesbericht Forschung und Innovation 2014. Bonn und Ber-

lin, 2014a. S. 35. 
631 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bundesbericht Forschung und Innovation 2020. Forschungs- 
und innovationspolitische Ziele und Maßnahmen. Berlin, 2020c. S. 81. 
632 Vgl. Mayntz 2006, S. 120f. 
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und Ministerien in der Bundesrepublik eigene Politikberatungsinstanzen installieren.633 Im 

Licht dieser Vorgänge erscheint es nur logisch, dass Think Tanks und anderen externen Be-

ratenden nicht dasselbe Gewicht zukommt, wie es beispielsweise in den USA der Fall ist.634 

Die ehemalige Dominanz der institutionellen Beratungsformen hat jedoch zu bröckeln begon-

nen. Heutzutage sind für Politik und Gesellschaft auch ad hoc Kommissionen von großer Be-

deutung und erlangen zum Teil medienprominenten Status.635 

 Neben den kulturspezifischen Charakteristika haben auch die Eigenheiten und gesetz-

lichen Regelungen der Bundesrepublik dazu geführt, dass das Beratungssystem eine einzig-

artige Form angenommen hat. Das Grundgesetz zieht den äußeren Rahmen und findet an 

mehreren Stellen Anwendung auf Politikberatung. Zu diesen Faktoren, die an dieser Stelle 

nicht erschöpfend behandelt werden können, gehört beispielsweise das Demokratieprinzip 

nach § 20 Abs. 2 im Grundgesetz (GG). Es legt fest, dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeht 

und durch gesetzlich geregelte Wege delegiert wird. Der bereits erfolgte Verweis auf die damit 

verbundenen kritischen Aspekte der Legitimationsfrage von Beratungsgremien findet hier sei-

nen Ursprung. Die juristischen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven zur Legitimations-

frage wurden in der Literatur bereits erschöpfend diskutiert.636 Insbesondere auch im Bereich 

der wissenschaftspolitischen Beratung ergeben sich aus § 5 Abs. 3 GG, der Wissenschafts-

freiheit, entscheidende Gesichtspunkte, die zur Definition von Pflichten und Distanzen zwi-

schen Wissenschaft und Politik dienen können.637 Weitere rechtliche Grundlagen, die Einfluss 

auf die Diskussion von Expertise im Bereich der Wissenschaftspolitik haben, ergeben sich aus 

dem Recht auf Leben und Gesundheit in § 2 Abs. 2 GG, dem Gebot des rechtzeitigen Ent-

scheidens nach § 19, Abs. 4 GG und dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 114 Abs. GG.638 

Trotz des hohen Stellenwerts der Gremienbesetzung gibt es in Deutschland keine gesetzliche 

Regelung auf Bundesebene, die sich dieser Verfahrens- und Organisationsfragen annimmt. 

Zwar existiert das Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG), doch dieses befasst sich 

nur mit einem Geschlechterausgleich in der Mitgliederbestimmung.639  

 Der Föderalismus ist ein weiteres gesetzlich verankertes Einflussmerkmal. Das Bun-

desstaatsprinzip und der eigenständige Status der Bundesländer erschweren Zentralisie-

rungstendenzen und tragen zur Zersplitterung der Beratungssysteme bei. Durch die Möglich-

keit, eigene Beratungsgremien und die Kompetenzteilung zwischen Bund und Ländern, Par-

 
633 Vgl. Mayntz 2009, S. 8. 
634 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 256. 
635 Vgl. Glaab 2006, S. 161. 
636 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 211ff.  
637 Vgl. ebd., S. 218ff. 
638 Vgl. Schmidt-Aßmann, Eberhard: Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Politikberatung: Demokrati-

sche und rechtstaatliche Rationalität, in: Der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): 

Leitlinien Politikberatung. Berlin, 2008. S. 19 – 32. S. 24ff. 
639 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 276.  
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lament und Regierung, trägt die föderale Struktur Deutschlands zur Pluralisierung der wissen-

schaftlichen Politikberatung bei. Die politische Gliederung der Bundesrepublik ist eine der ein-

deutigen Ursachen für die Heterogenität der Beratungslandschaft und dezentralisierte Ten-

denzen innerhalb bestehender Systeme.640  

Eine der Stärken des deutschen Systems, die Inkorporation vieler Perspektiven und 

Parteien, wird gerade in der Öffentlichkeit öfter kritisiert. Sie entspricht jedoch dem deutschen 

Weg der Politikberatung. Der Perspektivenpluralismus gewährleistet, dass öffentliche und ge-

sellschaftliche Vertreterinnen und Vertreter Zugang erhalten. Auch die Öffentlichkeit profitiert 

hiervon, obgleich von ihr Lobbyismus fehldiagnostiziert werden kann. Da deutsche Gremien 

häufig einen Querschnitt der Betroffenen abzubilden versuchen, entspricht die Praxis jedoch 

der Politkultur der Bundespublik. 

 

3.6.) Qualität von Politikberatung 

Um einzelne Beratungseinrichtungen und ihren Effekt im Bereich der Wissenschaftspolitik rich-

tig einzustufen, muss zuerst festgelegt werden, an welchen Maßstäben ihre Qualität gemes-

sen werden kann. Dazu wird der Begriff mit Hilfe der Bestandsliteratur eingegrenzt und reflek-

tiert, was Politikberatung überhaupt leisten soll. Anschließend wird erörtert, welche Funktionen 

Leitlinien, Kodizes und andere Maßnahmen bei der Sicherung von Qualität von Expertise er-

füllen können.  

Für beide Seiten der Beratung ist Qualität von großem Interesse, auch wenn nicht ein-

deutig ist, was unter diesem Begriff verstanden werden kann. Durch die Legitimationsproble-

matik sollte er nicht mit Wirksamkeit oder Umsetzung von Expertise gleichgesetzt werden. Ein 

Ratschlag muss ein Ratschlag sein und darf keine bindende Entscheidung für die Politik vor-

geben. Bereits ohne gezielte Mechanismen zeigt der politische Alltag, dass Expertise keine 

direkte Bindungskraft hat. Gerade im Bereich der Policy-Beratung lässt sich oft eine starke 

Diskrepanz zwischen Beratungsergebnis und Umsetzung erkennen.641 Die Umsetzbarkeit 

scheitert oft am politischen Willen, der noch zu oft auf den Machterhalt ausgerichtet ist. Wenn 

Politikberatung seine Wirkung verfehlt, kann das nicht nur am Wissen und seiner Mediatisie-

rung liegen, sondern auch oft am Umsetzungswillen der Beratenen. Das führt zu weiterführen-

den Fragen: Gab es eine Agenda hinter der Beratungsanfrage und wie wurde mit den Bera-

tungsergebnissen umgegangen?642 Auch wenn es eine Beratungsinstanz schafft, ein Thema 

umfassend, fachlich korrekt und verständlich zu erarbeiten, kommt es in der Vermittlung darauf 

an, die Komplexität des politischen Entscheidungsapparats in der Ausfertigung der Expertise 

 
640 Vgl. Schmidt-Aßmann 2008, S. 27. 
641 Vgl. Mayntz 2009, S. 14f. 
642 Vgl. ebd., S. 11. 
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zu erfassen. Gerade in der Politikerberatung ist es dann noch nötig, dass sich einzelne Parla-

mentsmitglieder auch gewillt zeigen, sich mit der Expertise auseinanderzusetzen.643  

Es daher nicht ratsam, die Qualität von Politikberatung an der Umsetzung der Expertise 

messen zu wollen. Hinzu kommt, dass die Studienlage zur Wirksamkeit und den Effekten von 

Politikberatung dürftig ist.644 Es scheinen jedoch die kritischen Beiträge zu überwiegen, die 

von einer geringen Wirkung themenbezogener Politikberatung ausgehen. Die Gründe für die-

ses Versagen sind vielfältig. Expertise scheitert zum Beispiel an normativen Restriktionen, 

mangelhafter Lokalisierung der Beratung oder am Faktor Nichtwissen.645 Gerade empirische 

Untersuchungen scheinen Mangelware zu sein. Mark B. Brown, Justus Lentsch und Peter 

Weingart beispielsweise setzen zur Analyse der Qualität von Expertise ohne genauere Defini-

tion den Begriff der Resonanz auf parlamentarischer und öffentlicher Ebene an. Auf der Makro-

Ebene verfolgen sie dann das Ziel, anhand des institutionellen Rahmens und der interinstitu-

tionellen Beziehungen verschiedener Gremien, hypothetische Projektionen zur zukünftigen 

Leistungsfähigkeit zu verfassen. Die Feststellung der Resonanz erfolgt schließlich nur mittels 

einzelner Fallbeispiele und des Designs des Beratungsgremiums.646  

Die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. (de’ge’pol), „der Berufsverband von 

deutschsprachen Berufstätigen in der Politikberatung“647, bewertet die Qualität mit einem 

mehrgliedrigen Kriterienkatalog, der zwischen persönlichen und prozeduralen Kriterien unter-

scheidet. Expertinnen und Experten müssen sich daran messen lassen, wie gut sie in der Lage 

sind, ein bestimmtes Ziel mit einem definierten Ressourcenpool zu erreichen und ihre Leistung 

dabei „in politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konflikt- und Wettbewerbssituati-

onen effektiv"648 zu erbringen. Ebenfalls zu den Kriterien zählen das Kompetenzniveau, die 

fachliche sowie politische Qualität der Beratung und die Transparenz des Prozesses.649 Ge-

rade auch für die kommerzielle Beratung unterstreichen die Kriterien die Bedeutung transpa-

renter Arbeit,  von Seriosität und Vertraulichkeit, oder zusammengefasst, ethischer Stan-

dards.650 Die Kriterien der de’ge‘pol können Beratenen und Beratenden dabei helfen, die Qua-

lität von Expertise einzustufen, ohne sich auf die Umsetzung oder direkte Wirkung des Rat-

schlags zu beziehen.  

 
643 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2009, S. 88.  
644 Vgl. Glaab 2006, S. 166. 

Vgl. Thunert 1999, S. 239. 
645 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 33f. 
646 Vgl. Brown/Lentsch/Weingart 2009, S. 85ff. 
647 Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. (de’ge’pol): Was ist Politikberatung? Berater, Auftraggeber, Tätigkeiten und 

die de’ge’pol als Berufsverband. Neuauflage. Berlin, 2010. S. 14. (http://static1.squarespace.com/sta-

tic/559675bfe4b0d2540b662c7c/t/559a9338e4b069786e95d592/1436193592653/was_ist_politikberatung.pdf, 09.10.2021) 
648Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. (de’ge’pol): Kriterienkatalog zum Qualitätsmanagement. Berlin, 2005. S. 1ff. 

(http://static1.squarespace.com/static/559675bfe4b0d2540b662c7c/t/559a8baae4b06cf8b40c510a/1436191658559/kriterienka-

talog_zum_qualitaetsmanagement.pdf, 09.10.2021) 
649 Vgl. ebd., S. 1ff. 
650 Vgl. de’ge’pol 2010, S. 4ff. 
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Neben diesem konkreten Katalog gibt es in der Literatur auch weiterhin Ansätze, die 

auf die Verwertbarkeit der vermittelten Informationen verweisen. Qualität bedeutet dann, dass 

Politikberatung ein Ergebnis liefert, dass von den Beratenen umgesetzt werden kann und fach-

liche oder vor allem wissenschaftliche Qualität besitzt. Politisch nutzbar ist Expertise, wenn 

der Zeitpunkt der Beratung richtig gewählt wird, sie sich direkt auf das tatsächliche Problem 

bezieht und verständlich ist. Zu vermeiden gilt es, den erteilten Beratungsauftrag zu verfehlen 

oder sich instrumentalisierbar zu machen.651 Begrifflich auf den Punkt gebracht, ist Politikbe-

ratung dann von Qualität, wenn sie epistemisch und politisch robust ist.652 Auf den Politikpro-

zess angewendet ist sie es dann, wenn sie ihre problembezogenen und politikbezogenen 

Funktionen erfüllt, wie in Kapitel 3.1. dargelegt wurde.653 Die ultimative Grenze der Wirkung 

von Politikberatung liegt aber in dem nicht auflösbaren Konflikt von Sachfrage und Machtfrage 

in der Politik.654  

Die Erwartungshaltung an die Leistungsfähigkeit von Politikberatung hängt auch davon 

ab, welchen Aufgabenbereich die Anfrageseite einfordert und welche Hauptausrichtung und 

fachliche Herkunft ein Experte oder eine Expertin hat. Wird ein kommerzielles Angebot für 

Politics-Beratung eingesetzt, sind primär Unternehmen, Verbände und NGOs die Kunden. Der 

Fokus der Expertise liegt dann auf strategischer Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Public Af-

fairs.655 Die Definition des genauen Leistungshorizonts erfolgt für jede Beratungssituation neu. 

Hier kann erneut auf die Nachfrageorientierung der deutschen Beratungssysteme verwiesen 

werden: „Beratung ist eine Service-Industrie“656. Diese Ausrichtung ermöglicht es der Politik, 

die jeweils fehlenden Wissensbestände mit Expertise auffüllen zu lassen.  

Daneben ist auch das institutionelle Design von Bedeutung. Die Literatur verweist auf 

einen klaren Zusammenhang von Form und Funktion bei institutionalisierten wissenschaftli-

chen Beratungsgremien. Eine Umrahmung des Leistungskatalogs lässt sich dabei durch eine 

gezielte Gestaltung des grundlegenden institutionellen Entwurfs erzielen, auch wenn die Wah-

rung einer bestimmten Form keine Funktionsweise vollständig garantieren kann.657 Strukturelle 

und formelle Vorgaben sind ebenfalls wichtig für die Wahrung von Transparenz und Partizipa-

tion. Als Schlüsselmerkmale der aktuellen Politkultur in Deutschland müssen sich Politikbera-

tung und die institutionelle Gestaltung ihrer Gremien daran messen lassen, inwieweit sie diese 

Aspekte inkorporieren. Noch breiter gefasst muss die Frage gestellt werden, ob Politikbera-

tende ihrer Funktion der Gesellschaftsberatung nachkommen, was insbesondere für nicht 

kommerzielle Gremien von Aussagekraft ist. Zuletzt, um nicht als symbolpolitisches Werkzeug 

 
651 Vgl. Mayntz 2009, S. 6f und 10f. 
652 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 17. 
653 Vgl. ebd., S. 28f. 
654 Vgl. Mayntz 2009, S. 5.  
655 Vgl. Rafat 2012, S. 125f. 
656 Mayntz 2009, S. 9. 
657 Vgl. ebd., S. 7f. 
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zu verpuffen, muss Politikberatung gehört werden, um eine Funktion erfüllen zu können. Pro-

zedurale Kriterien, wie die Ausarbeitung der Expertise und erneut das institutionelle Design 

sind von Nöten, um in diesem Bereich der Beratungsleistung qualitativ hochwertige Arbeit lie-

fern.  

Nicht zuletzt auch deshalb haben sowohl öffentliche als auch private Politikberatende 

den Bedarf qualitätssichernder Maßnahmen erkannt. Leitlinien, Kodizes und Standards stellen 

einen Versuch dar, die Expertise und ihre Generierung zu reglementieren. Zwei Arbeiten, die 

sich mit diesem Thema auseinandersetzen und die jeweils an unterschiedlichen Enden des 

Spektrums von Politikberatung ansetzen, zeichnen sich durch einen besondere Eingriffstiefe 

ihrer Untersuchung aus. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) 

hat in einer interdisziplinären Projektgruppe über drei Jahre hinweg untersucht, unter welchen 

Bedingungen wissenschaftliche Gesellschaftsberatung erfolgen sollte und nach langwierigen 

interkollegialen Abstimmungs- und Arbeitsprozessen daraus entsprechende Richtlinien abge-

leitet.658 Shamim Rafat wiederum beschäftigt sich in seiner Dissertation mit kommerzieller Po-

litikberatung. Durch eine Untersuchung von existierenden Kodizes, Leitlinien und Qualitäts-

richtlinien stellt er einen Kriterienkatalog zusammen, der mittels Interviews von Brancheninsi-

dern auf seine Bestandsfähigkeit in der Realität abgeklopft wird.659 Beide Studien ermöglichen 

es, allgemeine Beobachtungen zu den Grundlagen, der Wirksamkeit und dadurch letztendlich 

konkrete Hinweise zur Gestaltung von Leitlinien abzulesen. Da sie wissenschaftliche und 

nichtwissenschaftliche Politikberatung abdecken, ergänzen sich die Aussagen beider Arbeiten 

und berücksichtigen so das pluralisierte Teilnahmefeld auf dem Beratungsmarkt. Es sollte 

noch angemerkt werden, dass beide Studien aus Sicht der Beratung beziehungsweise durch 

Beratungsinstanzen verfasst wurden.  

 Rafats Studie rückt die kommerzielle Politics-Beratung in den Blickpunkt. Daher orien-

tiert sich die Logik der Bewertung letztlich auch an wirtschaftlichen Maßstäben. Beratung wird 

nicht als Gesellschaftsberatung verstanden, sondern als Dienstleistung einer Branche. Die 

Sprache Rafats bedient sich eines Wirtschaftsvokabulars und verweist inhaltlich wiederholt auf 

Markträson und wirtschaftliche Mechanismen, wie Marktdruck oder Selbstregulation durch die 

Gesetze des Marktes. Zurückblickend auf die dargelegten Kritikpunkte und Statusbeschrei-

bungen der Politikberatung, scheint Rafats Ansatz somit nicht der mehrheitlichen Betrachtung 

zu entsprechen. Da die weit verbreite Definition der Gesellschaftsberatung jedoch aus dem 

Forschungsdesign ausgeschlossen wurde und sich kommerzielle Anbieter eben diesen Para-

metern ausgesetzt sehen, lohnt sich auch angesichts der Ökonomisierungskritik der Blick auf 

Rafats Analyse. 

 
658 Vgl. Stock, Günter: Vorwort, in: Der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Leitlinien 

Politikberatung. Berlin, 2008. S. 7 – 8. S. 7. 
659 Vgl. Rafat 2012, S. 159ff und 174ff. 
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Zu Beginn wird eine dreiteilige Typologie aufgestellt, mit der beschrieben werden kann, 

in welchen Dimensionen sich die Wirkung von Leitlinien entfalten kann: 1.) moralisch/rechtlich, 

2.) ethisch und 3. Instrumentell-technisch/pragmatisch.660 Auf dieser Basis definiert Rafat ei-

nen Kriterienkatalog, der sich aus verschiedenen existierenden Kodizes speist. Anschließend 

führt er Interviews mit Beratenden bezüglich ihrer Arbeit und ihrer Erfahrungen durch , um die 

Antworten mit dem Katalog abzugleichen.  

Obwohl Leitlilien oft als Garanten zur Qualitätssicherung gesehen werden, ist auf Sei-

ten der professionellen Politics-Beratung eine andere Sicht vertreten. In Rafats Interviews zeigt 

sich, dass bei ihnen der Glaube an eine Selbstregulierung stark ausgeprägt ist. Daraus folgert, 

dass die automatische Regulierung durch den Markt besser funktioniert als eine Überwachung 

durch Kontrollinstanzen. Die Schaffung neuer regulierender Institutionen wird skeptisch gese-

hen. Für die kommerziellen Beratung scheint es möglich zu sein, dass der Marktdruck von 

selbst für die Einhaltung von Qualitätsstandards sorgt. Ergänzend könnten Verbände als 

Wach- und Strafinstanzen dienen.661  

Dieser Glauben an die regulierenden Kräfte des Marktes könnte auch dazu beitragen, 

dass aus Sicht der interviewten Beratenden nur wenige Anbieter gegen bestehende Kodizes 

verstoßen und ihre Beratungsleistung verbessern müssen.662 Es stellt sich hierbei dann auch 

die Frage, wie auf Verletzungen von Leitlinien eigentlich zu reagieren ist und wie solche Fälle 

durch Kodizes geregelt werden können. Aus den Interviews ergibt sich, dass es fraglich 

scheint, ob eine Sanktionierung überhaupt möglich ist, oder ob diese eher einer Bewusstseins-

machung von Standards dienen sollten. Bei dieser Frage gilt es aber auch, zwischen Verstö-

ßen auf moralisch/rechtlicher und Verstößen auf ethischer oder instrumenteller Ebene zu dif-

ferenzieren. Für erstere, die den Großteil der Fehltritte ausmachen, sollten öffentliche Institu-

tionen zuständig sein. Vereine oder Verbände sollten für die Einhaltung der restlichen Richtli-

nien eintreten.663 An dieser Stelle zeigt sich, dass die kommerziellen Beratenden darauf set-

zen, die Anfrageseite mit in die Verantwortung einzubinden. Das wird auch damit begründet, 

dass die Beratenen durch ihre politische Stellung die Möglichkeit haben, Kriterienkataloge 

durchzusetzen.664  

Wie könnten also nun einheitlich bindende Standards geschaffen werden? Ist das über-

haupt möglich? Gerade im Bereich der Politics-Beratung herrscht viel Konkurrenz zwischen 

verschiedenen Kodizes. Dadurch sinkt die Bindungskraft der einzelnen Kriterienkataloge.665 

Mögen im Bereich der wissenschaftlichen Politikberatung noch Postulate und Standards eine 

Richtschnur bilden, fallen diese bei kommunikativer Expertise weg. Am Beispiel Europa zeigt 

 
660 Vgl. Rafat 2012, S. 93.  
661 Vgl. ebd., S. 194 und 208ff. 
662 Vgl. ebd. S. 174. 
663 Vgl. ebd., S. 187 und 193. 
664 Vgl. ebd., S. 209.  
665 Vgl. ebd., S. 180.  
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Rafat, wie in diesem Wust an Leitlinien ein universeller Kodex verfasst werden könnte. Einlei-

tend wird ein Rahmen beschrieben, der dazu dient, die Ziele und Minimalstandards des Krite-

rienkatalogs zu bestimmen. Nachdem dieser gesetzt wurde, können die eigentlichen Richtli-

nien verfasst werden. Die Umsetzung erfolgt durch die einzelnen Mitgliedsstaaten. Dieses Ver-

fahren, so Rafat, könnte abstrahiert und auf Politikberatung angewendet werden.666 Beim Ver-

fassen müsste beachtet werden, keine zu umfangreichen Kodizes zu veröffentlichen. Auch 

wenn die Handlungsbereiche komplex sind, sollten sie verallgemeinernd beschrieben werden, 

da seitenstarke Handbücher wenige Chancen hätten, gelesen zu werden. Praxistauglichkeit 

muss daher gewährleistet sein.667 Somit dienen Leitlinien vor allem dazu, einen Beitrag zur 

Selbsthinterfragung und kritischen Reflexion der Beratenden zu leisten.668  

 Neben den bereits genannten Qualitätsmerkmalen betonen die Interviews und die un-

tersuchten Kodizes auch Öffentlichkeit und Transparenz. Einsehbare und nachvollziehbare 

Beratungsstrukturen erzeugen Druck, dass die Erbringung der Expertise beispielsweise nach 

normativen, moralischen, ethischen und qualitativen Richtlinien bewertbar wird. Durch die 

mögliche Publikation von Verstößen entsteht eine weitere Kontrollfunktion.669  

Ebenfalls zu den Aspekten, die in der Studie adressiert werden, gehören Neutralität, 

Objektivität und Unabhängigkeit. Die drei Begriffe sind bedeutungsverwandt und sollten ideal-

erweise zum Selbstanspruch der Beratenden gehören. Es ist jedoch unklar, wie unabhängig 

bezahlte Expertise überhaupt sein kann. Loyalität, so gibt die Branche wieder, wechselt mit 

den Verträgen, durch die immer neue Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Somit fällt Neut-

ralität weg, sobald ein kommerzielles Auftragsverhältnis entstanden ist. Der Grad der Objekti-

vität hängt bei professionellen Beratenden stark davon ab, inwieweit eine kritische Selbstbe-

trachtung dabei hilft, eigene Vorlieben oder Interessen aufzudecken. Der Praxisalltag zeigt den 

normativen Wunschvorstellungen ihre Grenzen auf.670 Somit erscheint es fraglich, inwiefern 

Neutralität, Objektivität und Unabhängigkeit in Kodizes verarbeitet werden können.  

 Nachdem Leitlinien konzipiert und verfasst wurden, müssen sie in der Breite kommu-

niziert werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass niemand Unwissenheit als Grund für 

einen Verstoß vorschieben kann. Dies gilt selbstverständlich nur für ethische und pragmati-

sche Qualitätsstandards, da die Kenntnisnahme moralischer Werte als gegeben verstanden 

werden kann. Die Verbreitung der Leitlinien und ein universelles Verständnis werden durch 

den Umstand erschwert, dass es kein heterogenes Vokabular und nur wenige allgemeingültige 

Definitionen im Bereich der Politikberatung gibt. In Konsequenz wird es schwieriger, Standar-

disierungen zu implementieren.671  

 
666 Vgl. Rafat 2012, S. 211. 
667 Vgl. ebd., S. 184f. 
668 Vgl. ebd., S. 200 und 207. 
669 Vgl. ebd., 174 und 207ff. 
670 Vgl. ebd., S. 214ff. 
671 Vgl. ebd., S. 179 und 212.  
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 Aber auch nach einer Verabschiedung und Verbreitung von Leitlinien sind die Heraus-

forderungen noch nicht abgeschlossen. Trotz etablierter Standards muss die Diskussion um 

Qualität am Leben gehalten und darf nicht vorzeitig abgehakt werden. Die Merkmale hochwer-

tiger Politikberatung könnten sich ändern und benötigen daher in einem gewissen Abstand 

eine Revision.672 Trotz all dieser Bemühungen und der Potenziale, die in Leitlinien und Kodizes 

stecken, um die Qualität von Expertise zu sichern, wird es wohl, so schlussfolgert Rafat, wohl 

nie den DIN-genormten Politikberatenden geben.673 

Die Untersuchung der BBAW beschäftigt sich dezidiert mit wissenschaftlicher Politik-

beratung. Die Forschungsergebnisse sind das Ergebnis einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, 

die 2004 ihre Arbeit aufnahm und 2008 in Form einer Publikation und konkreter Leitlinien ver-

öffentlicht wurden. Im Gegensatz zu Rafats Untersuchung definiert die Arbeitsgruppe Politik-

beratung als wissenschaftliche Expertise für die Gesamtgesellschaft. Das erklärte Ziel war es, 

festzuhalten, unter welchen Bedingungen diese optimal ablaufen und wirken kann.674 Als zent-

rale Organisationsprinzipien zur Qualitätssicherung dienen „Distanz, Pluralität, Transparenz 

und Öffentlichkeit“675. Distanz beschreibt primär die Trennung von Partikularinteressen und 

wissenschaftlicher Expertise. Sie ist nötig, um eine unabhängige Beratung zu gewährleisten. 

Beispiele für distanzförderliche Maßnahmen sind eine ausreichende Ausstattung mit Ressour-

cen, ein offener Zugang zu nötigem Wissen, Fakten und Daten. Diese beeinflussen auch die 

Effektivität der Beratung positiv.676 Pluralität folgt dem Gebot der Interdisziplinarität und der 

Stimmenvielfalt der Ratgebenden. Damit verbunden sind auch gestalterische Optionen, wie 

zum Beispiel, ob es ein Minderheitsvotum gibt. Falls ein solches nicht vorgesehen ist, vermittelt 

das Beratungsergebnis ein besseres Gesamtbild für die Öffentlichkeit. Falls es ein Minder-

heitsvotum gibt, erweitert das wiederum die Handlungsoptionen, die von den Beratenen abge-

leitet werden können.677 Transparenz bezieht sich auf den Einblick in die Beratung und die 

darauffolgende Entscheidungsfindung. So kann das Vertrauen in Expertise gestärkt und für 

mehr Verständnis für politischen Prozesse gesorgt werden. Zeitgleich ermöglichen transpa-

rente Abläufe eine bessere Evaluation der Beratung und sind ein Mittel, um der selektiven 

Nutzung von Expertise entgegenzuwirken.678 Öffentlichkeit wiederum ist dann gegeben, wenn 

Informationen zu Beratenden, zur Beratung selbst und zu Ergebnissen zugänglich gemacht 

werden. Vertraulichkeit hingegen stärkt die Position der Politikberatung gegen Instrumentali-

sierung, verstößt aber gegen das Prinzip der Transparenz und schadet der Außenwirkung.679 

 
672 Vgl. Rafat 2021, S. 204. 
673 Vgl. ebd., S. 183. 
674 Vgl. Stock 2008, S. 7. 
675 Weingart/Lentsch 2008, S. 284. 
676 Vgl. ebd., S. 284ff. 
677 Vgl. ebd., S. 204 und 284.  
678 Vgl. ebd., S. 284ff. 

Vgl. Mayntz 2009, S. 12. 
679 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 204 und 285. 
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Ein weiterer Unterschied zu Rafats Untersuchung ergibt sich aus der Tatsache, dass 

die BBAW auch den rechtlichen Rahmen der Politikberatung beleuchtet. Somit verfügt diese 

Studie über eine deutlich stärkere Rückbindung an demokratische Prinzipien und unterstreicht 

die Bedeutung einer rechtlichen Basis und der Institutionalisierung im Bereich der wissen-

schaftlichen Politikberatung. Darüber hinaus zeichnen sich Gremien durch einen hohen Grad 

an Legitimität aus und sind besser vor politischer Beeinflussung geschützt, wenn sie auf einer 

gesetzlichen Grundlage basieren. So verankerte Beratungsinstanzen können jedoch die Poli-

tik unter Druck setzen, da ihre Einsetzung einen Handlungs- und Beratungsbedarf signalisiert. 

Ein mit Bedacht formulierter Auftrag kann hier entscheidend abtönen.680 

Zur Umsetzung der zentralen Werte durch Leitlinien macht die BBAW verschiedene 

Ansatzpunkte aus. Zum einen sollten sie Unabhängigkeit durchsetzen, worunter Expertise ver-

standen wird, die ohne Einfluss von außen verfasst und ohne Einflussnahme durch die Bera-

tenen vermittelt wird. Das bezieht sich auch explizit auf die Beratungsmethodik und die Inter-

pretation der Resultate. Dauerhafte Beratungsgremien sollten gesetzlich verankert oder durch 

einen Erlass installiert werden. Außerdem sollte für Instanzen, „deren Beratungsergebnisse 

unmittelbare rechtliche Relevanz haben, [sollte] eine parlamentarisch-gesetzliche Grund-

lage“681 präzise definiert werden.682 Ebenfalls wichtig für die Gewährleistung von Unabhängig-

keit sind operative Möglichkeiten und Ressourcen, wie zum Beispiel eine eigene Geschäfts-

stelle, ohne die umfangreiche Beratungsprozesse nicht realisiert werden können. Aber auch 

institutionelle Gestaltungsfaktoren wie die Regelung zur Bestimmung von Mitgliedern oder des 

Vorsitzes spielen eine entscheidende Rolle.683 Die BBAW betont, dass gerade im Bereich der 

mit Risiko und Sicherheit verbundenen Diskussionen von technologisch-wissenschaftlichen 

Problemen Maßnahmen zur Sicherung unabhängiger Gremien von großer Wichtigkeit sind.684  

Bei allen Bemühungen, die Unabhängigkeit von Expertise zu etablieren und zu bewah-

ren, darf der Auftrag der Gesellschaftsberatung nicht aus den Augen verloren werden. Zwar 

ist Distanz zur Etablierung von Unabhängigkeit nötig, sollte sich aber nur auf institutioneller 

Ebene bemerkbar machen.685 Politikberatung ist heutzutage ein dialogischer Prozess, der 

ohne Austausch und Kooperation nicht greift. Darum müssen, auch im Interesse der Öffent-

lichkeit und zur Wahrung demokratischer Prinzipien, regulierende Maßnahmen ergriffen wer-

den. Das geschieht nicht nur im Interesse vertrauensschaffender Maßnahmen, sondern betrifft 

 
680 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 201f. 
681 Vgl. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW): Leitlinien Politikberatung, in: Der Präsident der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Leitlinien Politikberatung. Berlin, 2008. S. 35 – 41. S. 35. 

Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 203.  
682 Vgl. Mayntz 2009, S. 10f. 

Vgl. BBAW 2008, S. 35 

Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 203.  
683 Vgl. Mayntz 2009, S. 10f. 

Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 203. 
684 Vgl. ebd. 
685 Vgl. ebd. 
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auch direkt die Bindungskraft von Expertise. Einer Politikberatung, die sich zurück in den El-

fenbeinturm wünscht, droht die Rückkehr zu akademischen Mustern und nicht anwendbaren 

oder verständlichen Ratschlägen.686 Standardisierung und Reglementierung sind also unum-

gänglich: „Gerade weil wissenschaftliche Politikberatung unverzichtbares Element modernder 

demokratischer Politiksysteme ist, wird sie zum Gegenstand der Regulierung.“687 Ein entspre-

chendes institutionelles Design gewährleistet Maßnahmen, dass die erbrachte wissenschaftli-

che Expertise fachlich korrekt ist und für die Beratenen nützlich sowie umsetzbar formuliert 

wird. Die Qualität wissenschaftlicher Politikberatung drückt sich also in zwei Dimensionen aus: 

epistemische und politische Robustheit.688  

Die BBAW beschreibt weitere zentrale Werte für Qualitätssicherungsmaßnahmen. 

Dazu gehört auch das Mandat der Expertise. In der Auftragsbeschreibung sollten die Aktions-

bereiche von Beratenden und Beratenen klar festgehalten und gegeneinander abgegrenzt 

werden. Ein weites Mandat stärkt die wissenschaftliche Robustheit, schwächt im Gegenzug 

aber die Nutzbarkeit für die Politik. Enge Mandate bieten sich bei einzelnen Entscheidungen 

an, die nach konkreter Expertise verlangen. Der klare thematische und zeitliche Rahmen stärkt 

durch seine Problemspezifik die politische Robustheit. Auch während der Auftragserteilung 

sollte festgelegt werden, welche Bestimmungen für die Produktion von Handlungsempfehlun-

gen greifen und inwieweit das Gremium sich in dem abgesteckten Themenfeld selbst verwal-

ten kann. Das Mandat sollte ebenfalls beschreiben, ob neu entdeckte Aspekte und Fragen 

angesteuert werden dürfen und ob normativ gearbeitet werden darf.689 

Dass die Gremienbesetzung zu den entscheidenden Gestaltungsoptionen gehört, 

wurde bereits festgehalten. Auch die Leitlinien der BBAW adressieren diesen Punkt. Mögliche 

Modi zur Mitgliederbestimmung sind die Kooptation oder die Bestimmung durch Auftragge-

bende. In beiden Fällen muss Transparenz herrschen und die benötige fachliche Aufstellung 

wiedergegeben werden. Kooptation stärkt initial die epistemische Robustheit, kann jedoch bei 

langer Zugehörigkeit der jeweiligen Mitglieder zu verhornten Strukturen führen, wenn immer 

wieder die gleichen Netzwerke abgegriffen werden. Bei der Wahl durch die Auftraggebenden 

wird die Legitimation des Gremiums geschwächt und eine Tür für die Instrumentalisierung der 

Expertise geöffnet.690  

Die Veröffentlichung und Verbreitung der Expertise gehört auch in den Bereich, der 

durch Leitlinien reglementiert werden sollte. Ein Gremium sollte die Publikation seiner Ergeb-

nisse nach Möglichkeit so schnell wie möglich anstreben und eine Verschleppung vermeiden. 

 
686 Vgl. Mayntz 2009, S. 7ff. 
687 Weingart/Lentsch 2008, S. 17. 
688 Vgl. Lentsch, Justus/Weingart, Peter: Quality control in the advisory process: towards an institutional design for robust sci-

ence advice, in: Lentsch, Justus/Weingart, Peter (Hrsg.): The Politics of Scientific Advice: Institutional Design for Quality Assur-

ance. Cambridge, 2011. S. 353 – 374. S. 354f. 

Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 17. 
689 Vgl. ebd., S. 202.  
690 Vgl. ebd., S 202f. und S. 286. 
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Schon bei der Auftragsgestaltung kann ein entsprechender Zeitrahmen festgelegt werden, der 

aber auch den Beauftragenden genug Zeit für eine Reaktion und Umsetzung der Beratungs-

ergebnisse einräumen sollte.691 Zeitgleich muss festgehalten werden, was überhaupt kommu-

niziert wird. Soll das Mandat und die Einrichtung des Gremiums schon vermittelt werden, wird 

der Arbeitsprozess detailliert publiziert oder sollen letztlich nur die Beratungsergebnisse ver-

öffentlicht werden? Die Frage ist am Ende auch: Wer darf veröffentlichen? Wenn das Bera-

tungsgremium die Expertise publiziert, stärkt das seine Position. Dieser Weg kann jedoch 

problematisch werden, wenn Beratende dazu neigen sollten, ihre Interessen vertreten zu wol-

len oder dadurch, dass die Entscheidungsautonomie der Politik eingeschränkt wird. Falls die 

Beratenen über das Publikationsrecht verfügen, besteht die Gefahr, dass unbequeme Exper-

tise einfach unterschlagen wird. Das verweist erneut darauf, dass nicht nur auf Seiten der 

Beratenden Regulierungsbedarf besteht. Auch die Beratenen und ihr Umgang mit dem gene-

rierten Wissen sollten gewissen Regeln unterworfen sein.692  

Der Wunsch ist, dass Leitlinien die Qualität von Beratung garantieren, Arbeitsprozesse 

regulieren und die Vereinbarkeit epistemischer und politischer Robustheit sichern. Grundsätz-

lich erscheint es möglich, durch die Implementierung von Richtlinien die Standards der wis-

senschaftlichen Expertise und ihrer grundsätzlichen Nutzbarkeit zu regeln, aber die letztendli-

che Verwertung und Anwendung des Ratschlags bleibt in den Händen Beratenen.693 Leitlinien 

scheitern auch daran, die komplexen Beziehungen von Beratungssituationen vollständig zu 

reglementieren. Als Standards und Richtlinien helfen sie aber, Verstöße aufzuzeigen und ein 

Bewusstsein für eine gute Praxis zu schaffen.694  

Bemerkenswert ist, dass es bislang kaum Bemühungen gibt, die Anfrageseite zu reg-

lementieren. Leitlinien adressieren vor allem institutionalisierte und formalisierte Beratungs-

instanzen. Der Schwerpunkt der Leitlinien liegt hierbei auf den Vorgängen bei Policy-Beratung. 

Generalisiert lässt sich sagen, dass die Regulierung von Politikberatung primär bei der Genese 

und Vermittlung der Expertise greift, aber nicht bei ihrer Umsetzung.695 In Anbetracht der Le-

gitimationsfrage ist dies jedoch auch nicht unverständliche Schieflage. Eine weitere Standar-

disierung durch Richtlinien würde der Professionalisierung und Weiterentwicklung der Politik-

beratung weiteren Vortrieb verschaffen oder könnte die Politik unter Zugzwang setzen. Letzt-

lich hängt auch die Glaubwürdigkeit der Expertinnen und Experten von regulierenden Maß-

nahmen ab. In der Literatur finden sich vermehrt Forderungen nach solchen Schritten.696 Es 

gibt auch bereits Leitlinien einzelner Gremien oder Institutionen in Deutschland, die versuchen, 

die Anfrageseite zu adressieren. Diese nehme sich aber nur des Umgangs mit Expertise an, 

 
691 Vgl. Weingart/Lentsch 2008., S. 287. 
692 Vgl. ebd., S. 205 und 287. 
693 Vgl. Mayntz 2009, S. 15.  
694 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 287. 
695 Vgl. Mayntz 2009, S. 5ff. 
696 Vgl. Rafat 2012, S. 92f. 
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lassen dabei relevante Aspekte wie die Mitgliederauswahl außen vor. Letztlich können Leitli-

nien aber nicht erzwingen, dass Expertise nur sachbezogen und rationalisierend eingesetzt 

wird. Sie haben kaum Einfluss auf die politische Robustheit im Einzelfall, können jedoch ge-

nerell positiv auf diese einwirken.697 Trotz dieser Mängel sollten die Versuche nicht unterblei-

ben, Richtlinien als ein Mittel zur Sicherung der Qualität von Politikberatung weiter zu verfol-

gen. Gerade für dauerhafte wissenschaftliche Politikberatungsinstanzen sollten Kontrollmög-

lichkeiten eingeführt werden, die sowohl die prozeduralen als auch die kommunikativen As-

pekte der Expertise betreffen.698  

Wie in diesem Kapitel aus der Literatur abgeleitet werden konnte, befindet sich die 

Politikberatung in einer mit Spannung aufgeladenen Situation. Die Analysen zur Professiona-

lisierung, Pluralisierung und Demokratisierung werden dabei verbunden mit Beobachtungen 

von krisenhaften Entwicklungen. Diese sind auch hervorgerufen durch die Wandlung zur Ge-

sellschaftsberatung und Medialisierung von Expertise, begleitet durch die andauernde Gefahr 

der Politisierung oder des Vorwurfs des Lobbyismus. Ebenfalls eine Herausforderung ist der 

Umstand, dass sich die Definition des Experten und der Expertin verschoben hat und diese 

nicht mehr nur aus der Wissenschaft stammen. Die Expertise ist pluralisiert und richtet sich 

nun immer öfter an die breite Öffentlichkeit. 

 Für die Untersuchung der Politikberatung bieten sich unterschiedliche Klassifikationen 

für eine annähernde Einordnung an. Im Hinblick auf politkulturelle Einflüssen sollten bei einer 

Analyse auch nationale Spezifika beachtet werden. Für Deutschland bedeutet das zusammen-

gefasst eine heterogene Beratungslandschaft, bei der besonderer Wert auf Konsens und Per-

spektivenvielfalt gelegt wird und noch vergleichsweise viel Vertrauen in Institutionen gesetzt 

wird. Bei diesen, idealerweise wissenschaftlichen Einrichtungen, vertraut man auf die Qualität 

der Expertise, die zentral vom institutionellen Design abhängig ist. Mit Leitlinien, Kodizes und 

anderen Maßnahmen der Qualitätssicherung kommt der Versuch aus der Riege der Beratung 

selbst, die eigene Leistungsfähigkeit abzusichern.  

 

4.) Wissenschaftspolitik  

Es gilt nun, die Wissenschaftspolitik in der Bundesrepublik Deutschland näher zu bestimmen, 

um das Untersuchungsfeld vollständig ausgebreitet zu haben. Daher wird im folgenden Kapitel 

erarbeitet, welche Orientierungsmöglichkeiten sich für die Entscheidungsfindung eröffnen. 

Welche Aktionsfelder und Problembereiche sind bekannt? Was muss bedacht werden in der 

strategischen Planung von Wissenschaft und Forschung?  

 Hierzu werden einleitend zentrale Begriffe erläutert, deren Definitionen für ein umfas-

sendes Verständnis davon notwendig sind, was Wissenschaftspolitik einschließt. Danach wird 

 
697 Vgl. Mayntz 2009, S. 12ff. 
698 Vgl. Weingart/Lentsch 2008, S. 286. 
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der Blick auf das spezifische System in Deutschland gelenkt. Zusammen mit dem Wiederauf-

bau der Bundesrepublik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Wissenschaftspolitik neu 

ausdefiniert. Welche Konstanten und Kontinuitäten gibt es hierbei und wo lassen sich hinge-

gen Veränderungen und Umbrüche feststellen? Dieser Blick zurück ist von Bedeutung, da sich 

die Entwicklungen der Vergangenheit auf das Erbgut der Wissenschaftspolitik übertragen ha-

ben und so die aktuelle Policy und ihre Gestaltungsmöglichkeiten beeinflussen.699 Zu diesen 

prägenden Faktoren gehört auch ein Wandel in der Steuerung von Wissenschaft und For-

schung, der unter dem Begriff der Neuen Governance zusammengefasst wird. Um die definie-

renden Elemente zu komplettieren, werden anschließend die institutionelle Ausprägung und 

die wichtigsten Beteiligten der Wissenschaftspolitik in Deutschland dargelegt. Die Untersu-

chung beschränkt sich dabei auf die Bundesebene und verzichtet darauf, Beratende und Be-

ratene der Länder oder internationale Aktionsmuster zu implementieren. Das System der Bun-

desrepublik ist bereits äußerst differenziert und komplex, sodass eine Ausweitung den Rah-

men dieser Arbeit sprengen würde.  

 Im Anschluss hieran werden aktuelle Schwerpunkte und Problemfelder identifiziert, um 

die aktuellen strategischen Ausrichtungen und Ansatzpunkte zu definieren. Dazu gehören vor 

allem der Wettbewerb und die Innovationsfähigkeit des Wissenschaftssystems in Deutschland. 

Eng damit verbunden ist die Internationalisierung von Forschung und die Europäisierung der 

Wissenschaftspolitik. Unter den Begriffen Ethik und Risiko lassen sich weitere Entwicklungen 

zusammenfassen, die gerade mit Blick auf Politikberatung in der Wissenschaftspolitik und den 

bereits erörterten Kriterien von besonderem Interesse sind. Entsprechende Schwerpunkte fin-

den sich in der besonderen Stellung der Lebenswissenschaften und allgemein durch den tech-

nischen Fortschritt, seinen Folgen und deren präventiver Abschätzung.  

 

4.1.) Elemente und Herausforderungen 

Es besteht aus Sicht der Politik kein Zweifel, dass die Wissenschaft zentral für das Wohlerge-

hen und den Wohlstand der Bundesrepublik ist.700 Auch gesamtgesellschaftlich ist ihre Stel-

lung gefestigt und die Bedeutung des Fortschritts anerkannt, obwohl zumeist nur thematische 

Schlaglichter in den Fokus der Öffentlichkeit treten und diskutiert werden. Bereits im 19. Jahr-

hundert lassen sich Beispiele für solche populären Ereignisse der Wissenschaftspolitik in 

Deutschland feststellen.701 Diese Geltung spiegelt sich auch in einer Investitionsbereitschaft 

der öffentlichen und privaten Träger wider. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 

 
699 Vgl. Brede 2006, S. 7. 
700 Vgl. BMBF 2014a. S. 17. 

Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bildung und Forschung in Zahlen 2015. Bonn und Berlin, 2015b. S. 

9. 
701 Vgl. Schreiber, Georg: Deutsche Wissenschaftspolitik von Bismarck bis zum Atomwissenschaftler Otto Hahn. Arbeitsgemein-

schaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften Heft 6. Festschrift zum 75. Geburtstag Otto Hahns. Köln und 

Opladen, 1954. 
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(FuE) in Deutschland steigen konstant und mit umfassenden Maßnahmen wie der Exzellenz-

initiative sollen auch die Hochschulen gestärkt werden.702 Gemessen am Anteil des Bruttoin-

landsprodukts bewegt sich Deutschland in der Internationalen Spitze der aufgewendeten Fi-

nanzmittel für FuE. Seit 2011 übertreffen die Bruttoinlandsausgaben die der USA, werden aber 

im europäischen Vergleich für 2019 mit 3,18% noch von der Schweiz, Schweden und Öster-

reich übertroffen. Weltweite Spitze ist Korea, das 2019 ganze 4,53% für seine FuE ausgege-

ben hat.703 Das Forschungsvolumen von NGOs ist in Deutschland von geringem Umfang. Von 

den insgesamt 104,7 Milliarden Euro der Bruttoinlandsausgaben für FuE gingen 2018 nur 

0,38% auf private Institutionen ohne Erwerbszweck zurück.704 Prozentual gemessen bewegen 

sich diese Zahlen auf dem Niveau der Jahrtausendwende.705 

So eindeutig die Relevanz von Forschung also auch für die Öffentlichkeit zu sein 

scheint und so geläufig Begriffe wie Wissenschaft und Innovation als politische Vokabeln ver-

wendet werden, mangelt es immer wieder an Begriffsschärfe. Umfassende und trotzdem prä-

zise Definitionen der Wissenschaftspolitik sind im Angesicht vieler kurz gefasster oder auf ein 

Detail abstellender Erklärungsansätze nicht leicht zu finden. Eine häufig anzutreffende Be-

schreibung begnügt sich damit, zwischen zwei großen Säulen zu differenzieren. Auf der einen 

Seite steht die Forschungspolitik, die sich auf intra- und extramurale Institutionen bezieht, und 

insbesondere als Forschungsförderpolitik verstanden wird. Die andere Säule ist die Hoch-

schulpolitik, die sich, aufgrund ihrer Lehrbezüge und curricularen Aspekte, folglich auch in der 

Nähe der Bildungspolitik befindet. Wissenschaftspolitik ist in diesem Sinne auch als Nach-

wuchspolitik zu verstehen, da sie auf die Ausbildung der Studierenden und der Förderung der 

Forschenden in der frühen Berufsphase abzielt. Beide Elemente sollten nicht als getrennt be-

trachtet werden, sondern beeinflussen sich gegenseitig.706 

Selbstverständlich finden sich in der Literatur auch Ansätze zur weiteren Begriffsdiffe-

renzierung. Demnach betrifft Wissenschaftspolitik auch technologiepolitische Weichenstellun-

gen und dabei vor allem die intendierten und unintendierten Konsequenzen, die sich für die 

 
702 Vgl. BMBF 2014a, S. 17ff. 

Vgl. BMBF 2015b, S. 9ff. 
703 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bundesbericht Forschung und Innovation 2020. Daten und Fak-

ten zum deutschen Forschungs- und Innovationssystem. Berlin, 2020b. S. 10f. 
704 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bildung und Forschung in Zahlen 2020. Bonn und Berlin, 2020a. 

S. 9. 
705 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Strategische Forschungsförderung. Empfehlungen zu Kommunikation, Kooperation und Wettbe-

werb im Wissenschaftssystem. Drs. 5654/03. Essen, 2003. S. 51f. 
706 Vgl. Holzinger, Katharina: Wissenschaftspolitik, in: Nohlen, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik. München, 2001. S. 579 

– 580. S. 580. 

Vgl. Lengwiler 2010, S. 13f. 

Vgl. o.V.: Wissenschaftspolitik, in: Holtmann, Everhard (Hrsg.): Politik-Lexikon. 3. Auflage. München und Wien, 2000. S. 781 – 

782. S. 781. 

Vgl. Teichler 2010, S. 52. 



114 
 

gesamte Gesellschaft ergeben.707 Darüber hinaus adressiert sie nicht nur Inhalte, sondern be-

zieht sich ebenfalls auf die Beteiligten und Prozesse in der Vorbereitung sowie Umsetzung 

wissenschaftsbezogener Politik. Sie bezeichnet daher auch mögliche Einflussfaktoren, Modi 

der Entscheidungsfindung und prozedurale Aspekte.708   

Ein zentrales Thema, das die Wissenschaftspolitik fast schon leitmotivisch begleitet, 

sind Finanzen. Nur wenige Forschende können die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, 

die sie für Ihre Arbeit gerne hätten.709 Der stetig steigende Ressourcenbedarf zwingt die For-

schung auch dazu, sich stärker an gesellschaftliche und politische Wünsche zu orientieren, 

die ihren Niederschlag in Förderprogrammen finden und so signalisieren, wo Gelder zu gene-

rieren sind. Wissenschaftsförderer und die Politik sehen sich wiederum dem Druck ausgesetzt, 

die Forschungsbemühungen zu unterstützen, die einen schnellen und erkennbaren Nutzen für 

die Gesellschaft produzieren.710 Unter diesem Gesichtspunkt präsentiert sich Wissenschafts-

politik vor allem als eine Vermittlungsleistung zwischen staatlichen-gesellschaftlichen Interes-

sen und der wissenschaftlichen Selbstverwaltung.711 Die Steuerungsmöglichkeiten der Politik 

sind hierbei stark begrenzt. Das wissenschaftliche Wissen, das benötigt wird, um einen großen 

Teil der Probleme in Forschung und Lehre zu lösen, wird in der Wissenschaftsgemeinde pro-

duziert. Die Forschenden selbst besitzen auch die definierende Urteilsfähigkeit über die Qua-

lität von Wissenschaft und ihrer Entwicklung aus epistemischer Perspektive. Den staatlichen 

Akteurinnen und Akteuren werden so in inhaltlichen Diskussionen schnell ihre Grenzen be-

wusst, während die Besonderheiten der wissenschaftlichen Wissensproduktion direkte Ein-

griffe zusätzlich verweigern.712  

Es zeigt sich bereits hier, dass die Politik in diesem Feld also geteilt getragen werden 

muss. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen Teil des Steuerapparats sein, wäh-

rend der Staat bereits mit der Übersetzung gesellschaftlicher und politischer Probleme an die 

Wissenschaft eine große Aufgabe zu erfüllen hat.713 Die Steuerungsmöglichkeiten der Politik 

sind daher übersichtlich und auf Strukturbildung und Rahmensetzung beschränkt. Ein ein-

schreitender und bestimmender Staat entspricht schon klassisch nicht dem deutschen Bild der 

Wissenschaftspolitik.714 Dennoch finden sich in der Literatur auch Definitionen, die von „staatl. 

Maßnahmen zur Förderung und Beeinflussung von Wissenschaft und Forschung“715 sprechen. 

 
707 Vgl. Kreutzkam 1982, S. 59. 
708 Vgl. Schütte, Georg: Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaft im globalen Wandel gestalten, in: Simon, Dagmar/Knie, An-

drea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 151 – 161. S. 152. 
709 Vgl. Drilhon, Gabriel: Choosing Priorities in Science and Technology. Paris, 1991. S. 17. 
710 Vgl. Stucke, Andreas: Staatliche Akteure in der Wissenschaftspolitik, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan 

(Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 363 – 376. S. 367. 
711 Vgl. Knie/Simon 2010, S. 36.  
712 Vgl. ebd., S. 35f. 

Vgl. Stucke 2010, S. 373. 
713 Vgl. ebd. 
714 Vgl. Schreiber 1954, S. 11. 
715 Vgl. Holzinger 2001, S. 579f. 
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Eine solche Auslegung scheint, auch aufgrund der Beschränkung des Aktionsverständnisses 

auf den Staat, nicht aufrechtzuerhalten. 

Die Konzeption der rahmengebenden Rolle findet sich auch in Publikationen zu aktu-

ellen wissenschaftspolitischen Vorhaben des Bundes und der Länder.716 Neben der Überset-

zungsleistung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft besteht die zentrale Aufgabe der Wis-

senschaftspolitik für Bund und Länder daher darin, die Finanzierung der Forschung zu sichern 

und Rechtssicherheit zu garantieren.717 Diese indirekte Lenkung erfolgt unter anderem durch 

die Bereitstellung von Ressourcen, den Bau von Forschungsinfrastrukturen oder dauerhafte 

Finanzierungsmodelle. Durch Projekt- und Programmfinanzierungen können Anreize gesetzt 

werden, um die Ausrichtung eines Forschungszweigs zu beeinflussen. Gerade letzteres ist 

fundamentaler Bestandteil der Umstellung der Systemsteuerung durch die Neue Governance 

der Wissenschaft.718 Zusammen mit der Grundlagenfinanzierung bildet die so geartet Projekt-

förderung das Fundament der Forschungsförderung in Deutschland.719 

Die Definition von Wissenschaftspolitik hat sich an weiteren Stellen begrifflich und in-

haltlich verändert. Die obenstehend beschriebene und simple Dualität von Forschungs- und 

Hochschulpolitik kann heutzutage angezweifelt werden. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs 

wurde die Wissenschaftspolitik Stück um Stück um die Facetten der Technologie- und Inno-

vationspolitik erweitert. Durch diese Ausdehnung traten neue private und halbstaatliche Ak-

teurinnen und Akteure auf den Plan, was zu einer Dezentralisierung und institutionellen Diver-

sifikation geführt hat.720  

Innovation kann als mal evolutionärer, mal revolutionärer Fortschritt definiert werden. 

Manchmal tragen verschiedene, langsame Schritte zusammen zur Weiterentwicklung bei, 

während manchmal durch einzelne, radikale Entdeckungen neue Tore aufgestoßen werden.721 

Entgegen häufiger Annahme bezeichnet Innovation aber nicht nur den technologischen und 

wissenschaftlichen Fortschritt oder Erneuerung durch Wissen oder Ideen. Darunter ist auch 

die Übersetzung von Forschungsergebnissen in den Markt zu verstehen.722 Daher siedelt sich 

die Innovationspolitik auch direkt zwischen Industrie und Technologie an. Seit 2006 vereint die 

Hightech-Strategie die Bemühungen der einzelnen Ministerien, die Innovationsfähigkeit 

Deutschlands voranzutreiben. Wurden Innovationssysteme früher noch als forschungsoriginär 

 
716 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Roadmap für Forschungsinfrastrukturen. Pilotprojekt des BMBF. 

Bonn, 2013. S. 2. 
717 Vgl. WR 2013b, S. 8. 
718 Vgl. Knie/Simons 2010, S. 35f. 

Vgl. Stucke 2010, S. 373f. 
719 Vgl. Hinze, Sybille: Forschungsförderung in Deutschland, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Hand-

buch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 162 – 175. S. 162. 
720 Vgl. Grupp/Fornahl 2010, S. 143f. 
721 Vgl. Krieger, Wolfgang: Technologiepolitik und Forschungsförderung in der Bundesrepublik, in: Bracher, Karl Diet-

rich/Schwarz, Hans-Peter (Hrsg.) Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 35. Jahrgang, Heft 2. München, 1987. S. 247 – 272. S. 

252. 
722 Vgl. BMBF 2014a, S. 679. 



116 
 

begriffen, werden sie heute also ressortübergreifend verankert. Die Hightech-Strategie mar-

kiert zeitgleich einen Wechsel von breit angesetzter Forschungsförderung zu selektiver Ein-

zelförderung, indem Schwerpunkte festgelegt und besonders stark finanziert werden.723 Zu 

diesen gehören besonders zukunftsträchtige Technologien, die als Schlüsseltechnologien be-

zeichnet werden. Sie sind Innovationstreiber, indem sie neue Technologiefelder eröffnen und 

die Basis für zukünftige Entwicklungen legen. Die Hightech-Strategie betont in diesem Zug die 

Überführung von Schlüsseltechnologien in die Wertschöpfungskette und ihre Anwendung zur 

Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen.724  

Die Adressierung technologischer Fragen beschränkt sich in der Wissenschaftspolitik 

nicht nur auf Innovation und wirtschaftlichen Nutzen. Gerade in Deutschland geht es auch 

darum, die Folgen der technologischen Entwicklung abzuschätzen und die positiven Wirkun-

gen zu verstärken und ungewünschte Konsequenzen möglichst zu vermeiden. Solche Zu-

kunftsprognosen sind nötig, um Entscheidungen auch moralisch und verantwortungsvoll zu 

sichern. Sie erweitern das technische Wissen um subjektive Faktoren, die Erfahrungswerte 

und Praxis inkorporieren.725 Die Wissenschaftspolitik beschäftigt sich also auch mit Technik-

folgenabschätzung, um Handlungsfolgen darzulegen und Entscheidungsoptionen abzuwie-

gen. Diese Prozesse sind nicht genau der Politik oder Wissenschaft zuordenbar, sondern be-

finden sich in der Mitte zwischen Forschung und Politikberatung.726 Eine daraus resultierende 

Technologiesteuerung ist zu einem gewissen Grad auch immer eine Marktsteuerung und hat 

somit direkte ökonomische Konsequenzen.727 Zeitgleich sollen die Forschung gefördert und 

der gewinnbringende Transfer von Technologie beschleunigt werden. Der Technologie- und 

Innovationspolitik als Teil der Wissenschaftspolitik muss daher ein starker Wirtschaftsbezug 

attestiert werden, sodass es nicht verwundert, dass auch Wirtschaftsministerien in der Bun-

desrepublik in diesem Bereich federführend sein können.728  

Auch der so selbstverständlich verwendete Begriff der Forschung lässt sich weiter dif-

ferenzieren. FuE wird von Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF), 

den Großforschungseinrichtungen und der Industrie betrieben.729 Darüber hinaus sind mittler-

weile auch private und nicht auf Profit ausgelegte Einrichtungen ein wichtiger Teil der Erkennt-

niskette, sodass diese auch zum wissenschaftspolitischen Handlungsfeld gezählt werden kön-

nen. Allen ist gemein, dass sie entweder wissenschaftliche, technologische, gesellschaftliche 

 
723 Vgl. Grupp/Fornahl 2010, S. 143ff. 
724 Vgl. BMBF 2014a, S. 21, 26 und 281.  
725 Vgl. Renn, Ortwin: Mit Sicherheit ins Ungewisse. Möglichkeiten und Grenzen der Technikfolgenabschätzung – Essay, in: 

Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) (Hrsg.): Technik, Folgen, Abschätzung. Aus Politik und Zeitgeschichte 6-7/2014. 

Bonn, 2014. S. 3 – 10. S. 4ff. 
726 Vgl. Saretzki, Thomas: Entstehung und Status der Technikfolgenabschätzung, in: Bundeszentrale für politische Bildung 

(BPB) (Hrsg.): Technik, Folgen, Abschätzung. Aus Politik und Zeitgeschichte 6-7/2014. Bonn, 2014. S. 11 – 16. S. 15f. 
727 Vgl. Drilhon 1991, S. 16. 
728 Vgl. BMBF 2014a, S. 311f. 
729 Vgl. Grupp/Fornahl 2010, S. 143. 
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oder auch kulturelle Fragen beantworten wollen. Dies geschieht durch neues Wissen, Anwen-

dungen und Produkte oder Dienstleistungen, die durch Grundlagenforschung, oder ange-

wandte Forschung produziert werden.730 Immer wichtiger wird in diesem Prozess die Auftrags- 

oder auch Vertragsforschung. Darunter können wissenschaftliche Bemühungen privater oder 

öffentlicher Institutionen sowie Personen verstanden werden, die innerhalb eines vorher de-

terminierten Zeitfensters ein genau definiertes Ziel erarbeiten. Im Gesamtspektrum der Wis-

senschaft kommt der Vertragsforschung zwei Funktionen zu, die getrennt oder zugleich erfüllt 

werden. Sie dient als Ersatz, wenn bestehende Forschungsstrukturen nicht bemüht werden 

können oder sollen. Daneben wirkt die Vertragsforschung ergänzend im Zusammenspiel mit 

laufenden Forschungsvorhaben. Sie kann dabei weder öffentlicher noch privater Forschung 

hinzugerechnet werden, sondern spielt sich zwischen Staat, Wirtschaft und Wissenschaft ab. 

Die Vertragsforschung bildet so eine hybride Gemengelage für ein hybrides Publikum.731 

 Die Herausforderungen in der Wissenschaftspolitik lassen sich zu großen Teilen aus 

den beschriebenen Problemen der Wissenschaft im 21. Jahrhundert ableiten. Darüber hinaus 

zeigt sich, dass auch über mehrere Jahrzehnte hinweg verschiedene Schwierigkeiten nicht 

beseitigt werden konnten. Der öffentliche Diskurs über die wissenschaftspolitische Zielsetzung 

und Forschungsthemen ist trotz direkter Auswirkungen auf die Lebenswelt noch immer häufig 

vernachlässigt und mit einer Unwucht in Richtung Risiko versehen. Das Informationsdefizit auf 

Seiten der politischen Entscheider hat sich nicht nur gehalten, sondern hat in Anbetracht der 

steigenden Komplexität und Diversifikation der Wissenschaft noch an Stärke dazugewonnen. 

Charakteristisch für Deutschland ist dabei die starke Gewichtung parteipolitischer Interessen 

und Werte in der wissenschaftspolitischen Entscheidungsfindung, die bereits seit über 30 Jah-

ren in der Literatur thematisiert wird.732 Eine gleichfalls konstante Herausforderung ist die Stel-

lung der deutschen Wissenschaftslandschaft im internationalen Vergleich. Zu nennen ist hier 

ein oft zitierter technologischer Rückstand zu den USA und Japan, der die Entwicklung der 

Innovations- und Forschungslandschaft seit den 1960ern begleitet.733 Auch in der näheren 

Vergangenheit war das schlechte Abschneiden in Rankings einer der Auslöser für Reformen 

und das, was die wissenschaftspolitische Agenda beeinflusst.734  

 
730 Vgl. BMBF 2014a, S. 678. 
731 Vgl. Lieske, Jürgen: Forschung als Geschäft. Die Entwicklung von Auftragsforschung in den USA und Deutschland. Campus 

Forschung Band 800. Frankfurt, 2000. S. 14 und 19ff. 
732 Vgl. Kreutzkam 1982, S. 66f. 
733 Vgl. Jansen, Dorothea/Semmet, Tobias: Which Way towards a European Research Are? Patterns and Paths of European 

Integration in Research, Technology and Development Policy – An Introduction, in: Jansen, Dorothea (Hrsg.): Towards a Euro-

pean Reserach Area. Proceedings of a Research Conference at the German Research Institute for Public Administration 

Speyer. Interdisziplinäre Schriften zur Wissenschaftsforschung Band 13. Baden-Baden, 2012. S. 13 – 36. S. 15f. 

Vgl. Krieger 1987, S. 248. 

Vgl. Lengwiler 2010, S. 20. 
734 Vgl. Lange, Rainer: Benchmarking, Rankings und Ratings, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): 

Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 322 – 333. S. 324. 
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Einen entscheidenden Einfluss auf diese haben auch die Gruppe von Problemen, die 

unter dem Ausdruck große gesellschaftliche Herausforderungen (GGH) gesammelt werden. 

Ihnen ist allen gemein, dass sie komplex, untereinander verbunden sowie schwer präzise zu 

erfassen sind und verschiedene Lösungsansätze bedürfen. Die GGH setzen sich aus einer 

Vielzahl an Einflussfaktoren zusammen und betreffen alle gesellschaftlichen Subsysteme mit 

weltweit grenzüberschreitendem Ausmaß. Sie entwickeln eine Eigendynamik, wodurch ein 

starker Handlungsdruck entsteht. Es gibt bislang keine feststehende Definition, was in diver-

gierenden Auslegungen und daraus unterschiedlichen Aufgabenbeschreibungen einzelner 

Handelnder resultiert.735 In groben Kategorien ergeben sich die GGH aus der demographi-

schen Entwicklung, dem Klimawandel, pandemischen Krankheitsbildern, Fragen der Bekämp-

fung von Mangelernährung sowie der Nutzung von Rohstoffen und Energie.736 Die auch 

manchmal globale Herausforderungen genannten Faktoren beeinflussen die Ausrichtung di-

verser Politikfelder. Auch in der Wissenschaftspolitik müssen entsprechende Prioritäten ge-

setzt und Kompromisse gefunden werden, um die gesellschaftlichen Probleme in wissen-

schaftliche umzumünzen. So gewonnenen Erkenntnisse müssen wiederum zu Lösung der 

GGH angewendet und an die Öffentlichkeit kommuniziert werden.737 Der wissenschaftspoliti-

sche Leitgedanke hat sich verändert. Die GGH haben den Fortschritts- und Innovationsgedan-

ken erweitert und so neue politische Ziele identifiziert. Durch Forschung erzielte wirtschaftliche 

Innovation soll nun stärker mit sozialer Innovation Hand in Hand gehen, um das Allgemeinwohl 

zu fördern. Die Wissenschaftspolitik muss dabei einen möglichst breiten Ansatz verfolgen, 

Szenarien ausarbeiten und Handlungsoptionen beständig entwickeln. Dazu ist es essenziell, 

dass die Politikberatung nicht simplifiziert, sondern das Blickfeld konstant erweitert. Möglich 

werden diese Schritte durch die Interaktion autonomer Akteurinnen und Akteure, ein breites 

Teilnahmefeld sowie dezentrale Strukturen bei der Wahrung von Transparenz der Ziele und 

der Ergebnisse.738  

Zuletzt ist Wissenschaftspolitik heute auch immer Außenwissenschaftspolitik. Wie der 

wiederholte Blick zu den Nachbarstaaten und anderen forschungsstarken Ländern zeigt, ge-

winnen die internationale und vor allem die europäische Dimension stetig an Bedeutung. Häu-

fig geht es um mögliche Kooperationen, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die 

gemeinschaftliche Formulierung wissenschaftspolitischer Ziele. Gerade in der Herausforde-

rung durch die GGH wird der Bedarf internationaler Zusammenarbeit und länderübergreifender 

Perspektiven betont. Dennoch dreht es sich in der Außenwissenschaftspolitik auch immer um 

den Wettbewerb zwischen einzelnen Staaten. Die Konkurrenz erstreckt sich über die Vergabe 

 
735 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Zum wissenschaftspolitischen Diskurs über Große gesellschaftliche Herausforderungen. Positi-

onspapier. Drs. 4594-15. Stuttgart, 2015f. S. 7f. und 16f. 
736 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Ideen. Innovation. Wachstum. Hightech-Strategie 2020 für 

Deutschland. Bonn und Berlin, 2010. S. 3. 
737 Vgl. WR 2015f, S. 15f. 
738 Vgl. ebd. S. 17 und 30.  
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von Fördermitteln, die Entwicklung und Verwertung von Technologien, den Schutz geistigen 

Eigentums und das Anwerben forschungsstarker Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses. Der Wettbewerb zielt darauf ab, die Führungs-

position Deutschlands und den Verbleib an der Spitze des Innovationsmarktes zu gewähren. 

Dieser Anspruch gehört zum Kern der wissenschaftspolitischen Ziele der Bundesrepublik und 

wird als zentrale Aufgabe angegangen.  

 

4.2.) Deutsche Wissenschaftspolitik  

Auch wenn das deutsche System der Wissenschaftspolitik langwierig gewachsen ist, sind die 

Entwicklungen nach Ende des Zweiten Weltkriegs von besonderer Bedeutung für ihre aktuelle 

Struktur und Ausgestaltung. Die Neuformation der Bundesrepublik und die Reorganisation ih-

rer politischen und zum Teil wissenschaftlichen Akteurinnen und Akteure sowie die Politik der 

Siegermächte waren strukturgebend für die Forschungs- und Hochschullandschaft. Seitdem 

lässt sich konstatieren, dass die Wissenschaftspolitik in Deutschland allgemein durch ein ho-

hes Maß an Stabilität geprägt ist, was sich insbesondere im institutionellen Gefüge widerspie-

gelt.739 Dennoch lassen sich, wenn auch überwiegend mit langsamem Takt, Veränderungen 

feststellen. Was sind kennzeichnende Kontinuitäten, was hat sich gewandelt und welche Leit-

linien oder Besonderheiten des deutschen Wissenschaftssystems lassen sich ableiten, die 

Einfluss auf die Politikberatung in diesem Bereich haben?  Zur Beantwortung dieser Fragen 

ist es an dieser Stelle notwendig, die Entwicklungslinien nachzuzeichnen, definierende Merk-

male zu benennen und aktuelle Momente sowie Herausforderungen der Wissenschaftspolitik 

in Deutschland festzuhalten.  

 

4.2.1.) Entwicklungslinien 

Die Entwicklung der deutschen Wissenschaftspolitik nach 1945 ist eng mit dem Wiederaufbau 

der Bundesrepublik gekoppelt, sodass der Blick auf das eine Rückschlüsse über das andere 

erlaubt.740 Dennoch sollte festgehalten werden, dass bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

prägende Strukturen und Handelnde etabliert wurden, indem zum ersten Mal Wissenschafts-

politik auf gesamtdeutscher Ebene zentral organisiert und reguliert wurde. Die Universitäten 

hatten ihre konstitutive Position bereits eingenommen und verfügten über ausgeprägte auto-

nome Strukturen, während der Staat nur wenig Einfluss ausüben konnte. Mit der Kaiser-Wil-

helm-Gesellschaft, der Vorläuferin der MPG, und der Notgemeinschaft der Wissenschaft e.V., 

 
739 Vgl. Hohn, Hans-Willy: Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan 

(Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 457 – 477. S. 474. 

Vgl. Knie/Simon 2010, S. 27. 

Vgl. Stucke 2010, S. 368. 
740 Vgl. Krieger 1987, S. 270. 
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der Vorgängerorganisation der DFG, wurden 1911 und 1920 bedeutende Wissenschaftsorga-

nisationen ins Leben gerufen. Mit der Machtergreifung und der folgenden Gleichschaltung ver-

loren die Forschenden durch die starke zentrale Steuerung und Wirtschaftsabhängigkeit an 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten.741 Zeitgleich schlossen sich große Teile der Wissenschaft 

freiwillig der menschenverachtenden Ideologie und Vernichtungsmaschinerie der Nationalso-

zialisten an.  

 Nach der Befreiung durch die Alliierten war daher schnell klar, dass eine Reorganisa-

tion der Wissenschaftslandschaft von Nöten war. Diese erfolgte nicht nur im Sinne der Entna-

zifizierung, sondern diente auch dem Zweck, den Forschungs- und Lehrbetrieb wieder schnell 

anzuregen. Hatten während der NS-Zeit viele Wissenschaftszweige Vorteile für sich generie-

ren können, war die Situation nun deutlich komplizierter. Neben den Zerstörungen durch den 

Krieg und die fehlenden Gelder waren auch enorme menschliche Verluste in der Forschung 

zu verzeichnen. Viele bekannte Köpfe hatten sich von Deutschland abgewendet und waren 

ausgewandert. Andere wiederum waren ermordet und zu Opfern des Holocausts geworden.742 

Die Besatzungsmächte hatten darüber hinaus Auflagen für Wissenschaft und Forschung auf-

erlegt. Dazu gehörten das Verbot bestimmter Forschungszweige, die Schließung von For-

schungseinrichtungen oder das Verbot der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.743 Positiv zu ver-

zeichnen waren die Forschungsförderung, die durch U.S.-amerikanische Stiftungen erfolgte 

und die Finanzmittel, die ab 1948 durch den Marshallplan nach Deutschland flossen. Heraus-

ragende Persönlichkeiten der deutschen Wissenschaft wurde nach Ende der Kampfhandlun-

gen auch wieder schnell in die internationale Wissenschaftsgemeinde aufgenommen.744 

 Zusammengefasst lautete das Gebot der Stunde: Dezentralisierung auf Ebene der 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen betreiben, zeitgleich die Kulturhoheit der Länder 

etablieren. Die im Grundgesetz verankerte Wissenschaftsfreiheit sollte garantieren, dass es in 

Zukunft nicht wieder zu Instrumentalisierungen kommt und die Autonomie für Forschung und 

Hochschulen gewähren.745 Das Bundesverfassungsgericht sollte diesen Begriff später ge-

nauer definieren. Wissenschaftsfreiheit umfasst demnach die Abwehr staatlicher Intervention 

in Lehre und Forschung, steht für eine freie Wissenschaft als objektiven Wert und soll einzel-

nen Forschende ein Höchstmaß an unbedrängter Arbeit einräumen.746  

 An den Hochschulen hatte die Politik nur geringe Befugnisse im Bereich Personal und 

Besoldung, während zusätzlich dezentralisierende Maßnahmen durchgeführt und Kompeten-

zen an neue Institutionen übertragen wurden. So wurde die Hochschulpolitik ab Ende der 

 
741 Vgl. Lengwiler 2010, 13ff. 
742 Vgl. Schreiber 1954, S. 74. 
743 Vgl. ebd., S. 76. 
744 Vgl. ebd., S. 59 und 76.  
745 Vgl. Lengwiler 2010, S. 15. 
746 Vgl. Seckelmann, Margrit: Rechtliche Grundlagen und Rahmensetzungen, in: in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, 

Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 227 – 243. S. 237. 
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1940er durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) und Westdeutsche 

Rektorenkonferenz vermittelt. Investitionen in die Wissenschaft wurden vor allem wirtschafts-

politisch begründet, um Kollisionen mit der Kulturhoheit der Länder zu vermeiden. Auf der an-

deren Seite entsprach dies aber vor auch dem Gedanken des Neuaufbaus, der nun ebenfalls 

auf die Wissenschaftspolitik überschlug.747 

 Die Förderung der AuF lag zu Beginn im besonderen Interesse der noch jungen Bun-

desrepublik. Im Gegensatz zur Hochschulpolitik wurde jedoch eine gemeinsame Zuständigkeit 

von Bund und Ländern angestrebt.748 Durch die Auflagen der Besatzungszeit durfte die For-

schungslandschaft anfangs keine anwendungsorientierten Ziele verfolgen, nur Grundlagenfor-

schung war erlaubt.749  

 In den 1950ern wurden weitere entscheidende Weichen für die deutsche Wissen-

schaftspolitik gestellt. Gekennzeichnet ist dieses Jahrzehnt durch Initiativen des Bundes zur 

Ausweitung seiner Kompetenzen, den Aufbau der staatlichen Wissenschaftsverwaltung sowie 

den Beginn der Groß- und Ressortforschung in Deutschland. Hierfür diente das System in den 

Vereinigten Staaten als Vorbild.750 

 Bemerkenswert sind die Initiativen des Bundes, seinen Zuständigkeitsbereich auszu-

weiten, die über Umwege zu direkten Steuerungskompetenzen führten. Zum einen ist hier die 

Ressortforschung zu nennen, die für immer mehr Bundesämter etabliert wurde. Kennzeich-

nend für diese Bemühungen ist aber vor allem die Gründung des Ministeriums für Atomfragen. 

Der Bund stieß gezielt in eine Lücke, da das Grundgesetz für die damals noch nicht genutzte 

Kernenergie keine Regelung vorsah. Mit der Kernforschung gab es somit einen Wissen-

schaftszweig, der dem Bund unterstand und für dessen Steuerung er ein Ministerium schuf, 

das über weitere Entwicklungsschritte zum BMBF wurde.751  Diese fortlaufende Transformati-

onsprozess spiegelt sich auch in den insgesamt neun Namen wider, die das Ministerium seit 

seiner Einrichtung im Jahr 1955 hatte.752 

 Der nächste Schritt erfolgte gleich zu Beginn des nächsten Jahrzehnts. 1962 kursierten 

Pläne, das Atomministerium zu einem Wissenschaftsministerium umzubauen. Diese Idee 

wurde insbesondere von der Presse kritisch beäugt, die bemängelte, dass der Bund auf die-

sem Weg die Länder in der Interessenfindung im Bereich von Forschung und Wissenschaft 

 
747 Vgl. Lengwiler 2010, S. 15f. 
748 Vgl. Hohn 2010, S. 462. 

Vgl. Lengwiler 2010, S. 15. 
749 Vgl. ebd., S. 15f. 
750 Vgl. ebd., S. 17. 
751 Vgl. Krieger 1987, S. 255. 

Vgl. Lengwiler 2010, S. 17. 
752 Vgl. Köbel, Matthias: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als wissenschaftspolitischer Akteur, in: Si-
mon, Dagmar et al. (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. 2. Auflage. Wiesbaden, 2016. S. 533 – 548. S. 533f. 
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bedrängen könnte.753 Dennoch ersetzte im darauffolgenden Jahr das Ministerium für wissen-

schaftliche Forschung das Atomministerium.754 1964 wurden zusätzlich Abteilungen des In-

nenministeriums, die sich mit Forschungsförderung befassten, in das Wissenschaftsministe-

rium überführt.755 

 Mit den 1960ern setzten in der Hochschulpolitik zukunftsorientierte Trends ein, die für 

die kommenden Jahrzehnte von Bedeutung waren. Die Zahl der Studierenden stieg an, 

ebenso die Zahl der Abschlüsse. Zusätzlich wurde der Aspekt der Chancengleichheit auf die 

Agenda gesetzt und mit der Mobilisierung schlummernder Potenziale begonnen. Außerdem 

wurde die Ausdifferenzierung innerhalb des Hochschulsystems vorangetrieben.756 Mit diesem 

Aufschwung wuchsen die Lasten, die von Ländern für den Ausbau und den Unterhalt der 

Hochschulbildung zu tragen waren.757 Es zeichnete sich ab, dass die Länder den weiteren 

Hochschulausbau nicht mehr alleine stemmen konnten und auf die Unterstützung des Bundes 

angewiesen waren.758 Nicht zuletzt auch hieraus resultierte das im Februar 1966 veröffent-

lichte Gutachten der Troeger-Kommission, auf dessen Basis unter anderem originäre Länder-

aufgaben zu Gemeinschaftsaufgaben erhoben werden sollten.759 Da eine solche Teilung durch 

das Grundgesetz nicht vorgesehen war, musste es ergänzt werden. Zum 1. Januar 1970 traten 

dafür Artikel 91a, der den Hochschulbau und Hochschulkliniken umfasste, und Artikel 91b, der 

die Kooperation zwischen Bund und Ländern bei wissenschaftlicher Forschung mit überregio-

naler Relevanz regelte, in Kraft.760  

Im Verlauf der 1960er sollte sich die Wissenschaftspolitik aber noch weiter verändern. 

Unter der Großen Koalition erfolgte ein Wandel, der das Verständnis der definierenden Pole 

weiter verschob. Planbarkeit und Rationalität prägten die Debatten, da die wirtschaftliche Ab-

flachung und die später einsetzende Rezession um 1966/67 neue Spielregeln diktierten. Ent-

scheidungen in der Forschungsförderung waren vor allem wirtschaftspolitisch motiviert und die 

Nutzbarkeit sowie Wirtschaftlichkeit von Forschung wurden zu zentralen Kriterien. Zeitgleich 

versuchte man, die Aufholjagd durch Imitation der USA abzublasen und der deutschen Wis-

senschaftslandschaft ein eigenständiges Profil zu verpassen, um den Standort besser im in-

ternationalen Wettbewerb verankern zu können. Die Wissenschaftspolitik vollzog einen Wan-

del von einer reaktiven Gestaltung hin zu einer aktiven profilbildenden Politik.  

 
753 Vgl. Der Spiegel: Bayrisches Befremden. Nr. 52/1962. S. 21 – 24. S. 22f.  

Vgl. Krieger 1987, S. 261f. 
754 Vgl. Lengwiler 2010, S. 17. 
755 Vgl. Krieger 1987, S. 256. 
756 Vgl. Teichler 2010, S. 57. 
757 Vgl. Bundesverfassungsgericht (BVerfG): Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1972, 33, 303 – numerus clausus I.  
758 Vgl. Krieger 1987, S. 256.  
759 Vgl. Kilper, Heiderose/Lhotta, Roland: Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung. Wiesbaden, 1996. 

S. 184. 

Vgl. Stucke 2010, S. 364. 
760 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Einundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Finanzreformgesetz), in: 

Bundesgesetzblatt Teil I, 1969 Nummer 37. S. 359 – 362. 

Vgl. Krieger 1987, S. 256. 
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 In den folgenden Jahren stand erneut ein sozioökonomisch schwieriger Abschnitt der 

bundesrepublikanischen Geschichte ins Haus. Dennoch wurde mit der Einführung des BAföGs 

im Jahr 1971 die Öffnung der Hochschulen für weitere soziale Schichten intensiviert.761 Unter 

Helmut Schmidt und dem Eindruck konjunktureller Einbrüche wurde die Wirtschaftsausrich-

tung der Wissenschaft erneut forciert. Gleichzeitig mangelte es an Ressourcen, um die FuE 

weitumfassend auszubauen. Folglich wurden wissenschafts- und wirtschaftspolitische Ziele 

miteinander verquickt, um die Forschungsbemühungen in Deutschland so zu priorisieren, dass 

ein ökonomischer Nutzen für bestehende Probleme gezogen werden konnten.  

 Die 1990er waren erneut eine Zeit der Veränderung für die deutsche Wissenschafts-

politik, was nicht zuletzt auch auf die Wiedervereinigung zurückzufuhren ist. Die Integration 

der ostdeutschen Wissenschaftsinstitutionen stellte eine enorme Aufgabe für alle Beteiligten 

dar und kann als einer der wenigen großen Umbrüche der deutschen Wissenschaftspolitik 

bezeichnet werden. Die Sorgen waren groß, dass durch noch mehr Interessenseiten die inter-

systemische Koordination erschweren und dass die Differenzierung innerhalb des Wissen-

schaftsbetriebs stark zunehmen würde.762 Aber nicht nur aus den Integrationsbemühungen 

resultierten Herausforderungen für die Steuerung der Wissenschaft. Mittlerweile war die An-

sicht populär geworden, dass der Staat aufgrund des Informationsdefizits nicht mehr in der 

Lage sei, die Wissenschaftspolitik angemessen zu gestalten. Der Staat sollte sich daher auf 

die Rahmengebung und Finanzierung beschränken, während die Wissenschaft ein System 

der Selbstkontrolle einführt. Die Steuerung von Forschung und Hochschulen, begann sich 

durch neue Mechanismen zur Governance zu wandeln und die Beziehungen zur Gesellschaft 

intensivierten sich. Der seit den 1980ern bestehende Trend der fortgehenden Kürzung der 

Grundfinanzierung wurde verschärft und die Wissenschaft dadurch immer abhängiger von der 

Drittmittelakquise. Neben fachlichen Fragen muss sie seitdem immer auch eine Antwort auf 

die Frage haben, welchen Beitrag sie für die Gesellschaft leisten kann. Wertschöpfung, Inno-

vation und Wissenstransfer sind seither dominierende Aktionsfelder der deutschen Hochschu-

len und Forschungseinrichtungen.763  

 Neben diesen Entwicklungsschritten lassen sich weitere Charakteristika und Sys-

temstrukturen in die Gegenwart nachverfolgen. Frank R. Pfetsch hat drei übergreifende Merk-

male für die deutsche Wissenschaftspolitik im 20. Jahrhundert identifizieren können. Hierzu 

untersucht er mit der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der Bundesrepublik 

drei Abschnitte der deutschen Geschichte, die jeweils geprägt waren von Veränderungen für 

 
761 Vgl. Lengwiler 2010, S. 22f. 
762 Vgl. Stucke 2010, S. 368f. 
763 Vgl. Jansen 2010, S. 41f. 
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die Wissenschaft und ihren Interaktionsmöglichkeiten mit der Politik.764 Die Gesellschaft der 

Weimarer Republik war fragmentiert, das System politisch instabil und wiederholten krisenhaf-

ten Entwicklungen ausgesetzt. Dennoch gab es Bemühungen von Wissenschaft und Politik, 

forschungsfördernde und wissenschaftliche Institutionen zu etablieren. Trotz der finanziell an-

gespannten Lage konnte sich die Wissenschaft gut entfalten, was auch auf ihre „apolitische 

Tradition“765 und die liberale sowie internationale Ausrichtung der von Politik und Wissenschaft 

zurückzuführen ist.766 Mit dem NS-Regime erfolgte eine stark zentralisierte Steuerung der Wis-

senschaft mit ideologischer Ausrichtung auf die Partei. Deutschlands Wissenschaftslandschaft 

wurde von seinem internationalen Umfeld abgetrennt. Dennoch kam es zu erneuten Impulsen 

zur Gründung neuer Institutionen und bestehende Einrichtungen wurden restrukturiert. Pfetsch 

attestiert der Wissenschaft nur einen geringen Durchdringungsgrad der Indoktrination durch 

die NS-Ideologie, auch wenn Forschende in Planungsprozesse zur Kriegsvorbereitung einge-

bunden wurden und man, im Gegensatz zu Weimar, nicht in ähnlich starker Opposition zum 

Regime stand. Es ging vor allem um den Versuch, die eigenen Freiheiten aufrechtzuerhal-

ten.767 Die Bundesrepublik sieht Pfetsch dann in der Tradition von Weimar, nur auf einem „ver-

besserten Fundament“768. Ihre Demokratie zeichnet sich für ihn durch starke Verbände und 

Parteien als zentrale Handelnde der Politik aus. Erneut wird in die Gründung und später im 

Zuge der Wiedervereinigung in die Restrukturierung wissenschaftlicher Institutionen inves-

tiert.769 Als Ergebnis seiner Untersuchung hält Pfetsch dann drei Kennzeichen der deutschen 

Wissenschaftspolitik fest: „Einrichtung von staatlichen Institutionen, idealistische Einstellungen 

zu wissenschaftlicher Forschung und das Bestreben, sich die Unabhängigkeit von Staat und 

Industrie zu wahren.“770 

Das deutsche System der Wissenschaftspolitik ist darüber hinaus stark durch Konsens 

und Partizipation geprägt. Es gibt nur selten direkte und offene Konflikte, die ausgehalten und 

ausgehandelt werden. Meist entspricht es dem Interesse der beteiligten Parteien, Differenzen 

schnell zu klären und eine rasche Einigung zu erzielen.771 Dafür können sie auf ein gut ausge-

prägtes und handlungsfähiges Netzwerk staatlicher Akteurinnen und Akteure sowie der gro-

ßen Wissenschaftsorganisationen zurückgreifen. Die Kommunikation auf horizontaler Ebene 

ist stark ausgeprägt, zeigt aber in der Vertikalen ein klares Gefälle. Kleineren Interessengrup-

pen, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen kann es schwerfallen, ihre Positionen zu 

 
764 Vgl. Pfetsch, Frank R.: Wissenschaftspolitik in Deutschland. Drei Interaktionsmodelle: Weimar, Berlin, Bonn, in: Strobel, Karl 
(Hrsg.): Die deutsche Universität im 20. Jahrhundert. Die Entwicklung einer Institution zwischen Tradition, Autonomie, histori-
schen und sozialen Rahmenbedingungen. Abhandlungen zum Studenten- und Hochschulwesen Band 5. Vierow, 1994. S. 218 – 
237. S. 218ff.  
765 Ebd., S. 224 
766 Vgl. ebd., 221ff. 
767 Vgl. ebd., S. 224ff. 
768 Ebd., S. 228 
769 Vgl. ebd., 228ff. 
770 Ebd., S. 235. 
771 Vgl. Hohn 2010, S. 474. 

Vgl. Knie/Simon 2010, S. 30. 
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platzieren. Dennoch sollte ihr Hebel nicht unterschätzt werden, durch eine verlangsamte Um-

setzung oder der Ablehnung von Maßnahmen der Politik Stöcke in die Speichen zu werfen. 

Auswirkungen dieser Möglichkeiten wurden bei der Implementierung des Bologna-Prozesses 

ersichtlich.772  

 Vor allem informelle Netzwerke sind in der deutschen Wissenschaftspolitik von hoher 

Bedeutung für den Gestaltungsprozess. Der persönliche Kontakt und die direkte Interaktion 

sind essenziell und führen zu einem hohen Verflechtungsgrad zwischen staatlichen, wissen-

schaftlichen und gesellschaftlichen Handelnden.773 Diese Gefüge bedingt aber auch, dass die 

Interessen der Teilnehmenden nur selten der öffentlichen Deliberation ausgesetzt werden, 

sondern bereits im Vorfeld abgestimmt werden. In einer modernen Wissenschaftspolitik, die 

sich heute als interdisziplinär, interinstitutionell und gesellschaftsbezogen versteht, hätten in 

Konsequenz neue Netzwerke und Absprachen oder Verpflichtungen zum Diskursverfahren 

getroffen werden können. Vielmehr bilden die verschiedenen Wissenschaftsinstitutionen je-

doch eine gemeinsame Arena, in denen Bund, Länder und die Wissenschaft ihre Interessen 

vertreten, diskutieren, abgleichen und entscheiden. Auf diesem Weg kommt es auch zu einer 

Verbindung von staatlicher Kontrolle und wissenschaftlicher Selbstverwaltung. In dieses enge 

Netz werden auch immer wieder gesellschaftliche Teilnehmende eingewoben, wodurch es 

noch schwieriger wird, die taktgebenden Beteiligten auszumachen. Die einfache Faustformel 

für die deutsche Wissenschaftspolitik lautet dabei: Herausragende Köpfe und renommierte 

Institutionen haben einen deutlich größeren Einfluss in Prozessen als weniger bekannte Na-

men. Dieses System, das also auch auf dem Ruf seiner Einrichtungen und Individuen aufbaut, 

hat lange gut funktioniert und nach außen ein kohärentes sowie vertrauenserweckendes Bild 

geschaffen. Daneben hat es interne Innovationsfähigkeit bewiesen und zum Beispiel umwäl-

zende Reformen wie die Exzellenzinitiative angeschoben.774 Der wohl größte Nachteil des gro-

ßen Kommunikations- und Verhandlungsnetzwerks liegt im oftmals langsamen Tempo der 

Entscheidungsprozesse.775 Diese „diskrete Governance“776 des Interessenausgleichs durch 

informelle Prozesse ist daher unter Beschuss geraten. Das Verfahren gilt als unflexibel, in-

kompatibel mit den Bemühungen der Internationalisierung und als abweichend vom aktuellen 

Verständnis, was Politik und Staatlichkeit ausmacht.777 Hinzu kommt, dass der früher starke 

Konsens innerhalb der Domäne Wissenschaft durch die Entwicklungen der letzten Jahre ge-

schwächt wurde. Auch wenn der direkte Austausch der Wissenschaftsgemeinde noch immer 

 
772 Vgl. Stucke 2010, S. 371f. 
773 Vgl. Drilhon 1991, S. 48. 

Vgl. Stucke 2010, S. 365. 

Vgl. Stucke, Andreas: Staatliche Akteure in der Wissenschaftspolitik, in: Simon, Dagmar et al. (Hrsg.): Handbuch Wissen-

schaftspolitik. 2. Auflage. Wiesbaden, 2016. S. 485 – 501. S. 499. 
774 Vgl. Knie/Simon 2010, S. 29f. 
775 Vgl. Stucke 2010, S. 370.  
776 Knie/Simons 2010, S. 27. 
777 Vgl. ebd. 
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von zentraler Bedeutung ist, haben moderne Kommunikations- und Publikationswege ein 

neues System der indirekten Koordination und Orientierung mit sich gebracht. Nun wird ver-

stärkt über diese Methoden geklärt, was wissenschaftlich relevant ist, über den Status der 

Mitglieder entschieden und Informationen gesammelt, die über Eliten, vertikale Mobilität und 

horizontale Kooperation entscheiden.778  

 Weitere prägende Merkmale für die Kooperations- und Entscheidungsstrukturen in der 

deutschen Wissenschaftspolitik sind der Föderalismus und die Kulturhoheit der Länder. Die 

vergleichsweise autonomen sowie spezialisierten Beteiligten und die Netzwerkbildung sorgen 

für ein „einmalig hohes Maß an föderaler Verflechtung“.779 Die Abstimmung zwischen der Bun-

des- und den Landesregierungen ist daher von großer Bedeutung. Bedenkt man nun die in-

formellen Netzwerkprozesse und die auf Rahmengebung beschränkte Kompetenz der Politik, 

zeigt sich, dass die sonst so starken Parteien und die parlamentarischen Prozesse in der Wis-

senschaftspolitik weniger Einfluss haben, als es in anderen Politikfeldern der Fall ist.780  

 Die dezentralisierende Wirkung des föderalen Systems auf die Wissenschaftspolitik 

kann jedoch nicht erst auf den Um- und Aufbau der Bundesrepublik durch die Alliierten zurück-

geführt werden. Bereits zuvor wehrte man zentralisierende Tendenzen ab, da man in födera-

lisierter Forschung und Hochschulen einen Produktivitätsvorteil sah.781 Nach der Befreiung 

Deutschlands und der erschreckenden Erfahrung einer gleichgeschalteten Wissenschaft wur-

den mit dem Föderalismus und der Kulturhoheit der Länder zwei Strukturprinzipien installiert, 

mit deren Hilfe auch die Zuständigkeiten im Bereich von Forschung und Hochschulen festge-

legt wurden. Die Verantwortungsteilung zwischen Bund und Ländern unter dem Primat der 

Länder ist einer der Ankerpunkte der deutschen Wissenschaftspolitik.782 Trotz der auf den ers-

ten Blick untergeordneten Rolle des Bundes kommen ihm im Bereich der Forschung und Bil-

dung diverse Kompetenzen zu. Dazu gehören zum einen die bereits erwähnte Finanzierung 

von Großforschungseinrichtungen und die Ressortforschung. Zum anderen hat der Bund auch 

die Entscheidungshoheit im Bereich der Hochschulzulassung und der Abschlüsse, der Ausbil-

dungsförderung und der Förderung technologischen Entwicklung und der Forschung.783 Trotz 

dieser Aufteilung und der inhärenten Spannung durch Kompetenzkonflikte, ist die Wissen-

schaftspolitik in Deutschland ein internationales Vorbild. Interessenstreitigkeiten zwischen 

Bund und Ländern kennen natürlich auch andere Staaten, dennoch ist die Kooperationsbereit-

schaft ein grundlegender und definierender Aspekt bundesdeutscher Politik.784 Der hohe Wert, 

 
778 Vgl. Jansen 2010, S. 45. 
779 Hohn 2020, S. 460. 
780 Vgl. ebd., S. 461. 
781 Vgl. Schreiber 1954, S. 79. 
782 Vgl. Stucke 2016, S. 486. 
783 Vgl. https://www.bmbf.de/de/kooperation-von-bund-und-laendern-in-wissenschaft-und-bildung-77.html (09.10.2021). 
784 Vgl. Drilhon 1991, S. 60.  
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der Rationalität zukommt, die ausgeprägte Konsenskultur und die funktionierenden Netzwerke 

tragen zu großen Teilen zu diesem Umstand bei. 

Neben der gemeinschaftlichen Förderung und Finanzierung der Wissenschaft besteht 

die Kooperation auch aus der politischen Diskussion und Vermittlung durch Koordinationsgre-

mien sowie der beschriebenen Kommunikationsnetzwerke. Die wichtigsten beteiligten Gre-

mien sind die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), die KMK und der WR.785 Die 

Rolle des WR als intermediäre und beratende Institution von zentraler Bedeutung für die Ko-

ordination der Wissenschaftspolitik wurde bereits angedeutet. Eine detaillierte Darstellung und 

Analyse der Geschichte, Aufgaben und aktueller Arbeitsschwerpunkten erfolgt im Rahmen der 

Hauptuntersuchung. 

Die GWK nahm zum Jahresbeginn 2008 ihre Arbeit auf. Sie ist die Nachfolgeorganisa-

tion der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK), die 

1970 eingerichtet worden war. In der BLK wurde mittelfristige strategische Planung durchge-

führt, Prioritäten in der Forschungsförderung gesetzt, die Budgetplanung gemeinsamer For-

schungseinrichtungen gemacht und die Fachinformationssysteme verwaltet.786 Die GWK dient 

der Absprache der Wissenschafts- und Forschungsförderung von Bund und Ländern. Sie setzt 

sich aus den Ministerinnen und Ministern beziehungsweise Senatorinnen und Senatoren für 

Wissenschaft, Forschung und Finanzen der Bundesländer sowie der Bundesregierung zusam-

men. Erklärte Aufgabe ist auch die Abstimmung wissenschaftspolitischer Fragen und Strate-

gien auf nationaler und internationaler Ebene.787 Auch die Leistungsfähigkeit der Wissen-

schaftslandschaft und der internationale Wettbewerb des Forschungsstandorts Deutschland 

stehen bei der GWK im Aufgabenkern. Das GWK-Abkommen und der Artikel 91b GG sind die 

zentralen Angelpunkte der gemeinschaftlichen Kooperation und konkretisieren die Zusam-

menarbeit von Bund und Ländern. Die Zuständigkeiten der GWK werden durch ein Kompe-

tenzwahrungsgebot der beteiligten Einrichtungen eingeschränkt. Ebenso festgelegt sind Rück-

sprachen mit den entsprechenden Fachministerinnen und -ministerkonferenzen sowie eine 

Rückbindung an die Finanzplanung von Bund und Ländern. Hierbei kommt zum Tragen, dass 

neben der Wissenschafts- auch die Finanzpolitik im Gremium eingebunden ist.788 Der Aufbau 

der GWK belegt erneut die Bedeutung und den Grad der Verknüpfung ökonomischer und wis-

senschaftspolitischer Interessen in der Bundesrepublik. 

 
785 Vgl. Drilhon 1991, S. 60f. 

Vgl. https://www.bmbf.de/de/kooperation-von-bund-und-laendern-in-wissenschaft-und-bildung-77.html (09.10.2021). 
786 Vgl. Drilhon 1991, S 60f. 
787 Vgl. Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK): BLW wird GWL. PM 24/2007. Bonn, 

2007. S 1f. (http://www.blk-bonn.de/pressemitteilungen/pm2007-24.pdf, 09.10.2021) 
788 Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): Aktivitäten der GWK in den Jahren 2012/2013 – Beitrag des Büros der 

GWK zur 56. Kanzler-Jahrestagung 2013 in Nürnberg. Bonn, 2013. S. 1f. (http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Akti-

vitaeten-Kanzlertagung-2013.pdf, 28.04.2016) 

Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung 

einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 11. September 2007 i.d.F. vom 10. November 2017, in: 

Bundesanzeiger AT 17.01.2018 B2. Bonn, 2018. S. 1ff. 
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 Die KMK ist älter als die Bundesrepublik selbst. 1948 wurde sie in den drei westlichen 

Besatzungszonen gegründet und gehört somit zu den ersten neu geschaffenen wissenschafts-

politischen Institutionen der Nachkriegszeit. Noch vor der Verabschiedung des Grundgesetzes 

wurde die KMK auf Initiative der Länder und ihrer Vertretungen mit den Besatzungsmächten 

ausgehandelt. Im Oktober 1949 verabschiedete man auf einer Sitzung in Bernkastel eine 

grundlegende Erklärung zur Kompetenztrennung zwischen Bund und Ländern. Auch wenn 

das vorher in Kraft getretene Grundgesetz eine Aufgabenteilung vorsah, ermahnte man den 

Bund zur Zurückhaltung in Fragen der Bildung und der Kultur. Dies kann zum einen als Reak-

tion auf den Aufbau der neuen Bundesbehörden und der Verwaltung gesehen werden. Dar-

über hinaus hatte das Konzept einer nicht dominierenden Bundesverwaltung bei manchen 

Personen erst langsam zu greifen begonnen.789 Die KMK verwies darauf, dass die zentrali-

sierte Kulturpolitik als einer der größten Fehler der Vergangenheit identifiziert werden 

konnte.790 Seit Mitte der 1950er bilden Wissenschaft und Forschung auch thematische 

Schwerpunkte der Arbeit des Gremiums. Gemäß seiner aktuellen Geschäftsordnung hat die 

KMK die Aufgabe, „Angelegenheiten der Bildungspolitik, der Hochschul- und Forschungspoli-

tik sowie der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung“791 zu behandeln.  

 Die Koordination der wissenschaftspolitischen Belange zielt häufig auf die Frage der 

Finanzierung und Förderung von Forschung ab. Der Bund und die Länder teilen sich die Fi-

nanzierung großer Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen zu jeweils fallabhängigen 

Anteilen.792 Diese Teilhabe an der Finanzierung ist für den Bund vital zur Umsetzung seiner 

Ziele. Die politische Agenda wurde lange vor allem durch die Förderung der AuF und von 

Forschungsprojekten an Hochschulen umgesetzt.793 Die Verteilung der Finanzierungsanteile 

der gemeinsamen Aufgaben von Bund und Ländern wird in der GWK geregelt. Mit Stand 2013 

werden so für 18 Programme die Finanzmodalitäten für laufende Vorhaben und Institutionen 

festgelegt. Neben der Verteilung zwischen Bund und Ländern wird für jede Finanzierungsmaß-

nahme ein spezifischer Länderanteil festgelegt. Wenn die Finanzierung durch alle Bundeslän-

der aufgebracht werden soll, wird die Aufteilung durch den Königsteiner Schlüssel reguliert. 

Diese jährlich neu errechnete Verteilungsmaske, die sich auf das Steueraufkommen und die 

Einwohnerwahl der jeweiligen Länder bezieht, legt die prozentualen Individualanteile fest.794 

 
789 Vgl. Bode, Matthias: Die auswärtige Kulturverwaltung der frühen Bundesrepublik. Eine Untersuchung ihrer Etablierung zwi-

schen Norminterpretation und Normgenese. Studien und Beiträge zum Öffentlichen Recht 18. Tübingen, 2014. S. 290ff. 
790 Vgl. https://www.kmk.org/de/kmk/aufgaben/geschichte-der-kmk.html (09.10.2021) 
791 Vgl. Kultusministerkonferenz (KMK): Geschäftsordnung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-

desrepublik Deutschland gemäß Beschluss vom 19. November 1955 i.d.F. vom 29. August 2014. (https://www.kmk.org/filead-

min/Dateien/pdf/KMK/GO-GR-Fassung-29-08-2014.pdf, 09.10.2021) 
792 Vgl. Hinze 2010, S. 163. 
793 Vgl. Stucke 2010, S. 364. 
794 Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): Gemeinsame Förderung von Wissenschaft und Forschung durch Bund 

und Länder. Finanzströme im Jahr 2013. Heft 44. Bonn, 2015a. S. 7f. (https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Doku-

mente/Papers/GWK-Heft-44-Finanzstroeme2013.pdf, 24.04.2018) 
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 Die Finanzierung gemeinschaftlicher Projekte und Institutionen durch die Bundeslän-

der ist nach der Wirtschaftsleistung und Größe der einzelnen Länder gestaffelt. Gemessen am 

BIP zeigen sich hingegen starke Disparitäten an den regionalen Investitionen in FuE. Baden-

Württemberg verwendete 2017 5,64% des eigenen BIP für diese Zwecke, während die meis-

ten anderen Bundesländer zwischen rund 2% und 3% investierten. Sachsen-Anhalt mit 1,52% 

und Berlin mit 1,71% bildeten die Schlusslichter.795 Auf Seite des Bundes ist es wenig überra-

schend, dass das BMBF mit prognostizierten Ausgaben für 2020 in Höhe von 11,40 Mrd. Euro 

mit weitem Abstand das Ressort mit dem höchsten Etat für FuE, gefolgt vom Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit 4,58 Mrd. Euro. 1,58 Mrd. Euro investiert das Bun-

desministerium für Verteidigung (BMVg), während 2,74 Mrd. Euro aus den restlichen Ressorts 

stammen.796  

 Die gemeinsame Förderung durch Bund und Länder beinhaltet vor allem die Finanzie-

rung der großen Wissenschaftsorganisationen. Immer mehr von ihnen, darunter fallen bei-

spielsweise die DFG, die MPG und die FhG, wird ein Globalhaushalt zugewiesen, der ein ho-

hes Maß an autarker Entscheidungskapazität garantiert. Dieser Umstand verbessert die Posi-

tion der Forschenden und stärkt den Bedarf an gemeinschaftlichen Beratungen. Der Bund ist 

darauf angewiesen, seine wissenschaftspolitischen Interessen mit denen der Länder und der 

Wissenschaftsorganisationen übereinzubringen. Das wohl wichtigste Werkzeug zur Anbah-

nung solcher Positionen kann in Form von Finanzierungsanreizen und Förderprogrammen an-

gesetzt werden.797 Den Wissenschaftsorganisationen kommt im diskreten System des Interes-

senabgleichs der deutschen Wissenschaftspolitik somit eine bedeutende Kontroll- und Aus-

gleichsfunktion zu.798  

 Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern hat sich in den letzten Jahren deut-

lichen Veränderungen unterzogen. Zum einen wäre hier die Föderalismusreform zu nennen, 

deren Umsetzung gerade auch die Entflechtung der korporativen Kompetenzstrukturen im Be-

reich der Wissenschaftspolitik umfasste. Das Ergebnis kann durchaus als eine deutlichere 

Trennung bezeichnet werden, bei der die Finanzierungssicherheit beibehalten und neue Ko-

operationsmöglichkeiten eingeführt wurden, während andere wiederum abgeschafft wur-

den.799 So wurde die Finanzierung des Hochschulbaus neu geregelt und die Rahmengesetz-

gebungsbefugnis abgeschafft. Ersetzt wurde sie durch eine konkurrierende Gesetzgebung 

über die Hochschulzulassung und Abschlüsse. Der Rest wurde in den Kompetenzbereich der 

Länder überführt. Durch die Ersetzung der BLK durch die GWK hatte die Föderalismusreform 

 
795 Vgl. BMBF 2020a, S. 12. 
796 Vgl. ebd., S. 13. 
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auch einen konkreten Einfluss auf die Landschaft der Akteurinnen und Akteure der Wissen-

schaftspolitik.800 

 Ebenfalls wichtig für die Entwicklung der aktuellen Kooperationsstrukturen war das Ge-

setz zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer 

Wissenschaftseinrichtungen, kurz Wissenschaftsfreiheitsgesetz (WissFG) aus dem Jahr 2012. 

Es zielte darauf an, die Wettbewerbsfähigkeit von insgesamt elf Forschungsorganisationen im 

internationalen Vergleich zu stärken. Zum einen ermöglicht das Gesetz die oben erwähnten 

Globalhaushalte, die einen flexibleren Umgang mit Ressourcen und Personal ermöglichen und 

einen wichtigen Regulierungsschritt für mehr Autonomie und Selbstverwaltung darstellten. Das 

WissFG war auch ein Versuch, den Standort Deutschland für Forschende attraktiver zu ma-

chen. Dazu wurde das Besserstellungsverbot eingeschränkt und ermöglicht, Personalmittel 

auch aus Drittmitteln zu stellen, um finanzielle Anreize setzen zu können. Außerdem wurde 

durch das WissFG die Kooperation von AuF und Wirtschaftsunternehmen erleichtert. Die For-

schungseinrichtungen erhielten auch mehr Eigenverantwortung im Bereich von Baumaßnah-

men, insofern ihre Verwaltung über ein entsprechendes Controlling und Sachverstand ver-

fügt.801 Die Überantwortung von noch mehr Eigenständigkeit an die AuF entspricht der histori-

schen Entwicklung dieses Wissenschaftszweigs. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der 

Auflösung, Reorganisation und Relokalisierung einzelner Forschungsbereiche und Forschen-

der, musste ein Neuaufbau gewagt werden. Mit Erfolg wurde eine Blitzentwicklung hingelegt 

und die AuF neu aufgesetzt. Die damals etablierten Strukturen bewiesen sich als robust und 

erfolgreich. Während der Wiedervereinigung wurden sie daher auf die neuen Bundesländer 

übertragen. Dabei zeigte sich, dass die AuF in Deutschland auch in Zeiten gravierender Um-

wälzungen äußerst widerstandsfähig gegen Reformversuche von außen ist. Ihre Rigidität be-

wies sie erneut um die Jahrtausendwende herum, als auch im Angesicht lautstarker Kritik an 

vermeintlich starren, undurchlässigen und abstimmungsarmen Strukturen keine bedeutenden 

Veränderungen vollzogen wurden. Erst die Implementierung der Werkzeuge der Neuen 

Governance und die verstärkten Wettbewerbsstrukturen in der Wissenschaft konnten Verän-

derungen bewirken. Ihrem Druck konnten sich auch die extramuralen Forschungseinrichtun-

gen nicht entziehen.802  

Die Globalhaushalte und der hohe Grad der Eigenverantwortung entsprechen der mo-

dernen Steuerung und Selbstorganisation der Wissenschaft. Das WissFG hat in diesem Zuge 

 
800 Vgl. Art. 74 Abs. 33 Grundgesetz (GG) 

Vgl. Seckelmann 2010, S. 229ff. 
801 Vgl. Gesetz zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtun-

gen (Wissenschaftsfreiheitsgesetz - WissFG) vom 5. Dezember 2012 i.d.F. vom 19. Juni 2020, in: Bundesgesetzblatt 1328, 

Jahrgang 2020 Teil I Nr. 29. Bonn, 2020. § 6. 
802 Vgl. Hohn 2010, S. 457ff. 

Vgl. Internationale Expertenkommission Exzellenzinitiative (IEKE): Evaluation der Exzellenzinitiative. Endbericht der Internatio-

nalen Expertenkommission. Berlin, 2016. S. 30. (https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/Imboden-

Bericht-2016.pdf, 24.04.2018) 
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die starke Stellung der AuF noch zusätzlich untermauert. Auch im internationalen Vergleich 

nimmt diese eine Sonderposition ein. Andere technologieführende und forschungsstarke Staa-

ten besitzen kein vergleichbar ausgeprägtes und vielschichtiges System der öffentlich finan-

zierten und extramuralen Forschung. Dieses System, dessen Zuständigkeiten und Finanzie-

rungswege durch den Föderalismus geprägt sind, findet sich in dieser Ausprägung nur in der 

Bundesrepublik. Gepaart mit Universitäten, die getreu dem Humboldt’schen Ideal der Einheit 

von Lehre und Forschung aufgebaut sind, ergibt sich in Deutschland eine wahrlich einzigartige 

Forschungslandschaft.803 

 Zuletzt erfolgte zum 01. Januar 2015 eine Änderung des Grundgesetzes, um die Zu-

sammenarbeit von Bund und Ländern neu zu regeln. Nach langen Diskussionen wurde hierzu 

eine Neuregelung von Art. 91b GG beschlossen. Nach einer ersten Nivellierung im Jahr 2006 

konnte der Bund durch zeitlich begrenzte Projektförderungen an der Finanzierung der Hoch-

schulen beteiligt werden. Um Planungssicherheit zu gewährleisten und wettbewerbsfähige 

Strukturen zu etablieren, durfte nun auch institutionell gefördert werden. Bemerkenswert ist, 

dass sich diese Förderung und die Zusammenarbeit explizit auf „Wissenschaft, Forschung und 

Lehre“804 bezieht. Es ist daher nicht übertrieben, die Grundgesetzänderung als massiven Um-

bruch im Kooperationsgefüge zu markieren. Dem Bund ist es nun möglich, langfristig in die 

Finanzierung von Hochschulen, einzelner Forschungsinstitute oder auch Institutsverbünde 

einzusteigen. Auch die gemeinschaftlich geförderte Zusammenarbeit von AuF und Hochschu-

len kann durch die nun entsprechend simplere Administration effizienter gestaltet werden. Das 

Grundgesetz definiert die Kooperation von Bund und Ländern nicht mehr als beschränkte Ein-

zelfälle der Zusammenarbeit, sondern erweitert sie zur konkreten Gemeinschaftsaufgabe. Die 

Gestaltungskompetenz im Bereich der Hochschulen bleibt dabei trotzdem in den Händen der 

Bundesländer.805 Die Aufhebung des Kooperationsverbots wird indessen auch auf Ebene des 

Bildungswesens diskutiert. Mitglieder der SPD, FDP, der Linken und der Grünen haben sich 

für eine entsprechende Ausweitung ausgesprochen.806 Bereits im Bereich der Hochschulfinan-

zierung kann die Änderung der Finanzierung des BAföG angesiedelt werden. Seit dem 

01.01.2015 übernimmt der Bund vollständig die Anteile, die bis dato noch durch die Bundes-

länder gestellt wurden.807   

Die Stabilität des deutschen Systems, die zeitgleich eine ihrer ausgesprochenen Stär-

ken ist, bringt letztlich auch Schwierigkeiten mit sich. Die Wissenschaftspolitik läuft dadurch 

 
803 Vgl. IEKE 2016, S. 29. 
804 Vgl. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 23. Dezember 2014, in: Bundesgesetzblatt 2438, Jahrgang 2014 Teil I 

Nr. 64. Bonn, 2014. 
805 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91b). Drucksache 

18/2710. Berlin, 2014b. 
806 Vgl. http://www.spiegel.de/schulspiegel/spd-will-kooperationsverbot-im-schulbereich-abschaffen-a-1066875.html 

(09.10.2021) 
807 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (25. BA-

föGÄndG). Drucksache 18/2663. Berlin, 2014a. 
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leicht Gefahr, intransparent und inflexibel zu sein.808 Auf institutioneller Ebene entsteht Hand-

lungsbedarf, der sich nicht nur aus rahmenden Prozessen wie der Digitalisierung oder dem 

internationalen Wettbewerb ergibt. Die Anpassungen in der Lenkung und die Anreizsetzung in 

der Wissenschaftspolitik haben daher auch zum Ziel, das System flexibler zu gestalten und 

die Anpassungsfähigkeit der Beteiligten sowie der Strukturen zu erhöhen. Die Forderung nach 

höherer Adaptivität und mehr Risikobereitschaft in verlässlichen sowie nachhaltigen Struktu-

ren ist nicht nur für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sondern auch für die Funktion der 

Wissenschaft in der Gesellschaft von vitaler Funktion.809 Aus den Reformansätzen und Um-

brüchen, die hierfür in den letzten Jahren gerade im Bereich der wissenschaftspolitischen Len-

kung umgesetzt wurden, ergeben sich jedoch auch neue Herausforderungen und Aufgaben-

felder, die im anschließenden Kapitel erörtert werden. 

 

4.2.2.) Die Neue Governance der Wissenschaft 

Es konnte herausgearbeitet werden, dass Stabilität zu den definierenden Merkmalen der deut-

schen Wissenschaftspolitik gehört. Dennoch hat sich, wie bereits angedeutet wurde, in den 

vergangenen Jahren ein umgreifender Wandel vollzogen, der die Lenkung und die Beziehun-

gen zwischen den beteiligten Organisationen der deutschen Wissenschaftslandschaft betrifft. 

Innovationsdruck, Internationalisierung, Wettbewerb und Rechenschaftspflicht sind Auslöser 

dieses fundamentalen Umbruchs in der deutschen Wissenschaftspolitik. Die sogenannte Neue 

Governance der Wissenschaft, die sich im Zuge der Veränderungen ausgebildet hat, ist die 

erste große Veränderung eines Systems, das lange ohne strukturelle Reform auskam. Im eu-

ropäischen Vergleich hatte Deutschland aber schon lange einen Aufholbedarf zu verzeichnen 

gehabt. Der Reformprozess wurde jedoch durch die Struktur des Systems und die politische 

Rahmung durch den Föderalismus erschwert, die zu einer heterogenen Aufstellung geführt 

hatten.810 

Die Wurzeln der Neuen Governance lassen sich auf das Konzept des New Public Ma-

nagement (NPM) zurückführen. Wie der Name vermuten lässt, betonen dessen Ideen den 

Wirtschaftlichkeitsdrang, die Integration neuer Managementwerkzeuge sowie die Internationa-

lisierung und Vernetzung der Wissenschaft.811 NPM beinhaltet eine stärkere Leistungsorien-

tierung und führt in Konsequenz Wettbewerbsstrukturen ein, die sich auf die Vergabe von Fi-

nanzmitteln erstrecken. Hand in Hand damit gehen interne, hierarchisch organisierte Kontroll-

verfahren, die sich auf die Quantifizierung von Leistungsdaten stützen. Allgemein erfolgt im 

NPM eine Verlagerung vom Input zu einer Konzentration auf den Output.812 

 
808 Vgl. Knie/Simons 2010, S. 30. 
809 Vgl. WR 2013b, S. 29f. 
810 Vgl. Jansen 2010, S. 43 und 47. 
811 Vgl. ebd., S. 39. 
812 Vgl. Hornbostel, Stefan: (Forschungs-)Evaluation, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch 

Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 293 – 309. S. 294. 
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Das Aufkommen des Begriffs Governance stellt darauf ab, dass sich die Definition der 

Aufgaben und Möglichkeiten des Staats verändert haben, er neue Verantwortung und Legiti-

mationsmerkmale zu verantworten hat und seine Kooperationssphären ausweitet. Die grund-

legende Erkenntnis dahinter lautet, dass die Ressourcen und Fähigkeiten des Staats schlicht-

weg begrenzt sind und daher neue Wege der Zusammenarbeit und Partizipation gesucht wer-

den. Governance beschreibt hierbei ein Gesamtsystem, in dem unabhängige, aber dennoch 

interdependente Handelnde in gegenseitiger Koordination und Kontrolle agieren. Dazu werden 

auch neue Mitwirkende rekrutiert, die vor allem regulierende und moderierende Aufgaben 

übernehmen. Zusätzlich kommt es zur Übertragung von Verantwortung durch den Staat, der 

aber die ultimative Verantwortung und Leistungspflicht behält. Für die beteiligten Wissen-

schaftseinrichtungen vergrößern sich dadurch die administrativen Kompetenzen und ihre Zu-

ständigkeitsbereiche.813  

 Zu den zentralen Steuerelementen in der Neuen Governance gehört die Anreizsetzung 

durch Finanzmittel.814 Sie folgt hierbei einer Entwicklung, die sich schon länger angedeutet 

hat. Bereits in den 1980ern zeigten Analysen, dass die gezielte Förderung einzelner Pro-

gramme zunahm.815 Auch die Projektförderung stellt sich seit den 1990ern als wesentliches 

Instrument der Finanzierung der Wissenschaft heraus.816 Eine weitere Verschärfung dieser 

Entwicklung schlug sich in der realen Förderpraxis nieder. Die programmbezogene Förderung 

der DFG gewann beispielsweise konstant an Umfang im Vergleich zum Normalverfahren.817 

Diese Verschiebung steht im Gegensatz zur Wiederaufbauphase der deutschen Wissenschaft. 

In den 1960ern hatte sich der Bund die sogenannte Haunschild-Doktrin, benannt nach Hans-

Hilger Haunschild, dem Staatssekretär im Forschungsministerium des Bundes, selbst aufer-

legt. Die Projektförderung sollte nicht als etablierte Methode zur Steuerung der gemeinschaft-

lich finanzierten Institutionen genutzt werden, sondern nur gezielt in Ausnahmesituationen ein-

gesetzt werden. So sollte eine schleichende Übernahme der forschungspolitischen Steuerung 

durch das Scheckbuch des Bundes verhindert werden.818  

 Die gravierendste Veränderung der Finanzierung von Forschung und Hochschulen ist 

die eingedampfte institutionelle Grundfinanzierung. Folglich steigt der Drittmittelbedarf, der aus 

 
Vgl. Neidhardt, Friedhelm: Selbststeuerung der Wissenschaft: Peer Review, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Ste-

fan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 280 – 292. S. 290. 

Vgl. Schubert/Torsten/Schmoch Ulrich: Finanzierung der Hochschulforschung, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, 

Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 244 – 261. S. 245. 
813 Vgl. Jansen 2010, S. 40f. 

Vgl. Lange, Stefan: Hochschulräte, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. 

Wiesbaden, 2010. S. 347 – 360. S. 349f. 
814 Vgl. Schubert/Schmoch 2010, S. 244. 
815 Vgl. Drilhon 1991, S. 52. 
816 Vgl. Hinze 2010, S. 162. 
817 Vgl. Jansen 2010, S. 45. 
818 Vgl. Hohn 2010, S. 464. 
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öffentlichen oder privaten Quellen geworben werden muss. Ehemals direkt gezahlte Finanz-

mittel wurden direkt in wettbewerbsvergebene Ressourcen umgewandelt.819 Dies zeigt sich 

auch in der Alltagspraxis der Forschungsförderung. 2006 bewilligte die DFG nur noch rund 

50% der Anträge in Normalverfahren, während es Mitte der 1990er noch fast zwei Drittel wa-

ren.820 Im Jahr 2014 erreicht die Förderquote bei Neuanträgen sogar nur noch 34,2%.821 Bis 

2019 sank sie weiter auf 33,3%.822 Die Zeichen stehen daher inzwischen auch innerhalb der 

Bundesrepublik eindeutig auf Wettbewerb und Konkurrenz. Durch die Neue Governance ha-

ben diese Strukturen Einzug in die deutsche Wissenschaftspolitik erhalten. Der Wettbewerb 

der Forschungseinrichtungen, Hochschulen und individuellen Forschenden ist das gewollte 

Resultat des Strukturwandels der letzten Jahre.823 

 Die Beteiligten haben daher einen neuen Auftrag erhalten, sie müssen Profilbildung 

betreiben. Dies kann beispielsweise durch das Verfassen eines Leitbilds erfolgen, durch kon-

krete hochschulpolitische Entscheidungen oder die Fokussierung auf eine Spezialisierung.824 

So können die eigene nationale und internationale Sichtbarkeit erhöht und Stärken gefördert 

werden, um die Chancen im Einwerben von Programm- und Projektfördermitteln zu erhöhen. 

Exemplarisch hierfür und für den gesamten Umbruch der Neuen Governance ist die Exzel-

lenzinitiative. Durch sie konnte der Wettbewerbsgedanke in Forschung und Lehre öffentlich 

prominent und mit der Unterstützung umfassender Ressourcen etabliert werden.825 Mit der 

Exzellenzinitiative konnte der Bund auch neue Wege der Einflussnahme erschließen und letzt-

lich so die interne Struktur und Selbstlenkung der Wissenschaft adressieren.826 Sollten durch 

die Eliten- und Leuchtturmbildung zwar wohlmöglich die Chancen auf Drittmittelakquise ge-

stiegen sein, sollten ihre potenziell negativen Auswirkungen und Resultate stets mit abgewo-

gen werden. Die kritischen Beobachtungen hierzu von Cristina Fraenkel-Haeberle und Richard 

Münch wurden in Kapitel 2.2.4. dargelegt. 

 Auch die weiteren Konsequenzen der Exzellenzinitiative waren profund. Es kam zu 

einer stärkeren Differenzierung zwischen einzelnen Institutionen und das ehemals homogene 

Feld der Hochschulen wurde auf Basis von Leistung und Reputation neu kartographiert.827 Für 

manche war dies ein Bruch mit dem Gleichheitsparadigma, für andere wiederum das Aufbre-

chen einer „“alle-sind-gleich“-Illusion“828. Ebenfalls eingetragen wurden neue Kooperationen 

 
819 Vgl. Schubert/Schmoch 2010, S. 253. 
820 Vgl. Jansen 2010, S. 45. 
821 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Jahresbericht 2014. Aufgaben und Ergebnisse. Bonn, 2015. S. 164. 
822 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Jahresbericht 2019. Aufgaben und Ergebnisse. Bonn, 2020. S. 197. 
823 Vgl. Jansen 2010, S. 47. 

Vgl. Knie/Simon 2010, S. 35. 
824 Vgl. Lüthje, Jürgen: Aktivierendes Wissenschaftsmanagement in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, Stefan (Hrsg.): 

Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 262 – 279. S. 267. 
825 Vgl. Knie/Simon 2010, S. 35. 
826 Vgl. Hohn 2010, S. 475. 
827 Vgl. Lüthje 2010, S. 276. 

Vgl. Stucke 2010, S. 371. 
828 IEKE 2016, S. 19. 
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zwischen den Hochschulen und der AuF, die gemeinsam von der Exzellenzinitiative profitieren 

konnten. Unvorhergesehen kam es dadurch zum Wettbewerb zwischen Universitäten, 

extramuralen Forschungseinrichtungen und zwischen den Wissenschaftsorganisationen. Po-

sitiv zu vermerken ist die hierbei erfolgte Netzwerkbildung über die Grenzen einzelner Bun-

desländer hinweg. Generell hat die Exzellenzinitiative die Kooperationskultur in Deutschland 

deutlich vorangetrieben. Es sind neue und beständige Verbünde zwischen universitären und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen entstanden, die international sichtbar und kon-

kurrenzfähig sind.829 Die Koordination verschiedener Einrichtungen einer Region bietet einen 

echten Wettbewerbsvorteil, deren Nutzen und mögliche Implementierung derzeit vom WR aus-

gearbeitet werden. Die Expertise wurde für die zweite Jahreshälfte 2017 angekündigt und 

sollte der Politik eine Strategie vorschlagen, wie solche Verbünde gestärkt und Best Practices 

bestimmt werden können, um die Profilbildung und Leistungsfähigkeit im grenzübergreifenden 

Wettbewerb zu stärken.830 Die Veröffentlichung erfolgte letztlich im Januar 2018 und umfasste 

eine entsprechende Darstellung der „Möglichkeiten der wissenschaftspolitischen Unterstüt-

zung“831. 

 Die Exzellenzinitiative ist eine von drei umfassenden Maßnahmen zur Förderung der 

Hochschulen und der Wissenschaft, die zusammen oft als „Paket der Pakte“832 bezeichnet 

werden. Der Pakt für Forschung und Innovation (PFI) ist ein Versuch von Bund und Ländern, 

die Wettbewerbsfähigkeit der AuF zu sichern. 2005 beschlossen, wurde der PFI im Jahr 2009 

von der GWK bis 2015 verlängert und anschließend bis 2020 fortgeschrieben. Im Kern soll die 

Finanzierungsgrundlage der AuF jährlich um zunächst 3% und ab 2011 um 5% erhöht werden. 

Die so verfügbar gemachten Ressourcen sollen dazu genutzt werden, das Wissenschaftssys-

tem dynamisch weiterzuentwickeln, europäische und internationale Kooperationen auszu-

bauen, den Austausch mit den anderen Subsystemen zu stärken, Nachwuchsförderung zu 

betreiben und Chancengleichheit durchzusetzen.833 Den letzten Teil des Pakets bildet der 

Hochschulpakt 2020 (HSP), der in seine dritte Programmphase getreten ist. Im Angesicht der 

steigenden Studierendenzahlen und der doppelten Abiturjahrgänge verfasste die HRK 2005 

 
829 Vgl. Hohn 2010, S. 472f. 
830 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Arbeitsprogramm des Wissenschaftsrates Januar – Juli 2016. Drs. 5119-16. Berlin, 2016a. S. 

18f. 
831 Wissenschaftsrat (WR): Empfehlungen zu regionalen Kooperationen wissenschaftlicher Einrichtungen. Drs. 6824-18. Berlin, 
2018b. S. 41. 
832 Allianz der Wissenschaftsorganisationen: Paket der Pakte – Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems. Eck-

punktepapier. Bonn, 2013. (https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2013_06_12_Eckpunktepapier_Allianz.pdf, 

15.12.2019) 
833 Vgl. ebd., S. 4. 

Vgl. Gaehtgens, Peter: Die Exzellenzinitiative im Kontext Bund/Länder-finanzierter Forschungsförderprogramme. Arbeitspapier 

1 01/2012. Berlin, 2012. S. 17. (https://edoc.bbaw.de/files/1276/BBAW_Wissenschaftspolitik_im_Dialog_1_2.Auflage_A.pdf, 

25.07.2021)  

Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): Pakt für Forschung und Innovation. Monitoring-Bericht 2016. Materialien der 

GWK Heft 47. Bonn, 2016. S. 4. (https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/GWK-Heft-47-PFI-Monito-

ring-Bericht-2016__1_.pdf, 24.04.2018) 



136 
 

eine Empfehlung, die als Basis für die 2007 von Bund und Ländern beschlossene Verwal-

tungsvereinbarung diente. Demnach sollte ein Pakt geschlossen werden, um die Aufnahme-

kapazitäten zu erhöhen, den Bologna-Prozess zu stemmen, Studierbarkeit zu gewährleisten 

und die Qualität der Lehre zu sichern.834 Im Dezember 2014 einigten sich Bund und Länder 

auf eine Fortsetzung des HSP über das Jahr 2020 hinaus. Die Verwaltungsvereinbarung sieht 

nun eine Laufzeit bis 2023 vor und regelt die Finanzierung der dritten, finalen Programm-

phase.835 Generell dienten die umfassenden Maßnahmen zur Förderung von Hochschulen und 

Wissenschaft einen mehrfachen Nutzen. Neben der nachhaltigen Stärkung des Wissen-

schaftssystems wurde das Paket der Pakte auch dafür eingesetzt, um den Governancewandel 

zu beschleunigen. Kooperationsanreize wurden gesetzt und die Kooperationsanbahnung er-

hielt durch den Pakt für Forschung und die Exzellenzinitiative eine Eigendynamik, was der 

Vernetzung einzelner Wissenschaftsbereiche Vorschub gewährte.836  

Das Paket der Pakte und die Exzellenzstrategie sind exemplarisch für die neue Gover-

nance der Wissenschaft. Sie etablieren neue Strukturen, neue Akteurinnen und Akteure oder 

neue Mechanismen der Kontrolle. Zur Koordination der Interaktion der beteiligten Parteien sind 

komplexe Regelungsketten notwendig. Anders als bei Steuerungsmodellen fällt die simple 

Subjekt-Objekt Beziehung mit asymmetrischen Machtverhältnissen weg. Auch die einfache 

Qualitätskontrolle durch den Abgleich einer Zielvorgabe, die einer klar definierten Intention 

folgt, ist in diesem System nicht möglich. Governance bringt neue Prozesse mit sich, die ge-

genseitige Observation und Wettbewerb bedeuten sowie zur Ausformung neuer informeller 

Regeln führen.837 Diese zusätzliche Undurchsichtigkeit in Zeiten der bereits komplizierten 

Grenzziehung erschwert die Domänenabgrenzung noch zusätzlich.838 Zusätzlich erhalten ex-

terne Interessengruppen größeres Potenzial zur Einflussnahme auf Forschung und Lehre und 

die involvierten Entscheidungsprozesse.839 Die Kontrollmechanismen und Koordinationsanfor-

derungen von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sind hierbei nicht direkt kompatibel. Die 

Neue Governance versucht daher auch, die verschiedenen Methodiken miteinander abzustim-

men.840 

 
834 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bekanntmachung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 

und Ländern über den Hochschulpakt 2020, in: Bundesanzeiger Nr. 171 vom 12. September 2007 (S. 7480). Berlin, 2007. S. 1. 

Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK): Chance, nicht Last: Empfehlungen für einen „Hochschulpakt 2020“ zur Bewältigung 

des zu erwartenden Anstiegs der Studierendenzahlen. Bonn, 2005. (https://www.hrk.de/fileadmin/_migrated/content_uplo-

ads/Beschluss_Hochschulpakt_2020.pdf, 24.04.2018) 
835 Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 

91b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020, in: Bundesanzeiger AT 15.04.2015 B6. Bonn, 

2015b. S. 1. 
836 Vgl. Hohn 2010, S. 468, 471 und 475. 
837 Vgl. Jansen 2010, S. 40. 
838 Vgl. Hohn 2010, S. 475. 
839 Vgl. Jansen 2010, S. 44. 

Vgl. Lange, S. 2010, S. 350. 
840 Vgl. Knie/Simon 2010, S. 34f. 
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Es kann somit auf eine paradoxe Wirkung in Bezug auf die Autonomie der Wissen-

schaft hingewiesen werden. Zum einen lautet die Prämisse, gerade den Hochschulverwaltun-

gen mehr Kontrolle und eigenständigere Entscheidungsstrukturen zu bieten, die durch mehr 

Kontrollen und Rechenschaftspflichten gerechtfertigt werden. Die Stärkung der Governance 

ist daher eines der erklärten Ziele der Exzellenzstrategie. Auch außerhalb dieser Fördermaß-

nahmen nehmen die Entscheidungs- und Leitungskompetenzen der Wissenschaftsverwaltung 

zu und die Führungsetagen erhalten neue Flexibilität in der Personal- und Finanzplanung.841 

Auf der anderen Seite gibt es Hinweise auf einen Kompetenzverlust der wissenschaftlichen 

Selbstverwaltung. Die Neue Governance schränkt die Handlungsautonomie ein, indem Han-

delnde unter Zugzwang geraten, am Wettbewerb teilzunehmen, um Relevanz zu bewahren. 

Sie weitet Handlungsoptionen und Kooperationsmöglichkeiten aus, schränkt durch die Koppe-

lung von Mittelvergabe an Leistung im selben Zug wieder ein.842 Durch die Rechenschafts-

pflichten entsteht ein Spannungsverhältnis zur wissenschaftlichen Autonomie, da die Ver-

pflichtung zur Messbarkeit im Kontrast zur Forschungsfreiheit stehen kann. Diese Konflikte 

entfalten sich zwischen der Komplexität der Forschung, der Autonomie des einzelnen For-

schenden und nicht immer messbarer Progression auf der einen sowie effizienten Evaluations-

verfahren, der gesellschaftlichen Verpflichtung und dem Kontrollbedarf auf der anderen 

Seite.843 

 Die neuen Regulierungselemente haben auch Einfluss auf die Beziehung zwischen 

Staat und Wissenschaft. Neue Akteurinnen und Akteure sowie vermittelnde Instanzen sind auf 

den Plan getreten, die für Evaluationen und Akkreditierungen zuständig sind. Ihre Funktion zur 

Erhebung und Bewertung von Leistungsdaten sind ein Schlüsselelement der Neuen Gover-

nance. Mit ihnen wird es möglich, einen Erwartungshorizont abzustecken, die Anpassung der 

Wissenschaft an die Vorgaben zu überprüfen und die vertikale Differenzierung der For-

schungslandschaft etablieren.844 In dieser Beziehung zwischen Staat und akademischer Ad-

ministration werden Zielvereinbarungen verfasst, um diese Prozesse einzuleiten und gegen-

seitige Absprachen zu treffen. Zu detaillierte Vorgaben widersprechen in diesem Verfahren 

den Prinzipien der Neuen Governance. Dennoch versucht die Politik noch häufig, enge Vor-

gaben durchzubringen und so an der Lenkung der Wissenschaft teilzuhaben, da an manchen 

Stellen dem Weg der Autonomie der Selbstverwaltung nicht vollumfänglich vertraut wird.845 

 
841 Vgl. Lüthje 2010, S. 267f. 

Vgl. Matthies, Hildegard/Zimmerman, Karin: Gleichstellung in der Wissenschaft, in: Simon, Dagmar/Knie, Andrea/Hornbostel, 

Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, 2010. S. 193 – 209. S. 193 und 205. S. 203. 
842 Vgl. Edler, Jakob/Kuhlmann, Stefan: Integration of European Research Systems. A Multidimensional Phenomena, in: Jan-

sen, Dorothea (Hrsg.): Towards a European Reserach Area. Proceedings of a Research Conference at the German Research 

Institute for Public Administration Speyer. Interdisziplinäre Schriften zur Wissenschaftsforschung Band 13. Baden-Baden, 2012. 

S. 71 – 93. S. 88. 

Vgl. Matthies/Zimmermann 2010, S. 203. 
843 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Empfehlungen zur Zukunft des Forschungsratings. Drs. 3409-13. Mainz, 2013c. S. 15. 
844 Vgl. Jansen 2010, S. 39. 
845 Vgl. Lüthje 2010, S. 269f und 277. 
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Zur Verstetigung der Qualitätssicherung und zur Rückbindung an die finanzierenden 

Organe, um eine Kontrolle der abgesprochenen Ziele und ihrer Progression zu gewährleisten, 

sind umfassende Berichterstattungsmaßnahmen fester Teil dieser wettbewerbsorientierten 

Fördermaßnahmen. Die Datenerhebung und ihre Dokumentation sind definierende Bausteine 

der Wettbewerbsorientierung, sorgen dadurch aber auch für den komparativen Leistungsbe-

zug und tragen so zur weiteren Differenzierung in der Wissenschaftslandschaft bei. Auch die 

GWK weist darauf hin, dass mit dem konstanten Monitoring die kommenden Finanzausstat-

tungen und die Abgrenzungen zwischen einzelnen Institutionen ausgemessen werden.846  

Für diese Abläufe sind Evaluationen notwendig. Sie erlauben den Erwerb größerer Au-

tonomie durch neue Rechenschaftspflichten, da die Überprüfung von Ergebniskorridoren mög-

lich wird. Sie können auch der Rechtfertigung der Öffentlichkeit gegenüber dienen, was durch 

die Investition von Steuermitteln produziert und welcher Nutzen aus Forschung gewonnen 

wird. Hierdurch kann die Neue Governance auch als Rechenschaftsdelegation von der Politik 

auf die Wissenschaft gesehen werden, was die Frage nach ihrer Verantwortung und Rolle in 

der Gesellschaft noch verstärkt.847 In dieser Zusammensetzung und durch die leistungsgebun-

dene Mittelvergabe ist eine Datenerhebung manchmal mehr als ein reiner Abgleich von Daten. 

Rankings, Ratings und Indexe haben einen konkreten Einfluss auf die Entwicklung von For-

schung und Lehre. Evaluationen sind keine simplen Datensammlungen, sondern konkreter 

Teil des Transformationsprozesses, der auf neue Kontrollen und Koordinationsmethoden ab-

stellt.848 In der Neuen Governance sind sie unverzichtbarer Teil der Qualitätssicherung und 

Leistungsbewertung. Evaluationen können sich auf Ergebnisse und Methoden von Forschung 

und Lehre beziehen, administrative Aspekte abdecken oder auch Serviceleistungen durch-

leuchten. Durch Empirie, externe Gutachten, fachspezifische Rankings oder Benchmarks wird 

Vergleichbarkeit gewährleistet und eine zielgerichtete Steuerung der Veränderungsprozesse 

ermöglicht.849 Die Nutzbarkeit für die Wissenschaftspolitik liegt hierbei direkt auf der Hand. Sie 

bieten eine datenbasierte Möglichkeit der Komplexitätsreduktion.850 Durch den vergleichenden 

Blick auf Fachbereiche und Institutionen bieten Evaluationen robuste Informationen für strate-

gische Entscheidungen. Wissenschaftsintern ermöglichen sie eine kritische Reflexion und In-

dikation guter Forschungspraxis. Sie markieren Entwicklungen in den einzelnen Fächern und 

ermöglichen Analysen struktureller Aspekte, die dabei helfen, die Wissenschaftslandschaft in 

Deutschland weiterzuentwickeln. Evaluationen visualisieren außerdem Leistungspotenziale 

und Profile, was die Findung nationaler und internationaler Kooperationen vereinfacht.851 

 
846 Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): Pakt für Forschung und Innovation. Monitoring-Bericht 2008. Bonn, 2008. 

S. 1f. (https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/Monitoring-Bericht-PFI-2008.pdf, 24.04.2018) 

Vgl. Hohn 2010, S. 471. 
847 Vgl. Lange, R. 2010, S. 328. 
848 Vgl. Knie/Simon 2010, S. 34. 
849 Vgl. Lüthje 2010, S. 271ff. 
850 Vgl. Lange, R. 2010, S. 327.  
851 Vgl. WR 2013c, S. 9f und 29. 
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Der WR weist darauf hin, dass Ratings, Rankings und andere Bewertungsverfahren oft 

methodische Mängel aufweisen, was mit Blick auf ihre wissenschaftspolitische Tragweite nicht 

hinnehmbar ist. Ein weiteres Problem, das der WR identifiziert, ist der Ressourcen- und Zeit-

aufwand, den Forschende und Institutionen aufbringen müssen. Am fatalsten sind jedoch kon-

krete Auswirkungen auf die eigentliche Forschung. Es besteht die Gefahr, dass Quantität über 

Qualität gestellt wird und Forschungsvorhaben mit geringen Risiken angestrebt werden, was 

wiederum zu einem Mainstreaming der Wissenschaft führt. Die Bedeutung eines guten Ran-

ges könnte die Relevanz guter und innovativer Forschung ablösen. Als Elemente einer guten 

Praxis der Forschungsbewertung benennt der WR methodische Qualität, der durch Pilotstu-

dien belegte Mehrwert der fachspezifischen Anpassung von Evaluationen, das Vorliegen einer 

breiten Verwertungsstruktur der Ergebnisse und Lernfähigkeit durch Qualitätsmanagement.852  

 Der Wandel durch die Neue Governance und ihre Methoden bringt also auch positive 

Effekte für die Beteiligten mit sich. Dieser Schritt ist leicht nachvollziehbar, da Wettbewerbs-

teilnehmende mit besserer Eigenkontrolle und Lenkungsfähigkeit eine Anpassungsfähigkeit 

besitzen, die ihnen Vorteile verschafft.853 Gerade in der Wissenschaft ergibt die Stärkung der 

inneren Strukturen Sinn und sorgt für einen leistungsfähigeren Betrieb, der nicht der Gegen-

standsrealität hinterherhinkt. Wie der Imboden-Bericht jedoch zeigt, ist es schwer, die Qualität 

der Forschungsarbeit direkt auf die systemischen Veränderungen zurückzuführen. Dennoch 

bleibt es eine Vermutung, dass die Neue Governance auf lange Sicht zu einer Leistungsstei-

gerung des Wissenschaftsbetriebs führen kann, da es zu einer Umverteilung der knappen 

Ressourcen hin zu den produktivsten Institutionen und Forschenden kommt und vor Ort die 

strategischen Entscheidungskompetenzen der Führungsebene so ausgeprägt sind, dass die 

richtigen Entscheidungen getroffen und gute Investitionen getätigt werden können.854 Die Me-

chanismen der Neuen Governance eröffnen deutschen Wissenschaftseinrichtungen damit Ge-

staltungsoptionen, über die andere Wettbewerbsteilnehmende bereits verfügen.855 Doch durch 

die Leistungsfixierung und den Wettbewerbsgedanken ist sie auch direkt für die Ökonomisie-

rungsproblematik der Forschung mitverantwortlich. Es entsteht die Gefahr, dass kurzfristig 

verwertbare Wissenschaft einen Verdrängungseffekt auf langfristig angelegte und nicht zeit-

nah transferierbare Grundlagenforschung ausübt. Ebenfalls möglich ist eine Verschiebung der 

intrinsischen Motivationslage der einzelnen Forschenden, welche die Ausrichtung ihrer Arbeit 

im Wettbewerb vom Wissensdurst auf den Ressourcendurst verschieben. Die anwendungs-

orientierte Forschung ist von dieser Veränderung noch am wenigsten betroffen.856 Die anvi-

sierte vertikale Differenzierung könnte im Extrem zu einer Zweiklassenforschung führen und 

 
852 Vgl. WR 2013c, S. 7 und S. 13f. 
853 Vgl. Hornbostel 2010, S. 298. 
854 Vgl. Schubert/Schmoch 2010, S, 254. 
855 Vgl. Lüthje 2010, S 277. 
856 Vgl. Schubert/Schmoch 2010, S. 254. 
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Ungleichheiten, die es jetzt schon zwischen Bundesländern und Regionen gibt, verstärken und 

festigen. Durch die Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen an wenige Orte kommt es 

zu einer Monopolisierung, die auch den Nachwuchs und die wissenschaftlichen Vorstöße aus 

kleineren Instruktionen einschränken und so den innerdeutschen Wettbewerb verzerren.857  

 Neben gesamtsystemischen Effekten ergeben sich durch die Neue Governance auch 

bei den einzelnen Elementen des Wissenschaftsbetriebs der Bundesrepublik direkte Auswir-

kungen. Alle Forschungszweige und Institutionen haben die neue Governance mitsamt Öko-

nomisierungs- und Wettbewerbsmechanismen aufgenommen. Die verschiedenen For-

schungsfelder haben die Änderungen jedoch unterschiedlich stark durchgeführt. Es ist dabei 

nicht verwunderlich, dass die veränderungsresistente AuF am wenigsten von den Transforma-

tionen betroffen ist.858 Durch ihre vergleichsweise klaren Domänengrenzen hat der Wettbe-

werb lange Zeit nicht wirklich Fuß fassen können. Mittlerweile gibt es auch in der AuF einen 

Governancewandel, den man mit einem defensiven Entgegenkommen bei gleichzeitiger Kon-

trollwahrung bezeichnen kann. Die Verbesserung der Leitungsstrukturen haben dazu geführt, 

dass die einzelnen Wissenschaftsorganisationen an der Spitze gestärkt wurden, während ein-

zelne Einrichtungen unter ihrer Schirmherrschaft schwächer dastehen. Die Leitungsgremien 

haben nicht nur durch neue Modi der Ressourcenallokation mehr Einfluss auf die Forschungs-

ausrichtung ihrer Subinstitutionen erhalten.859  Viele Hochschulen haben in den letzten Jahren 

zusätzlich an Autonomie hinzugewonnen, die Hand in Hand mit einer Zentralisierung von Ent-

scheidungskompetenzen bei ihren Leitungsgremien ging. Zunehmende werden personelle 

und strukturelle sowie inhaltliche oder auch curriculare Entscheidungen durch die Hausleitung 

getroffen. Die Entwicklung zur autonomen Hochschule beschreibt also nicht unbedingt ein 

mehr an Freiheit, sondern stellt auch auf eine Verlagerung der Zuständigkeiten und Entschei-

dungsmöglichkeiten ab.860 

 Wenngleich Hochschulleitungen in ihrer Entscheidungskompetenz und Lenkungsfähig-

keit gestärkt wurden, verliert ihre Selbststeuerung an Bedeutung. Sie müssen sich am inter-

nationalen und innerdeutschen Wettbewerb um verknappte Ressourcen orientieren und ihre 

Strategien daran ausrichten.861 Ministerien delegieren Verantwortungen an die Hochschulen, 

die sich dabei aber nicht einem ökonomisierenden Systemzwang entziehen können. Außer-

dem ergibt sich durch die Kontrollmechanismen der Neuen Governance und die erweiterten 

Berichtspflichten ein Ausgleich, der die Hochschulen in das Gesamtsystem einbindet, ihnen in 

der konkreten Ausformung ihrer Strategie aber größere Freiräume lässt. Wenn man jedoch im 

 
857 Vgl. Jansen 2010, S. 46ff. 

Vgl. Seckelmann 2010, S. 239. 
858 Vgl. Jansen 2010, S. 47. 
859 Vgl. Hohn 2010, S. 468ff.  

Vgl. Jansen 2010, S. 44. 
860 Vgl. Kühl, Stefan: Die neue Macht der Präsidien und Rektorate, in: Süddeutsche Zeitung vom 11. Oktober 2011. 
861 Vgl. Jansen 2010, S. 39 
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Konzert der Großen mitspielen möchte, bleibt kaum eine andere Wahl, als sich den Vorgaben 

der Förderprogramme anzupassen. Deren Autorität ergibt sich nicht nur aus den finanziellen 

Anreizen. Auch die Expertise, die der Ausgestaltung der Neuen Governance durch den WR 

oder die IEKE bereitgestellt wurde, hat Leitwirkung. Sie verweist darauf, was Spitzenforschung 

definiert und appelliert so an Hochschulleitungen und die Führungsebenen wissenschaftlicher 

Organisationen, sich in dieselbe Richtung zu bewegen. Durch diesen internen und externen 

Druck wandelt sich die Hochschulorganisation. Die Institutionen selbst entwickeln sich zu Mar-

ken, die auf dem Markt positioniert werden können, um die geforderte Profilbildung zu bewir-

ken.  Auch die Strukturen innerhalb der Hochschulen verändern sich. Es kommt zur Gründung 

von Hochschulräten und Rektorate werden in Präsidien überführt. Neben einer Kompetenz-

steigerung der Universitätsleitungen kommt es also zu einer generellen Neuverteilung der Auf-

gaben zwischen den Hochschulorganen.862 

 Die Neue Governance hat zu fundamentalen Veränderungen in der deutschen For-

schungslandschaft und an den Hochschulen geführt. Das Handlungsgewebe, Zuständigkeiten 

und grundlegende Motivationsprinzipien wurden auf Basis der Ökonomisierung stärker in Rich-

tung Wettbewerb und Leistungsdifferenzierung verschoben. Auch wenn erste Einschätzungen 

über potenzielle Konsequenzen möglich sind, können alle Effekte der Neuen Governance 

noch nicht vorhergesehen werden. Nicht zuletzt deshalb müssen die Veränderungsprozesse 

konstant beobachtet werden. Aber auch die Wissenschaftspolitik rückt in den Aufmerksam-

keitsfokus. Ihre Entscheidungen, Vorgaben und Strategien müssen in diesem Prozess laufend 

auf den Prüfstand gestellt werden. Die Verantwortung liegt hierbei nicht nur bei der Politik, 

sondern explizit auch bei den Wissenschaftsorganisationen und den großen Fachgesellschaf-

ten. Die Weiterentwicklung der Governance und ihrer Methoden ist eines der prominentesten 

und wichtigsten Themen der deutschen Wissenschaftspolitik der Gegenwart.  

 

4.2.3.) Aktuelle Herausforderungen und Zielsetzungen 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits auf einen Großteil der gegenwärtigen Prob-

lemstellungen und Anforderungsprofile für die Wissenschaftspolitik allgemein eingegangen. 

Der interne Wettbewerb und die Konkurrenz zwischen den Forschungslandschaften einzelner 

Nationen sowie der konstante Innovationszwang sind Aufgabenschwerpunkte für die Wissen-

schaft und die Politik zugleich. Gerade auch die Bundesrepublik hat Lehren aus der Vergan-

genheit gezogen, in der man teilweise zu spät oder zu wenig in die technologische Expansion 

investiert hat.863 Innovationsfähigkeit, die Bildung gesellschaftlicher Mehrwerte und die Trans-

ferfähigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis durch eine Forschungslandschaft von Weltrang sind 

 
862 Vgl. Seckelmann 2010, S. 234ff. 
863 Vgl. Krieger 1987, S. 259. 
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erklärte Dauerziele der deutschen Wissenschaftspolitik. Eng damit verbunden sind Herausfor-

derungen durch die Neue Governance und die Ökonomisierung der Forschung. Wie bereits 

adressiert, ergeben sich ein großer Teil der aktuellen Problemstellungen aus den veränderten 

Status von Wissen, Wissenschaft und Forschung sowie den Beziehungen zwischen den ge-

sellschaftlichen Subsystemen. Als Teil einer modernen Demokratie soll die Wissenschaft ihren 

Beitrag zur Deliberation leisten, muss Wissenschaftskommunikation betreiben und Gesell-

schaftsberatung anbieten.  

Neben diesen kritischen Herausforderungen, die sich in unterschiedlichen Ausprägun-

gen allen führenden Forschungsnationen stellen, gibt es noch weitere Anforderungen und The-

menbereiche, die für die wissenschaftspolitische Gestaltung und ihre Beratung in der Bundes-

republik von großer Bedeutung sind. Auch wenn es im gegebenen Rahmen nicht möglich ist, 

alle Problemfelder und Entwicklungsziele erschöpfend darzustellen, soll eine Skizze erstellt 

werden, die für die Bewertung des Beratungssystems in der Wissenschaftspolitik herangezo-

gen werden kann. Von besonderem Interesse sind auch zwei Bereiche, in denen es zu starken 

Umbrüchen gekommen ist oder kommen kann, die gerade für Politikberatung in Forschungs- 

und Hochschulpolitik von Belang sind. 

 Die Veröffentlichungen politikberatender Gremien sind eine Quelle, um nach Anhalts-

punkten für derzeitige Aufgabenfelder zu suchen. Durch seine signifikante und auf Bund und 

Länder ausgerichteten Beratungsleistung bietet es sich an, die Publikationen des WR für die 

Identifikation von Problemen und Zielen zu verwenden. In den „Perspektiven des deutschen 

Wissenschaftssystems“ beschreibt er zentrale Aspekte für dessen Weiterentwicklung. Zum ei-

nen muss das System den Anforderungen entsprechen können, die Politik, Wirtschaft, Kultur 

und Öffentlichkeit an sie stellen. Der WR betont, dass die Wissenschaft in einem dialogischen 

Kontakt mit der Gesellschaft steht und ein Austausch stattfinden muss. Die Planung der Wis-

senschaft im Angesicht knapper werden öffentlicher Ressourcen, wie im Kapitel zur Neuen 

Governance dargestellt, gehört ebenfalls zu den Hauptaufgaben. Thematisch muss sich die 

Wissenschaft auch mit dem demographischen Wandel und der Globalisierung auseinander-

setzen. Diese Herausforderungen unterstreichen die globale Perspektive von Forschung und 

die Bedeutung internationaler Kooperation in Fragen grenzüberschreitender Probleme, die in 

Kapitel 4.1. ausgeführt wurden.864 Als Entwicklungsziel benennt der WR dafür ein „vielfältiges, 

funktional und auch institutionell differenziertes Wissenschaftssystem, […] das vielfältig ko-

operativ und wettbewerblich miteinander vernetzt ist.“865  

 Zu den Zukunftsthemen gehört auch die bereits angesprochene Digitalisierung von 

Forschung und Lehre. Neben den Möglichkeiten und Herausforderungen, die durch die Com-

puterisierung und Vernetzung für die Politik entstehen, muss sich auch die Wissenschaft mit 

 
864 Vgl. WR 2013b, S. 5ff.  
865 Ebd., S. 9. 



143 
 

diesen Fragen befassen. Ein deutlicher Fingerzeig für die Relevanz des Themas war der Titel 

des Forschungsgipfels 2016 „Digitalisierung im Fokus“866. Das Symposium, das von der Leo-

poldina, dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Stifterverband) und der Experten-

kommission Forschung und Innovation (EFI) veranstaltet wurde, brachte Wissenschaft und 

Wirtschaft an einen Tisch, um über das Innovationspotenzial der Digitalisierung zu diskutieren. 

Dabei ging es um Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Digitalisierung nötig sind und durch 

sie entstehen, welche neuen Kooperation im Innovationssystem entstehen und welche Rah-

menbedingungen eine optimale Nutzung der Potenziale ermöglichen.867 

 Die Digitalisierung ist ein Querschnittsthema für verschiedene Politikfelder. Neben der 

Wissenschaftspolitik ist es z.B. auch in der Wirtschafts- und Innovationspolitik notwendig, Wei-

chenstellungen für die Weiterentwicklung durch Computertechnologien zu fällen, damit der 

Standort Deutschland seine Position wahrt. Die Bedeutung dieser Aufgabe wird auch durch 

die Hightech-Strategie ausgedrückt, in der sich ein Arbeitsbereich explizit auf die digitale Wirt-

schaft und Gesellschaft bezieht. Die gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesse wer-

den als zentrale Zukunftsaufgaben gesehen, um die Innovationskraft der Bundesrepublik, bei-

spielsweise durch die vernetzte Produktion in der Industrie 4.0, zu gewährleisten.868 Zur präzi-

seren Steuerung dieser Prozesse hat die Bundesregierung auch die sogenannte Digitale 

Agenda verabschiedet, die ebenfalls Potenziale für Forschung und Lehre definiert. Auch die 

Digitale Strategie 2025 und das Grünbuch Digitale Plattformen dienen der Identifikation von 

Möglichkeiten und gemeinschaftlicher Aufgaben für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und an-

dere Teile der Gesellschaft. Durch den digitalen Wandel wird eine erweiterte internationale 

Perspektive ermöglicht, da sich die Kommunikationswege vermehren und so der Austausch 

über nationale Grenzen hinweg erleichtert wird. Aber auch innergesellschaftlich trägt die Digi-

talisierung zu Verbesserung der politischen Debatten bei, indem sie neue Wege der Partizipa-

tion bietet, Daten zur Entscheidungsfindung vernetzt und Verwaltungsabläufe beschleunigt. 

Hierfür gilt es, die Informationsinfrastrukturen auszubauen, damit der Zugang zu Wissen er-

leichtert und die Verfügbarkeit gesteigert wird. Für die Wissenschaft ist der Ausbau der For-

schungsinfrastrukturen von Relevanz, deren Entwicklung nun auch von einem neu zu grün-

denden Rat für Forschungsinfrastrukturen unterstützt werden soll. Auf diesem Weg sollen die 

Chancen der Digitalisierung als Innovationsherd optimal genutzt werden. Neue Kommunikati-

onswege und Möglichkeiten der wissenschaftlichen Kollaboration sollen erschlossen werden. 

Zugleich müssen konkrete technische Umsetzungen, die Einfluss auf den Forschungsalltag 

haben, weiterentwickelt werden. Als Beispiele dienen hier die Nutzung von Big Data für die 

Lebenswissenschaften, der Einsatz von Hochleistungsrechnern für Forschungszwecke oder 

 
866 https://forschungsgipfel.de/download/file/fid/18 (19.05.2021) 
867  Vgl. ebd. 
868 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Die neue Hightech-Strategie. Innovationen für Deutschland. 

Berlin, 2014b. S. 16f. 
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die Digitalisierung einzelner Forschungszweige. Die Möglichkeiten, die sich für Lehre und Bil-

dung ergeben, müssen ebenfalls ausgelotet und konsequent umgesetzt werden. Hierfür muss 

auch die Wissenschaft zur Verantwortung gezogen werden und die Effekte und Potenziale des 

digitalen Wandels sowie seiner Begleitfaktoren genauer zu erforschen. Dies soll unter ande-

rem durch ein interdisziplinär angelegtes Forschungsinstitut in öffentlicher Hand erfolgen, des-

sen Hauptaufgabe darin bestehen soll, die Möglichkeiten für den Wissenschaftsstandort 

Deutschland zu sondieren. Die Chancen und Risiken der Digitalisierung müssen darüber hin-

aus Untersuchungsgegenstände der Technikfolgenabschätzung sein.869  

 Die Digitale Strategie 2025 der Bundesregierung erschließt zusätzlichen Handlungs-

bedarf. Zum einen müssen die Normierung und die Standardisierung von Daten sowie Pro-

zessen vorangetrieben werden. Außerdem müssen Fortschritte in der rechtlichen Rahmenge-

bung bis auf die europäische Ebene erzielt werden, die Verbraucherschutz, Datenschutz und 

Transparenz sichern. Gesamtgesellschaftlich gesehen kann durch die Regulierung des Schut-

zes persönlicher Daten mehr Vertrauen in den digitalen Fortschritt gewonnen werden, wofür 

die Datenschutzgrundverordnung ein erster Schritt war. Bislang stellt die Digitalisierung das 

bestehende Verständnis von Privatsphäre auf die Probe und gefährdet die informationelle 

Selbstbestimmung. Zeitgleich gibt es Spannungen zwischen digitaler Freiheit und Sicherheit 

sowie durch die Redefinition davon, was privat und was öffentlich ist.870 Die Herausforderun-

gen an Datenschutz und Informationssouveränität betrifft dabei Bürgerinnen und Bürger, die 

Politik, die Wirtschaft und die Wissenschaft zugleich. Gleiches gilt für Fragen, die Privatbesitz, 

geistiges Eigentum und Urheberrechte betreffen, die gerade durch den Ruf nach freiem Da-

tenzugang und Open-Access-Vorstößen auf der Agenda stehen.871 Neue gesetzliche Rege-

lungen, die den Rahmen für die Optimierung der Effekte der Digitalisierung und den Schutz 

des Individuums vereinbaren, müssen dennoch innovationsfreundlich und zukunftsgewandt 

sein, so die Forderung der Politik.872 

 Aufgrund der Bedeutungsschwere der Thematik hat auch das BMBF die Digitalisierung 

zu einem ihrer Schwerpunktthemen ernannt und ihr die Bezeichnung des „Megatrends“873 ver-

passt. Die Definition, die der wissenschaftspolitischen Strategie des Ministeriums zugrunde 

liegt, erkannt an, dass der Wandel alle Bereiche des Lebens betrifft und die gesamte Gesell-

schaft vor der Herausforderung steht, den Nutzen zu maximieren und die Risiken zu minieren. 

Technologien, die mit der Digitalisierung verbunden sind, sind Schlüssel der Innovations- und 

 
869 Vgl. BMBF 2014b, S. 16f. 

Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) et al.: Digitale Agenda 2014 – 2017. Berlin, 2014. S. 27f. 
870 Vgl. BMWi et al. 2014, S. 27f. 

Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Digitale Strategie 2025. Berlin, 2016a. S. 23ff. 
871 Vgl. BMWi et al. 2014, S. 26. 

Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Grünbuch Digitale Plattformen. Berlin, 2016b. S. 52ff. 
872 Vgl. BMWi 2016a, S. 26. 
873 BMBF 2014a, S. 28. 



145 
 

Wirtschaftskraft der Bundesrepublik.874 Auch die Wissenschaftskommunikation spiegelte die 

Signifikanz der Thematik wider, indem das Wissenschaftsjahr 2014 unter das Motto der digi-

talen Gesellschaft gestellt wurde.875 In der Auslegung konkreter Forschungs- und Arbeits-

schwerpunkte wird ebenso deutlich, dass die Digitalisierung einen hohen wissenschaftspoliti-

schen Stellenwert einnimmt, was sich beispielsweise in den oben beschriebenen Ansätzen 

niederschlägt. In seiner Förderpraxis nimmt sich das BMBF ebenfalls der Aufgabe an und bie-

tet beispielsweise Maßnahmen zur Unterstützung der Forschung der Arbeit im digitalen Zeit-

alter oder zum taktilen Internet an.876  

 Die aufgrund der Corona-Pandemie forcierten Vorstöße und Entwicklungen könnten 

eine neue Dynamik in der Digitalisierung von Forschung und Lehre angestoßen haben. Ohne 

die zum Teil ohne Erprobungsphase und auf kurzem Weg eingeführten digitalen Lehr- und 

Kommunikationsformate wäre der Betrieb der Hochschulen zum vollständigen Erliegen ge-

kommen. Für zukünftige Entscheidungen und Maßnahmen kann daher wohl von mehr Mut 

und Vertrauen in die Technik und ihre Möglichkeiten ausgegangen werden. Neben der For-

schung betrifft dies auch die Wissenschaftsadministration und vor allem die Lehre. Die Digita-

lisierung bietet Möglichkeiten, das Studium an die Lebensrealität der heterogenen Studieren-

denschaft anzupassen und neue Zugänge für mehr Studierende zu schaffen. Corona hat dabei 

aber auch vor Augen geführt, dass es noch immer große Defizite in der Infrastruktur und Digi-

talisierungskonzepten gibt. Zeitgleich dürfte die notwendige Rückendeckung der breiten Öf-

fentlichkeit vorhanden sein, in die Digitalisierung von Forschung, Lehre und anderen Bildungs-

einrichtungen zu investieren. Die Wissenschaftslobby sollte es daher nicht verpassen, den Ball 

in der Luft zu halten, auch wenn die Politik, wie in Kapitel 2.1. beschrieben, nicht unbedingt 

bereits ist, den Schwung mitzunehmen. 

 

4.2.3.1.) Internationalisierung und Europäisierung  

An dieser Stelle könnten noch weitere Aktionsfelder der deutschen Wissenschaftspolitik aus-

geführt werden. Von besonderem Interesse für die anstehende Untersuchung des Systems 

der Politikberatung sind jedoch vor allem zwei Bereiche, die durch ihren Einfluss auf die Wis-

senschaftslandschaft und das Aufgabenfeld der Expertinnen und Experten zu besonders gro-

ßen Umbrüchen und Herausforderungen führen. Zum einen wäre die Internationalisierung 

bzw. Europäisierung der Wissenschaftspolitik zu nennen, die das Handlungsgefilde und die 

 
874 Vgl. BMBF 2014a, S. 28. 
875 Vgl. ebd., S. 226. 
876 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bekanntmachung – Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen 

für den Forschungsschwerpunkt „Arbeit in der digitalisierten Welt“ im Rahmen des FuE-Programms „Zukunft der Arbeit“ als Teil 

des Dachprogramms „Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“, in Bundesanzeiger AT 

26.02.2015 B2. Berlin, 2015a. 

Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Richtlinien zur Förderung von Forschungsinitiativen auf dem Gebiet 

„5G: Taktiles Internet“ im Rahmen des Förderprogramms „IKT 2020 – Forschung für Innovationen“, in: Bundesanzeiger AT 

07.12.2015 B4. Berlin, 2015c. 
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Verantwortungsstrukturen fundamental umgewälzt haben. Die internationale Ausrichtung stellt 

die Politik vor Regulierungs- und Verantwortungsprobleme, ist zugleich aber ein nötiger Schritt 

zur Forschungskooperation in der Auseinandersetzung mit den GGH. Der zweite Aspekt, der 

im anschließenden Kapitel erörtert wird, entsteht in der Verbindung von Politikberatung und 

Expertise, die sich auf Ethik, Risiko und Technikfolgen bezieht. Der wissenschaftliche Fort-

schritt erneuert konstant den Debattenbedarf und sorgt mit Blick auf wissenschaftspolitische 

Beratung in der Bundesrepublik für besondere Herausforderungen. 

Dass die Internationalisierung und Europäisierung der Forschung und der Hochschulen 

zu den Kernaufgaben der Wissenschaftspolitik gehört, wurde bereits mehrfach dargelegt wor-

den. Um die Herausforderungen für die Politik, die Wissenschaft und ihre Beratung genauer 

zu erfassen, soll diesem Thema zunächst noch weitere Tiefe gegeben werden. 

 Die eindeutig internationale Perspektive moderner Wissenschaft versucht, gemein-

schaftliche Kooperationen und die Koordination der Forschungsbemühungen zu verbessern. 

Ressourcen sollen geschont und durch die Vernetzung kluger Köpfe die grenzüberschreiten-

den GGH in globalisierten Anstrengungen angenommen werden. Zur selben Zeit befinden sich 

Forschende und Institutionen am Standort Deutschland im konstanten Wettbewerb mit ande-

ren Nationen und Forschenden aus anderen Ländern. Gemeinschaftliche Forschung muss 

koordiniert und dabei die Interessen der Bundesrepublik vertreten werden. In dem Prozess der 

Europäisierung sind neue Institutionen wie der European Research Council (ERC) und neue 

Kooperationsfelder entstanden, wie die Vision der European Research Area (ERA) verdeut-

licht. In den Hochschulen ist der Bologna-Prozess das untrügliche Bekenntnis zu mehr Europa 

und besserer Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse. All diese Veränderungen drängen Fra-

gen nach neuen Standards oder Richtlinien auf und bedürfen der politischen Koordination.877  

 Eine Definition der Internationalisierung der Wissenschaft beschreibt neben der Aus-

weitung der Kooperationen und dem Wettbewerb staatlicher Forschungssysteme noch weitere 

Elemente. Sowohl Hochschulen als auch Forschungseinrichtungen setzen auf die Förderung 

von Mobilität. Auch das von ihnen produzierte Wissen soll unter diesem Motto kommuniziert, 

transferiert und vernetzt werden. Diese Veränderungen stellen große Herausforderungen für 

die nationalen Wissenschaftssysteme dar. Die Aufgabe der Politik ist es, die Internationalisie-

rung zu verstetigen und zu fördern, ohne die Integrität der eigenen Forschungslandschaft und 

ihrer Interessen zu gefährden.878 Es ist bemerkenswert, dass entgegen der Dominanz natio-

nalstaatlicher Interessen in der Wissenschaftspolitik eine solch starke Verpflichtung zu multi-

lateralen Bemühungen zu verzeichnen ist.879 Natürlich muss hier angemerkt werden, dass sich 

 
877 Vgl. Knie/Simon 2010, S. 34. 
878 Vgl. Teichler 2010, S. 52. 
879 Vgl. Edler/Kuhlmann 2012, S. 89. 
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viele Probleme der Gegenwart nicht innerhalb der eigenen Staatsgrenzen lösen lassen, so-

dass die internationale Kooperation auch zweckdienlich für die Sicherung des eigenen Wohl-

stands und der eigenen Sicherheit sind. Die GGH als besonders komplexe Problemstellungen 

benötigen eine ebenfalls komplexe Wissenschaft, die sich mit ihr beschäftigt. Entsprechende 

Forschungsvorhaben, die man auch als Big Science bezeichnet, werden heutzutage häufig 

durch die Aufteilung von Ressourcen und Aufgaben geschultert.880 Große Durchbrüche in der 

Forschung sind daher oft das Resultat internationaler Kooperationen. Das Überwinden natio-

naler und gerade auch regionaler Schranken durch den Aufbau intentionaler Kooperations-

strukturen durbricht Verkrustungen auf personeller und fachlicher Ebene, die eine Maximie-

rung der verfügbaren Wissensbestände und somit auch die Maximierung Forschungspotenzi-

als verhindern.881 

Aufgrund des hohen Vernetzungsgrades, der großen Bedeutung der Internationalisie-

rung der Wissenschaft und der jahrzehntelangen Bemühungen, gerade auch die europäische 

Spitzenforschung zusammenzuführen, gehen manche Stimmen sogar so weit, in Europa das 

„postnationale Zeitalter“882 auszurufen. Aber auch empirische Indikatoren, wie beispielsweise 

die in Deutschland stark zugenommen Anzahl der Koautorenschaften mit europäischen Part-

nerinnen und Partnern zeigen, dass die Wissenschaftslandschaft mittlerweile auch grenzüber-

schreitend zu definieren ist.883 Die Aufgabe der Außenwissenschaftspolitik ist es dabei auch, 

den Standort nachhaltig zu gestalten, international zu positionieren und seine Stellung als Teil 

der technologisch-wissenschaftlichen Spitze zu bewahren. Die Nachfrage nach exzellenten 

Forschenden steigt im In- und Ausland. Finanzstarke und renommierte Institutionen außerhalb 

Deutschlands werben auch um hiesige Spitzenkräfte und konkurrieren um Nachwuchsfor-

schende aus aller Welt. Die zunehmende Vernetzung der Wissenschaft bei zeitgleicher Kon-

kurrenz ist eines der Definitionsmerkmale der Internationalisierung.884 

Gewisse Widersprüchlichkeiten ergeben sich noch an anderen Stellen. Die zuneh-

mende Internationalisierung, die sich entgegen dem in der Wissenschaftspolitik dominieren-

den Souveränitätsgedankens entfaltet, führt im selben Zug auch zu einem Wiedererstarken 

national orientierter Politik, die als Gegenbewegung verstanden werden kann. Energie gewinnt 

sie unter anderem daraus, dass für Teile der Gesellschaft die EU nur eine Wirtschaftsunion 

ist. Das lässt die Sorge aufkommen, dass beispielsweise durch eine Europäisierung der Hoch-

schulpolitik auch unweigerlich eine wirtschaftsnähere Ausgestaltung erfolgen wird. Wider-

sprüchlich ist jedoch vor allem die generelle Entwicklung, die sich in den beiden Zweigen der 

Wissenschaftspolitik abgezeichnet hat. Die Hochschulpolitik ist vor allem dadurch gezeichnet, 

 
880 Vgl. Schütte 2010, S. 156. 
881 Vgl. Drilhon, S. 59 und S. 63. 
882 Edler/Kuhlmann 2012, S. 71. 
883 Vgl. ebd., S. 72. 
884 Vgl. Schütte 2010, S. 151f. 
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dass sie sich um mehr Kooperation, eine Annäherung und größere Anpassung zwischen den 

Einzelstaaten bemüht, wie es durch den Bologna-Prozess angestrebt wurde. Die Forschungs-

politik wiederum definiert sich, auch wenn hier mittlerweile die Zusammenarbeit auch stark 

gefördert wird, primär über Konkurrenz, Wettbewerb und Exzellenz, zu deren Zweck eine stär-

kere vertikale Differenzierung betrieben wird.885 

 Eine der wichtigsten Aufgaben in der Internationalisierung und der Europäisierung der 

Forschung liegt darin, eine Vereinbarkeit von regionalen, nationalen und internationalen Ziel-

setzungen zu erzielen. Durch neue Strukturen, Regelungen oder Institutionen müssen Ver-

zahnungen zwischen den einzelnen Nationen auf überstaatlicher Ebene geschaffen wer-

den.886 Der hohe Differenzierungsgrad der jeweiligen nationalen Wissenschaftssysteme macht 

dies zu einer schwierigen Aufgabe. Jede Nation hat unterschiedliche grundlegende Strukturen, 

die prägend auf die Wissenschaftspolitik wirken.887 Politkulturelle Unterschieden zeigen sich 

auch darin, wie die europäische Einigung und ihre Auswirkungen durch die Öffentlichkeit und 

die Politikerinnen und Politiker eines Landes eingeschätzt werden.888 Ein weiteres kritisches 

Differenzierungsmerkmal ist die Regulation von Forschung und Lehre durch Gesetze, Stan-

dards und Normen, die auf internationaler Ebene zu Beginn auch unvereinbar sein können. 

Ebenfalls basal ist die Höhe der staatlichen Finanzaufwendungen, die für die Wissenschaft 

aufgebracht werden. Davon hängt direkt ab, wie ausgeprägt und divers die wissenschaftlichen 

Infrastrukturen eines Landes sind und damit final auch, wie leistungsfähig der Forschungssek-

tor sein kann. Die Rolle und das Gewicht der nationalen sowie der internationalen Forschungs-

förderung, als zentrale wissenschaftspolitische Stellschrauben, müssen ebenfalls eruiert wer-

den.889  

 Im Gesamtspektrum der Internationalisierung bildet die Europäisierung für die Bundes-

republik den wohl wichtigsten Aktionspunkt. Der Prozess kann dadurch definiert werden, dass 

nationalstaatliche Prägungen in der Politik an Dominanz verlieren, während Europa als ge-

meinschaftliche Region verstanden wird. Der europäische Gedanke wird gefördert und dabei 

ein Schutz für die Vielfalt bewahrt. Auf diesem Weg entstehen grenzüberschreitende Koope-

rationen und neue politische Instanzen auf supranationaler Ebene.890 Die Herausforderung der 

Europäisierung liegt also auch darin, divergierende Interessen, Strukturen und Organisationen 

miteinander zu verbinden.891 Im Rahmen der europäischen Wissenschaftspolitik versuchen die 

Mitgliederstaaten dabei trotzdem, eine größtmögliche Autonomie zu wahren. Das Hauptziel 

scheint bislang nicht immer die Maximierung von Potenzialen zu sein, sondern der Erhalt der 

 
885 Vgl. Teichler 2010, S. 64f. 
886 Vgl. Drilhon 1991, S. 59f. und S. 65. 
887 Vgl. Jansen/Semmet 2012, S. 23. 
888 Vgl. Drilhon 1991, S. 68. 
889 Vgl. Schütte 2010, S. 157ff. 
890 Vgl. Teichler 2010, S. 51ff. 
891 Vgl. Drilhon 1991, S. 70. 
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eigenen Souveränität und nationalstaatlicher Interessen, wodurch eine Verschleppung des 

wissenschaftlichen Fortschritts in Kauf genommen wird.892 Den Resonanzboden liefert die 

Sorge, dass mit der Europäisierung ein Kontrollverlust einhergeht.893  

Somit lassen sich also zusammenfassend zwei widersprüchliche Strömungen identifi-

zieren, die für die Europäisierung der Wissenschaftspolitik von Relevanz sind. Auf der einen 

Seite wären hier die europäische Einigung und die Schaffung neuer Strukturen, Regelungen 

und Instanzen zu nennen, die mit Souveränitätsgedanken und nationalstaatlichen Interessen 

in der Forschung konkurrieren müssen. Auf der anderen Seite wird die Wissenschaftspolitik in 

Europa durch zwei gegenläufige Zielsetzungen bestimmt. Die Forschung ist auf Konkurrenz 

und Differenzierung ausgelegt, während die Hochschulpolitik für steigende Konvergenz und 

Anpassung steht. 

 

4.2.3.2.) Ethik, Risiko und Politikberatung 

In Kapitel 2.2.1. wurde dargestellt, dass Unwissen und Unsicherheit als Resultat des Fort-

schritts nun auch als definierende Merkmale für den Status von Wissen und Wissenschaft 

verstanden werden sollten. Das rasante Tempo des Erkenntnisgewinns führt jedoch noch zu 

weiteren Herausforderungen für die Wissenschaftspolitik und vor allem auch ihre Beratung. 

Durch die Möglichkeiten und zukünftigen Perspektiven der Forschung wird Expertise benötigt, 

die Werte und ethische Fragestellungen adressiert. Ethikräte sind daher gefragt, die gesamt-

gesellschaftliche Deliberation entsprechender wissenschaftspolitischer Fragen zu erweitern. 

Wie lässt sich eine solche Politikberatung einordnen und welche Entwicklungsgeschichte hat 

sie in der Bundesrepublik? Nach Beantwortung dieser Fragen wird anschließend der beson-

dere Status der Lebens- und Biowissenschaften untersucht und dargelegt, wodurch sie ihre 

Prominenz in der Wissenschaftspolitik verdienen. Als Resultat gewinnen für die Wissen-

schaftspolitik Risikoanalysen und die Technikfolgenabschätzung in der Bundesrepublik an Re-

levanz, weshalb deren Entwicklung und Funktion erläutert wird, um das Aufgabenspektrum 

der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik zu komplettieren.  

 

4.2.3.2.1.) Ethikberatung 

Der Fortschritt, der in der Medizin, der Biologie oder auch der Informationstechnologie erzielt 

wird, sorgt für den Bedarf öffentlicher Debatten, die sich mit ethischen Implikationen und Fra-

gen der Risikoeinwilligung oder -abwehr und Sicherheit befassen.894 Die Wissenschaft gene-

riert Mehrwerte für die gesellschaftliche Innovationskette, produziert aber auch Technologien 

 
892 Vgl. Jansen/Semmet 2012, S. 21. 
893 Vgl. Edler/Kuhlmann 2010, S. 76. 
894 Vgl. Grunwald, Armin/Hennen, Leonhard/Sauter, Arnold: Parlamentarische Technikfolgenabschätzung, in: Bundeszentrale 

für Politische Bildung (Hrsg.): Technik, Folgen, Abschätzung. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), 6-7/2014. Bonn, 2014. S. 

17 – 24. S. 19.  
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und Forschungsergebnisse, die bewusst oder unbewusst Schaden zufügen können. Beispiele 

sind hier Krankheitserreger, Produkte der Verteidigungsforschung, Nanotechnologie oder ge-

nerell pathogene Stoffe.895 Zu den verborgenen Konsequenzen gehören auch die Langzeitfol-

gen genetischer Manipulation. Die Effekte und Entwicklungen, die sich aus der Anwendung 

von Gentechnologien ergeben, sind für uns derzeit nicht in Gänze einschätzbar.896 Die Sorge 

vor einem Dominoeffekt erscheint daher auf den ersten nicht vollkommen unberechtigt. Es ist 

möglich, dass man mit der genetischen Veränderung von Organismen eine schiefe Ebene 

betritt, auf der eine Renaturierung des Zustands nicht mehr möglich ist.897 Allgemein können 

durch moderne Gentechnik Modifikationen vorgenommen werden, die es fast unmöglich ma-

chen, zwischen natürlicher Mutation und dem menschlichen Eingriff zu unterscheiden.898  

Allein dieser Umstand reicht bereits aus, um die Definition des Aufgabenspektrums der 

Politikberatung in der Wissenschaftspolitik zu erweitern. Sie muss auch dazu dienen, Risiken 

und ethische Konflikte zu identifizieren und zur Problemlösung beizutragen und wird entspre-

chend von der Politik zunehmend damit beauftragt.899 Die Politikberatung und die Wissen-

schaft müssen also nicht ausschließlich der Innovationsmaxime folgen und Fragen dazu be-

antworten, was technisch möglich ist. Sie müssen auch zur Deliberation beitragen, was die 

Gesellschaft mit dem zur Verfügung stehenden Wissen machen soll. Politische Debatten um 

ethische Fragestellen können hierbei auch als ein Ringen um die Deutung der Natur gesehen 

werden. Es geht um die Definitionsmacht darüber, welche Möglichkeiten sich der Mensch 

durch den technologischen Fortschritt überhaupt zu eigen machen sollte. Heutzutage unter-

sucht die Wissenschaft nicht mehr nur das, was gegeben scheint. Sie durchbricht das, was 

naturgesetzlich determiniert wirkte und forscht nach Wegen zur Umsetzung des technisch 

Möglichen.900  

 Diese Fragen haben auch zu einer Veränderung des Politischen geführt. Der mensch-

liche Körper wird nun durch einen weiteren Faktor politisiert und mit der Biopolitik ist ein neues 

 
895 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)/ Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. - Nationale Akademie 

der Wissenschaften (Leopoldina): Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung. Empfehlungen zum Umgang mit si-

cherheitsrelevanter Forschung. Bonn und Halle (Saale), 2014. S. 6 und 9. (https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublica-

tion/2014_06_DFG_Leopoldina_Wissenschaftsfreiheit_-verantwortung_D.pdf, 24.04.2018)  
896 Vgl. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW), Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Gentechnologiebericht 

(Hrsg.): Dritter Gentechnologiebericht. Analyse einer Hochtechnologie in Deutschland. Kurzfassung. Berlin, 2015. S. 7. 

Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) et al.: 

Chancen und Grenzen des genome editing. Stellungnahme. Halle (Saale) u.a., 2015a. S. 10. 
897 Vgl. BBAW 2015, S. 7. 

Vgl. Schneider, Ingrid: Technikfolgenabschätzung und Politikberatung am Beispiel biomedizinischer Felder, in: Bundeszentrale 

für Politische Bildung (Hrsg.): Technik, Folgen, Abschätzung. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), 6-7/2014. Bonn, 2014. S. 

31 – 39. S. 38. 
898 Vgl. Ledford, Heidi: CRISPR, the disruptor, in: Nature Vol. 522. London, 2015. S. 20 – 24. S. 22.  
899 Vgl. Renn, Ortwin: Risikosteuerung im Spannungsverhältnis von Wissenschaft und Politik, in: Gegenworte, 18. Heft. Berlin, 

2007. S. 14 – 20. S. 14. 
900 Vgl. Martinsen, Renate/Rehfeld, Dieter: Von der Aufklärung über Defizite zur reflexiven Aufklärung?, in: Falk, Svenja (Hrsg.): 

Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, 2006. S. 45 – 58. S. 53. 
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Politikfeld mit eigener Beratung und eigenen Institutionen entstanden. Expertise ist hier ethi-

sche Beratung, die sich mit Werten und Moral auseinandersetzt. In den Diskursen geht es 

folglich um Forschungsdisziplinen und deren Inhalte sowie lebensweltliche Faktoren und mo-

ralische Perspektiven.901 Die rahmende Funktion der Wissenschaftspolitik entfaltet sich hierbei 

nun in Regulierungsfragen der technischen Möglichkeiten moderner Forschung. In diesem 

Prozess ist eine Politikberatung in Form von Ethikräten und –kommissionen von großer Be-

deutung. In der Literatur finden sich zu ihrer grundlegenden Funktion abweichende Positionen. 

Ethikberatung kann als Teil überbordender Bürokratie gesehen werden, der zu einer Überre-

gulierung der Innovationssysteme führt und so den Fortschritt ausbremst. Oder sie schafft Ak-

zeptanz, baut Tabus ab und erweitert so die Optionen unserer Gesellschaft und trägt zur Le-

gitimierung der Entscheidungsfindung bei. Zuletzt wird sie auch als ein Ausdruck der Sorge 

gesehen, der dabei hilft, die negativen Szenarien der Unumkehrbarkeit zu bemühen.902 

 Der Ursprung der angewandten Ethik findet sich in den USA. Die Anwendung ethischer 

Untersuchungsansätze war eine direkte Antwort auf die technologische Entwicklung, die sich 

ab den 1950ern entfaltete.903 In Deutschland wurden erste bioethische Beratungsgremien in 

den 1980ern eingesetzt, die eine Reaktion der Politik auf öffentliche Debatten waren.904 Der 

Antrag zur Einrichtung der Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der Gentechnologie“ 

im Jahr 1984 stellte das eindeutige Signal dar, dass man die Risikofrage aufnehmen und die 

gesellschaftlichen sowie ethischen Implikationen der damals noch recht jungen Genforschung 

ergründen wollte.905 Die erste dauerhafte Beratungseinrichtung wurde jedoch durch einen In-

teressenverband gegründet. Die Bundesärztekammer installierte im März 1994 ihre Zentrale 

Ethikkommission, die Politik zog ein Jahr später nach. Der damalige Bundesgesundheitsmi-

nister Horst Seehofer veranlasste die Einrichtung eines Beirats für Ethikfragen, der in seinem 

Ressort angesiedelt wurde.906 Im Mai 2001 erfolgte der Beschluss für die Einrichtung eines 

Nationalen Ethikrats (NER), des zentralen Gremiums für ethische Fragen auf nationaler 

Ebene. Wie abzusehen war, begleiteten kontroverse Diskussionen die Schaffung des NER. 

Die intransparente Besetzungspraxis durch Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde kritisiert, 

wie auch das institutionelle Design, das verschiedene Interessengruppen inkludierte und an-

dere wiederum ausschloss. Im Zuge der Außerparlamentarismusdiskussion wurde hinter dem 

NER auch ein politisches Machtspiel vermutet, was durch Schröders Rhetorik vor dem Hinter-

grund der Ausweitung der britischen Klonforschung weiteres Futter fand. Der offizielle Auftrag 

 
901 Vgl. Bogner, Alexander: Politikberatung im Politikfeld der Biopolitik, in: Falk, Svenja (Hrsg.): Handbuch Politikberatung. Wies-

baden, 2006. S. 483 – 495. S. 483f. 
902 Vgl. Schneider 2014, S. 38. 
903 Vgl. Woopen, Christiane/Mertz, Marcel: Ethik in der Technikfolgenabschätzung, in: Bundeszentrale für Politische Bildung 

(BPB) (Hrsg.): Technik, Folgen, Abschätzung. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), 6-7/2014. Bonn, 2014. S. 40 – 46. S. 42. 
904 Vgl. Fuchs, Michael: Nationale Ethikräte. Hintergründe, Funktionen und Arbeitsweisen im Vergleich. Berlin, 2005. S. 43. 
905 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Bericht der Enquete-Kommission “Chancen und Risiken der Gentechnologie”. Drucksache 

10/6775. Bonn, 1987. S. 1. (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/10/067/1006775.pdf, 24.04.2018) 
906 Vgl. Fuchs 2005, S. 43. 
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war hingegen das Führen eines Diskurses, der verschiedene wissenschaftliche Disziplinen 

verbinden sollten: Theologie, Medizin, die Naturwissenschaften, Philosophie sowie die Sozial- 

und Rechtswissenschaften. Der NER war dabei originär nicht als politikerberatendes Gremium 

arrangiert worden. Sein Fokus sollte auf der Organisation öffentlicher Diskurse liegen, um den 

Dialog mit und innerhalb der Gesellschaft aufzubauen. Der existierende Beirat für Ethikfragen 

verlor dennoch an Bedeutung, stellte seine Tätigkeiten ein und wurde letztlich obsolet, was 

2002 in seiner Auflösung resultierte. Mittlerweile existieren Bioethikkommissionen auch auf 

Landesebene. Mit ihren Stellungnahmen können sie auch Wirkung auf die bundesdeutsche 

Wissenschaftspolitik entfalten.907 

 Nationale Ethikräte weltweit teilen sich mehrere Definitionsmerkmale. Zum einen sind 

sie zumeist unabhängig angelegt und gerade in vielen europäischen Varianten durch ein ge-

teiltes Besetzungsmodell gekennzeichnet. Die Größe der Gremien kann hingegen stark unter-

schiedlich ausfallen. In Uruguay ist der Nationale Ethikrat sehr klein und besteht aus fünf Per-

sonen, wo hingegen das französische Pendant mit 42 und das italienische mit ganzen 51 Mit-

gliedern deutlich größer ausfallen. Der Arbeitsschwerpunkt der meisten Ethikräte liegt auf der 

Auswertung und Diskursanregung zur Anwendung moderner Forschung an Mensch und Tier. 

Für ihre Expertise wird ein breites, interdisziplinäres Wissen gefordert, das beispielsweise von 

der medizinischen Grundlagenforschung bis hin zu konkreten Anwendungen reichen muss. 

Für Einzelfälle muss ein Ethikrat an spezifische Krankheitsbilder angepasst werden, um die 

Perspektive der Betroffenen zu inkorporieren. Wie es auch im NER der Fall ist, verarbeitet die 

Expertise neben naturwissenschaftlichen Perspektiven auch philosophische, theologische, ju-

ristische und sozialwissenschaftliche Argumente. Der Begriff Ethikrat ist trotz dieser übergrei-

fenden Definitionsmerkmale nicht eindeutig. Darunter fallen politische Beratungsgremien auf 

internationaler und nationaler Ebene sowie auf Ebene der Länder. Er umfasst auch Gremien 

zur Überprüfung einzelner Forschungsvorhaben, die den Menschen betreffen oder lokale In-

stitutionen, die Ratschlag zur Krankenversorgung und Behandlungswegen erteilen. Zuletzt 

kann ein Ethikrat auch eine Anlaufstelle zur Wahrung der wissenschaftlichen Integrität und 

Qualität einzelner Institutionen sein.908 

 Die Verbindung von Politikberatung und Werten stellt gerade in Deutschland immer 

wieder ein Problem dar. Es gilt als unwissenschaftlich, in moralischen Fragestellungen norma-

tive Positionen zu beziehen. Generelle Skepsis herrscht auch bei Forschenden, ob man Ethik 

überhaupt als wissenschaftlich bezeichnen kann. Diese Haltungen lassen sich mit den Ent-

wicklungslinien der Politikberatung in Deutschland erklären. Zum einen ist die Diskussion hier-

zulande stark durch Weber und die Trennung von Wert- und Sachurteil geprägt. Zum anderen 

 
907 Vgl. Bogner 2006, S. 485ff. 
908 Vgl. Fuchs 2005, S. 86ff. 
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klingt auch die jüngere Kritik am Dezisionismus von Habermas noch deutlich nach. Die Zu-

rückhaltung Werturteilen gegenüber ist in der Wissenschaftspolitik jedoch unproduktiv. Bei der 

Diskussion von Risiken, dem potenziellen Schaden oder Nutzen von Forschung oder den Be-

gleiteffekten der technologischen Entwicklung ist die Bezugnahme auf Werte dringend nötig.909 

Die Lösung dieser Widerspruchslage bildet in Deutschland demnach einen dringend zu über-

windenden Auftrag an die Wissenschaftspolitik.  

  Ethikexpertise ist ähnlichen Effekten unterworfen wie die Politikberatung und die Wis-

senschaft im Allgemeinen. Auch bei ihr lassen sich eindeutige Anzeichen einer Internationali-

sierung und auch der Demokratisierung nachweisen. Die gesellschaftsberatende Ausrichtung 

des NER ist ein eindrücklicher Beleg für diese Vermutung. Die Demokratisierung der Expertise 

findet auch in Fragen der Ethik und der Risikoabschätzung statt. Partizipative Formate sind 

häufiger Bestandteil von Technikfolgenabschätzungen, obgleich die Wirkung und ihr Status 

auf nationaler Ebene noch unklar erscheinen. Es fehlt in Deutschland eine zentrale Institution, 

die partizipative Prozesse in solchen wissenschaftspolitischen Fragen gebündelt koordiniert, 

wie es sie in Dänemark oder der Schweiz gibt. Es fehlen bislang auch Belege, dass durch 

Beteiligungsmodelle gewonnene Expertise einen Effekt auf biopolitische Entscheidungsfin-

dungen hat oder nur als symbolpolitisches Werkzeug zurückbleibt. Ein Großteil der Impulse 

zum Gesellschaftsdialog um Ethik stammen in Deutschland aus der Wissenschaft, insbeson-

dere wenn es um partizipative Elemente geht. Auch die Einrichtung des ersten dauerhaften 

Ethikgremiums durch die Bundesärztekammer unterstreicht die Bemühungen der Wissen-

schaft, gesellschaftliche Ethikberatung zu etablieren.910  

 Ebenso eindeutig sind Hinweise auf die Internationalisierung der Ethikexpertise. Nati-

onale Ethikräte sind, entgegen ihres Titels, auf eine grenzüberschreitende Vernetzung ausge-

legt. Zur Koordination ihrer Zusammenarbeit gibt es verschiedene Kooperationsforen. Auf eu-

ropäischer Ebene wäre hier seit 1992 die durch den Europarat einberufene Conférence Euro-

péenne des Comités Nationaux d’Éthique (COMETH) zu nennen. Auf der sogenannten Global 

Summit kommen Ethikräte aus aller Welt zusammen und diskutieren die Arbeit ihrer Gremien, 

was auch dem Transport nationaler Debatten auf die internationale Bühne dient. Darüber hin-

aus werden Mitglieder anderer Kommissionen laufen als auswärtige Sachverständige einge-

setzt und verschiedene bilaterale Kooperationen gepflegt. Ähnlich wie auch bei der Lösung 

der GGH, herrscht bei den Beteiligten die Ansicht, dass ein rein national verengter Blick nicht 

zu optimalen Lösungen führen kann, weshalb internationale Kooperationen bemüht werden. 

Abweichende Moralvorstellungen und Werte der beteiligten Nationen, ihre unterschiedlichen 

 
909 Vgl. Woopen/Mertz 2014, S. 42. 
910 Vgl. Bogner 2006, S. 490ff. 
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Geschichten und kulturelle Besonderheiten stellen bei diesen Zusammenarbeiten leicht er-

sichtliche Herausforderungen dar.911 

 

4.2.3.2.2.) Lebenswissenschaften 

Die Lebenswissenschaften sind ein Schlüsselfeld der modernen Wissenschaft. In ihnen liegt 

großes Innovationspotenzial, das für Privatunternehmen Profite und für die Politik einen Hebel 

zur Bewältigung der GGH verspricht. Folglich werden zugehörige Fächer auch besonders 

stark gefördert und verfügen dank umfassender Investitionen über weitreichende Ressourcen. 

Der Förderschwerpunkt Gesundheitsforschung war entsprechend für die Jahre 2017 und 2019 

mit Abstand der Schwerpunkt der Forschungsförderung des BMBF.912 Die eindeutig positiven 

Effekte des Fortschritts in den Lebenswissenschaften werden jedoch von ethischen Problem-

stellungen begleitet. Die Möglichkeiten der Genetik, der Fortpflanzungsmedizin oder auch der 

Biotechnologie schaffen vor allem durch ihre Anwendbarkeit auf den Menschen Diskussions-

bedarf.913 Debatten zu den Möglichkeiten der Lebenswissenschaften erstrecken sich aber 

ebenfalls nicht minder kontrovers in die Tier- und Pflanzenwelt. 

Unter dem Begriff Lebenswissenschaften lassen sich verschiedene Wissenschafts-

zweige summieren, die einen medizinischen oder biologischen Forschungsgegenstand haben 

sich mit dem Aufbau und der Funktion von Lebewesen auseinandersetzen. Zu diesem Feld 

gehört auch die Genforschung, beziehungsweise die darauf aufbauenden Technologien, die 

für gesellschaftlichen Diskussionsstoff sorgen. Der Ausdruck Gentechnologie bezeichnet dann 

 

„das rasant wachsende methodische Repertoire der modernen Biowissenschaf-

ten. Sie gilt dabei als Sammelbegriff, unter dem diverse molekularbiologische 

Methoden subsumiert sind, mit denen sich das Erbgut von Viren, Mikroorganis-

men, Pflanzen, Tieren und auch dem Menschen experimentell analysieren und 

gezielt modifizieren lässt.“914 

 

Durch neu entstandene Methoden und Verfahrensmöglichkeiten verwischen die Grenzen zwi-

schen wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt. Neben der Profitabilität lautet eine 

der zentralen Fragen des Fortschritts somit auch: Wie soll die Welt aussehen, in der wir leben 

wollen?915  

 
911 Vgl. Fuchs 2005, S. 95ff. 
912 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bildung und Forschung in Zahlen 2019. Berlin, 2019a. S. 15. 
913 Vgl. Fuchs 2005, S. 89. 
914 BBAW 2015, S. 7. 
915 Vgl. ebd., S. 7. 
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 Aus dem Gesamtbild der Wissenschaften traten die Lebenswissenschaft erst an der 

Schwelle zum 21. Jahrhundert in den Vordergrund. In den 1980ern begannen kam es zu ers-

ten öffentlichen Debatten und Protesten, die ab Mitte der 1990er hitziger wurden. Ob nun Dolly, 

Stammzellen, Embryonenschutzgesetz oder Präimplantationsdiagnostik, die Diskurse sind mit 

emotional geladenen Begriffen gespickt. Zeitgleich sind sie Teil eines boomenden Wirtschafts-

zweigs und mit Technologien verbunden, die für viele Krankheitsbilder Heilungschancen ver-

sprechen. Die wissenschaftspolitischen und zum Teil auch fachlich-technologischen Fragen 

der Lebenswissenschaften erhalten dadurch deutlich sichtbare ethische Diskussionsebe-

nen.916 Der Blick auf diese vergleichsweise jungen Wissenschaftsdisziplinen lohnt sich aber 

auch, weil sie weniger als die älteren Forschungszweige den nationalen Entwicklungslinien 

folgen, insbesondere im institutionellen Kooperationsgefüge.917 

 Die Diskussion ethischer Implikationen von Medizin und Biologie folgen in Deutschland 

einem behänden Tempo. Generell mag eine fortlaufende Liberalisierung erfolgen, diese ver-

läuft jedoch relativ langsam und etablierte Standards besitzen eine ausgesprochen lange Le-

bensdauer. Zentrale Werte bleiben dabei erhalten, da sich Veränderungen vor allem an den 

Rändern abspielen. Durch die öffentlichen Diskurse zu den Lebenswissenschaften erhöht sich 

außerdem die Sensibilität für ethische Belange. Ethikberatung kann somit eine beschleuni-

gende oder eine bremsende Wirkung auf den Fortschritt entfalten. Auch die Debatten in poli-

tischen Gremien folgen in Deutschland häufig demselben Muster. Bei kontroversen Fragen 

oder Abstimmungen, die ethische Entscheidungen betreffen, wird der Fraktionszwang aufge-

hoben und es entstehen fraktionsübergreifende Meinungsgruppierungen. Gremien wie der 

Ethikrat oder Enquete-Kommissionen beraten im Prozess und stellen die Handlungsoptionen 

mitsamt ihrer absehbaren Konsequenz vor. Die Bindungskraft der Expertise fällt hierbei nicht 

sehr hoch aus, da die Parlamentsmitglieder ohne den Fraktionszwang eine freiere Gewissens-

entscheidung treffen können. Die Ethikberatung dient somit nicht nur der Erweiterung der Ent-

scheidungsoptionen, sie stellt den Wertedissens in möglichst großer Breite dar. Durch die 

Mehrheitsentscheidung des Parlaments erhält eine Reglementierung anschließend Legitimi-

tät. Auch wenn ein parlamentarischer Konsens erzielt werden konnte, lösen sich Wertekon-

flikte anschließend nicht einfach auf, sondern haben Bestand. Hierdurch produzieren die De-

batten ein nuanciertes Bild und transportieren, dass es sich um eine komplizierte Entschei-

dungslage handelt, was die oftmals leidenschaftlich geführten Debatten etwas abkühlt. Dieser 

Modus der parlamentarischen Entscheidungsfindung kam in der Vergangenheit häufig bei 

ethisch heiklen Themen aus dem Bereich der Lebenswissenschaften zum Einsatz, wie bei 

Abtreibungsfragen oder den Debatten um die Patientenverfügung. 

 
916 Vgl. Schneider 2014, S. 31ff. 
917 Vgl. Schütte 2010, S. 152. 
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  Moderne Methoden der Genmanipulation eröffnen die Vision, auch komplexeste und 

chronische Krankheitsbilder durch die Veränderung des Genoms zu heilen oder gar vollständig 

auszurotten. Die Gentechnologie scheint dieses Potenzial auch zu besitzen, wie aktuelle Ver-

suche anzudeuten scheinen. Es bleibt jedoch abzuwarten, was klinische Studien einer solchen 

gezielten Gentherapie für Ergebnisse liefern. Dabei darf es zu keiner Wiederholung der 

schlechten Kommunikationspraxis der 1990ern kommen. Damals wurden die Ergebnisse von 

Studien und die draus resultierenden Hoffnungsszenarien stark überzeichnet und zeitgleich 

Ängste vor den Konsequenzen der Genmanipulation geschürt. Es gilt, den gesamtgesell-

schaftlichen Diskurs sachlich zu führen, die Wissenschaft und die Politik zu transparenten Ver-

fahren anzuhalten und proaktive Aufklärungsarbeit zu leisten.918 

 Dieser Aufruf wird besonders durch einen Forschungsdurchbruch der letzten Jahre un-

terstrichen: CRISPR/Cas9. Die oft als revolutionär bezeichnete Technologie zur Genmanipu-

lation hat neben seinem medialen Echo auch in der Fachwelt für Aussehen gesorgt und über-

schwängliche Reaktion hervorgerufen.919 Das CRISPR-Verfahren ist in der Tat ein äußerst 

potentes Werkzeug zur zielgenauen Genmanipulation. Es ermöglicht präzise Eingriffe und se-

lektive Veränderungen des Erbguts, bei denen Informationen hinzugefügt, gelöscht, aktiviert 

oder deaktiviert werden können. Seinen revolutionären Ruf hat CRISPR/Cas9 durch seine 

vergleichsweise simple, kostenschonenden und schnelle Handhabung eingefahren.920 Bei 

Kosten von rund 30 US-Dollar pro Einsatz gehen Stimmen sogar soweit, von einer Demokra-

tisierung der Gentechnologie zu sprechen. Seit der Entwicklung des Verfahrens hat es einen 

beeindruckenden Siegeszug in der Genforschung angetreten. Die Zahl der Publikationen, Pa-

tente und vor allem das Volumen der Forschungsförderung zu CRISPR sind sprunghaft ange-

stiegen.921  

 Doch gerade durch seine scheinbar phänomenalen Potenziale wirft CRISPR/Cas9 ethi-

sche Fragen auf und hat die Diskussion um eine Manipulation der menschlichen Keimbahn 

und erneut entfacht. Vor allem der sogenannte Gene Drive sorgt bei Interessenverbänden und 

auch der Wissenschaft für Vorsichtsrufe. Bei diesem Prozess wird eine Mutation durch 

CRIPSR eingebracht, die anschließend an fast alle Nachfahren weitergegeben wird, was das 

Tempo der natürlichen Mutationswege deutlich übertrifft.922 Forschende warnen auch davor, 

dass die Verfahren noch nicht präzise genug sind und deren Effizienz, Sicherheit und Rever-

sibilität noch erhöht werden müssen. Experimente aus China belegen, dass CRISPR noch 

nicht genau genug arbeitet, um in einer verantwortungsvollen Art und Weise für die Medizin 

 
918 Vgl. Leopoldina et al. 2015, S. 11ff. 
919 Vgl. Hedford 2015, S. 20. 
920 Vgl. Leopoldina et al. 2015, S. 5ff. 
921 Vgl. Hedford 2015, S. 21ff. 
922 Vgl. ebd., S. 22ff. 
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eingesetzt zu werden. Andere wiederum mahnen zur Gelassenheit und verweisen auf die Ent-

täuschungen der 1990er, um voreilige Schlüsse und eine mögliche Überhitzung der Forschung 

zu verhindern. Darüber hinaus wird daran erinnert, dass nicht alle Anwendungsbereiche und 

Facetten der Genmanipulation zwangsweise ethisch und rechtlich bedenklich sind. Viele Ein-

satzmöglichkeiten von CRISPR-Cas9 verändern nicht die Keimbahn und sind folglich auch 

weniger bedenklich.923   

Durch den rasanten Fortschritt in den Lebenswissenschaften und gerade auch durch 

CRISPR/Cas9 scheint sich dennoch eine neue Dimension der Humangenomforschung anzu-

kündigen. Es bleibt abzuwarten, welches Tempo die Forschung aufnimmt und wie Politik und 

Gesellschaft darauf reagieren. Bislang ist das Echo dieser beiden Gruppen erstaunlich ruhig. 

Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis erste Debatten entfacht werden. Politik, 

Wissenschaft, Politikberatende und Interessengruppen sollten daher proaktiv in Aktion treten, 

um den Diskurs konstruktiv, offen und möglichst breit zu lancieren. Neben den Wertefragen, 

die adressiert werden müssen, sollten auch verschiedene Szenarien besprochen. Will die Bun-

desrepublik überhaupt Teil dieser Forschungsentwicklung sein? Wie reagieren wir auf das, 

was in anderen Ländern geschieht? Die internationalen Implikationen der Forschung zeigen 

auch, dass dringend grenzübergreifende Absprachen getroffen werden sollten, wie man die 

Forschung am Menschen reglementieren möchte. Es sollte in der Humangenomforschung zu 

keiner Mosaikbildung kommen, die einen Forschungszweig über den Globus rechtlich und mo-

ralisch zerstückelt, der Einfluss auf die Menschen weltweit hat.  

 Es kann wohl garantiert werden, dass der Beratungsbedarf zu ethisch-normativen Fra-

gestellungen, der aus den Lebenswissenschaften erwächst, auch in Zukunft nicht abreißen 

wird. Genmanipulation mit CRISPR/Cas9, Chimärenforschung oder auch Klonen fordern uns 

dazu auf, über das gemeinsame Werteverständnis zu diskutieren. Unter Berücksichtigung der 

Entwicklungen in China, England oder den USA reift auch die Erkenntnis, dass Zurückhaltung 

auf deutscher Seite den globalen Fortschritt nicht aufhalten kann und dass uns schon bald 

Nachrichten über erfolgreiche Versuche am Menschen erreichen können. Gewisse Steue-

rungsmöglichkeiten dessen, was uns in Zukunft erwarten kann, ergeben sich daher auch im 

internationalen Dialog. Auf dieser Ebene müssen sich die Öffentlichkeit und die Wissen-

schaftspolitik in der Bundesrepublik auch fragen, inwieweit man sich dieser Entwicklung ent-

ziehen kann oder möchte, nicht zuletzt, um durch eigene Beiträge nicht die Steuerungsfähig-

keit vollständig zu verlieren. Es könnte auch passieren, dass in Zukunft die innovationspoliti-

sche Maxime bestehende ethische Bedenken überschreibt, damit keine neue Technologielü-

cke zwischen Deutschland und anderen Forschungsnationen aufbricht. Konkrete Antworten 

 
923 Vgl. Hedford 2015, S. 24. 

Vgl. Leopoldina et al. 2015a, S. 8ff. 
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auf diese Fragen kann nur die Zukunft bringen, die auch zeigen wird, in welche Richtung sich 

der Diskurs entwickelt und wie dieser durch neue Forschungsergebnisse beeinflusst wird. 

 

4.2.3.2.3.) Risiko und Technikfolgen  

Die Verortung der Technikfolgenabschätzung als Element der Wissenschaftspolitik erfolgte 

bereits in Kapitel 4.1. Die Abschätzung zukünftiger Entwicklungen und ihrer Konsequenzen ist 

auch Teil des Aufgabenreichs, den die Politikberatung in der Wissenschaftspolitik durch Vor-

hersagen und die Analyse von Risikoszenarien leistet. aufgrund der Dominanz dieses Themas 

für die öffentlichen Diskurse in Deutschland ist dieser Auftrag von besonderer Bedeutung und 

bedarf einer näheren Betrachtung.  

 Nach einhelliger Meinung hat die Technikfolgenabschätzung ihren Ursprung in den 

USA. Sie entstand in den 1960ern aus einer Initiative der Politik heraus, die nach einer Orien-

tierungshilfe für die entzauberte Gesellschaft suchte.924 Entscheidend war später die Grün-

dung des Office of Technology Assessment (OTA) im Jahr 1972, die eine weltweite Leitwir-

kung für politikberatende Technikfolgenabschätzung hatte.925 Ihre Notwendigkeit ergibt sich 

aus dem schon mehrfach beschriebenem Paradigma der Gegenwart. Durch die zunehmende 

Abhängigkeit von Technologien und dem Fortschritt in der hochindustriellen Wissensgesell-

schaft ist die politische Entscheidungsfindung äußerst komplex geworden. Der Erkenntnisge-

winn hat Einfluss auf die Entwicklung einer Nation und aus abweichenden Wertvorstellungen 

ergibt sich der Bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Deliberation.926 Die Technikfolgenab-

schätzung bietet dabei eine Prognose über die zukünftigen Auswirkungen gegenwärtiger Ent-

scheidungen.927 Sie dient der Informationsgenerierung über vermutliche Konsequenzen einer 

Aktion oder ihres Auslassens. Somit wird eine Reflexion des Entscheidungsprozesses ermög-

licht, der Perspektiven für eventuelle Veränderungen und Verbesserungen bietet.928 Zentrale 

Untersuchungsaspekte in der Technikfolgenabschätzung, auch Technikbewertung genannt, 

sind Sicherheit, Risiko, Wirkung und ökonomische Aspekte.929  

Neben den inhaltlichen Herausforderungen müssen noch zusätzliche Schwierigkeiten 

umschifft werden. Auch die Technikfolgenabschätzung selbst, die ein Mittel gegen die Unge-

wissheit sein soll, hat mit dem Nichtwissen zu kämpfen und kann unmöglich eine allumfas-

sende Analyse produzieren. Die Handlungen der beteiligten Protagonisten können nicht voll-

kommen präzise absehbar vorgezeichnet werden. Vielmehr muss ein möglichst komplettes 

 
924 Vgl. Grunwald/Hennen/Sauter 2014, S. 41. 
925 Vgl. Renn 2014, S. 7. 

Vgl. Saretzki 2014, S. 11f. 
926 Vgl. Woopen/Mertz 2014, S. 41. 
927 Vgl. Drilhon 1991, S. 74. 
928 Vgl. Renn 2014, S. 10.  
929 Vgl. Woopen/Mertz 2014, S. 41. 
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Spektrum an Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Problematisch ist auch die langwie-

rige Falsifikation von Prognosen, die über ausgedehnte Beobachtungszeiträume abläuft und 

nicht dem Takt des Fortschritts oder der Politik mithalten kann. Letztendlich haben Analysen 

der Technikfolgenabschätzung nicht die Eindeutigkeit, die sich viele wünschen würden. Ge-

rade in der Öffentlichkeit kann dadurch auch der Eindruck entstehen, dass die Politik nicht in 

der Lage ist, bessere Prozesse durchzuführen oder schlimmer noch, es nicht möchte und so 

Risiken auf dem Rücken der Gesellschaft eingeht. Das Vertrauen in die Risikoerkennung ist 

in Deutschland daher nicht hoch ausgeprägt. Die Bürgerinnen und Bürger trauen der Politik 

nicht zu, Risiken effektiv zu identifizieren und zu begrenzen 930  

 Die Expertise in der Technikbewertung darf sich daher nicht nur auf wissenschaftliche-

technologischer Ebene bewegen.931 Ihre Kriterien können nicht einzig auf Fachwissen basie-

ren, sondern sollten in gesamtgesellschaftlicher Deliberation abgeleitet werden. Dieser Dis-

kurs muss ergebnisoffen und mit den Betroffen, den möglichen Profiteuren und der gesamten 

Öffentlichkeit geführt werden.932 Für diesen Prozess werden verschiedene Wissensbestände 

angezapft, die von Expertinnen und Experten, beteiligten Interessengruppen und der interes-

sierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Technikfolgenabschätzung verwertet also 

neben wirtschaftlichen, ökologischen, politischen, gesundheitsbezogenen, psychologischen, 

rechtlichen und soziokulturellen Faktoren auch Alltagswissen und lokale Kenntnisse.933  

Immer wieder stößt man nun aber auf den Anspruch, dass sich Technikbewertung 

mehr auf Werte und Normen beziehen müsste, gerade bei lebenswissenschaftlichen Themen. 

Diese Forderung hat Auswirkungen auf die Zusammensetzung von Gremien, wird jedoch, am 

eigenen Anspruch gemessen, oft nur unzureichend realisiert. Ethik war schon immer ein Teil-

aspekt der Technikfolgenabschätzung, wurde jedoch häufig nicht als konkretes Element er-

kannt und unter der Einbeziehung von Expertinnen und Experten inkorporiert. Viele For-

schende aus den Natur- und Technikwissenschaften verstehen sie als voraussetzbaren Se-

kundärskill, für dessen Erwerb kein besonderer Ausbildungsweg, Status oder Wissensstand 

nötig ist. Für eine korrekte ethische Bewertung bedarf es aber der Kenntnis ethischer Konzepte 

sowie der Konstruktion und Einordnung normativer Argumentationsweisen. Entscheidungsfin-

dung benötigt immer die Richtschnur, die Normativität bietet. Sie muss aber nicht zwangs-

weise ethisch determiniert sein, sondern kann auf ökonomischer oder instrumenteller Basis 

entwickelt werden. In der Technikfolgenabschätzung geht es letztendlich aber verstärkt um 

ethisch-normative Bewertungen. Diese liegen vor, wenn sich ein Gremium auf Aspekte wie 

Gesundheit oder das allgemeine Wohlergehen bezieht und eine Kategorisierung in zumutbar 

 
930 Vgl. Renn 2007, S. 14 und 16ff. 
931 Vgl. Drilhon 1991, 74. 
932 Vgl. Renn 2014, S. 9. 

Vgl. Woopen/Mertz 2014, S. 44. 
933 Vgl. Saretzki 2014, S. 15. 
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und unzumutbar, gefährlich oder unbedenklich erfolgt. Nur durch eine möglichst vollständige 

Analyse können auch ungewollte und indirekte Effekte auf Moral oder Werte umfassend aus-

gelotet werden. Auf diesem Weg verbessert die Ethik die Technikfolgenabschätzung und ihre 

gesellschaftsberatende Funktion.934 

 Die Technikfolgenabschätzung ist aber auch ein etablierter Bestandteil der Politikerbe-

ratung. In Europa gibt es 14 verschiedene Institutionen, die solche Bewertungen für Parla-

mente durchführen. Auch in Deutschland ist die parlamentarische Technikfolgenabschätzung 

eine institutionalisierte Form der wissenschaftlichen Politikberatung, die durch das Büro für 

Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) durchgeführt wird. Das Gre-

mium wurde nach ausführlichen Debatten und zwei abgeschlossenen Enquete-Kommissionen 

zur Technikbewertung im Jahr 1990 gegründet.935 Das TAB ist in Kapitel 6.5. Untersuchungs-

gegenstand der Hauptuntersuchung der vorliegenden Arbeit. 

Auch mit der Technikfolgenabschätzung ist es nicht möglich, die Wissenschaft vollstän-

dig sicher zu planen.  Durch die Eigendynamik der Forschung bleibt die Frage, bis zu welchem 

Maß sich der Fortschritt überhaupt politisch regulieren lässt und inwieweit die Technik demo-

kratischen Kontrollmechanismen unterworfen werden kann.936  Eine absolute Sicherheit, bei 

der alle Risiken ausgeschlossen und gesteuert werden können, lässt sich auch nicht mit tech-

nikbewertender Politikberatung erzielen.937 Durch diesen Umstand rückt bei diesen Fragen die 

Selbststeuerung der Wissenschaft in den Aufmerksamkeitsfokus. Risiken müssen von ihr ana-

lysiert, minimiert und transparent dargestellt werden. Forschung muss dafür verantwortungs-

voll durchgeführt und ihre Prozesse sowie Ergebnisse kommuniziert werden. Aus der Freiheit 

und der Macht der Forschung muss die Bereitschaft folgern, Chancen und Risiken abzuwiegen 

und transparente Selbstkontrolle zu wahren. Diese Aufgabe muss von einzelnen Forschenden 

ausgehen, die dabei von ihrer Wissenschaftsorganisation durch entsprechende Vorschriften 

und Anlaufstellen unterstützt werden muss.938 Die Wissenschaftspolitik sollte hierfür den Rah-

men ziehen und die Folgebereitschaft erhöhen, indem entsprechende Anreize gesetzt oder in 

Bewertungskataloge für Förderverfahren aufgenommen werden. 

 

5.) Untersuchungsmethodik 

Mit den vorangegangenen Kapiteln wurden die Diskurse zu Politikberatung und zur Wissen-

schaftspolitik in Deutschland abgebildet. Einleitend wurde das gesellschaftliche, wissenschaft-

liche und politische Spielfeld gezeichnet, auf dem sich die Politikberatung entfaltet. Danach 

 
934 Vgl. Woopen/Mertz 2014, S. 40ff. 
935 Vgl. Grunwald/Hennen/Sauter 2014, S. 18ff. 
936 Vgl. Krieger 1987, S. 252. 

Vgl. Woopen/Mertz 2014, S. 42. 
937 Vgl. Renn 2007, S. 16. 
938 Vgl. DFG/Leopoldina 2014, S. 6, 10 und 16. 
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erfolgten Begriffsbestimmungen zu eben dieser, um Aufgaben und Rollenverständnisse dar-

zulegen sowie den Status von Beratung in der Gegenwart einzuschätzen. Auf dieser Grund-

lage wurden Kategorisierungsmöglichkeiten der Politikberatung vorgestellt, der kulturelle Ein-

fluss auf nationale Ausprägungen des Beratungssystems erörtert und auf Deutschland ange-

wendet. Im nächsten Schritt wurde anhand zweier Studien herausgearbeitet, inwiefern die 

Qualität von Politikberatung durch Leitlinien gesichert werden kann. Um sich dem Komplex 

Wissenschaftspolitik anzunähern, wurden anschließend verschiedene Begriffsbestimmungen  

aus der Fachliteratur herausgearbeitet. Darauffolgend wurden die Spezifika des deutschen 

Systems der Wissenschaftspolitik analysiert. Hierzu wurden die Entwicklungslinien seit dem 

Zweiten Weltkrieg nachgezeichnet, der Wandel zur Neuen Governance der Wissenschaft auf-

gezeigt und gegenwärtige Aktionsschwerpunkte herausgearbeitet. 

 An diesem Punkt ist somit die Grundlage gelegt, um die Maßstäbe der Analyse abzu-

bilden. Die Bewertungskriterien sollen darauf abstellen, ob die untersuchte Beratungsinstanz 

in der Lage ist, auf die Herausforderungen zu reagieren, die sich durch die Status von Wis-

senschaft und Politikberatung ergeben. Passt der Akteur oder die Akteurin in das deutsche 

System, das sich aus Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft konstituiert? Eignet er oder sie 

sich, um die bestehenden Probleme zu adressieren? Die Bewertung der einzelnen Politikbe-

ratungsinstanzen soll sich hierbei an drei Dimensionen orientieren, die sich aus den Span-

nungsverhältnissen der Expertise in der Wissenschaftspolitik ergeben. 

 

5.1.) Aufbau der Analyse 

Der Forschungsansatz setzt sich aus drei Elementen zusammen: Einleitend erfolgt eine Ras-

terung der Beratungsinstanz und eine Verortung in der Beratungslandschaft. Anschließend 

wird die Analyse in den drei Bewertungsdimensionen Expertise, Deliberation sowie Interes-

senvertretung durchgeführt, um die Performanz im Spannungsfeld der Politikberatung in der 

Wissenschaftspolitik zu bewerten. Abschließend wird auf dieser Basis die Leistungs- und 

Passfähigkeit der Beratungsinstanz einsortiert.  

Zu Beginn der Analyse wird das jeweilige Forschungsinteresse etabliert. Warum ist 

diese Beratungsinstanz ausgewählt worden und wo positioniert sie sich im Gesamtsystem? 

Hierzu wird die historische Entwicklung nachgezeichnet und die gegenwärtige Rolle in der 

deutschen Wissenschaftspolitik dargestellt. Im nächsten Schritt erfolgt die Einordnung der Be-

ratungsinstanz auf Basis der in Kapitel 3. erarbeiteten Kategorisierungen und Klassifikationen. 

Nach dieser formalen Untersuchung erfolgt die Hauptanalyse, die in drei Bewertungsdimensi-

onen erfolgt und die gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Anforderungskrite-

rien zusammenfassen: die Dimension der Expertise, die Dimension der Deliberation und die 

Dimension der Interessenvertretung. Abschließend wird die Leistungsfähigkeit der Beratungs-

instanz bestimmt, wofür das Abschneiden in den drei Leistungsdimensionen entscheidend ist, 
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um die Qualität der Beratungsleistung einzustufen. Abschließend wird die Frage beantwortet, 

ob die untersuchte Beratungsinstanz ihren Auftrag erfüllt, angepasst ist für seine ausgeschrie-

bene Funktion im deutschen System und den Anforderungen der Entwicklungslinien der deut-

schen Wissenschaftspolitik mitsamt ihrer gegenwärtigen Aktionsschwerpunkten entspricht. 

Aufgrund der besonderen Bedeutung einzelner Kriterien, die Einfluss auf die Kategorisierung 

und verschiedene Bewertungsdimensionen haben, müssen diese Elemente im Laufe der Ana-

lyse wiederholt betont werden. Zeitgleich ermöglicht dies eine bessere Lesbarkeit der indivi-

duellen Bewertungsdimensionen. 

 

5.2.) Schritt 1 - Verortung und Kategorisierung 

Die Beratungslandschaft ist in der Wissenschaftspolitik divers und breit aufgestellt. Es ist daher 

nicht möglich, eine gesamtsystemische Analyse durchzuführen. Vielmehr sollen in der vorlie-

genden Arbeit zentrale und beispielhafte Beratungsinstitutionen untersucht werden. Im ersten 

Teil der Analyse wird hierfür dargelegt, weshalb die jeweilige Beratungsinstanz ausgewählt 

wurde und welche Position sowie Funktion sie im Gesamtsystem einnimmt. Zentrale Faktoren 

sind hier: Prominenz, vermutete Wirkungsmächtigkeit, ein potenziell hoher Grad der Exper-

tisenfähigkeit, eine hohe Qualität des Outputs und thematische Aktualität. Das Ziel ist es hier-

bei auch, eine breite Facette an wissenschaftspolitischen Beratenden abzubilden, um ihre Viel-

falt und umfassenden Aufgabenfelder sowie Herausforderungsspektren wiederzugeben. Ein-

leitend wird die Beratungsinstanz hierzu anhand der modernen dichotomen Klassifikationen 

aus Kapitel 3.4.2. eingeordnet. Diese sind in drei Kategorien gebündelt, die zwischen tempo-

ralen, direktionalen und funktionalen Charakteristika differenzieren. Somit kann eine Erwar-

tungsfolie generiert werden, deren Bestand durch die Performanz in den drei Bewertungsdi-

mensionen im nächsten Schritt überprüft wird. 

 

Temporal 

Reaktiv - Proaktiv 

Ex ante - Ex post 

Dauerhaft - Ad hoc 

Direktional 

Direkt - Indirekt 

Deliberativ - Korporatistisch 

Intern - Extern 

Öffentlich - Nicht öffentlich 

Funktional 

Politikberatung - Politikerberatung 

Politikberatend – Gesellschaftsberatend  

Legislativberatung - Exekutivberatung 

Abbildung 1: Klassifikation der Beratungsinstanz anhand temporaler, direktionaler und funktionaler Kategorien. 
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5.3.) Schritt 2 - Expertise, Deliberation und Interessenvertretung – Bewertungsdimensi-

onen für die Politikberatung in der deutschen Wissenschaftspolitik 

Das Herzstück der vorliegenden Untersuchung bilden drei Bewertungsdimensionen, mit denen 

die gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Herausforderungen zusammenge-

fasst werden, die sich für die Politikberatung in der deutschen Wissenschaftspolitik der Ge-

genwart ergeben. Sie entsprechen dem dreigliedrigen Anforderungsprofil, das sich aus den 

soziokulturellen, demokratietheoretischen und wissenschaftspolitischen Faktoren ergibt, die in 

den vorangegangenen Kapiteln ausgearbeitet wurden. Zwischen Deliberation, Expertise und 

Interessenvertretung bildet sich ein Spannungsfeld, das sich im Speziellen in wissenschafts-

politischen Beratungsprozessen bildet. Am Grad der Auflösung dessen und an der Erfüllung 

des beschriebenen Anforderungsprofils müssen sich Beratungsinstanzen in der deutschen 

Wissenschaftspolitik ultimativ messen. 

  

5.3.1.) Expertise 

Die Bewertungsdimension Expertise umfasst das, was zumeist unter der klassischen Funktion 

von Politikberatung verstanden wird. Der Rat erfolgt von Expertinnen und Experten, deren 

Aufgabe es ist, den Entscheidungsfindungsprozess zu entpolitisieren und zu rationalisieren. 

Sie können heute auch aus wissenschaftsfernen Bereichen stammen, werden bei Entschei-

dungsschwierigkeiten herangezogen, dienen der Überprüfung und Abwägung von Alternativen 

oder legen Argumente dar. Die Expertinnen und Experten müssen hierfür nicht nur über ein 

Spezialwissen im gefragten Feld verfügen, sondern auch die Anwendungsfähigkeit ihres Rat-

schlags ermöglichen. Ihnen kommt eine Vermittlungsfunktion zu, die eine Anpassung ihrer 

Inhalte an wechselnde Zielgruppen voraussetzt und wahren dabei eine sachliche Sprache. 

Neben der fachinternen Anerkennung des Status benötigen Expertinnen und Experten auch 

immer häufiger öffentliche Anerkennung. Gerade in gesellschaftlichen Debatten sind medien-

populäre Beratende häufig gefragte Ansprechpersonen. Ihre Prominenz verdanken sie dabei 

auch der Medienkonformität ihrer Expertise. 

In der modernisierten Definition des Experten und der Expertin verschmelzen also klas-

sische und kontemporäre Charakteristika. Beiden gemein ist dabei, dass sie über ein hohes 

Maß an Reputation verfügen müssen, damit ihr Urteil Gehör findet und sie überhaupt erst in 

das Blickfeld der Bundespolitik geraten, um als Beratende in Betracht gezogen zu werden. 

Diese modernen Expertinnen und Experten folgen vergleichbaren Idealbildern, die wiederholt 

in der Literatur beschrieben werden. Als „Civic Scientist“ agieren sie transparent und der Ge-

sellschaft zugewandt, was auf das Selbstverständnis einer öffentlichen Funktion zurückzufüh-

ren ist. Hierfür nutzen sie die Kanäle, die moderne und digitale Medien zur Verfügung stellen. 

Als „Honest Broker“ erläutern sie dabei politische Optionen und erweitern das Sichtfeld. Der 

Ratschlag stammt selten von Einzelpersonen, sondern wird von Zusammenschlüssen und 
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Gremien generiert. Dies hat den Vorteil, dass eine Mehrzahl an kritischen Perspektiven abge-

deckt werden kann und durch die Inkorporation verschiedener Blickwinkel der lebensweltliche 

Bezug gestärkt wird.  

Das moderne Expertinnen- und Expertentum setzt auf verschiedene Wissensarten zur 

Erstellung seiner Ratschläge. Neben dem oben genannten Spezialwissen verfügen sie über 

ein Überblicks- und Randwissen ihrer oder angrenzender Fachbereiche. Viele kontextualisie-

ren außerdem ihre Expertise zur Lebenswelt und stellen Metaexpertise zur Implementierung 

ihrer Ratschläge zur Verfügung. Dabei folgen sie dem Motto: So viel wie nötig, so knapp wie 

möglich. Gerade in wissenschaftspolitischen und risikobezogenen Debatten stellt sich außer-

dem die Frage, ob interdisziplinäres Wissen, das Wissen von Laiinnen und Laien oder prakti-

sche Wissensbestände eingebunden werden.  

 Neben der Reputation ist vor allem das institutionelle Design für die Leistungsfähigkeit 

und Funktionsweise der Beratungsinstanz entscheidend. Hierzu gehört ihre Ein- und Beset-

zung, die mehr oder weniger öffentlich ablaufen können. Transparente Prozesse stärken die 

legitimierende Funktion der Expertise. Bestimmen die Auftraggebenden über die Beratungs-

instanz oder erfolgt eine Kooptation, welche die fachliche Robustheit eines Gremiums stärkt? 

Wie groß ist die beratende Einrichtung und werden verschiedene Interessenbeteiligte, bei-

spielsweise durch einen Proporz, berücksichtigt, um das in Deutschland bedeutende Konsens-

potenzial zu maximieren, was gerade im Bereich der lebenswissenschaftlichen und ethischen 

Fragestellungen von Relevanz ist? 

 Auch die Formulierung des Mandats und die Beauftragung der Beratenden ist in die-

sem Bereich anzusiedeln, da hierdurch bedeutende Weichenstellungen erfolgen können. Ein 

Beratungsgremium kann proaktiv handeln oder auf Anfrage agieren und Expertise kommerziell 

oder unentgeltlich verfassen. Sind die Aktionsbereiche von Beratenden und Beratenen klar 

fixiert und die Befugnisse der Expertinnen und Experten festgelegt? Ein weites Mandat stärkt 

die wissenschaftliche Robustheit, schadet aber eventuell der Nutzbarkeit der Expertise. Ein 

enges Mandat hingegen generiert die geforderten Antworten, schwächt aber die legitimierende 

Wirkung des Ratschlags. Ebenfalls zu den Befugnissen gehört die Frage nach dem Publikati-

onsrecht, da hierdurch die Machtverhältnisse zwischen den beteiligten Parteien verschoben 

werden können. 

 Eng verwoben mit der Frage des institutionellen Designs ist die nach dem Grad der 

Formalisierung und den rechtlichen Rahmenbedingungen. Institutionalisierte Beratungsinstan-

zen haben eine erhöhte Zugänglichkeit und können, dank unterstützender Strukturen im Hin-

tergrund, den Fokus auf die Generierung von Expertise legen. Darüber hinaus verfügen solche 

Gremien häufig über zusätzliche Ressourcen, die ihre Arbeit erleichtern. Die strukturierte Ein-

bindung in Politikprozesse ist für die Kooperation von Beratenden und Beratenen ebenfalls 

förderlich, kann jedoch die Unabhängigkeit der Expertise einschränken.  
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 Hochkarätige Expertise bedarf auch einer fortlaufenden Qualitätskontrolle, gerade 

dann, wenn ihre Inhalte auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Beratende müssen 

sich daran messen, welche Strategien sie für solche Prozesse vorhalten. Gibt es Peer-Review-

Verfahren oder Evaluationen? Falls sie in diesem Zuge Leitlinien oder Kodizes verabschiedet 

haben, sollten diese knapp und simpel gefasst sein, dabei aber auch idealerweise rahmende 

Fragen adressieren, beispielweise was prozedurale Aspekte betrifft.  

 Zuletzt bildet die Bewertungsdimension Expertise ab, dass Beratungsinstanzen dazu 

in der Lage sein müssen, in den aktuellen Herausforderungen der deutschen Wissenschafts-

politik Ratschlag und Orientierung zu geben. Können sie Hilfestellung bei grenzüberschreiten-

den Fragestellungen leisten oder strategische Unterstützung bei der fortlaufenden Transfor-

mation der Wissenschaft durch die Neue Governance bieten? Tragen sie durch ihre Expertise 

zum Innovationsanspruch bei? Zu den zentralen wissenschaftspolitischen Aufgaben gehören 

die Herausforderungen, die sich durch den Fortschritt in den Lebenswissenschaften entfalten. 

Ethikberatung ist notwendig, um bei Weichenstellungen für die Zukunft die Wertelage der Ge-

samtgesellschaft zu inkorporieren. Echte Ethikexpertinnen und -experten sind hierzu nötig und 

dabei zwingend dazu angehalten, zwischen Sachfragen sowie Werturteilen klar zu differenzie-

ren und diese zu markieren. Mit Blick auf die weiterhin rasanten Entwicklungen in der Wissen-

schaft sollte Ethikexpertise auch dazu dienen, notwendige öffentliche Diskussionen anzure-

gen. Diese sind nicht zuletzt mit der Auslotung von Risiken und der Technikfolgenabschätzung 

verbunden, die gerade im deutschen Diskurs einen zentralen Platz einnehmen. Diese Funkti-

onen runden das Aufgabenprofil ab, das mit der Bewertungsdimension Expertise beschrieben 

wird. 

 

Primäre Funktionen 
Rationalisierende Funktion, politische Funktion, legitimierende Funk-
tion 

Status 
Öffentlich, fachlich, Rollenverständnis, Medienpopularität, Reputation, 
Prominenz 

Wissensarten 
Spezialwissen, Überblickswissen, Randwissen, Kontextwissen, Me-
taexpertise, Umfangsgebot, interdisziplinäres Wissen, Wissen von 
Laiinnen und Laien, praktisches Wissen 

Institutionelles Design 
Besetzung, Beauftragung, Mandatierung, interne Abläufe, Institutiona-
lisierung, Formalisierung, rechtlicher Rahmen, Qualitätssicherung 

Herausforderungen 
Internationalität, Neue Governance, Ethikberatung, Risikofragen, 
Technikfolgen, Innovation 

Abbildung 2: Elemente der Bewertungsdimension Expertise. 
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5.3.2.) Deliberation 

Die Bewertungsdimension Deliberation fokussiert den Paradigmenwechsel in der Politikbera-

tung. Hier werden die demokratietheoretisch gewichteten Leistungskomponenten der Gesell-

schaftsberatungsfunktion auf den Prüfstand gestellt. Das ebenfalls neue Selbstverständnis 

vieler wissenschaftlicher Expertinnen und Experten, sich als „Honest Broker“, „Civic Scientist“ 

oder „Visible Scientist“ einzubringen, kommt hier zum Tragen. Inwiefern sie diese Rolle erfül-

len, kann daran gemessen, wie die Kompatibilität zwischen Gesellschaft, Politik und Expertise 

hergestellt werden kann. Die Schlagworte sind dabei Partizipation, Legitimation, Repräsenta-

tion und Verantwortung, die sich als Kernelemente um den zentralen Akt der gemeinschaftli-

chen Meinungsbildungsprozesse gruppieren.  

In dieser Bewertungsdimension geht es auch darum, wie sich Deliberation prozedural 

und strukturell in Beratungsgremien und Prozessen abbilden lässt. Daher ist es wieder wichtig, 

das institutionelle Design zu untersuchen. Repräsentativität wird stark durch die Besetzungs-

politik bestimmt und dadurch, wie mit externen Ressourcen agiert wird. Die Gestaltung einer 

Beratungsinstanz entscheidet auch über den Grad der delegierten und der deskriptiven Re-

präsentativität. Je höher die Ausprägung der letzteren, umso stärker ist der Gesellschaftsbe-

zug der Beratungsinstanz. Die gesellschaftlichen Perspektiven müssen aber mit den politi-

schen und fachlichen Blickwinkeln verbunden werden. Damit ein Gremium den Anspruch der 

Repräsentativität erfüllen kann, muss es über Verantwortungsstrukturen verfügen, die eine 

Rückbindungen und Rechenschaftspflichten festlegen. Darüber hinaus muss sich eine Bera-

tungsinstanz daran messen lassen, wie sie Partizipation und politische Führung kombinieren 

kann. Wie werden deliberative Praktiken eingesetzt, welche Formate werden angewendet und 

wie mit praktischem Wissen umgegangen? 

Der deliberative Charakter einer Politikberatungsinstanz muss jedoch in beide Richtun-

gen eingeschätzt werden. Neben der Flussrichtung von der Gesellschaft in die Wissenschaft 

muss gerade auch der entgegengesetzte Weg gewichtet werden. Die Popularisierung von 

Wissen ist ein Kernelement der demokratisierenden Leistungsdimension. Politikberatung in 

der Wissenschaftspolitik muss dabei dialogisch erfolgen und zeichnet sich durch einen rezip-

roken Charakter aus. Idealerweise sind diese Aspekte durch entsprechende Ausformungen 

des institutionellen Designs gestützt, um ihre demokratisierende Wirkung maximal entfalten zu 

können. Dieser entgegen stehen auch die heterogenen Kapazitäten und Ansprüche der Ge-

sellschaft, Expertise zu suchen und zu verwerten. Die Leistungsfähigkeit einer Beratungs-

instanz in dieser Bewertungsdimension stellt daher auch die Frage, ob diese Disparitäten 

adressiert werden, beispielsweise durch niederschwellige Angebote oder einfache Sprache. 

Generell sollen sie Dialogstrukturen aufbauen und Outreach betreiben, um für ihre Themen zu 

werben und die Bevölkerung zu involvieren. Durch die Überwindung der fachlich-nüchternen 
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Natur wissenschaftspolitischer Inhalte und eine Annäherung an die Medienästhetik der Ge-

genwart, steigt der Popularisierungsgrad der Expertise. 

Kommunikative Fähigkeiten stehen also im Zentrum der Bewertungsdimension Delibe-

ration. Das Internet und die digitalen Medien haben hierbei das Repertoire der Beratenden 

umfassend erweitert. Sie verfügen heute nicht nur über mehr Kanäle, ihren Ratschlag zu ver-

teilen, sondern können auch verschiedene Möglichkeiten der gemeinschaftlichen Kommuni-

kation etablieren. Die Reichweite von Politikberatung hat sich durch die sozialen Medien dras-

tisch erhöht, zeitgleich sind aber auch Reibungsflächen entstanden und neue Konfliktzonen 

mit der Öffentlichkeit treten hervor. Das Bild der Wissenschaft und des Expertinnen- und Ex-

pertentums finden sich im 21. Jahrhundert stark herausgefordert. 

Der Umgang mit der Digitalität betrifft aber auch das Publikationswesen. Wissensbe-

stände können heutzutage über das Internet schnell und einfach der Gesellschaft bereitgestellt 

werden. Zeitgleich bieten sich die digitalen Zugangsmöglichkeiten dafür an, Einblick in die Ar-

beit von Gremien und die Themen der Wissenschaftspolitik an verschiedenen Stationen des 

Entscheidungsprozesses zu gewähren. Viele Politikberatende veröffentlichen Ihre Expertise 

ebenfalls kostenlos und gerade dann, wenn sie ein proaktives Rollenverständnis aufweisen.  

 Von besonderer Bedeutung in Deutschland ist die umfassende und transparente Ab-

bildung von lebenswissenschaftlichen Fragestellungen, die mit den Wertsphären der Gesell-

schaft in Berührung kommen. Auch die Frage nach der Risikobehaftung von Technologien und 

dem Fortschritt sind Themen, die eine öffentliche Arena benötigen, um die dringenden ge-

samtgesellschaftlichen Abstimmungsprozesse anzuregen, die noch ausstehen. Deliberation 

trägt dazu bei, die Innovationsfähigkeit, die auf den Schultern der gesamten Republik aufsitzt, 

zu gewährleisten und hilft dabei, die Interessen der Bevölkerung zu artikulieren und in Ent-

scheidungsprozesse einzubinden. 
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Selbstverständnis Honest Broker, Civic Scientist, Visible Scientist 

Kernelemente 
Besetzung, externe Ressourcen, Delegation und Deskriptivität, Ver-
antwortungsstrukturen, Rückbindung, Rechenschaft, Verbindung Le-
benswelt, Perspektivenkonvergenz 

Praktiken Vereinbarkeit Führung und Partizipation, Formate, praktisches Wissen 

Popularisierung 
Dialogisch, reziprok, gestützt durch institutionelles Design, Publikums-
konformität, Outreach, Medienkonformität, Internet 

Zugang Digitalität, Prozessabbildung, Open Access, Repositorien 

Arenabildung Ethik, Risiko, Fortschritt, Innovationsfähigkeit 

Abbildung 3: Elemente der Bewertungsdimension Deliberation 

 

5.3.3.) Interessenvertretung  

Auch zu Beginn der dritten Bewertungsdimension, die den letzten Pol des Spannungsfelds 

bildet, steht erneut die moderne Konzeption der Politikberatung. Durch öffentlichkeitswirksame 

Expertinnen und Experten sowie die starke und zeitgleich gesellschaftsverankerte Rolle der 

Wissenschaft, ist ihre Exponiertheit deutlich gestiegen. Dies drückt sich nicht zuletzt durch 

einen hohen Rechtfertigungsdruck aus, mit dem Beratende und Politik umgehen müssen. Ne-

ben der übergeordneten Bewältigung der Krise der Expertise, der Wissenschaft sowie des 

Expertinnen- und Expertentums müssen Beratende ihre Glaubhaftigkeit aufrechterhalten, da-

mit ihr Ratschlag Gewicht behält und Gehör erhält. Politikberatungsinstanzen in der Wissen-

schaftspolitik stehen auch in der Verantwortung, mit dem öffentlichen Bild der Wissenschaft 

vertrauenswürdig umzugehen, für Verständnis zu sorgen und für Rückhalt zu werben. Dieser 

Auftrag hat gerade in den letzten Jahren an Bedeutung hinzugewonnen. Postfaktizismus und 

Verschwörungstheorien, die vor allem über die Sozialen Medien gestreut werden, erschweren 

die Arbeit der Wissenschaft und erzeugen weiteren Gegenwind für ihre Expertise. In einer 

bewusst positiven Auslegung könnte argumentiert werden, dass diese Entwicklungen zumin-

dest technokratische Tendenzen verhindern, da über sie der Gesellschaftsbezug hergestellt 

und auf die verschiedenen Positionen innerhalb der Gesellschaft eingegangen wird. Dem ge-

genüber steht, neben Logik, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, das schwindende Vertrauen in 

wissenschaftliche Expertinnen und Experten sowie eine damit einhergehende Entwertung von 

Politikberatung. Durch die Skandale und Enthüllungen in der Wissenschaftswelt der letzten 

Jahre ist gerade die Expertise in der Wissenschaftspolitik stark herausgefordert. 
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 Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind daher auch für die Wahrung der Integrität und 

des öffentlichen Bilds von insbesondere wissenschaftlichen Expertinnen und Experten unab-

dingbar. Neben Verpflichtungen zu Redlichkeit und fachlicher Integrität ist es nötig, Kontrol-

linstanzen zu etablieren, um Beratungsprozesse gegen Interessenvertretungsvorwürfe zu 

schützen. Beratungsinstanzen können hierfür Leitlinien und Kodizes erlassen, die jedoch nur 

mit entsprechenden Sanktionsbestimmungen eine greifbare Wirkung entfalten können. Für 

wissenschaftliche Expertise sind Peer-Review-Verfahren von besonderer Bedeutung zur Qua-

litätssicherung. Betrug in der Wissenschaft kann vor allem durch die Wissenschaft selbst ef-

fektiv und stichhaltig aufgeklärt werden. Dabei muss das Bewusstsein für Verbesserungsmög-

lichkeiten der Selbstkontrolle auch in neue Verfahren umgemünzt werden. 

 Auch hier ist das institutionelle Design die entscheidende Stellschraube, um Beratungs-

instanzen gegen einen Interessenvertretungs- oder Lobbyismusverdacht zu schützen. Zent-

rale Organisationsprinzipien bilden die Distanz zwischen Beratenden und Beratenen, die Plu-

ralität von Gremien, ihre Transparenz und ihr Grad der Öffentlichkeitsorientierung. Wie erfolgt 

die Initiation des Beratungsprozesses oder die Einsetzung eines Gremiums? Proaktivität kann 

Druck in Richtung der Politik bewirken und steht für die Identifikation des Beratungsbedarfs 

aus praktischer oder wissenschaftlicher Erkenntnis. Erneut spielt natürlich auch die Beset-

zungspolitik eine Rolle für die Arbeitsweise und das Bild nach außen. Ein plural besetztes 

Gremium schafft Vertrauen und auch wie klar der Beratungsauftrag formuliert wurde, kommt 

hierbei zum Tragen. Finanzressourcen, auf die idealerweise frei zugegriffen werden kann und 

ein unterstützender Unterbau in Form eines eigenen Büros stärken ebenfalls die unabhängige 

Position von Politikberatungsinstanzen. Ein hohes Maß der Institutionalisierung stellt sich hier 

als zweischneidiges Schwert heraus. In Distanz zur beauftragenden Seite etabliert und mit 

eigenständigem Mandat versehen, hilft die Institutionalisierung dabei, die Politikberatung ge-

gen eine selektive Nutzung zu schützen.  

 Der Transparenzgedanke kommt auch bei den Entscheidungsstrukturen einer Bera-

tungsinstanz zum Tragen. Der Einblick in Abläufe sollte für Außenstehende leicht zugänglich 

und verständlich sein. Wie bei Leitlinien ist es hierbei zuträglich, wenn ein Gremium über ein-

fache Regeln und eine niedrige Regulationsdichte verfügt. Offenkundig ist es auch notwendig, 

potenzielle Interessenkonflikte offenzulegen. Neben wirtschaftlichen oder fachlichen Interes-

sen unterscheiden sich Beratungsinstanzen auch im Grad ihrer Politisierung, was jedoch 

schwer zu quantifizieren ist. Aspekte wie die Nähe zur Politik, die Einsetzung eines Gremiums 

oder auch Unabhängigkeit prozeduraler Aspekte können hierbei für eine Einschätzung heran-

gezogen werden. Eine konkrete Messung kann nicht erfolgen, vielmehr sollen Anzeichen er-

kannt werden, die eine Politisierung zulassen oder erschweren.    

Transparenz muss aber vor allen Dingen auch in der eindeutigen Markierung von mög-

lichen Wertfragen und -urteilen oder sachlichen Einschätzungen und Fakten herrschen, die 
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den Beratungsprozess beeinflussen oder in die Expertise einfließen. Das Recht zur Veröffent-

lichung des Ratschlags sollte darüber hinaus möglichst auch in der Hand der Beratenden lie-

gen, um die Möglichkeit von Verschleppung und Selektion zu minimieren. Idealerweise wird 

die Expertise ohne Hürden, beispielsweise unter Open Access, publiziert. 

 

Qualitätssicherung Leitlinien, Kontrollinstanzen, Peer Review 

Institutionelles Design Distanz, Pluralität, Öffentlichkeitsorientierung, Initiation, Ressourcen 

Transparenz 
Prozesse und Strukturen, Regulationsdichte, Interessenkonflikte, Politi-
sierung, Wertfragen und Werturteile, Einschätzung und Fakten, Publi-
kationsrecht 

Abbildung 4: Elemente der Bewertungsdimension Interessenvertretung 

 

5.4.) Schritt 3 - Beurteilung 

Politikberatende in der deutschen Wissenschaftspolitik müssen sich einer Vielzahl an Heraus-

forderungen stellen. Die Qualität ihrer Beratungsleistung lässt sich hierbei nicht daran messen, 

zu welchem Grad ihre Expertise von der Politik umgesetzt wird und ob oder inwiefern sie die 

Entscheidungsfindung beeinflusst hat. Um belastbare Aussagen in diese Richtung zu treffen 

würde es außerdem umfassender Einzelfallstudien mit langen Laufzeiten bedürfen. Der Blick 

auf einzelne Fallbeispiele erlaubt kein repräsentatives Bild über die so gemessene Leistungs-

fähigkeit eines Gremiums.  

 Die Qualität von Politikberatenden in der Wissenschaftspolitik wird daher in der folgen-

den Untersuchung zum einen daran gemessen, wie ein Gremium in dem Spannungsfeld 

agiert, das sich zwischen den drei Bewertungsdimensionen Expertise, Deliberation und Inte-

ressenvertretung spannt. Es wird überprüft, wie gut eine Beratungsinstanz in diesem navigiert 

und inwiefern es gelingt, den wissenschaftlichen, politkulturellen und demokratietheoretischen 

Herausforderungen des deutschen Systems zu entsprechen. Je besser es einer Politikbera-

tungsinstanz gelingt, die Spannungen in diesem Handlungsfeld aufzulösen, umso höher ist 

seine Qualität. 

 Durch den Einfluss, den die kulturellen und strukturellen Besonderheiten eines Landes 

auf die Ausprägungen und damit das Anforderungsprofil von Beratung in einzelnen Politikfel-

dern hat, zeigt sich die Leistungsfähigkeit einer Beratungsinstanz auch darin, wie sie sich in 

das entsprechende System einfügt. Als zweite Bewertungsstufe wird daher betrachtet, wie gut 

die Gremien und Beratungseinrichtungen in die deutsche Landschaft der Wissenschaftspolitik 
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passen und ob sie die Herausforderungen adressieren, die in der Bundesrepublik vorherr-

schen. Entsprechen sie den Anforderungen und Strukturmerkmalen des Systems und wird die 

Expertisenlücke gefüllt, die aus dem Beratungsauftrag hervorgeht?  

 Der Maßstab für die Passgenauigkeit ergibt sich aus den Analysen der Kapitel 3. und 

4., in denen die Spezifika der Politikberatung sowie der Wissenschaftspolitik in Deutschland 

herausgearbeitet wurden. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Politikberatung in der 

Bundesrepublik vor allem als Austausch von Wissenschaft und Ministerialbürokratie verstan-

den. Ab den fortschrittsoptimistischen 1960ern vergrößert sich das Teilnahmefeld, die Politik 

beginnt, interne Beratungskapazitäten aufzubauen und interne Elitenbildung zu betreiben. Mit 

Anfang der 70er ist das Vertrauen in Technologie abgekühlt und durch die zunehmende An-

zahl an Beratenden kommt das Gegenexpertisenphänomen auf. Unsicherheit entsteht, die 

durch die fortschreitende Pluralisierung der Expertise weiter zunimmt. Dieses Wachstum hält 

auch in den 1980ern an, als sich der öffentliche Wissenschaftsdiskurs in Deutschland auf Ri-

siken einschießt. Dadurch wird Technikfolgenabschätzung wichtiger und die Gesellschaft zur 

Adressatin von Expertise, die sich langsam kommerzialisiert. Mit der Wiedervereinigung wird 

die Professionalisierung weiter vorangetrieben und das Feld der Beratenden expandiert. Ex-

pertinnen, Experten und ihre Arbeit werden zunehmend politisiert und dienen der Legitimation 

von Entscheidungen. Auch wenn zeitgleich die gesellschaftliche Einbettung verstärkt wird, 

wächst die Kritik an Politikberatungsinstanzen in die Krise der Expertise. 

 Am Ausgangspunkt herrschte also ein fast ungebrochenes Vertrauen in die Funktion 

von Expertinnen und Experten sowie darin, dass eine verwissenschaftliche und rationalisierte 

Politik auch stets eine Optimierung von Entscheidungen mit sich führt. Dieser Ansatz hat sich 

als Fehlglaube herausgestellt und auch die Grenzen zwischen Wissenschaft und Politik zeich-

nen sich heute wieder deutlich stärker ab als in den 1960ern. Diese Enttäuschung ist zu einem 

definierenden Moment für die Beziehung der Deutschen zur Politikberatung und zu Expertin-

nen und Experten geworden. Dennoch verfügen sie auch heute noch über hohes Ansehen in 

der Gesellschaft und der Politik. In den stark konsensorientierten Debatten der Bundesrepublik 

kommt ihrer Stimme ebenfalls immer noch besonderes Gewicht zu. Dennoch entspricht es 

dem deutschen ideal, eine Vielzahl an Positionen in Entscheidungsprozesse einzubinden, was 

auf den korporatistischen Gedanken zurückzuführen ist, dass ein Perspektivenpluralismus zu 

einer höheren Entscheidungsqualität führt. Längere Laufzeiten von Entscheidungen und kom-

plexe Abstimmungsprozesse werden hierfür in Kauf genommen.  

 Diese Entwicklungen und Charakteristika sind strukturprägend für die Ausbildung der 

Beratungslandschaft in Deutschland. Ebenfalls von großer Bedeutung diesbezüglich ist natür-

lich die politische Gliederung der Bundesrepublik. Auf ihre vielschichtigen Herausforderungen 

hat sich ein diversifiziertes System gebildet, das die gesamte Gesellschaft mit ihren Aufgaben-
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feldern sowie Spezifika abbilden kann und über eine hohe Anschlussfähigkeit an lebensweltli-

che Problemstellungen bietet. Gerade institutionalisierte Beratungsinstanzen können in dieser 

deliberativen Funktion besonders wirksam sein. Vielerorts herrscht jedoch noch ein überholtes 

Selbstbild vor, was sich auch darin äußert, dass viele Beratende nach wie vor passiv agieren. 

Sie bemühen sich auch, ihr öffentliches Bild zu pflegen und auf ihre Wertfreiheit abzustellen. 

Obwohl die Literatur zeigt, dass Menschen niemals komplett neutral agieren können, ent-

spricht dies dennoch dem Idealbild der breiten Bevölkerung der Bundesrepublik. 

 In der deutschen Politikerberatung wird überwiegend die Exekutive mit Expertise ver-

sorgt. Diese baut seit geraumer Zeit ihre eigenen Beratungskapazitäten stetig aus. Externen 

Beratungseinrichtungen und neueren Formen von Beratung kommt nicht die Rolle zu, wie es 

beispielsweise in den USA der Fall ist. Dieser Konservatismus drückt sich beispielsweise auch 

in einer Zurückhaltung gegenüber modernisierenden Aspekten, wie beispielsweise Open Peer 

Review, aus. Gerade Letzteres passt nicht wirklich zum deutschen System, das auf Konsens 

baut und offene Konflikte vermeiden möchte. Dies gelingt vor allem dank der ausgeprägten 

informellen Netzwerke der Wissenschaftspolitik, die diskrete Aushandlungs- und Abstim-

mungsprozesse ermöglichen. Dieser Abgleich entspricht selbstverständlich nicht dem Gedan-

ken der Gesellschaftsberatung und mangelt an Transparenz. Außerdem sind die Strukturen 

des intrainstitutionellen Abgleichs horizontal stark ausgeprägt, zeitgleich aber für vertikale 

Kommunikation kaum durchlässig. Auch im direkten Miteinander herrscht Ungleichheit, da den 

Mitgliedern ranghoher Institutionen mehr Bedeutung zukommt. Der direkte Austausch in der 

Wissenschaftswelt wird durch die Möglichkeiten der digitalen Medien zusätzlich verstärkt. 

Schwerpunktsetzungen können heute auch über so etablierte intransparente Wege erfolgen. 

Der diskrete Interessenabgleich, so prägend er auch für den Diskurs in der Wissenschaftspo-

litik ist, erscheint daher nur schwer mit deliberativen und demokratietheoretischen Aspekten 

vereinbar. Beratende sollten sich also auch darum bemühen, diese Kompatibilitätsprobleme 

zu durchbrechen. 

 Ebenfalls für Politikberatung in der deutschen Wissenschaftspolitik entscheidend sind 

die bereits im Analyseabschnitt 2 abgefragten Kapazitäten zur Ethikexpertise und Technikfol-

genabschätzung. Gerade die Erörterung von wertebezogenen Fragestellungen ist in Deutsch-

land immer schwer, da diese häufig als widersprüchlich zur Wissenschaft wahrgenommen 

werden. Die Kritik, dass Ethikexpertise nicht wissenschaftlich fundiert ist, wird auch aus der 

Wissenschaft heraus formuliert. Gremien müssen diese Themenbereiche jedoch zwingend 

adressieren, um die Weichenstellungen für zukünftige Entwicklungen vorzubereiten. Die Wis-

senschaft wird auch in Deutschland unweigerlich Fragen aufwerfen, zu denen Arenen geschaf-

fen werden müssen, um abzugleichen, in welche Richtung sich die Nation bewegen will. Das-

selbe gilt in der Risikodimension.  
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Die Wissenschaft zeigt sich auch bereit, diese Diskussion zu führen und setzt Impulse, 

die in der Öffentlichkeit aber zumeist nur als Schlaglichter aufkommen. Politikberatung in der 

Wissenschaftspolitik sollte proaktive Arbeit leisten und die Wissenschaft dabei unterstützten, 

über Chancen, Risiken und Werte zu diskutieren. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich nicht 

nur aus der Unumgänglichkeit des Fortschritts. Für die Bundesrepublik gilt es, in den Lebens-

wissenschaften und der Biotechnologie nicht den Anschluss zu verlieren und keine neuen 

technologische Lücken entstehen zu lassen. Als bedeutende Industrie- und Forschungsnation, 

die international für ihre Stellung und Werte eintritt, sollte man die Frage stellen, wie man den 

Fortschritt mitgestalten kann und möchte. Hierzu ist es unabdingbar, dass man sich aktiv po-

sitionieren kann, was bei diesen Themen, die über einen starken lebensweltlichen Bezug ver-

fügen, erfolgreiche gesamtgesellschaftliche Debatten voraussetzt. Da die Öffentlichkeit nicht 

davon ausgeht, dass die Politik ausreichend dazu in der Lage ist, Risiken zu identifizieren, sind 

sichtbare und glaubhafte Politikberatungsinstanzen nötig, um die notwendigen Diskussionen 

anzuregen und zu begleiten. Ethikexpertise und Risikobewertung dürfen nicht als Sekundär-

fähigkeiten angesehen werden. 

 Auf Basis dieser Kriterien ist es möglich, die Funktionsfähigkeit und Qualität einer Po-

litikberatungsinstanz in der deutschen Wissenschaftspolitik abschließend einzustufen. Den Ur-

teilsschwerpunkt bildet das Abschneiden in den drei Bewertungsdimensionen, die jeweils 

gleich gewichtet sind. Dieser Aspekt wird durch die Fragen nach der Passgenauigkeit für das 

deutsche System und dem Potenzial, seine aktuellen Herausforderungen zu adressieren, er-

gänzt. Als primäre Quellen für die Analyse dienen die Primärtexte der Beratungseinrichtungen 

und ihre multimedialen Präsenzen. Ebenfalls herangezogen werden Veröffentlichungen, 

Schriftsachen und Websites der Politik. Als Hypothese kann formuliert werden, dass es Bera-

tungsinstanzen gibt, die über eine bessere Eignung verfügen als andere und die dazu in der 

Lage sind, die Spannungsverhältnisse der Politikberatung in der deutschen Wissenschaftspo-

litik aufzulösen.  

 

5.5.) Untersuchte Politikberatungsinstanzen 

Die Beratungslandschaft in der Wissenschaftspolitik der Bundesrepublik zeichnet sich durch 

ein dichtes Netz an Expertinnen und Experten auf Bundes-, Landes- und auch lokaler Ebene 

aus. Eine gesamtsystemische Analyse kann somit nicht das Ziel dieser Untersuchung sein, da 

sie aufgrund der schieren Menge an Forschungsgegenständen und des vorliegenden Bewer-

tungskatalogs unpraktikabel wäre. Aus diesem Grund muss eine Auswahl der zu untersuchen-

den Beratungsinstanzen erfolgen. Übergreifende Rückschlüsse auf die Beratung in der deut-

schen Wissenschaftspolitik sind zu erwarten, wenn sie durch die Betrachtung ihres zentralen 

Akteurs herausgearbeitet werden. Das BMBF ist die richtungsweisende Institution der Wissen-

schaftspolitik der Bundesrepublik, auf dessen Beratungsumfeld die Untersuchung ausgerichtet 
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ist. Die Politik der Länder und die lokale Politik bleiben somit außen vor, der Fokus liegt auf 

der Beratung der Bundesregierung. 

Ebenfalls nicht berücksichtigt werden kommerzielle Politikberatungseinrichtungen, da 

sie zumeist auf die kommunikativ-strategische und nicht auf die inhaltliche Ebene ausgerichtet 

sind. Darüber hinaus haben die vorgestellten Arbeiten von Shamim Rafat und Peter Weingart 

mit Justus Lentsch in Kapitel 3.6. gezeigt, dass für sie ein anderer Untersuchungsansatz be-

nötigt wird. Ebenfalls für die Untersuchung ausgeklammert werden Think Tanks, da sie für die 

Politikberatung in der deutschen Wissenschaftspolitik noch keine signifikante Rolle einneh-

men. Gleiches gilt für Stiftungen, die vor allem eine forschungsfördernde Funktion in Deutsch-

lands Wissenschaftspolitik besetzen.  

 Somit bilden die wichtigsten nichtkommerziellen Beratungsinstanzen des BMBF den 

Kern der Analyse. Daneben soll die Auswahl auch gewähren, dass die zentralen Themen der 

deutschen Wissenschaftspolitik abgedeckt sind und ein variantenreiches Untersuchungsfeld 

gewährleistet werden kann. Das BMBF selbst benennt im Bundesbericht Forschung und Inno-

vation 2020 die aus seiner Sicht bedeutendsten Beratungsgremien. In einer Darstellung der 

„Akteure des deutschen Forschungs- und Innovationssystems“939 werden die Expertenkom-

mission Forschung und Innovation (EFI), das Hightech-Forum (HTF) und der Innovationsdia-

log als Beratungseinrichtungen abgebildet. Die so gefasste Politikberatung weist einen starken 

Bezug auf innovationspolitische Themen auf. Um daraus entstehende Redundanzen zu ver-

hindern, wird von diesen drei Gremien nur das HTF untersucht, da es im auch Hinblick auf die 

Weiterentwicklung der Hightech-Strategie eine interessante Kopplung an politische Prozesse 

aufweist und dadurch verspricht, ein aussichtsreicherer Untersuchungsgegenstand als die EFI 

zu sein. Das HTF wird auch herangezogen, um der Verquickung von Wissenschafts- und In-

novationspolitik Tribut zu zollen und das innovationspolitische Beratungspotenzial zu erfassen. 

Der Innovationsdialog wiederum fokussiert, wie der Name bereits andeutet, nur einen Teilas-

pekt der deutschen Wissenschaftspolitik und wird aus diesem Grund ausgelassen. Der Wis-

senschaftsrat (WR) nimmt auch gemäß der Darstellung des BMBF eine exponierte Position in 

der Beratungslandschaft ein, weshalb er auch in der vorliegenden Arbeit als erstes untersucht 

wird.940  

Die weiteren Beratungsgremien ergeben sich aus den beschriebenen Herausforderun-

gen, denen das wissenschaftspolitische System der Bundesrepublik begegnen muss. Zum 

einen werden interne Beratungseinrichtungen der Regierung untersucht: die Wissenschaftli-

chen Dienste des Bundestags (WD) und die thematisch relevanten Enquete-Kommissionen 

des Bundestags (EK). Mit dem Deutschen Ethikrat (ER) und dem Büro für Technikfolgen-Ab-

 
939 BMBF 2020c, S. 59 
940 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bundesbericht Forschung und Innovation 2016. Forschungs- und 

innovationspolitische Ziele und Maßnahmen. Berlin, 2016. S. 53. 
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schätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) wird der Bedeutung des lebenswissenschaftli-

chen Fortschritts und der damit verbunden Diskurse in Deutschland entsprochen. Beide Ein-

richtungen weisen unterschiedliche Distanzgrade und Besetzungsmechanismen auf, sodass 

unterschiedliche Herangehensweisen für einen in Teilen vergleichbaren Themenzuschnitt un-

tersucht werden können. Den Abschluss bildet die Deutsche Akademie der Naturforscher Le-

opoldina e.V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina). Politikberatung in der 

Wissenschaftspolitik ist starken Scherkräften ausgesetzt, die von den Polen des Spannungs-

felds zwischen Deliberation, Expertise und Interessenvertretung ausgeübt werden. Aufgrund 

ihrer Aufstellung, ihrer Leitideen und ihres Selbstverständnisses liegt die Vermutung nah, dass 

Wissenschaftsakademien dazu fähig sind, diesen Effekten zu widerstehen. In Deutschland 

spielt die Leopoldina für große Teile der Bevölkerung und auch für Teile der Politik noch eine 

unbedeutende Rolle. Die Analyse wird daher ebenso feststellen, wo in dieser Hinsicht Verbes-

serungspotenzial zu heben wäre.  

 Somit ergibt sich eine Liste von sieben Beratungsinstanzen der deutschen Wissen-

schaftspolitik, die in der folgenden Reihenfolge analysiert werden: 1.) Wissenschaftsrat, 2.) 

Wissenschaftliche Dienste des Bundestags, 3.) Enquete-Kommissionen des Deutschen Bun-

destags, 4.) Hightech-Forum 2014 – 2017, 5.) Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deut-

schen Bundestag, 6.) Deutscher Ethikrat und 7.) Deutsche Akademie der Naturforscher Leo-

poldina e.V. – Nationale Akademie der Wissenschaften. 

 

6.) Untersuchung zentraler Beratungsinstanzen der deutschen Wissenschaftspolitik 

6.1.) Wissenschaftsrat (WR) 

6.1.1.) Schritt 1 – Verortung und Kategorisierung 

Dem WR kommt eine zentrale und exponierte Beratungsfunktion in der deutschen Wissen-

schaftspolitik zu. In diesem Feld ist er das wohl wichtigste Politikberatungsgremium, was sich 

in der Auffassung des BMBF und der Fachliteratur widerspiegelt und nicht auch zuletzt durch 

gelebte Praxis bestätigt wird.941  In seiner Position als Primus befasst er sich bereits seit meh-

reren Jahren umfassend mit der Evaluierung der Ressortforschungseinrichtungen des Bundes 

und verfügt folglich über Aufsichtsprivilegien über andere wissenschaftspolitische Beratungs-

instanzen.942  

 Diese Sonderrolle ist auch auf die mittlerweile über 60-jährige Geschichte des WR zu-

rückzuführen. Er ist das ältere Beratungsgremium in der europäischen Wissenschaftspolitik 

 
941 Vgl. BMBF 2016, S. 53. 

Vgl. Hinze 2010, S. 163. 
942 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Empfehlungen zur Profilierung der Einrichtungen mit Ressortforschungsaufgaben des Bundes. 

Drs. 10295-10. Lübeck, 2010. S. 5f. 

Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Ressortforschungseinrichtungen des Bundesministeri-

ums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Drs. 5916-17. Berlin, 2017b. S. 5. 
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und wurde durch die Unterzeichnung eines Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Län-

dern am 05. September 1957 eingerichtet.943 Unter Adenauer wurde so eine Antwort auf den 

überregionalen Bedarf an Koordination und Planung formuliert. Zuvor hatten sich seit Mitte der 

1950er Politik und Wissenschaft gemeinsam für die Gründung eines solchen Gremiums ein-

gesetzt.944 Die Nachfrage entstand aus den föderalen Strukturen der noch jungen Bundesre-

publik, die es nicht vermochten, die Wissenschaftspolitik von Bund und Ländern aufeinander 

abzustimmen. Mit dem Verwaltungsabkommen wollte man die nationale Vernetzung und Ko-

ordination stärken, eine Gesamtplanung ermöglichen und die Kooperation von Wissenschaft 

und Politik verbessern.945 Mit Blick auf die Fürsprecher der Einrichtung, zum Beispiel Bundes-

präsident Theodor Heuss und DFG-Präsident Gerhard Hess, und die initiale Aufgabestellung 

muss man sicher von besonderen Startvoraussetzungen sprechen, was die Positionierung des 

Gremiums betrifft.946 Die Sonderstellung der WR schlägt sich auch in Art. 3 des Verwaltungs-

abkommen nieder. Bund und Ländern sind dazu angehalten, die Expertise des WR in ihre 

Haushaltungsplanung einfließen zu lassen und das Gremium in seiner Arbeit durch ein fort-

laufendes Berichtswesen zu unterstützen. Als Anlaufstellen werden das BMBF sowie die Wis-

senschaftsverwaltungen der Länder benannt, was den WR explizit auf der obersten Koopera-

tionsebene ansiedelt.947 Die Bundesregierung und die Landesregierungen sind außerdem ge-

meinsame Trägerinnen des WR.948 

 Seine Wirkungsgeschichte bis zur Gegenwart beschreibt der WR selbst mit drei Ent-

wicklungsphasen. Bis in die 1970er lag der Arbeitsschwerpunkt auf der Expansion des deut-

schen Wissenschaftssystems. Diese Boomphase wurde, unter dem Stern rückläufiger Finan-

zunterstützung, von einer Zeit der Konsolidierung und Reformen abgelöst, die bis Ende der 

1980er andauerte. Mit der Wiedervereinigung fokussierte der WR den Aufbau und die Einglie-

derung der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft. Für das 21. Jahrhundert beschriebt auch 

der WR das Leitmotiv der Verquickung von Forschung, Innovation und Wohlstand und der 

damit einhergehenden Akademisierung der Berufswelt. Forschung und Lehre müssen sich neu 

aufstellen, um mit knappen Ressourcen im internationalen Wettbewerb Bestand zu haben, 

zeitgleich Ihre Qualität gewährleisten, Wissen transferieren und ihr Kooperationsportfolio aus-

bauen.949 Diese geraffte Beschreibung umreißt das Herausforderungsspektrum, in dem der 

WR seine Empfehlungen und Bewertungen verfasst. 

 
943 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung eines Wissenschafts-

rates vom 5. September 1957 in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung. (https://www.wissenschaftsrat.de/download/ar-

chiv/Verwaltungsabkommen.pdf, 24.04.2018) 

Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/gruendung_geschichte.html (03.03.2018) 
944 Vgl. ebd.  
945 Berger, Rolf: Zur Stellung des Wissenschaftsrats bei der wissenschaftspolitischen Beratung von Bund und Ländern. Baden-

Baden, 1974. S. 15ff und 23. 
946 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/gruendung_geschichte.html, (03.03.2018). 
947 Vgl. WR 2008, Art. 3. 
948 Vgl. ebd., Art. 1. 
949 https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/gruendung_geschichte.html (03.03.2018) 



177 
 

 Auf seiner Website hat der WR dafür in großen Lettern seine Aufgabendefinition ver-

fasst: „Der Wissenschaftsrat berät die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in 

Fragen der inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und 

der Forschung.“950 Ferner beschreibt er sich auf seiner Webpräsenz als Werkzeug im födera-

listischen Deutschland, das Arenen für den Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und öffent-

lichem Leben schafft.951 In seinem ersten Arbeitsprogramm für 2018 wird diese Funktion noch 

einmal konkretisiert. Der WR soll Ratschlag erteilen zu Forschung, Wissenschaft und zur 

Hochschullandschaft sowie ihre inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung begleiten. Über-

geordnetes Ziel ist es, den Wissenschaftsstandort Deutschland im nationalen und internatio-

nalen Kontext konkurrenzfähig zu gestalten. Diese Aufgabendefinition stellt nicht nur auf wis-

senschaftliche Aspekte ab, sondern zielt auch auf Anforderungen, die sich aus den sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten der Bundesrepublik ergeben. Gemäß der Dar-

stellung im Arbeitsprogramm tritt der WR nach Beauftragung von Bund, Ländern, GWK oder 

KMK in Aktion.952  

Dieser Initiationskreis hat seinen Ursprung in Art. 1 Abs. 2 des Verwaltungskommens, 

das 2008 in neuer Fassung verabschiedet wurde. Dort sind auch die originären Aufgaben des 

WR kodifiziert. Demnach ist er für Empfehlungen zur Entwicklung der Wissenschafts-, For-

schungs- und Hochschullandschaft auf inhaltlicher und struktureller Ebene verantwortlich. Die 

Konkretisierung der Aufgaben- und Themenfelder erfolgt zweimal im Jahr über Arbeitspro-

gramme, die durch die Vollversammlung verabschiedet werden. Auch im Verwaltungsabkom-

men ist das Ziel festgehalten, die Stellung der deutschen Wissenschaft in der Welt zu sichern. 

Der WR soll daher Stellungnahmen bereitstellen, die nicht nur fachlich exzellent, sondern auch 

gesellschaftlich robust sind und soziale, strukturelle und ökonomische Faktoren einbeziehen 

sowie die Umsetzung der Empfehlungen und deren Auswirkungen abwiegen.953 

Diese wissenschaftsübergreifende Aufstellung findet sich ebenfalls an anderer Stelle 

der Verwaltungsvereinbarung wieder. Gemäß Art. 4 besteht der WR nämlich nicht nur aus 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern aus insgesamt 54 Personen, die aus der 

Academia stammen, sich durch praktische Berufserfahrung qualifiziert haben oder „aner-

kannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“954 sind. 32 Mitglieder werden durch den Bun-

despräsidenten oder die Bundespräsidentin ernannt, von denen 24 auf den Vorschlag von 

DFG, MPG, HRK, FhG und die Leibniz-Gemeinschaft (WGL) zurückgehen. Acht Personen 

werden auf den gemeinsamen Vorschlag von Bund und Ländern benannt. Diese 32 Mitglieder 

 
950 https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns.html (03.03.2018) 
951 https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/organisation-und-arbeitsweise.html (03.03.2018) 
952 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Arbeitsprogramm des Wissenschaftsrates Januar – Juli 2018. Berlin, 2018a. S. 9. 
953 Vgl. WR 2008, Art. 2 Abs 1. 
954 Ebd., Art. 4 Abs. 1. 
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werden auf drei Jahre berufen und können wiedergewählt werden. Von den weiteren 22 Per-

sonen werden sechs durch die Bundes- und jeweils eine durch die Landesregierungen ent-

sandt. Aus der Mitte der Mitglieder wird ein jährlich ein Vorsitz gewählt. Auch hier ist eine 

Wiederwahl möglich.955 Die aktuellen Mitglieder des WR können auf der Website eingesehen 

werden.956 

 Der WR besteht aus der Wissenschaftlichen Kommission und der Verwaltungskom-

mission, die zusammen die Vollversammlung bilden. Die Wissenschaftliche Kommission setzt 

sich aus den Mitgliedern zusammen, die vom Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin 

berufen wurden. Sie ist für Entscheidungen unter Bezugnahme auf fachliche und wissen-

schaftliche Aspekte verantwortlich. Die Verwaltungskommission besteht aus den Regierungs-

entsandten und fokussiert die administrativen sowie finanziellen Gesichtspunkte der Bera-

tungsarbeit.957 Die Vollversammlung kann durch den Vorsitz einberufen werden, wenn es eine 

Kommission oder mindestens 14 Mitglieder verlangen. Ihre Beschlüsse werden mit einer Drei-

viertelmehrheit gefasst. Die von Bund und Ländern entsandten Mitglieder haben insgesamt 32 

Stimmen, von denen 16 auf die Bundesregierung entfallen, alle weiteren Personen verfügen 

über jeweils eine Stimme. Eine Geschäftsordnung regelt die Details der Arbeit des WR.958 

Die Verwaltungsvereinbarung detailliert auch die Grundlagen des administrativen Ge-

rüsts des Gremiums. Bund und Länder, als gemeinsame Träger des WR, stellen jeweils 50% 

der benötigten Mittel. Dem Haushaltsplan müssen der Bund und zwei Drittel der Länder zu-

stimmen. Die Verteilung der Lasten zwischen den Bundesländern erfolgt auf Basis der Bevöl-

kerung und der Steuerlast.959 Dem WR steht eine Geschäftsstelle zu, die ebenfalls von Bund 

und Ländern gestellt wird.960 Die Laufzeit des WR ist unbefristet. Die Verwaltungsvereinbarung 

kann jedoch mit Frist von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres aufgekündigt wer-

den.961 

Die oben erwähnte Geschäftsordnung konkretisiert die Prozesse und Strukturen des 

WR, die mit der Verwaltungsvereinbarung etabliert wurden. Die Vollversammlung kann wie 

oben beschrieben einberufen werden, tagt aber planungsgemäß mindestens viermal im 

Jahr.962 Die 16 Stimmen der Bundesregierung müssen gebündelt abgegeben werden.963 Die 

Geschäftsordnung erlaubt der Vollversammlung und den Kommissionen, Ausschüsse einzu-

setzen, die auch mit externen Personen besetzt werden können. In Ausnamefällen können 

 
955 Vgl. WR 2008, Art 4. 
956 https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/mitglieder.html (03.03.2018) 
957 Vgl. WR 2008, Art. 5 und Art. 6. 
958 Vgl. ebd. Art. 7. 
959 Vgl. ebd. Art. 1. 
960 Vgl. ebd., Art. 8. 
961 Vgl. ebd., Art. 10. 
962 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Geschäftsordnung des Wissenschaftsrates in der vom Wissenschaftsrat am 20. Januar 2017 

verabschiedeten Fassung, Art 1. Abs 1. Berlin, 2017c. (https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/Geschaeftsord-

nung.pdf, 24.04.2018) 
963 Vgl. ebd., Art 3. Abs. 3. 
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Ausschüsse dazu ermächtigt werden, der Vollversammlung direkt Empfehlungen vorzule-

gen.964 Generell dienen solche ad hoc einberufenen Ausschüsse aber der Vorbereitung von 

Stellungnahmen des WR, wenn die zu bearbeitende Thematik nicht eindeutig durch einen der 

bestehenden Ausschüsse bearbeitet werden kann.965  

Die Geschäftsordnung vertieft auch die Funktion des Vorsitzes um die Vertretung des 

WR nach außen.966 Ebenfalls konkreter wird die Funktion der Geschäftsstelle dargelegt. Die 

Leitung dieser obliegt dem Generalsekretär oder der Generalsekretärin, der oder die für die 

Organisation der Unterstützungsstruktur umfassend verantwortlich ist, was auch Personalfra-

gen und den Jahresabschluss betrifft.967 Der Generalsekretär oder die Generalsekretärin 

selbst wird durch die Vollversammlung bestimmt.968 Für drängende Fragestellungen, „Maß-

nahmen, die keinen Aufschub erdulden“969, ermächtigt die Geschäftsordnung den sogenann-

ten Präsidialausschuss, bestehend aus dem Vorsitz des WR, dem Vorsitz der Verwaltungs-

kommission sowie dem Vorsitz und der Stellvertretung der Wissenschaftlichen Kommission, 

Entscheidungen zu treffen.970  

Einzelne Abteilungen des WR verfügen über Aufgabenfelder, die rechtlich kodifiziert 

sind. Hier wäre die Verfahrenszuständigkeit im Rahmen der Exzelleninitiative zu nennen, die 

mit der sogenannten Exzellenzvereinbarung vom 18. Juli 2005 festgelegt wurde.971 Die Abtei-

lung Forschung ist im Akademienprogramm involviert und nimmt Stellung zu den Berichten 

über dessen Durchführung.972 Darüber hinaus ist die Abteilung satzungemäß im Senat der 

Helmholtz-Gesellschaft sowie im Wettbewerbsausschuss des WGL-Senats vertreten.973 Auch 

für den Ausschuss für Hochschulstatistik entsendet der WR ein Mitglied.974  

Die Abteilung Hochschulinvestitionen + Akkreditierung ist durch mehrere Beschlüsse 

mit rechtlich festgelegten Aufgaben betraut. Für Forschungsbauten und Großgeräte begutach-

tet der WR Anträge auf Förderung und spricht Empfehlungen aus. Außerdem wird er zurate 

gezogen, wenn es um strukturelle und programmatische Fragen zur Förderpraxis der GWK 

 
964 Vgl. WR 2008, Art. 7. 
965 Vgl. WR 2018a, S. 38. 
966 Vgl. WR 2017c, Art. 9. 
967 Vgl. ebd., Art. 10 und 14. 
968 Vgl. ebd., Art. 12. 
969 Ebd., Art. 11. 
970 Vgl. ebd.  
971 Vgl. Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Artikel 91 b des Grundgesetzes (Forschungsförderung) über die Exzellenzinitiative 

des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen, in: Bundesanzeiger 

2005 Nr. 167, S. 13347.  
972 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame För-

derung des von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. koordinierten Programms, in: Bundesanzeiger 

Nr. 18a vom 04.02.2009, S. 17. Bonn, 2009. Art. 5. Abs. 3. 
973 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Rechtlich festgelegte Aufgabenfelder des Wissenschaftsrates. o.A. S. 1. (https://www.wissen-

schaftsrat.de/download/archiv/Rechtliche_Grundlagen.pdf, 24.04.2018)  
974 Vgl. Gesetz über die Statistik für das Hochschulwesen sowie für die Berufsakademien (Hochschulstatistikgesetz - HStatG) 

i.d.F. vom 07.12.2016, in: Bundesgesetzblatt 2826, Jahrgang 2016 Teil I Nr. 59. Bonn, 2016. § 12, Abs. 3. 
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geht.975 Nach einem Beschluss der KMK vom 15.12.2005 kommt der WR darüber hinaus im 

Bedarfsfall bei Fragen zur Hochschulentwicklung zum Einsatz.976 Über verschiedene bundes-

länderspezifische Vorgaben ist der WR im ganzen Bundesgebiet in die Verfahren zur Instituti-

onellen Akkreditierung eingebunden.977 Und schließlich ist Rolle des WR über zwei Beschlüsse 

der KMK zur staatlichen Anerkennung und dem Promotionsrecht privater Hochschulen festge-

halten.978 

Zur Konkretisierung der Arbeitsbereiche des WR geben seine Website und das aktuelle 

Arbeitsprogramm Aufschluss. Mit Stand 03.03.2018 werden online insgesamt zehn Fokusbe-

reiche definiert, die durch verschiedene Ausschüsse sowie untergeordnete Arbeitsgruppen 

bearbeitet werden: Tertiäre Bildung, Exzellenzinitiative, Exzellenzstrategie, Forschung, For-

schungsrating, Forschungsinfrastrukturen, Kerndatensatz Forschung, Evaluation, Hochschu-

linvestition + Akkreditierung sowie Medizin.979 

Die Verbesserung der Organisation und die Weiterentwicklung des Hochschulwesens 

ist Aufgabe des Arbeitsbereichs Tertiäre Bildung. In der Praxis erfolgt dies durch Stellungnah-

men und Empfehlungen zu akuten Fragestellungen. Relevante Themen werden auch durch 

ein aktives Scouting identifiziert, um entsprechende Positionspapiere zu verfassen oder neue 

Daueraufgaben für den Arbeitsbereich zu definieren. Darüber hinaus verfasst der Ausschuss 

Stellungnahmen zur wissenschaftspolitischen Bedeutung von Statistiken und Evaluationen. Zu 

seinen aktuellen Themen zählt die Begleitung der Veränderungen durch die Neue Governance 

und die Qualifizierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, 

die Strukturen der Hochschullandschaft und ihrer Governance sowie die Internationalisierung 

der Hochschulen, bei dem der WR neben diesen unter anderem den Bund, die Länder und die 

DFG berät. Der Ausschuss Tertiäre Bildung befasst sich auch mit der Krise der Wissenschaft 

und war federführend bei Empfehlungen zur wissenschaftlichen Integrität sowie zur Qualitäts-

sicherung der Promotion. 

Der Ausschuss Exzellenzinitiative ist noch auf der Website abgebildet, auch wenn das 

Förderprogramm abgelaufen ist und sich die Cluster in der Übergangsfinanzierungsphase be-

finden.980 Im Nachfolgeprogramm, der Exzellenstrategie, hat der WR die Verantwortung für die 

Förderphase Exzellenzuniversitäten inne. Dieser Aufgabe wird besondere Bedeutung zuge-

 
975 Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung von For-

schungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten – Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten an Hochschulen 

einschließlich Großgeräten (AV-FuG), i.d.F. vom 24. Juni 2016, in: Bundesanzeiger AT 20.09.2016 B4. Bonn, 2016. Art. 3 Abs.4 

und Art. 12. Abs. 1. 
976 Vgl. https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/ergebnisse-der-312plenarsitzung-der-kultusministerkonferenz.html 

(03.03.2018) 
977 Vgl. WR o.A., S. 5f. 
978 Vgl. ebd., S. 7f. 
979 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm.html (03.03.2018) 
980 https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/exzellenzinitiative.html (03.03.2018) 
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messen, was sich darin niederschlägt, dass hierfür eine gesonderte und personell gut ausge-

stattete Stabstelle eingerichtet wurde.981 Zu den Aufgaben des WR gehört auch die Evaluation 

der Exzellenzuniversitäten, die nach sieben Jahren erfolgen wird. Der Ausschuss Exzellenz-

strategie wird seine Arbeit im August 2019 aufnehmen.982 

 Der Ausschuss Forschung verfasst Stellungnahmen zur Förderung, Organisation und 

Evaluationen der intra- sowie extramuralen staatlichen Forschung. Er bewertet disruptive Ver-

änderungen, wie aktuell beispielsweise die datenintensive Wissenschaft. Zentral ist die Wei-

terentwicklung des Forschungssystems, was explizit die Schnittstellen mit der Gesellschaft 

umfasst, wie die thematischen Schwerpunkte Transfer und GGH belegen.983 

Daneben erarbeitet der WR ebenfalls Expertise zu einzelnen Wissenschaftsbereichen, 

wie beispielsweise Jura, Theologie oder den Geisteswissenschaften. Komplementär zu den 

Fragen der Neue Governance zu sehen ist das Thema Forschungsrating bereits seit 2004 auf 

der Agenda, um die Bewertung von Wissenschaft besser zu normieren. Zur Weiterentwicklung 

des Forschungsratings hat der WR im Jahr 2013 eine Stellungnahme veröffentlicht, die kon-

krete Vorhabens- und Verfahrensvorschläge beinhaltet.984 

Eng verbunden mit der Bewertung von Forschung ist der Arbeitsbereich zum Kernda-

tensatz Forschung, den der WR zusammen mit dem damaligen Institut für Forschungsinfor-

mation und Qualitätssicherung (IfQ) und dem Fraunhofer Institut für Angewandte Informations-

technik (FIT) spezifiziert hat. Grundlegend war hierfür die 2013 veröffentlichte Empfehlung des 

WR, einen solchen Kerndatensatz zu erarbeiten, die proaktiv vorgelegt wurden.985 

Die wissenschaftsgeleitete Bewertung von Forschungsinfrastrukturen gehört zu den 

Kernaufgaben des WR. Diese Funktion wird durch einen Ausschuss übernommen, der aus 

Mitgliedern des WR und externen Fachleuten zusammengesetzt ist. Der Bund und die Länder 

sind als Gäste in dem Gremium vertreten.986 Der Forschungsinfrastrukturausschuss hat das 

Verfahren zur Bewertung der Infrastrukturen entwickelt und wurde vom WR dazu mandatiert, 

selbstständig in diesem Feld zu agieren.  

Der Evaluationsausschuss steuert die Evaluationsprozesse des WR und setzt Arbeits-

gruppen für einzelne Vorhaben ein. Primär werden institutionelle Evaluationen durchgeführt, 

 
981 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Organisationsplan der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates vom 15.01.2018. Köln, 2018d. 

(https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/Orgaplan.pdf, 24.04.2018) 
982 Vgl. WR 2018a, S. 10. 

Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/exzellenzstrategie.html (03.03.2018) 
983 Vgl. WR 2018a, S. 15f. 

Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/forschung.html, (03.03.2018) 
984 Vgl. WR 2013c.  

Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/forschungsrating.html (03.03.2018) 
985 Vgl. http://www.kerndatensatz-forschung.de/index.php?id=einfuehrung (03.03.2018) 

Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/kerndatensatz_forschung.html (03.03.2018) 
986 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/forschungsinfrastrukturen/ausschuss.html 

(03.03.2018) 
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aber auch einzelne Forschungsgebiete und -systeme werden bewertet. Ebenfalls in den Auf-

gabenreich des Ausschusses gehört die Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen des 

WR, die in Berichten oder Stellungnahmen aufgearbeitet und durch die Vollversammlung ver-

abschiedet werden. Für gewöhnlich erfolgt diese Nachverfolgung nach drei Jahren. Die Basis 

für diese Prozesse liefet der Leitfaden „Aufgaben, Kriterien und Verfahren des Evaluations-

ausschusses des Wissenschaftsrates“.987 Zuletzt ist der Evaluationsausschuss auch für quan-

titative Untersuchen zuständig.988 

Mit dem Ausschuss für Forschungsbauten, der Arbeitsgruppen und ad hoc-Aus-

schüsse einrichten kann, bedient der WR seine gesetzliche Aufgabe, Gemeinschaftsaufgaben 

gemäß Art. 91b GG zu bewerten. Als Verfahrensgrundlage dient der Leitfaden zur Begutach-

tung von Forschungsbauten, den der WR im April 2015 verabschiedet hat. Zu den Forschungs-

bauten werden auch Hoch- und Höchstleistungsrechner gezählt. Der WR bereitet Förderent-

scheidungen vor und verfasst Empfehlungen bezüglich der Abfolge von Bauvorhaben. 989  

Darüber hinaus kann, der WR von Bundesländern angefragt werden, die Strukturen 

ihrer Wissenschafts- und Forschungslandschaft zu untersuchen oder größere Investitionspro-

jekte zu bewerten. Laut Beschluss der KMK soll er koordinierend und qualitätssichernd agie-

ren. Auf Basis der durchgeführten Strukturbegutachtungen wird derzeit im Zuge der Qualitäts-

sicherung untersucht, welche Wirkung sich durch die Expertise des WR in der Vergangenheit 

entfalten konnte. Der Akkreditierungsausschuss bereitet außerdem durch Arbeitsgruppen 

Stellungnahmen zu nichtstaatlichen Hochschulen vor.990  

Für den finalen Arbeitsbereich ist der Ausschuss für Medizin verantwortlich. Die Allein-

stellung des Wissenschaftsfelds wird mit den Dynamiken und der Komplexität dieses Quer-

schnittbereichs, der alle Aspekte der Weiterentwicklung von Forschung und Lehre abdeckt, 

gerechtfertigt. Zum einen wird die Universitätsmedizin in Deutschland begutachtet und das 

Studium der Medizin sowie der Gesundheitsberufe untersucht. Auf der anderen Seite steht 

auch die außeruniversitäre Medizinforschung der Bundesrepublik im Fokus. In diesem Aus-

schuss formuliert ebenfalls ein Evaluationsleitfaden die Grundlage der Bewertungen. In beiden 

Feldern können kurzfristige Positionspapiere veröffentlicht und neue Themen für die Agenda 

des WR herausgearbeitet werden. Hierzu kooperiert der Medizinausschuss mit anderen Aus-

schüssen des WR und agiert auch auf Anfrage der Landesministerien. Für einzelne Vorhaben 

werden Arbeitsgruppen eingesetzt, die wiederum spezifische Bewertungsgruppen damit be-

auftragen, die Facetten der intra- und extramuralen Medizinausbildung und -forschung zu un-

tersuchen.991 

 
987 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Aufgaben, Kriterien und Verfahren des Evaluationsausschusses des Wissenschaftsrates. Drs. 

3438-13. Mainz, 2013a. 
988 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/evaluation.html (03.03.2018) 
989 Vgl. WR 2018a, S. 27ff. 
990 Vgl. ebd. 
991 Vgl. WR 2018a, S. 33ff. 
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Für die Erfüllung seiner Aufgaben kooperiert der WR mit der Bundes- und den Landes-

regierungen sowie den Ministerien für Wissenschaft. Die zentralen Wissenschaftsorganisatio-

nen, -institutionen und -gremien, hier seien die KMK, die GWK, die HRK, die DFG, die MPG, 

die FhG oder die WGL zu nennen, sind weitere Anlaufstellen. Der WR verfügt auch über ein 

internationales Beziehungsnetz und bezieht verstärkt außerdeutsche Perspektiven in seine 

Arbeit ein, um seinem nationalen Beratungsauftrag entsprechen zu können. Dies erfolgt durch 

die Berücksichtigung auswärtiger Expertise und die Durchführung von Delegationsbesuchen 

oder Benchmarkings, um Vergleichsgrößen zu generieren. Der WR ist Teil des Netzwerks der 

Europäischen Wissenschaftsräte, in dem jährliche und vereinzelt bilaterale Konferenzen ab-

gehalten werden. Im Bereich Internationalisierung befindet sich der WR im engen Austausch 

mit dem BMBF, dem Arbeitskreis Internationalisierung, ist Mitglied im Ausschuss zur Koordi-

nierung der Auslandsbeziehungen und arbeitet mit der Kooperationsstelle EU der Wissen-

schaftsorganisationen zusammen.992 

 

Temporale Klassifikation 

Der WR ist sowohl reaktiv als auch proaktiv tätig. Er reagiert beispielsweise auf Anfragen der 

Bundes- oder der Landesregierungen und deren Ministerien, der GWK oder der KMK. Der 

Forschungsausschuss zeigt wiederum beispielhaft die proaktive Seite des WR. Über ihn ist es 

möglich, neue Themen zu lancieren und für die Aufnahme in das Arbeitsprogramm aufzuar-

beiten.  

Seine Beratungsleistung erfüllt der WR sowohl ex ante als auch ex post. Er stellt seine 

Expertise bereit, um die strukturelle und inhaltliche Entwicklung der deutschen Wissenschafts-

politik zu begleiten, wie bereits 1957 mit dem Verwaltungsabkommen festgelegt wurde. Mittels 

Nachverfolgungen und Evaluationen gehört auch die Bewertung der Wirkung von Program-

men und Entscheidungen zu den Aufgaben des WR. Besonders offenkundig wird dies im Zuge 

der aktuell laufenden Untersuchung der Leistungen und Effekte der Landesstrukturbegutach-

tungen. 

Gemäß Art. 10 wurde das Verwaltungsabkommen mit unbestimmter Laufzeit beschlos-

sen. Somit kann der WR, zumal er mittlerweile auch über 60 Jahren Bestand hat, als dauer-

hafte Beratungseinrichtung kategorisiert werden. Was die inhaltliche Ausrichtung betrifft, ver-

fügt er aber über ad hoc-Kapazitäten, flexibel auch zu reagieren. Obwohl wenn sein Aufga-

benfeld insgesamt abgesteckt ist, kann er durch ad hoc-Ausschüsse, Arbeits- und Bewer-

tungsgruppen oder die Einbeziehung externer Expertise seine Berstungsfähigkeiten entspre-

chend der Fragestellung anpassen. 

 

 
Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/medizin.html (03.03.2018) 
992 Vgl. WR 2018a, S. 39f. 
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Direktionale Klassifikation 

Die primäre Leistung des WR liegt in der direkten Politikberatung, die er strukturell-systemisch 

und konkret-spezifisch erbringt. Dennoch ist es nicht abzustreiten, dass einzelne Publikationen 

durchaus eine indirekte Wirkung erzielen können, was mit der herausragenden Position des 

Gremiums zusammenhängt. Auch wenn diese Effekte nicht das vorrangige Ziel des WR sind, 

können zumindest die Berichte der Vorsitzenden konkret dazu dienen, ein gesamtgesellschaft-

liches Problembewusstsein zu schaffen.993 Vereinzelt werden auch Stellungnahmen zu die-

sem Zweck veröffentlicht, wie beispielsweise im Februar 2018 als Teil der Allianz der Wissen-

schaftsorganisationen.994  

Der WR ist ein Beispiel für ein korporatistisches Beratungsgremium, wie die oben be-

schriebene Organisationsstruktur zeigt. Die Personen des öffentlichen Lebens verfügen aktu-

ellen in der Mehrheit auch über einen Hintergrund in der Wissenschaft oder ihrem Manage-

ment.995 Trotz der starken Beteiligung der Beratenen und des hohen Gewichts ihrer Stimmen 

in der Vollversammlung, ist der WR als externes Beratungsgremium einstufbar. Dennoch ver-

fügt er dank der Mitgliederstruktur über die Vorteile eines internen Gremiums, wie eine hohe 

Anschlussfähigkeit sowie profunde Kenntnisse der internen Strukturen der Politik. In puncto 

Output, Struktur- und Prozesstransparenz kann der WR als öffentliches Beratungsgremium 

definiert werden. Erneut dient seine exponierte Stellung als einfacher Beleg. Dennoch ist fest-

zuhalten, dass er einer exklusiven Zielgruppe zur Verfügung steht und durch sein korporatis-

tisches Design nicht öffentliche Tendenzen aufweist. 

 

Funktionale Klassifikation 

Trotz der angesprochenen Exklusivität des Klientels ist der Grad der Vertraulichkeit nur als 

gering zu beurteilen. Die Beratungsempfangenden, die beratenden Expertinnen und Experten, 

Beratungsgegenstände sowie die Ergebnisse der Prozesse sind öffentlich. Bei laufenden Vor-

gängen wird jedoch Diskretion gewahrt und auch die Sitzungen des WR sind nicht öffentlich. 

Dennoch kann er, gemessen an seinem überwiegend nicht vertraulichen Design, als Politik-

beratungsgremium eingestuft werden, konträr zu einem diskret arbeitenden Politikerbera-

tungsgremium. Dennoch ist der WR nicht als gesellschaftsberatende Instanz kategorisierbar. 

Die Beratenen sind, wie auch in Art. 2 der Verwaltungsvereinbarung kodifiziert wurde, die Po-

litik von Bund und Ländern, die Hauptfunktion ist somit aus funktionaler Perspektive politikbe-

 
993 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Vertrauen in die Wissenschaft. Bericht der Vorsitzenden zu aktuellen Tendenzen im Wissen-

schaftssystem. Berlin, 2017d. (https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/VS_Bericht_Okt_2017.pdf, 24.04.2018) 
994 Vgl. Allianz der Wissenschaftsorganisationen: Stellungnahme der Allianz der Wissenschaftsorganisationen zur Diskussion, 

die Nutzung digitaler Sequenzinformationen genetischer Ressourcen zukünftig im Rahmen des Nagoya-Protokolls und der Kon-

vention über die biologische Vielfalt einzuschränken. Bonn u.a., 2018b. (http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/re-

den_stellungnahmen/2018/180209_stellungnahme_allianz_dsi_np.pdf, 24.04.2018) 
995 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/mitglieder.html (03.03.2018) 
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ratend. Dies spiegelt auch seine selbstformulierte Aufgabendefinition wider: „Der Wissen-

schaftsrat berät die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in Fragen der inhaltli-

chen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung.“996 

 

6.1.2.) Schritt 2 – Expertise  

Die primäre Funktion des WR ist durch den starken Fokus auf die Beratung der Politik geprägt. 

Legitimierende oder politische Nebeneffekte können Teil seiner Wirkung sein, jedoch liegt der 

klare Schwerpunkt in der Rationalisierung von Entscheidungen. Seine Empfehlungen, bei-

spielsweise zur Förderung von Forschungsbauten, dienen eindeutig der Vorbereitung der po-

litischen Dezision und basieren auf leistungsbezogenen und strategischen Vergleichen oder 

Projektionen. Die Sprache des Verwaltungsabkommens, vor allem Art. 2 Abs. 1, unterstreicht 

dies durch den Bezug auf die Umsetzbarkeit und Effekte der Expertise sowie die Wortwahl, 

dass der WR die Funktion eines Gutachters erfüllen soll, was Ausdruck für einen neutralen 

und faktenbezogenen Anspruch ist. 

 Durch die heterogene und ad hoc veränderbare Zusammensetzung ist der Expertin-

nen- und Expertenstatus der Mitglieder des WR nicht einheitlich erfassbar. Die auf Vorschlag 

der Wissenschaftsorganisationen berufenen Mitglieder verfügen zweifelsohne über die fachli-

che Anerkennung ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie einen entsprechenden Grad an Re-

putation. Für die interessierte Öffentlichkeit wiederum erschließt sich ihr Status über den Mo-

dus der Mitgliederberufung und ihre Institutionenaffiliation. Die Dominanz in der Wissenschaft-

lichen Kommission bestärkt den wissenschaftsgeleiteten Beratungscharakter des WR. Medi-

enpopularität ist für die Auswahl dieser Mitglieder sekundär. Die weiteren Mitglieder der Wis-

senschaftlichen Kommission, die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, weisen in der 

Mehrzahl selbst einen starken Wissenschaftsbezug auf und sind ebenfalls nicht besonders 

medienprominent. Dennoch können sie durch die Berufung in den WR ein Presseecho erfah-

ren, wie am Beispiel der Journalistin Alexandra Gerlach ersichtlich wird.997  Neben ihr sind 

Stand März 2018 fünf der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Professorinnen oder Pro-

fessoren, eine ist Honorarprofessor und eine Personen Vorstandsvorsitze der wissenschafts-

fördernden Joachim Herz Stiftung.998   

 Die Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Ländern sind beispielsweise Minister-

präsidenten, Landesministerinnen oder Staatssekretäre und stammen somit aus der obersten 

Riege der Politik. Ministerinnen und Minister oder Senatorinnen und Senatoren sind durch ihr 

Amt als prominent zu bezeichnen, die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die zum Teil 

 
996 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns.html (03.03.2018) 
997 Vgl. https://www.focus.de/regional/sachsen/wissenschaft-journalistin-alexandra-gerlach-in-wissenschaftsrat-beru-

fen_id_8368575.html (03.03.2018) 

Vgl. https://www.welt.de/regionales/sachsen/article172907106/Journalistin-Alexandra-Gerlach-in-Wissenschaftsrat-berufen.html 

(03.03.2018) 
998 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/mitglieder.html (03.03.2018) 
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über mehrere Legislaturperioden hinweg die Politik ihrer Ministerien mitgestalten, agieren stär-

ker im Hintergrund, verfügen aber über praktisch erworbene Kenntnisstände der Wissen-

schaftspolitik und entsprechende Netzwerke.  

 Durch die hohe Zahl an Mitgliedern in Vollversammlung, Ausschüssen und Arbeits-

gruppen, die zusätzlich durch externe Expertise ergänzt werden können, kann der WR auf 

eine enorme Bandbreite an Spezialwissen zurückgreifen, das sich über alle Wissenschaftsbe-

reiche erstreckt. Der WR ist in der Lage, aktuelles und hochspezifisches Fachwissen aus einer 

Vielzahl an Perspektiven für die umfassende Weiterentwicklung der Wissenschaftspolitik auf 

Bundes- und Landesebene bereitzustellen.  Dank der Möglichkeit, individuelle Arbeitsgruppen 

einzusetzen, können etwaige Lücken schnell geschlossen und durch ein untergeordnetes Gre-

mium bearbeitet werden. Mit der Verwaltungsvereinbarung wurde außerdem festgehalten, 

dass diese interdisziplinäre wissenschaftspolitische Expertise durch die Bezugnahme auf wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Stellgrößen kontextualisiert und auf ihre Anwendbarkeit hin 

durchdacht sein muss. Somit kann von einem Zwang zur Metaexpertise und zu Kontextwissen 

gesprochen werden. Die Verwaltungskommission und die starke Präsenz der Politik im Gre-

mium sorgen ebenfalls für den Anwendungsbezug und garantieren eine hohe Passgenauigkeit 

der Expertise für die Umsetzungsseite. Das Wissen von Laiinnen und Laien spielt für die Arbeit 

des WR indes keine signifikante Rolle. 

 Wie obenstehend erörtert wurde, verfügt der WR über ein in der Bundesrepublik ein-

zigartiges institutionelles Design. Der Status des Gremiums ist mit der Verwaltungsverein-

barung offiziell festgeschrieben. Ebenfalls kodifiziert ist die Besetzungsstruktur. Die Berufung 

und die Entsendung der Mitglieder, die Verteilung auf die Kommissionen sowie der Stimmpro-

porz sind ebenfalls auf diesem Weg festgehalten. Die jeweils aktuelle Liste der Mitglieder des 

WR und ihr Ernennungsweg sind öffentlich auf der Website einsehbar.999 Die Forschenden, 

die auf Vorschlag der Wissenschaftsorganisationen durch den Bundespräsidenten oder die 

Bundespräsidentin berufen werden, verteilen sich breit über die Wissenschaftskategorien von 

den Bio- und Lebenswissenschaften, über die Medizin und technisch geprägte Wissenschaf-

ten hin zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Hierdurch kann von einem fachlich reprä-

sentativen Charakter des Gremiums gesprochen werden. Die Persönlichkeiten des öffentli-

chen Lebens, die ebenfalls vom Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin berufen wer-

den, verfügen größtenteils auch über einen wissenschaftlichen Hintergrund. Neben der Ehren-

vorsitzenden der wissenschaftsfördernden Joachim Herz Stiftung und der bereits erwähnten 

Journalistin Alexandra Gerlach stammen sie aus der Wirtschaft, der Academia und der Justiz. 

Somit kann auch hier von einem gewissen gesellschaftlichen Querschnitt gesprochen werden. 

 
999 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/mitglieder.html (03.03.2018) 
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Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass keine Definition darüber vorliegt, was un-

ter einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens verstanden werden soll. Entsprechend ent-

steht ein deutlicher Gestaltungsfreiraum. 

  Stand März 2018 sind von der Bundesregierung Staatssekretärinnen und Staatssek-

retäre der Ministerien für Forschung, Finanzen, des Inneren, Ernährung und Landwirtschaft 

und Wirtschaft als Mitglieder entsandt. Ihre ständigen Vertretungen sind Mitglieder der jeweils 

obersten Beamtenriege. Die Bundesländer entsenden überwiegend ihre Wissenschaftsminis-

terinnen und Wissenschaftsminister, Ausnahmen bilden Hamburg, das seinen Finanzsenator 

entsendet und das Saarland, das mit seinem Ministerpräsidenten vertreten ist. Erneut sind die 

ständigen Vertretungen hochkarätige Beamte der entsprechenden Ministerien. Diese Auswahl 

unterstreicht die besondere Stellung des WR. Durch das Vorschlagsrecht der Wissenschafts-

organisationen und die Entsendung von Mitgliedern aus der Politik kann bei der Besetzung 

des WR von einer doppelten partiellen Kooptation gesprochen werden. 

 Ebenfalls online abrufbar sind die Expertinnen und Experten, die der WR für einzelne 

Jahre um Mitwirkung für Stellungnahmen und Empfehlungen gebeten hat. Diese werden seit 

2013 digital erfasst und können auf der Website eingesehen werden.1000  Zwar ist die umfang-

reiche Liste, die 2017 fast 300 Personen umfasste, frei verfügbar, jedoch wird nicht ersichtlich, 

in welcher Funktion an welchem Projekt und in welchem Umfang mitgewirkt wurde. Ebenfalls 

im Dunkeln bleibt die Frage der Besetzung und Mandatierung externer Expertise. Ähnliches 

gilt für die Verteilung der Mitglieder über die Arbeits- oder Bewertungsgruppen und Aus-

schüsse. Sie kann zum Teil über die Website, Publikationen und Arbeitsprogramme rekonstru-

iert werden, wird aber nicht gebündelt abgebildet. Die Zuständigkeiten der zahlreichen Refe-

renten können durch das Organigramm des WR immer grob den Aufgabenbereichen zuge-

ordnet werden. 

 Durch die entsendeten Mitglieder und den Zugriff auf externe Expertise kann dem WR 

eine hohe fachliche Robustheit attestiert werden. Auch in puncto Interessenbeteiligung ist ein 

hohes Maß an Repräsentativität gewährleistet, da sowohl Mitglieder der Politik, der Wissen-

schaftsorganisationen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vertreten sind. In der Re-

alität ist die Zivilgesellschaft dennoch nur nebenschauplätzlich involviert. Es ist über die öffent-

lichen Dokumente auch nicht schnell ersichtlich, welche Gewichtung diese Perspektive im All-

tagsgeschäft des WR einnimmt. Zweifelsohne ergibt sich durch die Besetzung des Gremiums 

aber ein hohes Konsenspotenzial, da über die Abstimmung im Zuge der Beratungsprozesse 

zwischen Forschenden und der Politik die größten Hindernisse bereits abgeräumt werden kön-

nen. 

 Der WR verfügt mit dem Verwaltungsabkommen über ein umfassendes und breit for-

muliertes Mandat, das seine Spezifizierung über die Arbeitsprogramme erfährt. Wie bereits 

 
1000 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/ueber-uns/sachverstaendige.html (03.03.2018) 
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dargelegt, tritt das Gremium auf Anfrage von und Bund und Ländern, der GWK oder der KMK 

in Aktion. Darüber hinaus können gemäß Geschäftsordnung alle Mitglieder des WR Anträge 

zu Tagesordnungspunkten für die Vollversammlung stellen und auf diesem Weg Themen für 

die Arbeitsprogramme lancieren.1001 Die Möglichkeit des Zuschnitts von Schwerpunkten in den 

Arbeitsprogramm stärkt die fachliche Robustheit des WR, da er so inhaltsgeleitet sein Aktions-

feld definieren kann. Durch die Beteiligung der Politik und Art. 3 Abs. 1 des Verwaltungsab-

kommens zeichnet sich die Expertise potenziell durch einen hohen Anwendungsbezug aus. 

Da in der Hauptversammlung die Trennung zwischen Wissenschaft und Politik aufgehoben 

und beide durch das künstliche Stimmgleichgewicht auf eine Stufte gestellt werden, büßt der 

WR gerade in seinem zentralen Entscheidungsorgan an fachlicher Robustheit ein.  

 Die Verwaltungsvereinbarung als zentrales Dokument des Mandats des WR gibt kei-

nen Aufschluss über das Publikationsrecht, die Reihenfolge von Veröffentlichungen oder de-

ren Formate. Die Geschäftsordnung legt auch nur einzelne Aspekte der Protokollierung der 

Vollversammlung fest. Die Aufteilung und Entstehung der einzelnen Abteilungen innerhalb der 

Mandatsgrenzen sind anhand der vorliegenden Unterlagen ebenfalls nicht nachvollziehbar. 

 Der Grad der Formalisierung des WR muss dennoch als sehr hoch eingestuft werden. 

Der Status des Gremiums ist primär durch das Verwaltungsabkommen verankert, das seine 

Position im Einvernehmen mit der Bundes- und den Landesregierungen kodifiziert. Darüber 

hinaus gibt es weiterführende Abmachungen und Abkommen, die den WR im deutschen Sys-

tem platzieren und seine Beratungskapazität offiziell definieren. Der WR dokumentiert die so 

erwachsenen Pflichten in einem gesonderten Dokument, das auf der Website abgerufen wer-

den kann.1002   

 Der WR besitzt gemäß einer knappen Definition in Art. 8 des Verwaltungsabkommens 

eine Geschäftsstelle. Die Geschäftsordnung führt Ihre Aufgaben und Strukturen weiter aus. 

Die Geschäftsstelle wird durch einen Generalsekretär oder eine Generalsekretärin geleitet, 

untersteht aber dem Vorsitz des WR. Sie unterstützt die Kommissionen und Arbeitsgruppen in 

ihrer Arbeit. Hierzu verfügt sie über ein eigenes Budget und einen entsprechenden Personal-

stab. Konkrete Aufgaben werden auch durch die Geschäftsordnung nicht bestimmt. Der Ge-

neralsekretär oder die Generalsekretärin hat daher eine wichtige Rolle in der Gestaltung der 

Alltagsprozesse und der Personalausstattung des WR. Die Einstellung neuer Mitarbeitender 

erfolgt im Einvernehmen mit dem Vorsitz. Das Leitungspersonal wird wiederum durch den Prä-

sidialausschuss bestimmt.1003 Mit Stand Frühjahr 2018 arbeiten rund 95 Personen in der Ge-

schäftsstelle, davon knapp 50 als wissenschaftliche Mitarbeitende.1004 Der große Stab ent-

 
1001 Vgl. WR 2017c, Art. 3 Abs. 1. 
1002 Vgl. WR o.A. 
1003 Vgl. WR 2017c, Art. 10. 
1004 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/Organisationsstruktur.pdf (24.04.2018) 
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spricht damit dem weiten Aufgabenfeld des WR. Das Budget der Geschäftsstelle wird gemein-

sam durch Bund und Länder getragen. Der Haushaltsplan muss aber durch den Bund und 

zwei Drittel der Länder angenommen werden. 

 Der Faktor Qualitätssicherung ist für den WR von besonderer Bedeutung, da dieser ja 

wiederum andere Wissenschaftseinrichtungen evaluiert und bezüglich ihrer Qualität bewertet. 

Folglich sollten hier besondere Maßstäbe angebracht werden, gerade auch unter Verweis auf 

die zentrale Rolle im politischen System der Bundesrepublik. Es überrascht daher, dass weder 

die Verwaltungsvereinbarung noch die Geschäftsordnung auf Maßnahmen zur Sicherung der 

Qualität verweisen. Der Blick in das Arbeitsprogramm offenbart aber die bereits erwähnte Zwi-

schenevaluation bei institutionellen Begutachtungen. Die Nachverfolgung dient jedoch der 

Kontrolle der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen.1005 Auf dieser Basis könnten zumin-

dest die individuellen Verfahren ex post auf ihre Qualität untersucht und daraus Rückschlüsse 

für zukünftige Prozesse gewonnen werden. Inwiefern dies aber erfolgt, ist nicht ersichtlich. 

Anders sieht das bei den Landesstrukturbegutachtungen aus, bei denen derzeit abgeschlos-

sene Prozesse durch eine Arbeitsgruppe untersucht werden. Schwerpunktmäßig wird dabei 

auch die Expertise in verschiedenen Dimensionen analysiert. Diese Maßnahme geht auf einen 

proaktiven Vorstoß des WR zurück.1006  Weitere Faktoren der Prozesskontrolle bleiben unde-

finiert und somit dem Gremium selbst überlassen. Die vorliegenden Dokumente geben keinen 

Aufschluss über gestufte oder standardisierte Selbstkontrollmechanismen. 

Der WR ist für die Regierungen von Bund und Ländern die wohl wichtigste Beratungs-

instanz, wenn es um die großen Herausforderungen in der deutschen Wissenschaftspolitik 

geht. Neben den GGH ist er eine der treibenden Kräfte hinter der Governance-Transformation, 

was sich in seinen Publikationen, dem Arbeitsbereich Tertiäre Bildung mit der der Arbeits-

gruppe Hochschulstrukturen, Autonomie und Governance sowie der Rolle im Rahmen der Ex-

zelleninitiative niederschlägt.1007 Ähnliches gilt auch für die Frage nach Innovation und der 

Wirkmächtigkeit der Transferdimension.1008 In Fragen der Internationalisierung ist der WR gut 

vernetzt und mit zentralen Akteurinnen und Akteuren im Austausch, darüber hinaus gibt es 

aktuell eine Arbeitsgruppe zur Internationalisierung der Hochschulen.1009 In den digital hinter-

legten Publikationen finden sich keine Hinweise auf Beratungsverfahren, die sich mit Risiko-

 
1005 Vgl. WR 2013a, S. 18. 
1006 Vgl. WR 2018a, S. 33. 
1007 Vgl. WR: Empfehlungen zum Wettbewerb im deutschen Hochschulsystem. Köln, 1985. 

Vgl. WR 2003. 

Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Empfehlungen zur Spezifikation des Kerndatensatz Forschung. Drs. 5066-16. Berlin, 2016b. S. 13f. 

Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/tertiaere_bildung.html (03.03.2018) 
1008 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Wissens- und Technologietransfer als Gegenstand institutioneller Strategien. Positionspapier. 

Drs. 5665-16. Weimar, 2016c. 

Vgl. WR 2018b. 
1009 Vgl. WR 2018a, S. 13f. 
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fragen oder ethischen Belangen befasst haben. Thematische Arbeitsgruppen gibt es zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt ebenfalls nicht. Es soll jedoch erwähnt sein, dass der WR zuletzt 2015 

im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine Stellung-

nahme zum Bundeinstitut für Risikobewertung (BfR) veröffentlicht hat. Retrospektiv ist aber 

nicht nachzuverfolgen, mit welchen Expertinnen und Experten dieser Prozess durchgeführt 

wurde.1010 Der WR verfügt über keinen eigenen Ausschuss zur Risiko- oder Ethikberatung. Er 

ist hier auf externen Sachverstand angewiesen. 

Dank seiner Besetzung aus kooptierten Mitgliedern der Wissenschaftswelt, der Mög-

lichkeit der proaktiven sowie reaktiven Aktionsfähigkeit und der engen Verflechtung mit der 

Politik, erscheint der WR auf den ersten Blick als fachlich und politisch robustes Beratungs-

gremium. Mehrere Faktoren dämpfen dieses Urteil jedoch ab. Zu nennen sind hier die Stimm-

parität in der Vollversammlung und die strukturell bedingte Nähe von Beratenden und Berate-

nen. Der WR ist kein unabhängiges Beratungsgremium, auch wenn er über umfassende Res-

sourcen, eine dedizierte Geschäftsstelle und eine eindeutige Mandatierung verfügt. In der 

Budget- und Haushaltsplanung ist er auf das Einvernehmen mit Bund und Ländern angewie-

sen, was seine Unabhängigkeit zusätzlich einschränkt. Seine fachliche Eignung, die aktuellen 

Herausforderungen des deutschen Wissenschaftssystems zu adressieren, sind gut ausge-

prägt. Das liegt aber auch daran, dass er eine der entscheidenden Instanzen ist, diese über-

haupt zu identifizieren. Es muss jedoch angemerkt werden, dass interne Kapazitäten für ethi-

sche und risikobezogene Expertise nicht im entsprechenden Maße vorhanden sind. Dafür ver-

fügt er über das notwendige Netzwerk, diesen Mangel mit externem Sachverstand auszumer-

zen.  

 

6.1.3.) Schritt 2 – Deliberation  

Das Selbstbild des WR speist sich aus der Mandatierung aus der Verwaltungsvereinbarung. 

Hieraus erfolgt auch die bereits oben erwähnte Funktionsbeschreibung, die auf der Website 

zu finden ist. Somit kann der WR nicht als „Civic Scientist“ gewertet werden, da die Öffnung 

der Wissenschaft zur Verbesserung der politischen Entscheidungsfindung erfolgt. Mit dem 

Konzept des „Honest Brokers“ gibt es eine Übereinstimmung mit Einschränkungen. Der WR 

sorgt für Klarheit, arbeitet in Arbeitsgruppen, die sich aus der gesamten Breite der Wissen-

schaft zusammensetzen können, verfügt über eine starke Verbindung zur Politik, hat ein brei-

tes Beratungsspektrum und ist institutionalisiert. Durch die Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens und den in der Verwaltungsvereinbarung hergestellten Lebensweltbezug zeigt sich 

zumindest auf dem Papier eine gesellschaftliche Kopplung. Wie stark die so gebaute Brücke 

in der Praxis belastet wird und welchen Stellenwert die entsprechenden Stellgrößen in den 

 
1010 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Stellungnahme zum Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Berlin. Drs. 4906-15. Bielefeld, 

2015e. 
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Beratungsprozessen einnehmen, kann nur schwer eingeschätzt werden. Zumindest legen die 

Empfehlungen, die sich um Transfer und Innovation drehen, nah, dass die ökonomische Wir-

kung de facto von Relevanz für den WR ist. Die Berufung der Personen des öffentlichen Le-

bens durch Politik dämpft hingegen die gesellschaftliche Stimme im Gremium ab. 

Entgegen dem idealtypischen „Honest Broker“ ist der WR nicht darauf ausgerichtet, 

eine möglichst umfassende Optionsvielfalt zu produzieren. Bereits kurz nach seiner Gründung 

ging es darum, eine konkrete Marschroute für die Entwicklung der Wissenschaftslandschaft 

zu entwerfen, was auch im Interesse der beteiligten Wissenschaftsorganisationen lag. Die 

Konzepte des „Visible Scientist“ oder „Civic Scientist“ erscheinen aufgrund der starken Poli-

tikorientierung nicht sinnvoll anwendbar.  

 In seiner Veranlagung ist der WR mit einem deutlichen deliberativen Moment versehen. 

Das Verwaltungsabkommen legt mit Art. 2 Abs. 1 klar fest, dass die Expertise auch lebens-

weltlichen Faktoren entsprechen muss. Dieser Anspruch, der einen klaren Bedarf und An-

spruch formuliert, ist durchaus bemerkenswert, wird durch die Mitgliederstruktur jedoch nur 

schwach gestützt. Die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben überwiegend einen 

wissenschaftlich geprägten Hintergrund. Darüber hinaus sind Sie durch die Politik handverle-

sen. Wie bereits erwähnt ist es nicht klar, welche Bedeutung die von Ihnen eingebrachten 

Inhalte generell entfalten und inwiefern sie gesellschaftliche Interessen adressieren. Hinzu 

kommt, dass externe Expertise fast vollständig aus der Wissenschaft zu stammen scheint, 

wenn man die Sachverständigen der Jahre 2017 und 2016 als beispielhaft betrachtet. Gemes-

sen an der Verwaltungsvereinbarung entspricht die Aufstellung der Mitglieder nur mit Abstri-

chen dem formulierten Grundverständnis. Der WR ist damit eingeschränkt deskriptiv reprä-

sentativ. Der Grad der delegierten Repräsentation ist hoch, da Mitglieder aus Wissenschaft, 

Politik berufen und entsendet werden, sich im Gremium begegnen und diese Interaktionen 

über die Verwaltungsvereinbarung festgeschrieben sind. Die Konvergenz zwischen der wis-

senschaftlichen und der politischen Perspektive ist dadurch entsprechend stark ausgeprägt. 

 Die Rückbindungsprozesse und Rechenschaftspflichten des WR entfalten sich über 

den Status ihrer Mitglieder. Das Gremium selbst legt über seine Jahresberichte und den Haus-

haltsplan Rechenschaft ab. Eine inhaltliche Rückkoppelung findet nicht statt. Evaluationen 

oder etwaige Leistungsvorbehalte sind nicht vorgesehen. Darüber hinaus ist das Verwaltungs-

abkommen auf unbestimmte Zeit geschlossen.1011  Die berufenen Forschenden müssen sich 

auf Basis ihrer Expertise der Wissenschaftsgemeinschaft gegenüber verantwortlich zeigen, 

um nach drei Jahren für eine erneute Entsendung in Betracht gezogen zu werden. Die Mitglie-

der des Bundes und der Länder sind einer doppelten Rechenschaft verpflichtet. Zum einen 

benötigen sie die durch Wahlen herstellbare Machtkontinuität, um ihren Mitgliedsstatus nicht 

 
1011 Vgl. WR 2008, Art. 10. 
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zu verlieren. Dabei ist es natürlich nicht ungewöhnlich, dass nach Neubesetzungen der Minis-

terinnen- oder Ministerposten auch die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre wechseln. 

Auf der anderen Seite müssen gerade die entsandten Verwaltungsmitglieder aus Sicht ihrer 

Hausleitungen gute Arbeit leisten. Somit fehlen formelle Rückbindungsmaßnahmen, die Mit-

glieder sind jedoch durch ihr Delegationsverhältnis in Verantwortungsstrukturen eingebunden. 

 Deliberative Formate finden in der Praxis des WR keine bedeutende Anwendung. Aus 

den vorliegenden Dokumenten gehen keine Beispiele für die Durchführung solcher hervor. 

Mögen, mit Blick auf die Liste der Sachverständigen, Wirtschaftsvertretende bei einzelnen Be-

ratungsprozessen hinzugezogen werden, scheint die Partizipation der Gesellschaft nicht von 

großer Relevanz zu sein. Praktisches Wissen erhält mit dem Verwaltungsabkommen über 

zwei Wege Einzug. Gemäß Art. 2 Abs. 1 muss die Expertise auch lebensweltliche Anforderun-

gen inkorporieren und anwendungs- sowie konsequenzenbezogen verfasst sein. Darüber hin-

aus wird die Praxis durch die Mitgliederdefinition in Art. 4 Abs. 1 direkt eingebettet, indem auf 

eine berufliche oder dienstliche Qualifikation abgestellt wird. Außerdem liegt die Vermutung 

nah, dass die Sachverständigen auch in Teilen auf Basis ihrer praktischen Erfahrungen akqui-

riert werden.  

 Das Design des WR bildet nur begrenzt Strukturen für die Popularisierung von Wissen 

ab. Weder das Verwaltungsabkommen noch die Geschäftsordnung regeln die Kommunikati-

onsleistung des WR. Der Organisationsplan der Geschäftsstelle zeigt immerhin, dass drei Per-

sonen in einer Stabstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig sind.1012 Das Internet wird 

jedoch unidirektional zur Wissensdistribution eingesetzt. Über die Geschäftsstelle können dem 

WR zwar Anfragen gestellt werden, es wird aber keine reziproke Diskussionskultur etabliert. 

Die digitalen Medien dienen der Verbreitung der Expertise und sind von zentraler Bedeutung 

für die Publikationspraxis. Positionspapiere und Empfehlungen des WR werden grundsätzlich 

veröffentlicht. Primär erfolgt dies über eine Datenbank mit einer Suchmaske, über die Publika-

tionen, teilweise ab Ende der 1980er und zum Großteil ab 1997, frei verfügbar sind. Darüber 

hinaus können Druckfassungen direkt bei der Geschäftsstelle angefragt werden oder persön-

lich abgeholt werden.1013 

 Die Publikationen des WR werden jeweils in einer Originalfassung für alle Beratungs-

empfangende oder Interessierte kostenlos veröffentlicht. Es gibt keine Sondertexte in einfa-

cher Sprache, oder Erläuterungen, die speziell auf die breite Öffentlichkeit abgestimmt sind.  

Die Veröffentlichungen, die sich nach Jahren sortieren lassen, sind in der Datenbank in 13 

Kategorien unterteilt und beinhalten Beiträge aus 21 Sachgebieten. Mit Stand März 2018 wur-

den seit Anfang 2014 insgesamt 484 Publikationen über die Website veröffentlicht. Den Lö-

wenanteil bilden die Kategorien Empfehlungen, Stellungnahmen und Positionspapiere mit 167 

 
1012 Vgl. WR 2018d. 
1013 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/nc/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-ab-1980.html, (03.03.2018) 
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Einträgen, Hintergrundinformationen zu institutionellen und systemischen Akkreditierungen 

und Evaluationen mit 150 Einträgen sowie 134 Pressemitteilungen. Einzelne Kategorien, bei-

spielsweise Tagungsbände oder Reden und Vorträge fanden im Beobachtungszeitraum keine 

Anwendung. Englische Versionen scheinen nur für Schwerpunktthemen des WR verfasst zu 

werden. Seit 2014 waren es insgesamt acht Publikationen, beispielsweise zu den GGH, wis-

senschaftlicher Integrität und Peer Review. 

 Die Medienästhetik der Gegenwart ist nicht von Belang für die Publikationspraxis des 

WR. Seine Veröffentlichungen orientieren sich an einem Corporate Design, das die Expertise 

einheitlich als Marke identifizierbar macht. Multimediale Ansätze werden 2018 nicht gezielt 

nachverfolgt. Dem WR genügt die schlichte Kommunikation seiner Arbeitsergebnisse, wie am 

Beispiel der statistischen Daten der Wissenschaftslandschaft der Bunderepublik deutlich wird, 

die ohne begleitende Abbildungen oder Erläuterungen als Tabellen veröffentlicht werden.1014 

Es wird auch die Chance verpasst, die Arbeitsprozesse und Zwischenschritte der Beratungen 

darzulegen. Zwar werden in den Arbeitsprogrammen einzelne Hinweise und Schlaglichter plat-

ziert, es fehlt aber eine klare Policy, wie der Einblick in die Gremien des WR kommuniziert 

werden könnte.  

Ein solches Versäumnis zeigt sich auch in der wichtigen Frage der Arenenbildung, die 

im informellen Netzwerk des Systems, aber nicht gesellschaftsübergreifend erfolgt, wie es bei 

den drängenden Fragestellungen der Wissenschaftspolitik nötig wäre. Der WR bildet keine 

Plattform, auf der ein übergreifender Austausch aller Interessenbeteiligter erfolgt. Das zeigt 

sich auch daran, dass es keine öffentlichkeitsgerichteten Formate gibt und die Öffentlichkeits-

arbeit schwerpunktartig über Pressemitteilungen und die Website läuft. Es gibt keine Veran-

staltungen, mit denen die Gesellschaft adressiert wird und kein Outreach-Programm. Veran-

staltungen dienen internen Zwecken, der Rückkoppelung an die Regierung oder sind auf der 

Arbeitsebene zu verorten.1015   

 

6.1.4.) Schritt 2 – Interessenvertretung  

Die abschließende Bewertungsdimension ist beim WR wichtig, da dieser für die Evaluation 

anderer Wissenschaftseinrichtungen und ihre Qualitätsbewertung zuständig ist. Hierzu nimmt 

er eine, wie bereits mehrfach betont, hervorgehobene Rolle in der Bundesrepublik ein. Mit 

Blick auf die anstehenden Änderungen von Art. 91b GG wird er auch eine wichtige Rolle in der 

Ausdifferenzierung der zukünftigen Entwicklung der deutschen Wissenschaftspolitik besitzen. 

Umso interessanter ist es, dass weder durch die Verwaltungsvereinbarung noch die Ge-

schäftsordnung konkrete Qualitätssicherungsmaßnahmen oder Kontrollinstanzen vorge-

schrieben werden. Art. 6 der Verwaltungsvereinbarung legt jedoch fest, dass die Expertise, die 

 
1014 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Basisdaten zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Köln, 2015a. 
1015 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/nc/presse/veranstaltungen.html (03.03.2018) 
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durch die Wissenschaftliche Kommission erarbeitet wird, „unter fachlichen und wissenschaft-

lichen Gesichtspunkten und von der Verwaltungskommission unter verwaltungsmäßigen und 

finanziellen Gesichtspunkten“1016 zur Beschlussfassung vorgelegt wird. An dieser Stelle zeigt 

sich also eine Trennung von wissenschaftlicher und politischer Expertise.   

Erneut gibt das Arbeitsprogramm Aufschluss über die Umsetzung von Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen in der Praxis. Die oben erwähnte proaktive Überprüfung im Rahmen der 

Landesstrukturbegutachtungen ist hierfür ein naheliegendes Beispiel. Die generell eingefor-

derten Rückbetrachtungen bieten weiteres Anschlusspotenzial, um die eigene Arbeit und ihre 

Effekte fortlaufend zu reflektieren. Die Nachverfolgung dient jedoch primär der Überprüfung 

der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen.1017   

Ebenfalls im Arbeitsprogramm 01/2018 findet sich ein Verweis auf existierende Leitli-

nien, namentlich durch einen Leitfaden für den Ausschuss für Forschungsbauten.1018  Der Blick 

in die Datenbank zeigt, dass es insgesamt fünf dieser Leitfäden gibt: Leitfaden der Konzep-

tüberprüfung nichtstaatlicher Hochschulen in Gründung, Leitfaden der Institutionellen Akkredi-

tierung nichtstaatlicher Hochschulen, Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten, 

Leitfaden der Evaluation universitätsmedizinischer Einrichtungen sowie die Aufgaben, Krite-

rien und Verfahren des Evaluationsausschusses des Wissenschaftsrates.1019 Die Leitfäden le-

gen unter anderem Verfahrenswege und Bewertungskriterien fest oder beschreiben verschie-

dene Evaluations- und Akkreditierungsprozesse. Über die Einhaltung dieser Vorgaben wacht 

letztendlich nur der WR selbst, sodass hier ein klarer Vertrauensvorschuss besteht. Die Exis-

tenz verschiedener und teilweise umfassender Leitfäden, so wird beispielsweise die Konzept-

prüfung nichtstaatlicher Hochschulen in Gründung auf über 30 Seiten geregelt, ist ebenfalls 

kritikwürdig, lässt sich aber mit den umfang- und abwechslungsreichen Aufgaben des WR er-

klären.  

Der Blick auf das institutionelle Design des WR ergibt ein zwiespältiges Bild in puncto 

Interessenvertretung. Seine Strukturen und Prozesse sind durch die Geschäftsordnung in Tei-

len variabel. Durch diese Flexibilität hat der WR ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit an 

aktuelle Themen. Diese kann aber, mit Blick auf den hohen Grad der Verflechtung mit der 

Politik, auch als Steuerungsfähigkeit bezeichnet werden. Dem entgegen steht die Pluralität 

des Gremiums, das aus Wissenschaft, Politik und Personen des öffentlichen Lebens gebildet 

wird. Auch die Kooptationsfähigkeit, beispielsweise für die Strategiekommission gemäß Art. 6 

 
1016 WR 2008, Art. 6. 
1017 Vgl. WR 2018a, S. 25. 
1018 Vgl. ebd., S. 27. 
1019 Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Aufgaben, Kriterien und Verfahren des Evaluationsausschusses des Wissenschaftsrates. Drs. 

4205 -14. Greifswald, 2014. 

Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Leitfaden der Konzeptüberprüfung nichtstaatlicher Hochschulen in Gründung. Dr. 4396-15. Berlin, 

2015c. 

Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten. Drs. 4554-15. Stuttgart, 2015d. 

Vgl. Wissenschaftsrat (WR): Leitfaden der Evaluation universitätsmedizinischer Einrichtungen. Drs. 6867-18. Berlin, 2018c. 
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der Geschäftsordnung, stärkt die wissenschaftliche Robustheit. Die Besetzung des WR ist 

zeitgleich die größte Schwäche seines institutionellen Designs. Die Distanz zwischen Beraten-

den und Beratenen sowie auch möglicher Benefiziaten ist faktisch aufgehoben. Zwar wird ini-

tial zwischen der Wissenschaftlichen Kommission und der Verwaltungskommission differen-

ziert, jedoch endet die Trennung in der Vollversammlung. Hinzu kommt, dass der WR zwar 

über eine Geschäftsstelle und umfassende Ressourcen verfügt, dabei aber in finanzieller Ab-

hängigkeit von Bund und Ländern ist.  

Die Spannungen in dieser Bewertungsdimension werden dadurch verstärkt, dass der 

WR, historisch betrachtet und auch aktuell, durch die Besetzung aus repräsentativen Wissen-

schaftsorganisationen auch eine Interessenvertretungsfunktion erfüllt. Darüber hinaus betref-

fen die Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Finanzierung das System, in dem sich die 

beteiligten Forschenden selbst bewegen. Aus interner Perspektive beschreibt der WR dies wie 

folgt: „Der Wissenschaftsrat organisiert gutachterliche Expertise in Form von Beratung sowie 

auch zur Vorbereitung von Auswahlentscheidungen und gehört damit zugleich zum Adressa-

tenkreis dieser Empfehlungen.“1020  Zeitgleich ist der WR auch Mitglied der Allianz der Wissen-

schaftsorganisationen und veröffentlicht deren Erklärungen auf seiner Website. Diese werden 

wiederholt zur Interessenvertretung der Wissenschaftsgemeinde eingesetzt, beispielsweise 

bezüglich des Urheberrechts oder verschiedener Forschungsförderprogramme wie zum Bei-

spiel Horizont 2020.1021   

 Der Wissenschaftsrat als Lobbyist für Forschung und Hochschulen stand bereits vor 

Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens in der Kritik. Die Kabinettsprotokolle des Jahres 

1957 zeigen das Mistrauen, das gerade Konrad Adenauer dem geplanten Gremium entgegen-

brachte. Zum einen verwies er darauf, dass die Regierung bei vorliegenden Empfehlungen in 

den Augen der Öffentlichkeit schlecht aussieht, wenn der Ratschlag abgelehnt wird. Adenauer 

sorgte sich auch davor, dass die Länder und die Wissenschaftsorganisationen die Regierung 

mit dem WR unter Druck setzen könnten. Außerdem beschwerte sich der Bundeskanzler auch 

darüber, dass der WR in den Kompetenzbereich der Regierung eindringt und zeitgleich die 

Entwicklung der Wissenschaftslandschaft doch durch die Länder erfolgen sollte. Nun wäre 

auch der Bund dazu aufgefordert, einzuspringen.1022  Der Eindruck, dass der WR die Interes-

sen der Wissenschaft vertritt, konnte auch in den folgenden Jahren nicht abgeworfen werden. 

So bezeichnete die Zeitschrift Der Spiegel die Mitglieder des WR 1960 als „Wissenschaftsfür-

sorger“.1023 

 
1020 Wissenschaftsrat (WR): Begutachtungen im Wissenschaftssystem. Positionspapier. Drs. 6680-18. Berlin, 2017a. S. 5. 
1021 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/nc/presse/allianz_der_wissenschaftsorganisationen.html (03.03.2018) 
1022 Vgl. Protokoll der 189. Kabinettssitzung am 16. Juli 1957: 5. Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern, BMI: b) 

über die Errichtung eines Deutschen Wissenschaftsrates. (https://www.bundesar-

chiv.de/cocoon/barch/1000/k/k1957k/kap1_2/kap2_47/para3_14.html, 24.04.2018) 
1023 Der Spiegel: Zahlung später. Nr. 50/1960. S. 31 – 35. S. 33.  



196 
 

Der WR läuft auch heute noch Gefahr, ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt zu werden. Die 

Nachverfolgung der Empfehlungen leistet hierzu einen Beitrag, da über dieses Vehikel Druck 

auf Evaluations- und Beratungsempfangende aufgebaut werden kann. Sollte der Umsetzungs-

stand aus Sicht des WR als unzureichend eingestuft werden, wird den Forschungsförderorga-

nisationen beziehungsweise der Politik die „Erwartung“1024 kommuniziert, dass eine erneute 

Evaluation der jeweiligen Institution angefordert werden soll. Durch diese Praxis erfolgt eine 

als bedenklich einzustufende Lenkung der Entscheidungsfindung durch das Beratungsgre-

mium. Die evaluierten Institutionen wiederum spüren einen Anpassungsdruck und die Sorge 

entsteht, in Zukunft gegebenenfalls nicht mehr bei Förderentscheidungen berücksichtigt zu 

werden. 

Umfassende Prozesstransparenz gehört auch nicht zu den Stärken des WR. Zwar wird 

zumindest bei einzelnen Verfahren dargelegt, welche Abläufe und Stufen durchlaufen werden. 

Dies erfolgt aber nur bei Etablierung beziehungsweise der Beschreibung von Prozessen, nicht 

aber bei laufenden Verfahren. Über das Arbeitsprogramm und die Website lassen sich verein-

zelt Zeitkorridore und Arbeitsstände ablesen, jedoch fehlt eine strukturelle Offenlegung von 

Beratungsvorgängen. Dies wäre gerade bei den komplexen und mehrstufigen Prozessen si-

cherlich wünschenswert. Ebenfalls Nachholbedarf besteht bei der Darstellung möglicher Inte-

ressenkonflikte. Bei den Ratsmitgliedern können diese in Teilen über die Institutionenzugehö-

rigkeit oder den politischen Hintergrund abgeleitet werden. Bei den Sachverständigen fehlen 

solche Angaben. 

 Der WR ist ein stark politisiertes Gremium und auch als solches angelegt worden. Be-

sonders offensichtlich wird dies bei den Mitgliedern, die zum Teil aus der Politik stammen oder 

von der Politik ernannt werden. Auch die finanzielle Abhängigkeit des WR steigert den Grad 

der Politisierung zusätzlich. Die intransparenten Arbeitsgruppen-, Kommissions- und Vollver-

sammlungssitzungen leisten keine Unterstützung, um entsprechende Verdachtsmomente 

auszuräumen. Besonders bedenklich erscheint in diesem Licht Art. 3 Abs. 1 des Verwaltungs-

abkommens, mit dem sich die Regierungen von Bund und Ländern dazu verpflichten, die Ex-

pertise des WR bestmöglich zu berücksichtigen.  

Eindeutig positiv wirkt hier jedoch die angesprochene Trennung von wissenschaftlicher 

Expertise und daran anschließender politischer Einschätzung. Die Zweistufigkeit der Expertise 

findet in sich in den Leitfäden wieder und wird beispielsweise für institutionelle Evaluationen 

als grundsätzlich definiert. Dort heißt es weiterhin, dass der Begutachtungsbericht in unverän-

derter Fassung zusammen mit dem Entwurf einer politischen Stellungnahme, für die die Ver-

waltungskommission verantwortlich ist, der Vollversammlung vorgelegt wird.1025 Ein ähnlicher 

 
1024 WR 2014, S. 19. 
1025 Vgl. ebd., S. 6f. 
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Passus findet sich im Leitfaden für die Akkreditierung nichtstaatlicher Hochschulen in Grün-

dung, jedoch mit der Feinheit, dass der Bericht normalerweise nicht verändert werden kann. 

In welchen Fällen dies jedoch geschehen kann, wird nicht konkretisiert. Die Entscheidung über 

die Akkreditierung selbst erfolgt, getrennt vom Ausschussbericht, im WR.1026 Der Leitfaden für 

die Evaluation universitätsmedizinischer Einrichtungen verweist ebenfalls auf die Trennung 

von Expertise und Implementierung, der Bericht ist dabei unveränderbar. In seiner entschei-

denden Stellungnahme kann der Ausschuss Medizin jedoch Vergleiche ziehen, die er für nötig 

erachtet, womit er in seiner Aussage von der Einschätzung der zuständigen Bewertungs-

gruppe abweichen kann.1027 

 Auch wenn das Publikationsrecht nicht im Verwaltungsabkommen festgehalten wurde, 

veröffentlicht der WR alle finalen Arbeitsergebnisse. Einzelne Zwischenschritte oder Sitzungs-

protokolle sind hingegen nicht frei verfügbar. Bei Verfahren für Forschungsbauten gibt es dabei 

eine Abweichung: „Dem antragstellenden Land wird nach der Sitzung das Ergebnis der Bera-

tungen im Ausschuss für Forschungsbauten schriftlich mitgeteilt. Die übrigen Länder erhalten 

das Protokoll.“1028 Der Veröffentlichungszeitraum ist durch gelebte Praxis auf das Ende von 

Beratungsprozessen festgelegt. Zwischenzeitlich werden über das Arbeitsprogramm und die 

Website nur allgemeine Hinweise und knappe Zwischenstände unter Verweis auf die finale 

Ausfertigung veröffentlicht. Noch einmal zu unterstreichen ist der Open-Access-Charakter der 

Publikationen, die online und offline kostenlos angefragt werden können. Alle Beratungs- Ak-

kreditierungs- und Evaluationsprozesse, die durch den WR gehandhabt werden, finden so ih-

ren garantierten Weg in die Öffentlichkeit. 

 

6.1.5.) Schritt 3 – Beurteilung  

Die Performance des WR über die drei Bewertungsdimensionen hinweg ist, in Anbetracht sei-

ner zentralen Rolle, durchaus ernüchternd. Es gelingt dem zentralen Beratungsgremium der 

Regierungen von Bund und Ländern nicht, die Spannungsverhältnisse aufzulösen. Vielmehr 

zeigt sich, dass bereits durch das institutionelle Design Konflikt- und Kritikpotenzial verankert 

wurden, die auch im Alltagsgeschäfts nicht ausgeräumt werden können. 

 Die Expertise des WR zeichnet sich durch gute Voraussetzungen für die Umsetzung 

aus, die Beratungsergebnisse sind politisch robust. Zweifelsohne kann ihm auch eine hohe 

fachliche Eignung zugesprochen werden. Die wissenschaftlichen Mitglieder, die verschiede-

nen Disziplinen entstammen, besitzen hohe Reputation und wurden auf Vorschlag der großen 

Wissenschaftsorganisationen bestellt. Durch die Möglichkeit, zusätzliche Sachverständige zu 

 
1026 Vgl. WR 2015c, S. 21. 
1027 Vgl. WR 2018c, S. 8. 
1028 WR 2015d, S. 18. 
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berufen, kann der WR auf umfassende Wissensbestände zurückgreifen. Das Wissen von Lai-

innen und Laien wird jedoch nicht ersichtlich bemüht. Auch wenn auf dem Papier alle relevan-

ten Interessenbeteiligten einbezogen werden, wird nicht klar, welchen Impact der Lebenswelt-

bezug in der Realität entfaltet. Das Mandat des WR ist weit gefasst und durch ein Verwal-

tungsabkommen zwischen Bund und Ländern kodifiziert. Die Geschäftsordnung gibt Flexibili-

tät, da notwendige strukturelle Anpassungen vorgenommen werden können. Der WR agiert 

sowohl proaktiv als auch reaktiv und kann dabei auf umfassende Unterstützungsstrukturen 

zurückgreifen. 

 Mit Blick auf den deliberativen Charakter des WR ergibt sich eine Diskrepanz zwischen 

institutioneller Veranlagung und Praxis. Mit dem Verwaltungsabkommen wir ein Gesellschafts-

bezug hergestellt, dessen Umsetzung in der Anwendung nicht voll durchschlägt. Klar ist, dass 

der WR nicht einem idealisierten modernen Konzept wie dem „Honest Broker“ oder dem „Civic 

Scientist“ entspricht. Er ist auch nur eingeschränkt deskriptiv repräsentativ, dafür ist aber der 

Grad der delegierten Repräsentation hoch. Rückbindungs- und Verantwortungsstrukturen sind 

nicht verankert, sondern werden primär über den Mitgliedsstatus hergestellt. In puncto Medi-

ennutzung kann gesagt werden, dass der WR die digitalen Kanäle primär zur unidirektionalen 

Kommunikation seiner Expertise einsetzt. Es gibt keine öffentlichkeitsorientierten Ansätze zur 

Wissenspopularisierung. Unter anderem hieran liegt es auch, dass der WR daran scheitert, 

die notwendigen Arenen für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu etablieren. 

 In der Bewertungsdimension Interessenvertretung wird die kritikwürdige Nähe von Be-

ratenden, Beratenen und Mitgliedern der Wissenschaftsgemeinschaft offensichtlich. Die Dis-

tanz zwischen Expertise und Entscheidung ist unzureichend und auch die Nachverfolgungs-

praxis ist zu hinterfragen. Zeitgleich ist der WR sichtbarer Interessenvertreter für die Wissen-

schaftsgemeinde und stark politisiert, auch wenn die betonte Trennung von Bericht und Be-

wertung zumindest in der Vorbereitung der Beschlussfassung gewahrt wird. Das kostenlose 

und leicht zugängliche Publikationswesen des WR ist ebenfalls positiv hervorzuheben. 

 Seine originäre Aufgabe erfüllt der WR seit Jahrzehnten. Er gehört zu den wichtigsten 

Impulsgebern für die deutsche Wissenschaftspolitik, so wie es zu einer Gründung von den 

Wissenschaftsorganisationen und der Politik auch anvisiert wurde. Durch seine Organisations- 

und Mitgliederstruktur sowie die Stimmverteilung ist er konsensorientiert entworfen worden. 

Politik und Wissenschaft werden hierzu auf eine Ebene gehoben, um gemeinschaftlich ver-

wertbare Beratungsergebnisse zu produzieren, die nicht im nächsten Schritt in den Ministerien 

scheitern. Der WR zeichnet sich auch durch eine Vielfalt möglicher Diskurspositionen aus, da 

er verschiedene Disziplinen und Fächerkulturen vereint. Im Perspektivenpluralismus erscheint 

die Zivilgesellschaft jedoch unterrepräsentiert, was gerade mit Verweis auf Art. 2 Abs. 1 des 

Verwaltungsabkommens kritisiert werden muss. Dafür entspricht der WR sicherlich für viele 
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Beobachtende dem Bild des neutralen Expertinnen- und Expertengremiums, da er mit koop-

tierten Mitgliedern der wichtigsten Wissenschaftsorganisationen besetzt ist. Die starke Rolle 

der Politik dämpft hier jedoch ab.   

 Die Laufzeiten der Beratungs- und Bewertungsprozesse sind lang, wie die kurzen Ein-

blicke im Arbeitsprogramm und auf der Website verraten. Dies ist jedoch strukturbedingt, da 

die Mitglieder nicht in Vollzeit für den WR aktiv sein können. Außerdem sind die Prozesse, wie 

aus den Leitfäden ersichtlich wird, komplex und mehrstufig angelegt, weshalb sie zeitintensiv 

aber letztendlich belastbare Ergebnisse produzieren.  

 Der WR ist ein wichtiger Spieler im informellen Netzwerk der deutschen Wissenschafts-

politik. Der Gedanke des diskreten Interessenabgleichs lässt sich bereits an seiner Grün-

dungsgeschichte ablesen. Leider büßen die Prozesse hierdurch an stringenter Transparenz 

ein. Der WR publiziert alle Empfehlungen und Positionspapiere kostenfrei im Internet. Digitale 

Kanäle sind die primäre Distributionsschiene seiner Expertise. Da die deliberativen Formate 

jedoch unterbelichtet bleiben, kann der WR die gesellschaftlichen Belange nur von seiner 

Warte aus abbilden. Die gesellschaftsberatende Funktion, die heute in Deutschland eingefor-

dert wird, kann er in seiner aktuellen Besetzung nicht erfüllen. Ihm fehlen darüber hinaus die 

internen Kapazitäten zur Ethikberatung, der Diskussion von Risikofragen und zur Technikfol-

genabschätzung, um wertebezogene Fragestellungen selbstständig zu bearbeiten. Trotz sei-

ner zum Teil proaktiven Positionierung und der Rolle als Interessenvertreter gelingt es dem 

WR nicht, Arenen für den gesamtgesellschaftlichen Austausch zu schaffen. Auch seine Sicht-

barkeit ist, abseits der Politik und der Wissenschaftsgemeinschaft, trotz seiner zentralen Funk-

tion eingeschränkt. Mit Blick auf Art. 2 Abs. 2 des Verwaltungsabkommen kann die zugespitzte 

Frage formuliert werden, ob diese Umstände die Politik oder die Wissenschaft überhaupt stö-

ren, da der Mandatsrahmen klar abgesteckt ist. Der WR kommt jedoch nicht dem modernen 

Selbstverständnis der Wissenschaft nach, aus dem heraus auf eigene Initiative die Interaktion 

gesucht wird. 

 Der WR ist ein fachlich hervorragend aufgestelltes Beratungsgremium, das klare 

Schwächen in der Öffentlichkeitsorientierung und der mangelnden Abgrenzung von Interes-

senvertretungskonflikten besitzt. Diese Tendenzen und die Rolle der Exekutivberatung wurden 

jedoch mit dem Verwaltungsabkommen bewusst eingegangen. Für die Regierungen von Bund 

und Ländern hat sich der WR über die Jahrzehnte als wichtigste wissenschaftspolitische Be-

ratungsinstanz etabliert. Er ist ein dauerhaftes Gremium, das überwiegend öffentlich agiert und 

auf eine direkte Wirkung seiner Expertise abzielt, obgleich er auch indirekte Effekte generiert. 

Der WR ist ein externes Gremium mit einer starken und direkten Verflechtung mit der Politik, 

woraus er große Vorteile für die Anpassungs- und Umsetzungsfähigkeit seiner Expertise zieht. 

Gesellschaftsberatung ist für ihn jedoch nur als Sekundärskill einzustufen. Er ist damit ein 
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klassisches Politikberatungsgremium und schafft es daher nicht, dem modernen Anforde-

rungsprofil der deutschen Wissenschaftspolitik voll zu entsprechen. 

 

6.2.) Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (WD) 

6.2.1.) Schritt 1 – Verortung und Kategorisierung 

Die internen Beratungskapazitäten der Politik expandieren seit geraumer Zeit. Sinnbild für die-

sen Prozess sind die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags (WD). Ihre Ein-

richtung geht auf das Jahr 1949 zurück und somit gehören sie zu den ältesten Beratungsinsti-

tutionen der Bundesrepublik. Ihre Aufgabe bestand zunächst primär in der Dokumentation par-

lamentarischer Aktivitäten. Folglich waren lange Zeit auch die Parlamentsbibliothek, verschie-

dene Archive und Register den WD untergeordnet.1029  Mit Anfang der 1960er wurden die WD 

neu ausgerichtet, um einen informationellen Ausgleich zwischen Exekutive und Legislative an-

zuschieben. Ihre Aufgabe sollte es nun sein, Wissen bereitzustellen, auf das jedes Mitglied 

des Bundestags (MdB) jederzeit zugreifen kann, um in Form von Daten, Zahlen, Fakten, aber 

auch Handlungsalternativen und inhaltlichen Argumenten Unterstützung zu erhalten.1030 1964 

wurden die WD eigenständig ausgegliedert und erhielten die funktionelle Ausrichtung, über die 

sie auch heute noch verfügen.1031 

 Seither haben die WD institutionelle und strukturelle Veränderungen durchlaufen. 1991 

bestanden sie beispielsweise aus zwei Unterabteilungen, den sogenannten Wissenschaftli-

chen Fachdiensten. Diese waren der Überbau für verschiedene Ausschusssekretariate und 

Fachbereiche. Wissenschaftspolitisch relevant war zu diesem Zeitpunkt der Fachbereich VIII 

des ersten Fachdienstes: Forschung, Technologie, Bildung und Wissenschaft, Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit. Thematisch dazuzurechnen waren die Sekretariate für die Aus-

schüsse für Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung sowie für Bildung und 

Wissenschaft als auch für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Diese Verteilung der 

Fachbereiche hatte bis zum 14. Bundestag Bestand. Dann wurde Technologie dem Fachbe-

reich V – Wirtschaft, Technologie, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Touris-

mus, zugeordnet.1032 2006 wurde die gesamte Bundestagsverwaltung umstrukturiert und zwi-

schen vier Abteilungen unterschieden: P – Parlament und Abgeordnete, I – Information und 

Dokumentation, Z – Zentralabteilung und W – Wissenschaft und Außenbeziehungen. In der 

Abteilung W bilden die WD seitdem die ebenso benannte Unterabteilung. Seit 1990 hatte die 

 
1029 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundes-

tages. Sachstand WD 1 – 3000 – 097/09. Berlin, 2009. S. 3. 
1030 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Aufgaben und Ausstattung der Wissenschaftlichen 

Dienste des Deutschen Bundestages. Ausarbeitung WD 1 – 081/04. Berlin, 2004a. S. 3. 
1031 Vgl. WD 2009, S. 3. 
1032 Vgl. Redaktion Datenhandbuch im Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages (RDP): Datenhandbuch zur Geschichte 

des Deutschen Bundestages. Onlineausgabe seit 1990. Kapitel 19.1 - Aufbau und Entwicklung der Bundestagverwaltung. 

Stand: 19.08.2020. Berlin, 2020b. S. 10ff. (https://www.bundestag.de/resource/blob/272960/4f871f826723141b2442c7b1ab-

bab7ec/Kapitel_19_01_Aufbau_und_Entwicklung_der_Bundestagsverwaltung-pdf-data.pdf, 04.12.2020) 
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Bundestagsverwaltung zuvor aus den Abteilungen für Parlamentarische, Wissenschaftliche 

und Zentrale Dienste bestanden.1033 Im Zuge der verschiedenen Umstrukturierungen wurden 

die Sekretariate verschoben und die Aufstellung des wissenschaftspolitisch relevanten Fach-

bereichs umsortiert, was bis zum 1. Mai 2006 Bestand haben sollte: Umwelt, Naturschutz, 

Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung.1034 Diese Umbenennung spiegelte die Gewichtung 

der deutschen Diskurslandschaft zur Wissenschaft wider. Risiko und Sicherheit an vorderster 

Stelle, während die Forschung selbst das Schlusslicht bildet. Für die Einrichtung der Hotline 

W, durch die seither alle Anfragen an die WD angenommen werden, finden sich mit 1996, 

1997 und 2001 unterschiedliche Zahlen in den Publikationen des Bundestags.1035 

 Als Teil der Bundestagsverwaltung folgen die WD dem Selbstverständnis, dass sie 

Dienstleistungseinrichtung  die „Denkfabrik des Parlaments und Wissensmanager“1036 sind.1037 

Ihr zentrale Aufgabe ist die Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse für das Parla-

ment.1038 Das selbsterklärte Ziel ist die Stärkung der Entscheidungskompetenzen der MdB so-

wie der Gremien des Bundestags.1039 Um dies zu erreichen, erarbeiten die WD betont „parla-

mentsgerecht[e]“1040 Ausarbeitungen, die über die Fachbereiche interdisziplinär und politisch 

neutral verfasst werden.1041 Sie folgen dabei „den allgemeinen Prinzipien der wissenschaftli-

chen Recherche und Aufbereitung von Informationen“1042, leisten aber keine eigene For-

schungsarbeit. Die WD greifen also auf bestehende wissenschaftliche Expertise zurück, die 

aufgearbeitet und kondensiert wird.1043 Die explizite Ausrichtung auf die Bereitstellungen von 

Informationen zur Verbreiterung der Entscheidungsbasis bedeutet auch, dass keine Vorlagen 

für das Plenum, keine Gesetzesvorlagen oder Konzeptionen für politische Vorhaben erstellt 

werden. Landes- oder kommunalpolitische Fragen werden ebenfalls nicht abgehandelt.1044  

 
1033 Vgl. RDP 2020b. S. 2f. 
1034 Vgl. ebd., S. 12. 
1035 Vgl. WD 2009, S. 4. 

Vgl. BT 2018a, S. 4. 

Vgl. Deutscher Bundestag (BT) (Hrsg.): Die Wissenschaftlichen Dienste. Flyer. Berlin, 2018c. (https://www.btg-bestellser-

vice.de/pdf/20082000.pdf, 11.05.2018) 
1036 Vgl. BT 2018c. 
1037 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Zentrale Serviceeinrichtungen im Deutschen Bundestag. 

Kurzinformation WD 8 – 3000 – 058/16. Berlin, 2016d. S. 1. 
1038 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Leitfaden für die Unterabteilung Wissenschaftliche 

Dienste (WD). Berlin, 2016b. S. 4. 

Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Einzelfragen zur Arbeit der Wissenschaftlichen Dienste des 

Deutschen Bundestages. Kurzinformation – WD 8 – 3000 – 084/16. Berlin, 2017b. S. 1. 
1039 Vgl. https://www.bundestag.de/parlament/verwaltung (11.05.2018) 
1040 WD 2009, S. 4. 

WD 2016b, S. 4. 

WD 2017b, S. 1. 
1041 WD 2009, S. 4. 

Vgl. WD 2016b, S. 4 und 11. 

Vgl. BT 2018c. 
1042 WD 2004, S. 3. 
1043 Vgl. ebd. 

Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Die Rolle und Bedeutung der Wissenschaftlichen Dienste des 

Bundestags im internationalen Vergleich. Sachstand – WD 3 – 402/06. Berlin, 2006. S. 3. 
1044 Vgl. WD 2009, S. 4. 
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 Die Beauftragung der WD kann grundsätzlich nur durch Parlamentsmitglieder, Gremien 

oder Fraktionen des Bundestags erfolgen und muss mit dem Mandat des oder der Beauftra-

genden in Verbindung stehen.1045 Ein besonders ausgewiesenes Angebot für Hilfestellung wird 

für Abgeordnete ohne Fraktionszugehörigkeit formuliert.1046 In den 1970ern nutzen nur ein 

Drittel der MdB die WD, von denen wiederum nur 3% die Möglichkeit intensiv wahrnahmen. 

Bis 2006 war die Nutzung auf mittlerweile 80% gestiegen, was den oft beschriebenen Anstieg 

des Beratungs- und Informationsbedarfs der Politik wiedergibt.1047  

Eine aktuelle oder detaillierte Darstellung des Arbeitsvolumens der WD liegt nicht vor. 

Für die Jahre 2004 und 2005 wurden jeweils insgesamt 2.138 und 2622 Anfragen verzeich-

net.1048 In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2009 wurde festgehalten, dass jährlich rund 

500 Ausarbeitungen verfasst werden.1049 Diese Zahlen decken sich mit den Informationen, die 

2011 ein Beamter der WD äußerte: 500 Ausarbeitungen bei 2.000 bis 3.000 Anfragen.1050 

Darüber hinaus können die WD auch andere Teile der Bundestagsverwaltung unter-

stützen und stellen einer beschränkten Anzahl an außerparlamentarischen Institutionen Infor-

mationen zur Verfügung: deutschen Mitgliedern des Europaparlaments, der Bundesregierung, 

den Landesregierungen und -parlamenten, weiteren Parlamenten sowie allgemein formuliert 

externen Institutionen. Diese Anfragen sind in ihrer Relevanz jedoch untergeordnet und wer-

den in Kurzform beantwortet.1051 

 Für jede Legislaturperiode erscheinen Handreichungen, die über Strukturen und Pro-

zesse im Bundestag aufklärt. Das Portfolio der WD gehört ebenfalls zu den dargestellten Or-

ganen und Dienstleistungen.1052 Darüber hinaus regelt ein Leitfaden die Funktion der Informa-

tionsdienstleistenden. Die letzte Version wurde im Zuge der Umstrukturierung der Bundes-

tagsverwaltung veröffentlicht und hat seit dem 18. Februar 2016 Bestand. Der Leitfaden macht 

prozedurale Vorgaben, regelt Formfragen und definiert Zuständigkeiten. Festgehalten sind un-

ter anderem Auftragsformalitäten, Publikationsformen und -richtlinien sowie Verfahren in der 

Bearbeitung und Entgegennahme von Aufträgen.1053 

 Die Hotline W ist die zentrale Anlaufstelle für Anfragen an die WD. Sie koordiniert die 

eingehenden Aufgaben, verteilt sie innerhalb der Abteilung und weist sie den entsprechenden 

Fachbereichen zu. Darüber hinaus erledigt die Hotline W bereits rund 50% aller Anfragen 

 
Vgl. WD 2016b, S. 4. 
1045 Vgl. WD 2009, S. 7. 

Vgl. WD 2016b, S. 4. 

Vgl. WD 2017b, S. 1. 
1046 Vgl. ebd.  
1047 Vgl. WD 2006, S. 5. 
1048 Vgl. ebd., S.9. 
1049 Vgl. WD 2009, S. 6. 
1050 Vgl. https://www.jetzt.de/interview/politikberatung-aus-der-zweiten-reihe-520261 (03.05.2018) 
1051 Vgl. WD 2016b, S. 5f. 
1052 Vgl. WD 2016d, S. 2. 
1053 Vgl. ebd., S. 1ff und 14. 
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durch eigene Recherchekapazitäten. Darüber hinaus gibt sie Schulungen für Parlamentsmit-

arbeitende und veröffentlicht Publikationen des Bundestags in Druckform oder digital.1054 

 Die WD sind in die Infrastruktur des Bundestags eingebettet.1055 Sie bestehen aus ins-

gesamt zehn Fachbereichen: 1.) Geschichte, Zeitgeschichte und Politik, 2.) Auswärtiges, Völ-

kerrecht, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Verteidigung, Menschenrechte 

und humanitäre Hilfe, 3.) Verfassung und Verwaltung, 4.) Haushalt und Finanzen, 5.) Wirt-

schaft und Verkehr, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 6.) Arbeit und Sozia-

les, 7.) Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht, Umweltschutzrecht, Bau und Stadtentwicklung, 8.) 

Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung, 9.) Gesundheit, Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend und 10.) Kultur, Medien und Sport. Ebenfalls zu den WD wird die 

Unterabteilung für Fragen zur Europapolitik gezählt.1056 Diese Arbeitsbereiche „umfassen alle 

Politikfelder und orientieren sich am Zuschnitt der Parlamentsausschüsse und Bundesministe-

rien.“1057  

Diese breite Aufstellung muss auch entsprechend mit Personal hinterlegt werden. Die 

Bundestagsverwaltung verzeichnete in den letzten Jahrzehnten ein konstantes Wachstum. 

1990 waren dort insgesamt 2114 Personen eingestellt, 2019 waren es dann bereits 2749.1058 

Der Stab der Mitarbeitenden der WD ist ebenfalls entsprechend gewachsen. Von den 1970ern 

bis zur Mitte der 1990er steig die Zahl von 40 auf 55 Personen und blieb anschließend bis 

2006 fast unverändert.1059 2009 bestanden die WD aus rund 100 Mitarbeitenden, von denen 

65 für die Erstellung der Ausarbeitungen zuständig sind. Der Großteil, rund 50% dieses Per-

sonals, waren im Jahr 2009 Juristinnen und Juristen, gefolgt von Politikwissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftlern sowie Historikerinnen und Historikern. Natur- und Technikwissenschaft-

lerinnen und -wissenschaftler waren in der Minderheit.1060 Eine aktuelle Darstellung des Per-

sonalschlüssels liegt nicht vor. Ein identifiziertes Problem der WD ist die hohe Fluktuation der 

Mitarbeitenden. Das Personal wird häufig für andere Gremien eingezogen, beispielsweise für 

Enquete-Kommissionen, wie in einer Eigendarstellung lamentiert wird.1061 2006 waren die WD 

dennoch im Europavergleich die größte Einrichtung ihrer Art. Die italienischen und britischen 

Pendants kamen beispielsweise gerade auf die Hälfte der Angestellten. Das WD-Pendant in 

den USA wiederum verfügten 2004 schon über 729 Mitarbeitende.1062 

 
1054 Vgl. WD 2004, S. 5. 

Vgl. WD 2009, S. 4. 

Vgl. WD 2017b, S. 1. 

Vgl. BT 2018c. 
1055 Vgl. WD 2016d, S. 1. 
1056 Vgl. BT 2018c. 
1057 https://www.bundestag.de/wissenschaftlichedienste (11.05.2018) 
1058 Vgl. RDP 2020b, S. 36f. 
1059 Vgl. WD 2006, S. 6. 
1060 Vgl. WD 2009, S. 4. 
1061 Vgl. WD 2006, S. 6. 
1062 Vgl. ebd.  
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 Auf europäischer Ebene sind die WD über das Netzwerk Europäisches Zentrum für 

Parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation (EZPWD) mit anderen parlamentarischen 

Informations- und Beratungsdiensten verbunden. Die Vereinigung wurde 1977 gegründet und 

dient der Unterstützung bei internationalen Fragestellungen, um einen Wissensfluss auf kur-

zem Dienstweg zu ermöglichen. Auch der Austausch über Qualitätssicherungsmaßnahmen 

steht auf der Agenda. Für die regelmäßig stattfindenden Zusammenkünfte entsendet jeder WD 

der im Europarat vertretenen Nationen ein Mitglied.1063 

 Die WD sind mit keinen wissenschaftlichen Institutionen direkt verbunden.1064 In ihrer 

Arbeit sind jedoch stark von einem guten Austausch mit externen Einrichtungen abhängig. Zur 

Beschaffung aktueller und relevanter Wissensbestände fragen die WD im Tagesgeschäft da-

her intra- und extramuralen Forschungseinrichtungen, Verbände und Vereine sowie Ministe-

rien an. Zusammen mit der Parlamentsbibliothek und dem Statistischen Bundesamt, das ein 

Verbindungsbüro im Bundestag führt, werden Publikationen erarbeitet, die sich vor allem auf 

aktuelle Themen des Parlaments beziehen. Diese Veröffentlichungen werden nur über das 

Intranet verteilt.1065 

Bemerkenswert ist, dass die WD Ihren Kompetenzbereich klar vom Ethikrat und dem 

TAB abgrenzen. Für ethische Fragestellungen und Technikfolgenabschätzung wird auf eine 

klare Zuständigkeit Seitens der beiden Gremien verwiesen. Sowohl das TAB als auch der 

Ethikrat sind institutionell mit dem Bundestag verknüpft.1066 

 

Temporale Klassifikation 

Die WD sind überwiegend auf Anfrage durch die Politik tätig. Die reaktive Positionierung, die 

im Zusammenhang mit der Stellung der Bundestagsverwaltung als Dienstleistende zu sehen 

ist, schlägt sich auch in Selbstdarstellungen nieder.1067 In den letzten Jahren gestalten die WD 

ihre Aufgaben dennoch proaktiver. Sie bieten Wissen zu Themen an, die das Potenzial haben, 

zukünftig auf der politischen Agenda zu landen. Diese Ausarbeitungen werden online veröf-

fentlicht und auch zielen auf ein Publikum außerhalb des Parlaments ab.1068 Die WD befassen 

sich also mit zukünftigen Themen, analysieren aktuelle sowie vergangene politische Debatten 

und legen aktuelle Wissensbestände sowie Positionen dar.1069 Sie sind damit sowohl ex post 

 
1063 Vgl. WD 2006, S. 8. 
1064 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Den Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bun-

destages angegliederte wissenschaftliche Gremien. Kurzinformation – WD 8 – 3000 – 041/16. Berlin, 2016a. S. 1. 
1065 Vgl. WD 2009, S. 4 und 7. 
1066 Vgl. ebd., S. 9f. 
1067 Vgl. ebd., S. 7. 

Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Einzelfragen zum Arbeitsauftrag und zur Arbeitsweise der 

Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages. Kurzinformation – WD 8 – 3000 – 004/17. Berlin, 2017a. S. 1.  
1068 Vgl. ebd., S. 2. 

Vgl. BT 2018c. 
1069 Vgl. WD 2009, S. 7f. 

Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Zum Gebrauch der deutschen Sprache in der Wissenschaft. 

Ausarbeitung – WD 8 – 090 – 14. Berlin, 2016e. S. 6ff und 13ff. 
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als auch ex ante tätig. Als Teil der Bundestagsverwaltung und Serviceeinheit für das Parlament 

sind sie dauerhaft etabliert, müssen in ihrem Ansprechverhalten aber ad hoc funktionieren, um 

auf die Anfragen, die in Komplexität und Zeitrahmen variieren, flexibel reagieren zu können. 

Da es keine festen Zuweisungen der Mitarbeitenden zu einzelnen MdB gibt und die Verteilung 

der Anfragen themenbezogen durch die Hotline W erfolgt, ist diese Reaktionsfähigkeit zwin-

gend notwendig.1070 

 

Direktionale Klassifikation 

Die Hauptaufgabe der WD liegt in der direkten Politikberatung, da sie themenspezifisch auf 

individuelle Anfragen aus dem Parlament in Aktion treten. Durch die proaktiven Formate und 

die Bereitstellung von Ausarbeitungen im Internet wird aber auch die indirekte Wirkungsdimen-

sion ausgebaut. Trotz dieser Verschiebung ist es nicht möglich, die WD als deliberativ einzu-

stufen. Die Interaktion in der Verfassung der Expertise ist auf die Auftraggebenden und ihre 

Mitarbeitenden beschränkt. Dennoch können die WD nur als prozedural korporatistisch be-

zeichnet werden, da sie möglichst alle Perspektiven zur Informationsvermittlung berücksichti-

gen, um einen breiten Wissensbestand abbilden zu können.1071 Auch die kodifizierten Formalia 

und Prozessvorgaben unterstützten diese Einschätzung. Das institutionelle Design ist jedoch 

nicht korporatistisch, da die Beratungsinstanz selbst nur aus den Mitarbeitenden der WD be-

stehen und häufig frei verfügbare Quellen verwendet werden. Je nach Themenlage können 

Netzwerke bedient sowie Interessenvertreterinnen und -vertreter einbezogen werden. Daran, 

dass allein rund 50% der Anfragen durch kurze Recherchen der Hotline W bedient werden 

können, zeigt sich jedoch, dass die WD zur Erfüllung großer Teile ihrer Aufträge auch nicht 

korporatistisch aufgestellt sein müssen. 

   

Funktionale Klassifikation 

Die Verortung der WD ist unstrittig intern. Bereits zu ihrer Einrichtung waren sie als hauseigene 

Dienstleistende gedacht und erfüllen seither diese Funktion. Eine klare Veränderung haben 

sie jedoch durchlaufen: Waren die WD lange Zeit für die Öffentlichkeit verschlossen, ist ihre 

Arbeit heute transparenter und deren Ergebnisse zum Teil frei abrufbar. Dennoch sind große 

Teile der Expertise vertraulich und die originäre Ausrichtung auf die Politik eindeutig, was die 

WD zu einem nicht öffentlichen Beratungsgremium macht.  

 Folglich verfügen die WD über einen potenziell sehr hohen Grad an Vertraulichkeit, 

insofern sich die Auftraggebenden dafür entscheiden.1072 Nach einem Urteil des Bundeverfas-

 
1070 Vgl. WD 2017b, S. 1. 
1071 Vgl. WD 2017a, S. 1. 
1072 Vgl. WD 2009, S. 7. 
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sungsgerichts ist der Deutsche Bundestag jedoch in puncto Ausarbeitungen der internen Be-

ratungseinrichtung informationspflichtig.1073 Aber auch im Falle der Veröffentlichung werden 

nicht zwangsweise alle Informationen offengelegt. Kennzahlen, Nennungen von Namen oder 

Verweise auf andere, vermutlich nicht veröffentlichte, Ausarbeitungen können geschwärzt wer-

den. In ihrer Grundausrichtung bleiben die WD ein Gremium zur Politikerberatung. In diesem 

Bereich sind sie seit ihrer Etablierung in den 1960ern und als Teil der Bundestagsverwaltung 

offenkundig eine Legislativberatungseinrichtung. 

 

6.2.2.) Schritt 2 – Expertise  

Die primäre Funktion der WD liegt in der Aufbereitung des wissenschaftlichen Erkenntnis-

stands für das Parlament. Für ihre Positionierung ist das Selbstverständnis der dienstleisten-

den und neutralen Informationsvermittelnden ausschlaggebend. Die WD erteilen keine kon-

kreten Handlungsempfehlungen, sondern beantworten Fragen und bilden Wissensstände ab. 

Sie erteilen ihren Ratschlag in Form von „Informationen“1074, die in „Gutachten“1075 aufbereitet 

werden. Direkte Unterstützung in Gesetzgebungsprozessen wird explizit nicht erteilt, wodurch 

die Beratungsfunktion in Teilen gegen Politisierung geschützt ist. Durch die Überprüfung von 

Alternativen und der Darlegung verschiedener Argumentationsperspektiven rationalisieren die 

WD die Politik und verbreitern die Wissensbasis der MdB. Auf ihrer Website definieren sie ihr 

Ziel damit, dass die Anfrageseite „möglichst alle Alternativen kennengelernt hat, die zu einem 

Thema in Gesellschaft und Wissenschaft diskutiert werden.“1076 Hiermit kommt zum Ausdruck, 

dass also neben dem wissenschaftlichen Diskurs auch die gesamtgesellschaftliche Dimension 

betrachtet wird. An anderer Stelle der Internetpräsenz des Bundestags findet sich der ergän-

zende Hinweis, dass die WD „Sach- und Fachwissen in einen politischen und gesellschaftli-

chen Kontext“1077 stellen. Auch die Abbildung aktueller und die Einstufung vergangener politi-

scher Debatten gehören zum Aufgabenportfolio.1078 Zusätzlich greifen die WD in vereinzelten 

Fällen auf Anhörungen zurück, um zusätzliche Perspektiven zu inkorporieren und die An-

schlussfähigkeit der Gesellschaft zu erhöhen.1079 Durch das so bereitete Wissensfundament 

tragen die WD zur Konsensfindung und Legitimierung von Entscheidungen bei, insofern die 

MdB auf die Gutachten zurückgreifen. Da ihre Erstellung jedoch nach Auftrag erfolgt, erscheint 

diese Wahrscheinlichkeit vergleichsweise hoch.  

 
1073 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG): Urteil vom 25. Juni 2015 - BVerwG 7 C 1.14. 
1074 WD 2017a, S. 1. 
1075 Ebd., S. 2. 
1076 https://www.bundestag.de/parlament/verwaltung (11.05.2018) 
1077 https://www.bundestag.de/wissenschaftlichedienste (11.05.2018) 
1078 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Technikpolitik im Deutschen Bundestag. Ausarbeitung – 

WD 8 – 086 – 12. Berlin, 2011. 
1079 Vgl. WD 2004, S. 4. 
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 Aus dem Selbstverständnis der WD und Ihrer Rolle in der Bundestagsverwaltung re-

sultiert ein Spannungsverhältnis in ihrer primären Funktion. Zum einen entspricht es ihrer Auf-

gabenbeschreibung, eine möglichst umfassende Informationsdarstellung zu generieren, um 

ihre rationalisierende Wirkung zu maximieren. Zum anderen umfasst ihre Funktion aber auch 

die parlamentsgerechte Darstellung in Rückkopplung an die Auftraggebenden.1080 Es ist si-

cherlich nicht zu jedem Zeitpunkt und für jede Anfrage möglich und vorgesehen, eine wissen-

schaftliche Debatte in Gänze abzubilden und gesellschaftlich zu kontextualisieren. Ansonsten 

wäre die Hotline W auch nicht in der Lage, rund die Hälfte der Aufträge über kurze Recherchen 

zu bedienen. Durch die jeweils unterschiedlich gewünschte Eingriffstiefe der Gutachten, die 

von der Formulierung des Auftrags abhängen, liefern die WD die maximale Informationsbreite, 

für den Rahmen, der ihnen vorgegeben wird. Somit befinden sie sich im Zwiespalt, eine mög-

lichst allumfassende Darstellung zu erstellen, die zeitgleich maximal kondensiert ist, bezie-

hungsweise der Auftragslage entspricht. In dieser Aufgabenstellung obliegt den jeweiligen 

Fachbereichen die Verantwortung, eine solche parlamentsgerechte Zusammenfassung zu 

verfassen.1081 Hierbei sind sie dazu verpflichtet, politisch neutral zu arbeiten und für eine „Aus-

gewogenheit der Darstellung“1082 zu sorgen. Dies wird durch die Bereichsleitungen überprüft. 

Auf eine klare Markierung persönlicher Einschätzungen wird bestanden und sie dürfen gene-

rell nur nach einer Bedarfsprüfung abgebildet werden.1083 

 Die Mitarbeitenden der WD verfügen generell über keinen herausragenden wissen-

schaftlichen Status, der sie für ihre Aufgaben qualifiziert. Sie sind „Spezialisten aus einer Viel-

zahl von Fachrichtungen“1084, die im Bewerbungsverfahren „die Fähigkeiten und die Eig-

nung“1085 für eine Anstellung belegen müssen. Hinweise auf eine Konkretisierung dieses Pro-

fils lassen sich nicht feststellen. Der personelle Zuschnitt und die Aufgabenverteilung des 

Fachbereichs 8 ist nicht öffentlich, was Vermutungen über eine ungleiche Verteilung der fach-

lichen Hintergründe spekulativ macht. Der letzte Einblick in den Personalschlüssel stammt, 

wie oben dargelegt, aus dem Jahr 2009. 

Es ist jedoch bezeichnend, dass die Mitarbeitenden der WD als „Gutachter“1086 oder 

wie bereits vorher zitiert als Dienstleistende tituliert werden, da sie keine eigene Forschung 

betreiben, sondern auf das Wissen anderer zurückgreifen.1087 Um diese Aggregationsleistung 

parlamentsgerecht zu erfüllen, erscheint es sinnvoll, in der Qualifikation der Mitarbeitenden 

 
1080 Vgl. WD 2009, S. 7f. 
1081 Vgl. WD 2017b, S. 1. 
1082 WD 2016b, S. 4. 
1083 Vgl. ebd., S. 9. 
1084 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Einzelfragen zur Bibliothek und zu den Wissenschaftlichen 

Diensten des Deutschen Bundestages. Kurzinformation – WD 8 – 3000 – 029/17. Berlin, 2017c. S. 1. 
1085 Ebd. 
1086 Ebd., S. 4. 
1087 Vgl. ebd. 
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auch auf Spezifika zu achten, die außerhalb rein wissenschaftlicher Exzellenz liegen. Sie müs-

sen also keine Fachleute in dem Wissenschaftsbereich sein, über das die Politik berät, son-

dern übersetzen die Erkenntnis aktueller Forschung anderer für das Parlament. Eine vollum-

fängliche Abdeckung der wissenschaftspolitischen Themen durch den stehenden Beratungs-

apparat der WD wäre auch schlichtweg nicht umsetzbar, da die Spezialisierung und Komple-

xität des Themenfelds einen sehr großen Personalstab voraussetzen würde. Der Großteil des 

Personals hat einen Hochschulabschluss, auch wenn dieser keine grundlegende Vorausset-

zung ist.1088 Somit verfügen sie über unterschiedlich intensive wissenschaftliche Hintergründe. 

Dennoch sind die Mitarbeitenden der WD gut mit der Wissenschaft vernetzt und besuchen 

Fachveranstaltungen oder Konferenzen.1089 Diese persönlichen Verbindungen, die sich auch 

aus Tätigkeiten außerhalb der WD ergeben, vereinfachen die gegebenenfalls nötigen Informa-

tionsabfragen bei inner- und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.1090  

 Die zentrale Aufgabe der WD ist die Erbringung parlamentsorientierter Dienstleistun-

gen. Hierzu bedienen sie sich einer „auf parlamentarische Belange und den spezifischen Auf-

traggeber zugeschnittenen“1091 Sprachen. Die Anwendbarkeit der Expertise steigt auch 

dadurch, dass die Output-Formate vorgegeben und Verfahrenswege festgelegt sind.1092 Auf-

träge werden schriftlich erfüllt, aber auch fernmündlich erläutert oder im bilateralen Austausch 

dargelegt.1093 Durch die große Nähe und die Dienstleistungsorientierung ist eine quasi maß-

geschneiderte Beratungsleistung abrufbar. 

 Mit Blick auf ihren fachinternen und öffentlichen Status verfügen die einzelnen Mitar-

beitenden der WD über kein herausragendes Renommee. Dennoch erhalten die Publikationen 

Rückfluss in die Wissenschaft, wie die WD selbst berichten. Dies wird zum einen durch die 

Interaktionen mit der Forschung belegt und damit, dass die Gutachten auch in der Hochschul-

lehre Anwendung finden.1094 Es ist jedoch fraglich, ob die so erfasste Relevanz auf der fachli-

chen oder der institutionellen Ebene ausgelöst wird.  

Mit einzelnen Veröffentlichungen sind die WD heutzutage auch für die Medien interes-

sant, wenn ihre Gutachten aktuelle oder brisante Themen aufgreifen. Als Beispiele dienen die 

Ausarbeitungen zur Unterstützung der Bundesregierung für den Militärschlag der USA und 

ihrer Verbündeten gegen Syrien oder zu den Migrationsbewegungen der letzten Jahre. Diese 

Aufmerksamkeit ist jedoch nicht auf Medienkonformität der ja oft vertraulich und unpubliziert 

arbeitenden WD zurückzuführen.  

 
1088 Vgl. WD 2017c, S. 1. 
1089 Vgl. WD 2006, S. 3f. 
1090 Vgl. WD 2009, S. 3f. 
1091 Vgl. WD 2004, S. 4. 
1092 Vgl. WD 2017b, S. 1.  
1093 Vgl. WD 2017a, S. 1. 
1094 Vgl. WD 2006, S. 3f. 
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Die Expertise der WD greift auf breite Wissensbestände zurück. Die Mitarbeitenden 

scheuen auch nicht davor, das Internet für Recherchezwecke einzusetzen. Da sie keine ei-

gene Forschung betreiben, sind sie auf die Wissensproduktion anderer angewiesen. Als Quel-

len dienen Fachpublikationen und Studien von intra- sowie extramuralen Forschungseinrich-

tungen, Think Tanks und Stiftungen, Interessenvertretungsorganisationen sowie die Veröffent-

lichungen anderer Wissenschaftlicher Dienste. Die Auswahl der Wissensquellen ist fallabhän-

gig flexibel.1095 In Sonderfällen ist auch eine Außenvergabe von Beratungsaufträgen möglich. 

Diese ist jedoch nur bei hoher Auslastung der internen Kapazitäten angedacht.1096 Theoretisch 

können die WD somit auf die vollständig verfügbare Breite an Wissen zugreifen. Natürlich ist 

das Abhängigkeitsverhältnis auch nachteilig. Gerade bei eiligen Aufträgen könnte beispiels-

weise eine Verzögerung im Zulauf der Informationen problematisch sein. Die gute Vernetzung 

und der institutionelle Rang der WD dürfte jedoch allgemein prozessbeschleunigend wirken. 

Die WD sind eine institutionalisierte Verwaltungseinheit und somit kein Gremium. Die 

Zugehörigkeit wird über reguläre und nicht öffentlich ablaufende Bewerbungsverfahren er-

langt. Damit eröffnet das institutionelle Design keine Möglichkeit, die Legitimationsfähigkeit der 

WD über die Besetzung zu steigern. Naheliegend ist die Vermutung, dass bei der Auswahl die 

fachliche Eignung der Bewerbenden und die Passfähigkeit in die Struktur des jeweiligen Fach-

bereichs ausschlaggebend sind. Pluralität und ein Perspektivenpluralismus müssen für jeden 

Einzelfall über die Auswahl der Informationsquellen hergestellt werden. Durch die Kooperati-

onsmöglichkeit zwischen den einzelnen Fachbereichen können hierfür auch interdisziplinäre 

Ansätze verfolgt werden. 

Die Mandatierung der WD als informationsaufbereitende Dienstleister, die sachlich 

neutrale Informationen für das Parlament verfassen, ist eindeutig formuliert und durch die Ver-

ortung in der Bundestagsverwaltung verankert. Die Beratungsinitiation erfolgt, bis auf oben 

dargestellte Ausnahmen, durch die Beratungsempfangenden. Die Verfahrenswege sind hier-

für in einem Leitfaden kodifiziert. Die WD sind somit eine stark formalisierte und fest institutio-

nalisierte Beratungseinheit mit einer bereits über 70-jährigen Geschichte und direkter Veror-

tung im Parlament. Ihnen steht kein gesondertes Budget zur Verfügung und sie sind von der 

Infrastruktur des Bundestags abhängig.1097 Der sehr hohe Grad der Institutionalisierung 

schwächt die Beratenden, die sich als Dienstleistende stark an die beauftragende Seite an-

passen müssen. Durch die fehlende Distanz zur Anfrageseite ist die Unabhängigkeit der WD 

eindeutig eingeschränkt.  

Über die Auswahl der Quellen und die Informationskondensation ergibt sich die Mög-

lichkeit der bewussten oder unbewussten Politisierung. Das institutionelle Design der WD sieht 

 
1095 Vgl. WD 2017a, S. 1. 
1096 Vgl. WD 2016b, S. 10. 
1097 Vgl. WD 2016d S. 1. 

Vgl. WD 2017a, S. 2. 
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hier nur zwei interne Kontrollinstanzen zur Qualitätssicherung vor. Zunächst sind die Fachbe-

reichsleitungen dafür zuständig, nur Gutachten freizugeben, die politisch neutral und ausge-

wogen sind. Sie überprüfen auch die Markierung von Wertungen der jeweiligen Autoren. Seit 

2005 existiert darüber hinaus eine Redaktion, die alle Begutachtungen redigieren, die im Intra- 

oder Internet veröffentlicht werden sollen.1098 Abseits des TAB, das vereinzelt für technologie-

politische Fragen eingeschaltet wird, gibt es keine institutionalisierten Kontrollmechanis-

men.1099 Die Qualitätssicherung beruft sich auf die Selbstverpflichtung zur Neutralität und die 

Prinzipien der wissenschaftlichen Recherche. Die WD agieren mit einem klaren Vertrauens-

vorschuss des Parlaments in ihre Verwaltung und zwangsweise auch von Seiten der Gesell-

schaft. Dieser wird, so die eigene Darstellung, auch nicht durch Diskussionen um externe Kon-

trollinstanzen in Zweifel gezogen.1100 

 

6.2.3.) Schritt 2 – Deliberation  

Die Zuordnung der WD zu einer der idealisierten Expertinnen- und Expertenkategorien fällt 

schwer. Sie sind weder „Civic Scientist“ noch „Visible Scientist“, da sie keine eigene Forschung 

betreiben. Auch geht es ihnen nicht darum, wissenschaftliche Inhalte in die Öffentlichkeit zu 

tragen. Der erneute Rückgriff auf das formulierte Selbstbild, dass die WD neutrale Informati-

onsvermittelnde sind, die versuchen, möglichst alle Perspektiven zu berücksichtigen, zeichnet 

sie als „Honest Broker“ aus. Auf der anderen Seite schränkt die starke Ausrichtung auf parla-

mentsgerechte Wissenskondensation diese Einstufung wiederum ein. Im Zuge der Informati-

onsaufbereitung werden Inhalte redaktionell überarbeitet und, je nach Formulierung des Auf-

trags, gerafft oder nur teilweise abgebildet. 

 Deliberative Prozesse spielen nur eine untergeordnete Rolle in der Arbeit der WD. Das 

institutionelle Design sieht nur begrenzte Möglichkeiten für reziproke Interaktionen mit der Ge-

samtgesellschaft vor, was für die Bundestagsverwaltung aber nicht verwunderlich erscheint. 

Da die Mitarbeitenden über ein reguläres Anstellungs- oder Beamtenverhältnis verfügen, sind 

die delegierte und deskriptive Repräsentation schwach ausgeprägt. Der Proporz und die Zu-

sammensetzung der WD hängt von den Entscheidungen der übergeordneten Verwaltungslei-

tungen ab.  

In der alltäglichen Arbeit spielt neben der wissenschaftlichen aber auch die gesell-

schaftliche Perspektive eine Rolle, obwohl dies in den letzten Jahren scheinbar nur über die 

Webpräsenz so argumentativ vertreten wird. Zuletzt hatte man 2004 in einer Ausarbeitung 

darauf verwiesen, dass Anhörungen durchgeführt werden, um die Anschlussfähigkeit der Ge-

sellschaft zu erhöhen. Durch die generell breite Wissensbasis, die neben der Wissenschaft 

 
1098 Vgl. WD 2006, S. 7f. 
1099 Vgl. WD 2016a, S. 1. 
1100 Vgl. ebd. 
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auch auf Interessenvertretungsverbände setzt, und die Möglichkeit, Externe zu einzelnen The-

men anzuhören sowie den Anspruch, stets ein möglichst umfassendes Bild zu liefern, können 

die WD zumindest eine inhaltliche Repräsentation gesellschaftlicher Perspektiven anbieten. 

Die benötige und gewünschte Eingriffstiefe hängt wiederum stark von der Anfrage ab. Im Vor-

dergrund steht dabei aber stets die Aufgabe, die wissenschaftliche Forschungslage abzubilden 

und für die politische Verwertbarkeit aufzubereiten.  

 Die Verantwortungsstrukturen in den WD sind einseitig ausgeprägt. Die Namen der 

Auftraggebenden werden stets vertraulich behandelt. Diese wiederum erhalten ein Schreiben, 

in dem der Name des Autors oder der Autorin der Ausarbeitung mitgeteilt wird.1101 Neben den 

Mitarbeitenden trägt die Fachbereichsleitung die finale Verantwortung für jede Veröffentli-

chung. Für die Prozesse und Strukturen in den WD ist wiederum die Führungsebene der Bun-

destagsverwaltung verantwortlich, die in allgemeiner Rechtfertigungspflicht gegenüber der Po-

litik und der Gesellschaft steht. Die einzelnen Mitarbeitenden sind gegenüber den MdB und 

den Leitungen der WD verantwortlich, Rückbindungsstrukturen in die Öffentlichkeit gibt es 

nicht. 

 Abseits von vereinzelten Anhörungen spielen deliberative Praktiken bei den WD keine 

wesentliche Rolle. Partizipative Formate, die auf die Inkorporation der Gesamtgesellschaft ab-

zielen, finden keine Anwendung im Beratungsprozess. Eine Ausnahme, die aber nur die Achse 

zwischen Politik und Wissenschaft bedient, ist die Vortragsreihe W-Forum, die vereinzelt auch 

Forum-W oder Wissenschaftsforum genannt wird. Die Veranstaltungen, die zwischen 100 und 

200 Personen anziehen, die überwiegend aus der Wissenschaftslandschaft der Hauptstadt 

stammen, dienen dem Austausch und der Diskussion wechselnder Schwerpunktthemen.1102 

Auch zu aktuell relevanten wissenschaftspolitischen Themen fanden in der Vergangenheit W-

Foren statt.1103 Die Vortragsreihe wird mindestens seit 2009 im Parlamentsfernsehen übertra-

gen und ist im Nachgang online abrufbar.1104 Eine gebündelte und funktionale Übersicht zu 

alten und geplanten W-Foren wird nicht angeboten. 

 Die Popularisierung von Wissen gehört nicht zu den Bestandsaufgaben der WD. Sie 

setzten nicht auf den dialogischen Austausch mit der Gesellschaft, sondern stellen Auszüge 

ihrer Tätigkeit unidirektional zur Verfügung. Die Öffnung, die in den letzten Jahren erfolgt ist, 

kam nicht freiwillig. Die Bereitstellung von Ausarbeitungen im Internet erfolgt erst seit dem 

Bundesverwaltungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2015. Zuvor muss aber eine vierwöchige 

Schutzfrist verstrichen sein, während der nur mit der Zustimmung der Auftraggebenden eine 

Weitergabe erfolgen kann. Eine externe Bereitstellung kann auf Anfrage anderer Parlamente, 

Regierungen und wissenschaftlicher oder anderer Institutionen erfolgen. Alle Ausarbeitungen 

 
1101 Vgl. WD 2016b, S. 4 und 9. 
1102 Vgl. WD 2006, S. 4. 
1103 Vgl. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/29257984_kw14_wforum/201504 (03.05.2018) 
1104 Vgl. WD 2009, S. 9. 
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werden bereits während der Erstellung auf ihre Eignung zur Veröffentlichung geprüft. Anhand 

welcher konkreten Kriterien diese Überprüfung erfolgt, wird nicht kommuniziert. Gegebenen-

falls wird eine Publikation vor der Freigabe durch die Redaktion überarbeitet und anschließend 

über die Hotline W veröffentlicht. Ausarbeitungen vor dem Jahr 2015 unterliegen einem be-

sonderen Prüfungsvorbehalt, wie die WD im Leitfaden anregen.1105 Es ist daher davon auszu-

gehen, dass die Rechtsprechung zu Anpassungen auf inhaltlicher Ebene geführt hat. Es wer-

den jedoch nicht alle Ausarbeitungen veröffentlicht. Lediglich die, die als Resultat einer An-

frage auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes weitergegeben werden müssen, werden in 

die öffentliche Datenbank verlagert.1106  

Da die Ausarbeitungen der WD originär für das Parlament formuliert werden, richtet 

sich ihre Sprache an die Politik. Somit leidet die Barrierefreiheit für Teile der Bevölkerung. Die 

proaktiven Formate orientieren sich an einem breiteren Publikum. Weitergehende Versuche, 

Dialogstrukturen oder ein Outreach-Programm zu etablieren, sind derzeit nicht ersichtlich. Die 

Nutzung der digitalen Medienkanäle ist auf die unidirektionale Verteilung von Wissen be-

schränkt. Über die Datenbank lassen sich ausgewählte Publikationen nach Themengebiet und 

Format sortieren. Eine inhaltliche Suchfunktion gibt es nicht. Alle Veröffentlichungen stehen 

der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung.  

Thematisch sind die WD durch ihre Flexibilität dazu in der Lage, auf aktuelle Themen 

und Herausforderungen zu reagieren. Jedoch setzen sie dieses Potenzial nicht dazu ein, um 

strukturiert Arenen für die drängenden Fragestellungen der deutschen Wissenschaftspolitik zu 

bilden. Die veröffentlichten Gutachten zeigen aber, dass die WD dem Parlament auch genau 

in diesen Bereichen Hilfestellung leisten. Mit Stand Mai 2018 waren 89 Veröffentlichungen mit 

eindeutigem wissenschaftspolitischem Bezug in der Datenbank abgelegt. Mit über 20 Beiträ-

gen sind die Lebenswissenschaften der am häufigsten adressierte Forschungsbereich. Den 

überwiegenden Anteil der Publikationen befassen sich jedoch mit Fragen der Governance, 

Finanzierung oder Förderung von Wissenschaft. Durch die Schnittstelle des Bundestags mit 

dem TAB haben die WD auch schnellen Zugriff in Fragen der Technikfolgenabschätzung, um 

in Risikodebatten zuarbeiten zu können. Der Ethikrat ist Ansprechpartner für ethische Frage-

stellungen. Expertise zu innovationspolitischen Themen und zur Internationalisierung der Wis-

senschaft findet sich ebenfalls in den öffentlich zugänglichen Ausarbeitungen. 

 

6.2.4.) Schritt 2 – Interessenvertretung  

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen der WD beschränken sich auf interne Kapazitäten, um 

die Integrität ihrer Gutachten zu gewährleisten. Wie bereits dargelegt, bildet das Selbstver-

ständnis als neutrale Informationsvermittelnde das Fundament dieser Kontrollen. Der Schutz 

 
1105 Vgl. WD 2016b, S. 6 und 11f. 
1106 Vgl. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw07-ausarbeitungen-wd/408740 (03.05.2018) 
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der Redlichkeit erfolgt durch zwei Instanzen. Die Fachbereichsleitungen zeichnen sich für die 

Neutralität der Ausarbeitungen verantwortlich. Zusätzlich tritt bei öffentlichen Publikationen die 

Redaktionsgruppe zusammen, um einzelne Arbeiten zu redigieren. Darüber hinaus existieren 

keine internen oder externen Kontrollmechanismen. Dies erscheint bedenkenswert, da die WD 

in Ihrer Arbeit selbst auf die Zuarbeit von außen abhängig ist und somit auf zwei Ebenen für 

Verzerrungen und Politisierung anfällig ist. 

 Verfahrenssicherheit ist durch den Leitfaden gewährleistet, der Prozesswege und Pub-

likationsvorgaben macht. Sanktionen bei Verstößen sind jedoch nicht verankert. Auch Peer 

Review oder andere Qualitätssicherungsmaßnahmen werden nicht ergänzend aufgeführt. Ist 

eine Ausarbeitung zur Veröffentlichung vorgesehen, kann durch die Redaktionsgruppe einge-

griffen werden. Ansonsten obliegt die Verantwortung für die Güte der Ausarbeitungen bei den 

Autoren und der Fachbereichsleitung.  

 Die WD sind eine interne Beratungsinstanz und durch die Verortung in der Bundes-

tagsverwaltung institutionalisiert. Ihre Arbeit und die Schnittstellen zu anderen Teilen der Ver-

waltung, dem Parlament und der Öffentlichkeit sind, abseits der persönlichen Kontakte der 

Mitarbeitenden, im hohen Maße formalisiert. Da die WD ein Teil der Bundestagsverwaltung 

und auch infrastrukturell dort angesiedelt sind, fehlt Distanz. Der Arbeitsauftrag, als Dienstleis-

tende dem Parlament zuzuarbeiten und flexibel zu reagieren, schränkt die Aktionsfreiheit der 

Mitarbeitenden zusätzlich ein, die über ein Anstellungs- oder Beamtenverhältnis verfügen und 

somit in Abhängigkeit stehen. Obwohl der Großteil der Arbeit aus dieser reaktiven Position 

erfolgt, haben die WD in den letzten Jahren damit begonnen, proaktive Akzente zu setzen. Es 

ist jedoch fraglich, inwieweit eine Neupositionierung und Öffnung erwünscht und umsetzbar 

ist.  

 Die Prozesstransparenz der WD fällt wenig überraschend gering aus. Auch wenn durch 

den Leitfaden die allgemeinen operativen Strukturen definiert sind, ergeben sich für jeden Ein-

zelfall eigene Vorgaben, die aus der individuellen Beauftragung erfolgen. Durch die stark aus-

geprägte Diskretion ist darüber hinaus nicht ersichtlich, zu welchen wissenschaftspolitischen 

Themen die WD aktuell aktiv sind. Einblick in die Arbeit der Beratenden erhält die Öffentlichkeit 

nur durch gezielte Anfragen. Vollständig im Dunkeln bleibt dabei die Formulierung und Her-

kunft der Beauftragung. 

 Ebenfalls nicht aufgedeckt sind potenzielle Interessenvertretungskonflikte. Dies ist zum 

einen auf die mangelhafte Prozess- und Strukturtransparenz zurückzuführen. Es ist nicht ein-

mal veröffentlicht, wie viele Personen aktuell bei den WD angestellt sind. Eine Übersicht der 

Mitarbeitenden oder deren Zuordnungen zu den jeweiligen Fachbereichen wurden bislang nie 

veröffentlicht. Auch wird bei den Publikationen des Fachbereichs 8 nicht abgedruckt, wer die 

Ausarbeitung verfasst hat. Anders sieht das nur bei proaktiven Formaten aus. Da hier explizit 
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die Öffentlichkeit adressiert wird, können Autorinnen und Autoren offengelegt werden.1107 In 

manchen Fällen werden diese jedoch auch in diesen Formaten verdeckt.1108 Für alle Publika-

tionen der WD wurde im Leitfaden festgehalten, dass klar zwischen Wiedergabe von Informa-

tionen und Werturteilen der Verfassenden zu unterscheiden ist und diese entsprechend zu 

markieren sind. 

 Aufgrund der Intransparenzen und der Vertraulichkeitsverpflichtungen fällt es schwer, 

den konkreten Grad der Politisierung einzuschätzen. Sowohl die eingeforderte Flexibilität und 

Anpassung an die Anfrageseite als auch die Steuerbarkeit durch Quellenselektion und die 

übersichtlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen lassen die Schlussfolgerung zu, dass die WD 

potenziell stark politisierbar sind. Auf der anderen Seite führt gerade der hohe Diskretionsgrad, 

zusammen mit der geringen öffentlichen Präsenz der WD, dazu, dass diese Effekte zumindest 

in der Außenwirkung abgeschwächt werden. Die parlamentsinternen Reaktionen wären nur 

spekulativ einzuschätzen. 

 Die Publikationsrechte der WD sind eingeschränkt. Abseits von Anfragen über das In-

formationsfreiheitsgesetz und den Formaten, die proaktiv bespielt werden, bedeutet die Ver-

traulichkeitsverpflichtung, dass eine Publikation nur nach Freigabe der MdB erfolgt. Hinzu 

kommt die Sperrklausel von vier Wochen. Ungewünschte Erkenntnisse können somit unter-

drückt werden. Es werden nur „ausgewählte“1109 Arbeiten der WD publiziert. Auch im Fall einer 

Veröffentlichung erfolgt diese nicht vollumfänglich. Beispielsweise Namen, Kennzahlen und 

natürlich geheimdienstliche Informationen können vorenthalten werden, ebenso Anhänge zu 

den Ausarbeitungen.1110 Die Namen der Beratungsempfangenden und der konkrete Auftrag 

werden nicht offengelegt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung präsentieren die 

WD die Veröffentlichung der Gutachten als deliberativen Akt, der sich proaktiv an die Öffent-

lichkeit richtet.1111 Die kostenlose und digitale Bereitstellung der Unterlagen entsprechen dabei 

natürlich wiederum diesem Gedanken. 

 

6.2.5.) Schritt 3 – Beurteilung  

Die WD sind institutionalisierte Wissensdienstleistende, die auf externe Expertise angewiesen 

sind. Die Mitarbeitenden verfügen zwar zumeist über einen eigenen wissenschaftlichen Hin-

tergrund, sind aber nicht wegen einer ausgewiesenen Forschungskarriere dort beschäftigt. Sie 

 
1107 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Das Abfackeln (gas flaring) und Ablassen (gas venting) 

von Begleitgasen bei der Erdölförderung. Infobrief – WD 8 – 3010 – 047/12. Berlin, 2012. S. 1. 

Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Lichtverschmutzung. Aktueller Begriff – Nr. 10/15. Berlin, 

2015a. S. 2. 
1108 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Verschmutzung der Meere durch Mikroplastikpartikel. 

Infobrief – WD 8 – 3010 – 058/14. Berlin, 2015b. S. 1f. 
1109 https://www.bundestag.de/wissenschaftlichedienste (11.05.2018) 
1110 Vgl. WD 2016b, S. 13. 
1111 Vgl. https://www.bundestag.de/wissenschaftlichedienste (11.05.2018) 
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sind vor allem spezialisiert in der Aufarbeitung von Wissen und der Anpassung ihrer Arbeits-

erzeugnisse an die Bedürfnisse des Parlaments. Sie folgen dabei dem Ansatz, eine maximale 

Breite mit möglich geringem Umfang abzubilden. Die Mitarbeitenden verfügen häufig über ein 

gut ausgeprägtes Netzwerk, sind aber meistens nicht in der aktiven Forschung tätig. Die WD 

sind nur vereinzelt medienpräsent und in diesen Fällen werden individuelle Mitarbeitende für 

gewöhnlich nicht beim Namen genannt. Stattdessen stehen die Institution und dessen Ent-

scheidungen, für die sie ihre Leistungen erbringen, im Blickpunkt. Auch wenn immer mehr 

Arbeiten der WD öffentlich verfügbar sind, bleiben die MdB das Zielpublikum und die Ausar-

beitungen nur im begrenzten Maße für die Gesellschaft wirksam. Diese Funktion könnte, dank 

der proaktiven Vorstöße der letzten Jahre, gegebenenfalls ausgebaut werden. An der Fähig-

keit, publikumsorientiert zu schreiben, dürfte es nicht scheitern.  

 Die internen Strukturen der WD sind von außen derzeit nicht umfassend einsehbar. Die 

Schaffung der Perspektivenvielfalt liegt in der Verantwortung der Fachbereiche sowie der Au-

toren, die für die Auswahl der Quellen zuständig sind. Durch diese und die interne Kooperati-

onsfähigkeit sind die WD auch dazu in der Lage, interdisziplinäre Projekte zu bearbeiten. Sie 

verfügen über ein klares Mandat, das entsprechend kommuniziert und dessen Verfahrens-

wege in einem Leitfaden festgelegt sind. Über diesen und die Hotline W ist für die MdB der 

einfache Zugang zu den WD gewährleistet.  

 Als Verwaltungseinheit des Parlaments sind die WD auch in den Räumlichkeiten des 

Bundestags untergebracht und von dessen Budget abhängig. Sie sind damit stark institutiona-

lisiert und auf die Empfängerinnen und Empfänger ihrer Beratung angewiesen. Die fehlende 

Distanz schwächt die Leistungsfähigkeit der WD. Es liegt jedoch auf der Hand, dass die Wah-

rung von Distanz nicht zu den Zielsetzungen der internen Parlamentsberatung zählt.  

 Die originäre Aufgabe der WD ist die Politikerberatung, die Deliberation nur ein Neben-

produkt. Dennoch wird dieser Leistungsbereich in den letzten Jahren zum Teil bewusst und 

zum Teil unfreiwillig ausgebaut. Partizipative Formate werden noch nicht gezielt eingesetzt. 

Das Forum-W, das zwar öffentlich übertragen wird, schafft lediglich eine Plattform für den Aus-

tausch zwischen Politik und Wissenschaft. Die WD bleiben dennoch eine interne Verwaltungs-

einheit mit Beratungsaufgaben, die entsprechend ihrer Selbstdarstellung auch gesellschaftli-

che Stellgrößen berücksichtigen muss, um das vermittelte Wissen zu kontextualisieren. Die 

Umsetzung ist aber für jeden Einzelfall unterschiedlich, ein strukturierter Ansatz existiert nicht. 

 Die Verantwortungsstrukturen in den WD sind einseitig veranlagt. Die Beauftragung 

wird vertraulich behandelt, die Identität der Gutachtenden zumeist auch, außer wenn es sich 

um ein proaktives Format handelt. Die individuellen Autorinnen und Autoren, die Fachbe-

reichsleitungen und die Leitung des Bundestags sind die Verantwortungsinstanzen. Eine öf-

fentlichkeitsbezogene Rückkopplung diesbezüglich gibt es nicht.  
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Es gibt auch kein Outreach-Programm der WD. Wissenspopularisierung betreiben sie 

nur im geringen Umfang, dafür jedoch seit längerer Zeit bereits proaktiv durch spezielle Publi-

kationsformate, um diskursrelevante Begriffe bekannt zu machen. Vereinzelte Ausarbeitungen 

werden jedoch erst seit der entsprechenden gerichtlichen Anweisung publiziert.  

 Die WD verlassen sich auf ihre internen Strukturen zur Qualitätssicherung. Diese müs-

sen auch bei der Sichtung und Kondensierung der gelieferten Expertise greifen. Der Leitfaden 

legt Strukturen und Vorgaben fest, regelt jedoch nur die generelle Prozesstransparenz, die für 

jeweils individuelle Vorgänge nicht gewährleistet werden kann. Als Dienstleistende des Parla-

ments arbeiten die WD vertraulich, Intransparenzen können schlichtweg nicht beseitigt wer-

den. Unter dem Strich bleibt stehen, dass die WD potenziell stark politisierbar sind. 

 Vertraulichkeit ist also eine der Schlüsselkompetenzen der WD. Dies wird auch durch 

die vierwöchige Sperrfrist der Ausarbeitungen gestützt. Die WD selbst besitzen kein direktes 

Publikationsrecht für ihre Ausarbeitungen. Online verfügbare Gutachten werden nicht vollum-

fänglich veröffentlicht. Einzelne Informationen, wie beispielsweise Kennzahlen, Namen oder 

Autorinnen und Autoren werden geschwärzt, Anlagen nicht beigefügt.  

Die WD sind die wohl wichtigste interne Politikberatungsinstanz in der Bundesrepublik, 

welche die Informationslücke zwischen Exekutive und Legislative schließen soll. Es ist daher 

nicht verwunderlich, dass die Konsensorientierung gering ausfällt und die Verbreiterung der 

Wissensbasis im Fokus steht. Es ist dabei das selbsterklärte Ziel, möglichst alle relevanten 

Perspektiven einzubeziehen. Dies erfolgt jedoch nicht strukturiert durch das institutionelle De-

sign, sondern geschieht durch die individuelle Auswahl und Zusammenfassung der Quellen 

für jeden einzelnen Beratungsfall. Das Gelingen dieses Vorgangs ist entscheidend für den 

Perspektivenpluralismus, da die Besetzung der WD anhand anderer Kriterien erfolgt. 

Untypisch für deutsche Politikberatung sind die Laufzeiten der einzelnen Beratungs-

vorgänge. Die Leistungen der WD sind an die Taktung der Politik angepasst, für jeden Auftrag 

verändert sich der ausgehandelte Beratungszeitraum. Dieser kann von Stunden bis hin zu 

Wochen und Monaten wechseln. Die Hälfte der Anfragen können außerdem ad hoc am Tele-

fon gelöst werden. Die WD sind also stark reaktionsfähig, was auch dadurch begünstigt wird, 

dass sich die Mitarbeitenden auf ein gut ausgebautes Netzwerk berufen können. Der hohe 

institutionelle Rang der WD als Beratungseinrichtung des Bundestags trägt sicherlich hierzu 

bei. 

Der Gedanke hinter den WD, den informationellen Vorsprung der Exekutive abzu-

schmelzen, ist auch heute noch aktuell. Obwohl die internen Kapazitäten seit Jahren ausge-

baut werden, ist hierzulande die Versorgung der Parlamentsmitglieder mit Fachwissen häufig 

noch ausbaufähig. Für die 1960er war die Einrichtung der WD ein ungewöhnlicher Vorstoß. 

Auch heute noch für Deutschland untypisch ist die starke Nutzung externer Expertise. Im Fall 
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der WD ist das natürlich selbsterklärend, da ihre Funktionsfähigkeit davon abhängt. Die kos-

tenlose Veröffentlichung der Ausarbeitungen im Internet atmet auf den ersten Blick auch einen 

modernen Geist. Von einer öffentlich finanzierten Verwaltungsinstitution wäre aber, insbeson-

dere mit Blick auf das Informationsfreiheitsgesetz, ein anderer Weg auch nur schwer durch-

setzbar. Die Nutzung der digitalen Medien erfolgt jedoch leider nicht für dialogische Prozesse. 

Für die WD ist es generell möglich, die Gesellschaft abzubilden und ihre Interessenla-

gen bei relevanten Problemen zu adressieren. Die Realität hängt jedoch vom Anwendungsfall 

ab, der wiederum stark vom Beratungsauftrag vorgeformt wird. Dennoch gehört die für 

Deutschland wichtige lebensweltliche Kontextualisierung zu den expliziten Aufgaben der WD. 

Bei der deliberativen Funktion ist dies wiederum nicht der Fall, was aus ihrer Mandatierung 

und der institutionellen Verankerung auch klar hervorgeht. Dafür folgen die WD dem Leitbild 

der neutralen Wissensvermittlung von Fachkenntnissen. Das umfasst auch die aktuellen The-

men der deutschen Wissenschaftspolitik. Interessant ist, dass die WD über einen guten Zu-

gang zum TAB verfügen und in Risikofragen auf dessen Kompetenz verweist. Dasselbe gilt im 

Bereich der Ethikberatung, wo der Ethikrat als Instanz benannt wird. Die WD besitzen bei die-

sen Fragen nicht die Kompetenzen, um sie selbst zu adressieren, aber das Netzwerk und die 

Recherchekompetenzen, um sich diese extern zu organisieren. Zu öffentlichkeitsrelevanten 

Themen erfolgt dennoch keine Arenenbildung für einen gesamtgesellschaftlichen Austausch. 

Die WD können jedoch Themen proaktiv lancieren oder entsprechende Hinweise setzen. Es 

ist aber, aufgrund der undurchsichtigen internen Strukturen und Abstimmungsprozesse, nicht 

ersichtlich, auf wessen Initiative hin beispielsweise das Format „Aktueller Begriff“ mit welcher 

Stoßrichtung bespielt wird. 

Es zeigt sich, dass bei den WD der Fokus auf der klassischen Funktion der rationali-

sierenden Wissensvermittlung in Form von Politikerberatung liegt. In den letzten Jahren kann 

jedoch von einem gewissen Umbruch gesprochen werden. Die WD agieren mit speziellen For-

maten proaktiv und treten mit der Öffentlichkeit in Kontakt. Das erfolgt bislang unidirektional, 

Partizipation ist nicht vorgesehen. Aktuell wird ihnen das von der Öffentlichkeit auch nicht an-

gekreidet. Die WD haben den Vorteil, dass sie bei der Herzkammer der deutschen Politik an-

gesiedelt sind und erhalten hierdurch Legitimierung. Ihr institutioneller Status schützt bislang 

vor Kritik. Die mangelhafte Transparenz wurde jedoch in hoher richterlicher Instanz durchbro-

chen. Eine weitere Öffnung ist durch die eigentliche Aufgabe der Politikerberatung und die 

konservative Positionierung der Bundestagsverwaltung fraglich. Weitere Schritte müssten also 

von oben gewollt und vorangetrieben werden.  

Generell liegt bei den WD viel in den Händen der Parlamentsmitglieder, die großen 

Einfluss auf die Ausgestaltung der Beratungsprozesse haben. Sie können über Publikation 

oder Sperrung entscheiden und die Expertise durch ihre Fragestellung und die dazugehörigen 

Vorgaben formen. Der Zwang zur Publikumskonformität kann wiederum als Stärke der WD 
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ausgelegt werden. Die Annahmewahrscheinlichkeit und Anwendbarkeit ihrer Expertise liegen 

durch dieses System vergleichsweise hoch. Auf der anderen Seite ist diese Stärke auch eine 

klare Schwäche, da durch die Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Parlaments die Expertise 

politisiert werden kann. Dieser Umstand wiegt noch schwerer, da es nur wenige Qualitätssi-

cherungskontrollen für die Beratungsinstanz des Bundestags gibt.  

Gemessen an ihrem Mandat erfüllen die WD ihre Aufgabe dennoch gut. Gemessen an 

einem Maßstab, der auf die Politikberatung in der deutschen Wissenschaftspolitik ausgerichtet 

ist, zeigen sich jedoch eindeutige Mängel.  

 

6.3.) Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestags (EK) 

6.3.1.) Schritt 1 – Verortung und Kategorisierung 

Die Enquete-Kommissionen (EK) gehören zu den internen Beratungsinstanzen des Bundes-

tags.1112 Ähnlich wie die WD sind sie eine Antwort auf die politische Entwicklung und ihre Kom-

plexität in der Gegenwart. Nach 1949 gab es nur Untersuchungsausschüsse, die bei vermu-

tetem Fehlverhalten eingerichtet wurden. Mit steigendem Einfluss externer Kräfte auf das Par-

lament, der Professionalisierung des Lobbyismus und im Angesicht umfassender Fragekom-

plexe wollte man ein ausgleichendes Element einführen. Hierfür wurden zunächst allgemeine 

Ausschüsse eingerichtet, die mit externer Expertise arbeiteten. Anschließend ging man dazu 

über, korporative Kommissionen mit Sachverständigen und MdB zu besetzen. Ab den 1960ern 

wollte man so letztlich auch dem Informationsvorteil der Regierung entgegenwirken, womit die 

EK auch als weiteres Vehikel für den Ausgleich zwischen Exekutive und Legislative zu verste-

hen sind. Man wollte mit ihnen das Parlament gerade auch aus Sicht der Öffentlichkeit stärken 

und eine legitimierende Wirkung erzielen, um zu zeigen, dass der Bundestag rational und 

sachbezogen kompetent agiert. Durch den korporativen Charakter sollte zeitgleich die An-

wendbarkeit und Anschlussfähigkeit der Expertise gewährleistet werden. Am 18. Juni 1969 

wurden die EK im Zuge der Kleinen Parlamentsreform schließlich in die Geschäftsordnung 

des Bundestags aufgenommen.1113 

 Seit 1969 bis zum Ende der 14. Wahlperiode wurden 31 EK eingerichtet.1114 Bis zum 

Ende der 18. Wahlperiode kamen noch fünf weitere Kommissionen hinzu.1115 Von diesen sind 

 
1112 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Beratungsgremien bei der Bundesregierung und im Bun-

destag. Infobrief – WD 3 – 3000 – 372/10. Berlin, 2010. S. 45. 
1113 Vgl. Deutscher Bundestag (BT) (Hrsg.): Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestags. Schnittstellen zwischen Politik 

und Wissenschaft. 2. Auflage. Bonn, 2004. S. 7f. 
1114 Vgl. Feldkamp, Michael F.: Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1994 bis 2003. Ergänzungsband. 

Baden-Baden, 2005. S. 857. 
1115 Vgl. Redaktion Datenhandbuch im Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages (RDP): Datenhandbuch zur Geschichte 

des Deutschen Bundestages. Onlineausgabe seit 1990. Kapitel 8.10 - Enquete-Kommissionen. Stand: 13.11.2020. Berlin, 

2020a. S. 2ff. (https://www.bundestag.de/resource/blob/196186/5b8a499c083e8d5116776701408f56dc/Kapitel_08_10_En-

quete-Kommissionen-data.pdf, 04.12.2020)  
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sechs Stück aus wissenschaftspolitischer Perspektive relevant und werden zur Analyse her-

angezogen: Zukünftige Kernenergie-Politik (1979 – 1983), Chancen und Risiken der Gentech-

nologie (1984 – 1987), Einschätzung und Bewertung von Technikfolgen; Gestaltung von Rah-

menbedingungen der technischen Entwicklung (1984 – 1986, fortgesetzt durch die EK Gestal-

tung der technischen Entwicklung: Technikfolgenabschätzung und -Bewertung 1987 – 1989), 

Recht und Ethik der modernen Medizin (2000 – 2002), Ethik und Recht der modernen Medizin 

(2003 – 2005) sowie Internet und digitale Gesellschaft (2010 – 2013). Die EK wurden auf Basis 

der Herkunft des Einsetzungsbeschlusses aus dem ehemaligen Ausschuss für Forschung und 

Technologie (Kernenergie, Gentechnologie, Technikfolgenabschätzung) und ihrer themati-

schen Ausrichtung ausgewählt (Moderne Medizin I und II sowie Internet). Die am 26. Juni 2018 

eingesetzte EK Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche 

Potenziale kann aufgrund der frühen Phase während der Erstellung dieses Kapitels noch keine 

Berücksichtigung finden.1116 

 Politikberatung konstituiert sich für jede Situation neu. Auf EK trifft das in besonderem 

Maße zu, da ihr Mandat, ihre Besetzung und Prozesse vom Einsetzungsbeschluss, dessen 

Ausgestaltung sowie der politischen Verlaufssteuerung abhängig ist.1117 Als einziges Grundla-

gendokument kann die Geschäftsordnung des Bundestags herangezogen werden, über das 

sich allgemeine Aussagen treffen lassen. Ergänzend hierzu dienen einzelne Publikationen der 

WD sowie die Datenhandbücher des Bundestags. Weiterführende Aspekte müssen aus dem 

konkreten Arbeitsalltag der unterschiedlichen EK gewonnen werden, um ein im Durchschnitt 

verallgemeinerndes Urteil treffen zu können.  

 § 56 der Geschäftsordnung des Bundestags (GO-BT) regelt die Arbeit der EK. Dem-

nach können diese eingesetzt werden, wenn das Parlament für komplexe und wichtige Sach-

verhalte eine umfassende Entscheidungsgrundlage schaffen möchte.1118 Für eine sogenannte 

Mehrheitsenquete müssen eine Fraktion oder mindestens 5% der Parlamentsmitglieder einen 

Antrag auf Einsetzung stellen, dem der Bundestag mit einfacher Mehrheit zustimmen muss. 

Wenn ein Viertel der MdB die Einsetzung direkt beantragt, muss eine sogenannte Minderhei-

tenenquete eingesetzt werden.1119  Der Einsetzungsantrag muss die Beauftragung der EK de-

finieren.1120 

 
1116 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und DIE LINKE. Einsetzung einer Enquete-

Kommission „Künstliche Intelligenz - Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“. 

Drs. 19/2978. Berlin, 2018a. 
1117 Vgl. Deutscher Bundestag (BT) (Hrsg.): Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestags. Schnittstellen zwischen Politik 

und Wissenschaft. 2. Auflage. Bonn, 2004. S. 11. 
1118 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und Geschäftsordnung des Vermittlungs-

ausschusses (GO-BT). Stand: April 2020. Berlin, 2020. § 56 Abs. 1. (https://www.btg-bestellservice.de/pdf/10080000.pdf, 

04.12.2020.)  
1119 Vgl. BT 2004, S. 11. 
1120 Vgl. BT 2020, § 56 Abs. 1. 
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Um ihr Mandat zu erfüllen, betreiben die EK keine eigene Forschung, sondern führen 

nach Verständnis des Bundestags eine Untersuchung durch.1121 Hierbei sollen sie die „Aus-

wirkungen von technischen, ökonomischen, ökologischen oder gesellschaftlichen Entwicklun-

gen sammeln und auswerten.“1122 Als zentrales Arbeitsergebnis wird ein Abschlussbericht ver-

fasst, der Empfehlungen zur zukünftigen Gesetzgebung des Bundestags entwickeln soll.1123 

Dieser muss rechtzeitig vor dem Ende der Wahlperiode vorgelegt werden, damit die Ergeb-

nisse noch debattiert werden können. Falls dies nicht gelingt, muss ein Zwischenbericht vor-

gelegt werden, auf dessen Basis der Bundestag entscheidet, ob die EK fortgesetzt werden 

soll.1124 Die EK sind also keine dauerhaften Beratungsgremien, sondern zeichnen sich durch 

das „Prinzip der Diskontinuität“ aus.1125 

 Auch wenn es nicht eindeutig aus der GO-BT hervorgeht, setzen sich die Kommissio-

nen aus externen Sachverständigen (SV) und MdB zusammen, was sie von Untersuchungs-

ausschüssen unterscheidet.1126 Die Gesamtzahl der Mitglieder ist Verhandlungssache der 

Fraktionen und wird im Einsetzungsbeschluss festgelegt. Es bleibt den Fraktionen überlassen, 

die Verteilung ihrer Mitglieder zu bestimmen, es muss jedoch zumindest ein MdB entsendet 

werden. Für gewöhnlich spiegelt die Besetzung einer EK durch die Parlamentsmitglieder das 

Kräfteverhältnis im Bundestag wider. Für die parlamentarischen Mitglieder werden auch stell-

vertretende Mitglieder benannt. Die SV, für gewöhnlich Personen aus der Wissenschaft oder 

der Praxis, werden von den Fraktionen benannt und durch den Bundestagspräsidenten oder 

die Bundestagspräsidentin berufen, der oder die sie auf Antrag auch wieder abberufen kann. 

Gemäß GO-BT sollte eine Gesamtzahl von neun nicht überschritten werden, was aber in der 

Vergangenheit gelebte Realität war. Für gewöhnlich stellen die Fraktionen Einvernehmen über 

die Zahl und die Benennung der SV her. Alternativ greift sonst auch hier die Verteilung auf 

Basis der Fraktionsstärke.1127 

 Auch wenn die GO-BT keine Unterschiede zwischen den Kommissionmitgliedern vor-

sieht, unterscheiden sich die Befugnisse der MdB und der SV in einzelnen Stellen. Zum einen 

dürfen nur MdB Sitzungen der Kommission leiten, auch wenn die SV Expertinnen oder Exper-

ten für das entsprechende Feld sind. Dies ist mit dem stellvertretenden Hausrecht des Bun-

destagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin begründet. Darüber hinaus ist es vorge-

sehen, dass nur parlamentarische Mitglieder auf Delegationsreisen gehen. Außerdem werden 

 
1121 Vgl. Schindler, Peter: Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestags: 1949 bis 1999. Gesamtausgabe in drei 

Bänden. Baden-Baden, 1999. S. 2270ff. 

Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Sachstand - Fragen zu parlamentarischen Untersuchungs-

ausschüssen und Enquete-Kommissionen - WD 3 – 3000 – 212/16 – 201. Berlin, 2016c. S. 3. 
1122 WD 2010, S. 45. 
1123 Vgl. ebd.  
1124 Vgl. BT 2020, § 56 Abs. 4. 
1125 Vgl. WD 2016c, S. 3. 
1126 Vgl. ebd. 
1127 Vgl. BT 2004, S. 11ff 

Vgl. BT 2020, § 56 Abs. 2 und Abs. 3. 
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für SV keine Stellvertretungen benannt. Aus Sicht des Bundestags und seiner Verwaltung glei-

chen sich die sonstigen Rechte und Pflichten.1128 

 Eine EK wird für gewöhnlich mit dediziertem Personal und einem Sekretariat ausge-

stattet, um die Arbeit der Kommission zu koordinieren und zu unterstützten. Neben einer Bü-

roleitung werden der Kommission Sachbearbeitungen, Assistenzen und mindestens ein Refe-

rent zur Verfügung gestellt. Je nach Thema kann auch mehr Personal aus der Bundestags-

verwaltung abbestellt werden.1129  

  EK können externen Sachverstand anfragen, wenn die eigenen Kapazitäten in be-

stimmten Fragen nicht ausreichen, Spezialwissen gefragt ist, zusätzliche Perspektiven berück-

sichtigt werden sollen oder Forschungsbedarf identifiziert wird.1130 Die Externen müssen nicht 

zwangsläufig aus der Wissenschaft stammen. EK können generell auch Alltagsexpertinnen 

und -experten anfragen, konkrete Vorgaben diesbezüglich wurden bislang aber nicht verfasst. 

Das Kooperations- und Partizipationsgefüge hängt somit auch von der Ausgestaltung und Be-

setzung der EK ab. Mit der EK Internet versuchte man hierbei zuletzt, neue Formate zu erpro-

ben und frische Impulse für die Politikberatung zu setzen.1131 

 

Temporale Klassifikation 

Eine EK kann als reaktives Gremium mit proaktivem Auftrag beschrieben werden. Im Parla-

ment wird eine Entwicklung beobachtet, durch die der Bedarf entsteht, den Status Quo abzu-

bilden. Die EK analysiert den Untersuchungsgegenstand und generiert Expertise, die mit Blick 

auf zukünftige Gesetzgebungsprozesse oder Entscheidungen Handlungsempfehlungen und 

Hinweise umfasst. Eine proaktive Initiation ist durch den nötigen Einsetzungsbeschluss zu-

nächst nicht möglich, kann durch den Ausgestaltungsspielraum aber später im Beratungsver-

lauf erfolgen. EK analysieren hierbei zum einen ex post, sind in ihrer Aufgabe aber primär auf 

die ex ante Vorbereitung der parlamentarischen Entscheidungsfindung ausgerichtet.1132 Auf 

das Prinzip der Diskontinuität wurde bereits hingewiesen, EK werden demnach ad hoc einge-

setzt. Der institutionelle Rahmen, ein solches Gremium einzusetzen, ist hingegen dauerhaft.  

 

Direktionale Klassifikation 

Der Einsetzungsbeschluss einer EK stellt klar, zu welchem Zweck sie eingesetzt wird und wel-

che Aufgaben zu erfüllen sind. Als Arbeitsergebnisse sind durch die GO-BT Zwischen- und 

Abschlussbericht vorgesehen. Über die Ausgestaltung des Beratungsprozesses, öffentlich-

 
1128 Vgl. BT 2004, S. 13f. 
1129 Vgl. WD 2016c, S. 3. 
1130 Vgl. ebd., S. 4. 
1131 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD): Sachstand – Die Öffnung der Parlamente im Sinne der 

Förderung der Bürgerbeteiligung – Neue Entwicklungen im Deutschen Bundestag – WD 3 – 3000 – 127/17. Berlin, 2017d. S. 4. 
1132 Vgl. Schindler 1999, S. 2249. 
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keitswirksame Elemente, wie beispielsweise Anhörungen, die im Parlamentsfernsehen über-

tragen werden, oder eine medienwirksame Präsentation der EK, kann eine indirekte Wirkung 

erzielt werden. Das Primärziel ist jedoch die direkte Unterstützung der parlamentarischen Ent-

scheidungsfindung gemäß § 56 Abs. 1 GO-BT. Durch die gemeinschaftliche Besetzung mit 

MdB und SV, die auch aus der Praxis oder der Wissenschaft stammen, können EK als korpo-

ratistisch eingestuft werden. Als Kommission des Bundestags sind sie außerdem zu den inter-

nen Beratungsinstanzen zu zählen. Auch wenn es vereinzelte öffentliche Sitzungen oder An-

hörungen gibt, erfolgt daher der Großteil der Arbeit einer EK im nicht öffentlichen Bereich. Mit 

der EK Internet hat man versucht, dieses Muster zu durchbrechen. 

 

Funktionale Klassifikation 

Eine EK verfügt nur über einen beschränkten Grad an Vertraulichkeit. Bereits ihre Einsetzung 

wird öffentlich diskutiert, ebenso mögliche Zwischen- und Arbeitsberichte, die Aufschluss über 

Formate, Strukturen und Prozesse geben. Generell gilt dennoch für alle Mitglieder der Kom-

mission einer Verschwiegenheitspflicht und die Geheimschutzordnung des Bundestags muss 

beachtet werden.1133 Auch die informellen Gespräche und Abstimmungen im Parlament blei-

ben vertraulich. Mit der Publikation von Erfahrungsberichten hat die EK Internet hier ebenfalls 

mit der Norm gebrochen und die persönlichen Einschätzungen einzelner SV in den Abschluss-

bericht einfließen lassen. Diese geben einen tiefen Einblick in die Interna des Gremiums und 

die Gravitationskräfte des Parlaments.1134 Somit sind EK im Bereich der Politikberatung anzu-

siedeln, wobei eine gesellschaftsberatende Funktion nur ein Nebeneffekt ist. Das klare Ziel-

publikum sitzt im Bundestag. Die EK Gentechnologie fasste sein Publikum hingegen noch wei-

ter und formulierte seine Empfehlungen auch gegenüber der Bundes- und den Landesregie-

rungen.1135 

  

6.3.2.) Schritt 2 – Expertise  

Das funktionale Hauptaugenmerk bei EK liegt auf der Vorbereitung politischer Entscheidungen 

durch die Aufbereitung komplexer Themenfelder für die parlamentarische Debatte. In wissen-

schaftspolitischen Fragen wurden bisher vor allem Fragestellungen untersucht, die mit Risiken 

und Wertenfragen verbunden waren. Auch wenn die Gesellschaft nicht das eigentliche Ziel-

publikum der EK sind, entfalten sich durch ihre Empfehlungen schlussendlich auch dort Ef-

fekte. Zum einen natürlich durch die Gesetzgebung und Entscheidungen des Bundestags, zum 

anderen durch die Einbeziehung Praxisangehöriger oder betroffener Personen und natürlich 

durch die Publikation der Berichte sowie die Übertragung einzelner Anhörungen und Debatten. 

 
1133 Vgl. BT 2004, S. 14. 
1134 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Schlussbericht der Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“. Drs. 17/2550. 

Berlin, 2013. S. 19ff. 
1135 Vgl. BT 1987, S. 138f. 
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Die Wirkungsmächtigkeit im gesamtgesellschaftlichen Diskurs entfaltet sich jedoch nur be-

grenzt. Das institutionelle Design stellt aber auch nicht auf dieses Ziel ab. 

Durch den externen Sachverstand und die verbreiterte Wissensbasis rationalisieren die 

EK die politische Entscheidungsfindung. Eine Entpolitisierung findet jedoch nicht statt. Die Be-

nennung der SV ist, neben der fachlichen Eignung, dadurch geprägt, dass Personen ausge-

wählt werden, die mit ihrer Position die Ausrichtung der Fraktion auf ein Thema unterstüt-

zen.1136 Positiv verargumentiert lässt sich diese Ausgangslage als förderlich für eine abwechs-

lungsreiche Debattenkultur auslegen. Diese wird ebenfalls dadurch befördert, dass die fachli-

chen Hintergründe der SV divers sind und die Breite der Diskurse wiedergeben.1137 Auch die 

Auswahl des externen Sachverstands, beispielsweise für Anhörungen, bildet eine große Per-

spektivenvielfalt ab.1138 

Die SV stammen zum überwiegenden Teil aus der Wissenschaft.1139 Ihre Ernennung 

erfolgt, neben den erwähnten politischen Faktoren, auf Basis ihrer wissenschaftlichen Kennt-

nisse und ihres Renommees. Die anderen berufenen Mitglieder qualifizieren sich über ihre 

praktischen Erfahrungen.1140 Die EK Internet nimmt auch hier eine Sonderposition ein und be-

tont den Praxisbezug der SV. Zu den berufenen Mitgliedern gehörten „IT-Unternehmer, Pro-

grammierer, Journalisten, Künstler und Historiker, Juristen, Lehrer, Wissenschaftler, Blogger, 

Ingenieure, Gewerkschafter und Verbandsvertreter. Insgesamt waren 29 Berufe vertreten.“1141 

Medienpopularität ist, allgemein beobachtet, kein notwendiges Kriterium, um als SV ausge-

wählt zu werden.  

Mit der gemeinschaftlichen Besetzung des Gremiums durch MdB und SV soll die An-

wendbarkeit der Expertise gewährleistet werden. In seinem Abschlussbericht legt die EK Gen-

technologie die Kontrolle dieser Funktion idealtypisch direkt in die Hände der Abgeordne-

ten.1142 Auch die Sprache und Form der Berichte sind parlamentsorientiert und einem sachli-

chen Duktus verfasst. Der Umfang der Expertise schwankt und ist von der Mandatierung sowie 

der Vollständigkeit der Beratungsprozesse abhängig. Der Abschlussbericht der EK Gentech-

nologie umfasste beispielsweise über 350 Seiten und konnte seine Arbeit abschließen. Die EK 

 
1136 Vgl. BT 2004, S. 13. 
1137 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Bericht der Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“. Über den Stand 

der Arbeit. Drs. 15/5980. Berlin, 2005. S. 9. 

Vgl. BT 2013, S. 6. 
1138 Vgl. BT 1987, S. 3f. 

Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Schlussbericht der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“. Drs. 

14/9020. Berlin, 2002b. S. 257ff. 
1139 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Bericht der Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie-Politik“. Drs. 9/2438. Bonn, 1983. 

S. 5 

Vgl. BT 1987, S. 2. 

Vgl. BT 2005, S. 85f. 
1140 Vgl. BT 2004, S. 13. 
1141 BT 2013, S. 6. 
1142 Vgl. BT 1987, S. 311. 



224 
 

Ethik und Recht konnte seine Arbeit aufgrund von Neuwahlen hingegen nicht abschließen, 

sodass die finale Publikation nur 115 Seiten und keine Empfehlungen umfasst.1143  

Die Empfehlungen einer EK ergeben sich aus den Berichten, die in den Arbeitsgruppen 

erarbeitet und in der Kommission abgestimmt werden. Die Expertise wird also durch das Gre-

mium erarbeitet und durch dieses auf Konsensbasis verabschiedet. Für abweichende Positio-

nen ist es möglich, dass Sonder- und Minderheitenvoten oder Stellungnahmen mit den Berich-

ten abgedruckt werden.1144 Diese können durchaus Sprengkraft besitzen. In der EK Moderne 

Medizin I kam es über das Themenfeld Allokation zum Zerwürfnis, der im Abschlussbericht 

festgehalten wurde. Aus Sicht der CDU/CSU hätte die Thematik nicht aufgenommen werden 

sollen, dem die SPD widersprach. Die FDP gab hingegen zu Protokoll, dass sie dem gesamten 

Bericht nicht zustimmen kann.1145 Eine EK spricht somit nicht immer mit einer Stimme. 

Ihre Besetzung und die Möglichkeit, externe Expertise hinzuzuziehen, eröffnet einer 

EK die Möglichkeit, auf umfassende Wissensbestände zurückzugreifen oder diese anzufra-

gen. Zur parlamentsgerechten Aufbereitung gehört dabei auch die überblickende Vermittlung 

des aktuellen Sachstands.1146 Fragestellungen, die auf Rand- und Spezialwissen abstellen, 

können durch diese Möglichkeiten ebenfalls bearbeitet werden.  

Die wissenschaftspolitischen Themen, die bisher von EK untersucht wurden, zeichnen 

sich auch durch einen starken interdisziplinären Bezug aus.1147 Dieser ergibt sich aus der Kom-

plexität überlappender Forschungsfelder und wissenschaftlicher Herausforderungen sowie 

dem Gesellschaftsbezug der Fragestellungen, die beispielsweise rechtliche, wirtschaftliche 

oder ethische Wissensbestände erfordern. Durch die SV, die aus der Praxis stammen und die 

Möglichkeit, über Stellungsnahmen oder Anhörungen auch Erkenntnisse aus nichtwissen-

schaftlichen Bereichen zu inkorporieren, können EK auch mit praktischem Wissen aufwarten. 

Betroffene sowie andere Alltagsexpertinnen und -experten können ebenfalls einbezogen wer-

den. In welchem Maße dies erfolgt, ist jedoch von der Prozessgestaltung abhängig. So konnte 

es vorkommen, dass im Rahmen der Enquete Moderne Medizin II über besonders verletzliche 

Patientinnen und Patienten diskutiert wurde, aber keine Vertretung der Betroffenenperspektive 

 
1143 Vgl. BT 2005, S. 9. 
1144 Vgl. BT 1987, S. 314ff. 

Vgl. BT 2002b, S. 209ff. 
1145 Vgl. BT 2005, S. 112ff. 
1146 Vgl. BT 1987, S. 3. 

Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und F.D.P – Einsetzung 

einer Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“. Drs. 14/3011. Berlin, 2000. S. 1. 
1147 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses für Forschung und Technologie (17. 

Ausschuß) zu dem Antrag der Fraktionen SPD und FDP – Drucksache 8/2353 – Einsetzung einer Enquete-Kommission „zu-

künftige Energiepolitik“ und zu dem Antrag der Fraktion CDU/CSU – Drucksache 8/2374 – Einsetzung einer Enquete-Kommis-

sion „Zukünftige Kernenergie-Politik“. Drs. 8/2628. Bonn, 1979. S. 1. 

Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Bericht der Enquete-Kommission „Einschätzung und Bewertung von Technikfolgen; Gestaltung 

von Rahmenbedingungen der technischen Entwicklung“ gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages vom 14. März 1985 – 

Drucksache 10/2937, 10/3022 – Zur Institutionalisierung einer Beratungskapazität für Technikfolgen-Abschätzung und -Bewer-

tung beim Deutschen Bundestag. Drucksache 10/5844. Bonn, 1986. S. 3. 

Vgl. BT 2013, S. 6. 
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eingeladen wurde.1148 In der Vorgänger-Enquete hingegen wurde im Zuge der Diskussion der 

Transplantationsmedizin eine Patientin als auch so bezeichnete Alltagsexpertin zu einer nicht-

öffentlichen Anhörung eingeladen.1149 

Letztlich gehört auch die Bereitstellung von Metaexpertise zu den Aufgaben einer EK, 

um die Anwendbarkeitswahrscheinlichkeit ihrer Arbeitsergebnisse zu erhöhen. Die EK Gen-

technologie verweist beispielsweise im Abschlussbericht auf Gesetze und Vorschriften, die 

von den vorgelegten Empfehlungen betroffen sind und demnach angepasst werden müss-

ten.1150 Abseits der eigentlichen Mandatierung adressiert die Kommission auch die Frage der 

Technikfolgenabschätzung durch EK und bewertet die bisherigen wissenschaftlich-techni-

schen EK, um Empfehlungen zu dieser Form der Politikberatung zu entwickeln.1151 Die EK 

Technikfolgenabschätzung legte schließlich konkrete Empfehlungen vor, wie man eine solche 

Institution einrichten könnte.1152 Der Anwendungsbezug kann bei einer EK sogar so weit ge-

hen, dass Aufforderungen an den Bundestag gestellt werden. So findet man im Abschlussbe-

richt der EK Moderne Medizin den Appell, Gentests ohne Zustimmung unter Strafe zu stellen 

oder ein Diskriminierungsverbot aufgrund genotypischer Merkmale zu erwirken.1153  

Die Zusammensetzung einer EK erfolgt über die oben beschriebenen Prozesse, die 

sich aus der GO-BT ergeben. Die hierzu nötigen Abstimmungen im Hintergrund sind intrans-

parent, erst das Endergebnis wird öffentlich gemacht. Darüber hinaus wurde in der Vergan-

genheit in den Berichten nicht dargelegt, welcher SV durch welche Fraktion berufen wurde, es 

erfolgte nur eine tabellarische Auflistung.1154 Ungefähr seit der Jahrtausendwende hat sich die 

Praxis etabliert, die Verbindung zwischen SV und Fraktion aufzuzeigen.1155 Da die Berufung 

der SV zwar überwiegend, aber nicht nur auf fachlicher Basis erfolgt, büßt die EK an fachlicher 

Robustheit ein, was mit der höheren Anschlussfähigkeit der Expertinnen und Experten jedoch 

aufgewogen werden kann. Über die Inkorporation von Interessenbeteiligten kann der wertvolle 

Perspektivenpluralismus hergestellt werden, der auch die wissenschaftliche mit der gesell-

schaftlichen Seite harmonisiert. Die Pluralität des Gremiums ist jedoch nicht durch das institu-

tionelle Design gemäß GO-BT vorgegeben, sondern wird durch die gelebte Praxis mit Leben 

 
1148 Vgl. BT 2005, S. 115. 
1149 Vgl. BT 2002b, S. 260. 
1150 Vgl. BT 1987, S. 402. 
1151 Vgl. BT 1987, S. 310ff. 
1152 Vgl. BT 1986, S. 5ff. 
1153 Vgl. BT 2002b, S. 176. 
1154 Vgl. BT 1983, S. 5 

Vgl. BT 1987, S. 2. 

Vgl. BT 1986, S. 3. 
1155 Vgl. BT 2002b, S. 255. 
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gefüllt. Der Einsetzungsbeschluss definiert eine Rahmung, der durch spezifische Schwer-

punkte ergänzt wird.1156 Die EK nimmt ihn als Grundlage, um anschließend sein „Aufgaben-

verständnis“1157 zu konkretisieren. Dass der Beschluss bereits die Arbeitsfähigkeit des Gremi-

ums einschränken kann, hat sich bei der Internet-Enquete gezeigt. Sie bestand aus 17 MdB 

und 17 SV, die ein zu weites und mit Spiegelstrichen unglücklich formuliertes Mandat erhielten. 

Dies führte zu einer Vielzahl an Aufgabenfeldern, die schließlich nicht abgearbeitet werden 

konnten und dazu, dass viele Themen nicht im Plenum behandelt werden konnten. Als Resul-

tat litt auch die Qualität der einzelnen Gewerke.1158  

Wie bereits dargelegt wurde, wird eine EK als Reaktion auf Beratungsbedarf durch das 

Parlament eingesetzt, kann anschließend aber zukünftige Entwicklungen einschätzen sowie 

auf Handlungsbedarfe hinweisen. Das institutionelle Design sieht hierbei kein Initiativrecht vor. 

Der proaktive Anspruch, vorausschauend Probleme zu identifizieren und in den Empfehlungen 

zu adressieren findet sich nur in Publikationen der EK.1159 Eine entsprechende Anpassung der 

GO-BT erscheint jedoch unwahrscheinlich, da die Kontrolle über die Kommissionen, die ja als 

Instrument des Bundestags eingerichtet wurden, nicht in den Händen des Parlaments bleiben 

wird. Die Distanz von Beratenden und Beratenen ist folglich nicht vorhanden, zumal die Kom-

missionen auch korporatistisch besetzt werden. Auch wenn es, im Gegensatz zu den Unter-

suchungskommissionen, keine spezifische gesetzliche Regelung gibt, sind die EK durch die 

GO-BT institutionell verankert. Es greifen die formellen Bestimmungen des Bundestags. Auch 

in ihrer eigenen Wahrnehmung sind EK im Alltag durch die parlamentarischen Strukturen und 

Vorgaben geprägt.1160 

Die Bereitstellung des Sekretariats und des zugehörigen Personals ist ebenfalls nicht 

in § 56 GO-BT festgehalten. Auch die Einsetzungsbeschlüsse geben diesbezüglich keinen 

Aufschluss. Die Kostenfrage wird in diesen ebenfalls ausgeklammert oder nicht diskutiert.1161 

Die Festlegung der Funktion des Sekretariats liegt auch in der Hand der Kommission. Aus den 

Berichten geht dabei hervor, dass diesen eine verantwortungsvolle Position zukommt. So ließ 

 
1156 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses für Forschung und Technologie zu dem 

Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und der Fraktion Die Grünen – Drucksache 10/2383 - Technikfolgenabschätzung 

und -bewertung und zu dem Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 10/2517 – Gestaltung der technischen Entwicklung; 

Technikfolgenabschätzung und -bewertung. Drs. 10/2937. Bonn, 1985. S. 3. 

Vgl. BT 2000, S. 1. 
1157 Vgl. BT 1986, S. 3. 
1158 Vgl. BT 2013, S. 19f, 27 und 30. 
1159 Vgl. BT 2005, S. 2. 

Vgl. BT Berlin 2013. S. 4. 
1160 Vgl. ebd., S. 9. 
1161 Vgl. BT 1979, S. 2. 

Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN. Einsetzung einer 

Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“. Drs. 17/950. Berlin, 2010a. 
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die EK Kernenergie das Sekretariat eigenverantwortlich Berichte verfassen, die in den Materi-

alband eingingen.1162 Die EK Gentechnologie sprach wiederum von einem „wissenschaftli-

chem Sekretariat“1163, das durch seine gute Vernetzung für die Arbeit der Kommission wichtig 

gewesen ist.1164 Aus Sicht der EK Moderne Medizin II wiederum dient das Sekretariat der Un-

terstützung der „organisatorischen und administrativen Kommissionsgeschäfte sowie zur wis-

senschaftlichen Zuarbeit“1165. 

Auch Fragen der Qualitätssicherung werden nicht explizit im institutionellen Design der 

EK beantwortet. Sie ergeben sich aus den Abstimmungsprozessen in den Projektgruppen und 

der gemeinsamen Redaktion der Berichte sowie den allgemeinen formellen Vorgaben des 

Bundestags. Sollte aus Sicht eines Kommissionsmitglieds eine verabschiedete Aussage un-

zutreffend sein, besteht die zusätzliche Möglichkeit, über Sondervoten eine Nachschärfung 

vorzunehmen. Die Kommissionsmitglieder sind ihrem Gewissen sowie ihren eigenen Ansprü-

chen unterworfen und müssen sich nach Abschluss der Beratungen ihren Fachkollegen stel-

len. Abseits der Regularien des Bundestags gibt es ansonsten keine Kontroll- und Schutzme-

chanismen, die das institutionelle Design vorsieht. Sollte Verbesserungs- oder Regulationsbe-

darf identifiziert werden, wird dieser für gewöhnlich hinter verschlossenen Türen durchgeführt. 

Die Internet-EK war hingegen ein öffentlicher Feldversuch für mehr Partizipation. Im Hinter-

grund, so die Wahrnehmung der SV, steuerte die Bundestagsverwaltung, zusammen mit kon-

servativen MdB gegen diese Öffnung der Kommission.1166 Wie bereits erwähnt, sollten bei den 

EK die Gravitationskräfte des Parlaments nicht unterschätzt werden. 

Außer zu Fragen der Internationalisierung der Wissenschaftspolitik und der Neuen 

Governance der Wissenschaft haben sich EK bereits in der Vergangenheit mit den aktuellen 

Herausforderungen auseinandersetzt. Dabei zeigt sich, dass diese Themen bereits seit Jahr-

zehnten auf der Agenda stehen. Im Rahmen der EK Kernenergie wurde beispielsweise die 

Debatte über das Strahlenrisiko der zivilen Nutzung der Atomenergie adressiert.1167 Die EK 

Chancen und Nutzen der Gentechnologie trägt die für Deutschland so wichtige Frage direkt 

im Namen und befasste sich auch mit dem Innovationspotenzial des lebenswissenschaftlichen 

Fortschritts.1168 Der EK Technikfolgenabschätzung ist es zu verdanken, dass die GO-BT um § 

56a erweitert wurde, wodurch die TFA institutionalisiert wurde.1169 Mit den EK Moderne Medi-

zin I und II wurde über Jahre hinweg die ethischen und rechtlichen Herausforderungen des 

 
1162 Vgl. BT 1983, S. 8. 
1163 BT 1987, S. 2. 
1164 Vgl. ebd., S. 312. 
1165 BT 2005, S. 13. 
1166 Vgl. BT 2013, S. 30f. 
1167 Vgl. BT 1983, S. 5 
1168 Vgl. BT 1987, S. 41ff. 
1169 Vgl. BT 1986, S. 5. 
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Fortschritts diskutiert und Empfehlungen erarbeitet, wie der unumgängliche Diskurs in der Öf-

fentlichkeit weitergeführt werden sollte.1170 Die Internet-EK wiederum war dem universellen 

Querschnittsthema Digitalisierung gewidmet und stellte hier vor allem auf die gesellschaftli-

chen Herausforderungen ab.1171 Die bisherigen EK, die sich mit wissenschaftspolitischen The-

men befasst haben, zeigen, dass sich das Gremium aus Sicht der Politik dafür eignet, die 

aktuellen Schwerpunktthemen direkt zu adressieren. 

 

6.3.3.) Schritt 2 – Deliberation  

Die Frage nach dem Selbstverständnis der EK lässt sich nur schwer mit einem der idealisierten 

Konzepte wiedergeben. Zunächst erscheinen sie als „Honest Broker“, da sie als breit aufge-

stelltes Gremium für die Verbesserung der Entscheidungsgrundlage und Erweiterung des Wis-

senshorizonts eingesetzt werden. Aufgrund der vorhandenen Intransparenzen entstehen je-

doch Leerstellen. Es ist nicht ersichtlich, was den politischen Scherkräften zum Opfer fällt. Die 

EK Internet wäre wiederum ein gutes Beispiel für das Konzept des „Civic Scientists“, auch 

wenn ein großer Teil des Sachverstands aus der beruflichen Praxis kam und die Kommission 

ein struktureller und prozeduraler Versuchsballon war. Auch die EK Moderne Medizin I und II 

wiederum trugen Themen in die Gesellschaft, was ebenfalls für einen „Civic Scientist“ spre-

chen würde. Schlussendlich bleibt eine EK aber ein internes Beratungsgremium des Bundes-

tags.  

 Bezüglich deliberativer Prozesse und Strukturen gibt die GO-BT keine Vorgaben für 

das institutionelle Design der EK. Auch dieser Aspekt muss durch die Abstimmungsprozesse 

im Vorfeld der Einsetzung und der Interpretation des Mandats ausgefüllt werden. In den wis-

senschaftspolitischen EK hat sich die Praxis eingeschliffen, die SV aus der Wissenschaft und 

der Praxis zu besetzen. Personen aus der breiten Bevölkerung, beispielsweise als Alltagsex-

pertinnen und -experten oder als betroffene Personen, haben bislang keinen Platz in einer der 

untersuchten Kommissionen selbst gefunden. Sie und andere Interessenbeteiligte werden 

über Anhörungen einbezogen, um den Lebensweltbezug zu verbessern. Diese Möglichkeit 

besteht ebenfalls über die Vergabe von Gutachten, durch Informationsgespräche, das Einho-

len von Stellungsnahmen und Delegationsreisen.1172 Aufgrund der Tatsache, dass alle EK auf 

gesamtgesellschaftliche Problemstellungen hinweisen, zeigt sich ein deliberatives Grundver-

ständnis. Auch in den Einsetzungsbeschlüssen der untersuchten EK finden sich entspre-

chende Verweise oder Arbeitsaufträge. Die EK Internet sowie Moderne Medizin I und II wid-

meten sich in besonderem Maße ihrem deliberativen Mandat.  

 
1170 Vgl. BT 2002b, S. 205. 
1171 Vgl. BT 2010a, S. 1ff. 
1172 Vgl. BT 2002b, S. 8. 



229 
 

 Dennoch sind EK nur eingeschränkt deskriptiv repräsentativ, da die SV auf fachlicher 

und politischer Basis durch die Fraktionen benannt werden. Dieser Umstand führt aber auch 

dazu, dass die gewünschte hohe Perspektivenkonvergenz zwischen Politik und Wissenschaft 

hergestellt werden kann. Die starke Prägung der EK durch die Kräfte des Parlaments schwächt 

jedoch die Verbindung der gesellschaftlichen, politischen und fachlichen Perspektiven. Der 

Modus der Politik schwächt, so die Erfahrung der SV der EK Internet, die Freiheit des besten 

Arguments, der Debatte und der Faktenlage ein. Diese Beobachtung fiel bei öffentlichkeitsge-

richteten Formaten besonders schwer aus.1173  

 Deliberative Praktiken finden bereits seit der EK Kernenergie Anwendung, waren je-

doch auf öffentliche Anhörungen beschränkt.1174 Gleiches trifft auf die EK Gentechnologie und 

Technikfolgenabschätzung zu.1175  Die öffentlichen Anhörungen sind nach wie vor ein wichti-

ges Format für die EK, an denen sich auch eine Entwicklung ablesen lässt. Mit steigendem 

Beratungsbedarf und der kritischer werdenden Öffentlichkeit wuchs der Zugriff auf das Format 

an. Zunächst verliefen zwei Wahlperioden, in denen EK allgemein keine öffentlichen Anhörun-

gen durchführten. Nach initialen vier Sitzungen in der 8. Wahlperiode stiegt die Zahl in den 

Jahren 1990 bis 1994 auf insgesamt 84 an. Anschließend nahm die Zahl in Richtung Jahrtau-

sendwende wieder ab. Unter der letzten rot-grünen Regierung wurden noch 23 öffentliche An-

hörungen durchgeführt. Mit Angela Merkel kehrte die Anzahl der Sitzungen bereits in der ers-

ten Legislaturperiode zurück zu dem Aufkommen der 1970er. Die Menge der öffentlich behan-

delten Themen folgte dieser Entwicklung.1176  

 Mit der EK Moderne Medizin I erfolgte ein Paradigmenwechsel. Dem Auftrag folgend, 

den Diskurs mit der Gesellschaft zu stärken, bediente man sich nun auch dem neuen Format 

der Dialogveranstaltungen und setzte das Internet ein, um über Foren und das Streaming von 

Konferenzen sowie die Bereitstellung von Informationen die Öffentlichkeit besser einzubin-

den.1177 Mit der EK Moderne Medizin II wurde dieser Ansatz fortgesetzt.1178 Der EK Internet 

wurde mit dem Einsetzungsbeschluss der Auftrag mitgegeben, „die Öffentlichkeit in besonde-

rem Maße in ihre Arbeit“1179 einzubinden. Außerdem sollte das Internet genutzt werden, um 

Vorschläge aus der Öffentlichkeit für die Arbeit der Kommission zu erhalten.1180 Dieser Bereich 

wurde ausdrücklich als „Experimentierfeld“1181 bezeichnet, das von der Zeppelin Universität 

 
1173 Vgl. BT 2013, S. 20 und 26. 
1174 Vgl. BT 1983, S. 7. 
1175 Vgl. BT 1987, S. 3ff. 

Vgl. BT 1986 S. 3. 
1176 Vgl. Schindler 1999, S. 2123. 
1177 Vgl. BT 2002b, S. 8. 
1178 Vgl. BT 2005, S. 107. 
1179 BT 2010a, S. 4. 
1180 Vgl. ebd.  
1181 BT 2013, S. 8. 
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mit Begleitforschung untersucht wurde.1182 Die Ergebnisse, wie sie die SV in ihren Erfahrungs-

berichten wiedergeben, waren ernüchternd. Die neu eingeführten Formate, beispielsweise der 

Blog, wurden von den Kommissionmitgliedern nicht genug genutzt. Außerdem erzielten die 

öffentlichen Veranstaltungen nur eine geringe Medienwirksamkeit. Auch die Beteiligung der 

Bevölkerung blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Seite enquetebeteiligung.de konnte im 

Laufe der Jahre 30.000 Besucher verzeichnen, die Beteiligung bei Abstimmungen blieb jedoch 

im unbedeutenden Bereich.1183 Generell hatte das Problem Bestand, dass auch über die 

neuen Formate nur ein kleiner Teil der Bevölkerung erreicht wurde. Die EK Internet konnte die 

digitale Spaltung ebenfalls nicht überwinden.1184 Zeitgleich gab es Widerstände aus dem Par-

lament. Auf Initiative der Regierungskoalition wurde die Öffentlichkeitsbeteiligung zunächst 

eingestellt und erst auf Bemühen der Kommission wieder eingeführt. Die Bundestagsverwal-

tung und konservative MdB steuerten gegen die Öffnung der Kommission und die Berücksich-

tigung der öffentlichen Vorschläge, da man die Unabhängigkeit des Mandats gefährdet sah. 

So könnte es auch als politisches Manöver verstanden werden, dass man der Öffentlichkeit 

zumeist finalisierte Texte zur Verfügung stellte und nicht früher zur Diskussion freigab. 1185  

 Das Experiment scheint somit nicht geglückt. Es zeigt sich, dass die Vereinbarkeit von 

politischer Führung und Partizipation in einer EK nur in begrenztem Umfang erfolgen kann. Mit 

der EK KI kann außerdem eine erneute Regression im Bereich Partizipation verzeichnet wer-

den. Der Einsetzungsbeschluss ist deutlich abgetönt: „Die Enquete-Kommission kann die Öf-

fentlichkeit ihrer Beratungen herstellen, dies gilt insbesondere für Anhörungen und Fachge-

spräche.“1186 Die Grünen legten einen Änderungsantrag zur Einsetzung der EK vor, mit dem 

die Öffentlichkeit erneut im großen Umfang beteiligt und ein hohes Maß an Transparenz her-

gestellt werden sollte.1187 Das Parlament beschied negativ.1188 

  Die EK Internet versuchte sich mittels neuer Formate mit wenig Erfolg an einem kon-

stanten dialogischen Austausch mit der Bevölkerung. Man wollte die Arbeit der Kommission 

transparent darstellen und inhaltliche Vorschläge in den Beratungsprozess aufnehmen. In der 

Realität stellte sich dies als schwierig heraus. Die Vorschläge konnten kaum berücksichtigt 

werden, da der Workload in der EK hoch war. Neben den eigenen Ideen der Kommissionsmit-

glieder erschien es nicht möglich, noch externe Anregungen aufzunehmen.1189 Generell war 

 
1182 Vgl. BT 2013, S. 11. 
1183 Vgl. ebd., S. 9. 
1184 Vgl. ebd., S. 40. 
1185 Vgl. BT 2013, S. 29ff. 
1186 BT 2018a, S. 5. 
1187 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu der Beratung des Antrags 

der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und DIE LINKE. – Drucksache 19/2978 – Einsetzung einer Enquete-Kommission „Künstli-

che Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“. Drs. 19/3016. Berlin, 

2018b. 
1188 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Plenarprotokoll 19/42 vom 28. Juni 2018. Berlin, 2018d. S. 4163. 
1189 Vgl. BT 2013, S. 24 und 39. 
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die Arbeit in der EK, zumindest in der Wahrnehmung der SV, ungleich verteilt. Demnach gin-

gen die parlamentarischen Mitglieder davon aus, dass die Textproduktion in den Händen der 

SV liegt. Wenn man, beispielsweise durch Anpassungen der Einsetzungsbeschlüsse oder im 

Rahmen der Abstimmungsprozesse im Vorfeld der Kommissionsarbeit, die Rollenverteilung 

verbessern könnte, würden durch die Entlastung der SV gegebenenfalls Potenziale gehoben 

werden, um öffentlichen Input zu verarbeiten. Welchen Einfluss die oben genannten Veran-

staltungsformate, mit denen Themen in die Öffentlichkeit getragen und dort diskutiert werden, 

für die Arbeit der Kommission haben, ist unklar.  

 Zur Darstellung der Kommissionsarbeit und ihrer Ergebnisse werden keine speziellen 

Publikationen verfasst, die sich an die Öffentlichkeit richten. Die Berichte der EK werden im 

Format der Drucksachen des Bundestags veröffentlicht. Die Sprache ist sachlich-nüchtern und 

richtet sich in ihrem Duktus an die Politik, die eigentliche Beratungsempfängerin. Das Internet 

wird bereits seit der Jahrtausendwende für die Präsentation der Kommission genutzt. Anträge, 

Dokumente und Beschlüsse werden hinterlegt, Informationen zu den Kommissionsmitgliedern 

bereitgestellt und auf die Foren sowie online übertragenen Konferenzen verlinkt.1190 Das da-

mals noch nüchterne Design der Bundestags-Website hat mittlerweile eine Aufwertung erfah-

ren, was sich auch auf die Internetpräsenz der EK KI auswirkt. Die Darstellung entspricht, 

zusammen mit der multimedialen Einbettung, kontemporären Gestaltungsvorstellungen.1191 

Dennoch ist im Sommer 2018 noch nicht ersichtlich, wie die EK ihre Arbeit im Verlauf der 

Beratungen präsentieren wird. Ein Outreach-Programm, wie es ansatzweise mit der EK Inter-

net getestet wurde, dürfte nicht auf der Agenda stehen. Als gesetzt erscheint die Fortführung 

der Nutzung des Parlaments-TV sein, beispielsweise für die Übertragung von Anhörungen 

oder Expertinnen- und Expertengesprächen. Auch bezüglich dieses Mediums gibt die EK In-

ternet aufschlussreichen Einblick. In der Wahrnehmung einzelner SV führte die Live-Übertra-

gung zu ungewünschten Nebeneffekten. Abseits der Kameras wären demnach „eine sehr viel 

ausgewogenere Diskussion, mehr Offenheit und mehr gegenseitiges Zuhören, weil gerade für 

die Politiker der Druck entfiel, selbst immer schon gleich eine Position zu haben.“1192 Der Mo-

dus der Politik scheint sich an dieser Stelle mit der medialen Präsenz und der Wirkung der 

Deliberation zu beißen. 

  In puncto Zugänglichkeit demonstrieren die EK hier jedoch klare Stärken. Die EK In-

ternet zeigt, dass grundlegende Dokumente bereits zur Einsetzung gebündelt und einfach er-

reichbar im Internet zur Verfügung gestellt werden können. Die Berichte der Kommissionen 

zeigen außerdem auf, wie das Gremium vorgegangen ist, welche Herausforderungen es gab 

 
1190 Vgl. http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=113&id=1040 (14.08.2018) 
1191 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw26-de-enquete-kommission-kuenstliche-intelligenz/560330 

(14.08.2018) 
1192 BT 2013, S. 20. 
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und welche Anhörungen durchgeführt wurden. Es wird bis ins Detail aufgelistet, wie viele Sit-

zungen welche Arbeitsgruppe abgehalten hat und zu welchem Thema es welche Gäste gab. 

Hier kommen die Kommissionen, als Institutionen des Bundestags, die von der Parlaments-

verwaltung unterstützt werden, ihrer Darstellungsverpflichtung im Sinne der allgemeinen Re-

chenschaftspflicht nach. Nicht abgebildet werden dabei natürlich die Prozesse und politischen 

Kräftespiele im Hintergrund der EK.  

 Alle Publikationen der Kommissionen sind heutzutage frei im Internet zugänglich. Auch 

die Dokumente und Publikationen der älteren EK sind digitalisiert worden. Die Berichte wer-

den, ebenso wie andere multimediale Publikationen, kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber 

hinaus werden ältere Internetauftritte vergangener EK im Webarchiv vorgehalten und die Me-

diathek des Bundestags genutzt.  

 Dass die EK von ihrem thematischen Zuschnitt und ihrer Besetzung dazu in der Lage 

sind, die aktuellen Themen und Herausforderungen der deutschen Wissenschaftspolitik zu 

adressieren, ist über alle Zweifel erhaben. Durch die Teilnahme an der Kommissionstätigkeit 

selbst, im Zuge von Anhörungen oder im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen kommen 

Vertreterinnen und Vertreter der Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. 

Auch hinter verschlossenen Türen erfolgen ein zumeist konstruktiver Austausch und Debat-

ten.1193 Die so gebildeten Arenen setzen sich jedoch kaum nach Abschluss der Kommission 

fort und entwickelt sich nicht aus dieser heraus weiter. Die vorhandenen Möglichkeiten in die-

sem Bereich werden daher nur so weit genutzt, wie es die politische Steuerung während des 

Beratungsprozesses zulässt. Mit der KI-Kommission hat man nun zusätzlich einen eindeutigen 

Schritt nach hinten vollzogen. EK schaffen es trotz ihrer Möglichkeiten nur, einen kontempo-

rären Diskursraum zu schaffen. Inwiefern dieser dann zukünftig bespielt wird, bleibt offen. 

 

6.3.4.) Schritt 2 – Interessenvertretung  

Da die Einrichtung der EK auch in Reaktion auf die steigende externe Einflussnahme auf das 

Parlament durch Lobbyisten erfolgte, ist die abschließende Bewertungsdimension von beson-

derem Interesse. Hier ist zunächst festzuhalten, dass es keine spezifisch auf die Kommissio-

nen zugeschnittenen Qualitätssicherungsstandards gibt. Ein Sanktionierungskatalog, abseits 

der möglichen Abberufung aus dem Gremium, ist nicht vorhanden. Peer Review ist nicht vor-

geschrieben und die Kontrolle über Beratungsinhalte und deren Qualität erfolgt über den Aus-

tausch in den einzelnen Arbeits- oder Projektgruppen sowie durch Abstimmung innerhalb der 

EK. Entscheidend für die Überprüfung und Anpassung der Kommissionen sind jedoch die Be-

ratungsprozesse zwischen Fraktionen, Parlament und Bundestagsverwaltung, die im Hinter-

grund stattfinden. Entgegen der grundsätzlich konservativen Ausrichtung ist man hier mit der 

EK Internet auch bereit gewesen, innovative Wege zu gehen. Dass mit der EK KI die stärkere 

 
1193 Vgl. BT 2013, S. 29 und 37. 
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Öffnung der Gremien wieder abgeräumt wurde, belegt die Bedeutung der Gespräche hinter 

verschlossener Tür. Zeitgleich wird durch die Rückkehr zum Status quo offensichtlich, dass 

die Methode der internen Identifikation von Verbesserungspotenzial bei internen Beratungs-

gremien des Bundestags nur eingeschränkt effektiv zu sein scheinen.  

 Das Grundlagendokument der EK ist die GO-BT. Mit § 56 sind die Kommissionen ver-

ankert und stehen auf einem festen institutionellen Fundament. Die GO-BT liefert formal-struk-

turelle Vorgaben und definiert prozedurale Grundlagen sowie Prozesse, die für alle Einheiten 

des Parlaments gelten. In diesem Rahmen gibt sie den EK Handlungssicherheit und Rückhalt. 

Zeitgleich entsprechen die Gremien damit den traditionellen Strukturen, Verfahren und Abläu-

fen der Politik. Die EK sind durch das Parlament und die mitwirkenden MdB geprägt. Auch der 

Ältestenrat übt Einfluss auf die Kommissionen aus.1194 Diese Umstände erklärt sich natürlich 

auch dadurch, dass die Schaffung dieser Gremiengattung eben zur Unterstützung des Bun-

destags geschaffen wurde. Daher müssen die Kommissionen auch aus einer reaktiven Bera-

tungsinitiation heraus agieren und unterliegen dem Gestaltungsanspruch des Parlaments. Auf-

grund der internen Ansiedlung der EK ist die Distanz zwischen Beratungs- und Empfangsseite 

grundsätzlich verkürzt und wird durch die korporatistische Besetzung faktisch aufgehoben.  

 Diese Ausgangslage führt mit Blick auf die Bewertungsdimension Interessenvertretung 

zu verschiedenen kritischen Beobachtungen. Zum einen sind die Wortführer der Fraktionen 

nicht zwangsläufig die Personen, die in den Sachfragen über den größten Sachverstand ver-

fügen und rational auf Basis des verfügbaren Wissens agieren. Das gipfelt darin, dass Abstim-

mungen zum Teil politisch begründet und entgegen der besseren Informationslage erfolgen, 

wie SV der EK Internet berichten.1195 Demnach ist das Gremium nicht von Parteiinteressen 

unabhängig, was auch zu Fehlern in Berichten führte, die nicht berichtigt wurden.1196 Von den 

SV wurde erwartet, sich bei Abstimmungen entlang der Vorgaben aus der Fraktion auszurich-

ten.1197 Aufgrund der fehlenden Distanz hatten, so SV der EK Internet, auch tagesaktuelle 

Fragen Einfluss auf die Arbeit der Kommission, die von der eigentlichen Aufgabenstellung ab-

lenkten.1198 Es zeigt sich jedoch, dass die Mandatierung und die Interpretation der Beauftra-

gung dafür entscheidend sind, was als übergriffig empfunden wird. Die EK Recht und Ethik 

der modernen Medizin verstand es nämlich als klare Aufgabe, sich an laufenden Gesetzge-

bungsverfahren zu beteiligen.1199 

 Auch die Pluralität der EK ist vom politischen Ausgestaltungswillen abhängig. Es zeigt 

sich jedoch, dass die Auswahl der SV ein den Themenfeldern entsprechendes Bild wiedergibt. 

Beim Thema Kernenergie wurde das Gremium durch Biologen, Physiker, Philosophen und 

 
1194 Vgl. BT 2013, S. 31. 
1195 Vgl. ebd., S. 25. 
1196 Vgl. ebd., S. 28f. 
1197 Vgl. ebd., S. 31. 
1198 Vgl. ebd., S. 33 und 36. 
1199 Vgl. BT 2002b, S. 1. 
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Wirtschaftsvertreter besetzt.1200 Bei den EK Moderne Medizin I und II wurden unter anderem 

Mediziner, Historikerinnen, Theologen, Ethiker, Psychologen und Juristinnen berufen.1201 Die 

EK Internet stellte sich, wie weiter oben dargestellt, noch breiter auf.1202 Aus dem institutionel-

len Design ergeben sich keine direkten Vorgaben, was die Beschaffenheit des Gremiums be-

trifft, jedoch kann man sagen, dass sich über die Mandatierung inhaltliche Zwänge ergeben, 

die beispielsweise bei den EK Moderne Medizin I und II die Berufung aus der Medizin und der 

Ethik bedingten. Darüber hinaus geben Sonder- und Minderheitenvoten die Möglichkeit zu zu-

sätzlicher Perspektivenvielfalt. 

 Es lässt sich somit folgern, dass bereits bei der Besetzung einer EK kritische Bedin-

gungen vorliegen. Da sich die SV an der Fraktion ausrichten sollen, berufen sie Personen, die 

vergleichbare Positionen vertreten. Der Grad der Politisierung steigt weiter, da durch die Mög-

lichkeit der Abberufung ein Anpassungsdruck herrscht. Die Einsetzung der SV ist somit politi-

siert, da sie der Interessenvertretung der Politik dient. Diese Einschätzung wurde in der Ver-

gangenheit auch durch die WD formuliert.1203 Erschwerend kommt hinzu, dass sich auch SV 

als Vertretende eine Gruppe sehen können, der sie versuchen, eine Stimme in der Kommis-

sion zu verleihen.1204 In der EK Internet führte die Interessenvertretungsproblematik zu kon-

kreten Einschränkungen der Kommissionsarbeit, an denen die Qualität der Beratung litt. Die 

Projektegruppe zum Themenschwerpunk Urheberrecht stellte eine Wissenslücke fest, für de-

ren Schließung man ein Gutachten in Auftrag geben wollte. In der entsprechenden internen 

Abstimmung wurde positiv beschieden. Im Nachgang wurde jedoch von außen Druck ausge-

übt, sodass die Abstimmung wiederholt und die Vergabe zurückgezogen wurde.1205 In der EK 

Gentechnologie führte die Politisierung zu einer selektiven Auswahl der Gesprächsbeteiligten 

und einer interessengesteuerten Vergabe von Gutachten, wie Kommissionsmitglieder berich-

teten.1206 

 Auch die Ausstattung der EK erweist sich als problematisch. Das zur Verfügung ge-

stellte Personal wird aus der Bundestagsverwaltung abgestellt. Somit können an dieser Stelle 

Befangenheiten nicht ausgeschlossen werden. Die Besetzung des Sekretariats und Unterstüt-

zung auf der Arbeitsebene werden in den Abschlussberichten für gewöhnlich namentlich ab-

gebildet.1207 Nur die EK Technikfolgenabschätzung bildet eine Ausnahme. Die finanziellen 

 
1200 Vgl. BT 1983, S. 5. 
1201 Vgl. BT 2002b, S. 255. 

Vgl. BT 2005, S. 85f. 
1202 Vgl. BT 2013, S. 42ff. 
1203 Vgl. BT 2004, S. 13. 
1204 Vgl. BT 2013, S. 35 
1205 Vgl. ebd., S. 24 und 27. 
1206 Vgl. BT 1987, S. 319. 
1207 Vgl. BT 1983, S. 6. 

Vgl. BT 1987, S. 2. 

Vgl. BT 2005, S. 111. 
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Möglichkeiten der der Kommissionen werden hingegen nicht veröffentlicht und im Rahmen der 

Einsetzungsbeschlüsse nicht erörtert und oder durch § 56 GO-BT definiert. 

 Für die SV sind die verfügbaren Ressourcen jedoch nicht ausreichend. Sie sind vom 

Sekretariat und den Fraktionen abhängig, da sie im Bundestag nicht einmal Dokumente aus-

drucken und nicht selbstständig an interne Sachstände gelangen können.1208 Problematisch 

ist dabei auch die Arbeitslast, mit denen sich die SV konfrontiert sehen. Gerade die Kommis-

sionsmitglieder, die nicht über eine separate Unterstützungsstruktur verfügen, sind ungleich 

stärker belastet als die, die auf zusätzliche Ressourcen zurückgreifen können. So berichtet 

der Geschäftsführer der BITKOM, der SV in der EK Internet war, dass er durchschnittlich im 

Umfang von zwei Tagen die Woche für die Kommission tätig war. Alvar Freude hingegen, der 

freiberuflicher IT-Berater ist, spricht im selben Bericht von annähernder Vollzeitauslastung.1209 

Somit können sich nicht alle SV im selben Umfang einbringen. Das Potenzial zur Interessen-

vertretung ist auch im Ungleichgewicht, da sich finanziell gut ausgestattete Interessenbeteiligte 

besser aufstellen können. Unter der Arbeitslast leidet die Gründlichkeit und somit die Qualität 

des Ratschlags.1210 

 Im Gegensatz zu den WD stellen die EK ein vergleichsweise großes Maß an Prozess-

transparenz her. Über die Zwischen- und Abschlussbericht wird Einblick in die Strukturen des 

Gremiums gegeben. Sie zeigen zumeist die Verteilung der Kommissionsmitglieder über die 

Arbeitsgruppen und deren Vorsitz, den Verlauf der Beratungen, legen die Arbeitsweise des EK 

dar, listen die öffentlichen und nichtöffentlichen Anhörungen, Gespräche sowie andere Veran-

staltungsformate mitsamt den teilnehmenden Expertinnen und Experten auf, weisen auf ex-

terne Gutachten hin und adressieren, wie besonders eindringlich bei der EK Internet gesche-

hen, auf Herausforderungen hin. Es ist somit für Außenstehende gut nachvollziehbar, welche 

Person oder Institution zu welchem Themenkomplex beigetragen hat. Die EK Moderne Medi-

zin II schlüsselt beispielsweise sogar die Redaktionsgruppen der veröffentlichten Text auf.1211 

Im Detailgrad können sich die Kommissionen, da es keine entsprechenden Vorgaben oder 

Leitlinien gibt, unterscheiden. So ist beispielsweise im Abschlussbericht der EK Technikfol-

genabschätzung weder die institutionelle Zugehörigkeit der SV ersichtlich, noch der Bera-

tungsverlauf nachgezeichnet oder eine Darstellung der Anhörungen und Expertinnen- und Ex-

pertengespräche ausgearbeitet.  

Generell verfügen EK aber über deutlichen Transparenzspielraum, wie beispielsweise 

die EK Internet beweist. Dennoch können bestimmte grundlegende Verschwiegenheitspflich-

ten nicht gebrochen werden, wenn Informationen der Geheimhaltung unterliegen.1212 Das 

 
1208 Vgl. BT 2013, S. 24 und 27. 
1209 Vgl. ebd., S. 28 und 34. 
1210 Vgl. BT 2013, S. 35. 
1211 Vgl. BT 2005, S. 91f. 
1212 Vgl. BT 2004, S. 14. 
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hohe Maß an Öffentlichkeit, dass eine EK erreichen kann, kann jedoch auch nachteilige Ef-

fekte mit sich führen. Einzelne Kommissionsmitglieder, insbesondere die, die sich als Interes-

senvertretende verstehen, bringen in öffentlichen Formaten nicht mehr alle Themen oder As-

pekte aufs Tableau.1213 Vertraulichkeit führt natürlich nicht zwangsläufig zu einer stets vollum-

fänglichen Beteiligung, macht diese aber wahrscheinlicher. 

Die rückschrittliche Entwicklung der EK KI scheint zu belegen, dass die Transparenz 

wieder zurückgefahren wird. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, wenn man den hohen Grad 

der Politisierung und die Möglichkeiten der Interessenvertretung bedenkt. Auch die EK Inter-

net, die mit der starken Öffnung des Gremiums experimentiert hat, wurde als Plattform genutzt, 

um Netzwerke für den fortlaufenden Austausch zu schaffen. Hierdurch wird die Fortsetzung 

der Debatte wieder in die Hinterzimmer verlagert, was den deliberativen Gedanken konterka-

riert. Auch in der EK Gentechnologie gab es entsprechende Beobachtungen, die aus dem 

Gremium selbst heraus formuliert wurden.1214 

Noch ist nicht beurteilbar, wie weit sich die EK KI aus der Öffentlichkeit zurückzieht 

oder diese einbindet. Der Einsetzungsbeschluss gibt durch seine vage Formulierung Gestal-

tungsspielraum. Erschwerend hinzu kommt, dass mögliche Interessenkonflikte von den Per-

sonen, die die Arbeit der EK und deren Ergebnisse verfolgen, selbst abgelesen werden müs-

sen. So wurde auch erst mit der EK Moderne Medizin I die institutionelle Zugehörigkeit von 

beratenden Expertinnen und Experten im Abschlussbericht aufgeführt.1215 Die Affiliation der 

SV selbst wurde aber hingegen nicht aufgezeigt.1216 Die EK Kernenergie führte diese wiede-

rum bereits 20 Jahre vorher auf.1217  

Durch den Ausgestaltungsspielraum der Politik ergeben sich damit auch in diesem As-

pekt Unterschiede zwischen den einzelnen Kommissionen. Wiederholt zeigt sich somit ein ho-

her Grad der Politisierung des Gremiums. Diese kommt insbesondere in der Öffentlichkeit der 

Kommission zum Tragen. Wiederholt nutzen MdB die bereitete Bühne, um politische Stel-

lungsnahmen zu geben, wie aus den Erfahrungsberichten der SV der EK Internet hervor-

geht.1218 Abseits öffentlicher Formate zeigte sich für diese eine deutlich bessere Diskussions-

kultur, die Raum für Meinungsbildung ließ. Aus Sicht der SV ist die Öffentlichkeit der Beratung 

für die Parlamentsmitglieder problematisch, da sie sich nicht vom Modus der Politik lösen kön-

nen. Ihre Parteilichkeit schränkt die Erörterung der Faktenlage klar ein.1219  

 Diese beinhaltet, wie bei den EK Gentechnologie sowie Moderne Medizin I und II klar 

 
1213 Vgl. BT 2013, S. 40. 

Vgl. ebd., S. 34. 
1214 Vgl. BT 1987, S. 319. 
1215 Vgl. BT 2002b, S. 257ff. 
1216 Vgl. BT 2002b, S. 255. 
1217 Vgl. BT 1983, S. 4.  
1218 Vgl. BT 2013, S. 16ff. 
1219 Vgl. ebd. 
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ersichtlich, die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen und den Wertvorstellungen der Ge-

sellschaft. Die Ergebnisse der Kommission sind nicht immer mit den persönlichen Standpunk-

ten der Mitglieder vereinbar oder geben diese wieder.1220 Die EK räumen den SV sowie den 

MdB die Möglichkeit ein, mit entsprechend markierten Passagen in den Berichten ihre eigenen 

Standpunkte darzustellen, sollten Sie von den Empfehlungen der Kommission abweichen.1221 

Persönliche Wertungen und individuelle Positionen können über Stellungnahmen und Sonder-

voten somit klar von den im Konsens erzielten Ratschlägen getrennt werden. In den Berichten 

einer EK können abweichende und explizit subjektive Darstellungen erfolgen, die auch als 

solche deklariert werden.1222 Die Berichte der SV der EK Internet sind ebenfalls eindeutig per-

sönliche Beobachtungen, die auch als solche ersichtlich sind.  

Die Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse der EK erfolgt über den Bundestag. Die 

Möglichkeit der Sondervoten erweitert immerhin das Publikationsrecht der Mitglieder. Die Ver-

abschiedung der Beschlussfassung der Abschluss- und Zwischenberichte erfolgt über kom-

missionsinterne Abstimmungen. Dissens zu diesen kann in den Sondervoten klar ausgetragen 

werden. Beispielhaft ist dafür der Abschlussbericht zur EK Moderne Medizin I. Die CDU/CSU-

Fraktion äußerte hier ihren Unmut über ein spezifisches Themengebiet, das es nach ihrer Aus-

legung nicht im Bericht hätte geben sollen. Die Mitglieder der SPD widersprachen dieser Dar-

stellung und die FDP wiederum lehnte den Bericht in Gänze ab.1223 Auch das Sondervotum 

der Grünen zur EK Gentechnologie ist ein Beispiel für die Offenlegung von Konfliktlinien und 

Abstimmungsschwierigkeiten innerhalb des Gremiums.1224  

Wie bereits dargestellt wurde, sind der zeitgerechte Abschluss des Beratungsprozes-

ses und das Verfassen der finalen Berichte Herausforderungen für die EK. Gemäß GO-BT 

müssen sie ihren Ratschlag bis zum Ende der Wahlperiode vorlegen und dabei dem Bundes-

tag genug Zeit zur Diskussion der Ergebnisse lassen. Sollte es nicht möglich einen, einen 

Abschlussbericht zu verfassen, muss ein Zwischenbericht verfasst werden, auf dessen Basis 

über die Fortsetzung der EK in der folgenden Wahlperiode entschieden werden kann.1225 Über 

die Einsetzungsbeschlüsse ist es möglich, diese zeitlichen Vorgaben zu schärfen und mit ei-

nem konkreten Datum oder einem Zeitraum zu versehen.1226 Über diesen Weg kann auch 

festgelegt werden, das Zwischenberichte im Bedarfsfall oder zu einem bestimmten Stichtag 

 
1220 Vgl. BT 1987, S. V. 
1221 Vgl. ebd., S. 314. 
1222 Vgl. BT 2002b, S. 209ff. 
1223 Vgl. ebd., S. 112ff. 
1224 Vgl. BT 1987, S. 314ff. 
1225 Vgl. BT 2020, § 56 Abs. 4. 
1226 Vgl. BT 1979, S. 2. 

Vgl. BT 2018a, S. 5. 
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vorgelegt werden müssen.1227 Bezüglich des Publikationswegs macht das institutionelle De-

sign erneut keine Vorgaben, sodass auch hier der Ausgestaltungsspielraum der Politik ent-

scheidend ist. Allgemein sind die Berichte der EK heute dank des Internets leichter für die 

Öffentlichkeit einsehbar, als es früher der Fall war. Um die Jahrtausendwende herum räumt 

der Einsetzungsbeschluss der EK Moderne Medizin I, die immerhin das Mandat erhalten hatte, 

den öffentlichen Diskurs voranzutreiben, nur ein, den Bericht „in angemessener Form einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich“1228 zu machen. Heute sind auch historische Dokumente und 

die Arbeitsberichte der Kommissionen digital und kostenlos abrufbar. Mit dem Einsetzungsbe-

schluss der EK KI und der begleitenden Website bleibt der Bundestag diesem Weg vermutlich 

zunächst treu.1229 

 

6.3.5.) Schritt 3 – Beurteilung  

EK sind ein intern angesiedeltes Beratungsgremium des Bundestags, das bei besonders kom-

plexen Sachverhalten Vorleistungen für parlamentarische Beschlüsse erarbeiten soll. In der 

Wissenschaftspolitik sind das vor allem Themen mit Risiko- und Wertebezug sowie interdis-

ziplinärem Charakter. EK befassen sich seit ihrer Einführung mit den auch heute noch aktuel-

len Herausforderungen der deutschen Wissenschaftspolitik, wie die Kommissionen für Tech-

nikfolgenabschätzung, Atomenergie und Gentechnologie belegen. Sie können diese Debatten 

divers und von verschiedenen Seiten beleuchten. Die berufenen SV stammen überwiegend 

aus der Wissenschaft und zeichnen sich durch ihre praktischen und fachlichen Kenntnisse 

aus. Anhörungen, Expertinnen- und Expertengespräche, Diskussionsrunden und Gutachten 

ergänzen die Expertisenvielfalt. Die Besetzung aus MdB und SV trägt zur Balance von fachli-

cher und politischer Robustheit bei. Letztere wird auch dadurch verstärkt, dass Metaexpertise 

bereitgestellt wird und konkrete Handlungsempfehlungen und Aktionsfelder benannt werden. 

 Das institutionelle Design der EK erhält durch die GO-BT ihren Rahmen. Der Einzelfall 

wird durch den jeweiligen Einsetzungsbeschluss und die parlamentsinternen Abstimmungs-

prozesse ausgeformt. Für jede EK gibt es damit einen gewissen Gestaltungs- und Interpreta-

tionsspielraum. Die BT-GO beinhaltet darüber hinaus Regelungen bezüglich der Fertigstellung 

der Arbeitsergebnisse. Auch die weiteren formellen Bestimmungen des Bundestags greifen 

bei einer EK. Die Kommissionen bekommen ein Sekretariat zur Verfügung gestellt, das aus 

der Parlamentsverwaltung besetzt wird. Es unterstützt die Kommission zum Teil umfassend in 

ihrer Arbeit, kann aber auch eigenständig Texte ausarbeiten. Das institutionelle Design macht 

keine Vorgaben zur Qualitätssicherung der Beratung. Die Regulation und Anpassung erfolgt 

 
1227 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS90/GRÜNEN zur Einsetzung einer En-

quete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin. Drs. 15/464. Berlin, 2003. S. 2. 

Vgl. BT 2010a, S. 4. 
1228 BT 2000, S. 2.  
1229 Vgl. BT 2018a, S. 5. 
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in der Kommission selbst sowie im Hintergrund durch die Parlamentsverwaltung und die Frak-

tionen. 

 Als internes Gremium mit gemischt deskriptiv-delegierten Charakter, das auf die Bera-

tung des Parlaments ausgerichtet ist, überrascht es nicht, dass eine EK nicht den idealtypi-

schen modernen Politikberatungskonzeptionen entspricht. Auch einzelne Kommissionen un-

terschieden sich in ihren deliberativen Kapazitäten aufgrund des parlamentarischen Ausge-

staltungsspielraums, da das institutionelle Design keine grundlegenden Vorgaben macht. Hier-

durch entstehen auch unterschiedliche Ausprägungen, welche Rolle die Gesellschaft in der 

Beratung als Stakeholderin und Empfängerin einnimmt. Generell können EK durch partizipa-

tive Formate eine gesamtgesellschaftliche Perspektive herstellen und den Diskurs stärken, 

beispielsweise durch Anhörungen oder öffentlich Diskussionsrunden. Im Vergleich zu früher 

ist das betreffende Repertoire heute umfassender. Mit der EK Internet wurden experimentelle 

Formate getestet, die jedoch auf parlamentsinternen Widerstand trafen.  

 Die Popularisierung von Expertise gehört auch noch zu den Nebeneffekten der Kom-

missionarbeit. Es bleibt spannend, wie die EK KI das Thema angehen wird. Zum jetzigen Zeit-

punkt erscheint es unwahrscheinlich, dass es eine spezielle Öffentlichkeitsfassung der Be-

richte geben wird. Es bleibt zu vermuten, dass die Website des Bundestages dazu genutzt 

wird, um Updates und Erklärstücke zu platzieren, die sich von der nüchternen Präsentation 

der Bundesdrucksacken abheben. Das Internet wird auch für den barrierearmen Zugang auf 

Dokumente vergangener EK genutzt. Im Netz werden ebenfalls die Arbeit und die Mitglieder 

der Kommissionen archiviert präsentiert. Die Möglichkeiten der Arenenbildung werden jedoch 

nicht ausgeschöpft. Nachhaltige Diskursräume, zu den gesellschaftlich brisanten und wichti-

gen Themen der EK, werden nicht geschaffen. 

 Der Knackpunkt der EK ergibt sich aus der Bewertungsdimension Interessenvertre-

tung. Hier zeigen sich die Schwächen eines internen Beratungsgremiums mit flexiblem insti-

tutionellem Design. EK sind stark durch die parlamentarischen Strukturen und die beteiligten 

MdB geprägt. Die Distanz zwischen Beratenden und Beratenen ist aufgehoben. Auch die Qua-

litätssicherung und das Verbesserungspotenzial ist vom politischen Willen und der Bundes-

tagsverwaltung abhängig. Fraktionspolitische Zwänge wirken auf das Gremium ein und kön-

nen Abstimmungen oder die Agenda der Kommission beeinflussen. Die Beschaffenheit einer 

EK ist ebenfalls politisiert, da die Besetzung auch unter Berücksichtigung von Interessenver-

tretungsaspekten erfolgt. Auch der Umstand, dass die Unterstützungsstruktur von der struk-

turkonservativen Parlamentsverwaltung gestellt wird, bringt natürlich keine Entlastung an die-

ser Stelle. Vor allem die SV sind von diesen zusätzlichen Ressourcen abhängig, um qualitäts-

volle Arbeit leisten zu können. Wenn die Mitgliedschaft in einer EK als Interessenvertretung 

verstanden wird, sind Schieflagen hier besonders bedenklich. 
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 Entlastend wirkt jedoch, dass weitreichend Transparenz über Strukturen und Prozesse 

hergestellt wird sowie beteiligte Personen und der eingeforderte externe Sachverstand abge-

bildet werden. Zum Teil kann dabei ein hoher Detailgrad möglich sein. Die oben beschriebenen 

Abläufe im Hintergrund können jedoch meist nicht erfasst werden. Die EK Internet bietet eine 

wertvolle Ausnahme in dieser Hinsicht. Darüber hinaus können vereinzelte Informationen der 

Geheimhaltung unterliegen. Es zeigt sich aber auch, dass eine Offenlegung der Beratung einer 

EK nachteilige Effekte haben kann. Allgemein scheint sich abzuzeichnen, dass nach dem 

Misserfolg der EK Internet die Öffnung des Gremiums wieder heruntergefahren wird, wie der 

Einsetzungsbeschluss der EK KI zeigt. Das regressive Moment wird dadurch mitgetragen, 

dass EK auch der Netzwerkpflege dienen und die Politikberatung nach Ende der offiziellen 

Prozesse als Politikerberatung fortgeführt wird, ohne dass die Öffentlichkeit dies mitbekommt. 

Aber auch dort, wo sie Einblick erhält, wird das Gremium als Plattform für politische Zwecke 

genutzt, während abseits der Kameras die Arbeit von einer produktiven Diskussionskultur ge-

prägt sein kann, die sich jedoch nicht in den Arbeitsergebnissen niederschlagen muss. 

 Indessen klar ersichtlich sind individuelle Positionen oder Wertungen, die durch Stel-

lungnahmen und Sondervoten abgebildet werden können. EK ermöglichen damit einen Per-

spektivenpluralismus abseits des für die Verabschiedung der Berichte nötigen Konsens. Die 

Abgabe dieser wird durch die GO-BT geregelt und kann durch den Einsetzungsbeschluss kon-

kretisiert werden. Das Ziel ist es, dass noch in der laufenden Wahlperiode über die Expertise 

beraten werden kann. Die Veröffentlichung der Berichte erfolgt auch im Internet. Viele Doku-

mente zu den EK sind heute digital verfügbar und es gibt zu den Kommissionen einen beglei-

tenden Webauftritt. Welche Kanäle mit welcher Detailtiefe durch zukünftige EK bespielt wer-

den, bleibt abzuwarten. 

  Entgegen der deutschen Konsensorientierung, die wiederum für die Verabschiedung 

der Berichte nötig ist, können EK, gerade bei wissenschaftspolitischen Themen, eine breite 

und heterogene Darstellung erzielen. Über Sondervoten und Stellungnahmen können Kom-

missionsmitglieder oder Fraktionen Positionen beziehen, die von der mehrheitlichen Position 

abweichen oder spezifische Aspekte hervorheben. SV, externe Expertinnen und Experten, 

Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter sowie Mitglieder der Zivilgesellschaft können einge-

bunden werden, um die Perspektivenvielfalt zu vergrößern und eine breite Facette an Sicht-

weisen zu berücksichtigen.  

 Die Beratungsprozesse einer EK sind auf lange Laufzeiten ausgelegt und werden 

durch die aktuelle Wahlperiode begrenzt. Das ist auch notwendig, um die umfassenden Dis-

kussionsformate und Anhörungen durchführen oder Gutachten einholen und einarbeiten zu 

können. Außerdem erfüllen die Mitglieder noch Funktionen außerhalb der Kommission und 

sind nicht Vollzeit für diese tätig. Falls politisch gewollt, können EK, auch entgegen der eigent-

lichen Mandatierung, tagesaktuelle Impulse aufnehmen.  
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 Aufgrund der komplexen Themensetzung, die neben fachlichen auch lebensweltliche 

Faktoren berücksichtigt, sind die Abstimmungsprozesse in der Kommission selbst kompliziert. 

Gerade durch Fragen, die unsere Wertsphären betreffen, geht es neben der wissenschaftli-

chen Perspektive auch darum, individuelle Positionen zu vereinen. Informelle Abstimmungs-

prozesse, wie sie in der deutschen Wissenschaftspolitik von großer Bedeutung sind, haben 

bei EK eine besondere Tragweite. Durch die hintergründige parlamentarische Steuerung wer-

den die Kommissionen im Vorfeld ihrer Einrichtung geformt, erhält die Beratung Impulse zur 

inhaltlichen Steuerung, um im Nachgang ihre Fortsetzung im diskreten Rahmen zu finden. 

Dieser Umstand muss unterstrichen werden, da der Expertise der EK, als Beratungsgremium 

des Bundestags, das zur Vorbereitung der parlamentarischen Dezision dient, eine besondere 

Strahlkraft und Bedeutung zukommt. 

 Eine EK gibt dabei die Gesellschaft nicht durch Besetzung, sondern durch selektive 

Einbindung in entsprechenden Formaten wieder. Trotz der Themen, die im direkten Bezug zur 

Lebenswelt in der Bundesrepublik stehen, bleibt die deliberative Funktion, im Sinne des rezip-

roken Austauschs in die Gesellschaft, schwach ausgeprägt. Die Hauptaufgabe der EK bleibt 

die Legislativberatung. Hierzu passt auch, dass sie nicht dem Leitbild der neutralen Expertin-

nen- und Expertengremien entsprechen. Eine EK ist zum Teil aus MdB besetzt, die sich nicht 

dem Modus der Politik erwehren können und zum anderen Teil aus Personen, die auch zur 

Interessenvertretung berufen werden. Dennoch haben die Kommissionen, wie die jahrzehnte-

lange thematische Befassung zeigt, die Kapazitäten, um die für den deutschen Bundestag 

notwendige Beratungsleistung in den Bereichen Ethik, Risiko und Technikfolgen zu liefern. Mit 

Blick auf die wissenschaftspolitischen EK kann man hier sogar von einer Schwerpunktsetzung 

sprechen.  

 EK sind ein internes Legislativberatungsgremium mit ausgeprägter Interessenvertre-

tungsproblematik. Sie können hervorragenden Sachverstand einbinden und politisch robuste 

Expertise in den großen wissenschaftspolitischen Herausforderungen liefern. Das zentrale 

Problem der EK liegt in ihrer Politisierung bei zeitgleicher Flexibilität des institutionellen De-

signs und der damit verbundenen Sorge um eine politisierte Expertise. Diese wird dadurch 

konkretisiert, dass de facto politische Einflussnahme auf Inhalte und Prozesse zu verzeichnen 

sind. Hinzu kommt, dass die Qualitätskontrolle und -entwicklung überwiegend in den Händen 

des Parlaments liegt. Vielleicht liegt es auch hieran, dass sich in der EK KI alte Fehler wieder-

finden, wie eine sehr breite Aufgabenbeschreibung mit weitem Mandat und einer personen-

starken Kommission. Darüber hinaus ist ein antideliberatives Moment zu verzeichnen. Die Are-

nenbildung mit der Öffentlichkeit erfolgt nicht nachhaltig und wird stattdessen in die Hinterzim-

mer verlegt. Außerdem gibt es aus einigen Fraktionen und der Parlamentsverwaltung Wider-

stände gegen einen Ausbau der Partizipation.  
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 Der Prägung durch parlamentarische Strukturen verdanken die EK ihre politische Ro-

bustheit. Doch liegen hierdurch nicht nur Beratende und Beratene dicht beieinander. Die Kom-

missionen laufen auch Gefahr, dass ihr Ratschlag und die politische Entscheidung ebenfalls 

in zu große Nähe geraten. In Richtung Gesellschaft bleiben EK derweil hinter ihrem Potenzial 

zurück. 

 

6.4.) Hightech-Forum 2014 – 2017 (HTF) 

6.4.1.) Schritt 1 – Verortung und Kategorisierung 

Mit der Hightech-Strategie bündelt der Bund seit 2006 seine Förderung zukunftsträchtiger und 

innovativer Technologiefelder. Im Zentrum steht dabei auch die Übertragung wissenschaftli-

cher Erkenntnisse in die Wertschöpfungskette. Um diese Perspektive zu fokussieren, wurde 

im selben Jahr die Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft (Forschungsunion) durch Bun-

desforschungsministerin Annette Schavan einberufen. Das Beratungsgremium sollte die Ver-

bindung zwischen Forschung und Markt stärken sowie die Implementierung der Hightech-Stra-

tegie (HTS) flankieren.1230 Die Forschungsunion hatte sieben Jahre lang Bestand und übergab 

im Rahmen der Hightech-Strategie-Konferenz am 23.04.2013 ihr abschließendes Perspekti-

venpapier.1231  

 Das Hightech-Forum (HTF) hebt sich in einigen Punkten seiner Vorgängerin ab. Per 

Selbstdefinition ist es zwar nach wie vor kein wissenschaftspolitisches Beratungsgremium, 

sondern ein innovations- und forschungspolitisches.1232 Ebenfalls beibehalten wurde folglich 

der „ressortübergreifende Ansatz“1233, der wiederum für die HTS selbst greift. Der zugrunde-

liegende Innovationsbegriff erfährt eine Erweiterung und wird technisch sowie sozial ge-

fasst.1234 Innovation hat für das HTF damit eine gesellschaftliche Komponente und Wirkungs-

dimension, die zeitgleich Chancen und Risiken birgt.1235  

 Die konstituierende Sitzung des HTF fand am 17.03.2015 in Berlin statt. Zuvor hatte 

Bundesministerin Johanna Wanka bereits im September 2014 die Konstituierung des Gremi-

 
1230 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Schavan: „Hightech-Strategie kann 1,5 Millionen Arbeitsplätze 

schaffen“. Pressemitteilung 147/2006. Berlin, 2006. (https://web.archive.org/web/20140228092736/http:/www.bmbf.de/_me-

dia/press/pm_20060830-147.pdf, 03.05.2019) 
1231 Vgl. http://www.forschungsunion.de/aktivitaeten/2013_04_23_hightech-strategie-konferenz/index.html (03.05.2019). 
1232 Vgl. Hightech-Forum (HTF): Gemeinsam besser: Nachhaltige Wertschöpfung, Wohlstand und Lebensqualität im digitalen 

Zeitalter – Innovationspolitische Leitlinien des Hightech-Forums. Berlin, 2017a. S. 3. (https://www.hightech-forum.de/wp-con-

tent/uploads/2019/01/HTF_Leitlinien_final_web.pdf, 03.05.2019) 

Vgl. Hightech-Forum (HTF): Gute Ideen zur Wirkung bringen. Umsetzungsimpulse des Hightech-Forums zur Hightech-Strategie. 

Berlin, 2017b. S. 5. (https://www.hightech-forum.de/wp-content/uploads/2019/01/HTF_Umsetzungsimpulse_final_web.pdf, 

03.05.2019) 
1233 Vgl. HTF 2017a, S.3. 
1234 Vgl. HTF 2017b, S. 5. 
1235 Vgl. HTF 2017a, S. 9. 
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ums angekündigt. Gründe für die Verzögerung wurden auch auf schriftliche Anfrage des Par-

laments nicht mitgeteilt. Auch die Frage nach der Besetzung blieb unbeantwortet.1236 In der 

schriftlichen Antwort durch den Parlamentarischen Staatssekretär Stefan Müller wurde jedoch 

die Aufgabenstellung des HTF erläutert:  

 

„[Das HTF] konzentriert sich auf ihr Alleinstellungsmerkmal: konkrete Empfeh-

lungen zur Weiterentwicklung der Hightech-Strategie und zu aktuellen Entwick-

lung der Innovationspolitik zu erarbeiten sowie eigene Impulse zur Umsetzung 

der Strategie zu leisten.“1237  

 

Fest stand jedoch, dass man nun mit weniger Mitgliedern arbeiten und die Gesellschaft reprä-

sentiert werden sollte.1238 Zwei Monate später wurde in Antwort auf eine Kleine Anfrage der 

Linken folgendes Handlungsfeld für das HTF formuliert:  

 

„[…] Impulse zu wichtigen Themen in Forschung und Innovation zu geben und 

konkrete Handlungsempfehlungen zu formulieren. […] Maßnahmen und Initia-

tiven zu entwickeln, die gemeinsam von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 

Zivilgesellschaft getragen werden und Themenschwerpunkte durch eigene In-

strumente und Formate voranzutreiben.“1239  

 

Mit dieser Arbeit sollte der Anspruch erfüllt werden, „Forschung in die Mitte der Gesellschaft 

zu bringen.“1240 Hierzu, so die Bundesregierung in einer Unterrichtung vom 20.11.2015, sollte 

„das Hightech-Forum zum Ende der Legislaturperiode ein übergreifendes Leitbild für den For-

schungs- und Innovationsstandort Deutschland vorlegen.“1241 Die fortlaufende Schärfung der 

Funktion schlug sich auch auf einer mittlerweile nicht mehr Verfügbaren Website des HTF 

nieder. Dort wurde darauf verwiesen, dass neben dem Verfassen von Handlungsempfehlun-

gen auch „konkrete Vorschläge für neue Förderformate und Instrumente“ zum Aufgabenspek-

trum gehört.1242 In einer Selbstbetrachtung zum Abschluss der Beratung fasst das HTF seine 

Aufgabenstellung wie folgt zusammen:  

 

 
1236 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 9. März 2015 eingegangenen Antworten der 

Bundesregierung. Drs. 18/4296. Berlin, 2015b. S. 57. 
1237 Ebd., S. 58. 
1238 Vgl. ebd. 
1239 Deutscher Bundestag (BT): Antwort der Bundesregierung „Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfragen in der Weiterentwick-

lung der Hightech-Strategie. Drs. 18/4909. Berlin, 2015a. S. 1f. 
1240 Ebd., S. 2. 
1241 Deutscher Bundestag (BT): Unterrichtung durch die Bundesregierung: Gutachten zu Forschung, Innovation und technologi-

scher Leistungsfähigkeit Deutschlands 201 – Drucksache 18/4310 – Stellungnahme der Bundesregierung. Drs. 18/6830. Berlin, 

2015c. S. 14. 
1242 Vgl. http://www.hightech-forum.de/auftrag/ (13.01.2019) 
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„Das Hightech-Forum sondiert spezifische Themen zur Umsetzung der aktuel-

len Hightech-Strategie in acht Fachforen, deren Empfehlungen in dem Papier 

„Gute Ideen zur Wirkung bringen. Umsetzungsimpulse des Hightech-Forums 

zur Hightech-Strategie“ gesondert publiziert werden. Daneben ist es die Auf-

gabe des Hightech-Forums, Analysen und Handlungsempfehlungen für deren 

Weiterentwicklung zu erarbeiten. Das Ergebnis dieser strategischen Überlegun-

gen legt das Hightech-Forum in diesem Perspektivenpapier vor. Der zugrunde 

liegende Strategieprozess des Hightech-Forums hat dabei auch Anregungen 

aus den themenspezifischen Fachforen aufgenommen.“1243 

 

Im Anschluss an das erweiterte Innovationsverständnis sollte das Gremium in seiner Arbeit 

neben den Möglichkeiten auch klaren Bezug zu den technologischen Risiken der HTS herstel-

len.1244 Somit hatte das HTF einen umfassenden Beratungsauftrag, der jedoch zerfasert defi-

niert und beschrieben wurde. Ähnlich uneindeutig stellt sich die Publikumsfrage dar. Das HTF 

berät die Bundesregierung und wird durch diese, vertreten durch den oder die Wissenschafts-

ministerin, für diese Arbeit eingesetzt. Einzelne Fachforen verallgemeinerten und erweiterten 

jedoch ihre Zielgruppe. Als Beispiel dient das Fachforum Internationalisierung, das „Politik, 

Wissenschaft und Wirtschaft“1245 strategisch unterstützen wollte.  

 Die Zusammensetzung des HTF ist eine der Veränderungen zur Forschungsunion. 

Hervorzuheben ist dabei, dass die Aufstellung nach der konstituierenden Sitzung im März 

2015 noch einmal grundlegend modifiziert wurde. Wie aus einer Pressemeldung des Bundes-

tags vom 25.03.2015 hervorgeht, wurden Bundeministerin Wanka sowie die Staatsekretärin-

nen und Staatssekretäre des Forschungs- und Wirtschaftsministeriums sowie anderer Res-

sorts als Mitglieder gezählt.1246 Dieses Bild wird durch eine Pressemitteilung vom 17.03.2015 

ergänzt, in der auf die Kooperation von Expertinnen und Experten mit der Politik im HTF ver-

weisen wird.1247 Konkrete Berufungen in das Gremium wurden auch mit der Pressemitteilung 

wieder nicht veröffentlicht. Es erfolgte lediglich der Hinweis, dass „Vorsitzende von außeruni-

versitären Forschungseinrichtung und Universitäten sowie Vorstände aus der Wirtschaft und 

Vorsitzende von gesellschaftlichen Gruppen“1248 berufen werden. Ebenfalls der Pressemittei-

lung vom 25.03.2016 zu entnehmen ist im Übrigen auch die fraktionsübergreifende Begrüßung 

der Einsetzung des HTF im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-

zung.1249 

 
1243 HTF 2017a, S. 8. 
1244 Vgl. ebd., S. 9. 
1245 Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2015-11-12/ (13.01.2019) 
1246 Vgl. https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_03/-/366882 (13.10.2018) 
1247 Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2015-03-17/ (13.01.2019) 
1248 https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_03/-/366882 (13.10.2018) 
1249 Vgl. ebd. 
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 Im Mai 2015 gab die Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Linken 

bekannt, dass sich das HTF zu jeweils maximal sechs Personen aus den Bereichen Wirtschaft, 

Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammensetzen wird.1250 Augenscheinlich erhielt die Par-

tizipationsdimension damit eine grundlegende Neuausrichtung. Beschränkte man sich mit der 

Forschungsunion auf die Brücke zur Wirtschaft, sollte das HTF auf dem Papier nun auch die 

heterogene Zivilgesellschaft repräsentieren. Zeitgleich wurden die Vertretungen aus den rele-

vanten Ressorts offiziell nicht mehr als Mitglieder gewertet. Der Bundesregierung war es wich-

tig, eine ausgewogene Besetzung des Gremiums nach außen zu kommunizieren.1251 

 Letztlich sollte das HTF jedoch aus insgesamt 20 Mitgliedern bestehen. Zu den jeweils 

sechs Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft hinzu-

zurechnen waren nämlich noch die Vorsitzenden, Andreas Barner, Präsident des Stifterver-

bandes für die Deutsche Wissenschaft (Stifterverband) und Mitglied des Gesellschafteraus-

schusses der Boehringer Ingelheim GmbH sowie Reimund Neugebauer, dem Präsidenten der 

FhG.1252 Ebenfalls nach der konstituierenden Sitzung nachgezogen wurde eine Definitions-

schärfung der gesellschaftlichen Vertretungen durch den Zusatz der „verfassten Zivilgesell-

schaft“.1253, durch den die Beteiligung informeller Bewegungen ausgeschlossen wurde. Die 

Verfahrenswege und Abstimmungsprozesse zur Berufung in das Gremium sind letztendlich 

unbekannt. In der Antwort auf die Anfrage der Linken wurde lediglich von der „Auswahl der 

Mitglieder […] durch die Bundesregierung“1254 gesprochen. Weitere Details sind nicht veröf-

fentlicht. 

 Über die Meta-Struktur des HTF wurde auch im Rahmen der konstituierenden Sitzung 

entschieden. Die themenbezogenen Arbeitsgruppen des Gremiums, die sogenannten Fachfo-

ren, wurden hier festgelegt und der übergeordnete Diskussionsbogen besprochen, um die 

Schwerpunkte der Beratung zu definieren.1255 Die Themen der Fachforen wurden schlussend-

lich vor allem über die HTS abgeleitet. Es ergaben sich insgesamt acht Fachforen, von denen 

vier auf den sogenannten Kernelementen aufbauten - Effektivität des Innovationssystems und 

Innovationskraft des Mittelstands, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für Kooperation und 

Transfer, Internationalisierung, Partizipation und Transparenz – und vier, die sogenannte Zu-

kunftsaufgaben bearbeiteten – Autonome Systeme, Digitalisierung und Gesundheit, Innova-

tive Arbeitswelten, Nachhaltiges Wirtschaften.1256 Jedes Fachforum wurde durch einen Spre-

cher oder eine Sprecherin geführt und mit Freiräumen zur Ausgestaltung seiner Arbeit verse-

hen.1257 Folglich unterschieden sich die Untergruppen zum einen prozedural. Beispielsweise 

 
1250 Vgl. BT 2015a, S. 2. 
1251 Vgl. https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_05/-/375696 (20.01.2019) 
1252 Vgl. HTF 2017a, S. 55. 
1253 Ebd. 
1254 BT 2015a, S. 2. 
1255 Vgl. http://www.hightech-forum.de/auftrag/ (13.01.2019) 
1256 Vgl. HTF 2017b, S. 7. 
1257 Vgl. ebd., S. 67. 
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erteilten einige Fachforen externe Forschungsaufträge und das Fachforum Nachhaltigkeit ver-

öffentlichte eine detaillierte Planung seiner Leitfragen sowie eine Übersicht zu den Lebensläu-

fen der Mitglieder des Fachforums.1258 Zum anderen unterschieden sie sich in ihren publizier-

ten Arbeitsergebnissen. Das Fachforum Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für Koopera-

tion und Transfer lieferte zum Beispiel gar kein Ergebnisdokument, das Fachforum Autonome 

Systeme veröffentlichte hingegen einen Zwischenbericht sowie eine Lang- und Kurzfassung 

des Abschlussberichts.1259 Das Thema der Arbeitsgruppe bildete außerdem einen klaren 

Schwerpunkt der Outreach-Aktivitäten des HTF, woraus sich Tendenzen über die Schwer-

punksetzung der Bundesregierung ableiten lassen. Der Zwischenbericht des Fachforums 

wurde im Rahmen der Hannover Messe 2016, auf der das HTF mit einem eigenen Stand ver-

treten war, Bundesministerin Wanka übergeben.1260 Auch der Abschlussbericht des Fachfo-

rums wurde öffentlichkeitswirksam auf der Hannover Messe 2017 präsentiert und anschlie-

ßend auf der CeBIT an Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht.1261 Kein anderes Fachfo-

rum erhielt eine annähernde öffentliche Flankierung durch die Politik. Auf der Arbeitsebene 

hingegen involvierte das Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften mit 19 Personen die mit Ab-

stand meisten Externen aus dem Bereich Politik.1262  

 Für das HTF wurden drei jährliche Versammlungstagungen festgelegt.1263 Wie den 

Pressemitteilungen des Gremiums zu entnehmen ist, konnte der Takt eingehalten werden.1264 

Der „Abschlussbericht“1265 wurde offiziell im Zuge der Abschlusskonferenz am 16.05.2017 an 

die Bundesregierung übergeben. Dieser setzt sich aus sogenannten Umsetzungsimpulsen 

und innovationspolitischen Leitlinien zusammen, die in separaten Publikationen zusammen-

getragen wurden.1266 Entgegen der doppelt gewichtenden Selbstbeschreibung wurden also 

keine dedizierten forschungspolitischen Leitlinien verfasst. Trotz dieser Inkonsistenz entspricht 

die Schwerpunktsetzung entspricht erneut der HTS selbst. 

Der Stifterverband und die FhG stellten nicht nur die Vorsitzenden des HTF, sondern 

betrieben gemeinschaftlich die Geschäftsstelle des Gremiums. Das BMBF stellte für ihre Arbeit 

 
1258 Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/internationalisierung/ (13.01.2019) 

Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/nachhaltiges-wirtschaften/ (13.01.2019) 
1259 Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/autonome-systeme/ (13.01.2019) 

Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/kooperation-und-transfer/ (13.01.2019) 
1260 Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2016-04-25/ (25.01.2019) 
1261 Vgl. Fachforum Autonome Systeme im Hightech-Forum: Chancen und Risiken für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-

schaft. Langversion. Berlin, 2017. S. 20. (http://www.hightech-forum.de/fileadmin/PDF/autonome_systeme_abschlussbe-

richt_langversion.pdf, 13.01.2019) 
1262 Vgl. Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften im Hightech-Forum: Innovation durch Nachhaltiges Wirtschaften – 

Handlungsempfehlungen. Berlin, 2017. S. 12ff. (http://www.hightech-forum.de/fileadmin/PDF/hightech-forum_nachhaltiges_wirt-

schaften.pdf, 13.01.2019)  
1263 Vgl. http://www.hightech-forum.de/auftrag/ (13.01.2019) 
1264 Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/ (13.01.2019) 
1265 http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2017-05-16/ (13.01.2019) 
1266 Vgl. ebd. 
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Finanzmittel zur Verfügung.1267 Insgesamt wirkten acht Personen als Mitarbeitende in der Ge-

schäftsstelle.1268 Sie fungierte als Knotenpunkt für die Binnen- und Außenkommunikation so-

wie zur Verknüpfung relevanter Beteiligter. Für den Bedarfsfall war es außerdem vorgesehen, 

dass sich das HTF „mit anderen Plattformen der Bundesregierung“1269 in Verbindung setzt. 

Darüber hinaus wurden bei der Auswahl der Mitglieder auf „eine hohe Multiplikatorenwirkung, 

persönliche Kompetenzen sowie die Zugehörigkeit zu Organisationen, die für die Umsetzung 

der HTS zentral sind“1270 geachtet, um hohe Netzwerkkapazitäten des Gremiums zu gewähr-

leisten. Die Mitglieder sind folglich über zentrale Player der deutschen Wissenschaftsland-

schaft, wie beispielsweise den WR, Leopoldina, acatech, oder DFG, quervernetzt. 

 Nach fast zweijähriger Unterbrechung hat das HTF im Jahr 2019 erneut seine Arbeit 

aufgenommen. Bundesministerin Anja Karliczek hat sich dabei für eine Neuausrichtung ent-

schieden. Auf seiner neuen Website präsentiert sich das HTF nun als „das zentrale Beratungs-

gremium der Bundesregierung für Forschung und Innovation“1271. Der Auftrag umfasst die Be-

gleitung der HTS 2025 mit „konkreten Umsetzungs- und Handlungsempfehlungen für die For-

schungspolitik“1272. Der Fokus der Beratung des HTF rückt demnach mehr Richtung BMBF. 

Das Gremium soll dazu beitragen, dass Deutschland im Technologiewettbewerb eine führende 

Position einnimmt sowie die Translation und Nutzbarmachung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse voranzutreiben.1273 Die Laufzeit des HTF ist durch die laufende Legislaturperiode be-

grenzt.1274 

 Personell wurde das Gremium fast vollständig umgekrempelt. Auffällig ist vor allem die 

neue Doppelspitze, da sich nun der Präsident der FhG und der Staatssekretär des BMBF 

Christian Luft den Vorsitz teilen. Die Politik ist somit wieder offiziell Teil des Gremiums und 

nimmt eine bestimmende Position ein. Das BMBF unterstreicht dies mit seiner bisherigen 

Kommunikationsstrategie.1275 Andreas Barner ist zum regulären Mitglied degradiert, bildet mit 

der Präsidentin der Goethe-Universität, Birgitta Wolff, jedoch die einzige personelle Kontinuität 

zur letzten Version des HTF. Die Gewichtung der insgesamt 21 Mitglieder zeigt mit 12 Perso-

nen den Schwerpunkt bei Personen aus der Wissenschaft, während die Wirtschaft mit 8 Per-

sonen repräsentiert ist. Die Zivilgesellschaft ist nicht mehr vertreten und wird im Zuge der Neu-

ausrichtung auf eine Sparringspartnerin reduziert, die an gewünschter Stelle eingebunden 

 
1267 Vgl. BT 2015a, S. 2. 
1268 Vgl. HTF 2017b, S. 67. 
1269 Ebd. 
1270 Ebd.  
1271 https://www.hightech-forum.de/ (24.05.2019) 
1272 Ebd. 
1273 https://www.bmbf.de/de/hightech-forum-nimmt-arbeit-auf-7780.html (24.05.2019) 
1274 https://www.hightech-forum.de/ (24.05.2019) 
1275 https://www.bmbf.de/de/hightech-forum-nimmt-arbeit-auf-7780.html (24.05.2019) 
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werden kann.1276 Dennoch spricht das BMBF von einem „kontinuierlichen Dialog“1277 zwischen 

Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. Die Prozessstrukturen sind zum jetzigen Zeitpunkt 

noch unbekannt. Bislang wurde lediglich veröffentlicht, dass das HTF zwei- oder dreimal im 

Jahr tagen wird.1278  

  Für die vorliegende Arbeit wird das HTF 2014 – 2017 untersucht, da sich erst durch 

den abgeschlossenen Beratungsprozess ein vollständiges Bild des Gremiums ergibt. Die bis-

lang bekannten Informationen zum neuen HTF lassen jedoch bereits vermuten, dass hier die 

Analyse zu einem deutlich anderen Ergebnis kommen dürfte. 

 

Temporale Klassifikation 

Das HTF lässt sich als generell reaktives Gremium mit proaktiven Kompetenzen bezeichnen. 

Die Ein- und Besetzung erfolgte durch die Beratungsempfängerin, die auch einen vordefinier-

ten Auftrag erteilt. Die Aufgabenbeschreibung des HTF zeigt, dass die Begleitung eines lau-

fenden Verfahrens das Ziel ist und nicht das Anschieben einer Neuausrichtung der HTS. Letz-

tere bestimmt auch die Themensetzung, wobei den Fachforen jedoch die Möglichkeit zustand, 

eigene Forschungsfragen zu entwerfen und den Beratungsprozess zu gestalten. Proaktive Im-

pulse wurden außerdem explizit durch die Bundesregierung angefragt. Das HTF lässt sich 

daher weder klar als ex ante noch als auch als ex post kategorisieren. Die Einsetzung erfolgte 

erst nach Verabschiedung der aktuellen HTS, die Ausrichtung der Beratung gilt jedoch auch 

der Weiterentwicklung eben dieser. Das HTF, vormals als Forschungsunion, berät die Bun-

desregierung bereits seit 2006. Aus diesem Zeitraum lässt sich mittlerweile gewiss ein Argu-

ment für eine Dauerhaftigkeit der Beratung ableiten. Dennoch muss hierbei berücksichtigt wer-

den, dass das Gremium zwar in seiner generellen Funktion Bestand hat, es auf formaler und 

personell-struktureller Ebene jedoch zu starken Umwälzungen gekommen ist. Die Beratung 

durchlief auch nicht ununterbrochen und durch die jeweiligen Hausleitungen im BMBF ergin-

gen unterschiedliche Vorgaben und Beauftragungen. In seiner Ausgestaltung hat das HTF 

somit auch immer einen ad-hoc-Charakter. 

 

Direktionale Klassifikation 

Das HTF ist oberflächlich auf direkte Beratungsleistung ausgelegt. Auch wenn die Betitelung 

des Auftrags changiert, wird klar kommuniziert, dass die Expertise des Gremiums für die Bun-

desregierung und bezogen auf die HTS angefragt wird. Dennoch ist auch die indirekte Wirkung 

des HTF von besonderer Relevanz, da durch die hochkarätige Vernetzung seiner Mitglieder 

eine hohe Sendungswirkung in weite Teile der Wissenschaftslandschaft zu erwarten ist. Die 

 
1276 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Mitglieder des Hightech-Forums. Berlin, 2019b. 

(https://www.bmbf.de/files/besetzungsliste%20hightech-forum.pdf, 24.05.2019) 
1277 https://www.bmbf.de/de/hightech-forum-nimmt-arbeit-auf-7780.html (24.05.2019) 
1278 https://www.hightech-forum.de/ (24.05.2019) 
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Veröffentlichungen des HTF haben durchaus das Potenzial, sich in der zukünftigen Ausrich-

tung und Weiterentwicklung der Forschungsförderung und des Wissenschaftsmanagements 

niederzuschlagen. Das Fachforum Internationalisierung hatte wiederum auch das Ziel, die 

Wirtschaft direkt zu beraten. Das Interesse der breiten Gesellschaft für die Empfehlungen des 

Gremiums dürfte sich jedoch in Grenzen halten. Auch die tatsächliche Wirkung der Outreach-

Aktivitäten dürfte, abseits der Signalwirkung, tendenziell gering ausfallen.  

 Das HTF 2014 – 2017 lässt sich als deliberativ einstufen, da die Zivilgesellschaft fast 

paritätisch einbezogen wurde. Die Auswahl der Teilnehmenden durch die Beratungsseite 

dämpft die Wirkung natürlich erheblich. Der Blick in die Vergangenheit und auch auf den 

Schwenk, der mit dem HTF 2025 vollzogen wurde, zeigt eine korporatistische Prägung. Gleich-

bleibend ist die externe Positionierung des Gremiums. Das Fachforum Nachhaltiges Wirtschaft 

erlaubte mit der Veröffentlichung der Diskussionsplanung Einblick in das Selbstverständnis 

der Beratenden, die das Fachforum „beim BMBF“1279 verortet sahen. 

Das HTF kann als öffentliches Beratungsgremium mit Einschränkungen gesehen wer-

den. Seine Mitglieder, der Beratungsauftrag, die Abschluss- sowie die meisten Zwischenpub-

likationen sind im Internet frei zugänglich, dazu gab es über Pressemeldungen und die Veröf-

fentlichungen einzelner Fachforen auch Einblicke in die Arbeitsweise des HTF. Die Öffnung 

des Gremiums erfolgte jedoch während des Beratungsprozesses anhand ausgewählter und 

medienwirksamer Schlaglichter. 

 

Funktionale Klassifikation 

Die Politik steht als Beratungsempfängerin im Fokus des HTF. Dennoch verfolgte es den An-

spruch, auch die Zivilgesellschaft als Teil des Gremiums zu inkorporieren, wodurch es dem 

modernen Konzept der Politikberatung entspricht. Das Sendungsbewusstsein in Richtung 

Wirtschaft liegt darüber hinaus auf der Hand. Hinzu kommt, dass die Beratung zwar in Teilen 

vertraulich erfolgte, jedoch final auch Transparenzen geschaffen wurden. Als selbsterklärtes 

Beratungsgremium der Bundesregierung ist das HTF dennoch primär politikberatend, bedient 

darüber hinaus aber auch andere Teile der Gesellschaft. Ebenfalls eindeutig ist daher eben-

falls die Einstufung als Exekutivberatungseinrichtung. 

 

6.4.2.) Schritt 2 – Expertise 

Das HTF wurde mit einem eindeutigen Mandat der Exekutivberatung zur Begleitung und Wei-

terentwicklung der HTS ausgestattet. Die Berufenen stammen zu großen Teilen aus der Wis-

senschaft und generieren zusammen mit Angehörigen aus den anderen gesellschaftlichen 

 
1279 Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften im Hightech-Forum: Nachhaltige Finanzwirtschaft. Gestaltungs- und Forschungsfra-

gen. Augsburg, 2016. S. 2. (http://www.hightech-forum.de/fileadmin/Bilder/Publikationen/hightech-forum_nachhhaltige_finanz-

wirtschaft.pdf, 13.01.2019) 
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Subsystemen Expertise, die wiederum auch an diese und die Politik zurückgekoppelt werden 

soll. Das Gremium möchte damit auch dem Anspruch gerecht werden, Forschung in die Mitte 

der Gesellschaft zu tragen. Dieser gesellschaftsübergreifende Ansatz spiegelt sich auch in der 

Besetzung des Gremiums wider. Einzelne Aspekte der Beratung adressieren direkt die Ge-

sellschaft abseits der Politik. Das Fachforum Innovative Arbeitswelten spricht mit der Publika-

tion seiner „Impulse für eine Qualifizierungsstrategie 4.0“1280 auch Wirtschaftsverbände, Kam-

mern und Betriebe direkt an.1281 Das Fachforum Partizipation und Transparenz identifiziert, 

wenig überraschend, Ansatzpunkte in Forschung, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.1282 Im 

HTF verschmelzen somit auf ersten Blick die klassische und die moderne Funktion von Exper-

tinnen und Experten. 

 Trotz dieser Ausgangslage gelingt es dem HTF jedoch nicht, Entscheidungsprozesse 

zur entpolitisieren. Das Gremium ist mit hochkarätigen Mitgliedern aus der Wissenschaft be-

setzt, die im Bedarfsfall auch weitere Auftragsforschung vergeben können. Gerne wird auch 

auf die bedeutende Funktion und die große Zahl an Expertinnen und Experten abgestellt, die 

am Beratungsprozess beteiligt waren.1283 Hierzu passt auch, dass die Politik in der Lenkung 

der Fachforen, zumindest im Geschehen vor dem Vorhang, nur eine kleine Rolle gespielt hat. 

Dennoch wurde die Arbeit des Gremiums fortlaufend für PR-Zwecke politisiert, beispielsweise 

durch Pressemeldungen oder die Beteiligung an den oben genannten Messen. Auch die Se-

lektion der Beratenden durch die Empfängerin der Expertise schwächt ihre entpolitisierende 

Wirkung deutlich. Darüber hinaus war die Politik auch an verschiedenen Fachforen direkt be-

teiligt, mal als „Gäste“1284 oder als „beteiligte Bundesressorts“1285.  

 Auch der Grad der gesamtgesellschaftlichen Wirkungsmächtigkeit ist fraglich. Die An-

schlussfähigkeit der Öffentlichkeit an die Diskussion um den für Viele nicht griffigen Begriff der 

Innovation dürfte vergleichsweise gering ausfallen. Für die Politik, die Wissenschaft und die 

Wirtschaft dürfte vom HTF eine deutlich höhere Signalwirkung zu erwarten sein. Folglich 

konnte die Arbeit des Gremiums zur Konsensfindung beitragen. Nicht umsonst wurde der Be-

ratungsbedarf durch das Parlament erkannt und die Einsetzung begrüßt. Die Kritik an der Be-

setzung des HTF schränkte seine Wirkung jedoch bereits von Beginn an ein. Dennoch wurde 

 
1280 Fachforum Innovative Arbeitswelten im Hightech-Forum: Die Arbeitswelt gestalten – Impulse für eine Qualifizierungsstrate-

gie 4.0. Berlin, 2017a. (http://www.hightech-forum.de/fileadmin/PDF/hightech-forum_arbeitswelten_qualitaetsstrategie_4_0.pdf, 

13.01.2019) 
1281 Vgl. ebd., S. 4. 
1282 Vgl. Fachforum Partizipation und Transparenz im Hightech-Forum: Partizipatives Agenda-Setting – Gesellschaft an For-

schung und Innovation beteiligen. Berlin, 2017. S. 5. (http://www.hightech-forum.de/fileadmin/PDF/hightech-forum_partizipa-

tion_und_transparenz.pdf, 13.01.2019) 
1283 Vgl. http://www.hightech-forum.de/auftrag/ (13.01.2019) 

Vgl. HTF 2017b, S. 8. 

Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2016-04-13/ (13.01.2019)  
1284 Fachforum Innovative Arbeitswelten 2017a, S. 8. 
1285 Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften 2017, S. 12. 
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die Öffentlichkeitsarbeit des Gremiums zur Legitimierung der Politik und zur Rücksicherung 

genutzt, dass man Handlungsfähigkeit beweisen und signalisieren konnte.  

 Suboptimal erscheint auch die Formulierung der Empfehlungen des Gremiums. Die 

Leitlinien und die zentralen Handlungsempfehlungen geben einen Pfad vor, den es einzuschla-

gen gilt. Das HTF selbst betont in seiner Arbeit, unter welchem Druck und damit Handlungs-

zwang das System steht.1286 Außerdem wird an einigen Stellen aus Expertise eine Forde-

rung.1287 Auch die Bundesministerin erschien bereits bei der Übergabe der Empfehlungen von 

der Alternativlosigkeit der Umsetzung der Expertise überzeugt und lies sich entsprechend zi-

tieren: „Hierzu hat das Hightech-Forum […] wesentliche Konzepte und Ideen erarbeitet, die es 

nun umzusetzen gilt."1288  

 Die Mitglieder des HTF stammen, wie bereits dargestellt, fast paritätisch aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und verfasster Zivilgesellschaft. Interessant ist aber gerade auch der Blick 

auf die zugezogenen Expertinnen und Experten. Auch hier spielen die Mitglieder der Wissen-

schaft eine zentrale Rolle und bilden mit 110 der 263 Externen die Mehrheit, die anhand der 

Publikationen des HTF ablesebar sind. Dicht dahinter sind mit 97 Personen die Wirtschaft 

sowie 37 Personen, die sich der Zivilgesellschaft zuordnen lassen. Aus der Politik sind immer 

noch 19 Personen, davon 16 im Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften, beteiligt. Aufgrund der 

abweichenden Bezeichnungen, die durch die Fachforen geführt werden und die mangelhafte 

Einsicht in den Beratungsvorgang ist es nicht möglich, die Eingriffstiefe der Beiträge der Ex-

pertinnen und Experten einzuschätzen. Erwähnenswert ist es, dass die Präsiden der großen 

deutschen Wissenschaftsorganisationen zu den Hinzugezogenen aus der Wissenschaft ge-

hören.1289 

 Die Expertise des HTF wird in aufwendig designte Publikationen vermittelt, für die Kom-

munikationsagenturen für die Gestaltung und das Lektorat eingebunden wurden.1290 Zentrale 

Botschaften werden zum Augenfang hervorgehoben und mit Abbildungen versehen.1291 Zur 

Untermauerung der Botschaften werden Empfehlungen zusätzlich gerafft dargestellt.1292 Die 

 
1286 Vgl. HTF 2017a, S. 7 und 15. 
1287 Vgl. http://www.hightech-forum.de/auftrag/ (13.01.2019) 

Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2017-05-16/ (13.01.2019) 
1288 Ebd. 
1289 Vgl. Fachforum Internationalisierung im Hightech-Forum: Innovation international denken. Handlungsempfehlungen und 

Beispiele Guter Praxis. Berlin, 2017. S. 20. (http://www.hightech-forum.de/fileadmin/PDF/hightech-forum_internationalisie-

rung.pdf, 13.01.2019) 
1290 Vgl. Fachforum Digitalisierung und Gesundheit im Hightech-Forum: Die Zukunft der Medizin ist digital – Szenario zur Digita-

lisierung in der Gesundheitsversorgung. Berlin, 2017. S, 17. (http://www.hightech-forum.de/fileadmin/Bilder/Publikationen/digital-

isierung_und_gesundheit.pdf, 13.01.2019) 

Vgl. Fachforum Partizipation und Transparenz 2017, S. 24. 

Vgl. Fachforum Autonome Systeme 2017, S. 192. 
1291 Vgl. Fachforum Digitalisierung und Gesundheit 2017, S. 6. 

Vgl. HTF 2017a, S. 13. 
1292 Vgl. ebd., S. 29 und S. 35. 
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Zusammenfassung der Arbeit des Gremiums in Form der Leitlinien und der Handlungsemp-

fehlungen erlaubt, zusammen mit der durchdachten Gestaltung, eine vergleichsweise schnelle 

Übersicht der Expertise des Gremiums. Im Gesamtumfang sind die Publikationen des HTF 

und der Fachforen jedoch stattlich und entsprechen nicht dem Mantra eines möglichst gerin-

gen Umfangs. Vor allem der Abschlussbericht des Fachforums Autonome Systeme fällt mit 

189 Seiten umfassend aus.1293  

Die Expertise des HTF wird auch durch die Reputation seiner Mitglieder und ihrer Stel-

lung in der Wissenschaftslandschaft getragen. Die Zivilgesellschaft ist ebenfalls mit bedeutsa-

men Organisationen und die Wirtschaft durch teilweise große Unternehmen vertreten. Auf-

grund der gemischten Besetzung fällt es schwer, das HTF dem „Civic Scientist“ oder „Honest 

Broker“ zuzuordnen, da es sich nicht um ein wissenschaftliches Beratungsgremium handelt. 

Dem Konzept des „Honest Broker“ entspricht zumindest der weite Horizont, den das Gremium 

mit seinen Fachforen absteckt. Die Expertise passt zur Komplexität der Thematik. Der Gesell-

schaftsbezug im Gremium selbst ist klar hergestellt und auch die Risiken des Fortschritts sowie 

lebensweltliche Belange sind für die Beratung von Relevanz sein.1294 

 Die Expertise des HTF ergeht durch generell das Gremium und seine Fachforen. Den-

noch geht es in der Beratung auch immer um die Köpfe hinter dem Ratschlag, die daher an 

verschiedenen Stellen in den Vordergrund gerückt werden.1295 Durch die Herausstellung ein-

zelner Mitglieder und damit ihrer institutionellen Zugehörigkeit betont das HTF seine Relevanz. 

Außerdem wurden die Leitlinien nicht durch das gesamte Gremium verfasst. Stattdessen wur-

den diese durch sechs Mitglieder sowie „stellvertretend und in enger, inhaltlicher Abstimmung 

mit den Mitgliedern des Hightech-Forum“1296 und unter Zuarbeit von zwölf weiteren Mitarbei-

tenden verfasst.  

 Das HTF bedient sich einer breiten Wissensbasis und legt diese seiner Arbeit zu-

grunde. So gibt es beispielsweise einen Überblick zum Thema Innovation und den aus der 

Sicht des Gremiums relevanten Konzepten.1297 Durch die Begriffsdefinition erhält das Thema 

außerdem ein stärkeres gesellschaftsrelevantes Framing. In den Fachforen konnte das benö-

tigte Spezialwissen zu Schwerpunktthemen einfließen und dort, wo Lücken bestanden, konnte 

Auftragsforschung vergeben werden. Interdisziplinarität gehört zum selbsterklärten Ansatz des 

HTF und seiner Mitglieder. Die Besetzung des Gremiums und die Aufteilung in thematische 

Arbeitsgruppen, die einem Gesamtwerk zuarbeiten, sind hierzu passend.  

 Die Expertise des HTF umfasst in Teilen konkrete Anwendungsschritte und gibt der 

Bundesregierung Metaexpertise zur Umsetzung an die Hand. So wurden beispielsweise für 

 
1293 Vgl. Fachforum Autonome Systeme 2017, S. 189. 
1294 Vgl. HTF 2017a, S. 9. 
1295 Vgl. Fachforum Digitalisierung und Gesundheit 2017, S. 2f. 

Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/internationalisierung/ (13.01.2019) 
1296 HTF 2017a, S. 56. 
1297 Vgl. ebd., S. 11ff. 
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die erfolgreiche Partizipation in politischer Agendasetzung Meilensteine erarbeitet.1298 Das 

Wissen von Laiinnen und Laien spielte für das HTF hingegen keine Rolle offensichtliche Rolle, 

wie durch die Betonung der verfassten Zivilgesellschaft auch zu erwarten war. Dennoch ver-

fügt das Gremium durch seine Mitglieder über einen klaren und ausgewiesenen Praxisbezug.  

 Die Besetzung des HTF erfolgte, wie bereits mehrfach betont, durch die primäre Bera-

tungsempfängerin und auf Basis der oben erwähnten Kriterien. Die Öffentlichkeit und auch 

das Parlament wurden über die konkrete Mitgliederliste erst zum Beratungsbeginn informiert. 

Die Besetzung ist vergleichsweise ausgewogen gelungen und beinhaltet mit Mitgliedern aus 

Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft thematisch relevante Interessenbeteiligte. Die hin-

zugezogenen Externen stammen hingegen überwiegend aus Wissenschaft und Wirtschaft, 

während die Zivilgesellschaft hier abfällt. Über Anhörungen und Workshops wurden zusätzli-

chen Stimmen aus Praxis und Gesellschaft gehört.1299 Im Fachforum Partizipation und Trans-

parenz wurde die Politik außerdem in sogenannten „Fachgesprächen“1300 einbezogen. 

  Die Bundesregierung hat das HTF mit einem breiten sowie zeitlich begrenzten Mandat 

versehen und ist die primäre Beratungsempfängerin. Zeitgleich hat das Gremium zusätzliche 

Freiheiten in der Ausgestaltung seiner Arbeit erhalten. Aufgrund der Beauftragung durch die 

Empfängerin ist das HTF jedoch in reaktiver Stellung, auch wenn die Möglichkeit besteht, den 

Beratungsprozess zu detaillieren. Eine gewisse Distanz besteht jedoch in der Ansiedlung des 

HTF, das über eine eigene Geschäftsstelle verfügt, die nicht beim BMBF oder einer Örtlichkeit 

der Bundesregierung verortet ist. Dennoch entspricht das Selbstverständnis nicht immer dem 

eines selbstständigen Gremiums. Die starke Einbeziehung Mitarbeitender der Bundesressorts 

unterstreichen dies, ebenso wie natürlich die Einsetzung der Beratenden durch die Regierung. 

Besonders offenkundig wird die Nähe des HTF zur Politik in der oben dargelegten korporatis-

tischen Ausrichtung des Gremiums, die Mitte 2015 noch geplant war. Relativierend wirkt auch, 

dass die Geschäftsstelle zwar über Mitarbeitende verfügt, aber finanziell vom BMBF abhängig 

ist, beispielsweise bei der Beauftragung von Studien, die direkt über das Wissenschaftsminis-

terium finanziert sowie beauftragt wurden und auch von anderen Bundesressorts Unterstüt-

zung erhielten.1301 Das Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften spricht in seinem Abschlussbe-

richt jedoch davon, dass die Studie zur Green Economy vom Gremium in Auftrag gegeben 

 
1298 Vgl. Fachforum Partizipation und Transparenz 2017, S. 16ff. 

Vgl. HTF 2017b, S. 36. 
1299 Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/innovationssystem/ (13.01.2019) 

Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/partizipation-und-transparenz/ (13.01.2019) 
1300 Ebd. 
1301 Vgl. Hartmann, Monika/Hawes, Daniel/Simons, Johannes: Kurzanalyse: Nachhaltiger Konsum – Schwerpunkt Ernährung. 

Ist-Zustände, Innovationsbedarf und fachübergreifende Wissenslücken. Bonn, 2016. S. 1. (http://www.hightech-forum.de/filead-

min/Bilder/Publikationen/nachhaltiger_konsum_kurzanalyse.pdf, 13.01.2019)  

Vgl. Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (Hrsg.): Green Economy – Recherche Ist-Stand nachhaltige Finanzwirtschaft. Berlin, 

2017. S. 2. (https://www.forum-ng.org/images/stories/Publikationen/FNG_Kurzanalyse_Nachhaltige_Finanzwirtschaft_Ja-

nuar_2017.pdf, 13.01.2019) 
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wurden.1302 Die Grenzen zwischen HTF und Ministerium verwischen an dieser Stelle. Offen-

sichtlicher ist jedoch das unterschiedlich starke Interesse der Politik an den verschiedenen 

Unterthemen des Gremiums. Bei den Fachforen Autonome Systeme und Nachhaltiges Wirt-

schaften ist die Einbeziehung der Ministerien hoch und die Distanz deutlich eingedampft. 

Schwerwiegend erscheint auch die Nähe zur Politik anhand der personellen Besetzung. Elke 

Hannack, die zu den Vertreterinnen der Zivilgesellschaft gezählt wurde, befand sich während 

ihrer Mitgliedschaft im HTF zeitgleich im Bundesvorstand der CDU. Christoph Schmidt, der 

ebenfalls als Vertreter der Zivilgesellschaft gelistet wurde, war zum Beratungszeitpunkt einer 

der Wirtschaftsweisen und seit 2017 stellvertretender Vorsitzender im Direktorium des Projekts 

der Wissenschaftsakademien „Energiesysteme der Zukunft“, das vom BMBF finanziert 

wird.1303  

 Das HTF 2014 – 2017 war ein wesentliches Gremium des BMBF nach Bundesgremi-

enbesetzungsgesetz (BGremBG), das entsprechend Anwendung fand.1304 Somit verfügte 

diese Iteration des Gremiums in Teilen über einen definierten rechtlichen Rahmen. Mit der 

Geschäftsstelle hatte das HTF auch über die notwendige Unterstützungsstruktur für ein auf-

wendiges Beratungsprojekt. Das Gremium konnte auf ausreichende Ressourcen zurückgrei-

fen, um neben dem Büro auch die Mitarbeitenden sowie eine Endredaktion, die aufwendige 

Gestaltung der Publikationen und deren Lektorat zu finanzieren. Das Mandat zur Ausgestal-

tung des Beratungsprozesses spricht, abseits der gemeinschaftlichen Tagungen, für ein ge-

ringes Maß an Formalisierung. Die unterbrochene Einsetzung und die verschiedenen Ausfor-

mungen des HTF signalisieren außerdem einen niedrigen Grad der Institutionalisierung, auch 

wenn das Gremium prinzipiell seit über einem Jahrzehnt in seinen verschiedenen Auslegun-

gen bestand hat.  

Eine klare Schwäche im institutionellen Design des HTF liegt darin, dass keine beson-

deren Mechanismen zur Qualitätssicherung vorgesehen sind. Die interne Abstimmung der Mit-

glieder und die Redaktion waren somit die eingeplanten Kontrollinstanzen. Darüber hinaus gab 

es keine Leitlinien oder Kodizes zur Integrität der Beratung, die konkret für das HTF Anwen-

dung fanden. Hierdurch kommt die personelle und formale Unstetigkeit des Gremiums beson-

ders schwer zu tragen, da durch die mangelnde Beständigkeit auch von innen heraus kein 

Blick auf das Verbesserungspotenzial nach Abschluss der Beratung möglich wurde. 

 Trotz dieser Schwäche kann dem HTF attestiert werden, dass es an kontemporäre 

Themen der Wissenschaftspolitik anschließt. Neben dem übergeordneten Thema Innovation 

spricht das Gremium über neue Anreizsysteme und Möglichkeiten, wie das Forschungssystem 

 
1302 Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften 2017, S. 2. 
1303 Vgl. https://energiesysteme-zukunft.de/projekt/das-projekt-esys/ (13.01.2019) 
1304 Vgl. BT 2015a, S. 2. 
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finanziert werden kann.1305 Darüber hinaus trägt des HTF auch zur Ökonomisierungsdiskus-

sion bei und spricht sich für den Wettbewerb in der Wissenschaft aus.1306 Zumindest ange-

schnitten werden die ethischen Knackpunkte, die durch CRISPR-Cas9 und künstliche Intelli-

genz bestehen oder mit Blick auf die Zukunft der Pflege.1307 Expertise wird keine geliefert, 

lediglich der Hinweis ergeht, dass Diskussionsbedarf besteht. Durch das Fehlen der notwen-

digen Expertise zu diesen Themen hätte dem Ratschlag ohnehin die notwendige Durch-

schlagskraft gefehlt, sodass man auch hier von Bereitstellung von Überblickwissen sprechen 

sollte. Risikofragen und die Notwendigkeit der TFA adressiert das Gremium ebenfalls. Es 

kommt jedoch ein Beigeschmack auf, wenn das Fachforum Autonome Systeme die Risikodis-

kussion in Richtung von Wirtschaftlichkeit und Nutzerakzeptanz verschiebt.1308 Im Rahmen 

des erweiterten Innovationsbegriffs spricht das Gremium jedoch wiederum von Innovation, die 

an die Verträglichkeit in allen gesellschaftlichen Teilschichten gekoppelt ist.1309  

 

6.4.3.) Schritt 2 – Deliberation 

Auch wenn es sich beim HTF um kein rein wissenschaftliches Beratungsgremium handelt, 

sodass weder das Konzept des „Honest Broker“, „des Civic Scientist“ oder des „Visible Scien-

tist“ vollständig Anwendung finden kann, finden sich verschiedenen Elemente der Konzepte 

hier wieder. Es gehörte zum Auftrag des HTF 2014 - 2017, die Wissenschaft in die Mitte der 

Gesellschaft zu tragen. Diese gesellschaftsorientierte Aussage entspricht dem Kernelement 

des „Civic Scientist“. Die Sichtbarkeit der renommierten Forschenden passt wiederum zum 

„Visible Scientist“. Der breite Gesamtansatz der Expertise lässt sich außerdem dem „Honest 

Broker“ zuordnen. Das HTF bildet somit eine Schnittmenge der drei idealtypischen Konzepti-

onen. 

 Für die Bezugnahme auf gesamtgesellschaftliche Interessen und die gemeinschaftli-

che Deliberation im Gremium wurden entsprechende strukturelle und prozedurale Grundlagen 

gelegt. Durch die Erweiterung der Definition von Innovation wurde durch das HTF eine ent-

sprechende Arbeitsgrundlage bereitet, der die Einbindung der Zivilgesellschaft durch die Bun-

desregierung in die Struktur des Gremiums vorangegangen war. Die Meinungsbildung in den 

Fachforen wurde durch Anhörungen und Workshops ergänzt, an denen auch Vertretende der 

Zivilgesellschaft hinzugezogen wurden. Es gab jedoch keine Vorgaben im Mandat, wie und ob 

eine solche zu erfolgen hat. Die An- und Umsetzung entsprechender Maßnahmen lag in den 

Händen der Fachforen.  

 
1305 Vgl. HTF 2017a, S. 6. 
1306 Vgl. ebd., S. 4, 27 und 33. 
1307 Vgl. ebd., S. 50f. 

Vgl. Fachforum Innovative Arbeitswelten im Hightech-Forum: Die Digitalisierung in der stationären Pflege – Impulse für perso-

nenbezogene Dienstleistungen. Berlin, 2017b. S. 9. (http://www.hightech-forum.de/fileadmin/PDF/hightech-forum_arbeitswel-

ten_digitalisierung_pflege.pdf, 13.01.2019) 
1308 Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2015-11-12/, 13.01.2019) 
1309 Vgl. HTF 2017a, S. 9. 
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  Zu den Kernelementen deliberativer Beratungsprozesse gehört eine repräsentativ auf-

gestellte Beratungsinstitution. Die Besetzungspolitik hinter dem HTF entspricht, gemessen an 

der Verteilung der Mitglieder, diesem Gedanken. War fast herrschende Parität ein guter Aus-

gangspunkt, schwächelt die Besetzung an der Berufung durch die Beratungsempfängerin und 

in Teilen an der konkreten personellen Auswahl. Auch die im Beratungsprozess durch die 

Fachforen hinzugezogenen Expertinnen und Experten sowie die Mitarbeitenden zeichnen sich 

durch eine klar abweichende Gewichtung aus. Es scheint naheliegend, dass das Gremium 

freie Hand in der Einbeziehung außenstehender Ressourcen gehabt hat. Neben der Unwucht 

in der Verteilung externer Expertise spricht auch die unterschiedliche Nomenklatur für eine 

fehlende Strukturierung und Abstimmung in diesen Belangen. Auf der Habenseite steht jedoch 

die Steuerungsfähigkeit, die in den Händen der Beratenden lag und so die fachliche Robustheit 

der Expertise steigerte. 

  Das HTF zeichnet sich durch eine allgemein niedrige delegierte Repräsentativität aus. 

Die Mitglieder aus der Wissenschaft wurden nicht kooptiert, sondern durch die Bundesregie-

rung handverlesen. Unter Berücksichtigung des Beratungsmandats und des selbererklärten 

Auftragsverständnisses sollte die Expertise durch die Kooperation von Wissenschaft, Wirt-

schaft und Gesellschaft entstehen, weshalb die fast gleichmäßige Besetzungsverteilung be-

schlossen wurde. Hieran gemessen zeichnet sich das institutionelle Design des Gremiums am 

Ausgangspunkt durch deskriptive Repräsentativität aus.  

 Aus dem interdisziplinären Ansatz des HTF und der fast entsprechenden personellen 

Bestückung ging schlussendlich auch eine perspektivenkonvergente Expertise hervor. Der 

Ratschlag umfasst politische sowie fachliche Elemente und behält auch die Gesellschaft im 

Fokus. Damit erfüllt das HTF mit seinen Abschlusspublikationen einen Teil seiner Vorgabe. 

Anders sieht das bei dem abschließenden deliberativen Kernelement, den Verantwortungs-

strukturen, aus. Rechenschaftspflichtig sind die Mitglieder des Gremiums ihren Peers und ih-

ren jeweiligen Institutionen oder Organisationen gegenüber, als deren Vertretungen sie durch 

die Politik ausgewählt wurden. Aufgrund der hohen politischen Aufhängung des HTF und die 

Begleitung der Beratung durch die Bundesregierung ist die Arbeit des Gremiums deutlich ex-

poniert, was die Bedeutung der institutionellen Rückbindung verstärkt. Auf Basis der Berufung 

sind die Beratenden natürlich auch der Empfangsseite verbunden. An dieser Stelle zeigen sich 

erneut Schwächen durch die fehlende Regulierung über Vorgaben im Mandat oder durch das 

institutionelle Design. 

 Mit Blick auf partizipative und deliberative Praktiken muss noch einmal hervorgehoben 

werden, dass die Implementierung der zivilgesellschaftlichen Mitglieder auf die Vorgabe aus 

der Politik hervorging. Die Partizipation auf Berufungsebene ist zeitgleich vom politischen Wil-

len abhängig und kann, wie die neuste Version des HTF zeigt, auch wieder heruntergefahren 
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werden. Das genaue Maß der Steuerung der Beratungsprozesse durch die Beratungsempfän-

gerin ist unklar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es selbstverständlich Abstimmungen, 

Anfragen oder Vorgaben aus der Politik gab, vor und während der Beratung. Gerade auch die 

Pressetermine zu den Messen legen diesen Verdacht nahe. Für die Mikrosteuerung der ein-

zelnen partizipativen Elemente waren aber scheinbar die Fachforen selbst in der Leitungspo-

sition. 

 Im Rahmen der Gestaltungsoptionen der Fachforen lag auch die Möglichkeit, externen 

Input einzubeziehen. Wie bereits dargelegt, haben die verschiedenen Arbeitsgruppen dafür 

auf unterschiedliche Formate zurückgegriffen. Neben Workshops gab es Anhörungen oder die 

Anfrage zur Internationalisierungsstrategie an große deutsche Wissenschaftsinstitutionen. 

Letzteres ist auch ein Beispiel dafür, dass praktische Wissensbestände für das HTF von Be-

deutung waren. Die ausgewählten Mitglieder verfügten zumeist selbst über Praxiserfahrung in 

den spezifischen Themenfeldern ihrer Fachforen. Das Fachforum Digitalisierung und Gesund-

heit zeigt außerdem, dass praktischer Sachverstand Externer auch über direkte Zuarbeit an 

die Mitglieder hinzugezogen werden konnte.1310 Darüber führt das HTF zu einzelnen Themen 

auch Praxisbeispiele an, um seine Botschaft zu konkretisieren oder mit Best-Practise-Beispie-

len zu untermauern. 1311  

 Die Popularisierung von Wissen gelingt dem HTF nur bedingt. Mit der Pressestelle, die 

Teil der Geschäftsstelle war, gab es ein Sprachrohr, das neben den eigentlichen Inhalten auch 

den Beratungsprozess des Gremiums nach außen trug. Die Pressemitteilungen zu den Ar-

beitssitzungen des HTF wurden mit entsprechend arbeitssamen Bildmaterial unterlegt, das 

zeitgleich die Teilnahme relevanter Politikerinnen und Politiker unterstrich, um die Bedeutung 

des HTF zu betonen.1312 Die Verantwortung der Textproduktion lag bei den Redaktionen der 

Fachforen sowie den Mitgliedern des HTF selbst. Diese waren personell gut ausgestattet. Ins-

gesamt 40 Personen unterstützten die Fachforen redaktionell, die Leitlinien wurden unter Zu-

arbeit von zwölf Personen erarbeitet. Zusätzlich wurden für das Lektorat und das Kommunika-

tionsdesign Agenturen eingekauft. Es ist somit unstrittig, dass vom HTF in dieser Hinsicht ein 

hoher Aufwand betrieben und umfassende Ressourcen investiert wurden. Jedoch handelt es 

sich bei diesen Maßnahmen um monodirektionale Bemühungen. Darüber hinaus wurden keine 

spezifisch publikumsgerechten Publikationen veröffentlicht. So sind die durchdacht strukturier-

ten, bebilderten und visuell ansprechend gestalteten Veröffentlichungen mit Fachausdrücken 

gespickt, richten sich zeitgleich aber auch an die gesamte Gesellschaft, wodurch ein gewisses 

 
1310 Vgl. Fachforum Digitalisierung und Gesundheit 2017, S. 16. 
1311 Vgl. HTF 2017b, S. 56f. 

Vgl. Fachforum Internationalisierung 2017, S. 10ff. 
1312 Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2016-04-13/ (13.01.2019) 

Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2017-03-10/ (13.01.2019) 
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Grundinteresse an der Thematik vorausgesetzt werden muss. Ein begleitendes Outreach-Pro-

gramm wurde nicht aufgebaut, lediglich die Präsenz auf den Messen ist in diesem Bereich 

anzusiedeln. Darüber hinaus bestand zwar die Möglichkeit, die zu den jeweiligen Fachforen 

zugeordneten Referenten der Geschäftsstelle zu kontaktieren, dennoch lässt das HTF einen 

strukturierten Ansatz für ein Mehr an Dialog vermissen.1313 

 Dieser Eindruck setzt sich auch bei den digitalen Medien fort. Das HTF hat keinen ei-

genen YouTube-Kanal sondern nutzt den des Stifterverbands. Hier sind zu den Themen von 

vier Fachforen kurze Erklärvideos veröffentlicht, zusätzlich ist dort ein Video zum Gremium 

selbst und zum Innovationsbegriff zu finden.1314 Die Videos sind knapp gehalten, konzentrieren 

sich auf Kernaussagen und grundlegende Begriffe, um so dem häufig im Internet verlangten 

Häppchencharakter zu entsprechen. Andere dialogische Soziale Medien, wie beispielsweise 

Twitter, wurden nicht genutzt. So kam es auch dazu, dass eine der Lektoratsagenturen ihre 

Danksagung direkt an den Kanal der FhG richten musste.1315 Die Website des HTF wurde 

genutzt, um ergänzende Informationen zur Arbeit und den Themen des Gremiums zu verbrei-

ten sowie die Publikationen der Fachforen bereitzustellen. Jede thematische Arbeitsgruppe 

war mit einer eigenen Unterseite vertreten. Auf dieser war ein inhaltlicher Abriss zum Fachfo-

rum, die Liste der Mitglieder und ein Kurzinterview mit dem Sprecher oder der Sprecherin des 

Fachforums zu sehen. Wo verfügbar, wurden weiterführende Mitglieder-Interviews und die 

oben erwähnten Videos auf YouTube verlinkt sowie die Publikationen des Fachforums einge-

stellt.1316 Auch hier werden die medialen Möglichkeiten zwar relativ umfassend, aber unidirek-

tional und distributiv genutzt. Positiv ist dennoch anzumerken, dass die verfügbar gemachten 

Publikationen des HTF kostenlos und frei erhältlich waren. Neben den Zwischen- und Ab-

schlussberichten wurden auch die vergebenen Studien und weitere informative Dokumente 

bereitgestellt. Es bestand auf diesem Weg die Möglichkeit, zusätzlichen Einblick in die Arbeit 

des Gremiums zu geben, wofür sich aber, wie oben dargestellt, nur das Fachforum Nachhal-

tiges Wirtschaften entschied.  

 Letztlich zeigt sich, dass sich die fehlende Bereitstellung eines Diskursraums auch hin-

sichtlich der Arenenbildung für die gesamtgesellschaftliche Diskussion fortsetzt. Die Themen-

bereiche Risiko und Ethik werden angeschnitten und auf deren Bedeutung sowie den Debat-

tenbedarf hingewiesen. Letztliche begnügt sich das HTF mit der Hinweisgebung und dem Ver-

weis auf weiterführende Diskussionen, wie sie beispielsweise im Ethikrat erfolgen.1317 Diese 

Entscheidung sollte jedoch als konsequent eingestuft werden, da sich in der Aufstellung der 

 
1313 Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/kooperation-und-transfer/ (13.01.2019) 
1314 Vgl. https://www.youtube.com/user/Stifterverband/search?query=hightech-forum (22.06.2019) 
1315 Vgl. https://twitter.com/besteworte/status/864415182138880000 (22.06.2019) 
1316 Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/kooperation-und-transfer/ (13.01.2019) 

Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/nachhaltiges-wirtschaften/ (13.01.2019) 
1317 Vgl. HTF 2017a, S. 9 und 51. 

Vgl. HTF 2017b, S. 39. 
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Mitglieder nicht der benötige Sachverstand für eine fundierte Expertise zu diesen komplexen 

Themenfeldern abbildete. Bei „potenziellen Risiken für das Innovationssystem und dessen 

möglichen punktuellen Nachholbedarf“1318 sieht das Gremium außerdem die Politik in der 

Pflicht, diesbezüglich die Arenen zum gesamtgesellschaftlichen Austausch zu schaffen. 

Anders gestaltete sich dies bei den Themen Fortschritt und Innovation aus, die ja 

Kernthemen der HTS und damit des HTF waren. Der Ratschlag des Gremiums setzt sich wäh-

rend der Beratungsphase in Tiefe hiermit auseinander, was offiziell jedoch mit dem Ende der 

Arbeit des Gremiums auch seinen Haltepunkt fand. Es wurden offiziell keine Mechanismen 

oder Formate zur Fortsetzung der Diskussionen eingeführt. Es verwundert, dass unter Berück-

sichtigung der Laufzeit der HTS keine Beständigkeit der Debatten herbeigeführt wurde, was 

letztlich aber auch zur fehlenden strukturellen Kontinuität des HTF selbst passt. Zentral für die 

Wirkungsmächtigkeit der Fortsetzung der thematischen Auseinandersetzung waren somit die 

Multiplikationswirkung der Mitglieder des Gremiums sowie die Strahlungswirkung der Exper-

tise selbst. Das Fachforum Innovative Arbeitswelten betonte, dass die Partizipation von Ex-

pertinnen und Experten ebenfalls zu dieser Wirkung beiträgt.1319 Abseits der Sphären von Wirt-

schaft und Wissenschaft haben anschließende Debatten durch die Arbeit des HTF kaum Fuß 

gefasst. 

 

6.4.4.) Schritt 2 – Interessenvertretung 

Einer der Ansprüche hinter dem HTF war es, Forschung in die Mitte der Gesellschaft zu trans-

portieren. Darüber hinaus vertritt es die neu positionierte und zur Gesellschaft geöffnete Wis-

senschaft, die auf Kommunikation und Transparenz setzt.1320 Vor diesem Hintergrund er-

wächst ein besonderer Maßstab für das vertretene Bild der Wissenschaft, den es auf die Arbeit 

des Gremiums anzuwenden gilt.  

 Die Qualitätssicherungsmaßnahmen entsprechen dabei nicht den höchsten Ansprü-

chen. Es gibt keine Leitlinien für die Arbeit des Gremiums und von außen sind keine zusätzli-

chen Kontrollinstanzen abseits der Redaktionen des HTF und der Fachforen ersichtlich. Auf 

Basis der Stellung seiner wissenschaftlichen Mitglieder und ihrer institutionellen Zugehörigkeit 

muss daher das Vertrauen in die Qualitäten und Redlichkeit des Gremiums genügen. Im Zent-

rum der Qualitätssicherungsmaßnahmen stehen die gegenseitigen Kontrollen der Mitglieder 

und ihrer Zuarbeitenden.  Ebenfalls unzureichend ist die Tatsache, dass das institutionelle 

Design keine Maßnahmen gegen Interessenvertretungsvorwürfe beinhaltet. Immerhin hatten 

die Fachforen Spielräume, um ihre Arbeit und die Hintergründe ihrer Mitglieder darzulegen. 

 
1318 HTF 2017a, S. 39. 
1319 Vgl. http://www.hightech-forum.de/themen/innovative-arbeitswelten/ (13.01.2019) 
1320 Vgl. HTF 2017b, S. 20. 
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Diese daher nur freiwillige Maßnahme wurde letztlich nur vom Fachforum Nachhaltiges Wirt-

schaften genutzt. Ein Sanktionierungsmodell oder ein Modus fortlaufender Verbesserung der 

Arbeit des Gremiums lässt sich nicht erkennen.  

 Der schärfere Blick auf das institutionelle Design offenbart weitere Stärken und Schwä-

chen des HTF. Als wesentliches Gremium der Bundesregierung ist das HTF hoch angesiedelt 

und über das BGremBG reguliert. Die Besetzung des Gremiums hätte daher paritätisch erfol-

gen sollen, was jedoch nicht erfüllt wurde. Letztlich hatte die Bundesregierung bis zum 

01.01.2018, also nachdem der Beratungsprozess bereits abgeschlossen war, Zeit, diesen Um-

stand zu korrigieren.1321 Die Geschäftsstelle des HTF befand sich in Berlin und damit in unmit-

telbarer räumlicher Nähe zur Politik, aber nicht in Räumlichkeiten der Bundesregierung. Feh-

lende Distanz macht sich aber bereits seit Einsetzung des HTF 2014 – 2017 deutlich bemerk-

bar. So sieht sich das Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften selbst als zugeordnetes Bera-

tungsgremium. Natürlich lässt sich dies nicht einfach auf andere Fachforen oder das gesamte 

HTF ausweiten, dennoch ist es symptomatisch für seine enge Ansiedlung und das eigene 

Grundverständnis. Hierbei sollte nicht vergessen werden, dass Eingangs die Politik noch als 

Teil des Gremiums eingebunden werden sollte. Die gemeinschaftlichen Arbeitssitzungen des 

HTF liefen, wie die Pressemitteilungen zu den einzelnen Terminen zeigen, im Beisein der Po-

litik ab. 

 Positiv ist erneut die Pluralität des Gremiums hervorzuheben, die zumindest für das 

HTF 2014 – 2017 Teil des institutionellen Designs war. Die Besetzung des Gremiums erfolgte 

mit Interessenbeteiligten aus Wissenschaft, Wirtschaft und verfasster Zivilgesellschaft. Trotz 

dieser Stimmenvielfalt im HTF sprach man am Ende nur eine gemeinsame Sprache. Minder-

heiten- oder Sondervoten waren nicht möglich. Die Publikationen der Fachforen verwiesen nur 

darauf, dass die Aussagen der jeweiligen Arbeitsgruppe nicht unbedingt der aller Beratenden 

des Gremiums entsprechen muss.1322 Somit wurde lediglich eine Hintertür zum nicht öffentli-

chen Dissens geöffnet.  

 Fehlende Unabhängigkeit macht sich auch in der Initiation der Beratung bemerkbar. 

Das HTF ist ein reaktives agierendes Gremium mit proaktiven Kapazitäten. Die Mitglieder wur-

den durch die Bundesregierung ausgewählt und berufen, hatten aber die Möglichkeit, Details 

des Mandats selbst auszufüllen. Die Einsetzung der Beratenden durch die Bundesregierung 

verlief hinter verschlossenen Türen, sodass der Prozess intransparent bleibt und man den 

öffentlich benannten Auswahlkriterien Glauben schenken muss. Auch bei der Einbeziehung 

externer Kräfte mangelt es an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Zwar werden in den meis-

ten Fällen die Hinzugezogenen und Zuarbeitenden gelistet, jedoch benennt das Fachforum 

 
1321 Vgl. BT 2015a, S. 3. 
1322 Vgl. Fachforum Digitalisierung und Gesundheit 2017, S. 1. 
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Digitalisierung und Gesundheit diese Personen nicht namentlich, sondern spricht in seiner Ab-

schlusspublikationen nur einen Dank aus: 

 

„[…] Expertinnen und Experten aus universitären und privaten Gesundheitsein-

richtungen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Krankenkassen, Bran-

chenverbänden, Kammern, Patientenorganisationen, der Medizintechnik- und 

Pharmabranche, der Startup- Szene, aus Kanzleien und Unternehmensbera-

tungen.“1323  

 

Gerade in Anbetracht dieser umfassend Liste erscheint eine Darstellung angebracht, um trans-

parent zu machen, welche Personen und Einrichtungen ihre Stimmen in die Waagschale wer-

fen durften. Die fehlende Transparenzbestimmungen machen sich hier schmerzhaft bemerk-

bar. Ebenfalls anzumerken ist, dass im Fachforum Autonome Systeme die Zivilgesellschaft 

aus der Verbraucherperspektive eingebunden wurde.1324 Diese Entscheidung spricht für eine 

marktorientierte Perspektive des Fachforums und kommt mit dem gleichen Zungenschlag wie 

die Fokussierung der Risikodiskussion auf die Nutzerakzeptanz.  

 Neben dem Mangel an Standards bezüglich der Transparenz ergeben sich durch das 

institutionelle Design auch keine ersichtlichen Vorgaben zur Öffentlichkeitsorientierung. Zwar 

gibt es das oben erwähnte Mission Statement, Forschung in die Mitte der Gesellschaft zu 

bringen, jedoch wurde dieser Auftrag nicht mit Formaten und Prozessen hinterlegt. Lediglich 

die Einrichtung der Geschäftsstelle mit einer Presseabteilung lässt sich hier erwähnen.  

 Eine weitere Einschränkung im institutionellen Design ist die Abhängigkeit von der Be-

ratungsempfängerin, die das Gremium initiiert, eingerichtet und besetzt hat. Entlastend sind 

hier wiederum erneut die Gestaltungskapazitäten der Fachforen zu nennen, die für Freiräume 

in der Ausgestaltung der Beratung sorgten. Auch die verfügbaren Ressourcen stärken das 

HTF, die jedoch, mit dem Stifterverband und der FhG, von Interessenbeteiligten bereitgestellt 

wurden. Zusätzliche Studien wurden außerdem durch das BMBF finanziert. So konnte das 

Gremium auf einer soliden Basis agieren, kann jedoch nicht als eigenständig angelegt be-

schrieben werden, da es von den Zuwendungen der großen Player abhängig war.  

 Die Arbeit des HTF und die dahinterliegenden Strukturen und Prozesse sind ausge-

wählt teiltransparent. Beispielsweise ist unklar, wie die Mehrheitsverhältnisse in den Fachforen 

und dem Gesamtgremium waren oder wie mit Abstimmungsschwierigkeiten umgegangen 

wurde, um finale Botschaften zu beschließen. Ein gemischtes Bild zeigt sich hinsichtlich per-

soneller Transparenz. Die Besetzung der Geschäftsstelle und Zuarbeitende auf der Arbeits-

ebene der Fachforen und des HTF sind einsehbar. Auch die Unterstützungsstrukturen durch 

 
1323 Fachforum Digitalisierung und Gesundheit 2017, S. 16. 
1324 Vgl. Fachforum Autonome Systeme 2017, S. 191. 



262 
 

die FhG und den Stifterverband sowie auf den zweiten Blick anhand der Auftragsforschung 

auch durch das BMBF sind klar markiert oder gut ablesbar. Anders sieht es, wie bereits weiter 

oben anklang, bei der Einbeziehung von Externen aus. Der Mangel an zumindest auch öffent-

lich erkennbaren Vorgaben führt zu abweichenden Darstellungen und Nomenklaturen durch 

die Fachforen. Während das Fachforum Innovative Arbeitswelten in seiner Publikation zur Di-

gitalisierung der Pflege den von ihm veranstalteten Workshop mit Teilnehmenden, ihrer insti-

tutionellen Zugehörigkeit sowie unter Angabe des Veranstaltungstitels und -datums auflistet, 

spricht das Fachforum Kooperationen und Transfer lediglich von „Konsultation ausgewiesener 

Experten im Bereich des Wissens- und Erkenntnistransfers“1325 und gibt keine Namen oder 

Organisationen preis.1326 Dies spricht zum einen für die lange Leine, die dem Gremium zur 

Ausübung der Beratung gelassen wurde, jedoch leidet die Qualität unter dem Fehlen von Stan-

dards. Komplett unklar ist auch der Prozess hinter der Auswahl der Mitglieder. Die Verletzung 

dieses integralen Prinzips ist für die Bewertung in der Interessenvertretungsdimension stark 

abträglich. 

 Ebenfalls kritisch ist der mangelhafte Einblick in den aktuellen Stand der Arbeit und 

Themen des Gremiums abseits der Pressemitteilungen, Zwischen- und Abschlussberichte. Es 

gibt keine Einsicht zu den Themen von Sitzungen, Protokolle oder Mitschriften werden nicht 

öffentlich vorgehalten. Im Angesicht der selbst gestellten Ansprüche und Expertise ist daher 

die Formulierung „visuelles Protokoll“1327 für eine Fotogalerie zur Sitzung des HTF vom 

24.03.2016 unglücklich gewählt. Bei der Minimierung der Öffentlichkeit der Sitzungen handelt 

es sich aber um eine bewusste Entscheidung der Bundesregierung, die mit dem Argument 

vertreten wird, die Diskussionsfähigkeit des Gremiums nicht einzuschränken, was „den übli-

chen Gepflogenheiten bei Beratungsgremien verschiedener Art“1328 entspricht. Die vom Fach-

forum Nachhaltiges Wirtschaften veröffentlichten Dokumente belegen hingegen, dass Mög-

lichkeiten bestanden, die jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft wurden. Ergänzend angemerkt 

werden sollte auch, dass der Zwischenbericht des Fachforums Effektivität des Innovationssys-

tems und Innovationskraft des Mittelstands, der auf der vierten Sitzung des HTF präsentiert 

wurde, nicht publiziert wurde.1329  

 Unter Berücksichtigung der intransparenten Besetzung des Gremiums durch die Bera-

tungsempfängerin erscheint ein offensiver Umgang mit der Darlegung potenzieller Interessen-

konflikte durch die Mitglieder besonders wichtig.  Auf der Website zur Vorstellung des HTF 

werden die Berufenen zumeist mit nur einer Funktion gelistet. Das dies auch anders möglich 

gewesen wäre, zeigen Angela Friederici, Andreas Barner und Ansgar Klein.1330 Erneut soll an 

 
1325 http://www.hightech-forum.de/themen/kooperation-und-transfer/ (13.01.2019) 
1326 Vgl. Fachforum Innovative Arbeitswelten 2017b, S. 10. 
1327 http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2016-03-24/ (13.01.2019) 
1328 BT 2015a, S. 3. 
1329 Vgl. http://www.hightech-forum.de/aktuelles/2016-04-13/ (13.01.2019) 
1330 Vgl. http://www.hightech-forum.de/die-mitglieder/ (13.01.2019) 
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dieser Stelle auch noch die Bereitstellung der Lebensläufe durch das Fachforum Nachhaltiges 

Wirtschaften erwähnt werden, aus denen die Hintergründe seiner Mitglieder klar hervorgehen. 

Die institutionelle Zugehörigkeit von Redaktionsmitgliedern wird von allen Fachforen, die Pub-

likationen produziert haben, benannt. 

 Für ein externes Gremium zeichnet sich das HTF durch eine enge Anbindung an die 

Politik aus. Dies liegt nicht nur an der Koppelung des Mandats an die aktuelle Legislaturperi-

ode. Durch die Besetzungspolitik und die Herkunft der Ressourcen des Gremiums wurden 

weitere Abhängigkeiten geschaffen, darunter auch zum BMBF. Dem entspricht die oben ge-

nannte Selbstbeschreibung des Fachforums Nachhaltiges Wirtschaften. Besonders offensicht-

lich ist die Rolle der Politik in der korporatistischen Ausrichtung in der Frühphase des HTF 

2014 – 2017. Auch wenn die Beteiligung der Politik offiziell nicht mehr zum Kern des Gremiums 

gehörte, blieb die Politik stark in den Fachforen vertreten, zum Teil sogar im „Arbeitsstab“1331 

und nahm an den Sitzungen des HTF teil. Es ist unklar, welchen Einfluss die Politik auf die 

Expertise des HTF hierdurch haben konnte. Die unterschiedlichen Bezeichnungen für die Be-

teiligung sorgen dafür, dass die Eingriffstiefe nur schwer fassbar und vergleichbar ist, wodurch 

vermeidbare Unsicherheiten in der Interpretation der Arbeit des Gremiums entstehen. Eben-

falls nicht für Außenstehende ersichtlich ist, welche Vorgaben es bezüglich des Beratungspro-

zesses gab und inwieweit dieser durch die Bundesregierung oder andere Interessenbeteiligte 

vorgeformt werden konnte. Eindeutig möglich ist dies bei der Veröffentlichung der Expertise 

des HTF. Die Kopplung des Mandats an die Legislaturperiode umfasste auch die Publikation 

der Expertise in diesem vordefinierten Zeitraum. Die Veröffentlichung der Abschlussdoku-

mente erfolgte durch das HTF als Herausgeberin.1332 Offensichtlich war auch das besondere 

Interesse an einzelnen Schwerpunkten, wie Autonome Systeme oder Nachhaltiges Wirtschaf-

ten. Hierdurch wurde der Beratungsprozess politisiert, weil die Herstellung von Öffentlichkeit 

dem Imagegewinn der Beteiligten diente.   

 Ebenfalls unglücklich mit Blick auf die Markierung von Wertungen ist die wiederholte 

Betonung des Handlungsdrucks, den das Gremium für die Politik identifiziert. In Kombination 

mit Forderungen, die das HTF an die Politik richtet und der Aussage von Ministerin Wanka, 

dass es nun um die Umsetzung der Expertise gehen müsse, ergibt sich ein schwieriges Bild, 

das durch die Teiltransparenz des Gremiums weiter eintrübt. Unter Berücksichtigung der Re-

levanz der Thematik, der Aufhängung des HTF sowie der Vielzahl an beteiligten Personen und 

Institutionen hätte man hier mehr Vorsicht walten lassen müssen. 

 

 

 
1331 Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften 2017, S. 12. 
1332 Vgl. HTF 2017a, S. 56. 

Vgl. HTF 2017b S. 68. 
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6.4.5.) Schritt 3 – Beurteilung 

Das HTF 2014 – 2017 ist laut BMBF eines seiner wichtigsten Beratungsgremien. Es steht 

sinnbildblich für die Kongruenz von Wissenschaft und Wirtschaft in der Innovationspolitik. Das 

HTF bekräftigt die Mechanismen der Neuen Governance und steht für eine neuausgerichtete 

Wissenschaft, die zusammen mit Wirtschaft und Gesellschaft Expertise erarbeitet. Oberfläch-

lich wirkt sie daher wie eine ideale Beratungseinrichtung, zeigt im Detail aber Schwächen. 

 Der zentrale Auftrag des HTF ist die Beratung der Bundesregierung zur HTS. Hierzu 

bringt es die Expertise eines renommierten und gut vernetzten Personals aus Wissenschaft, 

Wirtschaft und verfasster Zivilgesellschaft zusammen. Zusätzlich bezieht es externen Sach-

verstand ein, um Lücken zu schließen und zusätzliche Stimmen abzubilden. Hierdurch verfügt 

das HTF über das für seinen Auftrag notwendige Wissen in Breite und Detailfragen. Es hat 

Zugriff auf Praxiswissen und generiert Metaexpertise. Das Wissen von Laiinnen und Laien 

spielt keine direkte Rolle, da nur die verfasste Zivilgesellschaft eingebunden wurde.  

 Die größte Schwäche in der Veranlagung des HTF liegt in der Lancierung und Beset-

zung der Beratung durch die Bundesregierung. Auf Mitgliederebene wurde das HTF fast pari-

tätisch bestückt und mit einem weiten Mandat ausgestattet, das zusätzlich ausgefüllt werden 

konnte und mit klarer zeitlicher Begrenzung versehen war. In der Außenkommunikation wurde 

es nicht geschafft, den Beratungsauftrag griffig darzustellen. Das HTF wurde durch assoziierte 

Organisationen mit einer Geschäftsstelle ausgestattet und durch das BMBF finanziell unter-

stützt, wodurch ein Abhängigkeitsverhältnis bestand. Außerdem zeichnet sich das HTF durch 

Unstetigkeit aus, da auch nach dem HTF 2014 – 2017 von einer erneuten Umbruchphase 

gesprochen werden muss. Für die Bearbeitung drängender Fragen der Wissenschaftspolitik 

zeigt sich das HTF dennoch gut aufgestellt und verweist bei ethischen Debatten auf dafür 

ausgestattete Stellen.  

 Die Auswertung der Dimension Deliberation zeigt, dass die Gesellschaftsperspektive 

durch den sozialen Innovationsbegriff und den partizipativen Grundgedanken von grundlegen-

der Bedeutung ist. Hinzu kam der Auftrag, Forschung in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, 

auch wenn nicht hinterlegt wurde, was darunter zu verstehen ist. Konzeptuell eine Mischung 

aus „Civic Scientist“, „Visible Scientist“ und „Honest Broker“ konnte dennoch eine perspekti-

venübergreifende Expertise erarbeitet werden. Jedoch dämpft die Besetzungspolitik delibera-

tive Effekte, außerdem ist das HTF nur schwach delegiert repräsentativ. Die Bindung an Insti-

tutionen und Peers ist dennoch zentral für die Rechtfertigungsstrukturen des Gremiums.  

 Die Fachforen hatten die Möglichkeit, partizipative Formate einzusetzen, um externe 

Positionen einzubeziehen. Das HTF verfügte über eine Pressestelle und konnte auf eine Viel-

zahl an Redaktionsmitarbeitenden zurückgreifen, die von den assoziierten Organisationen und 

Institutionen gestellt wurden. Die Publikationen des HTF sind visuell aufwändig und entstan-
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den in Unterstützung von Kommunikationsagenturen. Digitale Medien wurden allerdings über-

wiegend distributiv eingesetzt. Unbeantwortet bleibt daher die Frage, ob das HTF die Öffent-

lichkeit auch effektiv erreichen konnte. Durch die Multiplikationswirkung der Mitglieder dürfte 

die Resonanz in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft stärker ausgefallen sein. Immerhin sind 

die Publikationen kostenlos und über die Website niederschwellig verfügbar gemacht worden. 

Die Öffentlichkeitsorientierung bleibt auch hinter den Möglichkeiten zurück, da abseits der 

Messepräsenz keine entsprechenden Formate eingeführt wurden. Auch die Einrichtung von 

Arenen zur weiterführenden gesamtgesellschaftlichen Diskussion der Themen rund um die 

HTS ist nicht erfolgt. 

 In der Interessenvertretungsdimension machen sich die Schwächen im institutionellen 

Design, die sich unter anderem aus mangelnder Regulierung und vor allem der Besetzungs-

politik ergeben, stark bemerkbar. Abseits persönlicher Verantwortung und der gegenseitigen 

Kontrolle durch die Mitglieder und Redaktionen fehlen Maßnahmen zur Qualitätssicherung und 

Weiterentwicklung. Das institutionelle Design des HTF sieht auch keine besondere Absiche-

rung gegen Interessenvertretungsvorwürfe vor. Die Fachforen hatten den Freiraum, transpa-

rente Strukturen einzuziehen, was jedoch zu wenig genutzt wurde, obwohl das Gremium selbst 

die Bedeutung von Transparenz herausstellt. Der größte Malus ist jedoch der Besetzungsmo-

dus durch die Beratungsempfängerin, aber auch die streckenweise fehlende Transparenz in 

der Einbindung Externer ist anzukreiden. Außerdem bleibt die Dissensfähigkeit des Gremiums 

hinter der Stimmvielfalt, die das HTF mit seinen Mitgliedern und den hinzugezogenen Exper-

tinnen und Experten darstellt, unter seinen Möglichkeiten. Die lückenhafte Transparenz ist 

letztlich ein bewusst von der Bundesregierung eingesetztes Element, um, so das Argument, 

die Diskussionsfähigkeit des Gremiums zu gewährleisten. 

 Das HTF 2014 – 2017 war zunächst korporatistisch angesetzt, die Politik sollte eine 

gestaltende Rolle spielen. Dies wurde offiziell gestrichen, dennoch blieben die Ministerien 

stark eingebunden. Der Umfang und die Tiefe des Einflusses der Politik auf die Arbeit des HTF 

ist von außen nicht zu erkennen. Es ist unklar, wie stark es beeinflusst oder gelenkt wurde. 

Auch deswegen ist die Politisierung des Gremiums als hoch einzuschätzen.  

  Bei der Beurteilung der Passfähigkeit in das deutsche System zeigt sich, dass das 

HTF ein konsensorientiertes Gremium ist, das eine Vielzahl an Perspektiven in zwei Ab-

schlusspublikationen zu einer Stimme gebündelt hat. Die Taktung des Beratungsprozesses 

wurde dabei durch die Politik vorgegeben. Die komplexe Thematik wurde in Fachforen aufge-

brochen, die auf ihre jeweiligen Netzwerke zurückgreifen konnten, um Inhalte zu erarbeiten 

und abzustimmen. Das HTF war hoch angesiedelt und wurde in seiner Arbeit durch die Politik 

flankiert, was seiner Stellung weiteren Auftrieb verpasste. Die Bundesregierung ist klar als 

primäre Beratungsempfängerin auszumachen. Auch die offenen Unstimmigkeiten mit dem 

Parlament unterstreichen, dass das HTF eine Exekutivberatungsinstanz ist. 
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 Mit dem Fundament der Sozialen Innovation an der Schnittstelle zwischen den gesell-

schaftlichen Subsystemen und der Beteiligung der Zivilgesellschaft im Gremium ist das HTF 

prinzipiell in der Lage, ein breites Bild der Gesellschaft wiederzugeben. Marktorientierte Nu-

ancen und die ungleiche Verteilung der hinzugezogenen Expertise rücken die Beratung jedoch 

näher an die Wissenschaft und die Wirtschaft. Auch deswegen und aufgrund seiner Politisie-

rung entspricht das HTF nicht dem Leitbild der neutralen Wissensvermittlung. Es eignet sich 

auch nicht als Beratungsinstanz für ethische Fragestellungen oder TFA, ist sich dessen jedoch 

bewusst und betont unter Verweis auf den Diskussionsbedarf die Relevanz dieser Fragen und 

die Notwendigkeit der gesamtgesellschaftlichen Deliberation. 

 Die zentrale Aufgabe des HTF war die Beratung der Bundesregierung, bei der auch die 

Gesellschaft einbezogen und erreicht werden sollte. Im Vergleich zu seinem Vorgänger war 

die Gesellschaft zwar endlich im Gremium vertreten, dennoch scheitert das HTF an diesem 

zentralen Anspruch. Die Vertretungen der verfassten Zivilgesellschaft sind handverlesen und 

die Gesellschaft nur Rezipientin in zweiter Reihe oder sogar explizit ausgeklammert. Unter 

Berücksichtigung des Beratungsmandats ist das zwar nicht verwunderlich, gemessen am mo-

dernen Maßstab aber unzureichend. Sinnbildlich sind hier die fehlen Publikationen des thema-

tisch hoch anschlussfähigen Fachforums Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für Koope-

ration und Transfer. Außerdem ist eine geringe Nachhaltigkeit des Gesellschaftsbezug zu be-

fürchten, da Partizipation im HTF selbst keine Kontinuität findet. Das BMBF hat mit der Neu-

auflage des Gremiums eines der Kernelemente der Version 2014 – 2017 wieder zurückgerollt. 

Für den Anspruch, den gesellschaftlichen Diskurs mitgestalten zu wollen, arbeitet das HTF 

medial zu monodirektional und eröffnet keine nachhaltigen Diskussionsflächen. 

Mag das Gremium auf dem Papier deskriptiv repräsentativ sein, haben die Schauplätze 

Wissenschaft und Wirtschaft am Ende klares Mehrgewicht. Weiterführende gesellschaftsrele-

vante Aspekte bleiben dabei Nebenschauplätze. Hierbei ist es eine schlechte Wahl, wenn in-

novationsverbundene Risiken, als eine der für Deutschland zentralen wissenschaftspolitischen 

Fragen, unter dem Aspekt der Akzeptanzbeschaffung beleuchtet wird. Das HTF läuft Gefahr, 

dass der Gesellschaftsbezug plakativ verpufft und nicht zu konkreten Implementierungsschrit-

ten führt. Auch die Politisierung des Gremiums ist ein Problem. Obwohl die Fachforen die 

Möglichkeit hatten, Themenschwerpunkte und Prozesse festzulegen, bleibt es unklar, ob und 

welche Vorgaben es durch die Beratungsempfängerin gab. Somit ist es nicht auszuschließen, 

dass inhaltliche Richtlinien erteilt wurden, die den Ratschlag des HTF vorformten.  

 Es entspricht natürlich dem Geist des Politischen, auf seine Expertinnen und Experten 

zu verweisen und damit Entscheidungen zu legitimieren und Aktionsfähigkeit zu demonstrie-

ren. Expertise kann ihre Wirkungsmächtigkeit zur gesamtgesellschaftlichen Deliberation auch 

nicht in der Dunkelkammer entfalten. Die Dosierung der Öffentlichkeit durch Teiltransparenz 

passt nicht zum theoretischen Ideal freier Beratung. Sie passt jedoch zum Bild der politischen 
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Realität, nach dem die Öffnung von Debatten diese verzerren und politisieren kann. Dennoch 

muss unterstrichen werden, dass die Möglichkeit bestand, transparente Darstellungen einzu-

führen, wodurch man Schwächen im institutionellen Design hätte ausmerzen können. Diese 

Verfehlung ist den Fachforen anzukreiden. Unter dem Strich gelingt es dem HTF 2014 – 2017 

nicht, die drei Bewertungsdimension zu versöhnen und den ihm gestellten Auftrag vollumfäng-

lich zu erfüllen. 

 

6.5.) Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) 

6.5.1.) Schritt 1 – Verortung und Kategorisierung 

Die TA ist von besonderer Bedeutung für die Politikberatung in der deutschen Wissenschafts-

politik. Weltweiten Vorbildcharakter hatte die Einrichtung des OTA im Jahr 1972, das den U.S.-

amerikanischen Kongress beriet. Auch in der Bundesrepublik bildete dies den Ausgangspunkt 

einer Debatte um die Frage, wie das Parlament in Fragen zu Technologie, Fortschritt, Wissen-

schaft und den damit verbundenen Risiken beraten werden kann. Die Einrichtung des Büros 

für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) war das Ergebnis dieser 

Diskussion im Deutschen Bundestag.1333  

Es sollten jedoch weitere 14 Jahre vergehen, bis 1986 die EK Einschätzung und Be-

wertung von Technikfolgen; Gestaltung von Rahmenbedingungen der technischen Entwick-

lung ihre Vorschläge zur Einrichtung einer dem Parlament zugeordneten Beratungsinstanz 

veröffentlichte.1334 Ohne Beschluss zu dem Vorgang fand die Thematik in der EK Gestaltung 

der technischen Entwicklung: Technikfolgenabschätzung und -Bewertung von 1987 bis 1989 

Fortsetzung.1335 Nachdem das Parlament bereits seit den 1970ern über die notwendige insti-

tutionelle Form diskutiert hatte, kam es auf Basis der Ergebnisse der EK zu dem Beschluss, 

den Ausschuss für Forschung und Technologie mit der Aufgabe zu betreuen, „parlamentsbe-

zogene Technikfolgen-Abschätzungen und -Bewertungen anzuregen und politisch zu steu-

ern“1336. Der Ausschuss, der in diesem Zuge in den Ausschuss für Forschung, Technologie 

und Technikfolgenabschätzung umbenannt wurde, sollte diese Aufgabenstellung an eine „an-

erkannte wissenschaftliche Institution außerhalb des Deutschen Bundestages“1337 delegieren. 

Hierzu wurde die GO-BT um § 56a erweitert. Gemäß diesem hat der Ausschuss ebenfalls die 

Funktion, die Expertise für die parlamentarische Nutzung „aufzubereiten und auszuwerten“1338 

 
1333 http://www.tab-beim-bundestag.de/de/ueber-uns/geschichte.html (05.07.2019) 
1334 Vgl. BT 1986.  
1335 Deutscher Bundestag (BT): Bericht und Empfehlungen der Enquete-Kommission „Gestaltung der technischen Entwicklung; 

Technikfolgen Abschätzung und -Bewertung" gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages vom 5. November 1987. Drs. 

11/4606. Bonn, 1989a. 
1336 Deutscher Bundestag (BT): Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses für Forschung und Technologie (18. Aus-

schuß) zum Bericht und Empfehlungen der Enquete-Kommission „Gestaltung der technischen Entwicklung; Technikfolgen-Ab-

schätzung und -Bewertung" gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages vom 5. November 1987. Drs. 11/5489. Bonn, 1989b. 

S. 2. 
1337 Ebd., S. 2. 
1338 Vgl. BT 2020, § 56a Abs. 1. 
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und grundsätzliche Verfahrensregeln für entsprechende Analysen zu verfassen und über diese 

zu bescheiden.1339 Diese Grundsätze wurden 2010 im Rahmen der 20-jährigen Bilanzierung 

des TAB veröffentlicht.1340 

Die TA des Bundestags wurde durch die Arbeit der EK grundlegend gerahmt. Die ein-

zurichtende Institution sollte auch dazu dienen, das Informationsdefizit der Legislative zu ver-

ringern, die Rolle des Parlaments in Fragen von Wissenschaft und Technologie zu stärken und 

eine Möglichkeit zu bieten, die Arbeit der Regierung besser kontrollieren zu können. Aber auch 

die Öffentlichkeit und ihre kritische Stellung dem Fortschritt gegenüber hatte man auf der 

Agenda. Durch die TA wollte der Bundestag öffentliche Debatten aktiver mitgestalten, um Ver-

trauen, das man verspielt hatte, zurückzugewinnen und den Dialog mit der Gesellschaft zu 

vertiefen.1341 Im Angesicht des technischen Fortschritts und des stark erhöhten Informations-

bedarfs kam für dieses Aufgabenfeld nur eine institutionalisierte Beratungsinstanz in Frage, 

die extern angesiedelt sein sollte, um einen hohen Grad der Autonomie zu ermöglichen.1342 

Andere europäische Parlamente integrierten die TA hingegen in ihre Verwaltung oder gründe-

ten Einrichtungen, die TA-Expertise durch Dritte vermitteln und organisieren.1343 Die externe 

Verortung sollte die Bindung an die Wissenschaft stärken, administrative Beweglichkeit er-

möglichen und die Politisierung der Beratung durch die Parteien abdämpfen.1344 Hierzu hielt 

man es auch für zwingend, die neue Institution nicht an Legislaturperioden zu binden. Daher 

entschied man sich für ein entsprechend zeitlich abgekoppeltes Vergabeverfahren, da man 

auch nicht den Aufbau eines neuen Instituts oder einer externen Beratungseinheit beginnen 

wollte. Auf diesem Weg sollte auch gewährleistet werden, dass man arrivierte Strukturen nutzt, 

um den eigenen Bedarf auf diesen aufzubauen.1345 Die Abteilung für Angewandte Systemana-

lyse des Kernforschungszentrums Karlsruhe, heute Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 

erhielt 1990 erstmalig den Zuschlag, ein Büro einzurichten und zu betreiben.1346 Der Vertrag 

mit zunächst dreijähriger Probezeit wurde zwischen dem Bundestag und dem KIT unterzeich-

net. Nach positiver Evaluation wurde das TAB verstetigt, das bis heute auf Vertragsbasis mit 

 
1339 Vgl. BT 2020, § 56a Abs. 2. 
1340 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Aus-

schuss) gemäß § 56 a der Geschäftsordnung. Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag – Eine Bilanz. Drs. 

17/3010. Berlin, 2010b. S. 47ff. 
1341 Vgl. BT 1986, S. 16 

Vgl. BT 2010b, S. 5f. 
1342 Vgl. BT 1989b, S. 6. 
1343 Vgl. Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB): Brief Nr. 43. Berlin, 2014. S. 5. 
1344 Vgl. Redaktion Datenhandbuch im Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages (RDP): Datenhandbuch zur Geschichte 

des Deutschen Bundestages. Onlineausgabe seit 1990. Kapitel 11.7 - Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen 

Bundestag. Stand: 15.11.2016. Berlin, 2017. S. 1. (https://www.bundestag.de/re-

source/blob/196234/8e0693de6daa0808d1db66d57f1a777a/Kapitel_11_07_B__ro_f__r_Technikfolgen-Absch__tzung-data.pdf, 

05.07.2019) 
1345 Vgl. BT 1989b, S. 6. 
1346 Vgl. RDP 2017, S. 1. 
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jeweils fünfjähriger Laufzeit agiert und vom Institut für Technikfolgenabschätzung und System-

analyse (ITAS) des KIT betrieben wird.1347 Mit Beschluss des Ausschuss für Bildung, For-

schung und Technikfolgenabschätzung (ABFTA) vom 06.06.2018 ging die Beauftragung für 

den Zeitraum 01.09.2018 bis zum 31.08.2023 nach öffentlicher Ausschreibung der Vergabe 

nach Karlsruhe.1348 Als Konsortialmitglieder unterstützen das Institut für Zukunftsstudien und 

Technologiebewertung gGmbH (IZT) und der VDI/VDE Innovation und Technik GmbH 

(VDI/VDE-IT) das TAB. Das IZT bringt seine Expertise für partizipative Elemente und den Ge-

sellschaftsdialog ein, während der VDI/VDE-IT für sogenannte Horizon-Scannings zuständig 

ist.1349 Als Beratungseinheit des Parlaments hat das TAB seinen Standort in Berlin.1350  

Die Verfahrensregeln des Bundestags legen für die TA vier Zielsetzungen fest: 1.) vo-

rausschauende Analyse des wissenschaftlich-technologischen Fortschritts und dessen Aus-

wirkungen auf die gesamte Gesellschaft sowie der mit ihm verbundenen Risiken, 2.) Glückbe-

dingungen der Innovation analysieren, 3.) Unterstützung der gesamtgesellschaftlichen Diskus-

sion sowie Bewertung von Technologie und Wissenschaft und 4.) Entwicklung und Aufzeigen 

von parlamentarischen Handlungsoptionen sowie -bedarfen.1351 Aus Sicht des TAB soll TA: 

 

„Wechselwirkungen von wissenschaftlich-technischen Entwicklungen, gesell-

schaftlichen Prozessen aller Art – kulturell, ökonomisch, sozial, politisch – und 

der natürlichen Umwelt vorausschauend [zu] erfassen und mit Blick auf zukünf-

tige Potenziale und Herausforderungen [zu] analysieren“1352.  

 

Abhängig vom Mandat und dem Zielpublikum kann sie dabei neutrales Wissen erzeugen, öf-

fentliche Diskurse anregen oder „konkrete[r] Handlungsoptionen für Politik, Verwaltung oder 

für die Wirtschaft“1353 erarbeiten. Um diese Aufgabenstellung zu bewerkstelligen, muss die TA 

einen interdisziplinären Ansatz verfolgen und wissenschaftliche sowie nichtwissenschaftliche 

Expertise für ein möglichst breites Wissensfundament vereinen. Sie betrifft vor allem For-

schung und hier insbesondere den Grundlagenbereich, da hier durch ausgeprägtes Nichtwis-

sen Risikopotenziale bestehen.1354 Es ist explizit angedacht, dass externer Sachverstand hin-

zugezogen wird, um den Untersuchungsgegenstand umfänglich analysieren zu können.1355  

 
1347 Vgl. BT 2010b, S. 6 und 12. 

Vgl. http://www.tab-beim-bundestag.de/de/ueber-uns/organisation.html (05.07.2019) 
1348 Vgl. Deutscher Hochschulverband (Hrsg.): Forschung und Lehre. 2/18. Bonn, 2018. S. 109. 

Vgl. Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB): Brief Nr. 49. Berlin, 2018., S. 3. 
1349 Vgl. RDP 2017, S. 1. 
1350 Vgl. Deutscher Hochschulverband 2018, S. 109. 
1351 Vgl. BT 2010b, S. 48f. 
1352 TAB 2014, S. 4. 
1353 Ebd. 
1354 Vgl. ebd. 
1355 Vgl. RDP 2017, S. 1. 
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Die Projekte des TAB und damit die Themen der TA sind in verschiedene Schwer-

punktbereiche gebündelt. Unter Berücksichtigung der bis 2017 abgeschlossenen Berichte 

konnte folgende Verteilung über die Themenfelder festgehalten werden: 41 Berichte zu  Ener-

gie, Ressourcen und Umwelt, 33 Berichte zu Technik, Gesellschaft, Innovation, 33 Berichte zu 

Informations- und Kommunikationstechnik, 28 Berichte zu Bio- und Medizintechnologie, 27 

Berichte zu Ernährung, Landwirtschaft, Grüne Gentechnik, 8 Berichte zu Transport und Ver-

kehr sowie 20 Berichte zu verschiedenen Themen, wie z.B. Tourismus, die Sommerzeit oder 

die Automobilindustrie.1356  

Auch seit der Institutionalisierung ist die Nachfrage nach TA beim TAB stetig gewach-

sen.1357 Die zunehmende Bedarfslage ist auch aus Sicht des Parlaments interfraktionell aner-

kannt.1358 Die Kapazitäten zur TA können das Interesse nicht vollständig bedienen, sodass nur 

ein Drittel aller Projektanträge die Filter erfolgreich durchläuft.1359 Für den Zeitraum von 1990 

bis 2009 ergab die hausinterne Bilanzierung, dass jährlich im Durchschnitt sieben bis acht 

Berichte publiziert wurden.1360 In der genaueren Betrachtung zeigen sich jedoch Ausreißer. 

2002 gab es beispielsweise 13 Berichte, 1998 konnten hingegen nur drei verzeichnet wer-

den.1361 Die Zahlen, die dem aktuellen Tätigkeitbericht entnommen werden können, liegen 

demnach unter dem Trend. Ebenfalls aufgeschlüsselt wurden hierbei die weiteren Publikatio-

nen des TAB. Demnach wurden von Anfang 2016 bis März 2018 neun Arbeitsberichte, zwei 

Hintergrundpapiere, zwei Horizon-Scannings, zwei Stakeholder Panel Reports, zwei TAB-

Briefe sowie zwei Buch- und sieben TAB-Fokus-Ausgaben veröffentlicht. Im selben Zeitraum 

wurden dabei insgesamt 17 Projekte gestartet und 13 abgeschlossen.1362 

Als Grundlage für die Untersuchungen dienen verschiedene Leitfragen: Wie ist der ak-

tuelle Stand der Wissenschaft bzw. der Entwicklung einer Technik und ihrer Nutzbarkeit? Wel-

che Standorts- und Wettbewerbsfragen sind mit dem Thema verbunden? Inwiefern sind Ge-

sundheit, gesetzlich geschützte Güter und Interessen oder die Gesundheit von Mensch, Flora 

und Fauna potenziell oder konkret betroffen? Hieran gekoppelt ist natürlich auch die Frage 

nach Regulierung, ethischen Debatten und der gesellschaftlichen Wertelage.1363 Daneben 

muss das TAB auch in der Lage sein, Fragen zur Nachhaltigkeit zu adressieren.1364 Es ist 

 
1356 http://www.tab-beim-bundestag.de/de/ueber-uns/themenfindung.html (05.07.2019) 
1357 Vgl. TAB 2014, S. 7. 
1358 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Stenografischer Bericht 155. Sitzung. Plenarprotokoll 18/155. Berlin, 2016. S. 15237. 

Vgl. BT 2010b, S. 16.  

Vgl. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw07-de-technikfolgen-406594 (05.07.2019) 
1359 Vgl. BT 2010b, S 16. 
1360 Vgl. ebd., S. 21. 
1361 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (19. Aus-

schuss) gemäß § 56a der Geschäftsordnung. Technikfolgenabschätzung (TA) Beratungskapazität Technikfolgenabschätzung 

beim Deutschen Bundestag – ein Erfahrungsbericht. Drs. 14/9919. Berlin, 2002a. S. 10. 
1362 Vgl. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB): Das TAB in den Jahren 2016/2017. Arbeitsbe-

richt Nr. 178. Berlin, 2018a. S. 4 und 29f. 
1363 Vgl. BT 2010b, S. 7. 
1364 Vgl. Deutscher Hochschulverband 2018, S. 109. 
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somit kein wissenschaftspolitisches Beratungsgremium, sondern eins, das seine Beratungs-

leistung über verschiedene Policy-Felder erstreckt.1365 

 In der Arbeitsperiode 2013 – 2018 erfolgten umwälzende Weichenstellungen für das 

TAB. Erstmals wurden mit dem IZT und dem VDI/VDE-IT Konsortialverträge geschlossen und 

mit dem Horizon-Scanning eine moderne Methodik zur Technikvorausschau eingeführt. Der 

Dialog mit der Gesellschaft zum Austausch von Erfahrungen und Meinungen sollte weiter sys-

tematisiert werden. Mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) gab es in dieser 

Arbeitsperiode außerdem ein drittes Konsortialmitglied. Das Parlament hatte sich darauf ver-

ständigt, einen verstärkten Blick auf die Nachhaltigkeitsdimension der TA zu werfen, wofür das 

UFZ seine Kapazitäten besteuerte.1366 Für die aktuelle Arbeitsperiode wurde die Kooperation 

mit dem Helmholtz-Zentrum nicht erneuert. Dennoch soll das Formatportfolio des TAB für The-

mensuche, die Analysen und die Veranstaltungen des Büros weiter ausgebaut und der Aus-

tausch mit der Gesellschaft weiter vertieft werden.1367  

 Der ABFTA, als für die TA zuständiger Ausschuss, ist das zentrale Steuergremium für 

das TAB und auch die Anlaufstelle für Themenvorschläge aus den Fraktionen, Arbeitsgruppen 

oder anderen Ausschüssen.1368 Das KIT und das ITAS haben keine Weisungsbefugnis dem 

TAB gegenüber.1369 Aus dem ABFTA geht die Berichterstattergruppe TA hervor, in der jede 

Fraktion mit einem Mitglied vertreten ist. Sie dient der Vorbereitung von Entscheidungen zur 

TA und der Arbeit des TAB. In ihrer Übersichtsfunktion diskutieren die Berichterstattenden 

inhaltliche, strategische sowie prozedurale Aspekte und sind für die Koordination der TA-be-

zogenen Aktivitäten zuständig. Hierzu finden auch monatliche Sitzungen mit dem TAB statt. 

Neben der Annahme von Anträgen und Themenvorschlägen prüft die Berichterstattergruppe 

TA die Zwischen- und Abschlussberichte des Büros und erarbeitet Beschlussvorlagen zu TA-

Projekten für den ABFTA. Die Berichterstattende segnen die Vergabe externer Gutachten des 

TAB ab, die letztlich vom ABFTA vergeben werden und sind für die Koordination mit Antrag-

stellenden zu inhaltlichen und zeitlichen Gesichtspunkten zuständig. Darüber hinaus erfüllen 

sie eine bedeutende Multiplikationswirkung in die Fraktionen hinein, indem sie für Themen der 

TA sensibilisieren und die Expertise des TAB politisch bewerten.1370 Das TAB ist hingegen 

dazu verpflichtet, etwaige „Annahmen und Werturteile [sind] zu begründen und offenzule-

gen“1371. Die Berichterstattergruppe TA prüft daher auch die TA-Analysen auf ihre Neutralität 

 
1365 Vgl. TAB 2014, S. 7. 
1366 Vgl. ebd., S. 3. 
1367 Vgl. TAB 2018a, S. 3. 
1368 Vgl. RDP 2017, S. 1. 

Vgl. BT 2010b, S. 9. 
1369 Vgl. TAB 2014, S. 4. 
1370 Vgl. BT 2002a, S. 12ff. 
1371 Ebd., S. 16. 
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und die Präsentation der Ergebnisse.1372 Die Entscheidungen und Prozesse der Berichterstat-

tenden sind dabei durch ein für die TA des Bundestags bestimmendes Strukturmerkmal ge-

prägt: Konsens. Dieser bildet einen tragenden Baustein im Fundament der Institution TAB und 

ist von entscheidender Bedeutung für seinen Bestand und seine Arbeitsweise sowie die Ak-

zeptanz der Expertise.1373  

 Konsens und gemeinschaftliche Abstimmung kommt auch bei der Beratungsinitiation 

zum Tragen. Über die Berichterstattergruppe TA und den ABFTA entscheidet das Parlament, 

welche Themen bearbeitet werden.1374 Vorschläge können an den Ausschuss herangetragen 

werden, der aber auch proaktive Abfragen durchführt. Das TAB kommentiert die Vorschläge 

und schätzt ihre Relevanz ein. Die Themeninitiativen werden zwischen dem Büro und der Be-

richterstattergruppe TA abgestimmt und zu neuen Themen verdichtet. Nach dieser ersten In-

stanz wird ein umfassendes Untersuchungskonzept erarbeitet, aus dem auch hervorgeht, wie 

stark die Ressourcen des TAB hierfür gebunden werden.1375 Die Berichterstattergruppe TA 

versucht, „die Interessen der Ausschüsse sowie der Fraktionen in ausgewogener Weise in die 

Themenfindung“1376 zu integrieren. Bei Fragestellungen zu besonders komplexen Themen 

werden die Inhalte der Beratung mit der Anfrageseite eingegrenzt und am „spezifischen Inte-

resse“ 1377 ausgerichtet. Der ABFTA stimmt auch den Zeitrahmen der Beratung mit dem TAB 

ab.1378 Seit 2016 ist das Büro bemüht, eine „Differenzierung und Flexibilisierung der Projekt-

umfänge und Untersuchungsformate“1379 durchzuführen. In Reaktion auf Kritik aus den Reihen 

des Parlaments versucht man deshalb „flexiblere, vielfältigere und schnellere Instrumente“1380 

zu entwickeln. Themen, bei denen mit einem gesteigerten Interesse der Öffentlichkeit gerech-

net wird, sollen außerdem beschleunigt bearbeitet werden.1381 Einmal begonnene TA-Projekte 

können nur abgebrochen werden, falls das Untersuchungsziel verfehlt wird und der ABFTA 

nicht mit mindestens einem Drittel seiner Stimmen widerspricht.1382 Die Expertise des TAB, die 

sich am Bedarf des Bundestags orientiert, zeichnet sich daher durch eine hohe Passgenauig-

keit und Annahmeorientierung für das Parlament aus.1383 Die Steuerung der Beratung durch 

 
1372 Vgl. TAB 2018a, S. 6. 
1373 Vgl. TAB 2014, S. 7. 

Vgl. BT 2016, S. 15243. 
1374 Vgl. TAB 2013, S. 7. 
1375 Vgl. BT 2016, S. 15243. 

Vgl. BT 2002a, S. 14. 
1376 Ebd., S. 15. 
1377 TAB 2014, S. 7. 
1378 Vgl. RDP 2017, S. 1. 
1379 Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB): Das TAB in den Jahren 2016/2017. Arbeitsbericht 

Nr. 178. Berlin, 2018b. S. 5. 
1380 BT 2016, S. 15243. 
1381 Vgl. TAB, 2018b. S. 5. 
1382 Vgl. BT 2010b, S. 52. 
1383 Vgl. TAB 2018b, S. 3. 

Vgl. BT 2002a, S. 13. 
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den ABFTA soll das „Primat der Politik und die gesellschaftliche Relevanz“1384 der TA garan-

tieren. Neben der Überprüfung der Expertise auf Neutralität und Präsentation stellt der Aus-

schuss auch die Anwendbarkeit der Expertise auf den Prüfstand und entscheidet darüber, ob 

eine Analyse als Drucksache veröffentlicht wird, womit sie erst formal zur Parlamentsberatung 

eingebracht werden kann.1385 

  Der ABFTA ist auch entscheidend für die Finanzen des TAB. Alle Haushaltsmittel des 

Büros werden vom Bundestag bereitgestellt.1386 Die Beantragung erfolgt durch den ABFTA 

nach Abstimmung des Wirtschaftsplans mit dem TAB.1387  Mit dem Haushaltsgesetz 2019 wur-

den für die TA 2.635.000€ eingestellt, wobei die Kosten für Gutachten eingepreist sind.1388 

Nach fast 25 Jahren Stillstand in der Budgetentwicklung votierte der Bundestag erst 2016 für 

eine Anpassung der Haushaltsmittel des TAB. Grundlage für diese Entscheidung war eine 

Zwischenbilanz der Arbeitsperiode 2013 – 2018, über die im ABFTA beschieden wurde, die 

jedoch keine Veröffentlichung fand.1389 Zuvor konnte nur 2.045.000€ verausgabt werden, von 

denen 1.432.000€ für Personal und Sachmittel vorgesehen waren, wovon 400.000€ den Kon-

sortialmitgliedern bereitgestellt wurden. 613.000€ wurden für den Einkauf externer Expertise 

eingestellt, was einer 70/30-Aufteilung entsprach.1390  

  Die Leitung des TAB wird einvernehmlich zwischen dem ABFA und dem KIT er-

nannt.1391 Seit 2001 trägt Armin Grunwald „die wissenschaftliche Verantwortung für die Ar-

beitsergebnisse“ des Büros.1392 Das mit den TA-Projekten betraute Personal des TAB setzt 

sich aus „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen“1393, die „sowohl (partei)po-

litisch als auch wissenschaftlich unabhängig“1394 agieren sollen. Durch die externe Ansiedlung 

des Büros sollte auch personalpolitische Freiheit gewährleistet werden, damit die Frage nach 

Beschäftigungsverhältnissen nicht politisiert wird.1395 Die Mitarbeitenden zeichnen sich durch 

einen Mix an wissenschaftlichen Hintergründen aus.1396 Mit Stand Juli 2019 arbeiten neben 

der Büroleitung sieben wissenschaftliche Mitarbeitende und zwei Assistenzen im TAB. Seit 

 
1384 TAB, 2018b. S. 3. 
1385 Vgl. BT 2002a, S. 9. 
13861386 Vgl. BT 2016, S. 15242. 
1387 Vgl. BT 2002a, S. 6. 
1388 Vgl. Deutscher Bundestag: (BT): Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 

(Haushaltsgesetz 2019) vom 17. Dezember 2018, in: Bundesgesetzblatt 2528, Jahrgang 2018 Teil I Nr. 47. Bonn, 2018. S. 16. 
1389 Vgl. TAB 2018b, S. 5ff. 
1390 Vgl. BT 2002a, S.10. 
1391 Vgl. https://www.tab-beim-bundestag.de/de/ueber-uns/organisation.html (05.07.2019) 
1392 Vgl. BT 2002a, S. 10.  
1393 https://www.bundestag.de/ausschuesse/a18_bildung/technikfolgenabschaetzung (05.07.2019) 
1394 Ebd. 
1395 Vgl. BT 2002a, S. 10. 
1396 Vgl. http://www.tab-beim-bundestag.de/de/team/index.html (05.07.2019) 
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der Budgeterhöhung gibt es darüber hinaus eine halbe Stelle, die für Wissenschaftskommuni-

kation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.1397 Das Sekretariat des TAB ist das kommunika-

tive und organisatorische Scharnier zwischen den Beteiligten der TA und der Bundestagsver-

waltung. Neben der Sitzungsorganisation und der Unterstützung der Arbeit des TAB betreut 

es die Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Büros. Darüber hinaus verwaltet das Sek-

retariat die Haushaltsmittel für die Gutachtenvergabe und „überwacht die Einhaltung der ver-

traglichen Vereinbarungen zwischen Bundestag und dem Betreiber des TAB sowie den an den 

TA-Projekten beteiligten Gutachtern“1398.1399 

 Im Zentrum der Tätigkeit des TAB stehen die sogenannten TA-Projekte, die umfassend 

und breit angesetzt zur Analyse eines Schwerpunktbereichs eingesetzt werden und in TAB-

Arbeitsberichten veröffentlicht werden. Die Projekte können unter verschiedenen Vorzeichen 

stehen, was die Anpassungsfähigkeit des Analyseansatzes unterstreicht. Die Untersuchung 

zur Robotik in der Pflege ist eine „Vertiefung des Projekts »Mensch-Maschine-Entgrenzun-

gen«“1400, die Untersuchung zu Virtual und Augmented Reality ist eine „TA-Vorstudie“1401 und 

das Projekt zu Gesundheits-Apps ist eine sogenannte „Innovationsanalyse“1402. Durch letztere 

werden zusätzlich Themenfelder fokussiert, bei denen potenzielle Disruptionen für die Ge-

samtgesellschaft zu erwarten sind.1403 

Der Methodenkoffer des TAB beinhaltet neben den umfassenden und breit angesetz-

ten TA-Projekten auch das sogenannte Monitoring, mit dem „[r]elevante Teilaspekte des Wan-

dels von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft (z.B. Stand von Forschung und Entwicklung, 

Regulierung, internationale Vergleiche)“1404 untersucht werden. Die Horizon-Scannings des 

VDI/VDE-IT werden seit 2014 durchgeführt und erfolgen in Zyklen. 2016 und 2017 wurden 

hieraus erstmals Themen für die Arbeit des TAB übernommen. Die Vorausschaumethode 

dient der Identifikation gesellschaftlicher, ökonomischer und wissenschaftlich-technologischer 

Entwicklungen, die zu gesamtgesellschaftlichen Veränderungen führen könnten und der dar-

aus folgenden politischen Relevanz. Horizon-Scannings kombinieren computerbasierte Such-

prozesse mit der fachlichen Bewertung von Expertinnen und Experten. Hierzu werden populär- 

und fachmediale Quellen nach relevanten Informationen filtriert, gesammelt und ausgewertet. 

 
1397 Vgl. TAB 2018b, S. 6. 
1398 BT 2010b, S. 51. 
1399 Vgl. BT 2002a, S. 13. 

Vgl. BT 2010b, S. 51. 
1400 Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB): Robotik und assistive Neurotechnologien in der 

Pflege – gesellschaftliche Herausforderungen. Arbeitsbericht Nr. 177. Berlin. 2018d. 
1401 Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB): Virtual und Augmented Reality. Status quo, Her-

ausforderungen und zukünftige Entwicklungen. Arbeitsbericht Nr. 180. Berlin, 2019c. 
1402 Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB): Gesundheits-Apps. Arbeitsbericht Nr. 179. Berlin, 

2018c. 
1403 Vgl. http://www.tab-beim-bundestag.de/de/ueber-uns/methodik.html (05.07.2019) 
1404 Ebd. 
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Dieser Prozess geht Hand in Hand mit der Auswertung der Suchergebnisse durch die Mitar-

beitenden des VDI und TAB, von denen die Resultate in Themen gegossen werden. Hierzu 

werden zum einen mögliche gesellschaftliche Diskursverläufe anhand der Medienberichter-

stattung bemessen. Das identifizierte Thema muss außerdem einen Innovationscharakter be-

sitzen, der Einfluss auf sozioökonomische, ethische, ökologische oder politische Problemstel-

lungen hat, voraussichtlich über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren auf der Agenda bleibt 

und politisches Handeln erfordert.1405  

Das sogenannte Stakeholder Panel TA wiederum ist eines der Werkzeuge, mit dem 

seit 2014 der dialogische Austausch mit der Gesellschaft verstärkt wird. Die Expertise des TAB 

soll hierdurch eine größere Vielfalt an gesellschaftlichen Wertvorstellungen, Interessen und 

Erfahrungen abbilden. Das IZT hat hierfür mit der Website stakeholderpanel.de eine Kommu-

nikationsplattform etabliert, über die Befragungen zu Technologiethemen mit Gesellschaftsre-

levanz abgewickelt werden. Dabei wird die Gesellschaft anhand sieben verschiedener Grup-

pen abgebildet: Wissenschaft, Medien/Presse, Umwelt, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Poli-

tik/Administration und Bürger/Verbraucher. Auch interessierte Einzelpersonen können an Um-

fragen teilnehmen.1406 

 Die institutionelle Zugehörigkeit zum Bundestag ist für den Ruf des TAB zuträglich und 

dient als Qualitätszertifikat.1407 Das Büro arbeitet „in enger Zusammenarbeit mit den interes-

sierten Mitgliedern des Bundestages und den Ausschüssen“1408. Neben dem ABFTA waren 

vor allem die Ausschüsse an der Arbeit des TAB interessiert, die sich mit Umwelt, Naturschutz, 

Reaktorsicherheit und Wirtschaft befassen.1409 Deutschlandweit ist das TAB Mitglied im Netz-

werk TA, das die Sichtbarkeit und die Kooperation im Bereich der TA fördert.1410 Auch die 

internationale Perspektive ist für das Büro von Bedeutung. Als Mitglied im European Parlia-

mentary Technology Assessment (EPTA) beteiligt sich das TAB am internationalen Austausch 

und gemeinsamen Projekten. Ende 2018 hatte das Netzwerk 22 Mitglieder aus Europa und 

zehn weltweit verteilte assoziierte Mitglieder.1411 

 

Temporale Klassifikation 

Dem TAB liegt seine proaktive Ausrichtung in den Genen. Gemäß den Grundsätzen der TA, 

die nach § 56a GO-BT vom ABFTA verfasst wurden, ist es eine der Hauptaufgaben des Büros, 

die Chancen und Risiken des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts „umfassend und 

 
1405 Vgl. TAB 2018b, S. 8f. 
1406 Vgl. ebd., S. 10. 

Vgl. https://www.stakeholderpanel.de/ (05.07.2019) 
1407 Vgl. BT 2016, S. 15243. 
1408 RDP 2017, S. 1. 
1409 Vgl. RDP 2017, S. 3. 
1410 Vgl. https://www.openta.net/netzwerk-ta (22.07.2019) 
1411 Vgl. TAB 2018a, S. 49f. 
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vorausschauend zu analysieren“1412. Auch die Bedarfslage des Parlaments wird proaktiv ab-

getastet, um relevante Themen zu identifizieren.1413 Die Vorausschau, als zentrales Element 

der TA, wird in der aktuellen Tätigkeitsperiode durch das speziell hierfür herangezogenen Kon-

sortialmitglied VDI/VDE-IT durchgeführt, der hierzu unter anderem computergestützte Vorher-

sagemethoden einsetzt. Das proaktive Abfangen von relevanten Themen gehört seit dessen 

Einführung in der Arbeitsperiode 2013 – 2018 zu den eindeutigen Tätigkeitsschwerpunkten 

des TAB. Dennoch ist das Büro abhängig von der Auftragslage und den Entscheidungen des 

ABFTA, auf die reagiert werden muss. 

 Durch den Fokus auf Vorausschau erzeugt das TAB vorwiegend Expertise, die ex ante 

zum Einsatz kommt oder eine laufende Entwicklung adressiert. Auch die Entwicklung von 

Handlungsoptionen bedarf vor allem des Blicks nach vorne, wobei natürlich aus den Entwick-

lungen der Vergangenheit gelernt wird.  Die partizipativen Formate des Büros können zu je-

dem Zeitpunkt produktiv eingesetzt werden.1414  

 2020 jähren sich 30 Jahre TAB. Nach erfolgreicher initialer Probezeit ist die Institution 

eine der dauerhaften Beratungsinstanzen des Parlaments. Das TAB ist jedoch vom Parlament 

abhängig. Aufgabenzuschnitte und Konsortialmitglieder können sich verschieben oder mit dem 

Zuschlag im Vergabeverfahren könnte die betreibende Einrichtung wechseln.  

 

Direktionale Klassifikation 

Das TAB adressiert bewusst sein primäres und auch sein sekundäres Publikum.1415 Indirekte 

Effekte sind auch das Ergebnis der direkten Bemühungen des TAB, die TA in die Gesellschaft 

zu tragen und diese zu involvieren. Damit ist die Ausrichtung des Büros deliberativ, wie es 

auch durch die Grundsätze der TA des Bundestags vorgeschrieben ist. Das TAB kann daher 

als öffentliche Beratungsinstitution klassifiziert werden. Durch die fortlaufende Berichterstat-

tung über die Webseite, die Veröffentlichung verschiedener Ergebnispublikationen und parti-

zipative Formate ist für die Öffentlichkeit auch ersichtlich, woran das TAB arbeitet. Im Dunkeln 

bleiben die vorgeschalteten Abstimmungsprozesse im Bundestag.  

Durch die starke parlamentarische Lenkung hat das Büro jedoch auch korporatisti-

schen Charakter. Auch wenn die übergreifende Steuerungsfunktion in den Händen des ABFTA 

liegt, ist das TAB als externes Gremium zu verstehen. Die Ansiedlung außerhalb des Bundes-

tages gehört zu den elementaren Gründungsgedanken der TA des Parlaments.  

 

 

 

 
1412 Vgl. BT 2010b, S. 48. 
1413 Vgl. TAB 2018b. S. 3f. 
1414 Vgl. TAB 2014, S. 12. 
1415 http://www.tab-beim-bundestag.de/de/ueber-uns/auftraggeber.html (05.07.2019) 
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Funktionale Klassifikation 

Auch wenn das TAB als politikberatendes Gremium konzipiert wurde und der Bundestag der 

primäre Adressat der Expertise ist, ist aufgrund der Adressierung und Beteiligung der Öffent-

lichkeit auf Basis der Grundsätze der TA eine Kategorisierung als Politikberater nötig. Die Ex-

pertise des TAB ist zwar auch gesellschaftsberatend und die Arbeit des Büros wurde zuletzt 

stärker auf die Öffentlichkeitsorientierung getrimmt, dennoch bleibt der Hauptanspruch die Be-

reitstellung von Wissen für das Parlament zur Rationalisierung der Dezision.1416 Eindeutig ist 

daher selbstredend die Einordnung zur Legislativberatung, wie der Blick in die Gründungsge-

schichte obenstehend zusätzlich verdeutlicht hat. 

  

6.5.2.) Schritt 2 – Expertise 

Die zentrale Funktion des TAB liegt in der wissenschaftlichen Politikberatung des Bundestags. 

Obwohl diese eigentlich der Verbreiterung der Wissensbasis des Parlaments dient, soll die TA 

des Bundestags gemäß Verfahrensregeln „ein Dialogforum für Gesellschaft und Politik zur 

Diskussion und Beurteilung wissenschaftlich-technischer Entwicklungen [zu] bilden“1417. Be-

reits in der Aufgabenbeschreibung verschmelzen somit klassische und moderne Elemente von 

Politikberatung. Im Angesicht der Komplexität des technischen Fortschritts und der Herausfor-

derungen, die aus ihm für die ganze Gesellschaft erwachsen, soll das TAB die Entscheidungs-

prozesse des Bundestags rationalisieren. Durch die Diffusion der Expertise wirkt das Büro 

auch gesamtgesellschaftlich. Die Frage der konkreten Wirkungsmächtigkeit des TAB in dieser 

Hinsicht lässt sich jedoch nicht eindeutig beantworten, erscheint abseits professioneller Kreise 

jedoch fraglich. 

 Mit Blick auf die Konsensfähigkeit politischer Entscheidungen lässt sich für das TAB 

zunächst festhalten, dass der parlamentarische Konsens den Kern der Prozesse rund um das 

Büro bildet und auch sein Beratungsportfolio bestimmt. Der Blick zurück steht nicht im Fokus 

der TA, jedoch ist die Berücksichtigung der Auswirkungen vergangener Entwicklungen und 

Entscheidungen für die Analyse von Technologien von Relevanz. Für die Untersuchung ge-

sellschaftlicher Effekte gibt es Formate, die ex post eingesetzt werden können. Auch die Legi-

timation von Entscheidungen steht offiziell nicht im Vordergrund. Durch die Ausrichtung der 

Themen auf die Vorgaben des Parlaments kann dieses wiederum die Schwerpunkte untersu-

chen lassen, die für die Politik relevant und für ihre Legitimationsstrukturen zuträglich sind. Der 

maßgebliche Anspruch der Politik an das TAB bleibt letztlich das Aufzeigen und Abwiegen von 

Handlungsoptionen. Die Aufgabe, dem Bundestag Aktionsbedarf und Entscheidungsalternati-

ven darzulegen, ist in den Verfahrensregeln festgehalten.1418 Das TAB soll daher die gesamte 

 
1416 Vgl. TAB 2018b, S. 8. 
1417 BT 2010b, S. 49. 
1418 Vgl. ebd. 
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Breite an möglichen Handlungsvarianten und Perspektiven aufbereiten.1419 Hierzu passt der 

umfassende Ansatz in der Gesellschaftspartizipation und die weitere Steigerung der Dialog-

aktivitäten. 

 In seinem Selbstverständnis leistet das TAB wissenschaftliche Politikberatung. Dies 

entspricht seiner institutionellen Verortung an einem Forschungsinstitut, um die Vernetzung 

mit der Wissenschaftswelt aufrecht zu erhalten. Die Mitarbeitenden des Büros werden folge-

richtig als wissenschaftliche Mitarbeitende geführt und in der Außenkommunikation wird von 

einer Besetzung mit unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen. 

Dem TAB wird der Anspruch gestellt, neutral und wertungsfrei zu arbeiten. Es dient dem 

Zweck, die möglichen Folgen der technologischen Entwicklung „systematisch zu erfor-

schen“1420 und ist durch den ABFTA mit der „wissenschaftlichen Durchführung von Technolo-

giefolgenanalysen“1421 betraut. Das institutionelle Setting zeigt, dass die Einrichtung des TAB 

erfolgte, um das Parlament zu unterstützen und in Fragen von Technologie und Wissenschaft 

zu stärken. Da diese aus wissenschaftlicher Perspektive erarbeitet werden, ist eine Übertra-

gungsleistung nötig, um die Anwendbarkeit und Publikumsorientierung der Expertise zu si-

chern, was zu den Gründungsgedanken des TA des Bundestags gehört. Die Steuerung der 

Beratung durch den ABFTA und die Ausrichtung auf die parlamentarischen Interessen sichert 

diesbezüglich ab, ebenso die Abstimmungsprozesse, die während der Ausarbeitung der Ex-

pertise erfolgen. Die Expertise des TAB soll „für die Arbeit der Ausschüsse brauchbar“1422 sein. 

Aufgrund der komplexen Themenfelder sind die Projekte des Büros zumeist sehr umfangreich. 

Seit 2014 gibt es daher mit dem Publikationsformat TAB-Fokus einen gerafften Überblick über 

abgeschlossene Beratungen. Der Arbeitsbericht „Aktueller Stand und Entwicklungen der Prä-

nataldiagnostik“, der sich ohne Anhang auf 174 Seiten erstreckt, wird dabei auf vier Seiten 

heruntergebrochen.1423 

 Die für seine Arbeit notwendige Reputation erhält das TAB auch über die Anbindung 

an das KIT, das über den entsprechenden Ruf in der Wissenschaftswelt verfügt. Darüber hin-

aus leistet das TAB, beziehungsweise seine Leitung, auch Grundlagenarbeit in Fragen der 

TA.1424 Das Ansehen außerhalb dieser Sphäre ist jedoch schwächer zu sehen, gerade bei den 

Bürgerinnen und Bürgern. Die Arbeiten des TAB erzeugen, beispielsweise im Gegensatz zu 

den WD des Bundestags, weniger Medienaufmerksamkeit. Bei vereinzelten Themen erreicht 

das Büro aber auch öffentliche Resonanz.1425 Nicht umsonst ist der systematische Ausbau der 

 
1419 Vgl. TAB 2014, S. 4. 
1420 RDP 2017, S. 1. 
1421 BT 2020, § 56a Abs. 1 
1422 BT 2010b, S. 9.  
1423 Vgl. TAB: Aktueller Stand und Entwicklungen der Pränataldiagnostik. Arbeitsbericht Nr. 184. Berlin, 2019a.  

Vgl. TAB: Aktueller Stand und Entwicklungen der Pränataldiagnostik. TAB-Fokus Nr. 23. Berlin, April 2019b.  
1424 Vgl. Grunwald, Armin: Technology Assessment in Practice and Theory. New York, 2018. 
1425 Vgl. BT 2010b, S. 34f. 
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Öffentlichkeitsdimension einer der gegenwärtigen Aufgabenschwerpunkte. Laut Selbstdarstel-

lung des TAB stufen Externe die Qualität seiner Arbeit aber als hoch ein.1426 

 Unter Berücksichtigung der Fokussierung auf den gesellschaftlichen Dialog, die das 

TAB und der ABFTA seit ein paar Jahren forcieren, kann das Büro am ehesten als „Honest 

Broker“ mit hybriden Anlagen eingestuft werden. Das Parlament bleibt der primäre Fokus der 

Beratung, auch wenn der Austausch mit der Gesellschaft steigt. Bei diesem geht es vor allem 

darum, die Standpunkte der Öffentlichkeit in möglichst umfassender Breite in die Beratung 

aufzunehmen. Dennoch erreicht die Expertise des TAB natürlich auch die interessierte Öffent-

lichkeit.  

 Unter Berufung auf die GO-BT erfolgt die TA des Bundestags durch den ABFTA, der 

hierfür das TAB beauftragt. Die Expertise wird auch durch den Ausschuss geformt und filtriert. 

Obwohl die Köpfe hinter der Expertise namentlich bekannt und mit dem Projekt verknüpft sind, 

stehen sie nicht individuell im Fokus. Bei ihrer Arbeit greifen sie auf umfassende Wissensbe-

stände zurück. Das TAB verarbeitet bestehende wissenschaftliche Literatur und vergibt bei 

Forschungslücken Aufträge an Externe. Im Resultat bietet die TA des Bundestags Überblick-

wissen zur Grundlagenschaffung und kontextualisiert Themen, mit denen Bürgerinnen und 

Bürger oder nur unzureichend Informierte Zugang zu einer Fragestellung erhalten können.1427 

Auch ein hoher Grad an Spezialisierung in Randbereichen ist möglich, um Technologiepoten-

ziale vollständig ausleuchten zu können.1428 Interdisziplinarität ist grundlegend für die Arbeit 

des TAB, was ebenfalls der Erwartungshaltung des Parlaments entspricht. Die TA beweget 

sich letztlich in einem Bereich, der verschiedene Felder überspannt.1429 Der disziplinenüber-

greifende Ansatz schlägt sich final auch in der Expertise des TAB nieder.1430 Die Beteiligung 

von Laiinnen und Laien ist Teil des partizipativen Grundverständnisses des Büros. Im Zuge 

der Darlegung der parlamentarischen Handlungsoptionen wird auch Metaexpertise angefer-

tigt.1431 Die Mitarbeitenden des TAB verfügen über einen breiten Mix an wissenschaftlichen 

Hintergründen und kommen nicht zwangsweise aus dem Feld, das sie analysieren. Durch die 

Einbeziehung von Interessenbeteiligten und externer Expertise kann dennoch Praxiswissen 

eingebunden werden. Dank der institutionellen Zugehörigkeit zum Bundestag kann das TAB 

bei diesen Gruppen stets auf umfassende Resonanz und rege Teilnahme bauen.1432 

 
1426 Vgl. TAB 2018b, S. 5. 
1427 Vgl. TAB 2019c, S. 21ff 

Vgl. TAB 2019a, S. 191. 
1428 Vgl. TAB 2018c, S. 87. 
1429 Vgl. BT 2010b, S. 16. 

Vgl. TAB 2014, S. 7. 
1430 Vgl. TAB 2019c, S. 35ff. 

Vgl. TAB 2018d, S. 202ff 
1431 Vgl. TAB 2019a, S. 122. 

Vgl. TAB 2014, S. 4. 
1432 Vgl. BT 2010b, S. 32f. und 37 
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 Beim Blick auf das institutionelle Design und die Einsetzung des TAB ist zunächst die 

Auftragsvergabe auf öffentlicher Ausschreibungsbasis zu nennen, die über einen Vertrag mit 

jeweils fünfjähriger Laufzeit Bestand hat. Der ABFTA bildet in diesem Prozess den parlamen-

tarischen Dreh- und Angelpunkt. Auch die Vergabe externer Aufträge wird auf Vorschlag des 

TAB durch den Ausschuss freigegeben. Die Auswahl der Mitarbeitenden erfolgt durch die Lei-

tung des Büros, die wiederum im Einvernehmen von ABFTA und dem KIT ausgewählt wird. 

Das Resultat ist ein interdisziplinär Personalstab, der über die Formate und Kanäle des Büros 

zusätzlich weitere Perspektiven aus der gesamten Gesellschaft hinzuziehen kann. Die Imple-

mentierung „möglichst vieler Problemsichten, Einschätzungen und Interessen“1433 gehört zu 

den erklärten Arbeitszielen und zur Arbeitspraxis des TAB. 

 Der überwiegende Teil der Arbeit des TAB erfolgt reaktiv, da die Beratungsinitiation 

aus dem Parlament heraus erfolgt. Im Rahmen der Horizon-Scannings hat das Büro jedoch 

die Funktion, proaktiv relevante und potenziell kritische Themen für den Bundestag zu identi-

fizieren. Auch abseits der Beauftragung zeigt sich die Abhängigkeit des TAB vom ABFTA. 

Durch die Steuerung der Prozesse und Inhalte durch die MdB ist der Grad der Distanz gering. 

Dies steht im Widerspruch zum Gründungsgedanken, eine unabhängige Institution zur TA zu 

schaffen. Die Expertise des TAB wird an der Interessenlage der Beratungsempfangenden aus-

gerichtet. Darüber hinaus ist das Büro in seiner Existenz und seiner Finanzversorgung vom 

Bundestag abhängig. Das TAB bezieht seine Ressourcen für Infrastruktur, Personal und For-

schungsaufträge vollständig aus dem Budget des Bundestags. Auch räumlich ist das TAB nah 

am Parlament, da es seinen Sitz in Berlin hat. Die Konsortialmitglieder sitzen ebenfalls in der 

Bundeshauptstadt. Alle Workshops, die das Büro durchführt, sind außerdem in den Räumlich-

keiten des Bundestags durchzuführen.1434 

 Die Einrichtung des TAB fußt auf § 56a GO-BT, der nach umfassender und langwieri-

ger parlamentarischer Diskussion eingeführt wurde. Durch die Verabschiedung der Grunds-

ätze der TA durch den ABFTA sind die Prozesse und Verfahren rund um das TAB kodifiziert. 

Hierzu gehört auch, dass die Verantwortung für die wissenschaftliche Integrität der Arbeit des 

TAB in den Händen der Büroleitung liegt. Die übrigen Mitarbeitenden sind ebenfalls den Stan-

dards der wissenschaftlichen Arbeit verschrieben. Das ITAS und das TAB stehen darüber hin-

aus im konstanten Austausch zu „methodischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der 

Technikfolgenabschätzung“1435. Dennoch herrscht im TAB das Primat der Politik. Die Auf-

sichtsfunktion und laufende Begleitung der Beratung durch den ABFTA dient als Korrektiv in 

puncto Parlamentsorientierung. Zusätzlich erfolgten zum 10. und 20. Jubiläum des TAB eine 

Bilanzierung der TA des Bundestags, die im Plenum diskutiert wurden. Aus dem Feedback 

 
1433 TAB 2014, S. 10. 
1434 Vgl. BT 2010b, S. 55. 
1435 http://www.tab-beim-bundestag.de/de/ueber-uns/organisation.html (05.07.2019) 
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des Parlaments wird auch die Ausschreibung zur Auftragsvergabe angepasst und über das 

Arbeitsprogramm werden neue Schwerpunktsetzungen implementiert. Die Grundsätze der TA 

stellen die Arbeit des Büros dabei auf eine verlässliche Basis und sichern Prozess- sowie Ver-

fahrenswege ab. Weiterführende Leitlinien oder Kodizes sind nicht hinterlegt. Eine Sanktionie-

rung unzureichender Leistungen kann durch den Entzug der Beauftragung im Rahmen der 

Ausschreibung erfolgen. Gegebenenfalls vorhandene Klauseln im Vertrag zwischen KIT und 

Bundestag sind nicht öffentlich.  

 Thematisch zeigt sich das TAB für Herausforderungen der kontemporären Wissen-

schaftspolitik Deutschlands gewappnet. Einzig der Themenschwerpunkt Neue Governance 

wurde bislang nicht adressiert, was mit Blick auf die Schwerpunktsetzung der TA des Bundes-

tags und die zusätzliche Beratung durch den WD, der in diesen Belangen zuarbeitet, nicht 

verwundert. Die Analyse von Risikofragen gehört selbstredend zur Natur des TAB. Auch die 

Untersuchung der Auswirkungen des Fortschritts auf das Innovationssystems gehören zu den 

Aufgaben des Büros. Zur Untersuchung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Fort-

schritts werden ethische Fragestellungen aufgenommen. Die normative Bewertung liegt wie-

derum in den Händen der Parlamentsmitglieder. Im Rahmen der Mitgliedschaft im EMPTA 

bearbeitet das TAB auch die internationale Perspektive des TA. 

 

6.5.3.) Schritt 2 – Deliberation 

Grundlegend für die Arbeit des TAB ist der Anspruch, ein möglichst umfassendes Bild der 

Potenziale, Handlungsmöglichkeiten und betroffener Perspektiven wiederzugeben. Dieser An-

satz entspricht dem Kern des „Honest Brokers“. Zeitgleich hat das TAB, wie oben bereits dar-

gelegt, Anleihen eines „Civic Scientist“. Auch in den Verfahrensregeln der TA des Bundestags 

ist die deliberative Dimension der Politikberatung verankert, indem der Austausch zwischen 

Politik und Gesellschaft als Ziel definiert wird. Es geht hierbei jedoch vor allem darum, gesell-

schaftliche Diskurse in die parlamentarische Entscheidungsfindung einzubringen. Zwar gibt es 

partizipative Formate, die entstehenden Dialoge dienen jedoch überwiegend der Zufuhr von 

Informationen an das TAB und schlussendlich dem Bundestag. Die TA ist ein Dialogforum, 

das der Diskussion und Beurteilung wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen 

dient, aber nicht der gemeinschaftlichen Entwicklung der daraus folgenden politischen Hand-

lungsoptionen. 

 Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde im Jahr 2001 im Zuge der Beratung zu den 

gesundheitlichen und ökologischen Konsequenzen des Mobilfunks erprobt, indem Vertreterin-

nen und Vertreter aus Wirtschaft, Presse und Verbänden hinzugezogen wurden.1436 Beteili-

gungsformate haben Methode im TAB und finden konsequente Anwendung.1437 Nicht umsonst 

 
1436 Vgl. BT 2010b, S. 24. 
1437 Vgl. ebd., S. 29ff. 
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wurde das IZT als Konsortialmitglied für „dialogorientierte Verfahren/ partizipative Ele-

mente“1438 gewonnen. Mit der Stakeholder-Analyse verfügt das TAB über ein spezifisches For-

mat, um Interessenlagen und Meinungen der Gesellschaft bis hin zu individuellen Bürgerinnen 

und Bürgern abzutasten. 

 Mit Blick auf den Faktor Repräsentativität lässt sich festhalten, dass das TAB ein inter-

disziplinäres Bild der Wissenschaft wiedergibt. Über die Beauftragung durch den ABFTA, der 

die Weisungsbefugnis gegenüber dem Büro besitzt, ist das TAB delegiert repräsentativ. Auf 

Basis des Kooperationsvertrags zwischen Bundestag und KIT ist das TAB dem ABFTA ge-

genüber rechenschaftspflichtig und informiert über den Fortschritt von Beratungsprojekten und 

zugehörigen Gewerken. Der Ausschuss wiederum legt dem Bundestag gegenüber Rechen-

schaft ab, der natürlich über Wahlen an die Öffentlichkeit rückgebunden ist. Deskriptive Re-

präsentativität erhält die TA des Bundestags punktuell über die Beteiligung gesellschaftlicher 

Gruppen und Einzelpersonen in den dafür vorgesehenen Partizipationsformaten. Über diese 

ist es dem TAB möglich, politische, fachliche und gesellschaftliche Perspektiven einzubezie-

hen. 

 Extern vergebene Forschungsaufträge werden auf das jeweilige Anforderungsprofil zu-

geschnitten. Die Gutachtenden nutzen ebenfalls häufig Dialogformate, um gesellschaftliche 

und fachliche Interessenlagen abzuklopfen.1439 Das TAB erarbeitet für den ABFTA die Be-

schlussvorlagen zur Vergabe von Gutachten und ist für die Abnahme der externen Expertise 

zuständig. Die Ausschreibungen werden auf der Website des TAB veröffentlicht. Neben dem 

Hintergrund des Themas werden für einzelne Schwerpunkfelder konkrete Fragestellungen und 

Vorgaben für die Gutachtenerstellung formuliert. Das TAB schätzt auch den möglichen Perso-

nalaufwand ein und gibt die jeweils angelegten Fristen bekannt.1440 Interessierte Gutachtende 

werden dazu aufgefordert, ein Angebot zu erstellen, für das es ein Formblatt und inhaltliche 

Vorgaben, beispielsweise eine Kostenkalkulation, gibt.1441 In den Verantwortungsbereich des 

Büros fällt weiterhin auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die zu den vom Parlament 

freigegebenen Projekten veröffentlicht wird.1442 

 Durch das erklärte Primat der Politik sowie die Notwendigkeit der Abbildung der gesell-

schaftlichen Interessenlagen und Werte kann beim TAB von einer besonderen Herausforde-

rung für die deliberative Dimension gesprochen werden. Auch die Politik fordert die weitere 

Öffnung des Büros, was entsprechend im aktuellen Arbeitsprogramm integriert wurde. Den-

noch dürften erst die Erfahrungswerte der nächsten Jahre zeigen, wie gut sich die Steuerung 

der Beratung durch das Parlament und die Ausrichtung der Expertise an den Bundestag mit 

 
1438 RDP 2017, S. 1. 
1439 Vgl. TAB 2014, S. 8. 
1440 Vgl. https://www.tab-beim-bundestag.de/de/gutachter/g40600.html (05.07.2019) 
1441 Vgl. https://www.tab-beim-bundestag.de/de/gutachter/gutachterhinweis.html (05.07.2019) 
1442 Vgl. BT 2010b, S. 54f. 



283 
 

dem Ausbau der Dialogstrukturen und den daraus folgenden Rückläufen in die Beratung mit-

einander verhalten. Auf der anderen Seite sieht das Parlament die gesteigerten Forderungen 

nach Partizipation in der TA auch kritisch, weil sie aus seiner Sicht durch „eine pauschale 

Forderung nach mehr Partizipation gelegentlich auch dem Vorwurf der bloßen Legitimations-

beschaffung“1443 ausgesetzt wird. Zusätzlich endet die Zunahme an Beteiligung an der TA nicht 

bei der Gesellschaft. Es wird vom TAB erwartet, auch die MdB in den Beratungsprozess ein-

zubinden.1444 

 Zur Beteiligung der Gesellschaft hat das TAB mit dem Stakeholder Panel TA und der 

zugehörigen Internetplattform die Möglichkeit, hunderte Personen zu einem Thema einzubin-

den. Zu den weiteren häufig genutzten Formaten gehören Workshops, öffentliche Fachgesprä-

che, die vor einem Publikum stattfinden, das dabei die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Wei-

terhin nutzt das TAB „Fokusgruppen, Zukunftsforen oder offene Weblogs“1445, runde Tische, 

Bürger- und Bürgerinnenkonferenzen sowie weitere digital gestützte Formate.1446 Deliberation 

und Partizipation im Rahmen der TA „führen oftmals zur Präzisierung der ursprünglichen Fra-

gestellung oder zur Vertiefung von Untersuchungsaspekten“1447, tragen also einen konkreten 

Mehrwert bei. Dort, wo Interessenlagen abgefragt und Interessenbeteiligte befragt wurden, wir 

das auch angezeigt.1448  

 Die Öffentlichkeit gehört dennoch zum sekundären Publikum des TAB. In seiner aktu-

ellen Zielsetzung ist der gemeinschaftliche Austausch zwischen Politik und Gesellschaft je-

doch verankert und durch die Nuancierung des Arbeitsprogramms unterfüttert worden. Der 

dialogische Charakter dieser Prozesse wird dabei betont und durch das IZT verantwortlich 

geführt. Gemäß den Grundsätzen der TA des Bundestags gehört die Förderung des gesell-

schaftlichen Diskurses zu den eindeutigen Aufgaben des TAB.1449 Die Fähigkeit zur Vermitt-

lung komplexer Inhalte gehörte sicherlich auch deshalb zu den geforderten Merkmalen der 

letzten Ausschreibung zur Auftragsvergabe des Büros. Das publikumsgerechte Arbeiten dient 

jedoch vor allem der Ausrichtung der Expertise entlang der Interessen und Bedarfe des Par-

laments. Abseits des Formats TAB-Fokus gibt keine simplifizierenden Publikationen oder Text-

varianten, die für die Allgemeinheit verfasst werden. Mithilfe der 2017 geschaffenen Position 

für PR und Wissenschaftskommunikation ist das Büro bemüht, den Popularisierungsgrad sei-

ner Expertise zu steigern. Ein Outreach-Programm wurde jedoch noch nicht etabliert. 

Digitale Medien nutzt das TAB, um über seine Arbeit, sich selbst und laufende Pro-

zesse zu informieren. Zentraler Nutzen der Homepage ist darüber hinaus die Verteilung seiner 

 
1443 Vgl. BT 2016, S. 15245. 
1444 Vgl. BT 2010b, S. 20. 
1445 TAB 2014, S. 31. 
1446 Vgl. TAB 2014, S. 11. 
1447 BT 2010b, S. 21. 
1448 Vgl. TAB 2018b, S. 18. 
1449 Vgl. BT 2010b, S. 49. 
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Expertise. Die Publikationen des TAB sind kostenlos abrufbar und können, falls noch nicht 

vergriffen, in Druckform geordert werden. Über Datenbanken lassen sich Untersuchungen und 

Publikationen durchsuchen und sortieren.1450 Mit der Plattform für das Stakeholder Panel TA 

wird das Internet aber auch für den Austausch mit der Gesellschaft genutzt und bereichert so 

die Beratungsprozesse. Im Bereich der Sozialen Medien ist das TAB auf Twitter aktiv, wo es 

nur seine Expertise bewirbt und zur Verfügung stellt, Schlaglichter zu Veranstaltungen des 

Büros präsentiert und Themen mit Bezug auf Technikfolgenabschätzung teilt. Die verstärkte 

Nutzung moderner medialer Kanäle steht mit dem aktuellen Arbeitsprogramm auf der 

Agenda.1451 Hierdurch könnte die Fähigkeit des TAB zur Arenenbildung weiter gestärkt wer-

den. In der Formulierung des Dialogforums deckt das Büro die benötigten Diskussionsbereiche 

Ethik, Risiko, Fortschritt und Innovation als Kernelemente der TA ab. 

 

6.5.4.) Schritt 2 – Interessenvertretung 

Die Arbeit des TAB steht für eine Politik, die sich in kritischen und risikobehafteten Fragenstel-

lungen beraten lässt, um so seine Entscheidungsbasis zu erweitern und auch zusätzlichen 

Rückhalt für den gewählten Kurs zu gewinnen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Techno-

logien durch den Abgleich gesellschaftlicher Wertvorstellungen mit den Möglichkeiten des 

Fortschritts und dem politischen Willen wird demonstriert. Das öffentliche Bild der Wissen-

schaft, das sich im Rahmen der TA des Bundestags zeigt, ist also das des typischen Janus-

kopfs, bei dem es gilt, Chancen, Risiken und gesellschaftliche Interesse aufzuwiegen. 

 Die Arbeit des TAB unterliegt der Steuerung und Kontrolle des ABFTA. Gemäß § 56a 

GO-BT ist er für die Festlegung der Organisation und Prozesse der TA des Bundestags zu-

ständig. Mit den folglich erlassenen Verfahrensregeln werden die Ziele, Arbeitsbereiche und 

organisatorischen Strukturen der administrativen Aufhängung des TAB definiert. Darüber hin-

aus wurden „ausschussinterne Vereinbarungen“1452 getroffen, die weitere Prozesse der TA 

des Bundestags regeln. Das TAB und der ABFTA können somit auf geregelte Verfahrensweise 

und Abläufe verweisen, die Handlungssicherheit geben und zeitgleich zur Transparenz der 

Prozesse beitragen. Eine Qualitätssicherung erfolgt jedoch nur im Sinne der fortlaufenden Prü-

fung der Passgenauigkeit der Expertise für das Parlament.  

Auf inhaltlich-fachlicher Ebene liegt die Verantwortung bei der Büroleitung, dass Mitar-

beitende und die Arbeitsergebnisse des TAB den Standards der guten wissenschaftlichen Pra-

xis entsprechen. Die gegenseitigen Konsultationen mit dem ITAS können auf dieser Ebene 

auf die Arbeit des TAB wirken. Dieser Austausch dient auch der Verbesserung aus fachlicher 

Perspektive. Verbesserungspotenzial aus Sicht der MdB wird über den ABFTA eingespeist. 

 
1450 Vgl. http://www.tab-beim-bundestag.de/de/publikationen/berichte/index.html (05.07.2019) 

Vgl. http://www.tab-beim-bundestag.de/de/untersuchungen/laufende-untersuchungen.html (05.07.2019) 
1451 Vgl. TAB 2018a, S. 8. 
1452 BT 2010b, S. 53. 
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Laufende und geplante Beratungsprojekte, das aktuelle Arbeitsprogramm sowie die nächste 

Ausschreibung zur Vergabe des Büros können dementsprechend angepasst werden. 

Gesonderte Kontrollinstanzen oder Mechanismen gegen Interessenvertretungsvor-

würfe sind nicht implementiert. Das TAB soll neutral und wertungsfrei arbeiten, was wiederum 

durch den ABFTA kontrolliert wird. Somit ist die TA des Bundestags vor allem für eine Kritik 

der Politisierung der Expertise angreifbar. Hier entkräftende Transparenz einfließen zu lassen 

ist schwer, da nicht alle parlamentarischen Prozesse und vor allem informelle Abstimmungs-

prozesse nicht öffentlich sind. Die ausführliche Darstellung der geplanten und laufenden Pro-

jekte sowie die Ausschreibung der Gutachtenvergabe stehen hingegen auf der Habenseite. 

Sanktionsmodelle, abseits des Verlusts der Ausschreibung, sind nicht bekannt. Das TAB muss 

jedoch stetig um seine Stellung kämpfen und sich konstant beweisen. Anders als z.B. die WD 

des Bundestags muss das Büro seinen Nutzen immer wieder beweisen.1453 Die Mitglieder des 

ABFTA können durch ihre Wählerinnen und Wähler abgestraft werden, was bei der nicht sehr 

medienprominenten Thematik jedoch unwahrscheinlich ist. 

 Durch seine Verankerung beim Bundestag auf Basis § 56a GO-BT ist das TAB hoch-

gradig institutionalisiert und zeichnet sich zeitgleich durch große Nähe zu seinen Auftragge-

benden aus. Der ABFTA ist für die Steuerung und Festlegung der grundlegenden Strukturen 

und Prozesse der TA des Bundestags zuständig. Die Expertise des TAB wird thematisch, in-

haltlich und prozedural auf das Parlament und seine Bedarfslage ausgerichtet. Nach dem Ver-

ständnis des Bundestags sind die Beratungsprojekte das Ergebnis der Kooperation von Par-

lamentsmitgliedern, Ausschüssen und dem Büro.1454 Auch die Beratungsinitiation liegt in den 

Händen des Bundestags, der seine Wünsche an den ABFTA heranträgt, der wiederum die 

Bedarfe der Abgeordneten abfragt. Durch das Horizon-Scanning ist das TAB aber auch in der 

Lage, thematische Impulse zu setzen. In seiner Existenz ist das Büro ebenfalls vom Bundestag 

abhängig und der Träger auf den erneuten Zuschlag im Vergabeverfahren angewiesen. Die 

vollständigen Ressourcen für das TAB und die Konsortialmitglieder werden vom Parlament 

bereitgestellt. Die Vergabe der Ausrichtung des Büros liegt, auf Basis der alle fünf Jahre erfol-

genden Ausschreibung, ebenfalls in den Händen des ABFTA, ebenso die finale Freigabe der 

Gutachtenvergabe. Das TAB ist zwar wissenschaftlich interdisziplinär, aber nicht pluralistisch. 

Pluralität erfährt die Expertise erst durch Partizipation im Rahmen der jeweiligen Beratungs-

projekte.  

Das institutionelle Design des TAB sieht in seiner aktuellen Fassung eine eindeutige 

Öffentlichkeitsorientierung vor. Die Zielsetzung der TA des Bundestags sieht die Bildung eines 

Dialogforums zur gesamtgesellschaftlichen Diskussion des Fortschritts vor und die Förderung 

 
1453 Vgl. BT 2016, S. 15237. 
1454 Vgl. RDP 2017, S. 1. 
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des öffentlichen Diskurses gehört zu den Arbeitsbereichen des TAB. Mit dem IZT als Konsor-

tialmitglied bekräftigt man sein Engagement auch strukturell. Es sollte jedoch festgehalten 

sein, dass diese Ausrichtung von der Ausgestaltung des Mandats durch den ABFTA abhängig 

bleibt. Auch wenn dies sehr unwahrscheinlich ist, wäre ein Zurückrollen der gesellschaftlichen 

Verpflichtungen generell möglich, was jedoch der Güte der Expertise und seiner Akzeptanz 

abträglich wäre. Transparenzvorgaben sind dem institutionellen Design des TAB nicht zu ent-

nehmen und dürften sich demnach aus der gelebten Praxis heraus entwickelt haben. 

 Für ein Beratungsgremium, das stark an die Politik gekoppelt und von ihr abhängig ist, 

arbeitet das TAB mit einem hohen Maß an transparenten Prozessen. Das Büro beschreibt die 

Transparenz von Personal, Finanzen, Prozessen und vom Umgang mit Expertise nach Bera-

tungsabschluss selbst als ein Qualitätsmerkmal seiner Arbeit.1455 Ein wichtiges Element sind 

hierbei die Arbeitsberichte des TAB, die rückblickend Projekte, Veranstaltungen und Schwer-

punkte des Büros beleuchten. Es wird dargestellt, wer Themen initiiert hat, welche Zielsetzung 

es gab, welche Ergebnisse erzielt wurden, welche Mitarbeitende beteiligt waren, wie lang der 

Prozess lief und wann welche Publikationen veröffentlicht wurden.1456 Über das Format TAB-

Brief werden weitere Einblicke in das Arbeitsprogramm, Beratungsprojekte, Zwischenergeb-

nisse und aktuelle Schwerpunktsetzungen gegeben.1457 Darüber hinaus ist das TAB im Daten-

handbuch des Bundestags erfasst. In der Fassung vom 15.11.2016 gibt es Aufschluss über 

die Beratung von TA-Projekten in den Ausschüssen des Parlaments, verschiedene Publikati-

onen des TAB und nicht abgeschlossene Projekte.1458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Im Umgang mit externer Expertise zeigt sich das Büro ebenfalls transparent. Gutach-

ten, die für Beratungsprojekte hinzugezogen wurden, werden in den Arbeitsberichten gelis-

tet.1459 Über die Ausschreibungen der Gutachten wird außerdem ersichtlich, welche Ansprüche 

an die externen Kräfte für die jeweiligen Beratungsprojekte gestellt werden. Diese Transparenz 

erleichtert dem ABFTA auch die Rechtfertigung der Verwendung öffentlicher Mittel für For-

schungsprojekte. Im Rahmen der Zehnjahresbilanz des TAB veröffentlichte der Bundestag 

eine Aufschlüsselung der als Drucksache veröffentlichten Gutachten, deren Anzahl und Kos-

ten. Darüber hinaus wurden auch die Laufzeiten der Beratungsprojekte adressiert.1460 In der 

Bilanz, die anlässlich des 20. Jubiläums veröffentlicht wurde, finden sich diese Punkte nicht 

wieder. Die fehlende Darstellung der Laufzeiten könnte strategische Gründe haben, da diese 

in der Vergangenheit vom Parlament kritisiert wurden und man die Thematik im Rahmen der 

Debatte um die Erhöhung des Budgets nicht zusätzlich fokussieren wollte. In der letzten Bilanz 

 
1455 Vgl. TAB 2014, S. 10f. 
1456 Vgl. TAB 2018b, S. 13ff. 
1457 Vgl. RDP 2017, S. 4. 
1458 Vgl. ebd., S. 3ff. 
1459 Vgl. TAB 2019a, S. 127. 
1460 Vgl. BT 2002a, S. 17f und 38ff. 
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resümiert der ABFTA aber die Resonanz der TA des Bundestags in Öffentlichkeit und Parla-

ment anhand ausgewählter Beispiele.1461 Bezüglich partizipativer Formate besteht auch die 

Möglichkeit der Dokumentation. Das öffentliche Fachgespräch zu Robotik in der Pflege wurde 

auf den Websites des Bundestags und des TAB abgebildet. Neben der Einladung und Agenda 

des Gesprächs und einer Presseerklärung der Berichterstattergruppe TA wurden unter ande-

rem auch Kurzfassungen der Beiträge der Sachverständigen veröffentlicht und die Aufnahme 

des Parlamentsfernsehens verlinkt.1462  

 Die Zuordnung der Mitarbeitenden des Büros und ihrer Zuständigkeiten ist klar ersicht-

lich. Über die Unterseiten der einzelnen Beratungsprojekte sind die beteiligten Mitarbeitenden 

zu erkennen. Das vollständige Personaltableau mit seinem fachlichen und beruflichen Werde-

gang, organisatorischen Zugehörigkeiten, Publikationen und weiteren Engagements wird 

transparent dargestellt. Jeder Mitarbeitende sowie die Mitarbeitenden der Konsortialmitglieder 

verfügen über eine detaillierte Darstellung ihrer Profile und eine eigene Homepage, die alle 

auf der Website des ITAS zu finden sind.1463 Neue Mitarbeitende werden im TAB-Brief mit 

Kurzprofilen vorgestellt.1464 Am eigenen Qualitätsmaßstab gemessen zeigt sich, dass auf per-

soneller Ebene transparente Strukturen eingezogen wurden. Prozesse sind in großen Teilen 

transparent, wobei die informellen und parlamentsinternen Abstimmungen nicht für die Öffent-

lichkeit bestimmt sind. Abseits der Einstellung des Gesamtbudgets des TAB im Haushalt des 

Bundestags herrscht jedoch wenig finanzielle Transparenz. Im Vergleich zu früher ist hier so-

gar ein Rückschritt erkennbar. Der Umgang mit der TA des Bundestags nach dem Abschluss 

der Projekte erfolgt in Auszügen durch die Bilanzierung des ABFTA, wobei hier natürlich stark 

gesteuert werden kann und nur schwer generelle Trends ableitbar sind. Für das TAB sind die 

Resonanz und die Frage der Parlamentsorientierung aufgrund seiner institutionellen Aufhän-

gung jedoch vital. Es muss sich auch nach fast 30 Jahren konstant beweisen und belegen, 

dass seine Expertise von Nutzen für den Bundestag ist.  

 Potenzielle Interessenkonflikte werden vom TAB nicht gelistet. Mögliche Querverbin-

dungen oder andere Hinweise lassen sich gegebenenfalls von den persönlichen Websites der 

Mitarbeitenden ablesen. Ebenfalls unklar sind mögliche Interessenkonflikte bei der Themen-

initiative und der Steuerung der TA des Bundestags durch den ABFTA. Nicht zuletzt hierdurch 

fällt jedoch die Einschätzung des Grads der Politisierung leicht. Das TAB ist vom Parlament 

abhängig und wurde dazu eingerichtet, passgenaue Expertise zu erarbeiten. War das TAB 

eigentlich als unabhängig agierender Beratungsinstanz geplant, werden Strukturen, Prozesse 

 
1461 Vgl. BT 2010b, S. 24ff. 
1462 Vgl. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw08-pa-bildung-589102 (05.07.2019) 

Vgl. http://www.tab-beim-bundestag.de/de/untersuchungen/u106002.html (05.07.2019) 
1463 Vgl. http://www.tab-beim-bundestag.de/de/team/index.html (05.07.2019) 
1464 Vgl. TAB 2019a, S. 4. 
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und Inhalte der TA in der Realität durch das Parlament mitbestimmt. Durch das Mitsprache-

recht der Parlamentsmitglieder ist das TAB demnach stark politisiert. 

 Die TA des Bundestags dient aber auch als gesellschaftliches Dialogforum zur Diskus-

sion und Beurteilung wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen. Die gemein-

schaftliche Entwicklung der politischen Handlungsoptionen ist hingegen nicht Teil der Aufga-

benbeschreibung des TAB. Die hierfür notwendigen normativen Einschätzungen erfolgen 

schließlich nicht durch das Büro, sondern durch den ABFTA. Die Erfassung gesellschaftlicher 

Wertvorstellungen kann im Rahmen der TA-Projekte jedoch sogar zum Themenfokus wer-

den.1465 Es entspricht auch dem Anspruch der Politik, neutral aufbereitete ethische Fragestel-

lungen zur parlamentarischen Entscheidungsfindung zu erhalten. Für die TA ist es dabei von 

besonderer Bedeutung, „frei von Meinungen und Überzeugungen ihrer Autoren“1466 verfasst 

zu werden. So soll es möglich werden, Innovationspotenziale nicht durch übermäßige Vorsicht 

zu verbauen.1467 

    Die politische Steuerung des TAB greift auch bei der Publikation seiner Expertise. 

Arbeitsberichte des Büros müssen durch den ABFTA freigegeben werden, der auch darüber 

entscheidet, welche Berichte als Drucksache veröffentlicht werden, um anschließend offiziell 

in die parlamentarische Entscheidungsfindung einfließen zu können. Im Fall der Veröffentli-

chung hat der Ausschuss dann noch die Möglichkeit, die Publikation einleitend zu kommentie-

ren.1468 Nicht umsonst ließ sich der Abgeordnete Philipp Lengsfeld im Zuge der Plenardebatte 

zu 25 Jahren TA des Bundestags zu dem Zitat hinreißen: „Alle Berichte des TAB sind vom 

Deutschen Bundestag gewollt.“1469 2014 beschrieb das TAB selbst auch noch einen klaren 

Publikationspfad. Zuerst geht die Expertise immer an die MdB, die anschließend das Wissen 

weiter verteilen und in Debatten, Gremien oder Ausschüsse einspeisen.1470 Wenn die Abstim-

mung der Publikationen mit dem Parlament hakt oder nicht erfolgt, hängt auch die Veröffentli-

chung des Arbeitsberichts in der Luft, sodass die Allgemeinheit noch weiter verzögert Zugang 

zur Expertise erhält. Auch die Gutachten, die im Zuge der TA-Projekte erstellt werden, unter-

liegen dem Vorbehalt der Freigabe der jeweiligen Abschlussberichte durch den ABFTA und 

dürfen nicht weitergegeben werden. Ausnahmen können durch den Ausschuss für Mitglieder 

des Bundestags und Ministerien ausgesprochen werden.1471 

 Das TAB veröffentlicht seine Vielzahl an Publikationsformaten vor allem online als 

PDF. Die echten Druckauflagen sind in ihrer Stückzahl begrenzt. Darüber hinaus erscheinen 

 
1465 Vgl. TAB 2018d. 
1466 TAB 2018a, S. 6. 
1467 Vgl. ebd., S. 6 und 8. 
1468 Vgl. BT 2010b, S. 51f. 
1469 BT 2016, S. 15243 
1470 Vgl. TAB 2014, S. 9. 
1471 Vgl. BT 2010b, S. 55f. 
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vereinzelt Bücher beim Verlag Edition Sigma, die in der Reihe Studien der Technikfolgen-Ab-

schätzung beim Deutschen Bundestag auf den Arbeitsberichten des Büros aufbauen. E-Book-

Publikationen wurden als Option geprüft und bislang noch nicht eingeführt.1472 

 

6.5.5.) Schritt 3 – Beurteilung 

Das TAB wurde zur wissenschaftlichen Politikberatung des Parlaments eingerichtet. In den 

vergangenen Jahren wurde es aber stärker auf den Ausbau dialogischer Strukturen mit der 

Gesellschaft ausgerichtet. Neben der Analyse der technischen Entwicklung und seiner Effekte 

unter Berücksichtigung der notwendigen Perspektivenvielfalt soll das TAB Handlungsoptionen 

darlegen und Aktionsbedarfe aufzeigen.  

 Die Mitarbeitenden des Büros sind keine Expertinnen oder Experten in den jeweiligen 

Themenfeldern, sondern leisten Kondensationsarbeit auf hohem Niveau und binden dort, wo 

es nötig ist, externe Expertise ein. Dank der Ausrichtung des TAB durch das KIT verfügt das 

Büro über eine Verwurzelung und Rückkopplung in die Wissenschaft. Hierdurch und durch 

seine Formate kann das TAB umfassende Wissensbestände verarbeiten und implementieren.  

Das TAB führt auf Vertragsbasis für jeweils fünf Jahre die TA des Bundestags durch. 

Für die Koordination und Steuerung ist der ABFTA mit der Berichterstattergruppe TA zustän-

dig. Über die GO-BT und die Grundsätze der TA ist das Büro institutionell verankert.  

Bis auf wissenschaftsorganisatorische Fragestellungen deckt das TAB die Breite an 

gegenwärtigen Schwerpunktthemen der Wissenschaftspolitik erfolgreich ab. Im Kern vertritt 

es dabei das Bild eines „Honest Broker“, der sich auch einer Öffnung zur Gesellschaft ver-

schrieben hat. Die Allgemeinheit bleibt dennoch sekundäre Rezipientin. Der Dialog zwischen 

Politik und Gesellschaft ist aber ein wichtiges Element der TA des Bundestags, da der Berück-

sichtigung von Wertvorstellungen und Interessenlagen gerade hier besonderes Gewicht zu-

kommt. Seit 2001 setzt das Büro daher partizipative Formate ein. Heute wird eine Vielzahl an 

analogen und digitalen Formaten genutzt. Mit dem Konsortialmitglied IZT und dem Stakehol-

der Panel als Werkzeug konnte hier in den letzten Jahren eine neue Schwerpunktsetzung 

erfolgen. Die Politik fordert, fördert und kritisiert die Beteiligungsdimension der TA zugleich 

und verlangt die eigene Einbindung in die Beratung. Aus dieser Gemengelage ergeben sich 

Herausforderungen für die zukünftige Gestaltung der TA des Bundestags. 

Zum Anforderungsspektrum des TAB gehört auch die Fähigkeit, komplexe Sachver-

halte zu übersetzen. Die Publikumsorientierung trifft derzeit aber nur für die Politik zu. Mit der 

Besetzung einer Mitarbeitendenstelle für Wissenschaftskommunikation und Pressearbeit 

wurde jedoch ein neuer Weg eingeschlagen. Mit dem Ausbau der Nutzung digitaler Kanäle 

wurde dem TAB ein neuer Eintrag ins Aufgabenheft verpasst. Auch heute ist das Büro hier 

schon aktiv und informiert über sich, seine Arbeit sowie laufende Projekte. Die Expertise des 

 
1472 Vgl. TAB 2014, S. 8. 
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TAB wird für die Allgemeinheit primär über das Internet verteilt und das Stakeholder Panel 

baut auf einer Webplattform auf. Mit den zusätzlichen Möglichkeiten der Sozialen Medien 

könnte das Büro seine Dialogfunktion stärken und die gesamtgesellschaftliche Arenenbildung 

ausbauen. 

Das TAB arbeitet für den Bundestag in einem Feld, das stark von unterschiedlichen 

Interessenlagen und Wertvorstellungen geprägt ist. Seine Themenbereiche und die damit ver-

bundenen Risiken sind gerade für die Diskussion in Deutschland von besonderer Brisanz. Das 

TAB soll daher neutrale Expertise erstellen und auf Wertungen verzichten. Die Kontrolle hier-

über liegt zunächst in den Händen der Büroleitung und schlussendlich bei den Parlamentsmit-

gliedern, von denen notwendige normative Einschätzungen vorgenommen werden. Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen auf fachlicher Ebene ergeben sich aus der Redaktion des Büros und 

dem Austausch mit dem ITAS. Auf vertraglicher Ebene und die Parlamentsorientierung betref-

fend kontrolliert der ABFTA die Arbeit des TAB. Gerade durch die Steuerungs- und Kontroll-

funktion des Ausschusses weist das Büro einen hohen Grad der Politisierung auf, der sich auf 

struktureller, prozeduraler und inhaltlicher Ebene entfaltet. Es besteht somit ein Widerspruch 

zum Gründungsgedanken des TAB. Im Kontrast hierzu setzt das TAB ein hohes Maß an 

Transparenz um, ohne jedoch auf mögliche Interessenkonflikte zu verweisen. Das Büro erhält 

seine vollständigen Ressourcen aus dem Budget des Bundestags und ist in seiner Existenz 

vom Parlament abhängig. 

Bezüglich der Passgenauigkeit in das deutsche System fällt die starke Bedeutung des 

parlamentarischen Konsenses als prägendes Strukturmerkmal ins Auge. Die Entscheidungen 

des ABFTA in puncto TA werden im Einvernehmen gefällt, was von den Mitgliedern des Bun-

destags als Erfolgsfaktor gesehen wird. Über partizipative Formate und das Werkzeug Stake-

holder Panel kann das TAB die Perspektiven breiter Teile der Gesellschaft in Beratungspro-

zesse einfließen lassen und dabei große Gruppen bis hin zu Einzelpersonen erreichen. 

Die Laufzeiten der Beratungsprojekte des Büros sind lang, was der Komplexität der 

Thematik geschuldet ist. Gerade im Kontrast zu den ad hoc-fähigen WD erscheint dieser Um-

stand aus Sicht der MdB kritikbedürftig. Der weitere Ausbau der deliberativen Dimension der 

TA dürfte die Laufzeiten der Beratungsprojekte, zumindest bei gleichbleibenden Ressourcen, 

zusätzlich verlängern. Auch die notwendige Konsensherstellung im ABFTA führt dazu, dass 

die Abstimmungsprozesse rund um die TA des Bundestags aufwändig sind. Der informelle 

Abgleich im Netzwerk der Wissenschaftspolitik scheint für das TAB nicht von besonderer Be-

deutung zu sein, der diskrete Interessenabgleich mit den Parlamentsmitgliedern umso mehr. 

Die Nutzung der digitalen Medien dient vor allem der Kommunikation mit der Gesamtgesell-

schaft und dem Dialog in Beratungsprojekten. Ebenfalls entgegen der dominierenden Ausrich-

tung deutscher Politikberatung ist das TAB ein Versuch, das Informationsungleichgewicht zwi-

schen Bundestag und Regierung auszugleichen. Durch die Kopplung an das Parlament und 
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den Betrieb des Büros durch das KIT verfügt das TAB über den hierfür notwendigen institutio-

nellen Rang.  

Mit dem Stakeholder Panel verfügt das TAB über ein Vehikel, um ein gesamtgesell-

schaftliches Meinungsbild zu Themen der TA einzuholen. Auch die weiteren partizipativen For-

mate dienen dem Austausch mit der Allgemeinheit und Interessenbeteiligten. Die Deliberation 

des technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts sowie der damit verbundenen Chan-

cen und Risiken kann nur unter diesen Vorzeichen gelingen, um so die Basis der parlamenta-

rischen Entscheidungsfindung zu bereichern. Das TAB agiert hierbei als neutraler Vermittler 

zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und Politik. Das Büro kann die Gesellschaft nicht abbil-

den, aber einbinden. 

Dennoch ist das TAB natürlich darauf ausgerichtet, Expertise für ethische Fragestel-

lungen, für Risikofragen und natürlich für die Technikfolgenabschätzung allgemein zu erstel-

len. Es mangelt lediglich an den eigenen Primärkapazitäten zur Ethikberatung. Eine Lücke, die 

durch die Möglichkeit der externen Expertise und die Konsultation der Fachliteratur nicht gra-

vierend erscheint. 

Die Deliberation im Zuge der TA des Bundestags endet mit der Partizipation zum Aus-

tausch zu den Positionen der Gesellschaft. Die Bewertung und finale Meinungsbildung auf 

Basis der Expertise erfolgt durch den Bundestag. Das Primat der Politik passt zu einer Bera-

tungsinstanz, die ihre Funktion in der Zuarbeit sieht. Die politische Entscheidung liegt beim 

Parlament, die Expertise dient der Verbreiterung seiner Informationsbasis. Somit können der 

TA des Bundestags keine außerparlamentarischen Tendenzen vorgeworfen werden.  

 Trotz der fraktionsübergreifenden Erkenntnis, dass Beratung in Fragen der technologi-

schen und wissenschaftlichen Entwicklung zwingend notwendig ist, muss das TAB dennoch 

um seinen Rang kämpfen. Nicht umsonst musste es sich so lang um eine Budgeterhöhung 

bemühen. Inhaltlich, strukturell, prozedural und finanziell ist das Büro vom Bundestag abhän-

gig. Distanz zwischen Beratenden und Beratenen ist beim TAB kaum vorhanden. Trotz seiner 

externen Ansiedlung ist es stark an die Politik gekoppelt. Immerhin besteht, abseits der Büro-

leitung, personalpolitische Freiheit. Auch die fachliche Weiterentwicklung liegt in den Händen 

des TAB und des ITAS. Eine Änderung der Steuerungssysteme dürfte es auch in Zukunft nicht 

geben, da diese vom Bundestag als Erfolgsfaktoren gesehen werden. Die Laufzeiten der Be-

ratungen werden jedoch von den MdB kritisiert. Die zu großen Teilen schneller arbeitenden 

WD, die ebenfalls parlamentskonforme Expertise erzeugen, bilden hier einen unbequemen 

Kontrast. Es schält sich hierbei die generelle Problematik der abweichenden Taktungen von 

Politik und wissenschaftsbasierter sowie deliberativer Politikberatung heraus. Gerade die TA 

des Bundestags wird sich in seiner aktuellen Aufstellung schwer damit tun, schnellere Pro-

zesse zu etablieren und zeitgleich neue Beteiligungskanäle zu etablieren. Wie die zusätzlichen 
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Formate und kürzere Laufzeiten durch das Parlament aufgenommen werden, wird sich spä-

testens mit der 30-Jahres-Bilanz zeigen. Letztlich wird sich das TAB am Ausgleich von Parla-

mentsorientierung und deliberativer Dimension messen lassen müssen. Wenn dies gelingt, 

kann es zwei große Stärken ausspielen: die Wiedergabe eines breiten Spiegels der Gesell-

schaft sowie publikumsgerechte Expertise. Aber gerade Letzteres wird sich das TAB auch 

zukünftig weiter über die politische Steuerung seiner Beratung teuer erkaufen müssen. 

 

6.6.) Deutscher Ethikrat (ER) 

6.6.1.) Schritt 1 – Verortung und Kategorisierung 

Der Auslöser für die Planungen zur Einrichtung eines zentralen ethischen Politikberatungsgre-

miums in Deutschland waren der wissenschaftliche Fortschritt, insbesondere in den Lebens-

wissenschaften, und die daraus resultierenden Effekte auf den Menschen.1473 2001 war bereits 

der Nationale Ethikrat (NER) installiert worden, der jedoch überwiegend als Organisator öf-

fentlicher Diskurse dienen sollte.1474 Der Deutsche Ethikrat (ER) sollte hingegen den wissen-

schaftlichen Beratungsbedarf der Regierungen und Parlamente bedienen.1475 Das Gremium 

sollte als Politikberatungsinstanz dennoch auch in die Lage versetzt werden, öffentliche De-

batten zu gestalten und sollte dauerhaft sowie unabhängig etabliert werden. Da der Fortschritt 

gesellschaftlichen Diskussionsbedarf mit sich bringt, sollte der ER als „nationales Forum des 

Dialogs über ethische Fragen in den Lebenswissenschaften“1476 fungieren. 

 In den grundlegenden Debatten wurden unterschiedliche Organisationsformate von 

den Fraktionen in die Diskussion eingebracht. Die Grünen sowie die Linke favorisierten ein 

Ethik-Komitee zur Parlamentsberatung, das mit externen Expertinnen und Experten sowie 

MdB bestückt werden sollte. Die FDP wiederum schlug einen parlamentarischen Beirat vor.1477 

Wenn die Bedarfslage auch allgemein gesehen wurde, zeichnete sich eine generelle Konflikt-

linie entlang der Ausrichtung des ER ab. Gerade aus Sicht der Opposition gab es zum Vor-

gänger NER Justierungsbedarf. In der Kritik stand vor allem die Nähe zwischen Gremium und 

Regierung sowie die Struktur des Rats. Abgeordnete bemängelten, vor dem Hintergrund der 

Außerparlamentarismusdebatte, die Trennung von Expertinnen und Experten und der Politik, 

worunter die Verbindung in den Bundestag leiden würde, die für die Legitimation der Beratung 

jedoch unabdingbar wäre. Durch diesen „falschen Dualismus“1478 würde man folglich schiefe 

Diskurse führen. Daher wurde zeitgleich mit der Beratung über einen parlamentarischen Ethik-

beirat begonnen. Man verwies dabei auf die Enquete-Kommissionen zu Recht und Ethik in der 

 
1473 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Entwurf eines Gesetzes zur Einrichtung des Deutschen Ethikrats. Drs. 16/2856. Berlin, 

2006b. S. 1. 
1474 Vgl. Kapitel 5.2.3.2.1. 
1475 Vgl. BT 2006b, S. 1 und 7. 
1476 Ebd., S. 1. 
1477 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfol-

genabschätzung (18. Ausschuss). Drs. 16/5136. Berlin, 2007a. S. 2. 
1478 Deutscher Bundestag (BT): Stenografischer Bericht 63. Sitzung. Plenarprotokoll 16/63. Berlin, 2006c. S. 6127A. 
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Modernen Medizin, die, so das Argument, beispielhaft für parlamentarisch verzahnte Expertise 

wären.1479 Mit dem Ethikbeirat sollten die „Verzahnung und Zusammenführung von externer 

Sachkompetenz und parlamentarischer Arbeit“1480 vollzogen werden. Argumentativ untermau-

erte man dies mit der Sicherung des notwendigen politischen Meinungspluralismus und der so 

gewährleisteten Arbeitsfähigkeit des Beirats über die verschiedenen Ausschüsse hinweg.1481 

Das Parlament sollte direkte und informelle Zugangsmöglichkeiten zu dem Beirat erhalten und 

durch Eingaben bezüglich der Priorisierung und Themensetzung die Agenda des Gremiums 

steuern.1482 Aufgrund der Einrichtung als begleitender Beirat, der mit Unklarheiten im instituti-

onellen Design versehen war, die zu Unsicherheiten und Unstimmigkeiten im Beratungsalltag 

führten, war dem Ethikbeirat das Scheitern in die Wiege gelegt. Die konstituierende Sitzung 

fand am 23. April 2008 statt, die letzte Sitzung des Beirats folgte bereits am 17. Juni 2009.1483 

Ein interfraktioneller Antrag auf Wiedereinsetzung wurde 2010 durch die Mehrheit im ABFTA 

abgelehnt.1484 

 Auch in der Debatte um das Ethikratgesetz (EthRG), das einer dauerhaften Einrichtung 

Legitimation verschaffen sollte, zeigten sich die Spannungen zwischen Exekutive und Legis-

lative.1485 Während die Regierung für ein unabhängiges und nur mit Expertinnen und Experten 

besetztes Gremium plädierte, das zwischen Beratenden und Beratenen und somit zwischen 

Expertise und Dezision trennt, betonte die Opposition die Meinung, dass die Beteiligung des 

Parlaments bei ethischen Debatten von großen Teilen der Gesellschaft gewünscht sei.1486 Das 

EthRG wurde schließlich am 16. Juli 2007 verabschiedet und trat zum 01. August 2007 in 

Kraft.1487 Der NER tagte am 11. September 2007 noch ein letztes Mal, bevor der ER dessen 

Aufgaben übernahm und sich am 11. April 2008 konstituierte.1488  

 Die Aufgabenbeschreibung des ER gemäß EthRG verpflichtet den Rat dazu, die aktu-

ellen „ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtli-

chen“1489 Fragestellungen zu verfolgen und dabei die „voraussichtlichen Folgen für Individuum 

 
1479 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Einrichtung eines Parlamentarischen Beirats zu Fragen der Ethik insbesondere in den Le-

benswissenschaften (Ethikbeirat). Drs. 16/5128. Berlin, 2007b. S. 1. 
1480 Deutscher Bundestag: Unterrichtung durch den Parlamentarischen Beirat zu Fragen der Ethik insbesondere in den Lebens-

wissenschaften (Ethikbeirat). Drs. 16/13780. Berlin, 2009. S. 2.  
1481 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Antrag zur Einrichtung eines Parlamentarischen Beirats für Bio- und Medizinethik. Drs. 

16/3289. Berlin, 2006a. S. 2. 
1482 Vgl. BT 2009, S. 4. 
1483 Vgl. ebd., S. 3f. 
1484 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Einrichtung eines Parlamentarischen Beirats zu Fragen der Ethik (Ethikbeirat). Drs. 

17/1806. Berlin, 2010c. 

Vgl.https://web.archive.org/web/20110707163501/http://www.bundestag.de/presse/hib/2010_12/2010_397/02.html (04.10.2019) 
1485 Vgl. BT 2006c, S. 6122a. 
1486 Vgl. ebd., S. 6121cff. 
1487 Vgl. Gesetz zur Einrichtung des Deutschen Ethikrats (Ethikratgesetz – EthRG) vom 16. Juli 2007, in: Bundesgesetzblatt 

1385, Jahrgang 2007 Teil I Nr. 31. Bonn, 2007. § 11. 
1488 BT 2006b, S. 8. 

Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Pressemitteilung 01/2008. Berlin, 2008. (https://www.ethikrat.org/fileadmin/PDF-Dateien/Presse-

mitteilungen/PM_2008_01_Konstituierung.pdf, 04.10.2019)  
1489 EthRG § 2 Abs. 1. 
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und Gesellschaft“1490 im Auge zu behalten. Im ER verquickt sich somit Ethikexpertise mit der 

Technikfolgenabschätzung. Der Rat wurde in dem Geiste geschaffen, „frühzeitig“1491 entspre-

chende Debatten zu initiieren. Hierzu muss er die gesellschaftliche Stimmungs- und Diskurs-

lage verfolgen, was vor allem die Diskussion von Themen mit bioethischem Bezug betrifft. 

Gerichtsurteile, aber auch Forschungsschlaglichter und politische Initiativen sind daher be-

stimmend für die Themenfindung des ER.1492 Für die Fragen, die sich in Rahmen dieser De-

batten entwickeln, ist er Anlaufstelle für die ganze Gesellschaft und bildet eine Plattform für 

die Deliberation.1493 Diese Funktion erfüllt der ER unter anderem über drei Hauptaktionsfelder, 

die das EthRG definiert, ohne dass das Gremium aber auf diese beschränkt ist. Der Rat infor-

miert die Öffentlichkeit und befördert unter Beteiligung der Gesamtgesellschaft bioethische 

Debatten. Er soll Debatten fokussieren und strukturieren, um zeitgleich den Austausch von 

Information zu ermöglichen.1494 Erst an zweiter Stelle nennt das EthRG die Generierung von 

Expertise für Politik und Gesetzgebung. Als letzter Schwerpunkt wird die nationale und inter-

nationale Kooperation aufgeführt.1495 Zur Erfüllung dieser Ziele wurde der ER von der Gesetz-

gebung mit der Möglichkeit ausgestattet, öffentlichkeitsorientierte Formate einzusetzen, um zu 

informieren und Diskurse anzuregen.1496 Der Rat kann „öffentliche Veranstaltungen, Anhörun-

gen und öffentliche Sitzungen durchführen“1497 und ist dazu verpflichtet, jährlich mindestens 

ein öffentliches Format „zu ethischen Fragen insbesondere im Bereich der Lebenswissen-

schaften“ 1498 durchzuführen.  

Weitere Aspekte der Funktionen und Arbeitsabläufe des ER werden über eine Ge-

schäftsordnung festgelegt, die der Rat sich selbst gibt.1499 Aus dieser geht hervor, dass der 

ER auf Basis eines selbst bestimmten Arbeitsprogramms agiert, das für gewöhnlich ein Jahr 

gilt.1500 Die Initiation von Themen oder Beratung erfolgt dabei proaktiv oder im Auftrag des 

Parlaments beziehungsweise der Bundesregierung.1501 Beide sind aber nicht dem Rat gegen-

über weisungsbefugt, die einzige Bindung besteht an den gesetzlich formulierten Auftrag. 

Auch die Ratsmitglieder üben ihr Amt eigenverantwortlich und persönlich aus.1502 Das EthRG 

legt die Zahl der Mitglieder auf 26 Personen fest.1503 Sie qualifizieren sich dadurch, dass sie 

 
1490 EthRG § 2 Abs. 1. 
1491 BT 2006b, S. 7. 
1492 Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Jahresbericht 2018. Berlin, 2019c. S. 46ff. 
1493 Vgl. ebd., S. 7. 
1494 Vgl. BT 2006b, S. 8. 
1495 Vgl. EthRG § 2 Abs. 1 
1496 Vgl. ER 2019c. S. 8. 
1497 EthRG § 2 Abs. 2. 
1498 Ebd. 
1499 Vgl. ebd., § 6 Abs. 2. 
1500 Vgl. ER 2019c, S. 59, § 4. 
1501 Vgl. EthRG § 2 Abs. 2. 
1502 Vgl. ebd., § 3.  
1503 Vgl. ebd., § 4 Abs. 1. 
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„naturwissenschaftliche, medizinische, theologische, philosophische, ethische, soziale, öko-

nomische und rechtliche Belange in besonderer Weise repräsentieren“1504. Die Mitglieder 

stammen entweder aus den eben genannten Wissenschaftsdisziplinen oder sind „anerkannte 

Personen […], die in besonderer Weise mit ethischen Fragen der Lebenswissenschaften ver-

traut sind“1505. Durch diese Maßnahmen soll gewährleistet werden, dass eine umfassende Pa-

lette an fachlichen sowie gesellschaftlichen Hintergründen und Perspektiven vertreten sind, 

um ein breites Spektrum an Meinungen in das Gremium implementieren zu können.1506 Die 

Mitgliedschaft im ER ist unvereinbar mit einem politischen Amt auf Landes- oder Bundes-

ebene.1507 Das Vorschlagsrecht für Berufungen liegt jeweils hälftig beim Bundestag und der 

Bundesregierung, die Ernennung erfolgt durch den Bundestagspräsidenten oder die Bundes-

tagspräsidentin. Die Amtszeit ist auf vier Jahre beschränkt, eine einmalige Wiederberufung ist 

möglich. Beim vorzeitigen Ausscheiden eines Mitglieds erfolgt eine außerplanmäßige Beru-

fung auf vier Jahre. Das Vorschlagsrecht liegt dann wieder bei dem Organ, von dem das aus-

geschiedene Mitglied vorgeschlagen wurde.1508 

Mit Stand Oktober 2019 sind 22 der 26 Mitglieder Professorinnen oder Professoren, 

zwei Mitglieder sind promoviert und zwei Personen verfügen über einen Studienabschluss. Die 

Auflistung der ehemaligen Mitglieder zeichnet ein vergleichbares Bild. Die Besetzung des ER 

weist Kontinuitäten zwischen den Enquete-Kommissionen zu Ethik und Recht der modernen 

Medizin und vor allem dem NER auf. Insgesamt 15 Personen hatten bereits bei der Vorgän-

gerorganisation ein Amt inne. Hierdurch waren mindestens sechs Mitglieder insgesamt mehr 

als acht Jahre in beiden Gremien tätig. Mit Wolf-Michael Catenhusen und Erwin Teufel finden 

sich auch ehemalige Politiker unter den Mitgliedern des ER. Nicht hinterlegt ist die Information, 

ob ein Mitglied auf Vorschlag des Parlaments oder der Regierung berufen wurde.1509  

 Der Rat hat einen Vorsitz, der mit absoluter Mehrheit aus der Mitte der Mitglieder für 

vier Jahre gewählt wird. Es besteht die Möglichkeit zur einmaligen Wiederwahl. Seine Haupt-

aufgaben sind die Leitung der Plenumssitzung und die Repräsentation des ER nach außen.1510 

Die Beratungsprozesse erfolgen in thematischen Arbeitsgruppen, die spezifisch für einzelne 

Themen konstituiert werden. Die Besetzung der Arbeitsgruppen erfolgt ebenfalls durch den 

Rat selbst. In diesen Teams werden Texte erarbeitet und für die Diskussion sowie Verabschie-

dung im Plenum vorbereitet. Zur Ergänzung seiner Expertise oder bei Forschungsbedarf kann 

 
1504 EthRG, § 4 Abs. 1. 
1505 Ebd. 
1506 Vgl. BT 2006b. S. 8 

Vgl. EthRG § 4 Abs. 2. 
1507 Vgl. ebd., § 4 Abs. 3. 
1508 Vgl. EthRG § 5. 
1509 Vgl. https://www.ethikrat.org/mitglieder/ (10.10.2019) 
1510 Vgl. EthRG § 6. 

Vgl. ER 2019c, S. 58f, § 3. 



296 
 

der Rat externe Gutachten in Auftrag geben.1511 Neben den Treffen der Arbeitsgruppe und im 

Plenum können sich Ratsmitglieder zum Beispiel auch auf bi- oder trilateraler Ebene treffen, 

per Telefon konferieren oder zu Redaktionssitzungen zusammenkommen.1512 Die Plenarsit-

zungen des ER finden für gewöhnlich monatlich in Berlin statt.1513 

 2017 hatte der Rat neun Arbeitsgruppen eingerichtet, 2018 waren es acht.1514 Mit Stand 

Oktober 2019 bearbeitet der ER vier Themen: „Vernünftiger“ Umgang mit Tieren, Eingriffe in 

die menschliche Keimbahn, Impfen als Pflicht? Sowie Robotik und Pflege.1515 Somit gibt es 

noch Überschneidungen mit der Themensetzung 2018: Wohltätiger Zwang, Seltene Erkran-

kungen, Keimbahneingriffe beim Menschen und Impfen als Pflicht?.1516 Seit Einrichtung hat 

der ER insgesamt 39 verschiedene Themen bearbeitet.1517 Allgemein gruppiert der Rat seine 

Arbeit in drei thematische Felder: Forschung und Technik, Gesellschaft und Recht sowie Me-

dizin und Gesundheit.1518  

Neben den Arbeitsgruppen, die aktuell an Empfehlungen und Stellungnahmen arbei-

ten, werden Gruppen für die Planung der Jahrestagungen, Herbsttagungen sowie für das jähr-

liche Forum Bioethik eingesetzt. Die Stärke der thematischen Arbeitsgruppen liegt zwischen 

13 und 18 Personen, die Arbeitsgruppen zur Tagungsplanung können mit nur bis zu fünf Per-

sonen deutlich kleiner ausfallen.1519 Die Arbeitsgruppen werden durch von ihnen bestimmte 

Sprecherinnen und Sprecher sowie gegebenenfalls Berichterstattende vertreten.1520 Neben 

den regulären Mitgliedern kann eine Arbeitsgruppe auch weitere Mitglieder umfassen. Im Rah-

men einer Pressekonferenz sprach der Ratsvorsitz hierbei von „korrespondieren Mitglie-

der[n]“1521. Für die Arbeitsgruppe Big Data führen der Jahresbericht 2017 und die Website des 

 
1511 Vgl. EthRG § 6. 

Vgl. ER 2019c, S. 54. 
1512 Vgl. - Deutscher Ethikrat (ER): Statement Vorsitz des Deutschen Ethikrats zur Veröffentlichung der Stellungnahme „Impfen 

als Pflicht?“. Berlin, 2019. S. 3. (https://www.ethikrat.org/fileadmin/PDF-Dateien/Pressekonferenzen/pk-2019-06-27-dabrock.pdf, 

10.10.2019)  
1513 Vgl. EthRG § 5 Abs. 1. 
1514 Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Jahresbericht 2017. Berlin, 2018c. S. 68. 

Vgl. ER 2019c, S. 54. 
1515 https://www.ethikrat.org/themen/aktuelle-ethikratthemen/ (10.10.2019) 
1516 Vgl. ER 2019c, S. 54. 
1517 Vgl. https://www.ethikrat.org/themen/alle-themen/ (10.10.2019) 
1518 Vgl. https://www.ethikrat.org/themen/forschung-und-technik/ (10.10.2019) 

Vgl. https://www.ethikrat.org/themen/gesellschaft-und-recht/ (10.10.2019) 

Vgl. https://www.ethikrat.org/themen/medizin-und-gesundheit/ (10.10.2019) 
1519 Vgl. ER 2018c, S. 68. 

Vgl. ER 2019c, S. 54. 
1520 Vgl. ebd., S. 59f., § 9. 
1521 ER 2019d, S. 3. 
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DER sogar ein „externes Mitglied“1522 auf. In der entsprechenden Stellungnahme wird hinge-

gen von zwei Externen gesprochen, die darüber hinaus als „kooptierte AG-Mitglieder“1523 be-

zeichnet werden. Eine solche Option ist weder im EthRG noch in der Geschäftsordnung fest-

gehalten. 

 Nach eigener Aussage arbeitet der ER mit drei Publikationsformaten, die sich auch 

explizit an die Öffentlichkeit richten und dieser kostenfrei zugänglich gemacht werden: Stel-

lungnahme, Ad-hoc-Empfehlung und Infobrief. Die ersten beiden Formate sind die eigentliche 

Expertise des ER. Stellungnahmen sind „umfassende Bestandsaufnahme zum wissenschaft-

lichen Sachstand eines Themas und seinem rechtlichen Rahmen sowie seiner ethischen Be-

wertung“1524. Stellungnahmen leiten abschließend Handlungsempfehlungen, vor allem für die 

Politik, ab.1525 Mit Stand Oktober 2019 hat der ER bislang 17 Stellungnahmen veröffentlicht.1526 

Seit 2012 veröffentlicht der ER zusätzlich die sogenannten Ad-hoc-Empfehlungen.1527 Gemäß 

Geschäftsordnung kann ein solches Verfahren in Ausnahmefällen eingeleitet werden, um 

schneller auf dringliche Umstände reagieren zu können.1528 Bislang sind fünf Ad-hoc-Empfeh-

lungen veröffentlicht worden.1529 Mit dem Infobrief wiederum, der zwei Mal im Jahr erscheint, 

publiziert der Rat kompakte Darstellungen seiner Themen für die Öffentlichkeit. Quellen sind 

die Stellungnahmen sowie die Inhalte öffentlicher Sitzungen oder Veranstaltungen.1530 Dane-

ben veröffentlicht der ER verschiedene Publikationen, die der weiterführenden Information zur 

Arbeit, den Themen und den Veranstaltungen des Rats dienen. Neben dem Jahresbericht, mit 

dem der ER seiner Rechenschaftspflicht gegenüber Regierung und Parlament gemäß § 2 Abs. 

4 EthRG nachkommt, werden auch Studien und Befragungen des Rats veröffentlicht.1531 Unter 

dem Schlagwort Dokumentationen werden außerdem detaillierte Tagungsdokumentationen 

angefertigt. Seit seiner Gründung sind bislang acht Veranstaltungen auf diese Weise aufgear-

beitet worden, wobei jedoch seit 2014 nur noch eine einzelne Tagung dokumentiert wurde.1532  

 Der ER führt verschiede öffentliche und nicht öffentliche Veranstaltungsformate durch. 

Es gibt Jahres- und Herbsttagungen, die Themen des Rats aufnehmen oder ergänzende Fra-

gestellungen adressieren.1533 Der ER kann auch öffentliche Anhörungen ansetzen, um externe 

 
1522 ER 2018c, S. 68. 

https://www.ethikrat.org/themen/forschung-und-technik/big-data/ (10.10.2019) 
1523 Deutscher Ethikrat (ER): Big Data und Gesundheit – Datensouveränität als informationelle Freiheitsgestaltung. Stellung-

nahme. Berlin, 2018a. S. 8. 
1524 ER 2019c, S. 45. 
1525 Vgl. ebd., S. 8 und 45. 
1526 Vgl. https://www.ethikrat.org/publikationen/kategorie/stellungnahmen/ (10.10.2019) 
1527 Vgl. ER 2019c, S. 8. 
1528 Vgl. ebd., S. 60, § 10 Abs. 3. 
1529 https://www.ethikrat.org/publikationen/kategorie/ad-hoc-empfehlungen/ (10.10.2019) 
1530 Vgl. ER 2019c, S. 8 und 45. 
1531 Vgl. https://www.ethikrat.org/publikationen/ 
1532 https://www.ethikrat.org/publikationen/kategorie/dokumentationen/ (10.10.2019) 
1533 Vgl. ER 2018c, S. 28 und 65. 

Vgl. ER 2019c, S. S. 17ff und 51. 
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Expertise in einem öffentlichen Forum zur Sprache kommen zu lassen.1534 Die Veranstaltungs-

reihe Forum Bioethik dient ebenfalls der Information und der Beförderung der gesellschaftli-

chen Debatte und ist mit dem gesetzlichen Auftrag des Rats verbunden.1535 Daneben gibt es 

noch Plenarsitzungen, die selektiv öffentlich oder nicht öffentlich sind, und Arbeitsgruppensit-

zungen, die nicht öffentlicher Natur sind.1536 Zu den weiteren Veranstaltungen des Rats zählen 

internationale Treffen mit vergleichbaren Institutionen anderer Länder oder Veranstaltungen 

mit der Politik, wie zum Beispiel der Parlamentarische Abend.1537 

 Der ER verfügt über eine eigene Geschäftsstelle, die gemäß §8 des EthRG vom Bun-

destagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin eingerichtet wird, in der Alltagspraxis 

aber dem Ratsvorsitz unterliegt.1538 Die Geschäftsordnung schärft weiter, dass der Rat ge-

meinschaftlich über die Strukturen des Büros, hochqualifizierte Mitarbeitende sowie die Ver-

wendung der Haushaltsmittel entscheidet.1539 Die Geschäftsstelle ist bei der Berlin-Branden-

burgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) in Berlin angesiedelt. Eine nicht öffentliche 

Vereinbarung zwischen Bundestagsverwaltung der Akademie regelt die Zusammenarbeit. Die 

Mitarbeitenden unterstützen den Rat inhaltlich und administrativ.1540 Darüber hinaus dienen 

sie gelegentlich als Anlaufstelle für Diskussionen oder andere Veranstaltungen.1541 Stand Ok-

tober 2019 verfügt die Geschäftsstelle neben der Leitung über insgesamt zehn Mitarbeitende: 

drei wissenschaftliche Referenten, einen Pressereferenten, einen Dokumentar, zwei Koordi-

natoren für nationale und internationale Angelegenheiten sowie Veranstaltungen, einen Sek-

retariatsposten sowie eine studentische Hilfskraft.1542 Die gesamten Kosten, die durch die Ar-

beit des ER entstehen, werden aus dem Bundeshaushalt gestellt.1543 2009 betrug das Budget 

1,695 Mio. Euro, für 2020 sind mittlerweile 2 Mio. Euro eingestellt.1544 

 

Temporale Klassifikation 

Der ER ist ein proaktiv ausgerichtetes Gremium und als „unabhängiger Sachverständigen-

rat“1545 konzipiert. Auf Basis des EthRG kann er seine Themen und sein Arbeitsprogramm frei 

 
1534 Vgl. https://www.ethikrat.org/anhoerungen/ (10.10.2019) 
1535 Vgl. ER 2019c, S. 17. 
1536 Vgl. ebd., S. 59, § 6 Abs. 1. 
1537 Vgl. https://www.ethikrat.org/weitere-veranstaltungen/ (10.10.2019) 
1538 Vgl. EthRG § 8. 
1539 Vgl. ER 2019c, S. 60f, § 12 Abs. 2. 
1540 Vgl. ebd., S. 55. 
1541 Vgl. Deutscher Bundestag (BT): Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder. Wortprotokoll der 12. Sitzung. Pro-

tokoll-Nr. 19/12 (1). Berlin, 2019b. S. 13ff. 

Vgl. ER 2019c, S. 17. 
1542 https://www.ethikrat.org/geschaeftsstelle/ (10.10.2019) 
1543 Vgl. EthRG § 10 Abs. 2. 
1544 Vgl. Deutscher Bundestag: Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 

2009 (Haushaltsgesetz 2009) Drs. 16/9900. Berlin, 2008. S. 149. 

Vgl. Deutscher Bundestag: Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 

2020 (Haushaltsgesetz 2020). Drs. 19/11800. Berlin, 2019a. S. 164. 
1545 EthRG § 1.  
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setzen, um auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen reagieren zu können. 

Bundestag und Regierung haben die Möglichkeit, Themen an den Rat heranzutragen, den-

noch besteht keine direkte Weisungsbefugnis. In seiner Arbeit ist der ER nur an den durch das 

EthRG formulierten Auftrag gebunden. Das Hauptaugenmerk liegt auf den „voraussichtlichen 

Folgen“1546 des Fortschritts. Als ex ante Beratung leitet der ER Empfehlungen für Politik sowie 

Gesetzgebung ab und fördert den gesellschaftlichen Diskurs. Diese Aufgabe erfüllt er als dau-

erhafte Institution, die durch ihre feste Verankerung umständlicher aufgelöst werden müsste, 

als es bei einem Beirat der Fall wäre.  

 

Direktionale Klassifikation 

Sowohl die Politik als auch die Gesamtgesellschaft erreicht der ER mit direkter Politikberatung. 

Mit Blick auf die Öffentlichkeit versucht er, aktuelle Impulse aufzunehmen und durch seine 

Expertise auf sie zu reagieren, um die Deliberationsfähigkeit der Bevölkerung zu steigern. Zeit-

gleich, sollte es keinen Themenwunsch durch Exekutive oder Legislative gegeben haben, ver-

fasst der Rat Empfehlungen für die Politik, um sie mit Rüstzeug für Debatten und Dezision zu 

versorgen. Über Parlamentarische Abende und andere Begegnungsformate steht der ER auch 

auf informeller Ebene im direkten Kontakt mit Regierung und Bundestag.1547 Die Politik ist je-

doch nicht in das Gremium eingebunden. Trotz seiner deliberativen Ausrichtung kann die Ge-

sellschaft in ihrer Breite durch den ER nicht abgebildet werden. Obwohl sich die Arbeitsgrup-

pen je nach Thema neu konfigurieren, bleibt die Besetzung des Gremiums, abseits externer 

Expertise oder durch partizipative Formate, unverändert. Der unabhängigen Positionierung 

des ER entsprechend, ist er ein externes Beratungsgremium. Aufgrund seiner gesellschafts-

orientierten Aufgabenstellung ist der Rat generell öffentlich mit der Option auf Nichtöffentlich-

keit. Das EthRG spricht nur von einer jährlichen Pflichtveranstaltung, bei weiteren Sitzungen 

oder Anhörungen kann der Rat über die Öffentlichkeit selbst entscheiden. Die Plenarsitzungen 

sind für gewöhnlich öffentlich, können aber, auf Basis eines Mehrheitsentscheids, geschlossen 

werden. Die Arbeitsgruppen arbeiten nicht öffentlich, die Aufzeichnung einer Sitzung ist nicht 

Standard.1548 Mitschriften zu öffentlichen Veranstaltungen werden publiziert, bei nicht öffentli-

chen Formaten erfolgt ein Fallentscheid.1549 Für gewöhnlich berät der ER öffentlich, kann sich 

aber dazu entscheiden, nicht öffentlich zu beraten, in welchem Falle er auch darüber entschei-

den kann, die Arbeitsergebnisse zu veröffentlichen oder nicht.1550 

 

 

 
1546 EthRG § 2 Abs. 1. 
1547 Vgl. ER 2019c, 35f. 
1548 Vgl. ebd., S. 59, § 6 Abs. 1 und 2. 
1549 Vgl. ebd., S. § 7 Abs. 2. 
1550 Vgl. EthRG § 7 Abs. 1 und 2. 
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Funktionale Klassifikation 

In Bezug auf seine Arbeitsergebnisse sowie personellen Zuordnungen leistet der ER Politik-

beratung, während er prozedural betrachtet auch intransparente Anleihen hat, die auf Diskre-

tionsvorgaben zurückzuführen sind. Die Beratungen des Rats drehen sich in Teilen um sen-

sible Themen und vertrauliche Informationen, weshalb im EthRG und der Geschäftsordnung 

entsprechende Passagen zur Verschwiegenheit zu finden sind.1551 In seiner funktionalen Aus-

richtung verfolgt der ER eine doppelte Schwerpunktsetzung und hat zwei Beratungsziele. Der 

gesellschaftliche Auftrag des EthRG ist eindeutig, der Rat ist aber auch für Expertise zur poli-

tischen Entscheidungsfindung zuständig. Auch durch die kommunikative Komponente und 

seine deliberative Ausrichtung entspricht der Rat einem modernen Beratungsverständnis. Ge-

mäß EthRG betreibt der ER dabei Legislativ- und Exekutivberatung. Aus Sicht des Parlaments 

liegt jedoch, wie die Debatten rund um den Ethikbeirat und den Entwurf des EthRG zeigen, 

ein Ungleichgewicht vor, das die Bundesregierung bevorzugt. Die bislang ausgebliebene Be-

auftragung durch den Bundestag unterstreicht diese Einschätzung.  

 

6.6.2.) Schritt 2 – Expertise 

Wissenschaftliche Politikberatung war der formativen Gedanken hinter dem EthRG.1552 Der 

Bedarf wurde bei der gesamten Gesellschaft identifiziert, folglich definierte die Gesetzgebung 

auch zwei Beratungsempfangende. Das EthRG legt außerdem fest, dass der Rat der gesell-

schaftlichen Deliberation Vorschub geben soll und aufgrund seiner Plattformfunktion mit einer 

klaren breitenkommunikativen Ausrichtung versehen ist. Von seiner gesetzlichen Ausgangs-

basis entspricht der ER somit einer modernen Beratungsausrichtung. 

 Die Expertise des ER ist nicht als entpolitisierend gedacht. Die Beratung dreht sich um 

Themen mit Brisanz, die polarisieren und von persönlichen Wertvorstellungen geprägte Ent-

scheidungsbereiche betreffen. Ein Umstand, dessen sich der ER natürlich auch bewusst 

ist.1553 Er will nicht rationalisieren, sondern dem Diskurs eine Fläche bieten und einen interdis-

ziplinären Wissensstock bereitstellen, damit die gesellschaftliche Deliberation erfolgen und die 

Politik entscheiden kann. Die gesamtgesellschaftliche Wirkungsmächtigkeit ist somit der er-

klärte Anspruch im Wirken des ER. 

 Auch die Konsensfindung ist nicht das Ergebnis, auf das der ER hinzuarbeitet. Dissens 

ist innerhalb des Rats möglich und als Option eingeplant. Die Mitglieder vertreten „unterschied-

liche ethische Ansätze und ein plurales Meinungsspektrum“1554. Im Entwurf zum EthRG wurde 

seinerzeit noch auf eine „konsensorientierte Diskussionskultur“1555 hingearbeitet. Zeitgleich 

 
1551 Vgl. EthRG § 9. 

Vgl. ER 2019c, S. 58, § 1 Abs. 3. 
1552 BT 2006b, S. 1 und 7. 
1553 Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Eingriffe in die menschliche Keimbahn. Stellungnahme. Berlin, 2019a. S. 234. 
1554 EthRG § 4 Abs. 2 
1555 BT 2006b, S. 9. 
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wurde die Möglichkeit eingebracht, abweichende Voten zum Ausdruck zu bringen.1556 Die 

Empfehlungen des ER basieren jedoch gemäß § 2 des EthRG auf einem Mehrheitsentscheid, 

können aber ohne Konsens ergehen. Der ER kann markieren, wo Expertise einvernehmlich 

verabschiedet wurde oder eben nicht.1557 Die Möglichkeit der Sondervoten weist daneben auch 

auf alternative Entscheidungsoptionen und Argumentationslinien hin. Besonders eindringlich 

erfolgt die Darlegung von Einzelentscheidungen und ihren kausalen Zusammenhängen an-

hand eines Entscheidungsbaums, um der Komplexität und dem grundlegenden Charakter der 

Keimbahnmanipulation für den wissenschaftspolitischen Entscheidungshorizont Rechnung zu 

tragen.1558 Auch bei Ad-hoc-Empfehlungen können abweichende Positionen erkennbar ge-

macht werden.1559 

 Die Ratsmitglieder haben, bis auf einzelne Ausnahmen, einen fundierten wissenschaft-

lichen Hintergrund und vertreten zusammen einen interdisziplinären Fächerkanon. Eigene For-

schungstätigkeit ist aber keine Voraussetzung, eine Mitgliedschaft ist auch aufgrund besonde-

rer Vertrautheit mit den Themen des ER auf Basis von § 4 Abs. 2 EthRG möglich. Eine Kon-

kretisierung erfährt dieser Passus nicht, aber persönliche Betroffenheit scheint mit Blick auf 

die aktuelle und vergangene Mitgliederstruktur als Möglichkeit. Die Lebensläufe der Mitglieder 

zeigen auch, dass sie sich durch Praxiserfahrung oder durch jahreslanges persönliches En-

gagement auszeichnen können.1560 

 Die Expertise des ER bedient sich einer wissenschaftlich-nüchternen Sprache. Die 

Stellungnahmen fallen umfassend auf, sind aber auch als Kurzfassungen verfügbar.1561 Ad-

hoc-Stellungnahmen sind, auch der geringen Laufzeit der Ausfertigung geschuldet, deutlich 

verkürzt und bewegen sich in einstelliger Seitenzahl.1562 Separate Fassungen für Politik und 

die Allgemeinheit werden nicht angeboten. Die umfassenden Stellungnahmen passen zum 

Konzept des „Honest Broker“. Bei Ethikberatung ist selbstredend der Wertebezug stets im 

 
1556 Vgl. BT 2006b, S. 9. 
1557 Vgl. ER 2019a, S. 231ff. 

Vgl. ER 2018c, S. 15. 

Vgl. ER 2019c, S. 14. 
1558 Vgl. https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/entscheidungsbaum-keimbahneingriff.pdf 

(10.10.2019) 

Vgl. ER 2019a, S. 45. 
1559 Vgl. ER 2019c, S: 60, § 10 Abs. 3. 
1560 Vgl. https://www.ethikrat.org/mitglieder/stephan-kruip/#m-tab-0-lebenslauf (10.10.2019) 

Vgl. https://www.ethikrat.org/mitglieder/constanze-angerer/#m-tab-0-lebenslauf (10.10.2019) 
1561 Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Hilfe durch Zwang? Professionelle Sorgebeziehungen im Spannungsfeld von Wohl und Selbst-

bestimmung. Stellungnahme, Kurzfassung. Berlin, 2018b. 

Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Intervening in the Human Germline. Opinion, Executive Summary & Recommendations. Berlin, 

2019b. 
1562 Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Keimbahneingriffe am menschlichen Embryo: Deutscher Ethikrat fordert globalen politischen 

Diskurs und internationale Regulierung. Ad-Hoc-Empfehlung. Berlin, 2017. 

Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Stallzellforschung – Neue Herausforderungen für das Klonverbot und den Umgang mit artifiziell 

erzeugten Keimzellen? Ad-hoc-Empfehlung. Berlin, 2014b.  
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Vordergrund und lebensweltliche Faktoren finden Berücksichtigung. Der ER agiert mit der Ge-

sellschaft im Blick und mit ihr als Adressatin, wodurch er auch Elemente des „Civic Scientist“ 

auf sich vereint. 

 Der ER veröffentlicht seine Expertise als Gremium, Empfehlungen werden auf Basis 

eines Mehrheitsentscheids verabschiedet. Über Sondervoten können aber auch Individuen zur 

Sprache kommen. Interdisziplinäre Fragestellungen bearbeitet der ER gemäß § 2 EthRG, was 

seine Expertise auch wiedergibt.1563 Der Rat stellt grundlegendes sowie kontextualisierendes 

Überblickswissen und spezialisiertes Randwissen bereit.1564 Auch die ethischen Diskussions-

aspekte sind generell als Spezialwissen einzuordnen. Daneben berücksichtigt der ER auch 

praktische Anwendungsbereiche.1565 Alltagsperspektiven fließen unter anderem durch die Mit-

glieder des Rats selbst ein, darüber hinaus können über Befragungen Praxis- und Privatper-

sonen zu ihren Ansichten um Auskunft gebeten werden.1566 Der ER sieht seine Aufgabe durch-

aus darin, die anwendbare Expertise zu verfassen, die entsprechend praxisbezogen formuliert 

ist, wie das Beispiel Impflicht zeigt.1567 Im Rahmen der Stellungnahme wurde hierzu auch ex-

terne Expertise zum Thema Vertrauensbildung und Impfen hinzugezogen.1568  

 Mit Blick auf das institutionelle Design sollte zunächst festgehalten werden, dass die 

Einsetzung der Mitglieder mit der Ernennung durch den Bundestagspräsidenten oder die Bun-

destagspräsidentin öffentlich erfolgt. Die Abstimmungs- und Findungsprozesse im Hintergrund 

der Besetzungsvorschläge sind es nicht. Die Mitglieder werden jeweils zur Hälfte auf Vor-

schlag von Bundestag und Bundesregierung ernannt. Somit besteht für die amtierenden Rats-

mitglieder keine öffentlich bekannte Möglichkeit der Kooptation. 

 Mit insgesamt 26 Personen ist der ER ein umfangreiches Gremium. Die Mitglieder re-

präsentieren ein breites Spektrum unterschiedlicher wissenschaftlicher und fachlicher Hinter-

gründe. Die Bundesregierung vertrat in den Debatten um das EthRG, dass diese Vielfalt auch 

der Gesellschaft entsprechen und sie durch den Rat repräsentiert werden sollte1569. Hierzu 

sollen nun gemäß § 4 EthRG unterschiedliche Perspektiven eingebunden werden, um ein plu-

rales Meinungsspektrum zu gewährleisten.  

 Der ER wurde von der Gesetzgebung mit einem starken und zeitgleich relativ freien 

Mandat ausgestattet. Das drückt sich vor allem in den umfangreichen Möglichkeiten aus, seine 

eigene Arbeit zu gestalten. Der Rat legt sein eigenes Arbeitsprogramm fest und kann seine 

 
1563 Vgl. ER 2018a S. 90ff und 123ff. 
1564 Vgl. ebd., S. 52 und 168ff. 

Vgl. ER 2019a, S. 53ff und 69. 
1565 Vgl. ER 2018a, S. 90ff. 
1566 Vgl. https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Studien/befragung-hilfe-durch-zwang.pdf (10.10.2019) 

Vgl. https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Studien/befragung-big-data-und-gesundheit.pdf (10.10.2019) 
1567 Vgl. https://www.ethikrat.org/fileadmin/PDF-Dateien/Pressekonferenzen/pk-2019-06-27-henn.pdf, S. 1. (10.10.2019)  
1568 Vgl. https://www.ethikrat.org/fileadmin/PDF-Dateien/Pressekonferenzen/pk-2019-06-27-dabrock.pdf, S. 2. (10.10.2019) 
1569 Vgl. BT 2006c, S. 6124c. 
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Beratungsthemen proaktiv und auf Basis der Bedarfslage gestalten. Daneben können der Bun-

destag und die Bundesregierung den ER mit Untersuchungen beauftragen, was aber in der 

Praxis bislang eine untergeordnete Rolle spielt.  

 Der Rat ist gemäß EthRG unabhängig aufgesetzt und weder an Regierung oder Bun-

destag gebunden. Eine Ansiedlung in der Bundestagsverwaltung war zunächst angedacht, 

was auf Anregung des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert jedoch in der Beschlussfas-

sung noch korrigiert wurde.1570 Im Vergleich zu seinem Vorgänger NER ist der ER jedoch nä-

her am Parlament orientiert, wie der Bezug der Haushaltsmittel, seine Besetzung sowie die 

Einrichtung der Geschäftsstelle zeigen. Es gibt aber keine Verankerung in die parlamentari-

schen Strukturen oder eine Kopplung an die Bundesregierung oder umgekehrt. Gemäß § 11 

der Geschäftsordnung des ER wird die Politik zur Tagesordnung von Sitzungen auch nur in 

Kenntnis gesetzt und es wird die Möglichkeit eingeräumt, dass Einladungen ausgesprochen 

werden.1571 Distanzschaffend wirkt ebenfalls, dass die Mitgliedschaft im ER nicht an Wahlpe-

rioden gekoppelt ist. 

 Der Status des Rats wir durch das EthRG gewährleistet. Der ER verfügt mit dem gleich-

namigen Gesetz über einen denkbar starken rechtlichen Rahmen und einen hohen Grad der 

Institutionalisierung. Die strukturellen und prozeduralen Vorgaben des EthRG sind zeitgleich 

nicht vollumfänglich und räumen dem Gremium die Möglichkeit ein, seine Prozessstrukturen 

selbst zu bestimmen. Auf dieser Basis ist der Rat stark und zeitgleich unabhängig aufgestellt. 

Es bleibt jedoch die personelle und finanzielle Bestückung durch die Politik, wobei die Veraus-

gabung eigenverantwortlich erfolgt. Eine Steigerung der Haushaltsmittel erfolgt kontinuierlich, 

liegt in der Anpassung jedoch unter der Inflationsrate. Die Leitung und Strukturierung der Ar-

beit der vom Bundestagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin eingerichteten Ge-

schäftsstelle unterliegt auch dem Rat. 

 Dass der ER seine im EthRG festgelegten Auftrag erfüllt, belegt er in einem jährlichen 

Bericht an Regierung und Parlament, in denen er „seine Aktivitäten und den Stand der gesell-

schaftlichen Debatte“1572 darlegt. An internen Qualitätssicherungsstrukturen sind zum einen 

Redaktionssitzungen zu nennen, die mehrfach im Vorfeld einer Publikation stattfinden kön-

nen.1573 Texte der Arbeitsgruppe müssen ebenfalls das Plenum zweimal durchlaufen, indem 

sie dort diskutiert und anschließend in zweiter Lesung verabschiedet werden.1574 Hinweise auf 

weitere interne Strukturen zur Qualitätssicherung und Entwicklung sind nicht zu finden. Auch 

 
1570 Vgl. BT 2006c, S. 6131c. 

Vgl. BT 2007a, S. 4. 
1571 ER 2019c, S. 60, § 11. 
1572 EthRG § 2 Abs. 4 
1573 https://www.ethikrat.org/fileadmin/PDF-Dateien/Pressekonferenzen/pk-2019-06-27-dabrock.pdf, S. 3. (10.10.2019) 
1574 Vgl. https://www.ethikrat.org/der-ethikrat/ (10.10.2019) 
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der Rückblick, der anlässlich des zehnjährigen Jubiläums verfasst wurde, wurde nicht dazu 

genutzt, um bilanzierend zu resümieren.1575 

 Bezüglich möglicher Interessenkonflikte ist der ER besser aufgestellt, was seine grund-

legenden Dokumente betrifft. § 3 des EthRG definiert die Mitgliedschaft als unabhängiges Amt, 

§ 4 schließt die Politik aus dem Rat aus. Die Berufung auf Zeit gemäß § 5 Abs. 2 wirkt gegen 

die Verkrustung von Strukturen. Die Geschäftsordnung stärkt die Position der Mitglieder noch 

weiter. Gemäß § 1 Abs. 1 sind sie nicht weisungsgebunden und unterstehen nur ihrem Gewis-

sen. Abs. 2 und 4 definieren außerdem den Schutz vor Interessenvertretung weiter aus. Po-

tenzielle Konflikte müssen dem Ratsvorsitz angezeigt werden, der das Mitglied von den Bera-

tungen und dem Beschluss zu einem Thema ausschließen kann. Das institutionelle Design 

des ER sieht in seiner grundlegenden Fassung keine entsprechenden Maßnahmen vor, die 

erst mit der Geschäftsordnung eingezogen werden mussten. Diese Methode fußt auf dem Ver-

trauen, das der individuellen Aufrichtigkeit der Mitglieder zukommt. Durch die fehlende Rück-

bindung und die ausgesprochene Unabhängigkeit der Beteiligten wird auch die wechselseitige 

Kontrolle der Ratsmitglieder wichtiger. 

 Bezüglich seiner thematischen Ausrichtung zur Adressierung der aktuellen Herausfor-

derungen der deutschen Wissenschaftspolitik zeigt sich ein gespaltenes Bild. Die Neue Gover-

nance wird nicht aufgenommen und auch Innovation spielt keine bedeutende Rolle. Die Ex-

pertise versucht nicht, anders als zum Bespiel beim HTF, Akzeptanz herzustellen, sondern 

fokussiert die Wertfragen, die sich aus dem Fortschritt ergeben und will diese erörtern. Die 

Wertschöpfungskette spielt demnach nur eine untergeordnete Rolle.  

 Die Aufgaben und Themen des ER sind an der Bedarfslage orientiert und in ihren 

Grundzügen im EthRG festgehalten. Die internationale Dimension wurde dem Rat in den ge-

netischen Code geschrieben. Einige Themen, zum Beispiel der Eingriff in die menschliche 

Keimbahn, skalieren von Deutschlands auf die globale Ebene.1576 Daneben geht es aber auch 

darum, von vergleichbaren Gremien zu lernen und den Austausch sowie die strategische Re-

flektion anzuregen. In der Ethikberatung Deutschlands nimmt der Rat eine prägende Rolle im 

Diskurs ein und setzt neue ethische Diskussionsimpulse, beispielsweise durch die Definition 

des Begriffs Datensouveränität in der Diskussion von Big Data und Gesundheit.1577 Die Risi-

kodebatte spielt auch hier eine Rolle, zum Teil in der für Deutschland fast paradigmatischen 

Wortklammer von Chancen und Risiken, die beispielsweise in der Stellungnahme zu Big Data 

und Gesundheit zwanzigmal fällt. Gemäß § 2 Abs. 1 EthRG kann auch Technikfolgenabschät-

zung zum Aufgabenbereich des Rats hinzugerechnet werden. In der Stellungnahme „Biosi-

cherheit – Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft“ hat sich der ER außerdem mit den 

 
1575 Vgl. ER 2019c, S. 7. 
1576 Vgl. ebd., S. 37. 
1577 Vgl. ER 2018a, S. 252ff. 
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Selbstregulationsfähigkeiten der Wissenschaft in Angesicht von Dual-Use auseinanderge-

setzt.1578  

 

6.6.3.) Schritt 2 – Deliberation 

Der ER vereint Elemente der verschiedenen idealtypischen Entwürfe der modernen wissen-

schaftlichen Expertise auf sich. Auf Basis des EthRG ist der Rat eine überwiegend wissen-

schaftlich geprägte Beratungsinstanz, die ihre Beratung sowohl für die Politik als auch die Ge-

sellschaft anbietet. Es geht ihm jedoch nicht um die Stellung der Wissenschaft, was gegen 

einen „Visible Scientist“ spricht. Die Verpflichtung zum öffentlichen Engagement zur Beförde-

rung der gesellschaftlichen Deliberation passen zum „Civic Scientist“, die unabhängige Positi-

onierung sowie die Trennung von Politik und Gremium hingegen nicht. Durch den dominanten 

Wertebezug der Themen des ER und seiner pluralen sowie interdisziplinären Besetzung er-

zeugt er Expertise, die aus gesellschaftsverbundener Position erfolgt. Die Stellungnahme zu 

Eingriffen in die menschliche Keimbahn ist ein Beispiel dafür, dass der ER ein weites Blickfeld 

gerade auch dann eröffnen kann, wenn es um Unsicherheiten und Risiken geht. Dennoch ist 

der Rat kein idealtypischer „Honest Broker“. Durch die Sondervoten werden Individuen wieder 

sichtbar, wodurch zeitglich aber das Informationsspektrum weiter geöffnet wird. Auch der Pra-

xisbezug und die Möglichkeit, ohne ausgewiesenen wissenschaftlichen Hintergrund ein Rats-

mitglied werden zu können, widersprechen dem Idealtypus.  

 Die Förderung der Deliberation gehört nach § 1 Abs. 1 EthRG zu den Kernaufgaben 

des ER. Abs. 2 verpflichtet den Rat zu jährlich mindestens einer öffentlichen Veranstaltung 

und eröffnet die Möglichkeit, weitere Formate dieser Art durchzuführen. Der ER stellt selbst 

ein breites Bild überwiegend wissenschaftlicher Perspektiven dar und beobachtet die gesell-

schaftlichen Debatten, um entlang medialer, politischer und juristischer Entwicklungen Bedarfe 

zu identifizieren und sein Arbeitsprogramm zu entwickeln. Die Reaktionsfähigkeit auf tagesak-

tuelle Themen, die auch durch das Publikationsformat ad-hoc-Empfehlungen gesteigert wird, 

stärkt den Bezug zur Gesellschaft. Gemäß § 7 Abs. 1 und 2 veröffentlicht der ER die Ergeb-

nisse seiner Beratungen, die per Standard öffentlich sind. Auch mit dem Infobrief, der zwei Mal 

im Jahr erscheint, informiert der Rat die Öffentlichkeit über seine Arbeit.1579 In der Geschäfts-

stelle gibt es zur Unterfütterung dieser Aufgaben Referentenpositionen für Presse und Öffent-

lichkeitsarbeit sowie Veranstaltungen. 

 Im Jahresbericht 2018 verweist der ER auf insgesamt „16 ganztägige[n] öffentliche[n] 

Tagungen und 17 öffentliche[n] Abendveranstaltungen der Reihe Forum Bioethik“1580. Die Zahl 

der öffentlichen Tagungen ist zuletzt jedoch im Vergleich zu den Anfangsjahren klar rückläufig. 

 
1578 Vgl. Deutscher Ethikrat (ER): Biosicherheit – Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft. Berlin, 2014a.  
1579 Vgl. ER 2019c, S. 8. 
1580 Ebd., S. 7f. 
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2008 waren es sechs, 2009 vier und 2010 noch drei. 2011 war, wie später 2014, 2015, 2017 

und 2018, das erste Jahr, in dem der ER auf dieses Format verzichtete.1581 Um den einzelnen 

Stellungnahmen des ER mit dem notwendigen Rückenwind zu versehen, gibt es für jede eine 

eigene Pressekonferenz. Das Format wurde dabei in den vergangenen Jahren weiterentwi-

ckelt. Zur ersten Pressekonferenz wurden auf der Website des Rats noch wenige Informatio-

nen hinterlegt.1582 Im Zuge der Vorstellung der Stellungnahme zur Impfpflicht wurden Fotos 

angefertigt, die in der Mediathek hinterlegt wurden. Die Statements der Sprecher, aufgeteilt 

nach ihrem fachlichen Hintergrund, und des Vorsitzes sowie die Pressemitteilung und die Stel-

lungnahme samt Kurzfassung wurden ebenfalls verlinkt.1583 

 Repräsentation bedeutet im Kontext des ER, dass gemäß § 4 Abs. 1 EthRG eine Viel-

falt wissenschaftlicher Hintergründe vertreten wird. Dabei werden die Mitglieder als Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler verstanden, aber nicht als Repräsentantinnen und Reprä-

sentanten der Gesellschaft, auch wenn über sie verschiedene ethische Positionen vertreten 

werden sollen. Die Hintergründe der Besetzungspolitik sind unklar, da die Beweggründe und 

Abstimmungsprozesse rund um die Mitgliederauswahl im Verborgenen liegen. Der Grad der 

deskriptiven Repräsentativität hängt also von der politisch gesteuerten Besetzung des Rats 

und den hinzugezogenen Externen ab. Durch die Betonung der Wissenschaftlichkeit des Gre-

miums ist es aber auch kein repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft, wenn auch gleich 

unterschiedliche fachliche Hintergründe vorliegen. Aufgrund des unabhängigen Charakters 

der Ratsmitgliedschaft zeichnet sich der ER drüber hinaus durch einen geringen Grad der 

delegierten Repräsentativität aus. 

  Durch den Ausschluss der Politik aus dem Rat erfolgt die Vereinigung politischer und 

fachlicher Gesichtspunkte themenbezogen im Rahmen der Beratung. Die Produktion von 

Handlungsempfehlungen gehört in das Aufgabenportfolio des ER, sodass er beim Abfassen 

der Expertise die politische Perspektive berücksichtigen muss. Der Austausch zu den Ansich-

ten der Politik kann sich unter anderem aus der Medienberichterstattung, den offiziellen Be-

gegnungen zwischen Ratsmitglieder und der Politik und natürlich auch über informelle Kanäle 

ergeben.  

 Schwächen bezüglich der Repräsentation zeigen sich auch bei den Verantwortungs-

strukturen des ER. Rechenschaftspflichtig ist der ER dem Bundestag und der Bundesregie-

rung gegenüber. Dieser Verpflichtung aus dem EthRG kommt er in Form eines jährlichen Be-

richts nach. Welche positiven oder negativen Kriterien angelegt werden und ob solche oder 

Konsequenzen definiert wurden, ist jedoch nicht ersichtlich. Weitere Rückbindungsstrukturen 

an die Politik oder überhaupt für die Gesellschaft gibt es nicht. Lediglich das Ausbleiben der 

 
1581 Vgl. https://www.ethikrat.org/sitzungen/ (10.10.2019) 
1582 Vgl. https://www.ethikrat.org/pressekonferenzen/veroeffentlichung-der-stellungnahme-das-problem-der-anonymen-kinde-

sabgabe/ (10.10.2019) 
1583 Vgl. https://www.ethikrat.org/pressekonferenzen/veroeffentlichung-der-stellungnahme-impfen-als-pflicht/ (10.10.2019) 
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einmaligen Wiederbesetzung oder Kritik aus der Wissenschaftsgemeinde gibt es zu befürch-

ten 

 Mit Blick auf die partizipativen Praktiken kann zunächst festgehalten werden, dass ihre 

Vereinbarkeit mit politischer Führung irrelevant ist, da keine Weisungsbefugnis besteht. Die 

Partizipation der Öffentlichkeit spielt jedoch auch keine wesentliche Rolle. Eine strukturierte 

Einbindung der Öffentlichkeit findet nicht statt. Sie ist Adressatin und Empfängerin, aber wirkt, 

abseits von vereinzelt eingesetzten Befragungen oder Anhörungen, nicht in der Beratung mit. 

Der ER setzt auf Information, anstatt selbst gesellschaftliche Deliberation zu betreiben. Prak-

tisches Wissen erhält er vor allem über die Ratsmitglieder, externe Expertise oder Anhörungen 

und Befragungen Einzug in die Beratungsprozesse. 

 Unter Berücksichtigung des mit § 2 Abs. 1 EthRG kodifizierten Aufgabenspektrums, 

sollte der Popularisierung von Wissen besonderes Gewicht zukommen. Unter Berücksichti-

gung des angelegten Bewertungsmaßstabs zeigt sich aber, dass sich diese Größtenteils in 

der Bereitstellung von Zugängen erschöpft. Das Forum Bioethik wurde hingegen speziell für 

die Öffentlichkeit eingerichtet und in der Geschäftsstelle wird Personal für Wissenschaftskom-

munikation und Veranstaltungen beschäftigt. Diese Maßnahmen setzen jedoch auf Einbahn-

kommunikation und verfehlen den dialogischen Ansatz. 

 Die Empfehlungen des ER werden nur in einer einzigen Fassung veröffentlicht, sepa-

rate Versionen für unterschiedliche Publika werde nicht angefertigt. Die Stellungnahmen kön-

nen über ein Glossar verfügen, was jedoch nur vereinzelt eingesetzt wird.1584 Allen gemein ist 

die Darstellung von Basiswissen und zentraler Definitionen.1585 Eine Vermittlung der Inhalte 

der Stellungnahmen an die gesamte Gesellschaft kann so nicht gelingen. In Anbetracht der 

Komplexität der Fragestellungen muss natürlich der Einwand erlaubt sein, bis zu welchem 

Grad eine Simplifizierung oder Ausdünnung der Expertise generell noch möglich oder tragfähig 

wäre. Die Website des ER ist aber immerhin auch in Einfacher Sprache verfügbar. In dieser 

Fassung werden grundlegende Fragen zur Organisation und der Arbeit des Rats erläutert, 

Informationen zu Stellungnahmen oder Empfehlungen sind dort nicht zu finden.1586 Weiterfüh-

rende Dialog- und Outreachstrukturen sind nicht etabliert und medienästhetische Anpassun-

gen scheinen nur von geringer Bedeutung zu sein. 

 In Puncto Zugang zeigt sich der ER hingegen stark engagiert. Inhalte öffentlicher Sit-

zungen und Anhörungen können online hinterlegt werden, darunter auch Transkripte und Prä-

sentationen.1587 Jedoch ist dies auch 2019 noch nicht immer für jede öffentliche Veranstaltung 

 
1584 Vgl. ER 2019a, S. 276ff. 
1585 Vgl. ER 2018a, S 54ff. 

Vgl. ER 2018b, S. 13ff. 

Vgl. ER 2019a, S. 53ff 
1586 Vgl. https://www.ethikrat.org/leichte-sprache/ (10.10.2019) 
1587 Vgl. https://www.ethikrat.org/forum-bioethik/pro-contra-widerspruchsregelung-bei-der-organspende/ (10.10.2019) 

Vgl. https://www.ethikrat.org/sitzungen/2019/plenarsitzung-am-26-september-2019/ (10.10.2019) 
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durchgeführt worden.1588 Für Fotos, Videos und Audiodokumente hat der ER eine Mediathek 

eingerichtet.1589 Hier kann Bildmaterial zu den verschiedenen öffentlichen Formaten des Rats 

gesucht werden. Hinterlegt sind ebenfalls Videos vollständiger Tagungen, einzelner Gesprä-

che im Rahmen von Veranstaltungen und Vorträge, die auf der Plattform Vimeo gehostet wer-

den.1590 Über diese digitalen Plattformen bietet der ER Einsicht und freien Zugang zu seinen 

öffentlichen Formaten. Gemeinschaftliche Kommunikation wird jedoch nicht etabliert. Der ER 

ist zwar seit 2001 auf Facebook und 2016 auf Twitter aktiv, jedoch werden die Kanäle zur 

Informationsdistribution und für Hinweise auf Veranstaltungen genutzt.1591 Die Kommentar-

spalten, gerade auf Facebook, zeigen antiszientistische und verschwörungstheoretische Pos-

tings. Eine Auseinandersetzung, insbesondere in den Sozialen Medien, wäre dabei gerade bei 

den Themen und dem Auftrag des ER notwendig. Ein so zentrales platziertes Gremium sollte 

sich, gerade im Angesicht der postfaktischen Tendenzen der Gegenwart, auch aktiv dafür ein-

bringen, eine Stimme der wissenschaftlichen Erkenntnis zu sein. Das trifft insbesondere dann 

zu, wenn die eigene gesetzliche Grundlage die Förderung der gesellschaftlichen Diskussion 

beinhaltet. Der ER sollte seine Aufgabe auch darin sehen, diese Kommentare, die ihre Exper-

tise provoziert, nicht unkommentiert zu lassen und für seine Positionen auch im Dialog mit 

einer kritischen Öffentlichkeit einzustehen. Der ER bildet also eine Arena, lässt diese anschlie-

ßend aber unmoderiert. Diskurse müssen jedoch nicht nur angeschoben, sondern auch struk-

turiert werden. Mit der Herbsttagung zur Ethik der Wissenschaft in Zeiten des Klimawandels 

kann diesbezüglich zumindest ein Reflexionsansatz, wenn auch generell gehaltener, vermerkt 

werden.1592 

 

6.6.4.) Schritt 2 – Interessenvertretung 

Bei der Arbeit des ER steht nicht das Bild der Wissenschaft zur Debatte, sondern ihre Aus-

flüsse. Es geht in der Beratung um die Herausforderungen, die sich durch den wissenschaftlich 

erzielten Fortschritt an die Gesellschaft stellen. Der ER steht für den Handlungsbedarf, der 

durch Forschung geschaffen wird und die dadurch notwendige Abwägung von Chancen, Risi-

ken und gesellschaftlichen Positionen. Er stellt Ethikberatung auf wissenschaftlicher Basis be-

reit mit dem Ziel, die gesamte Gesellschaft zu informieren und Handlungsempfehlungen zu 

formulieren. Durch die Öffentlichkeit als Adressatin kann sie zum Verständnis bezüglich der 

 
1588 Vgl. https://www.ethikrat.org/sitzungen/2019/plenarsitzung-am-21-februar-2019/ (10.10.2019) 
1589 Vgl. https://www.ethikrat.org/mediathek/ (10.10.2019) 
1590 Vgl. https://vimeo.com/ethikrat (10.10.2019) 
1591 Vgl. https://www.facebook.com/ethikrat/ (10.10.2019) 

Vgl. https://twitter.com/ethikrat (10.10.2019) 
1592 Vgl. https://www.ethikrat.org/weitere-veranstaltungen/meinen-glauben-wissen-klimawandel-und-die-ethik-der-wissenschaf-

ten/ (10.10.2019) 
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Potenziale und Gefahren der Forschung dienen. Der Einsatz für das öffentliche Bild der Wis-

senschaft bleibt aber etwas auf der Strecke, wie gerade der Umgang mit den sozialen Medien 

unterstreicht. 

 Die Arbeit des Rats ist durch das EthRG und die Geschäftsordnung geregelt, die ihn 

auch vor äußeren Einflüssen schützen. Durch die Geschäftsordnung hat der ER die Möglich-

keit, seine Funktion innerhalb des erteilten Mandats zu definieren. Er ist zwar gegenüber Par-

lament und Regierung berichtspflichtig, aber nicht über formelle Wege rückgekoppelt. Als un-

abhängiges Gremium organisiert der ER auch seine Qualitätssicherung eigenständig. Texte, 

die zur Publikation vorgesehen sind, müssen Redaktionssitzungen und das Plenum durchlau-

fen. Weiterführende Leitlinien oder Kontrollinstanzen sind nicht eingezogen. Über die Ge-

schäftsordnung hat der Rat jedoch die Möglichkeit, seine Strukturen und Prozesse auszuge-

stalten und anzupassen. Von dieser Möglichkeit wird kein reger Gebrauch gemacht. Die letzte 

Überarbeitung erfolgte im Sommer 2013.1593 Ein Evaluationszyklus für den Rat ist nicht kodifi-

ziert.  

 Ein weiteres Sicherungsnetz setzt auf der persönlichen Ebene an. Die Redlichkeit und 

wissenschaftliche Integrität der Mitglieder werden auch über den fachlichen Ethos der Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler hergestellt. Wie weit dieser Schutz geht, hängt vom Indivi-

duum ab. Letztlich greift diese vor allem auf Basis der eigenen Verantwortung, da die Ratsmit-

glieder einen unabhängigen Status haben. Sie sind nicht weisungsgebunden und nur sich 

selbst und ihrem Gewissen verpflichtet. Die Rolle der persönlichen Integrität gilt auch bei der 

Vorsorge gegen Interessenvertretung. Zwar wurden mit der Geschäftsordnung entsprechende 

Maßnahmen etabliert, die Meldung potenzieller Konflikte liegt in der Hand der Betroffenen. 

Eine Initiativmöglichkeit anderer Mitglieder oder Externer besteht nicht. Nach der Meldung 

kommt es zu einem klärenden Gespräch zwischen Mitglied und Vorsitz. Eng verbunden mit 

der Meldungsregelung ist die Möglichkeit, dass Mitglieder ihr Amt ruhen lassen können. Sol-

chen Mitgliedern ist die Teilnahme an Sitzungen von Plenum und Arbeitsgruppen verwehrt, 

auch dürfen sie keine Voten oder Sondervoten abgegeben oder sich in der Öffentlichkeit als 

Ratsmitglieder ausweisen.1594 Falls Vorsitz und Mitglied im Gespräch nicht übereinkommen, 

dass ein möglicher Konflikt besteht, kann der Rat gemeinschaftlich über einen Ausschluss für 

die Beratungen zu dem jeweiligen Thema entscheiden.1595  

 Auch die grundsätzliche Öffentlichkeit der Beratungen des ER kann als eine Kontrol-

linstanz gesehen werden, die im Detail aber erst ex post eine Begutachtung ermöglicht. Letzt-

lich ist diese nicht an eine sanktionsfähige Verantwortungsstruktur gebunden. Ein entschei-

dender Mechanismus ist jedoch die Verabschiedung der Empfehlungen auf Mehrheitsbasis, 

 
1593 Vgl. ER 2019c, S. 58. 
1594 Vgl. ebd., S. 59, § 1 Abs. 4. 
1595 Vgl. ebd., § 1 Abs. 2. 
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da hierdurch Einzelpositionen nicht so stark ins Gewicht fallen. Die Stellung des einzelnen 

Mitglieds wird dadurch geschwächt, was die Einflussmöglichkeiten auf die Empfehlungen ab-

mindert. 

 Sanktionierungsmodelle sind weder im EthRG noch in der Geschäftsordnung enthal-

ten. Dies trifft auf Verstöße gegen die Redlichkeit oder Interessenkonflikte sowie auch die 

Schweigepflicht zu. Da Mitglieder jederzeit zurücktreten können, kann davon ausgegangen 

werden, dass sie von Seiten der Politik oder dem Rat bei schwerwiegenderen Zuwiderhand-

lungen zur Amtsniederlegung aufgefordert werden. In diesem Sinne ist auch das Ausbleiben 

der Wiederwahl eine Strafmaßnahme.  

 Das institutionelle Design des ER ist mit distanzschaffenden Elementen versehen. Der 

Rat selbst ist per Gesetz als unabhängiges Gremium definiert. Die Ratsmitglieder üben ihr Amt 

ebenfalls unabhängig und persönlich aus. Die Geschäftsordnung unterstreicht die Unabhän-

gigkeit und die fehlende Weisungsbefugnis. Abtönend wirkt hier jedoch, dass diese Distanz 

erst nach der Ernennung zum Ratsmitglied greift und informelle Kanäle natürlich unbeachtet 

bleiben. Darüber hinaus muss die Frage gestellt werden, inwiefern sich die Mitglieder von ihren 

institutionellen Bindungen lösen können und sollen. Es ist ja gerade auch der Anspruch des 

EthRG, dass die Mitglieder unterschiedliche fachliche und ethische Perspektiven repräsentie-

ren.  

 Durch sein eigenes Gesetz hat der ER einen hohen Grad der Institutionalisierung und 

kann als verdauerte Beratungsinstanz bezeichnet werden. Mit der gesetzlichen Regelungen 

verfügt der Rat über eine organisatorische und prozedurale Gestaltungshoheit, die sich inner-

halb seines Mandats bewegt. Diese umfasst auch das Arbeitsprogramm, sodass in der The-

mensetzung die fachlich identifizierte Bedarfsorientierung dominiert. Der ER ist daher vorwie-

gend proaktiv tätig, kann aber auch in Ausnahmefällen durch die Politik beauftragt werden.  

 Das EthRG definiert ein mit 26 Personen umfassendes und somit ein großes Bera-

tungsgremium, das sich aus Mitgliedern verschiedener fachlicher Hintergründe zusammen-

setzt. Die Kontrolle hierüber liegt jedoch letztlich in der Hand der Politik, die für die Berufungen 

zuständig ist. Durch die Sondervoten ermöglicht der ER aber auch Minderheiten oder indivi-

duellen Personen, dass ihre Position öffentlich sichtbar wird. Die Berufung auf Zeit führt dazu, 

dass sich das Gremium, auch wenn sich der Takt auf maximal acht Jahre streckt, unweigerlich 

erneuert. Beim Übergang von NER zu ER wurden die Amtszeiten im Vorgänger jedoch nicht 

berücksichtigt, sodass einige Personen die ethische Debatte über mehr als ein Jahrzehnt ent-

scheidend mitgestalten konnten. 

 EthRG und Geschäftsordnung räumen dem ER Möglichkeiten zur Schaffung von 

Transparenz ein. Mit Blick auf das Beratungsmandat ist das nur folgerichtig, schließlich um-

fasst der Auftrag die gesamte Gesellschaft. Daher sind die Beratungen des Rats auch grund-

sätzlich öffentlich. Der ER hat Optionen und den ausdefinierten Auftrag zugleich, öffentliche 
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Formate durchzuführen. Zeitgleich hat er auch die Möglichkeit, die Öffentlichkeit seiner Arbeit 

zu steuern. Daneben beinhaltet das EthRG aber auch eine Verschwiegenheitspflicht bezüglich 

vertraulich erhaltener Informationen. 

 Das EthRG versieht den Rat auch mit einer eigenen Geschäftsstelle, die ihn in seiner 

Arbeit unterstützt. Für die Einrichtung des Büros ist der Bundestag zuständig, die alltägliche 

Steuerung erfolgt durch den Rat. Auch bezüglich der Finanzversorgung, die durch den Bund 

bereitgestellt wird, ist der ER von der Politik abhängig, wodurch er Distanz einbüßt. 

 Der ER gewährt einen umfassenden Einblick in seine Arbeit und informiert über lau-

fende Prozesse und Veranstaltungen. Dies erfolgt allen voran über das Internet. Der Rat nutzt 

seine Website und die Sozialen Medien, um Informationen zu seinen Beratungen und Veran-

staltungen zu verbreiten. Auch ein Newsletter kann hier abonniert werden.1596 Daneben dient 

der Jahresbericht zur Darstellung des Portfolios, ebenso der Infobrief, das einsehbare aktuelle 

Arbeitsprogramm und vergangene Beratungsthemen. Sitzungen, Anhörungen und Tagungen 

können auch öffentlich sein, in welchem Fall auch Transkripte, Präsentationen oder Tagungs-

mappen veröffentlicht werden. Mit der Publikationsreihe Dokumentationen werden detaillierte 

Tagungsdokumentationen veröffentlicht.1597 Auch Video-, Audio- und Fotomaterial wird auf der 

Website über die Mediathek zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle erneut festgehalten wer-

den muss jedoch der Abwärtstrend bezüglich öffentlicher Veranstaltungen. Darüber hinaus hat 

die Geschäftsordnung Anlagen, die jedoch nicht frei verfügbar gemacht sind.1598 Dennoch sind 

mit diesem, dem EthRG und dem Arbeitsprogramm die Arbeitsgrundlagen des ER transparent 

dargestellt und nachvollziehbar. In Auftrag gegebene Studien und Befragungen werden eben-

falls auf der Website veröffentlicht. Auch die Interaktionen mit der Politik werden transparent 

gehalten. Der Parlamentarische Abend wird dokumentiert und informellere Zusammenkünfte 

werden in den Jahresberichten vermerkt.1599 

 Was die Köpfe hinter dem ER betrifft, herrscht ebenfalls weitreichend Transparenz. Auf 

der Website werden vergangene Mitglieder aufgelistet und alle aktuellen Mitglieder vorgestellt, 

ihre Themenschwerpunkte benannt, der Lebenslauf abgebildet und Mitgliedschaften sowie re-

levante Publikationen gelistet. Potenzielle Interessenkonflikte müssen anhand dieser Darstel-

lung abgelesen werden. Es wird nicht nachgehalten, in welchen Situationen es zur Identifika-

tion solcher und zum Ausschluss aus einem Beratungsprozess gekommen ist. Das gerade der 

Ratsvorsitzende an dieser Stelle nicht auf seine Funktion als Berater von Facebook hinweist, 

ist, insbesondere auch mit Blick auf die Stellungnahme zu Big Data, erstaunlich.1600 Zeitgleich 

 
1596 Vgl. https://www.ethikrat.org/infoverteiler/ (10.10.2019) 
1597 Vgl. https://www.ethikrat.org/publikationen/kategorie/dokumentationen/ (10.10.2019) 
1598 Vgl. ER 2019c, S. 60, § 10, Abs. 2 
1599 Vgl. ER 2018c, S. 53. 

 Vgl. ER 2019c, S. 35f. 

Vgl. https://www.ethikrat.org/weitere-veranstaltungen/parlamentarischer-abend/ (10.10.2019) 
1600 Vgl. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fragwuerdiger-gespraechskreis-wie-nah-sind-sich-deutscher-ethikrat-und-face-

book/24189814.html (10.10.2019) 
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weist dieses Beispiel auf Lücken in der Erfassung und auch die Grenzen der persönlichen 

Rechenschaftspflicht hin. Es wird ebenfalls nicht vorgehalten, durch wen das Mitglied zur Be-

rufung vorgeschlagen wurde. Die informellen Prozesse im Hintergrund einer Mitgliedschaft 

sind daher natürlich auch nicht öffentlich. Auch Informationen zu den Mitarbeitenden der Ge-

schäftsstelle finden sich, inklusive Foto, auf der Website. Die Zuordnung der Mitglieder zu den 

einzelnen Arbeitsgruppen ist ebenfalls transparent.  

 Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem eine zu große Nähe zur Regierung angekrei-

det wurde, wurde der ER vor dem Hintergrund eingerichtet, eine gemeinschaftlich mit dem 

Bundestag getragene Beratungsinstanz zu schaffen. Wie die Debatte um den parlamentari-

schen Beirat zeigt, war der ER dem Parlament immer noch zu weit entfernt. Der Rat ist ein 

unabhängiges Gremium, das keiner direkten Weisungsbefugnis unterliegt, eine direkte 

Schnittstelle in die Politik gibt es nicht. Der Austausch mit Parlament und Regierung erfolgt, 

zumindest offiziell, über den Parlamentarischen Abend und weniger über informelle 

Zusammenkünfte. Darüber hinaus ist ein politisches Amt ab Landesebene unvereinbar mit der 

Ratsmitgliedschaft. Im ER ist die Politikberatung somit strukturell von der Dezision getrennt. 

Die paritätische Besetzung durch Parlament und Regierung verhindert eine Schlagseite zu 

einem der Staatsorgane, ermöglicht aber wechselseitige Interessenkontrolle.1601 Durch die 

mangelhafte Transparenz der Besetzung bleibt dennoch die Frage, wie stark die Steuerung 

der eingebrachten Perspektiven durch die Auswahl der Mitglieder durch die Politik ist. Durch 

diese Lenkungsmöglichkeit haben Parlament und Regierung ein Instrument in der Hand, um 

über gezielte Besetzungen die ethische Positionsbalance im Rat zu beeinflussen. Eine ab-

schließende Einschätzung der Politisierung fällt daher schwer. Festgehalten werden muss je-

doch, dass die Politik gerade an der zentralen Stellschraube, der Besetzung des Gremiums, 

mitwirkt und so potenziell Einfluss ausüben kann.  

 Aufgrund des Themenfokus und dem Anspruch an die Mitgliederstruktur sind in den 

Empfehlungen des ER ethische und fachliche Perspektiven miteinander verwoben. Mit seinen 

Stellungnahmen verarbeitet der Rat den wissenschaftlichen Erkenntnisstand, den juristischen 

Rahmen und die ethische Wertung eines Themas. Auch wenn die Veröffentlichungen auf einer 

erläuterten Faktenlage aufbauen, sind sie das Resultat der Interpretation eben dieser, die auch 

einer ethischen Abwägung bedarf. Die unterschiedlichen Auslegungen dieser Aspekte wird 

gerade auch in den Sondervoten sichtbar.  

 Gemäß EthRG veröffentlicht der Rat seine Arbeitsergebnisse. Der Zeitpunkt der Ver-

öffentlichung steuert der Rat selbst. Die Politik wird vor der Publikation in Kenntnis gesetzt, ein 

Interventionsrecht ist nicht vorgesehen.1602 Die Geschäftsordnung konkretisiert, dass der Rat 

 
1601 Vgl. BT 2006b, S. 9. 
1602 Vgl. EthRG § 2 Abs. 3 
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selbst entscheidet, wann und wie Texte veröffentlicht werden, nachdem jedoch zuerst Regie-

rung und Parlament diese zur Kenntnis nehmen konnten.1603 Die Publikationen sind vor allem 

elektronisch als PDF erhältlich, können aber auch kostenlos bei der Geschäftsstelle bestellt 

werden.1604 Nicht alle Veröffentlichungen sind noch in der Druckfassung vorrätig. Daneben hält 

die Datenbank des ER auch noch Publikationen des NER in digitaler Fassung vor.1605 

 

6.6.5.) Schritt 3 – Beurteilung 

Der Ethikrat ist das herausragende Beratungsgremium für ethische Fragestellungen, die sich 

für Politik und Gesellschaft aus dem wissenschaftlichen Fortschritt ergeben. Auf Basis des 

EthRG stellt er wissenschaftliche Politikberatung bereit, die sich kontroverser und aufgelade-

ner Themen annimmt. Neben dem Ziel, Handlungsempfehlungen zu formulieren, wurde dem 

ER die Förderung der gesellschaftlichen Deliberation ins Aufgabenheft geschrieben. Er stellt 

Wissen bereit, schiebt Diskurse an und gibt neben fachlichen Bewertungen auch ethische Ein-

schätzungen ab.  

 Aufgrund der interdisziplinären Thematiken und der nötigen fächerübergreifenden 

Grundlagen sind die Stellungnahmen des Rats seitenstark. Sie werden aber auch als Kurzfas-

sungen zur Verfügung gestellt oder in eiligen Fällen in Form einer ad-hoc-Empfehlung bedeu-

tend verkürzt verfasst. Um dem Anspruch der gesamtgesellschaftlichen Beratungsleistung ge-

recht werden zu können, stellt der Rat Basis- und Kontextwissen bereit, arbeitet Spezialwissen 

aus und lässt über Befragungen und Anhörungen externe Positionen in seine Prozesse ein-

fließen. Aus eigener Sicht produziert der Rat dabei praxisbezogene und anwendbare Exper-

tise.  

 Die Ratsmitglieder qualifizieren sich in der klaren Mehrheit durch ihren wissenschaftli-

chen Hintergrund. Vereinzelt lassen sich die Berufungen auch auf Praxiserfahrungen oder 

persönliches Engagement zurückführen. Die Besetzung des ER erfolgt ab dem Zeitpunkt der 

Bestätigung durch den Bundestagspräsidenten oder die Bundestagspräsidentin öffentlich. 

Bundesregierung und Bundestag teilen sich das Vorschlagsrecht auf die insgesamt 26 Mitglie-

der. Diese sollen gemäß EthRG unterschiedliche fachliche und ethische Positionen in den Rat 

einbringen, um Perspektivenvielfalt zu gewährleisten.  

 Das Beratungsmandat wurde vom Gesetz zwar klar umrahmt, gewährt dem Rat aber 

umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Beratungsthemen, Prozesse und Strukturen kann 

der ER selbst definieren und eigeninitiativ angehen. Der Rat ist dauerhaft eingerichtet und das 

 
1603 Vgl. ER 2019c, S. 60, § 10 Abs. 4. 
1604 Vgl. ebd., S. 45. 
1605 Vgl. https://www.ethikrat.org/publikationen/  
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EthRG gewährt ihm Unabhängigkeit. Mit der Geschäftsordnung hat der Rat weitere distanz-

schaffende Maßnahmen implementiert. Bezüglich der Finanzausstattung und der Geschäfts-

stelle ist der Rat jedoch von der Politik abhängig. 

 Der ER ist für die Herausforderungen der deutschen Wissenschaftspolitik gewappnet. 

Durch seine inhaltliche Schwerpunktsetzung wird jedoch die Neue Governance nicht adres-

siert und beim Thema Innovation steht die Wertschöpfungskette im Hintergrund und die mit ihr 

verbundenen Wertefragen im Vordergrund. Durch das EthRG ist der Rat dazu verpflichtet, 

international tätig zu sein. Ethikberatung und Risikobetrachtung gehören selbstredend zum 

Aufgabenkern des ER, der über das namensgleiche Gesetz definiert wurde. Ethikexpertise 

wird nicht als Beiwerk verstanden. Die Beratung zu ethischen Fragen ist Primärfunktion, die 

Mitglieder auf Basis ihrer diesbezüglichen Kompetenzen ausgewählt. Die Themensetzung er-

folgt proaktiv und auf Basis des gesellschaftlichen, politischen oder juristischen Diskurses so-

wie der wissenschaftlichen Entwicklungen oder durch die Beauftragung von Parlament und 

Regierung, was bislang nur selten vorgekommen ist.  

 Der Rat bedient mit seinen grundsätzlich öffentlichen Beratungen Politik und Öffent-

lichkeit zugleich. Die Beförderung der gesellschaftlichen Deliberation wurde mit dem EthRG 

als Kernaufgabe festgelegt. Der ER beobachtet öffentliche Diskurse und kann auf ihre Ten-

denzen reagieren. Er ist dabei weder „Civic Scientist“ noch „Visible Scientist“ und auch nicht 

ganz „Honest Broker“. Öffentliche Veranstaltungen gehören zum Werkzeugkoffer, ihre Zahl ist 

in der jüngeren Vergangenheit jedoch rückläufig. Stellungnahmen werden im Rahmen von 

Pressekonferenzen veröffentlicht. In der Geschäftsstelle arbeiten Referenten, die den Rat bei 

öffentlichen Formaten und der Wissenschaftskommunikation unterstützen. 

 Repräsentativ ist der ER in dem Sinne, dass er ein Spektrum unterschiedlicher wissen-

schaftlicher Fachrichtungen auf sich vereint. Durch das Vorschlagsrecht der Politik ist die de-

skriptive Repräsentativität von ihrer Auswahl abhängig. Als unabhängiges Gremium mit Mit-

gliedern, die keiner offiziellen Weisungsbefugnis unterliegen, ist der Rat auch nur gering dele-

giert repräsentativ. Die Politik ist aus dem ER ausgeschlossen. Ihre Perspektive muss daher 

auf anderem Wege an den Rat herangetragen werden oder ist von der Wahrnehmung der 

Mitglieder abhängig. 

 Die Verantwortungsstrukturen sind schwach ausgeprägt. Seine Rechenschaftspflicht 

legt der Rat mit einem jährlichen öffentlichen Bericht an Regierung und Parlament ab. Ein 

Kriterienkatalog existiert nicht, eine kritische Auseinandersetzung mit der Leistung des Gremi-

ums erfolgt zumindest nicht öffentlich.  

Partizipative Formate finden beim ER, trotz seiner deliberativen Grundausrichtung, 

keine strukturierte Anwendung. Abseits von einzelnen Befragungen und Anhörungen wird die 

Gesellschaft nicht aktiv eingebunden.  Auch die Popularisierung von Wissen kommt nicht ganz 

in Schwung und kann trotz Personals für Wissenschaftskommunikation, dem Forum Bioethik 
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und der Vielzahl an Zugängen zu Informationen nicht überzeugen. Die komplexen Themen 

des Rats dürften vielen Leuten daher weiterhin weitestgehend verschlossen bleiben. Lobens-

wert ist hingegen die Website in Einfacher Sprache, die aber gerade die Themen des Rates 

nicht aufnimmt und sich mit der Erklärung grundlegender Fragen erschöpft. Die schiere Menge 

an Informationen und Einblicke, die über die Website des ER abgerufen werden kann, ist hin-

gegen beachtlich. Auch die Sozialen Medien setzt der Rat leider nur monodirektional ein. Ge-

nerell lässt sich ein weiterführender öffentlicher Einsatz für die Wissenschaft und die eigenen 

Beratungsthemen vermissen. Die Gesellschaft wird vom Rat bespielt, kann aber selbst kaum 

partizipieren. Eine nachhaltige Arenenbildung zur Deliberation bleibt aus. Debatten werden 

angeschoben, Informationen platziert und bleiben dann unbegleitet. 

Durch das EthRG und die Geschäftsordnung ist der ER mit Schutzmechanismen gegen 

Einflussnahme von außen ausgestattet. Innerhalb seines Mandats kann er Prozesse und 

Strukturen selbst bestimmen, seine Arbeit eigenverantwortlich organisieren und proaktiv The-

men setzen. Neben seiner jährlichen Rechenschaftspflicht ist der ER formal nicht an die Politik 

zurückgebunden. Die Mitglieder sind, ebenso wie der Rat selbst, unabhängig und nicht wei-

sungsgebunden. Die Berufung auf Zeit und die paritätische Besetzung ermöglichen Wandel 

und Ausgleich. Weiterentwicklungsmaßnahmen hat sich der Rat aber nicht in die Geschäfts-

ordnung geschrieben, das EthRG sieht auch keine Evaluationsmaßnahmen vor. Qualitätssi-

cherung erfolgt durch die Redaktionen der Arbeitsgruppen und das Plenum. Strukturen oder 

Prozesse abseits der internen Abstimmungs- und Redaktionsprozesse sind nicht etabliert. Der 

Rat setzt somit stark auf individuelle Integrität. Das ist auch bei potenziellen Interessenkonflik-

ten der Fall, die von den jeweils betroffenen Mitgliedern selbst gemeldet werden müssen.  

Auch die Anfrage zum Ruhen des Amtes geht vom Ratsmitglied aus, jedoch kann die Mehrheit 

des Plenums gemeinschaftlich über den Ausschluss aus einem Beratungsverfahren entschei-

den. Auch Verabschiedungen von Empfehlungen basieren wiederum auf einem Mehrheitsent-

scheid, was individuelle Positionen abdämpft. Die Führung der Geschäftsstelle und dessen 

grundlegende Strukturen werden ebenfalls gemeinschaftlich beschlossen. Der ER verfügt je-

doch über keine öffentlich bekannten oder strukturell verankerten Sanktionierungsmodelle, die 

Verstöße ahnden.  

Die Transparenz des ER wirkt gegen Interessenvertretungsvorwürfe, die Beratungen 

sind grundsätzlich öffentlich. Die Allgemeinheit wird über Termine sowie Beratungsthemen in-

formiert und erhält Zugang zu Transkripten, Mitschnitten, Tagungsmappen, Präsentationen 

und weiteren Materialien, falls eine Veranstaltung öffentlich ist. Auch der Austausch mit der 

Politik wird entsprechend dokumentiert und im Jahresbericht abgedruckt. Bezüglich der Rats-

mitglieder selbst sind ebenfalls transparente Strukturen eingezogen worden. Die Profile auf 

der Website sind umfassend, die Zuordnung zu Themen ist ersichtlich und durch die Media-
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thek können Beiträge einzelner Mitglieder herausgezogen und begutachtet werden. Am Bei-

spiel Dabrock lassen sich jedoch Lücken in der Erfassung potenzieller Interessenkonflikte er-

kennen. Auch die Informationen zur Geschäftsstelle und des Personals sind für die Allgemein-

heit verfügbar. Jedoch ist nicht erkennbar, wer unter welchen Umständen den Berufungsvor-

schlag für ein Ratsmitglied erteilt hat. Dieser Mangel an Transparenz an entscheidender Stelle 

verwehrt eine Einschätzung der Politisierung. Zwar ist der ER, gerade im Vergleich zum Vor-

gänger, unabhängiger und nur an den Auftrag im EthRG gebunden, durch gezielte Besetzun-

gen kann jedoch noch immer eine Einflussnahme erfolgen. Dieser Umstand ist insbesondere 

aufgrund der fachlichen und zugleich ethischen Expertise des Rats zu hinterfragen. Jedoch 

entscheidet der ER eigenständig über das Format und den Zeitpunkt seiner Publikationen. Alle 

Veröffentlichungen sind kostenlos digital erhältlich, ältere Publikationen werden ebenfalls on-

line vorgehalten. Auch der Versand über die Geschäftsstelle ist möglich. 

Es besteht kein Zweifel, dass der ER eine bedeutende Expertisenlücke ausfüllt. Der 

Beratungsbedarf, der sich aus dem Fortschritt der lebenswissenschaftlichen Forschung ergibt 

und der den Abgleich mit den unterschiedlichen ethischen Positionen der Gesellschaft bedarf, 

ist unbestritten. Proaktiv kann der Rat außerdem vergleichsweise flexibel und auf Basis seines 

Mandats sich neu eröffnender Felder annehmen. 

Bezüglich Nachfrage und Angebot passt der ER also auf den ersten Blick in das Sys-

tem der Bundesrepublik. Unter Berücksichtigung der weiteren Kriterien ergibt sich ein gespal-

tenes Bild. Zum einen baut der Rat nicht auf Konsens auf. Entscheidungen werden zwar auf 

Basis eines Mehrheitsvotums veröffentlicht, jedoch besteht durch das Recht auf Sondervoten 

die Möglichkeit, abweichende Positionen eindeutig sichtbar zu machen. Auch hierdurch ist 

Perspektivenvielfalt möglich, da der Rat selbst heterogen ist, auch wenn die Mitglieder zumeist 

aus der Wissenschaft stammen. Darüber hinaus kann der ER externe Expertise hinzuziehen 

und so sein eigenes Spektrum entsprechend um zusätzliche Positionen erweitern.   

Stellungnahmen des ER zeichnen sich typischerweise durch lange Laufzeiten aus. Um 

die Reaktionsfähigkeit zu steigern, wurden daher die ad-hoc-Empfehlungen eingeführt, um 

Rücklaufzeiten zu verkürzen. Zeitgleich leidet hierbei die Eingriffstiefe der Expertise. Die Lauf-

zeiten der Beratung dürften auch den komplexen Abstimmungsprozessen geschuldet sein. 

Aufgrund der unterschiedlichen ethischen und fachlichen Positionen sind diese unvermeidlich 

sowie der Komplexität der Themen geschuldet. Hinzu kommt, dass die Mitglieder ihre Rats-

funktion nur nebenamtlich ausüben und daher nur begrenzte Zeitkorridore verfügbar machen 

können.  

Der ER hat die Möglichkeit, sich informeller Netzwerke zu bedienen und kann vertrau-

lich arbeiten, was den diskreten Abgleich von Positionen ermöglicht, falls dies gewünscht ist. 

Die Sitzungen der Arbeitsgruppen sind per se geheim. Auch die Verschwiegenheitspflicht für 
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vertrauliche Informationen weist daraufhin, dass dieser Aspekt für die Arbeit des ER von Be-

deutung ist. Öffentliche Positionierungen in ethischen Diskussionen machen angreifbar und 

ein diskreter Austausch ermöglicht einen unbelasteteren Interessenabgleich.  

Eine Ungleichheit der Stimmgewichtung basierend auf der institutionellen Zugehörig-

keit der Mitglieder lässt sich nicht ausmachen. Die Mehrheit im Rat entscheidet über Empfeh-

lungen und Sondervoten sind für alle Mitglieder möglich. Der ER selbst verfügt zweifelsohne 

über einen sehr hohen institutionellen Rang. Er wurde schließlich mit einem gleichnamigen 

Gesetz für die Beratung von Bundesregierung und Bundestag eingerichtet. Der NER stand 

noch aufgrund seiner Nähe zur Regierung in der Kritik, der ER ist dichter am Parlament orien-

tiert und betreibt auch Exekutivberatung. Die MdB machen jedoch noch immer ein Ungleich-

gewicht in der Zuordnung und eine mangelhafte Verankerung aus.  

Die Adressierung lebensweltlicher Probleme gehört zu den klaren Stärken des ER. 

Ohne diese Kompetenz wäre eine Beratung in Ethikfragen natürlich nicht denkbar. Diese Leis-

tung erbringt er aber nicht, indem er die Gesellschaft abbildet, sondern indem er aus fachlicher 

Perspektive abwiegt, gegebenenfalls externe Expertise hinzuzieht und auf dieser Basis ein 

Bild einspeist. Seine deliberative Funktion erfüllt der ER nur im Sinne der Informationsbereit-

stellung, der Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte aus der Beobachterperspektive und 

der Bereitstellung von Zugängen. Partizipation und Dialog finden kaum statt, eine dauerhafte 

Etablierung von Diskursräumen erfolgt nicht. Der ER entspricht aber weitgehend dem Idealbild 

des neutralen Experten. Seine Mitglieder stammen vorwiegend aus der Wissenschaft. Der Rat 

verfügt über Gestaltungsfreiheiten und distanzschaffende Maßnahmen, zeitgleich gewährt er 

weitrechende Einblicke in seine Arbeit sowie Transparenz auf personeller Ebene. 

Der ER ist ein Beispiel für ein Beratungsgremium, das mit seiner Expertise in eine klare 

Lücke stößt und als unabhängiges und nachhaltig institutionalisiertes Gremium mit einem wei-

ten Mandat und proaktiven Kompetenzen die Möglichkeit hat, Bedarfslagen zu identifizieren 

und adressieren. Die Gesellschaft ist neben der Politik ebenbürtige Beratungsempfängerin und 

der Rat arbeitet vergleichsweis transparent und eigenständig.   

Zeitgleich ist der ER ein Beispiel dafür, wie wichtig das institutionelle Design eines Be-

ratungsgremium ist. Man kann viele Freiheiten einräumen und Distanz zwischen Gremium und 

Politik etablieren. Wenn die Mitgliedschaft jedoch auf Vorschlag der Beratungsempfängerin 

erfolgt und der Prozess dann auch noch intransparent verläuft, schwächt dies das Gremium 

durch das Potenzial für Politisierung und Interessenvertretung. Es zeigen sich ebenfalls Defi-

zite in Legitimation, Repräsentation und Qualitätssicherung. Die Mitglieder wirken als gegen-

seitiges Korrektiv, weiterführende Maßnahmen waren durch die Gesetzgebung nicht vorgese-

hen und sind auch durch die Geschäftsordnung nicht implementiert worden. 
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Am Ende bleibt auch die Frage, ob der ER den Auftrag der Deliberation vollumfänglich 

erfüllen kann. Dies lässt sich zu diesem Zeitpunkt nur mit einem Nein beantworten. Zweifels-

ohne informiert er, stellt Informationen bereit und schafft Zugänge für die breite Öffentlichkeit, 

aber der gemeinschaftliche Austausch bleibt schwach ausgeprägt. Diskurse müssen aber 

nicht nur angeschoben, sondern auch strukturiert werden. Gerade hier sollte der ER nachlegen 

und seine Argumente nicht bloß über seine Expertise verteidigen, sondern sie auch aktiv öf-

fentlich vertreten und sich in dialogischen Diskursräumen engagieren.  

 

6.7.) Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. – Nationale Akademie der 

Wissenschaften (Leopoldina) 

6.7.1.) Schritt 1 – Verortung und Kategorisierung 

Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. - Nationale Akademie der Wissen-

schaften (Leopoldina) ist eine althergebrachte Institution. Sie ist die „älteste ununterbrochen 

existierende naturwissenschaftlich-medizinische Akademie der Welt.“1606 Vier Ärzte gründeten 

sie 1652 in Schweinfurt, um den Austausch zur Forschung in den Naturwissenschaften zu 

verbessern. Seit 1878 hat die Akademie ihren Sitz in Halle an der Saale und wandelte sich 

nach der deutschen Wiedervereinigung in einen eingetragenen Verein.1607  

 Seit 2008 erfüllt die Leopoldina eine weitere Rolle. Im November 2007 ging Bundesfor-

schungsministerin Annette Schavan mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit, sie zur Nationa-

len Wissenschaftsakademie zu machen. Bereits am 18. Februar 2008 kam es zum einstimmi-

gen positiven Beschluss der GWK, auf dessen Basis die Ernennung am 14. Juli 2008 er-

folgte.1608 Der Vorstoß der Bundesministerin kam für die Leopoldina selbst als Überraschung, 

da der WR den Aufbau einer komplett neuen Akademie empfohlen hatte. Eindeutiger war hin-

gegen der Bedarf nach einer Nationalen Akademie. Entsprechende Forderungen waren be-

reits seit der Wende mehrfach von der Politik und auch von Wissenschaftsorganisationen aus-

gesprochen worden. Einige Bundesländer begegneten der Idee jedoch zunächst noch ableh-

nend. Mit Bundespräsident Horst Köhler als Fürsprecher trieb Bundesministerin Schavan das 

Vorhaben beharrlich und schließlich erfolgreich weiter.1609 Die USA und europäische Länder 

als Vorbild sollte Deutschland auch eine „Institution, die übergreifend fundierte Stellungnah-

 
1606 Hacker, Jörg (Hrsg.): Ein Rundgang durch die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der 

Wissenschaften. Halle (Saale), 2017a. S. 3. 
1607 Vgl. ebd., S. 15. 

Vgl. Hacker, Jörg (Hrsg.): Jahrbuch 2018. Leopoldina Reihe 3, Jahrgang 64 (2018). Halle (Saale), 2019a. S. 380ff, § 1. 
1608 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Leo-

poldina aktuell 02/2008. Halle (Salle), 2008. S. 3. (https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2008_2_Newslet-

ter_Deutsch.pdf, 15.12.2019) 

Vgl. Hacker 2017a, S. 3. 
1609 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Leo-

poldina aktuell September 2018. Sonderausgabe. Halle (Saale), 2018e. S. 4. (https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublica-

tion/2018_SonderNL_10_Jahre.pdf) 
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men aus Sicht der Wissenschaft erstellt, die als Basis für Diskussionen und politische Ent-

scheidungen dienen können“1610 erhalten, so Schavan. Um das gewünschte „neue[s] Modell 

der Politikberatung“1611 einzuführen, war jedoch noch eine Neustrukturierung der Leopoldina 

nötig, mit der sie ihre heutige Form erhielt.1612  

 Gemäß § 1 WissFG zählt die Akademie zu den außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen.1613 Sie versteht sich als „selbstlos und gemeinnützig tätige Gelehrtengemeinschaft“1614 

sowie als „Arbeitsakademie“1615, die als „unabhängiger Think tank“1616 für Politik, Gesellschaft 

und Wirtschaft beratend dient.1617 Ihre Mitglieder stammen vorrangig aus den Naturwissen-

schaften und der Medizin. Mit der Wiedervereinigung öffnete sich die Leopoldina auch für an-

dere wissenschaftliche Disziplinen.1618 Man folgte mit diesem Schritt dem Vorbild anderer Aka-

demien, die bereits über eine größere Fächerbreite verfügten.1619 Die Leopoldina ist ein inter-

nationaler Verein, ihre Mitglieder stammen aber überwiegend aus der DACH-Region.1620 

 Als übergeordnetes Ziel hat die Akademie in ihrem Leitbild den Beitrag „zu einer wis-

senschaftlich aufgeklärten Gesellschaft und einer verantwortungsvollen Anwendung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse zum Wohle von Mensch und Natur“1621 verankert. In diesem ist da-

neben auch der Einsatz für eine freie und wertgeschätzte Wissenschaft zu finden.1622 Gemäß 

§ 2 Absatz 2 der Satzung erbringt die Leopoldina hierzu fünf Aufgabenbereiche. Zum einen 

fördert sie die Wissenschaft durch Kooperation auf nationaler und internationaler Ebene. 

Hierzu „führt sie wissenschaftliche Veranstaltungen durch, setzt Kommissionen ein und veröf-

fentlicht die erarbeiteten Ergebnisse.“1623 Die Nachwuchsförderung und das Verleihen von 

Preisen und Auszeichnungen gehört ebenso zum Vereinszweck. Seit 1997 gibt es ein Pro-

gramm der Akademie für Nachwuchsforschende, die einen Forschungsaufenthalt im Ausland 

machen wollen. Bei Ihrer Rückkehr erhalten sie eine Weiterförderung für fünf Jahre und wer-

den durch ein Mentoren-Netzwerk betreut.1624 Von besonderer Bedeutung ist auch die Junge 

 
1610 Leopoldina 2008, S. 3. 
1611 https://www.leopoldina.org/presse-1/pressemitteilungen/pressemitteilung/press/757/ (1512.2019) 
1612 Vgl. Leopoldina 2008, S. 3. 
1613 Vgl. WissFG § 1. 
1614 Hacker 2019a, S. 380. 
1615 Leopoldina 2018e, S. 4. 
1616 Hacker, Jörg (Hrsg.): Leopoldina 2019. Monitoring-Bericht. Halle (Saale), 2019c. S. 8. 
1617 Vgl. ebd., S. 8 und 30. 
1618 Vgl. Hacker 2019a, S. 380f, § 2 Abs. 1. 
1619 Vgl. https://www.leopoldina.org/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/press/347/ (15.12.2019) 
1620 Vgl. Hacker 2019a, S. 380f, § 2 Abs. 1. 
1621 https://www.leopoldina.org/ueber-uns/ueber-die-leopoldina/leitbild-der-leopoldina/ (15.12.2019) 
1622 Vgl. ebd. 
1623 Hacker 2019a, S. 381, § 2 Abs. 2. 
1624 Vgl. Hacker 2017a, S. 10. 
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Akademie, die administrativ bei der Leopoldina angesiedelt, aber eine eigene Organisations-

einheit ist.1625 Sie verfügt über größere Freiräumen als die Nationale Akademie in der Ausge-

staltung von Formaten, Inhalten und Methoden.1626 Die Junge Akademie wurde im Juni 2000 

auf gemeinsame Initiative der BBAW und der Leopoldina gegründet, seit 2011 ist sie als Insti-

tution verstetigt. Sie hat ihren Sitz in Berlin und hat 50 Mitglieder, die jeweils für fünf Jahre 

gewählt werden, teils kooptativ, teils durch die Nationale Akademie und die BBAW. Neben der 

Nachwuchsförderung ist das Ziel der Jungen Akademie, interdisziplinäre Diskursräume zu 

schaffen, um den Austausch und die Kooperation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft für 

die DACH-Region zu fördern.1627  

 Die Leopoldina vergibt verschiedene Auszeichnungen, Preise und Ehrungen. Die sel-

tenste Ehrung ist dabei die Ehrenmitgliedschaft. Andere verdiente Mitglieder werden für Ihr 

Lebenswerk ausgezeichnet oder für besondere Entdeckungen in Ihrem Feld. Daneben gibt es 

fachspezifische Auszeichnungen und eine Medaille des Präsidiums für besondere Verdienste 

sowie einen Preis für „Personen des öffentlichen Lebens“1628, die sich im besonderen Maße 

für die Wissenschaft und Akademie eingebracht haben. Darüber hinaus verleiht die Akademie 

Auszeichnungen, die vom Stifterverband, der Commerzbank oder der Freundschaftsvereini-

gung finanziert werden.1629  

 Als Nationale Akademie vertritt die Leopoldina gemäß Satzung die deutsche Wissen-

schaft in Gremien auf dem internationalen Parkett.1630 In dieser Funktion betreibt sie als 

Stimme der deutschen Wissenschaft explizit Interessenvertretung.1631 Ihre zentrale Aufgabe 

ist jedoch die „wissenschaftsbasierte Beratung von Öffentlichkeit und Politik“.1632 Diese defi-

niert sich für die Leopoldina durch Unabhängigkeit, Fachkompetenz, Transparenz und die Er-

arbeitung der Expertise in „interdisziplinären Expertengruppen“1633.1634 Die eigene Definition 

von Politikberatung zeigt, dass Gesellschaft und Politik Informationen sowie Handlungsemp-

fehlungen erhalten und dass auch der Stand der Forschung erläutert wird.1635 Die Leopoldina 

 
1625 Vgl. Hacker, Jörg (Hrsg.): Leopoldina 2017. Der Monitoring-Bericht der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina 

– Nationale Akademie der Wissenschaften. Halle (Saale), 2017b. S. 37. 
1626  Vgl. https://www.diejungeakademie.de/aktivitaeten/arbeitsgruppen/ (15.12.2019) 
1627 Vgl. Hacker 2017a, S. 19. 

Vgl. Hacker 2019c, S. 50f. 

Vgl. https://www.diejungeakademie.de/ueber-die-akademie/statut/ (15.12.2019) 
1628 Hacker 2017a, S. 11. 
1629 Vgl. https://www.freundeskreis-leopoldina.de/projekte/ (15.12.2019) 

Vgl. Hacker 2017a, S. 11. 
1630 Vgl. Hacker 2019a, S. 381, § 2 Abs. 2. 
1631 Vgl. Leopoldina 2008, S. 3. 
1632 Vgl. Hacker 2019a, S. 381, § 2 Abs. 2. 

Vgl. Hacker 2017a, S. 6. 
1633 Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften: Von der Idee zur Stel-

lungnahme. Leitfaden der Politik- und Gesellschaftsberatung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Halle 

(Saale), 2014c. S. 5. 
1634 Vgl. Hacker 2017a, S. 8. 
1635 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 5. 

Vgl. Hacker 2017a, S. 6. 
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berät zu Themen der Wissenschaft und der Wissenschaftspolitik, verfasst Empfehlungen zu 

Themen mit gesellschaftlicher Relevanz und leistet Beiträge zur Adressierung gesellschaftli-

cher und technischer Herausforderungen.1636 Hierzu richtet sie auch den Blick nach vorne. Die 

frühzeitige Einschätzung der wissenschaftlichen Entwicklung und ihrer potenziellen Auswir-

kungen auf die Gesellschaft gehört ebenfalls zu den Funktionen der Akademie. Die Leopoldina 

hat die Aufgabe, proaktiv Themenbereiche zu identifizieren, die sich abseits „des Mainstreams 

im politisch-gesellschaftlichen Diskurs“1637 bewegen und diese zu untersuchen sowie in die 

Öffentlichkeit zu tragen.1638 Bemerkenswert ist, dass die Leopoldina nach eigener Darstellung 

erst nach der Wende ihre politikberatende Funktion aufgenommen hat.1639 Im Gegensatz zur 

langen Historie der Akademie kann ihre heutige Kernaufgabe somit erst auf eine vergleichs-

weise junge Geschichte verweisen.   

Die Nationale Akademie versteht sich auch als Ort des Austauschs und der Forschung. 

Die fortlaufende Reflexion der Wissenschaft, ihrer umgebenden Faktoren und Konsequenzen 

gehört zum Selbstverständnis der Leopoldina, die daher Forschenden Räume zur produktiven 

Entfaltung schaffen möchte.1640 Hierzu und zur Erfüllung des beschriebenen Aufgabenbündels 

stellt die Akademie die notwendigen Ressourcen und Infrastrukturen bereit.1641 Sie unterhält 

das Zentrum für Wissenschaftsforschung, auch Studienzentrum genannt, das wissen-

schaftshistorische sowie wissenschaftstheoretische Forschung und Langzeitprojekte der Leo-

poldina koordiniert. Für Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler werden durch das 

Zentrum Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt.1642 Die Reflexion der Wissenschaft im Allgemei-

nen und ihrer gegenwärtigen Forschung gehört aus Sicht der Leopoldina zu den zentralen 

Funktionen einer Nationalen Akademie.1643 Sie führt dazu zum einen langfristig angesetzte 

Forschungsprojekte im Bereich der Geisteswissenschaften durch und veranstaltet Symposien, 

Seminare und Ausstellungen. Aktuelle Forschungsthemen befassen sich mit der Internationa-

lisierung von Wissenschaft, dem Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft sowie dem 

Einfluss der Digitalisierung auf Wissen, seine Speicherung und Verbreitung.1644 

 
1636 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 5. 

Hacker 2017a, S. 6 ff. 
1637 Hacker 2019c, S. 28.  
1638 Vgl. Hacker 2017a, S. 6 und 8. 

Vgl. Hacker 2019c, S. 28. 
1639 Vgl. Leopoldina 2018e, S. 16. 
1640 Vgl. Hacker 2019c, S. 24ff. 
1641 Vgl. Hacker 2019a, S. 381, § 2 Abs. 4. 
1642 Vgl. Hacker 2017a, S. 14. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/zentrum-fuer-wissenschaftsforschung/ (15.12.2019) 
1643 Vgl. Hacker, Jörg (Hrsg.): Jahrbuch 2012. Leopoldina Reihe 3, Jahrgang 58. Halle (Saale), 2013. S. 313.  
1644 Vgl. ebd., S. 314. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/presse-1/pressemitteilungen/pressemitteilung/press/2089/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/zentrum-fuer-wissenschaftsforschung/ (15.12.2019) 
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Für die Forschung der Leopoldina ist die hauseigene Bibliothek von großer Bedeutung. 

Im Vergleich zu anderen Beratungseinrichtungen verfügt die Akademie hiermit über ein Allein-

stellungsmerkmal, bei dem der Bestand seit 1731 gewachsen ist. Die Bibliothek ist nicht ex-

klusiv für Mitglieder, der Zugang und die Leihe ist auch für Externe offen und durch den digi-

talen Katalog niederschwellig erreichbar.1645 Daneben verfügt die Leopoldina über ein Archiv, 

in dem vor allem Verwaltungsunterlagen, Mitgliederdaten und Protokolle nachgehalten wer-

den. Aber auch Nachlässe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Kunstobjekte und 

Materialien von wissenschaftshistorischem Wert werden dort aufbewahrt.1646 Das Präsidium 

hat für diesen gesamten Komplex einen Beauftragten bestimmt.1647 

Das Archiv, die Bibliothek und das Zentrum für Wissenschaftsforschung sind bei der 

Geschäftsstelle der Leopoldina angesiedelt.1648 Gemäß Satzung erledigt diese die Alltagsge-

schäfte und dient der Unterstützung der Organe der Akademie.1649 Zu den Abteilungen der 

Geschäftsstelle gehören die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Verwaltung der Leopoldina, 

eine wissenschaftliche Redaktion sowie die Abteilungen zur Organisation der internationalen 

Beziehungen und der Förderprogramme der Akademie.1650 Die Abteilung Wissenschaft – Po-

litik – Gesellschaft wiederum unterstützt die Beratungsprojekte der Akademie inhaltlich und 

organisatorisch. Sie erfüllt auch eine Schnittstellenfunktion zwischen eingesetzten Arbeits-

gruppen, der Leopoldina und weiteren Beteiligten. Die Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle 

verfolgen auch die Beratungsthemen weiter und unterrichten die Arbeitsgruppen über weitere 

Entwicklungen. Die Geschäftsstelle kann darüber hinaus Vorschläge zur Auswahl von AG-

Mitgliedern unterbreiten und führt ein systematisches Scouting durch.1651 Bei der Wahl neuer 

Mitglieder arbeitet sie außerdem dem Findungsausschuss zu.1652  

 Der Präsident oder die Präsidentin schlägt gemäß Satzung die Personalie des Gene-

ralsekretärs beziehungsweise der Generalsekretärin vor, der oder die gemeinsam mit den Vi-

zepräsidentinnen und Vizepräsidenten der Akademie ernannt wird. Er oder sie leitet die Ge-

schäftsstelle und hat eine beratende Stimme bei den Sitzungen des Präsidiums.1653 Im Jahr 

2019 waren insgesamt 79 Vollzeitäquivalente und zwei Auszubildende für die Leopoldina in 

Halle und Berlin tätig, die von 100 Personen ausgefüllt wurden.1654 

 
1645 Vgl. Hacker 2017a, S. 12. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/bibliothek/ (15.12.2019) 
1646 Vgl. Hacker 2017a, S. 13. 
1647 Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/ueber-die-leopoldina/praesidium-und-gremien/praesidium/ (15.12.2019) 
1648 Vgl. Hacker 2019a, S. 187. 
1649 Vgl. ebd., S. 384, § 9. 
1650 Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/ueber-die-leopoldina/organigramm/ (15.12.2019) 
1651 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 15, 23, 31 und 37. 
1652 Vgl. Hacker 2019a, S. 391, § 1 Absatz A Satz I. 
1653 Vgl. ebd., S. 383, § 6 Abs 4. 
1654 Vgl. Hacker 2019c, S. 46. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/mitarbeitende/ (15.12.2019) 
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 Die Nationale Akademie wird auf Basis von § 2 Abs. 4 der Anlage des GWK-Abkom-

mens vom 11.09.2007, zuletzt geändert am 10.11.2017, vom Bund und Sachsen-Anhalt finan-

ziert.1655 Das Sitzland der Leopoldina kommt für 20% der Kosten auf, zentral werden die rest-

lichen 80% getragen.1656 Daneben kann sich die Leopoldina grundsätzlich auch auf Drittmittel 

bewerben. Entsprechende Anträge bedürfen der Freigabe durch das Präsidium.1657 Vor dem 

Gesetz zählt die Leopoldina zu den außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen. Von der 

Politik wurde die Akademie außerdem mit zusätzlichen Freiheiten und Eigenkompetenzen im 

Bereich Finanzen, Bau und Personal ausgestattet.1658  

2018 erhielt die Leopoldina eine Grundfinanzierung von 12,1 Mio. Euro und kann seit 

2016 eine kontinuierliche Steigerung von 15,8% verzeichnen. Die Drittmitteleinwerbungen be-

liefen sich 2018 auf insgesamt 3,3 Mio. Euro, was 27% der Grundfinanzierung entspricht. In 

den Vergleichsjahren 2017 und 2016 mit Haushaltsmitteln von 11,75 Mio. und 10,4 Mio. Euro 

lag die Quote mit 20% und 21% deutlich niedriger. Daneben sind auch Sonderfinanzierungen 

möglich, beispielsweise für Langzeitprojekte. 2018 erhielt die Leopoldina 380.200 Euro für ein 

solches.1659 Die Publikation der Jahresbücher kann ebenfalls direkt durch den Bund und das 

Land Sachsen-Anhalt gefördert werden.1660 

In puncto Finanzierung ist auch der Förderverein Leopoldina Akademie Freundeskreis 

e.V. zu erwähnen. Die Gründung des Vereins erfolgte 2007 und ging auf eine Initiative des 

Präsidiums zurück. Als Schirmherr fungierte der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Diet-

rich Genscher, was dem Unterfangen die notwendige Flughöhe verschaffte. Vereinszweck ist 

die materielle und ideelle Förderung der Leopoldina.1661 Genaue Förderhöhen oder Zuwen-

dungen sind nicht öffentlich. Der Verein bildet lediglich von ihm geförderte Projekte auf seiner 

Website ab und legt im Jahrbuch der Akademie einen knappen Bericht ab.1662 Der Freundes-

kreis finanziert sich über Spenden und Mitgliedsbeiträge, die unterschiedlich gestaffelt sind. 

Mit Stand November 2019 verfügt der Verein über 186 Mitglieder, die vollständig auf seiner 

Website aufgelistet sind. Zu den fördernden Mitgliedern gehören auch Privatunternehmen.1663 

Auf Basis der Beiträge gehen dem Freundeskreis jährlich mindestens 74.500€ zu.1664 Beson-

ders verdiente Förderer der Akademie können zu Ehrenförderern ernannt werden.1665  

 
1655 Vgl. GWK 2018, § 2 Abs. 4 der Anlage zum GWK-Abkommen. 
1656 Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK): GWK-Grundlagen 2017. Bonn, 2017. S. 220. 
1657 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 15. 
1658 Vgl. § 2 WissFG. 
1659 Vgl. Hacker 2019c, S. 44. 
1660 Vgl. Hacker 2013, S. 4. 

Vgl. Hacker 2019a, S. 4. 
1661 Vgl. Hacker 2017a, S. 19. 
1662 Vgl. Hacker 2019a, S. 219ff. 

Vgl. https://www.freundeskreis-leopoldina.de/projekte/ (15.12.2019) 
1663 Vgl. https://www.freundeskreis-leopoldina.de/mitglieder/ (15.12.2019) 
1664 Vgl. https://www.freundeskreis-leopoldina.de/mitglieder/mitglied-werden/ (15.12.2019) 
1665 Vgl. Hacker 2019a, S. 382, § 3 Abs. 3. 
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Die Leopoldina ist eine große Vereinigung und hat eine entsprechend komplexe Orga-

nisationsstruktur, um auch ihrer Fächervielfalt gerecht zu werden. Die Mitgliederstruktur der 

Akademie unterteilt in Klassen und innerhalb dieser in Sektionen.1666 In einer Klasse werden 

wissenschaftliche Disziplinen zusammengefasst. Für Sektionen bietet sich der Vergleich mit 

Fächerkategorisierungen an, wie sie an Schulen verwendet werden.1667 Das österreichische 

und schweizerische Pendant zu den Sektionen sind die Adjunktenkreise. Sektionen, Klassen 

und Adjunktenkreise wählen aus ihrer Reihe Sprecherinnen und Sprecher. Die genaue Zuord-

nung innerhalb dieses Systems ergibt sich durch eine Ordnung, die vom Senat verabschiedet 

wird.1668 Konkret erfolgt dies durch Anhang I der Wahlordnung, der die Verteilung der Sektio-

nen über die Klassen definiert.1669 Bis 1990 verfügte die Leopoldina über nur zwei Klassen, die 

medizinische und die naturwissenschaftliche. Um die gesellschaftliche und interdisziplinäre 

Dimension von Politikberatung erfüllen zu können, entschloss man sich dazu, weitere Klassen 

hinzuzufügen.1670 

 Zum Jahresende 2019 besteht die Leopoldina aus 1.611 Mitgliedern.1671 Seit ihrer 

Gründung 1652 waren es insgesamt bereits 4.915 Personen.1672 Auch heute folgt Wissen-

schaftsakademien häufig noch der Ruf von Altherrenclubs. Der Blick auf das Ungleichgewicht 

in der Geschlechterverteilung der Leopoldina kann da natürlich auch keinen Ausgleich schaf-

fen.1673 Letztlich sollten bei der Akademie auch nur wissenschaftliche Leistungen als Kriterium 

für eine Mitgliedschaft herangezogen werden, wie auch in der Satzung verankert wurde. Die 

Kooptation erfolgt durch das Präsidium auf Basis hervorragender wissenschaftlicher Leistun-

gen. Der Verfahrensweg ist über eine Wahlordnung festgelegt, die vom Senat der Akademie 

verabschiedet wurde.1674 Mitglieder werden können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler auf Vorschlag durch die Sektionen oder einen Ausschuss, der vom Präsidium eingesetzt 

werden kann. Alle ordentlichen Mitglieder haben innerhalb der Sektionen Vorschlagsrecht, in-

sofern sie von drei weiteren Mitgliedern unterstützt werden. Um über Anträge zu beraten und 

zu beschließen, trifft sich eine Arbeitsgruppe jährlich. Darüber hinaus gibt es einen Findungs-

ausschuss, der Mitglieder sucht, die sich in interdisziplinären Wissenschaftsfeldern bewegen, 

die nicht den Sektionen zuzuordnen sind oder sich durch ihren Einsatz für die Wissenschafts-

landschaft hervorgetan haben. Der Ausschuss besteht aus den Sprecherinnen und Sprechern 

der Klassen und Sektionen, die nach Abstimmung mit dem Präsidium durch den Präsidenten 

oder die Präsidentin für vier Jahre ernannt werden. Komplettiert wird das Gremium noch durch 

 
1666 Vgl. Hacker 2019a, S. 382, § 4 
1667 Vgl. Leopoldina 2018e, S. 16. 
1668 Vgl. Hacker 2019a, S. 382, § 4. 
1669 Vgl. ebd., S. 400. 
1670 Vgl. Leopoldina 2018e, S. 16. 
1671 Vgl. https://www.leopoldina.org/mitglieder/mitgliederverzeichnis/ (15.12.2019) 
1672 Vgl. https://www.leopoldina.org/mitglieder/mitglieder-seit-1652/ (15.12.2019) 
1673 Vgl. Hacker 2019c, S. 40f. 
1674 Vgl. Hacker 2019a, S. 381f, § 3 Abs. 1. 
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einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Mitglieder der Akademie können, falls sie 

von drei weiteren Mitgliedern unterstützt werden, Vorschläge zu Themen einreichen, zu denen 

der Findungsausschuss Besetzungsvorschläge erarbeitet. Ist ein Kandidat identifiziert, reicht 

der Ausschuss eine Nominierung an das Präsidium weiter.1675 

 Der Senat legt im Benehmen mit dem Präsidium den Richtwert der Anzahl der ordentli-

chen Mitglieder pro Klasse fest. Eine Neubesetzung wird nach Vollendung des 75. Lebens-

jahrs eines Mitglieds möglich, ohne dass sich die Rechte dieses Mitglieds verändern. Maximal 

fünf Personen, die über den Findungsausschuss identifiziert werden, können jährlich kooptiert 

werden.1676 Nachdem die Klassen und Sektionen die Vorschläge bewertet haben, erfolgt die 

Wahl in erweiterter Präsidiumssitzung, der auch die prospektiven Klassen- und Sektionsspre-

cherinnen und -sprecher der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten, der Vorsitz des Fin-

dungsausschusses und dessen Stellvertretung teilnehmen.1677 

 Eine Person kann ihre Mitgliedschaft auf Zeit oder befristet ruhen lassen, wenn das 

Präsidium diesem Antrag zustimmt. Bei dauerhafter Entpflichtung kann ein neues Mitglied ge-

wählt werden.1678 Ausscheiden kann ein Mitglied durch seinen Tod, das schriftliche Erklären 

des Austritts oder durch Ausschluss. Letzteres bedarf eines Antrags von zehn Mitgliedern, die 

umfassend schriftlich darlegen, weshalb der Ausschluss erfolgen sollte. Das Präsidium ent-

scheidet letztlich, ob durch die Handlungen der Person ein Schaden vorliegt und reicht den 

Antrag gegebenenfalls an den Senat weiter, der final über den Ausschluss bescheidet.1679 Die 

Leopoldina möchte stets „die Besten ihres Faches wählen“1680 und verfolgt damit einen klaren 

Elitenanspruch, „die besten Köpfe“1681 zu beherbergen. Hierzu passt, dass von den bislang 

insgesamt 4.915 Mitgliedern insgesamt 179 Personen einen Nobelpreis erhalten haben. Eine 

Tatsache, der die Leopoldina mit einer eigenen Übersicht auf ihrer Website Tribut zollt und 

nach außen kommuniziert.1682  

Mitglieder, die sich besonders um die Leopoldina oder die Wissenschaft verdient ge-

macht haben, besondere Entdeckungen in ihrem Feld erzielt haben oder für ihr Lebenswerk 

ausgezeichnet werden sollen, können die Ehrenmitgliedschaft verliehen bekommen. Ehren-

mitglieder haben einen Sitz im Senat und verfügen über eine beratende Stimme.1683 Derzeit 

besitzen drei Personen diesen Status: der ehemalige Präsident der Leopoldina Volker Ter 

Meulen, Nobelpreisträger Paul J. Crutzen sowie Reimar Lüst, deutscher Astrophysiker.1684 

 
1675 Vgl. Hacker 2019a, S. 391, § 1 Abs. A Satz 1 
1676 Vgl. ebd., § 1 Abs. A Satz 2. 
1677 Vgl. ebd., S. 392, § 1 Abs. B Satz 1ff. 
1678 Vgl. ebd., S. 391, § 1 Abs. A Satz 2. 
1679 Vgl. ebd., S. 399, § 7. 
1680 Leopoldina 2018e, S. 16. 
1681 Jahresbuch Leopoldina 2018, S. 214. 
1682 Vgl. https://www.leopoldina.org/mitglieder/mitglieder-mit-nobelpreis (15.12.2019) 
1683 Vgl. Hacker 2019a, S. 382, § 3 Abs. 2. 
1684 Vgl. ebd., S. 16. 
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 Die Leopoldina hat drei Organe: das Präsidium, den Senat und als Verein auch eine 

Mitgliederversammlung. Funktionen in diesen Organen werden grundsätzlich ehrenamtlich er-

füllt.1685 Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und maximal vier 

Vizepräsiden, vier sogenannten Sekretarinnen und Sekretaren der Klassen und bis zu drei 

weiteren Mitgliedern.1686 Der Präsident bildet mit den Vizepräsidenten den Vorstand des Ver-

eins. Er ist die Geschäftsleitung der Akademie und kann das Amt hauptamtlich auskleiden. 

Der Vertragspartner des hierfür nötigen Anstellungsvertrags ist das BMBF. Vizepräsiden kön-

nen, unter Zustimmung der mittelbereitstellenden Politik, ein Entgelt erhalten.1687 Gemäß Sat-

zung erfolgt die Wahl der Präsidiumsmitglieder durch die einfache Mehrheit des Senats. Die 

Amtszeit beträgt fünf Jahre, wobei eine einmalige Wiederwahl möglich ist.1688 Die Wahlord-

nung ergänzt unter anderem die Findungskommission, von der die Präsidiumswahlen vorbe-

reitet werden.1689 Auch die Altpräsidenten, die zur Beratung und ohne Stimmrecht teilnehmen, 

sind Teil des Präsidiums.1690 

 Neben den oben beschriebenen Aufgaben ist das Präsidium für die inhaltliche Ausrich-

tung der Leopoldina ausschlaggebend. Es entscheidet, zu welchen Themen Stellungnahmen 

erarbeitet werden sollen.1691 Ihm kommt auch eine zentrale Rolle in den Politikberatungspro-

zessen selbst zu. Das Präsidium entscheidet über die Einrichtung von Arbeitsgruppen und die 

Berufung ihrer Mitglieder. Es ist Herausgeberin der Stellungnahmen und trägt die finale Ver-

antwortung für die Expertise der Akademie. Folglich hat das Präsidium bei Reviewprozessen 

ebenfalls Entscheidungsbefugnisse und entscheidet, gegebenenfalls gemeinsam mit koope-

rierenden Einrichtungen, über die Auswahl der Expertinnen und Experten. Bei Misserfolgen 

oder Problemen hat das Präsidium auch die Möglichkeit, die Projekte der Arbeitsgruppen ab-

zubrechen.1692 

 Der Senat der Leopoldina ist vor allem für Grundsatzangelegenheiten und strukturge-

bende Maßnahmen zuständig. Er berät außerdem das Präsidium und ist die Vertretung der 

Mitglieder diesem gegenüber. Die Kontrolle des Rechenschaftsberichts und die Festlegung 

der Wahlordnung gehören, ergänzend zu den bereits beschriebenen Funktionen, ebenfalls 

zum Aufgabenreich des Senats.1693 Änderungen der Satzungen werden durch ihn vorbereitet 

und verabschiedet.1694 Die Sektionen und Adjunktenkreise entsenden jeweils eine Stellvertre-

tung in den Senat, hinzu können zehn weitere Personen kommen, die das Gremium selbst 

 
1685 Vgl. Hacker 2019a, S. 382, S. 382, § 5. 
1686 Vgl. ebd., S. 383, § 6 Abs. 1. 
1687 Vgl. ebd., § 6 Abs. 2. 
1688 Vgl. ebd., S. 383, § 6 Abs. 3. 
1689 Vgl. ebd., S. 398, § 6 Abs. 2. 
1690 Vgl. ebd., S. 11. 
1691 Vgl. Leopoldina 2018e, S. 16. 
1692 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 13, 17 und 21f. 
1693 Vgl. Hacker 2019a, S. 383f, § 7 Abs. 1. 
1694 Vgl. ebd., S. 384, § 10. 
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festlegt, das Präsidium hat ein Vorschlagsrecht.1695 Gemäß Wahlordnung sind das zum einen 

fünf Präsidentinnen und Präsidenten deutscher Wissenschaftsförderungsorganisationen: 

DFG, MPG, HRK, Alexander von Humboldt-Stiftung (AvHS) und die Union der deutschen Aka-

demien der Wissenschaften (Akademienunion).1696 Ad personam werden weitere fünf Perso-

nen gewählt, „die Forschungsorganisationen bzw. andere wissenschaftliche Einrichtungen in 

leitenden Stellungen vertreten“1697. Klassen- und Sektionssprecherinnen und -sprecher kön-

nen durch die Wahl der jeweiligen Mitglieder Senatsmitglieder werden. Die Amtszeit beträgt 

vier Jahre, eine einmalige Wiederwahl ist möglich.1698 Die gewählten Sektionssprecherinnen 

und -sprecher sind automatisch Senatsmitglieder.1699 

 Die Mitgliederversammlung findet gemäß Satzung nach Erfordernis oder Gesetz 

statt.1700 In der gelebten Praxis bedeutet das einen jährlichen Turnus.1701 Der Mitgliederver-

sammlung kommt in der Außenkommunikation der Leopoldina keine bedeutende Rolle zu. Im 

Rahmen einer spezifisch hierfür einberufenen und außerordentlichen Mitgliederversammlung 

kann diese aber mit einer Zweidrittelmehrheit die Auflösung der Akademie beschließen.1702 

Sollte dies geschehen, gehen die Vermögenswerte der Leopoldina an die AvHS über.1703 

 Inhaltlich setzt sich die Leopoldina derzeit mit neun übergeordneten Großthemen aus-

einander: Medizin und Gesundheit, Lebenswissenschaften, Energie, Demografie und Gesell-

schaft, Klima, Ernährung und Umwelt, Wissenschaft und Gesellschaft, Kultur und Verhalten, 

Wissenschaftsgeschichte sowie Innovation und Technik.1704 Hierdurch lässt sich direkt auf 

eine Ausrichtung auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen und ein reflektiertes 

Selbstverständnis in der Interaktion mit den anderen Subsystemen schließen. Innerhalb der 

einzelnen Hauptthemen agiert die Leopoldina mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Kom-

missionen und Arbeitsgruppen, die verschiede Schwerpunktbereiche aufgreifen. Die Akade-

mie beschreibt hierbei ein dreischrittiges Verfahren: 1.) Beurteilung der aktuellen Forschung 

und ihrer Folgen, 2.) Identifikation der Forschungslücke und 3.) Diskussion der Bilanz mit Ge-

sellschaft und Politik.1705 Seit 2017 gibt es darüber hinaus Fokusthemen, die besonders um-

fassend auf der Website aufgearbeitet werden. Dies zeigt die aktuelle Schwerpunktsetzung 

der Leopoldina und erlaubt einen vertieften Einblick in die jeweilige Thematik. Ende 2019 be-

 
1695 Vgl. Hacker 2019a, S. 383f, § 7 Abs. 1. 
1696 Vgl. ebd., S. 397, § 5 Abs. 2. 
1697 https://www.leopoldina.org/ueber-uns/ueber-die-leopoldina/praesidium-und-gremien/senat/ (15.12.2019) 
1698 Vgl. Hacker 2019a, S. 397, § 5 Abs. 1. 
1699 Vgl. ebd., § 5 Abs. 3. 
1700 Vgl. ebd., S. 384, § 8 Abs. 1. 
1701 Vgl. ebd., S. 220. 
1702 Vgl. ebd., S. 385, § 11 Abs. 1. 
1703 Vgl. ebd., § 11 Abs. 2. 
1704 Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/ (15.12.2019) 
1705 Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/klima-ernaehrung-und-umwelt/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/lebenswissenschaften/ (15.12.2019) 
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fasste sie sich zusammengefasst mit Klimazielen, künstlicher Intelligenz, Reproduktionsmedi-

zin, Digitalisierung, Dual Use, CRISPR/Cas9 und Politikberatung.1706 Veranstaltungen und 

Publikationen werden gelistet und das Themenfeld anhand von Praxisbeispielen veranschau-

licht.1707 Es wird auf Expertinnen und Experten verlinkt, Akademiemitglieder kommen in Inter-

views zu Wort und die Themen sind multimedial hinterlegt.1708 

 Die Kooperationsdimension ist, wie bereits angedeutet, für die Leopoldina von großer 

Bedeutung.1709 Schließlich ist die Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene 

einer der Akademienzwecke, der in der Satzung verankert wurde. Außerdem versteht sich die 

Leopoldina als Plattform, welche die Zusammenarbeit zwischen Forschenden unter sich und 

mit der Gesellschaft ermöglichen sowie fördern möchte.1710 Ein besonders dichtes Kooperati-

onsgefüge besteht mit acatech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, und der Aka-

demienunion. Ein bereits erwähntes Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Junge Akademie. 

Von herausragender Bedeutung ist jedoch die gemeinschaftliche Politikberatung, die seit der 

Übernahme der Funktion als Nationale Akademie noch wichtiger geworden ist.1711 In diesem 

Zuge wurde auch das „Dreisäulenmodell der Zusammenarbeit der Akademien“1712 gestärkt, 

mit dem die methodische und fachliche Vielfalt der Beteiligten genutzt sowie die Bündelung 

von Kompetenzen erfolgen kann, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu be-

arbeiten.1713 Zur Koordination der gemeinschaftlichen Politikberatung wurde der Ständige Aus-

schuss der Nationalen Akademie der Wissenschaften (Ständiger Ausschuss) ins Leben geru-

fen. Das Gremium dient der Abstimmung zu Themen, Arbeitsgruppen und Empfehlungen, wo-

für es quartalsweise tagt. Der Ausschuss besteht aus jeweils drei Mitglieder der Leopoldina 

und acatechs sowie drei Mitgliedern aus der Akademienunion, von denen stets eine Person 

von der BBAW entsandt wird.1714 Allgemein entsteht mittlerweile der Großteil der Stellungnah-

men der Leopoldina in Kooperationsprojekten.1715 

 Ein weiteres Koordinationsgremium ist der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit 

sicherheitsrelevanter Forschung (GA) mit der DFG. Eingerichtet im Oktober 2014, berät das 

 
1706 Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/themen-im-fokus/ (15.12.2019) 
1707 Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-use-2/dual-use-themen/ 

(15.12.2019)  
1708 Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/evidenzbasierte-politikgestaltung/politikgestaltung-interview/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/thema-genomchirurgie/genomchirurgie-pro-und-contra/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/thema-big-data/big-data-podcasts-1/ (15.12.2019) 
1709 Vgl. Hacker 2019c, S. 5. 

Vgl. Hacker 2019a, S. 194. 
1710 Vgl. ebd., S. 196. 
1711 Vgl. ebd., S. 19.  
1712 Ebd., S. 277. 
1713 Vgl. ebd., S. 277f. 
1714 Vgl. ebd., S. 19. 

Vgl. Leopoldina 2014c, S. 11 und 29. 
1715 Vgl. Hacker 2019a, S. 194. 
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Gremium zu ethischen und juristischen Aspekten von Wissenschaft, die Risiken und Potenzi-

ale für Missbrauch birgt. Neben der Erstellung von Empfehlungen unterstützt der GA lokale 

Initiativen zur Selbstregulierung.1716 Ohne gemeinschaftliches Gremium kommt die Allianz der 

Wissenschaftsorganisationen aus, der die Leopoldina angehört und bei deren Erarbeitung ge-

meinschaftlicher Stellungnahmen sie mitwirkt, wie es von der Stimme der deutschen Wissen-

schaft auch zu erwarten wäre.1717 

 Wissenschaftskommunikation, Medien- und Pressearbeit sind Bereiche, die von der 

Akademie ebenfalls kooperativ bearbeitet werden. Journalisten sieht sie dabei als ihre „Part-

ner“1718, da sie Zugang zu einem breiten Publikum haben, bei der Übersetzung der Entwick-

lungen in die Öffentlichkeit helfen können und die Möglichkeit besitzen, Diskussionen zu lan-

cieren. Mit einem jährlichen Journalistentreffen möchte man daher sicherstellen, dass wissen-

schaftliche Themen richtig verstanden werden und zeitgleich Netzwerke schaffen. Akade-

miemitglieder und Externe halten Vorträge, führen Gespräche und geben Interviews.1719 Gela-

den werden Journalisten, „die der Leopoldina regional oder fachlich verbunden“1720 sind oder 

am gemeinschaftlich mit der Robert Bosch Stiftung veranstalteten Journalistenkolleg teilge-

nommen haben.1721 Auch das BMBF gehört zu den kooperativen Einrichtungen der Akademie. 

Gemeinsam wurde 2018 die sogenannte Unterhausdebatte eingeführt, die zum Ziel hat, den 

Austausch zwischen Wissenschaft, Medien, Politik, Verwaltungen, Interessenverbänden und 

der Zivilgesellschaft zu steigern. Das Format findet im Rahmen des Journalistenkollegs statt 

und zeichnet sich durch aktiven einen Austausch aus.1722 Die Leopoldina versteht die Unter-

hausdebatte als Teil ihrer Wissenschaftskommunikation.1723 Außerdem kooperiert die Akade-

mie mit dem Science Media Center Germany, einer gemeinnützigen Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (gGmbH), die Expertinnen, Experten und Inhalte zwischen Wissenschaft 

und Medien vermittelt.1724  

 Auch im Outreach setzt die Leopoldina also auf Zusammenarbeit. In Kooperation mit 

der VolkswagenStiftung veranstaltet sie die Vortragsreihe Leopoldina-Lecture in Herrrenhau-

sen zu wechselnden gesellschaftsrelevanten Themen.1725 Zusammen mit der Initiative Wis-

senschaft im Dialog führt die Leopoldina gemeinschaftlich mit acatech und der Akademien-

union seit 2011 die Veranstaltung Wissenschaft kontrovers durch, die vom BMBF gefördert 

 
1716 Vgl. Hacker 2019a, S. 211f. 
1717 Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/allianz-der-wissenschaftsorganisationen/ (15.12.2019) 
1718 Hacker 2017a, S. 18. 
1719 Vgl. ebd. 
1720 Ebd. 
1721 Vgl. Hacker 2019a, S. 209. 

Vgl. Hacker 2019c, S. 21f. 
1722 Vgl. ebd., S. 22 
1723 Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/kuenstliche-intelligenz/ki-veranstaltungen/ (15.12.2019) 
1724 Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/science-media-center/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.sciencemediacenter.de/kontakt/impressum/ (15.12.2019) 
1725 Vgl. Hacker 2019a, S. 338f. 
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wird. Das Ziel ist es, den Dialog zwischen Öffentlichkeit, Wissenschaft und Medien zum jewei-

ligen Thema des Wissenschaftsjahres anzuschieben.1726  

 Heute schon sind die Wissenschaftskommunikation und der öffentliche Dialog für die 

Leopoldina betont „essentiell“1727. Dieser Arbeitsbereich dürfte in Zukunft noch weiter an Ge-

wicht dazugewinnen. Nach dem Willen der Bundesregierung soll den Akademien eine zentrale 

Funktion im verstärkten Ausbau und der Förderung der Wissenschaftskommunikation zukom-

men. Es soll „ein strukturbildendes Konzept“1728 entstehen, um die Qualität zu steigern, neue 

Formate zu entwickeln und Best Practice abzubilden.1729 Auch jetzt beweist die Akademie mit 

experimentellen Veranstaltungen durchaus Mut. Wissenschaft am Kamin ist ein vergleichs-

weise intimes Format, das Einblick in Leben und Forschung herausragender Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler gibt.1730 2018 entstanden aus einer Kooperation mit dem Puppen-

theater Halle mehre Veranstaltungen.1731 Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft öff-

net die Akademie ihre Tore für die Öffentlichkeit.1732 

 Kooperationen sind für die Leopoldina auch auf internationaler Ebene von zentraler 

Bedeutung.1733 Sie engagiert sich in verschiedenen internationalen Verbünden mit anderen 

Nationalakademien, kooperiert mit einem knappen Dutzend weltweiter Akademien und beher-

bergt seit 2010 die Geschäftsstelle des European Academies Science Advisory Council (EA-

SAC), dem die Akademien der EU angehören. Der Rat erbringt Beratungsleistungen für die 

Europäische Kommission und das EU-Parlament.1734 Darüber agiert die Leopoldina auch als 

Akteurin in politischen Prozessen. Im Rahmen des Westbalkan-Prozesses ist sie Teil des wis-

senschaftspolitischen Corps.1735 Außerdem unterhält die Akademie gemeinsam mit der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg ein internationales Begegnungszentrum.1736 Seit 2017 be-

findet sich auch der Sitz der Global Young Academy bei der Leopoldina, die man als globales 

Pendant zur Jungen Akademie bezeichnen kann.1737   

 
1726 Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/wissenschaft-im-dialog/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.wissenschaft-kontrovers.de/ (15.12.2019) 
1727 Hacker 2019c, S. 21. 

Hacker 2019a, S. 204. 
1728 Deutscher Bundestag: Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Wissenschaftskommunikation stärken – Strukturen 

sichern, neue Möglichkeiten schaffen. Drs. 19/16044. Berlin, 2019c. S 6. 
1729 Vgl. BT 2019c, S. 1ff. 
1730 Vgl. Hacker 2019c, S. 23. 
1731 Vgl. Hacker 2019a, S. 203f und 346. 
1732 Vgl. ebd., S. 205. 

Vgl. Hacker 2019c, S. 23. 
1733 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 5. 
1734 Vgl. Hacker, Jörg (Hrsg.): Leopoldina 2018. Monitoring-Bericht. Halle (Saale), 2018a. S. 16ff. 

Vgl. Hacker 2017a, S. 7. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/international/internationale-akademienetzwerke/ (15.12.2019) 
1735 Vgl. Hacker 2019c, S. 17. 
1736 Vgl. Leopoldina 2008, S. 3. 

Vgl. https://ibz.uni-halle.de/ (15.12.2019) 
1737 Vgl. Hacker 2018a, S. 35. 
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 Als Nationale Akademie, deren Hauptaufgabe in der Beratung von Politik und Gesell-

schaft liegt, die zeitgleich in nationalen sowie internationalen Netzwerken agiert und über 

1.600 Mitglieder hat, verfügt die Leopoldina über ein entsprechend breites Angebot an Forma-

ten. Sie entfaltet ihre Wirkung und verbreitet ihre Expertise unter anderem über Konferenzen, 

Vorträge, Zeitschriften, im direkten Gespräch, durch Informations- und Diskussionsveranstal-

tungen oder auch Gremienmitgliedschaften.1738 Das zentrale Werkzeug der Politikberatung ist 

jedoch die Stellungnahme. Die Leopoldina definiert sie als „Veröffentlichung zu einem gesell-

schaftlich bedeutenden Thema, das den aktuellen Stand der Wissenschaft verständlich dar-

stellt und auf dieser Grundlage mögliche Handlungsoptionen und Empfehlungen für Politik und 

Gesellschaft formuliert“.1739 Stellungnahmen sollen einen Beitrag zu evidenzbasierter Ent-

scheidungsfindung leisten und werden in einem formalisierten Prozess, durch mit Expertinnen 

und Experten besetzte Arbeitsgruppen, erstellt. Vor ihrer Veröffentlichung werden sie einem 

Peer Review unterzogen.1740  

Stellungnahmen durchlaufen bis zu ihrer Publikation einen mehrstufigen Prozess, den 

die Leopoldina in einem Leitfaden beschreibt.1741 Die Themenidentifikation erfolgt durch den 

Austausch innerhalb der Akademie, durch den Dialog mit der Politik, anderen Wissenschafts-

einrichtungen, Fachgesellschaften, der Zivilgesellschaft und religiösen Gruppen. Darüber hin-

aus können Themen über den Ständigen Ausschuss auf die Agenda gelangen.1742 Eine be-

sondere Rolle kommt hierbei den wissenschaftlichen Kommissionen zu, von denen die Leo-

poldina derzeit über sieben Stück verfügt.1743 Sie verdichten die Diskussionen innerhalb der 

Arbeitsgruppen, Sektionen und Klassen zu Themenvorschläge für Beratungsprozesse. Sie 

analysieren die Studienlage und bewerten die wissenschaftliche Entwicklung, um hieraus 

mögliche Impulse zu entwickeln. Darüber hinaus führen die wissenschaftlichen Kommissionen 

auch Veranstaltungen durch, um die wissenschaftliche Debatte in ihren jeweiligen Themenbe-

reichen mitzugestalten.1744  

Zusammen mit der Abteilung Wissenschaft – Politik – Gesellschaft erarbeiten die Initi-

atoren ein Exposé, mit dem das Thema gerahmt und Stellgrößen festgelegt werden, wie bei-

spielsweise Zielgruppen, Perspektiven sowie eine erste Projekt- und Finanzplanung. Dieser 

 
1738 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 5f. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/lebenswissenschaften/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/medizin-und-gesundheit/ (15.12.2019) 
1739 Leopoldina 2014c, S. 5. 
1740 Vgl. ebd., S. 5. und 19. 
1741 Vgl. ebd., S. 9.  
1742 Vgl. ebd., S. 11. 
1743 Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/wissenschaftliche-kommissionen/ (15.12.2019) 
1744 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 11. 

Vgl. Hacker 2017b, S. 12, 14 und 18. 

Vgl. Hacker 2018a, S. 17. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/wissenschaftliche-kommissionen/ (15.12.2019) 
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Prozess wird von der Presseabteilung der Akademie zusätzlich unterstützt. Auf Basis des Ex-

posés entscheidet das Präsidium über die Einrichtung einer Arbeitsgruppe. Die anderen Mit-

glieder im Ständigen Ausschuss können ihr Interesse bekunden und sich am Prozess beteili-

gen. Das Präsidium legt die Mitglieder der Arbeitsgruppe fest, im Falle von kooperativen Be-

ratungen erfolgt dies gemeinschaftlich mit den anderen Einrichtungen. Die Besetzung einer 

Arbeitsgruppe ist fallabhängig, einen Rechtwert gibt es nicht. Die Mitglieder sollen idealtypisch 

ein interdisziplinäres Bild ergeben. Neben Akademiemitgliedern können auch externe Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler in eine Arbeitsgruppe berufen werden. Externe Personen, 

die nicht aus der Wissenschaft kommen, können über Anhörungen oder Fachgespräche ein-

gebunden werden. Ihre Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe ist nur in Einzelfällen möglich.1745 

Sollten sich im Laufe von Beratungen Lücken eröffnen, können über Nachbenennungen wei-

tere Mitglieder der Arbeitsgruppe hinzugefügt werden.1746 

Nach der Einsetzung der Arbeitsgruppe wird der Beratungsprozess konkretisiert. De-

tailfragen werden zwischen den Sprecherinnen und Sprechern der Arbeitsgruppe und der Ab-

teilung Wissenschaft – Politik – Gesellschaft abgestimmt. Hierzu gehört die Vertiefung der 

Planung des Exposés, unter anderem zum Modus der Textproduktion und zur Aufgabenver-

teilung. Der Arbeitsgruppe stehen dabei unterschiedliche Werkzeuge zur Verfügung, unter an-

derem „Sitzungen, Fachgespräche, Workshops, Anhörungen, bei Bedarf wissenschaftliches 

Personal“1747, wobei die externe Vergabe von Forschungsaufträgen nicht genannt wird. Alle 

Aktivitäten der Arbeitsgruppen werden durch die Leopoldina und gegebenenfalls Drittmittelein-

werbungen finanziert.1748 

Mit Beginn der Arbeitsphase werden Informationen zur Arbeitsgruppe auf der Website 

der Akademie veröffentlicht. Ihre Arbeit ist nichtöffentlich und erreicht für gewöhnlich eine Lauf-

zeit von ein bis zwei Jahren. Um den Beratungsprozess zu beschleunigen sind ab diesem 

Punkt auch Ad-hoc-Stellungnahmen möglich. Die Arbeit muss dabei den üblichen wissen-

schaftlichen Standards entsprechen. Durch interne Gesprächsformate und eigene empirische 

Forschung ergänzt die Arbeitsgruppe ihre Informations- und Datengrundlage.1749  

Die Leopoldina setzt vor der Publikation ihrer Stellungnahmen auf ein Review-Verfah-

ren. Die Auswahl der Expertinnen und Experten wird durch das Präsidium in Absprache mit 

gegebenenfalls beteiligten Einrichtungen getroffen. Für gewöhnlich erfolgt die Überprüfung 

durch fünf bis zehn Personen, die nicht an der Erstellung der Expertise direkt beteiligt oder 

 
1745 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 11ff. 
1746 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): et al.: 

Präimplantationsdiagnostik (PID) – Auswirkungen einer begrenzten Zulassung in Deutschland. Ad-hoc-Stellungnahme. Halle 

(Saale), 2011b. S. 29. 
1747 Leopoldina 2014c, S. 15. 
1748 Vgl. ebd. 
1749 Vgl. ebd., S. 17. 
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involviert waren. Sie orientieren sich dabei an Leitfragen, die unter anderem auf die Kommu-

nikation von Nichtwissen, konkrete Empfehlungen für die Politik, die Darlegung von Konse-

quenzen und die Verständlichkeit für die Öffentlichkeit abstellen.1750 

Die Publikation der Stellungnahme erfolgt kostenlos und kann als Printversion geordert 

oder digital über die Website der Leopoldina abgerufen werden. Bei der Veröffentlichung wird 

die Arbeitsgruppe durch die Pressestellung unterstützt. Die Präsentation einer Stellungnahme 

erfolgt häufig im Rahmen einer Veranstaltung der Akademie. Mit der Veröffentlichung enden 

die Verantwortung und Beteiligung der Arbeitsgruppenmitglieder noch nicht. Sie sollen den 

Dialog mit der Politik und der Öffentlichkeit im Rahmen weiter Veranstaltungen fortführen. Die 

Mitarbeitenden der Geschäftsstelle verfolgen unter anderem dafür die Themen der Arbeits-

gruppen weiter und unterrichten die Beteiligten über weitere Entwicklungen. So können Stel-

lungnahmen gegebenenfalls auf Basis neuer Erkenntnisse aktualisiert werden.1751 Zum Jah-

resbeginn 2020 führt die Leopoldina 16 aktive Arbeitsgruppen auf ihrer Website.1752 Als abge-

schlossen zählen zu diesem Zeitpunkt 22 Arbeitsgruppen.1753 

Die Stellungnahmen der Leopoldina können verschiedene Formen annehmen, wobei 

der Überbegriff auf der Website der Akademie für Publikationen steht, die zur Politikberatung 

erstellt wurden.1754 Bislang erfasst die Datenbank der Akademie insgesamt 276 Publikationen, 

die als Stellungnahmen geführt werden.1755 In ihrem Leitfaden differenziert die Leopoldina hin-

gegen zwischen einer Stellungnahme, die den oben genannten Charakteristika entspricht, 

dem Zukunftsreport Wissenschaft und der Leopoldina-Diskussion. Der Zukunftsreport entsteht 

ebenfalls in einem formalisierten Prozess durch eine Arbeitsgruppe, deren Expertise am Ende 

einem Review unterzogen wird und auf Handlungsempfehlungen hinausläuft. Anders als eine 

Stellungnahme geht es bei diesem Format speziell um die Entwicklung der Wissenschaft in 

Deutschland. Die Leopoldina-Diskussion hebt sich dadurch ab, dass ihr keine Arbeitsgruppe 

zugrunde liegt und keine Handlungsoptionen entwickelt werden müssen. Auch ein Review ist 

nicht notwendig. Die Themen mit politischem und gesellschaftlichem Bezug ergeben sich aus 

der Arbeit der Akademie und erlauben ein variables Vorgehen. Die Leopoldina-Diskussion hat 

das Ziel, Impulse zu setzen, Diskurse anzuschieben, Aktivitäten der Leopoldina zu dokumen-

tieren und Diskussionen begleitend festzuhalten.1756 Seit 2019 erscheint außerdem die Reihe 

Leopoldina-Forum, mit der „vielfältige Perspektiven auf Fragestellungen hoher Relevanz für 

Wissenschaft und Gesellschaft“1757 beleuchtet werden. 

 
1750 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 21 und 35. 
1751 Vgl. ebd., S. 23. 
1752 Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/arbeitsgruppen/ (18.01.2020) 
1753 Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/arbeitsgruppen/abgeschlossene-arbeitsgruppen/ (18.01.2020) 
1754 Vgl. https://www.leopoldina.org/publikationen/ (15.12.2019) 
1755 Vgl. https://www.leopoldina.org/publikationen/stellungnahmen/ (15.12.2019) 
1756 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 19.  
1757 Buch, Claudia M./Riphahn, Regina T. (Hrsg.): Evaluierung von Finanzmarktreformen – Lehren aus den Politikfeldern Ar-

beitsmarkt, Gesundheit und Familie. Leopoldina-Forum Nr. 1. Halle (Saale), 2019. S. 177 
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Auf ihrer Website fasst die Leopoldina noch weitere Publikationsformate unter dem Be-

griff Stellungnahme zusammen. 2019 wurden erstmals zwei sogenannte Impulse veröffentlich, 

die von bestehenden Projektgruppen aus der Akademienkooperation zum Energiesystem der 

Zukunft hervorgingen. Mit der CO2-Bepreisung wurde dabei ein tagespolitisch aktuelles und 

gesellschaftlich mit Leidenschaft diskutiertes Thema aufgegriffen.1758 Darüber hinaus wurde 

vor der Entscheidung des Klimakabinetts ein allgemeiner Impuls als proaktiver Beitrag über 

die Entwicklung des Energiesystems gesetzt.1759 Das Format verfügt über deutlich kürzere 

Laufzeiten als reguläre Stellungnahmen und kann als Reaktion auf das mediale und politische 

Tagesgeschehen gesehen werden. In eine ähnliche Kerbe schlagen die bereits erwähnten Ad-

hoc-Stellungnahmen, von denen die Leopoldina als Nationale Akademie bislang drei veröf-

fentlicht hat.1760 Sie zeichnen sich durch ebenfalls kurze Laufzeiten aus. Die Stellungnahme 

zur Energiepolitik als Reaktion auf Fukushima wurde im März 2011 in Auftrag geben, die Ver-

öffentlichung erfolgte im Juni.1761 Ende Januar 2019 wurde die Akademie um Beratung zu den 

Folgen der Luftverschmutzung gebeten, wofür bereits im Februar eine Arbeitsgruppe einge-

setzt wurde, die ihre Ad-hoc-Stellungnahme im April 2019 veröffentlichte.1762 2014 wurde eine 

erste Ad-hoc-Stellungnahme im Zuge der europäischen Debatte rund um die Arzneimittelver-

ordnung 2001/20/EG veröffentlicht.1763 Die genauen Differenzierungsmerkmale zwischen Im-

puls und Ad-hoc-Stellungnahme werden von der Leopoldina nicht benannt. Mit Blick auf die 

Genese der einzelnen Stellungnahmen scheint es naheliegend, dass Ad-hoc-Empfehlungen 

durch Arbeitsgruppen entstehen, wo hingegen Impulse auch aus anderen Aktivitäten der Leo-

poldina heraus generiert werden können. Ebenfalls zu den Stellungnahmen wird auf der Web-

site der Akademie ein Kommentar zur Verabschiedung des Klimaschutzpakets gezählt.1764 

Obwohl sie Teil der Wissenschaftskommunikation der Akademie sind, werden die Veröffentli-

chungen der Reihe „Kurz erklärt!“ auch unter den Stellungnahmen gelistet. Das Format ent-

springt ebenfalls dem Akademienprojekt Energiesystem der Zukunft und beantwortet Fragen, 

 
1758 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) et al.: 

Über eine CO2 -Bepreisung zur Sektorenkoppelung: Ein neues Marktdesign für die Energiewende. Impuls. Halle (Saale) u.a., 

2019f. (https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_ESYS_Impuls_Marktdesign.pdf , 15.12.2019) 
1759 Vgl. Geschäftsstelle Energiesysteme der Zukunft (Hrsg.): Wege zu einem integrierten Energiesystem – was jetzt geschehen 

muss. Impuls. Berlin, 2019. (https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_ESYS_Impuls_Integriertes_Energiesys-

tem.pdf, 15.12.2019) 
1760 Vgl. https://www.leopoldina.org/publikationen/ (15.12.2019) 
1761 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Energiepolitische 

und forschungspolitische Empfehlungen nach den Ereignissen in Fukushima. Ad-hoc-Stellungnahme. Halle (Saale), 2011a. S. 

27. 
1762 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Sau-

bere Luft – Stickstoffoxide und Feinstaub in der Atemluft: Grundlagen und Empfehlungen. Ad-hoc-Stellungnahme. Halle (Saale), 

2019d. S. 5. 
1763 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): et al.: 

Klinische Prüfungen mit Arzneimitteln am Menschen. Ad-hoc-Stellungnahme zum „Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 

2001/20/EG“. Halle (Saale) u.a., 2014b. S. 2f und 8. 
1764 Vgl. https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/kommentar-zum-klimaschutzpaket-der-bundesregie-

rung-2019/ (15.12.2019) 
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die sich aus der gesellschaftlichen Debatte zu diesem Thema ergeben. Im Gegensatz zu an-

deren Veröffentlichungen liegt die inhaltliche Verantwortung nur bei den Autoren.1765 Darüber 

hinaus wird der Begriff Stellungnahme auch wörtlich genommen und für Positionierungen oder 

bewertende Äußerungen und Standpunktbestimmungen, beispielsweise in einem offenen 

Brief an Viktor Orban, den ungarischen Ministerpräsidenten, verwendet.1766  

Neben nationalen Stellungnahmen bezieht die Leopoldina also auch, ihrem Vereins-

zweck entsprechend, international Stellung. Beispielsweise wurden 2019 fünf Stellungnahmen 

an die G7- und G20-Staaten veröffentlicht.1767 Auch im Rahmen der EASAC wurden Empfeh-

lungen erarbeitet und bilateral mit anderen Länderakademien publiziert.1768 Aus einer Koope-

ration mit der brasilianischen Nationalakademie sowie weiterer Einrichtungen entstand auch 

ein sogernannter Science Policy Report, der das Resultat eines gemeinschaftlichen Work-

shops war, wodurch er als Leopoldina-Diskussion geführt werden sollte.1769 Hier zeigen sich 

Unsauberkeiten in der Wortwahl, Strukturierung und Kategorisierung von Stellungnahmen.   

Abseits der Stellungnahmen sind die Nova Acta Leopoldina (NAL) und die Acta Histo-

rica Leopoldina (AHL) die beiden profilbildenden Publikationen der Leopoldina.1770 Sie richten 

sich an die wissenschaftsaffine Öffentlichkeit und sind thematisch interdisziplinär. Die NAL gibt 

„das Spektrum der Vorträge, Meetings und Symposien der Akademie“1771 wieder. Ihre Ge-

schichte lässt sich bis ins Jahr 1670 zurückverfolgen. Die AHL dient vor allem reflexiver Pub-

likationen zur Akademie und der Geschichte der Wissenschaft sowie weiterer kultur- oder geis-

teswissenschaftlicher Zugänge.1772 Weitere Publikationen der Akademie, beispielsweise „Fest-

schriften, Gedenkbände, Jahrestagsschriften, Förderprogrammbände“1773 erscheinen als 

 
1765 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) et al.: 

Warum sinken die CO2 -Emissionen in Deutschland nur langsam, obwohl die erneuerbaren Energien stark ausgebaut werden? 

Kurz erklärt! Halle (Saale) u.a., 2019g. S. 7. (https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/ESYS_Kurz_er-

kla%CC%88rt_CO2-Emissionen_2019.pdf, 15.12.2019) 
1766 Vgl. Hacker 2019a, S. 373. 
1767 Vgl. ebd., S. 371f. 
1768 Vgl. European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)/ Federation of European Academies of Medicine (FEAM): 

Traditional Chinese Medicine: A Statement by EASAC and FEAM. Brüssel und Halle (Saale). 2019. (https://www.leopol-

dina.org/uploads/tx_leopublication/2019_EASAC-FEAM_Traditional_Chinese_Medicine.pdf, 15.12.2019) 

Vgl. Chinese Academy of Sciences/ Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissen-

schaften (Leopoldina): Beijing Declaration. Face the future – Explore the unknown. Peking, 2019. (https://www.leo-

poldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_Beijing_declaration_english_signed_web.pdf, 15.12.2019) 
1769 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): et al.: 

A new vision of sustainable management in mining and post-mining landscapes. Science Policy Report. Halle (Saale) u.a. 

2019a. S. 3. (https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_PolicyPaper_Water-and-Mining_web.pdf, 15.12.2019) 
1770 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Inhalt-

liches Profil der wissenschaftlichen Publikationen der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie 

der Wissenschaften. Halle (Saale), 2018c. (https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Publikationen/Nova_Acta_Leopol-

dina/ProfilNAL.pdf, 15.12.2019) 
1771 Hacker 2017a, S. 9. 
1772 Vgl. ebd. 

Vgl. Leopoldina 2018c. 
1773 Ebd.  
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Supplement der NAL. Ebenfalls als Supplement bezeichnet werden können aber auch Ergän-

zungen zu Stellungnahmen.1774 

Derzeit befindet sich mit der NAL-Live eine Weiterentwicklung in Vorbereitung. Artikel 

sollen in diesem Format in einem lebenden Dokument für Kommentierung und Überarbeitung 

zugänglich sein. Die Veröffentlichung erfolgt anschließend im Open Access. Für diese Abläufe 

wird aktuell eine Online-Plattform eingerichtet.1775 Die Verantwortung für die wissenschaftli-

chen Zeitschriften der Leopoldina und die Entwicklung von NAL-Live liegt in den Händen des 

sogenannten Director Ephemeridum, der mit dem Posten eines Chefredakteurs vergleichbar 

ist.1776 

Zu den weiteren bedeutenden Publikationen zählt das Jahrbuch der Akademie, das der 

Dokumentation der Aktivitäten des Jahres dient. Es stellt die aktuelle Gremienbesetzung, Or-

ganisation und Struktur der Leopoldina dar, informiert über neue und verstorbene Mitglieder, 

beinhaltet Nachrufe und Glückwünsche sowie Berichte des Präsidenten oder der Präsidentin 

und des Freundeskreises. Daneben werden die Jahresversammlung, Sitzungen, Tagungen, 

Kolloquien sowie Veröffentlichungen gelistet und die Satzung sowie die Wahlordnung der Aka-

demie abgedruckt.1777 Darüber hinaus erscheint alle zwei Monate der Newsletter Leopoldina 

aktuell, der über Stellungnahmen und Veranstaltungen informiert, aber auch Forschende und 

die Politik zu Wort kommen lässt. Weltweit verzeichnete die Akademie Ende 2017 5.000 Abon-

nenten.1778 Zusätzlich veröffentlicht die Leopoldina Sonderpublikationen, die sich mit der Aka-

demie selbst beschäftigten. Hierzu gehören der jährliche Monitoring-Bericht sowie Bildbände 

und Informationsmaterial zu den Gebäuden der Leopoldina.1779  

 

Temporale Klassifikation 

Eines der definierenden Merkmale der Politikberatung der Leopoldina sind ihre Kapazitäten 

für Proaktivität. Sie kann ihre Themen selbstständig festlegen, aber auch auf Anfragen von 

„Politik oder einer externen Organisation“1780 können aufgenommen werden. Durch ihre Hand-

lungsfähigkeit ist es der Akademie auch möglich, Beratungsleistungen mit kurzer Laufzeit an-

zubieten. Letztlich entspricht die Proaktivität dem Leitbild und dem Aufgabenfeld der Leopol-

dina. Ohne diese Möglichkeiten wären die Voraussetzungen für die Vorausschau und Identifi-

kation neuer Herausforderung nicht gegeben. Entsprechend liegt der Fokus der Beratung auch 

 
1774 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Her-

ausforderungen und Chancen der integrativen Taxonomie für Forschung und Gesellschaft ‐ Taxonomische Forschung im Zeital-

ter der OMICS‐Forschung. Online‐Supplement zur Stellungnahme. Halle (Saale), 2014a. 
1775 Vgl. Hacker 2019c, S. 49. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/publikationen/wissenschaftliche-zeitschriften/ (15.12.2019). 
1776 Vgl. Hacker 2019c, S. 49. 
1777 Vgl. Hacker 2019a, S. 5ff. 
1778 Vgl. Hacker 2017a, S. 9. 
1779 Vgl. Hacker 2019a, S. 359f. 
1780 Leopoldina 2014c, S. 27  
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auf der ex ante Betrachtung. In der Weiterverfolgung von Themen und der Weiterentwicklung 

der Expertise kommt aber auch die ex post Perspektive zum Tragen. Außerdem setzt sich 

Akademie für mehr Evaluation in der Politik ein, um die Nachbetrachtung von Entscheidungen 

zu verbessern.1781 

 Als Verein ist die Leopoldina dauerhaft eingerichtet. Eine Auflösung kann sie, außer 

bei Rechtsverstößen, nur von selbst auslösen. Die Berufung zur Nationalen Akademie war 

auch ein klares Zeichen der Politik, dass ein andauernder Bedarf an Beratung und Austausch 

vorhanden ist. Mit Blick auf die fortlaufenden Herausforderungen, die sich aus der Forschung 

ergeben, wird sich dies auch in Zukunft nicht ändern, wodurch ihre Funktion nicht obsolet 

wird.1782 

 

Direktionale Klassifikation 

Eine direktionale Einstufung der Leopoldina fällt nicht leicht. Die Akademie erbringt indirekte 

Beratungsleistungen in dem Sinne, dass Themen selbst identifiziert und lanciert werden. An-

schließend setzt sie die Expertise, so der selbst formulierte Anspruch, für die jeweiligen Ziel-

gruppen passend aufbereitet um, um diese direkt anzusprechen.1783 Hierfür muss sie die ent-

sprechenden Unterstützungsstrukturen, Formate und Publikationen bereithalten und weiter-

entwickeln. Als Gesellschaftsberatungseinrichtung erzeugt die Leopoldina auch stets eine in-

direkte Wirkung, unter anderem durch die Bereitstellung von Publikationen und Informationen. 

Daneben kann sie aber auch direkte Beratungsleistungen erbringen, wie sich bei der Möglich-

keit der Beauftragung durch die Politik zeigt. 

 Trotz des Auftrags der Gesellschaftsberatung ist die Leopoldina nicht deliberativ ein-

zustufen. Die Akademie selbst bleibt eine Elitenvereinigung. Ihre Beratungsprozesse laufen 

primär unter Beteiligung von Forschenden und nur vereinzelt unter Beteiligung externer Fach-

leute statt. Die Auswahl der Mitglieder einer Arbeitsgruppe liegt in den Händen der Akademie 

und wird gegebenenfalls mit kooperierenden Einrichtungen abgestimmt. Daher kann die Leo-

poldina als exklusiv-korporatistisch bezeichnet werden. Zeitgleich ist sie eine unabhängige 

Einrichtung und strukturell sowie organisatorisch als externe Beratungsinstanz kategorisier-

bar. Bezüglich ihrer Struktur- und Prozesstransparenz ist die Akademie öffentlich orientiert. 

Auch ihre Expertise und Formate richten sich nicht nur an einzelne exklusive Zielgruppen, 

sondern sind im Grundsatz frei zugänglich.    

 

 

 

 
1781 Vgl. Hacker 2019c, S. 28. 
1782 Vgl. Hacker 2019a, S. 253. 
1783 Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/lebenswissenschaften/ (15.12.2019) 
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Funktionale Klassifikation 

Die Leopoldina betreibt aufgrund ihres nicht diskreten Designs Politikberatung. Die Veröffent-

lichung ihrer Arbeitsergebnisse ist einer ihrer Vereinszwecke. Sobald Arbeitsgruppen in die 

konkrete Arbeitsphase übergehen, werden Informationen zum Prozess auf der Website der 

Akademie veröffentlicht. Themenfindung, gegebenenfalls Beauftragung, Beteiligte und Ender-

gebnisse werden nicht vertraulich behandelt. Die Prozesse innerhalb einer Arbeitsgruppe sind 

hingegen vertraulich, ebenso vorrübergehende Arbeitsergebnisse, Daten oder Erhebungen 

bis zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Ziel dieses Vorgehens ist es, einen „offenen 

Diskussionsprozess zu ermöglichen“1784 und vor Einflussnahme zu schützen. 

 Gemäß Vereinssatzung erstellt die Leopoldina Expertise für „Öffentlichkeit und Poli-

tik“1785. Sie versteht Politikberatung auch immer als Gesellschaftsberatung.1786 Aufträge aus 

der Politik sind möglich, wodurch die Akademie durchaus eine rein politikberatende Funktion 

übernehmen kann, wobei die Expertise wiederum final veröffentlicht werden muss. Überge-

ordnet gesprochen ist die Leopoldina also eindeutig gesellschaftsberatend tätig. Aufgrund der 

thematischen und organisatorischen Unabhängigkeit bedarf es eines politischen Schwerge-

wichts, um einen Auftrag bei der Akademie mit dem Nachdruck zu platzieren, der einer Bera-

tungsaufnahme den notwendigen Rückenwind gibt. Als Beispiele lassen sich hier die oben 

genannten Ad-hoc-Stellungnahmen heranziehen, bei denen die Anfragen durch die Bundes-

kanzlerin oder das BMBF erfolgten. Für direkten Kontakt zur Politik finden sich ebenfalls vor 

allem Beispiele, bei denen die Exekutive primär bedacht wird.1787 Auch die Bemühungen zur 

Verbesserung der Politikberatung nehmen „Regierungsvorhaben“1788 und nicht allgemein ge-

sprochen politische Vorhaben in den Blick. 

 

6.7.2.) Schritt 2 – Expertise 

In der Leopoldina verschmelzen im wahrsten Sinne des Wortes die klassische und die mo-

derne Funktion der Politikberatung. Sie ist „Arbeitsakademie und Gelehrtensozietät“1789 mit 

langer Geschichte und erfüllt in ihrer dabei vergleichsweise neuen Rolle als Nationale Akade-

mie Beratungsleistungen für Politik und Gesellschaft. Von Seiten der Politik wurde der Bera-

tungsbedarf zur Unterstützung der Entscheidungsfindung formuliert. Neben wissenschaftli-

chen Fragestellungen setzt sich die Akademie auch mit gesellschaftlichen Herausforderungen 

auseinander. Die Leopoldina identifiziert, untersucht und kommuniziert entsprechende The-

 
1784 Leopoldina 2014c, S. 17. 
1785 Hacker 2019a, S. 381, § 2 Abs. 2. 
1786 Vgl. Hacker 2017a, S. 8. 
1787 Vgl. https://www.leopoldina.org/presse-1/nachrichten/innovationsdialog/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/evidenzbasierte-politikgestaltung/politikgestaltung-aktivitaeten/ (15.12.2019) 
1788 Hacker 2019c, S. 29.  
1789 Leopoldina 2018e, S. 4. 
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men und schätzt im Rahmen der Vorausschau die Auswirkungen des wissenschaftlichen Fort-

schritts auf die Gesamtgesellschaft ein.1790 Ihrem Selbstbild nach agiert sie als ratschlagende 

Wissensfabrik für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Hierzu interagiert sie mit anderen Wis-

senschaftseinrichtungen und arbeitet in interdisziplinären Strukturen. Zeitgleich ist sie ein Ort 

des Austauschs, der Forschung und der Wissenschaftsförderung, was den regulären Aufga-

ben einer Wissenschaftsakademie zugeordnet werden kann. Die Leopoldina verbindet in ihrer 

Form als Nationale Akademie eindeutig klassische und moderne Funktionen sowohl einer Po-

litikberatungseinrichtung als auch einer Wissenschaftsakademie. Grundlegend hierfür ist die 

evidenzbasierte Grundeinstellung zu Beratung. Einer der Gründungsgedanken hinter der Na-

tionalen Akademie war es, wissenschaftliche Expertise zu erhalten. Damit ist das Verständnis 

davon, was Politikberatung bewirken soll und auf welcher Basis sie steht, ebenfalls klassisch. 

Die „evidenzbasierte Politik stärken“1791 ist eines der erklären Ziele der Leopoldina. Es er-

scheint daher schlüssig, dass sich die Akademie dieser Fragestellung mit einem Fokusthema 

widmet. Aber auch für die Gesellschaftsberatung hat sie spezielle Formate entwickelt, die hie-

rauf abzielen, wie zum Beispiel Leopoldina Diskussion, Kooperationen mit der Presse, Vor-

träge, Diskussionsveranstaltungen oder als besonderes Ausrufezeichen den Forschungsgip-

fel.1792  

 Durch Evidenzbasiertheit und Gesellschaftsbezug sowie den hohen institutionellen 

Rang der Nationalen Akademie erzeugt die Expertise der Leopoldina eine legitimierende Wir-

kung. Hiermit erfüllt sich der Wunsch der Politik direkt doppelt, über die Leopoldina mit einer 

Basis für Entscheidungen versorgt zu werden. Die erhoffte Wirkung der Expertise der Natio-

nalen Akademie konnte zuletzt exemplarisch in der Diskussion um die Schadstoffbelastung 

der Luft abgelesen werden. Medienwirksam wurde hier durch den Regierungssprecher ange-

kündigt, dass die Leopoldina um Rat gebeten wurde, um Klarheit zu schaffen und natürlich 

auch, um die angespannte gesellschaftliche Debatte zu entspannen.1793 Das Resultat war die 

bereits erwähnte Ad-hoc-Stellungnahme zu Stickstoff und Feinstaub in der Luft. Die ex-post-

Kapazitäten der Leopoldina können dabei eingesetzt werden, die Entscheidungen der Politik 

zu evaluieren. Ein Beispiel ist hier der interdisziplinäre Blick auf Finanzmarktreformen.1794 Aber 

auch bei der Überprüfung von Alternativen und Argumenten im Zuge von Entscheidungspro-

zessen legt die Akademie besonderen Wert auf die „sachgerechte Bewertung (Evaluation) des 

politischen Handelns und seiner Folgen“1795. Der evidenzbasierte Ansatz ist dabei nicht gleich-

bedeutend mit der Entwicklung eines einzelnen Lösungspfads. Als Beispiel können hier die 

 
1790 Vgl. Hacker 2017a, S. 6.  
1791 Hacker 2019c, S. 28.  
1792 Vgl. ebd., S. 37. 
1793 Vgl. https://www.zeit.de/news/2019-01/28/schadstoff-debatte-spaltet-regierung-190128-99-755521 (15.12.2019) 
1794 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften: Leopoldina aktuell 

3/2018. Halle (Saale), 2018f. S. 5. https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/Leo_Newsletter_3_2018_DEU_02.pdf 

(15.12.2019) 
1795 Hacker 2019c, S. 28. 
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Empfehlungen zur Regulierung genomeditierter Pflanzen herangezogen werden, bei der alter-

native Maßnahmen nebeneinandergestellt werden.1796 Dennoch soll da, wo möglich, Konsens 

erzielt werden, wobei unterschiedliche Perspektiven schlüssig ausgeführt werden sollen.1797 

 Der Expertinnenstatus der Leopoldina erscheint eindeutig. Ihre Expertise wird von her-

ausragenden Fachleuten aus der Wissenschaft erstellt, die wissenschaftliche Ergebnisse in 

Politik und Gesellschaft übertragen. Dies kommuniziert die Akademie auch entsprechend of-

fensiv. Für einzelne übergeordnete Themen hat die Leopoldina ihre jeweiligen Expertinnen 

und Experten identifiziert, die für die Öffentlichkeit und allen voran die Medien als Ansprech-

personen für speziellere Felder dienen und veröffentlicht sie auf Listen.1798 Auch bezüglich der 

Besetzung der Arbeitsgruppen wird von „ausgewiesenen Experten“1799 gesprochen. Der An-

spruch, über die Kooptation die besten Köpfe auszuwählen unterfüttert die Aussagen natürlich, 

ebenso die beeindruckende Liste an preisbehangenen Mitgliedern aus weltweit renommierten 

Wissenschaftsinstitutionen. Nicht umsonst führt die Leopoldina die außergewöhnliche Katego-

rie der Mitglieder mit Nobelpreis, der wissenschaftlichen Auszeichnung, die den vergleichs-

weise meisten Leuten geläufig ist. Wissenschaftsintern stärkt die Kooptation die fachliche Gel-

tung der Akademie. Eine Zuwahl wird als Würdigung und Anerkennung der wissenschaftlichen 

Leistungen verstanden, was auch gemäß Vereinssatzung das zentrale Zuwahlkriterium ist. 

Das Selbstverständnis der Elitenvereinigung beginnt bei der Nachwuchsförderung, nach der 

man in ein Mentoringnetzwerk aufgenommen wird. Eigene Auszeichnungen sind einheitsbil-

dend, schärfen das Leistungsbewusstsein in der Akademie und spornen zu weiterem Einsatz 

der Mitglieder an. Selbst im Schüleroutreach setzt man auf Elitenaquise. Im Rahmen der Jah-

resversammlung 2018 wurden „40 hochbegabte Schüler und Schülerinnen“1800 ausgewählt 

und eingeladen. 

 Gerade im Angesicht des wissenschaftlichen Charakters der Leopoldina ist es notwen-

dig, die Anschlussfähigkeit der Expertise zu sichern. Die Akademie führt daher den Anspruch, 

dass die Publikumsgerechtigkeit je nach Thema jeweils gesondert hergestellt werden kann, 

auch wenn der heterogene Kreis der Adressatinnen und Adressaten als Herausforderung ver-

standen wird.1801 Die Texte der Akademie sollen für jedes Zielpublikum verständlich verfasst 

sein und die Stellungnahmen definieren sich dadurch, dass sie den Forschungsstand nach-

vollziehbar darstellen. Die Pressestelle der Leopoldina unterstützt die Arbeitsgruppen daher 

laufend bei der Textproduktion. Die Verständlichkeit für Laiinnen und Laien ist außerdem eine 

der Bewertungsdimensionen im Review-Prozess der Stellungnahmen. Durch den Anspruch 

 
1796 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): et al.: 

Wege zu einer wissenschaftlich begründeten, differenzierten Regulierung genomeditierter Pflanzen in der EU. Stellungnahme. 

Halle (Saale), 2019h. S. 33. 
1797 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 17 und 33. 
1798 Vgl. https://www.leopoldina.org/presse/expertenlisten/ (15.12.2019) 
1799 Leopoldina 2014c, S. 7. 
1800 https://freundeskreis-leopoldina.de/schuelerprogramm-2018/ (15.12.2019) 
1801 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 23.  
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auf Wissenschaftlichkeit gilt es für die Leopoldina, die entsprechend sachlich-nüchterne und 

in Teilen unverständliche Nomenklatur mit der Kommunikation für die breite Öffentlichkeit zu 

vereinen. Das gilt auch für ihre Veranstaltungen, die für Profis und interessierte Bürgerinnen 

und Bürger zugleich ausgerichtet werden. Am Beispiel der Unterhausdebatte und dem Jour-

nalistenkolleg zeigt sich, dass auch auf dieser Ebene die Verständlichkeit der Inhalte eine Her-

ausforderung darstellt. Dies gilt ebenfalls für die Länge der Publikationen, die neben den Emp-

fehlungen auch den Status Quo der Forschung und kontextualisierende Elemente umfassen. 

Stellungnahmen divergieren dabei deutlich im Umfang.1802 Für einzelne Stellungnahmen wer-

den auch Kurzfassungen erstellt.1803 Impulse und Ad-hoc-Stellungnahmen sind kurz gehalten, 

was der Natur der Formate entspricht.1804 Diskussionspapiere, die von der Akademie auch als 

Stellungnahmen geführt werden, unterschieden sich ebenfalls stark im Umfang.1805 

 Bei ihren Veröffentlichungen scheint sich die Leopoldina nur bedingt an Kriterien der 

Medienkonformität zu orientieren. Zwar bedient sich die Akademie, abgesehen von einzelnen 

Kooperationen, eines einheitlichen Corporate Designs, das aber den Geist wissenschaftlicher 

Publikationen versprüht und nicht dem Esprit medienpopulärer Veröffentlichungen entspricht, 

obwohl ebenfalls die Unterstützung von Kommunikationsagenturen herangezogen werden 

kann.1806 Auch im Bereich der digitalen und hier vor allem der Sozialen Medien ist die Leopol-

dina nicht auf der Überholspur unterwegs. Gemäß ihres Leitfadens zur Politikberatung gehö-

ren diese nicht zu den genutzten Formaten.1807 Auf Vimeo finden sich derzeit jedoch immerhin 

rund dreißig Videos von Vorträgen, Reden oder kleine Erklärstücke.1808 Die Jahreshauptver-

sammlung wurde über YouTube gestreamt und die Akademie betreibt einen Twitter-Kanal, der 

 
1802 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina)/Union 

der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. (Akademienunion): Fortpflanzungsmedizin in Deutschland – für eine zeitge-

mäße Gesetzgebung. Stellungnahme. Halle (Saale) und Mainz. 2019b. 

Vgl. Leopoldina 2015a. 

Vgl. EASAC/FEAM 2019. 
1803 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften: Bioenergie: Möglichleiten 

und Grenzen. Kurzfassung und Empfehlungen. Halle (Saale), 2012. 

Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): et al.: Pri-

vatheit in Zeiten der Digitalisierung. Kurzfassung der Stellungnahme. Halle (Saale) u.a., 2018g. 

(https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2018_Stellungnahme_BigData_Kurzfassung.pdf, 15.12.2019) 
1804 Vgl. Geschäftsstelle Energiesysteme der Zukunft 2019.  

Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Klimaziele 

2030. Wege zu einer nachhaltigen Reduktion der CO2 -Emissionen. Ad-hoc-Stellungnahme. Halle (Saale), 2019c. 
1805 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Spu-

ren unter Wasser. Das kulturelle Erbe in Nord- und Ostsee erforschen und schützen. Leopoldina Diskussion Nr. 23. Halle 

(Saale), 2019e. 

Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Wie sich 

die Qualität von personenbezogenen Auswahlverfahren in der Wissenschaft verbessern lässt: Zehn Prinzipien. Leopoldina Dis-

kussion Nr. 21. Halle (Saale), 2019i. 
1806 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Sau-

bere Luft – Stickstoffoxide und Feinstaub in der Atemluft: Grundlagen und Empfehlungen. Ad-hoc-Stellungnahme. Halle (Saale), 

2019d. S. 2 
1807 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 5. 
1808 Vgl. https://vimeo.com/leopoldina (15.12.2019) 
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für Veranstaltung- und Veröffentlichungshinweise genutzt wird.1809 Darüber hinaus ist die Le-

opoldina auch auf Facebook vertreten. Es erfolgt jedoch nur wenig Interaktion, die Seite dient 

der Informationsverteilung, Hinweise auf Publikationen und Veranstaltungen werden gepostet 

und vereinzelt Statements von Akademiemitgliedern.1810 Im Kontrast dazu nutzt die Junge Aka-

demie gezielt Soziale Medien.1811 

 Dennoch ist die Bildung der Gesellschaft, auch im Sinne der Beratung, eine Kernauf-

gabe der Leopoldina. Diese erfolgt jedoch, ohne dass die Öffentlichkeit in bedeutendem Maße 

in diese Prozesse eingebunden wird. Dafür arbeitet die Leopoldina in vielen Aspekten trans-

parent und gewährleistet kostenlosen Zugang zu ihrer Expertise. Hierdurch ist sie prozedural, 

strukturell und inhaltlich nachvollziehbar, sodass sie gut dem Idealtypus des „Civic Scientist“ 

zugeordnet werden kann. Die Kategorisierung als „Honest Broker“ trifft ebenfalls in Teilen zu. 

Die Akademie soll evidenzbasierte Klarheit in einem von Unsicherheiten und Risiken gepräg-

ten Themenfeld schaffen. Die Expertise ergeht durch ein positionsplurales Gremium, das sei-

nen Ratschlag in den Bezug zu den Werten der Gesellschaft stellt, um eine Basis für Entschei-

dungen zu schaffen.  

 Die Leopoldina inkorporiert bei ihren Beratungen umfassende Wissensbestände. Stel-

lungnahmen sollen gemäß Leitfaden immer auch den aktuellen Stand der Forschung wieder-

geben.1812 Bei Impulsen kann dies auch entfallen.1813 Bei Ad-Hoc-Empfehlungen ist es eben-

falls möglich, Hintergrundinformationen und grundlegende Definitionen darzulegen.1814 Durch 

die unscharfe Verwendung des Begriffs Stellungnahme lässt sich dies leider nicht verallgemei-

nernd festhalten und für beide Varianten lassen sich Beispiele finden.1815 Spezialwissen kann 

über die Stellungnahmen allgemein oder im speziellen durch Supplemente zu Stellungnahmen 

implementiert und veröffentlicht werden.1816 Die Verwendung interdisziplinären Wissens ergibt 

sich aus der Struktur der Akademie selbst, deren Klassensystem genau auf diesen Ansatz 

zurückzuführen ist.1817 Neue Mitglieder können durch den Findungsausschuss speziell auf Ba-

sis einer interdisziplinären Lücke ausgesucht werden. Die Politikberatung der Leopoldina ist, 

 
1809 Vgl. https://twitter.com/Leopoldina (15.12.2019) 

Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=IlNGn-Bp2zE (15.12.2019) 
1810 Vgl. https://www.facebook.com/NationaleAkademiederWissenschaftenLeopoldina (15.12.2019) 
1811 Vgl. Hacker 2017b, S. 37. 
1812 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 5. 

Vgl. Leopoldina 2015a, S. 6ff. 

Vgl. Leopoldina 2019h, S. 8ff. 
1813 Vgl. Geschäftsstelle Energiesysteme der Zukunft 2019. 
1814 Vgl. Leopoldina 2014b., S. 4ff und 8ff. 
1815  Vgl. Allianz der Wissenschaftsorganisationen: Stellungnahme der Allianz der Wissenschaftsorganisationen zum Entwurf der 

EU-Kommission zur Novellierung der Richtlinie über die „Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors“. Stel-

lungnahme. München, 2018a. 

(https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2018_08_Allianz_RR_PSI-Direktive.pdf, 15.12.2019). 

Vgl. Hacker, Jörg (Hrsg.): Zukunftsfähigkeit der Luftfahrtforschung in Deutschland. Chancen und Risiken der aktuellen Entwick-

lung. Leopoldina Diskussion Nr. 17. Halle (Saale), 2018b. S. 6ff. 

Vgl. Leopoldina 2018g, S. 8ff. 
1816 Vgl. Leopoldina 2014a. 
1817 Vgl. Hacker 2017a, S. 4. 
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ihrer eigenen Definition nach, das Ergebnis interdisziplinärer Arbeitsgruppen. Praxiswissen, 

das außerhalb der wissenschaftlichen Sphäre entsteht, begegnet man hingegen nicht als be-

deutende Quelle für die Expertise. Gleiches gilt auch für Alltagswissen sowie das Wissen von 

Laiinnen und Laien. Metaexpertise ist hingegen von besonderer Bedeutung für die Leopoldina. 

Zur kritischen Hinterfragung ihrer eigenen Funktion betreibt die Akademie reflexive Forschung 

zu sich, zu Wissenschaftsakademien allgemein und zur Politikberatung. Die Förderung evi-

denzbasierter politischer Dezision ist aktuell eines der Fokusthemen der Leopoldina. Somit 

erzeugt die Leopoldina im wahrsten Sinne des Wortes Metaexpertise. Im Rahmen der Dual-

Use-Beratung erstellt die Akademie außerdem begleitende Empfehlungen zur lokalen Umset-

zung. Daneben stellt die Leopoldina auch Kontextualisierungswissen bereit, um die Umset-

zung der Expertise zu erleichtern und den gesamtgesellschaftlichen Wirkungsanspruch nach-

zukommen.1818 Die Aufnahme von Mitgliedern abseits der Medizin und der Naturwissenschaf-

ten erfolgte letztlich unter anderem auch dazu, die Fähigkeiten der Akademie in genau diesem 

Leistungsaspekt auszubauen. Die verfügbaren Wissensbestände werden durch interdiszipli-

näre Arbeitsgruppen verarbeitet, die für die Produktion der Expertise zuständig sind.  

  Eine der ausgewiesenen Stärken des institutionellen Designs der Leopoldina sind die 

Besetzungsmodalitäten. Neue Mitglieder werden durch kooptative Verfahren gefunden und 

gewählt. Dies trägt zur fachlichen Robustheit der Expertise bei, schützt vor Interessenvertre-

tungsvorwürfen und verstärkt somit die legitimierende Wirkung der Beratung. Natürlich bedarf 

die Kooptation der fachlichen Integrität und Offenheit, sich zu erneuern und zu erweitern, wo 

es nötig ist. Auch über die Besetzung seiner Organisationsstrukturen entscheidet die Leopol-

dina als Verein selbst. Mitglieder von Arbeitsgruppen werden ebenfalls durch die Akademie, 

oder sollte es sich um Kooperationen handeln, gemeinschaftlich mit den anderen Beteiligten 

Institutionen festgelegt. Es bestehen keine Vorgaben zur Besetzung der Arbeitsgruppen, ob-

wohl die „angemessene Auswahl“1819 als Glücksbedingung für die Politikberatung benannt 

wird. Die Auswahl wird fallabhängig gehandhabt, wobei ein breites Fächerspektrum abgebildet 

werden soll und auch Externe bestellt werden können. Die unterschiedlichen Arbeitsgruppen 

divergieren daher in ihrer Besetzung. Die Akademiemitglieder können hierbei mal in der klaren 

Mehrheit oder mal in der Minderheit sein.1820 Arbeitsgruppen können sogar auch gänzlich ohne 

Mitglieder der Leopoldina besetzt werden.1821 Wissenschaftliche Kommissionen können eben-

falls proportional aus internen und externen Mitglieder zusammengesetzt werden, oder eben 

auch nicht.1822 Auch wenn die Website der Leopoldina davon spricht, dass die Kommissionen 

 
1818 Vgl. Leopoldina 2019h, S. 15ff. 

Vgl. Leopoldina 2019a, S: 15ff. 
1819 Leopoldina 2014c, S. 13. 
1820 Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/arbeitsgruppen/erdsystemforschung/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/arbeitsgruppen/archaeologisches-kulturerbe/ (15.12.2019) 
1821 Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/arbeitsgruppen/perspektiven-der-sicherheitspolitik/ (15.12.2019) 
1822 Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/wissenschaftliche-kommissionen/demografischer-wandel/ (15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/wissenschaftliche-kommissionen/lebenswissenschaften/ (15.12.2019) 
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neben renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch „durch Persönlichkei-

ten aus Wirtschaft und Gesellschaft ergänzt werden“1823 können, findet dies in der Praxis bis-

lang keine Anwendung. Darüber hinaus sind alle derzeitigen Kommissionsmitglieder habilitiert. 

Auch das starke Ungleichgewicht in der Geschlechterverteilung muss an dieser Stelle noch-

mals erwähnt werden, obwohl dessen Abbau wiederholt „Anspruch und Auftrag zugleich“1824 

sind. Ihren internen Proporz, gemessen anhand der Größen der Klassen, legt die Akademie 

über ihren Senat fest.  

 Die Pluralität der Leopoldina ergibt sich bereits aus ihrer interdisziplinären Grundstruk-

tur. Außerdem setzten sich die Arbeitsgruppen und Kommissionen auf Basis der Beratungs-

themen fächerübergreifend zusammen. Die zu den Beratungen benötigten Perspektiven wer-

den hierzu bereits im Exposé geplant. Außerdem wird gezielt nach interdisziplinären Forschen-

den gesucht, wenn die Sektionen der Leopoldina einen Themenbereich nicht entsprechend 

abdecken können.  

 Zu den weiteren Stärken des institutionellen Designs gehört die proaktive Themeniden-

tifikation und Einleitung von Beratungen. Die Leopoldina kann ihre Arbeitsfelder selbstständig 

festlegen oder gemeinschaftlich im Ständigen Ausschuss hierüber entscheiden. Auch der Aus-

tausch innerhalb der Akademie durch die Klassen und Sektionen sowie in den Wissenschaft-

lichen Kommissionen trägt dazu bei, dass die Leopoldina die für die Vorausschau notwendige 

proaktive Ausrichtung haben kann. Zeitgleich können die Politik oder externe Organisationen 

Anfragen stellen, wie die oben genannten Ad-Hoc-Empfehlungen zeigen. 

 Die Leopoldina betont dabei ihre Selbstbestimmtheit. Auch wenn Themen an sie her-

angetragen werden, werden diese „ohne Rechenschaftspflicht gegen über einem Auftragge-

ber“1825 und „unabhängig bearbeitet“1826. Die Unabhängigkeit ihrer Politikberatung hat sich die 

Akademie in ihr Leitbild geschrieben. Als Verein ist die Leopoldina institutionell selbstständig 

und bestimmt selbst über ihre Prozesse und Strukturen sowie die Bestückung ihrer Gremien 

und Kommissionen. Ihr Hauptsitz in Halle schafft zusätzliche Distanz zur Bundespolitik, auch 

wenn es ein Hauptstadtbüro der Akademie gibt. Vollständig institutionell unabhängig ist die 

Leopoldina jedoch nicht. Sie ist finanziell von der Politik abhängig. Auch ihren Rang als Natio-

nale Akademie verdankt sie dem Einsatz des BMBF. Die Akademie zeigt sich auch heute noch 

dem Ministerium und vor allem der Annette Schavan mit Dank verbunden.1827 Die Politik ist 

aber nur in vereinzelten Prozessen Kooperationspartnerin, wie beispielsweise bei der Unter-

 
1823 https://www.leopoldina.org/politikberatung/wissenschaftliche-kommissionen/ (15.12.2019) 
1824 Hacker 2018a, S. 33. 

Hacker 2019c, S. 41. 
1825 Leopoldina 2014c, S. 7. 
1826 Ebd. 
1827 Vgl. Hacker 2019a, S. 259.  
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hausdebatte. Im Anschluss an Beratungsprozesse setzt die Leopoldina aber auf die Beteili-

gung ihrer Mitglieder in politischen Prozessen.1828  An anderer Stelle offenbaren sich jedoch 

administrative Verbindungen zwischen Akademie und Ministerium. Die Verfahrensordnung für 

Gleichstellung, die für die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle gilt, wurde von der Leitung der 

Abteilung Hochschul- und Wissenschaftssystem im BMBF unterschrieben. Neben dem Moni-

toring, das im Rahmen des WissFG zur eingezogen wurde, könnten also weitere „Informa-

tions- und Steuerungsinstrumente“1829 existieren, die Querverbindungen und Abstimmungs-

prozesse mit der Politik bedeuten.  

 Der breit formulierte Auftrag, der aus der Ernennung zur Nationalen Akademie hervor-

ging, stärkt die Leopoldina zusätzlich. Als Verein ist die Leopoldina rechtlich verankert, ihre 

Zwecke und Organisation kodifiziert. Sie wurde über einen GWK-Beschluss gemeinschaftlich 

von Bund und Ländern zur Nationalen Akademie der Wissenschaften erhoben. Ihre Abläufe 

sind stark formalisiert und klar strukturiert. Die Vereinssatzung wird durch eine Wahlordnung 

konkretisiert, hinzukommen Leitfäden, allen voran der zur Politikberatung.  

 Die Leopoldina erhält ihre Finanzmittel über den im GWK-Beschluss festgehaltenen 

Schlüssel. Darüber hinaus kann sie Drittmittel einwerben, um zusätzliche Programme oder 

Projekte zu finanzieren. Über die Mittelverwendung kann sie selbst frei bestimmen. Dies er-

möglicht ihr Freiheiten, die für die proaktive und eigenständige Politikberatung der Leopoldina 

auch nötig ist. Dank des WissFG beinhaltet dies auch Bau- und Personalfragen. Auf der einen 

Seite gibt das Gesetz Freiheiten, räumt der Politik wiederum aber Einflussmöglichkeiten ein. 

Daher legt die Leopoldina mit dem jährlichen Monitoring-Bericht Rechenschaft ab. Die Gestal-

tungsmöglichkeiten in Bau- und Personalfragen sind mit Blick auf den Hauptsitz der Akademie, 

an dem auch das Archiv und die Bibliothek verortet sind, und die Anzahl ihrer Mitarbeitenden 

von Bedeutung. Die Leopoldina ist die größte Politikberatungsinstanz, der in der vorliegenden 

Arbeit untersucht wird. Dies trifft zum einen auf die Mitgliederzahl zu, aber auch auf die Anzahl 

der Beschäftigten. Entsprechend ihres breiten Aufgabenspektrums und der Vielfalt an Forma-

ten benötigt sie viel Personal. Die Geschäftsstelle der Leopoldina hat sogar einen eigenen 

Betriebsrat und eine Gleichstellungsbeauftragte.1830 Die Mitarbeitenden unterstützen die Mit-

glieder nicht nur administrativ, sondern leisten wertvolle Arbeit, zum Beispiel beim Nachhalten 

von Beratungen und der Wissenschaftskommunikation. 

 Die Wahrung der wissenschaftlichen Integrität und der Qualität ihrer Expertise ist von 

besonderer Bedeutung für die Leopoldina. Hierzu hat sie Leitfäden, Kodizes und ein Leitbild 

 
1828 Vgl. Leopoldina 2014c, S. 23. 
1829 § 3 Abs. 3 WissFG. 
1830 Vgl. Hacker 2019a, S. 188.  

Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Verfah-

rensordnung für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Geschäftsstelle der Deutschen Akademie der Naturforscher 

Leopoldina e.V. – Nationale Akademie der Wissenschaften vom 28.04.2017. Halle (Saale), 2017. S. 5 ff. (https://www.leopol-

dina.org/fileadmin/redaktion/Ueber_uns/2017-08- 09_Verfahrensordnung_Gleichstellung_BMBF.pdf, 15.12.2019) 
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verabschiedet. Neben der Verfahrensordnung für Gleichstellung wurde ein „Leitfaden für den 

Gebrauch gendersensibler Sprache“1831 entwickelt. Für die AHL und die NAL wurden durch 

das Präsidium wissenschaftliche Standards verabschiedet, mit denen sich die an den Publika-

tionen beteiligten Personen zu Transparenz und Verhaltensregeln verpflichten. Sie orientieren 

sich an den Leitlinien des Committee on Publication Ethics und der Denkschrift der DFG zur 

Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis.1832 Darüber hinaus gibt es eine Handreichung 

zur Einreichung von Manuskripten für die NAL.1833 Zusammen mit den französischen und der 

englischen Schwesterorganisationen wurden Richtlinien für die Veröffentlichung, Überprüfung 

und die Bereitstellung von Zugängen für wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht.1834 Die 

Begutachtung ihrer Beratungsprozesse erfolgt entlang von Leitfragen, wodurch eine Standar-

disierung und die Sicherung der Qualität erzielt werden kann. Vor der Veröffentlichung durch-

laufen Stellungnahmen mehrere Stadien, bevor sie final vom Präsidium freigegeben werden. 

Hiernach werden die Prozesse von den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle nachverfolgt, so-

dass Stellungnahmen im Bedarfsfall aktualisiert werden können. Begleitet durch die Wissen-

schaftlichen Kommissionen und die Arbeitsgruppen, entwickeln sich die Themen und Fokus-

bereiche der Akademie entlang der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bedarfslagen 

laufend weiter. Über die Klassen und Sektionen können inhaltliche Impulse nach oben getra-

gen werden. Besonders hervorzuheben ist aber die reflexive Grundhaltung der Leopoldina zu 

ihrer eigenen Arbeit und der Politikberatung. Die Weiterentwicklung und konstante Überprü-

fung ihrer Beiträge zu einer evidenzbasierten Entscheidungsfindung sind ein starker Mecha-

nismus zur eigenen Qualitätsentwicklung, die zeitgleich Strahlungswirkung entfaltet. Die Leo-

poldina definiert ihre Politikberatung in ihrem Leitbild nicht umsonst als „Prozess mit einer kon-

tinuierlichen Reflexion über Voraussetzungen, Normen und Folgen wissenschaftlichen Han-

delns“1835.  

 Daher verwundert es auch nicht, dass die Nationale Akademie gut für die Adressierung 

der aktuellen Herausforderungen des deutschen Wissenschaftssystems aufgestellt ist und alle 

relevanten Themenaspekte bedienen kann. Zur reflexiven Expertise der Leopoldina gehören 

 
1831 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Leitfa-

den für den Gebrauch gendersensibler Sprache an der Leopoldina i.d.F. vom Dezember 2018. Halle (Saale), 2018d. 

(https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Ueber_uns/2018_Leitfaden_gendersensible_Sprache.pdf, 15.12.2019) 
1832 Vgl. DFG 2013. 

Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Gute wis-

senschaftliche Praxis in den Acta Historica Leopoldina (AHL) und Nova Acta Leopoldina (NAL) i.d.F. vom 21. März 2018. Halle 

(Saale), 2018a. (https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Publikationen/Acta_Historica/PraxisAHL.pdf, 15.12.2019) 
1833 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Hin-

weise zur Anfertigung von Manuskripten für die Nova Acta Leopoldina. Halle (Saale), 2018b. (https://www.leopoldina.org/filead-

min/redaktion/Publikationen/Nova_Acta_Leopoldina/Hinweise_NAL_2018.pdf, 15.12.2019) 
1834 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): Erklä-

rung der drei Nationalen Akademien der Wissenschaften Académie des sciences, Leopoldina und Royal Society zu wissen-

schaftlichen Publikationen. Arbeitsübersetzung. Halle (Saale), 2016. (https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Publikatio-

nen/2016_Joint_Statement_on_scientific_publications_DE.pdf, 15.12.2019) 
1835 https://www.leopoldina.org/ueber-uns/ueber-die-leopoldina/leitbild-der-leopoldina/ (15.12.2019) 
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auch Publikationen und Empfehlungen zur Governance der Wissenschaft, beispielsweise zu 

Auswahlverfahren oder zum Paket der Pakte.1836 Insbesondere in der Allianz der Wissen-

schaftsorganisationen kommt den Veröffentlichungen besonderes Gewicht zu, beispielsweise 

bezüglich der Auswirkungen der Digitalisierung auf die Wissenschaft.1837 Gemäß Vereinssat-

zung ist die Leopoldina eine internationale Organisation, deren erklärter Zweck auch die grenz-

überschreitende Kooperation ist. Dieses Ziel belebt die Nationale Akademie mit ihrem Bera-

tungsengagement in internationalen Verbünden und dem Dialog mit anderen Wissenschafts-

einrichtungen und Akademien. Die Internationalisierung ist aktuell ebenfalls eines der Themen, 

mit denen sich das Zentrum für Wissenschaftsforschung befasst.1838  

 Allgemein verlangen die Themen der Akademie nach Ethikexpertise. Die Leopoldina 

verfolgt auch einen ethischen Anspruch, der sich aus ihrem Leitbild, „zum Wohle von Mensch 

und Natur“1839, ableiten lässt. Im Gesamtkomplex und ihrem Engagement im Bereich Dual Use 

findet ethische Beratung mit Risikobezug praktische Anwendung. Die Nachfrage kann die Le-

opoldina auch selbst bedienen, einige ihrer Mitglieder sind beispielsweise ausgewiesene Me-

dizinethiker oder thematisch ausgewiesene Philosophen.1840 Außerdem existiert eine Wissen-

schaftliche Kommission zur Wissenschaftsethik, die den lebensweltlichen Bezug der For-

schung im Auge behält.1841 Wo es nötig wird, kann sie eine Bewertung und Klassifizierung von 

Risiken vornehmen, bedient sich dabei aber auch wieder der für Deutschland typischen Klam-

mer von Chancen und Risiken.1842 Die Innovation bleibt dabei auch nicht auf der Strecke, bei-

spielsweise als Thema des Forschungsgipfels 2018.1843 Sie ist auch eines der Akademiethe-

men, das sich in den letzten Jahren vor allem aber der Untersuchung der Potenziale neuer 

technologischer Entwicklungen gewidmet hat.1844  

 

6.7.3.) Schritt 2 – Deliberation 

Das nach außen kommunizierte Selbstverständnis der Leopoldina lässt sich nicht einem ein-

zelnen Idealtyps der wissenschaftlichen Expertinnen und Experten zuordnen. Für den „Honest 

Broker“ spricht die institutionelle Geschichte der Berufung zur Nationalen Akademie, zu der 

sie für die Beratung in komplexen Themenfeldern erhoben wurde. Ihr öffentliches Engagement 

 
1836 Vgl. Leopoldina 2019i.  

Vgl. Allianz der Wissenschaftsorganisationen 2013. 
1837 Vgl. Steuerungsgremium der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisati-

onen (Hrsg.): Den digitalen Wandel in der Wissenschaft gestalten. Die Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz 

der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Leitbild 2018 – 2022 i.d.F. vom Dezember 2017. o.O. (https://gfzpublic.gfz-pots-

dam.de/rest/items/item_2829902_4/component/file_2829903/content, 15.12.2020) 
1838 https://www.leopoldina.org/ueber-uns/zentrum-fuer-wissenschaftsforschung/forschungsfeld-1/ (15.12.2019) 
1839 https://www.leopoldina.org/ueber-uns/ueber-die-leopoldina/leitbild-der-leopoldina/ (15.12.2019) 
1840 Vgl. Hacker 2019c, S. 26. 

Vgl. Leopoldina 2011b, S. 29 
1841 Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/wissenschaftliche-kommissionen/wissenschaftsethik/ (15.12.2019) 
1842 Vgl. Leopoldina 2015a, S. 17 und 30ff.  
1843 Vgl. Hacker 2019c, S. 37. 
1844 Vgl. https://www.leopoldina.org/themen/innovation-und-technik/ (15.12.2019) 
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und die Öffnung zur Gesellschaftsberatung, die als einer der Vereinszwecke definiert wurde, 

lassen auf den „Civic Scientist“ schließen. Als Stimme der deutschen Wissenschaft vertritt sie 

die Interessen der Wissenschaft und wirbt für ihre Mechanismen, setzt dabei aber zum Teil zu 

stark auf Einbahnstraßenkommunikation. Letztlicht bleibt am Ende nur die Schnittmengenbil-

dung, aus der eine modern aufgestellte Beratungseinrichtung hervorgeht, die doch noch nicht 

alle alten Mechanismen abwerfen konnte. 

 Bei der Übermittlung ihrer Expertise benennt die Leopoldina also auch die Gesellschaft 

als Zielpublikum. Ihre Mitwirkung in Beratungsprozessen ist aber nur in Einzelfällen vorgese-

hen. Zwar können auch Externe in Arbeitsgruppen berufen werden, jedoch werden Personen, 

die nicht aus der Wissenschaft kommen, nur über Anhörungen oder Fachgespräche einge-

bunden. Die mangelnde Einbindung der Gesellschaft wird auch bei den wissenschaftlichen 

Kommissionen ersichtlich. Hier wäre es eigentlich möglich, Laiinnen und Laien einzubinden, 

in der Realität werden die Kommissionen jedoch vollständig mit Habilitierten besetzt. Hier 

kommt natürlich die Rolle der Gelehrtensozietät zum Tragen, die ihre wissenschaftlichen Stan-

dards schützen möchte. Widerstände gegen die Einbeziehung der Gesellschaft, wie sie zum 

Beispiel auch bei der Diskussion um Citizen Science entstehen, sind nicht nur ein Problem der 

Leopoldina. Es dürfte sich jedoch aufgrund der Elitenkultur und der Spitzenposition der Natio-

nalen Akademie als noch schwerer zu überwinden darstellen. Ausgesprochen demaskierend 

äußert sich die Leopoldina an anderer Stelle und beschreibt, dass sie „ihre wissenschaftliche 

Diskussion der Öffentlichkeit zugänglich“1845 macht. Partizipation scheint dieser Formulierung 

nach nicht das Ziel der Nationalen Akademie zu sein, auch wenn sie vereinzelt stattfinden 

mag. 

 Die Mitgliedergewinnung der Akademie erfolgt durch Kooptation, die thematisch-fach-

lich orientiert ist und auf Basis der Bestenauslese erfolgt. Hierdurch entsteht in dem Sinne 

Repräsentativität, dass die Leopoldina alle relevanten wissenschaftlichen Themen abdecken 

möchte. Auch die Mitglieder ihrer Gremien kommen aus der Mitte der Akademie. Fünf der 

Senatsmitglieder sind jedoch qua Amt als Präsidentinnen und Präsidenten deutscher Wissen-

schaftsförderer berufen, hinzu kommen fünf weitere externe Personen, die eigentlich auch in 

leitenden Positionen von Wissenschaftseinrichtungen sein sollten. In der Realität hält sich die 

Leopoldina nicht an diesen proklamierten Vorsatz. Mit Nikolaus von Bomhard ist ein Vertreter 

aus der Privatwirtschaft zum Senator ernannt worden.1846 

 Die Besetzung der Arbeitsgruppen liegt in der Hand des Präsidiums und erfolgt gege-

benenfalls in Abstimmung mit Partnerinnen und Partnern. Benötigte Perspektiven werden im 

 
1845 Hacker 2017a, S. 8. 
1846 Vgl. Hacker 2019a, S. 16. 
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Exposé identifiziert und sollen ein „breites Fächerspektrum“1847 repräsentieren. Arbeitsgrup-

penmitglieder dürfen jedoch nicht „als Vertreter von Verbänden oder Interessengruppen fun-

gieren“1848. Hierdurch werden zivilgesellschaftliche Verbünde ausgeschlossen, die genau in 

solchen Gruppierungen erst Sichtbarkeit und Stimmgewicht erhalten können. 

 Beim Blick auf den Umgang mit Externen zeigt sich direkt, dass kooperative Beratungs-

prozesse zur regelmäßigen Praxis der Leopoldina gehören. Mit dem Ständigen Ausschuss 

wurde ein Gremium zum dauerhaften Austausch zu diesem Zweck etabliert. Arbeitsgruppen 

können sich die Zuarbeit von externen Forschenden einkaufen. Weiterer Input wird über „Sym-

posien und Workshops“1849, in Form von Empirie oder durch „interne Fachgespräche und An-

hörungen“1850 herangezogen. Daneben gibt es fachbezogene Veranstaltungen mit „Universi-

täten, Forschungsinstituten und anderen Akademien“1851.  

 Als Nationale Akademie vertritt die Leopoldina die deutsche Wissenschaft. Die dele-

gierte Repräsentativität stellt sich aber durch ein umgekehrtes Wahlverhältnis ein. Die Akade-

mie kooptiert ihre Mitglieder, die nicht durch die Wissenschaftseinrichtungen oder -organisati-

onen entsendet werden. Die Gesellschaft findet, dem Geist der Gelehrtensozietät entspre-

chend, keine Abbildung. Als deskriptiv repräsentativ kann die Leopoldina bezeichnet werden, 

da sie die fachlichen Ausprägungen der Wissenschaftslandschaft durch ihre Mitgliederstruktur 

wiedergibt. Die Öffnung für Mitglieder außerhalb von Medizin und Naturwissenschaften kann 

außerdem als Anpassung an gesellschaftliche Bedarfe gesehen werden.  

 Die Verbindung politischer, gesellschaftlicher und fachlicher Perspektiven in ihrer Ex-

pertise hängt aufgrund der Besetzungspolitik also von der Leistung der Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern der Leopoldina ab. Anwendbarkeit, Gesellschaftsbezug und Verständ-

lichkeit definiert sie daher als Kriterien für ihre Politikberatung. Die Formulierung der Expertise 

erfolgt ohne direkte Beteiligung nichtwissenschaftlicher Personen in den Arbeitsgruppen und 

Kommissionen. Sie entspricht daher der Wahrnehmung gesellschaftlicher und politischer Fra-

genstellungen durch die Leopoldina, auch wenn vereinzelt Themen und Fragestellungen von 

außen an die Akademie herangetragen werden. 

 Ihre Rechenschaftspflicht erfüllt die Leopoldina mit dem jährlichen Monitoring-Bericht. 

Darüber hinaus berichtet sie in unterschiedlichen Publikationen, allen voran dem Jahresbericht 

und ihre Website, über ihre Veranstaltungen und Formate. Innerhalb der Akademie sind die 

Verantwortungsstrukturen auf Basis der Vereinssatzung und der Wahlordnung klar definiert. 

Die Gremienbesetzung erfolgt auf Basis von Wahlen, wobei Wiederwahlen möglich sind, was 

 
1847 Leopoldina 2014c, S. 29. 
1848 Ebd., S. 7. 
1849 Ebd., S. 17. 
1850 Ebd. 
1851 Hacker 2017a, S. 8. 
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die Rückbindung in die Leopoldina stärkt. Das Präsidium trägt die Verantwortung für die Ver-

öffentlichungen der Akademie und ihre Politikberatung. Der Präsident oder die Präsidentin lei-

tet die Geschäfte der Leopoldina. 

 Wie sich anhand der bisherigen Ausführungen bereits abzeichnet, ist die deliberative 

Praxis der Leopoldina, gerade im Vergleich mit den anderen untersuchten Beratungseinrich-

tungen, schwach aufgestellt. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit an Beratungsprozessen, Per-

spektiven von Laiinnen und Laien sowie Wissensbestände aus dem nichtwissenschaftlichen 

Alltag haben keine besondere Relevanz für die Beratungspraxis. Zwar bespielt die Akademie 

einige und zum Teil auch kommunikative Formate, die sich an die Öffentlichkeit richten, jedoch 

erweitert sich der Austausch nicht zu einer echten Teilhabe, sondern bleibt ein Dialog inner-

halb definierter Räume. Die von der Leopoldina als partizipativ verstandene Unterhausdebatte 

ist hierfür ein gutes Beispiel, das sich dadurch zuspitzt, dass die Einladungen hierzu von der 

Akademie ausgesprochen werden. Ein gelungenes Beispiel für einen Austausch mit gesell-

schaftlichen Vertreterinnen und Vertretern auf Augenhöhe, der aber auch nicht im Kontext ei-

nes konkreten Beratungsprozesse erfolgte, ist der Workshop, der sich mit der Evaluation von 

Finanzmarktreformen befasste.1852  

 Der dialogische Austausch im Rahmen der Politikberatung bleibt damit auf der Strecke. 

Die Akademie öffnet sich zwar an unterschiedlichen Stellen, versteht dies aber nicht als Aus-

tausch, sondern gewährt Einblick in ihre wissenschaftlichen Diskussionen. An ausgesuchten 

Stellen und durch hierfür eingesetzte Formate tritt sie in Kontakt und vermittelt gesellschaftlich 

relevante Inhalte und trägt so zur Popularisierung von Wissen bei. Die Geschäftsstelle der 

Leopoldina, allen voran die Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, unterstützt die Mit-

glieder in Publikationsprozessen und führt Veranstaltungen durch. Die Akademie ist sich ihres 

heterogenen Publikums bewusst und zeigt sich davon überzeugt, je nach Thema die nötige 

Publikumsgerechtigkeit herstellen zu können. Die Verständlichkeit für Laiinnen und Laien ist 

eine der Leistungsdimensionen ihrer Stellungnahmen. Gesonderte Publikationen für unter-

schiedliche Gruppen sind jedoch nicht zu finden. Die Veröffentlichungen bedienen sich außer-

dem einer noch immer gehobenen und teilweise komplexen Sprache, die für Teile der Öffent-

lichkeit nicht verständlich sein kann. Für Expertise in Einfacher Sprache lässt sich nur ein ein-

zelnes Beispiel finden.1853 Die Gestaltung der Veröffentlichungen und der medialen Präsenz 

der Leopoldina ist ebenfalls als nüchtern zu bezeichnen und entspricht nicht den Möglichkeiten 

der heutigen Zeit. Mit der Leopoldina Lecture oder Wissenschaft im Dialog zeigt sich dennoch, 

 
1852 Vgl. https://www.leopoldina.org/veranstaltungen/veranstaltung/event/2598/ (15.12.2019) 
1853 Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/arbeitsgruppen/abgeschlossene-arbeitsgruppen/eckpunkte-fuer-ein-fortpflan-

zungsmedizingesetz/medizinische-hilfe-bei-der-fortpflanzung/ (15.12.2019) 
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dass die Leopoldina im Bereich Öffentlichkeitsarbeit durchaus erfolgreich ist, einzelne Veran-

staltungsreihen langfristig zu etablieren. Ein strategisch-strukturiertes Outreach-Programm 

existiert aber nicht. 

 Eine durchwachsene Bilanz ergibt sich auch beim Einsatz der digitalen Medien. Die 

Leopoldina nutzt die heutzutage verfügbaren Kanäle, setzt sie aber nicht für gemeinschaftliche 

Kommunikation ein. Das Netz dient der Verteilung der Expertise und als Schaukasten für die 

Aktivitäten der Akademie. Auch wenn Transparenz wichtig ist, findet ein Dialog nicht wirklich 

statt und die Sozialen Medien dienen als zusätzlicher Distributionskanal. Vorbildlich ist hinge-

gen die Initiative hinter NAL-Live und die kostenlose Bereitstellung der zahlreichen Veröffent-

lichungen der Leopoldina. Mittels Datenbanken lassen sich Mitglieder, Veranstaltungs- und 

Publikationsverzeichnisse frei durchsuchen, wenn auch nicht immer problemfrei. Es wird um-

fassend über die Aktivitäten der Akademie, ihre Themen, die Besetzung ihrer Kommissionen, 

Arbeitsgruppen und das internationale Netzwerk informiert. Die Interna der Gremien und der 

Beratungsprozesse bleiben in weiten Teilen jedoch vertraulich und sind nicht öffentlich einseh-

bar. 

 Die Leopoldina versteht sich in ihrer Funktion als politikberatende Nationale Akademie 

als „Plattform für den Austausch sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch zwischen Wis-

senschaft und Öffentlichkeit“1854. Von dieser Aussage lässt sich ein Anspruch ableiten, lang-

fristige Arenen zu etablieren. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen sind daher dazu angehalten, 

nach der Veröffentlichung der Expertise den Dialog mit der Politik und der Öffentlichkeit bei-

spielsweise durch „Folgeveranstaltungen“1855 fortzusetzen. Auch die Beteiligung an politischen 

Prozessen wird angeregt. Leider lässt sich dieses Engagement nicht anhand vieler greifbarer 

Beispiele festhalten. Dennoch werden Themen nicht fallengelassen, nachdem eine Veröffent-

lichung erfolgt ist und auch die wissenschaftlichen Kommissionen und Arbeitsgruppen stellen 

nicht unweigerlich ihre Arbeit ein. Daher bietet es sich an, dass die Leopoldina eine Dialogkul-

tur entwickelt, die auch zu Rückflüssen in die Beratung der Akademie führt. Ein gutes Beispiel 

für einen solchen Ansatz liefert die abgeschlossene Arbeitsgruppe zur psychischen Gesund-

heit Geflüchteter, mit der die Akademie auch ein Thema mit gesellschaftlichem Druck adres-

sierte. Nach einer Ad-hoc-Stellungnahme wurde ein Symposium abgehalten und ungefähr 

zwei Jahre später eine abschließende Stellungnahme veröffentlicht.1856 Arenenbildung ohne 

 
1854 Leopoldina 2014c, S. 5. 
1855 Ebd., S. 23. 
1856 Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) et al.: 

Zur Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden. Kurz-Stellungnahme. Halle (Saale) u.a., 2015b. 

(https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2015_Gesundheit_Asylsuchende_01.pdf, 15.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/politikberatung/arbeitsgruppen/abgeschlossene-arbeitsgruppen/psychische-gesundheit-ge-

fluechteter/ (15.12.2019) 

Vgl. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina): /Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW): Traumatisierte Flüchtlinge – schnelle Hilfe ist jetzt nötig. Stellung-

nahme. Halle (Saale), 2018h. 
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Partizipation und Moderation bleibt jedoch ein zahnloser Tiger. Mit der Nachverfolgung von 

Beratungsprozessen durch die Geschäftsstelle hat die Leopoldina jedoch einen guten Ansatz-

punkt an der Hand, diese Kapazitäten gezielt auszubauen. 

 

6.7.4.) Schritt 2 – Interessenvertretung 

Als Nationale Akademie und Stimme der deutschen Wissenschaft kommt der Leopoldina eine 

besondere Stellung bei der Pflege des öffentlichen Bilds der Wissenschaften zu. Den Einsatz 

für die „Freiheit und Wertschätzung der Wissenschaft“1857 hat sie in ihrem Leitbild festgehalten. 

Auch hierzu betreibt sie Qualitätskontrolle und Bestenauslese, was wichtige Bestandteile der 

Außenkommunikation sind. Die Akademie gibt freien Zugang zu Publikationen und informiert 

umfassend über ihre Tätigkeiten. Diese Maßnahmen dienen auch der Vertrauenssicherung. 

Dass die Verständlichkeit für Laiinnen und Laien als einer der Maßstäbe für die Begutachtung 

von Stellungnahmen herangezogen wird, passt dabei ebenfalls gut ins Bild, ebenso die Ver-

ankerung des Aufgabenfelds Wissenschaftskommunikation im Leitbild der Akademie. 

 Zur Sicherung ihrer Qualität hat die Leopoldina verschiedene Leitlinien verabschiedet, 

wobei der Leitfaden für Politikberatung hier besondere Beachtung finden sollte. Zum einen 

wird hier der Prozess gegliedert, zum anderen Transparenz über die Verfahren der Akademie 

etabliert. Auch für ihre wissenschaftlichen Publikationen und zur Gleichstellung wurden Leitli-

nien erstellt. Die Mitglieder der Akademie und die für Review-Prozesse herangezogenen Gut-

achtenden verpflichten sich mit diesen zu Redlichkeit und wissenschaftlicher Integrität.  

 Mehrere Kontroll- und Verantwortungsinstanzen durchziehen die Leopoldina, begin-

nend in den Klassen und Sektionen, den wissenschaftlichen Kommissionen und Arbeitsgrup-

pen. Der Director Ephemerium zeichnet sich für die Redaktion von NAL, AHL und zukünftig 

NAL-Live verantwortlich. Die finale Abnahme und Verantwortung für Stellungnahmen hat das 

Präsidium. Die Veröffentlichungen werden von der Abteilung Wissenschaft – Politik – Gesell-

schaft begleitet und durch eine Redaktion erstellt. Für den internen Gebrauch werden vom 

Prozess Protokolle angefertigt, ebenso von Senatssitzungen und Mitgliederversammlungen. 

Zuwahlverfahren werden ebenfalls per Mitschrift festgehalten und zusammen mit weiteren 

Verwaltungsunterlagen archiviert. Der Senat berät das Präsidium und kontrolliert dessen Re-

chenschaftsbericht. Der Ständige Ausschuss dient wiederum der Koordination und Kontrolle 

akademienübergreifender Projekte.  

 Auch die Transparenzmaßnahmen der Leopoldina wirken gegen Interessenvertre-

tungsvorwürfe. Das Bild der Gelehrtensozietät, die sich zum Wohl von Mensch und Natur ein-

setzt, kommt hier ebenfalls zum Tragen. Im Zuge von Beratungen unterliegen die Mitglieder 

und Externe einer Selbstverpflichtung zur Offenlegung von Interessenkonflikten und Befan-

genheiten. Mitglieder von Arbeitsgruppen sollen generell keine Vertreterinnen oder Vertreter 

 
1857 https://www.leopoldina.org/ueber-uns/ueber-die-leopoldina/leitbild-der-leopoldina/ (15.12.2019) 



353 
 

von Interessengruppen oder Verbänden sein. Ein differenziertes Sanktionsmodell bei Verstö-

ßen ist nicht öffentlich hinterlegt. Gremienmitglieder der Akademie bringen ihre Wiederwahl in 

Gefahr und bei gravierenden Verstößen, die im Ermessensspielraum des Präsidiums liegen, 

kann ein Ausschluss aus der Leopoldina erfolgen. 

 Auf die reflexive Grundhaltung und die fortlaufende Weiterentwicklung der evidenzba-

sierten Politikberatung wurde bereits wiederholt hingewiesen. Auch bezüglich des Themas In-

teressenvertretung gab es bereits ein Projekt im Zentrum für Wissenschaftsforschung.1858 

Qualitätssicherung und Begutachtungen gehören, der wissenschaftlichen Natur der Akademie 

entsprechend, zur alltäglichen Praxis der Leopoldina. Stellungnahmen durchlaufen vor der 

Veröffentlichung mehrere Abstimmungsverfahren, die zu Änderungen im Text führen kön-

nen.1859 

 In der Bewertungsdimension Interessenvertretung kann die Leopoldina einige Stärken 

ihres institutionellen Designs ausspielen. Sie wurde durch einen GWK-Beschluss auf bundes-

weiter Ebene als Nationale Akademie installiert und verfügt über einen entsprechend hohen 

institutionellen Rang. Auf Basis ihrer Vereinssatzung verfügt sie über Gestaltungsfreiheiten 

und schafft Distanz zwischen sich und der Politik. Besonders offensichtlich sind die Freiheiten 

der Akademie in der proaktiven Identifizierung von Themen und der Gestaltung von Beratungs-

prozessen. Durch die Kooptation von Mitgliedern ist die Leopoldina fachlich robust und vor 

externen Einflüssen geschützt. Die Mitgliedersuche ist inhaltsgetrieben und führt zu einer brei-

ten Repräsentation der Wissenschaft in den Rängen der Akademie. Die Arbeitsgruppen bilden 

ebenfalls ein breites Fächerspektrum ab, können sich aber, ebenso wie Wissenschaftliche 

Kommissionen, zusätzlich erweitern, sollte die Akademie ein Thema nicht ausreichend mit ih-

ren Mitgliedern abdecken.  

 In ihrer Vereinssatzung und ihrem Leitbild bekennt sich die Leopoldina zur Öffentlich-

keitsorientierung. Ihre Beratungsergebnisse werden grundsätzlich veröffentlicht. Auch der 

Leitfaden zur Politikberatung macht Vorgaben zu Transparenz und Prozessen. Die Leopoldina 

bleibt aber finanziell von den Bundes- sowie Landesmitteln abhängig und ist rechenschafts-

pflichtig. Der Drittmittelertrag reicht nicht, um die Akademie zu finanzieren, sodass sie auch in 

Zukunft auf die Grundfinanzierung angewiesen sein wird. Sie entscheidet aber weitgehend 

eigenständig über die Mittelverwendung und verfügt über das WissFG über Gestaltungsfrei-

räume in Bau- und Personalfragen. An ihrem Hauptsitz in Halle und im Verbindungsbüro in 

Berlin hat die Leopoldina einen großen Personalstab, der die Verwaltung der Akademie voll-

bringt und ihre Beratungsprozesse, Publikationen sowie Veranstaltungen betreut.  

 
1858 Vgl. https://www.leopoldina.org/ueber-uns/zentrum-fuer-wissenschaftsforschung/projekte/die-politik-der-vernetzung/ 

(15.12.2019) 
1859 Vgl. Leopoldina 2011b, S. 31. 
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 Trotz der Transparenzen, die von der Leopoldina hergestellt werden, ergibt sich für 

Externe ein komplexes und zunächst undurchsichtiges Gesamtbild. Die Vereinssatzung, die 

Wahlordnung und die Leitfäden geben Aufschluss über Prozeduren und Strukturen. Auch das 

Jahrbuch und der Monitoringbericht sind an dieser Stelle zu erwähnen. Mit Sonderpublikatio-

nen, dem Newsletter und ihrer Webpräsenz erfüllt die Nationale Akademie auch die für sie 

wichtige Imagepflege. Informationen zu Arbeitsgruppen werden mit Beginn der Arbeitsphase 

veröffentlicht. Inhalte laufender Beratungen werden vertraulich behandelt, um nach eigener 

Aussage freie Diskussionen zu ermöglichen. Protokolle von Gremiensitzungen werden grund-

sätzlich nicht veröffentlicht. In Stellungnahmen werden die Methodik und die Besetzung der 

Arbeitsgruppe sowie die Gutachtenden dargestellt, zum Teil auch zeitliche Abläufe oder Man-

datierungen.1860  Die Leopoldina informiert über aktuelle und ehemalige Mitglieder, ihre Aus-

zeichnungen sowie Errungenschaften und veröffentlicht jährlich ein Verzeichnis der Neuge-

wählten, deren nach Klassen getrennte Urkundenübergaben auf der Website präsentiert wer-

den.1861 Die Besetzungen der Gremien, der Arbeitsgruppen und Wissenschaftlichen Kommis-

sionen sind ebenfalls bekannt. Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und die thematischen 

Zuordnungen von Referenten sind ebenso öffentlich und die Redaktionsmitglieder der Publi-

kationen werden auch benannt. Die Akademie kann Externe oder Organisationen, die nicht 

Mitglieder in einer Arbeitsgruppe waren, die aber beim Verfassen der Stellungnahme hinzuge-

zogen wurden, erwähnen.1862 Explizite Vorgaben hierzu, auch was die Nomenklatur betrifft, 

sind jedoch nicht zu finden. Ebenfalls erwähnt werden muss der mit der Akademie verbundene 

Förderverein, der im Gegensatz zur Leopoldina nur semitransparent agiert. Zuwendungshö-

hen und die dahinterliegenden Prozesse werden nicht dargelegt, es werden lediglich die ge-

förderten Projekte und die Mitglieder des Vereins präsentiert. Identifizierte oder potenzielle 

Interessenkonflikte werden nicht gelistet, sondern müssen aus den genormten und umfassen-

den Lebensläufen der Mitglieder abgelesen werden.1863 Für Externe, die an Beratungsprozes-

sen beteiligt sind, werden entsprechende Informationen, abseits institutioneller Zugehörigkei-

ten, nicht vorgehalten.  

 Die Leopoldina beschreibt sich selbst als Think Tank, der „nicht mehr und nicht weniger 

als eine beratende Funktion“1864 hat. An anderer Stelle betont sie wiederum, dass sie eine 

 
1860 Vgl. Leopoldina 2014b, S. 46f. 

Vgl. Leopoldina 2015a, S. 16. 

Vgl. Leopoldina 2019h, S. 38f.  

Vgl. Leopoldina 2011a, S. 27ff. 

Vgl. Leopoldina 2019d, S. 5. 
1861 Vgl. Hacker, Jörg (Hrsg.): Leopoldina. Neu gewählte Mitglieder 2018. Halle (Saale), 2019b. S. 5. 

Vgl. https://www.leopoldina.org/presse-1/nachrichten/nationalakademie-leopoldina-ernennt-neue-mitglieder/ (15.12.2019) 
1862 Vgl. Leopoldina 2015b, S. 9. 

Vgl. Leopoldina 2011a, S. 32. 
1863 Vgl. https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Acker-Palmer_Amparo_D.pdf (19.12.2019) 

Vgl. https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Zacharowski_Kai.pdf (15.12.2019) 
1864 Hacker 2019c, S. 30.  



355 
 

politischer Akteurin ist.1865 Sie soll gemäß Vereinssatzung außerdem selbst Wissenschaftsför-

derung und als Stimme der Wissenschaft Interessenvertretung betreiben. Hier ist die Leopol-

dina in der Außenkommunikation nicht konsistent und schafft gerade durch die letzte Aussage 

besondere Rahmenbedingungen für diese Bewertungsdimension.  

 In der alltäglichen Arbeit ist der Grad der Politisierung der Akademie Dank ihres Man-

dats und ihrer Unabhängigkeit als gering einzuschätzen. Dennoch bleibt sie finanziell abhängig 

und rechenschaftspflichtig. In ihrer Genese ist sie mit dem BMBF verbunden und ist es heute 

bezüglich administrativer Vorgänge immer noch. Die im WissFG hinterlegten Informations- und 

Steuerelemente können den Eindruck einer Hintertür hinterlassen. Dennoch besitzt die Aka-

demie durch ihre Satzung Schutzmechanismen gegen eine Einflussnahme, insbesondere 

durch die Richtlinienkompetenz in der Themensetzung und der Beratungsinitiation. Auch die 

grundsätzliche Veröffentlichung von Beratungsergebnissen und die Transparenzen schützen 

vor Politisierung. Somit kann insgesamt von einem geringen Grad der Politisierung ausgegan-

gen werden, auch wenn zum korporativen Engagement im Nachgang von Beratungen ange-

regt wird. 

 Als Nationale Akademie ist die Leopoldina der Wissenschaft und der Evidenz ver-

schrieben. Entsprechend finden Werturteile in den Publikationen keine Anwendung. In einem 

Beispiel wehrt sie sich sogar konkret dagegen, „eine autoritative Entscheidung“1866 in der Dis-

kussion um den Status von Embryonen zu fällen. Sie verweist dabei auf nicht ausreichende 

Kompetenzen und vor allem eine mangelnde Legitimierung, dies zu tun.  

 Die Veröffentlichung der Expertise erfolgt durch die Leopoldina selbst. Die Arbeitsgrup-

pen entscheiden über die Modalitäten der Texte und ihrer Produktion, die vom Präsidium be-

ziehungsweise dem Ständigen Ausschuss freigegeben werden. Bei kooperativen Stellungnah-

men erfolgt dies gegebenenfalls auch durch Entscheidungsgremien der ebenfalls beteiligten 

Institutionen.1867 Die Publikationen der Leopoldina werden kostenfrei über die Website der 

Akademie veröffentlicht. An neuen Publikationswegen im Bereich Open Access wird derzeit 

gearbeitet.  

 

6.7.5.) Schritt 3 – Beurteilung 

Als Gelehrtenvereinigung hat die Leopoldina eine 360-jährige Geschichte der Wissenschafts-

förderung durch Kooperation. Mit der Ernennung zur Nationalen Akademie gehören die Bera-

tung von Öffentlichkeit und Politik sowie die Vertretung der deutschen Wissenschaft auf dem 

internationalen Parkett zu ihren Kernaufgaben. Die Leopoldina definiert sich über ihren Eliten-

status. Ihre Mitglieder verfügen über fachliches Renommee und die Bestenauswahl wird durch 

 
1865 Vgl. Hacker 2019c, S. 17. 
1866 Leopoldina 2011b, S. 30. 
1867 Vgl. Leopoldina 2015a, S. 30. 

Vgl. Leopoldina 2019h, S. 39.  
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Kooptation gewährleistet, was zur fachlichen Robustheit beiträgt. Expertise wird interdiszipli-

när und in thematisch zusammengestellten Arbeitsgruppen erarbeitet. Aufgrund der Größe der 

Akademie kann hierbei auf eine sehr breit aufgestellte Basis zurückgegriffen werden. Themen-

bereiche, in denen eine Schwäche identifiziert wird, können durch Externe oder neu zu wäh-

lende Mitglieder ergänzt werden. Die Akademie betont die Bedeutung der Evidenzbasiertheit 

von Politikberatung, sodass Laien- und Alltagswissen aus der nichtwissenschaftlichen Praxis 

unterbelichtet bleiben.  

 Als Nationale Akademie verfügt die Leopoldina über einen herausragenden institutio-

nellen Rang, der ihr durch einen GWK-Beschluss verliehen wurde. Ihr Zweck und ihre Struk-

turen sind über ihre Vereinssatzung und zugehörige Ordnungen kodifiziert. Die hier verankerte 

Kooptation sowie die proaktive und selbstbestimme Arbeitsweise stärken die fachliche Stel-

lung der Akademie. Durch diese Mechanismen ist es ihr auch möglich, sich auf die gegenwär-

tigen Herausforderungen des wissenschaftspolitischen Systems der Bundesrepublik einzu-

stellen. Die Leopoldina hat zu Innovation, Ethik, Risiko, Vorausschau, Digitalisierung und auch 

zum Wissenschaftssystem und seiner Governance Beiträge geleistet. International agiert sie 

als Vertreterin der deutschen Wissenschaft und im Kontext multinationaler Beratungspro-

zesse. 

 Die Leopoldina lässt sich keinem idealtypischen Bild der Politikberatung zuordnen. Sie 

versteht sich selbst als Think Tank, der Politik und Gesellschaft berät, legt dieser Funktion 

aber trotz ihrer Gesellschaftsorientierung scheinbar ein klassisches Verständnis der Beratung 

zugrunde. Die Öffentlichkeit ist Rezipientin der Beratung, wird aber nicht strukturiert in die Pro-

zesse eingebunden. Entsprechend schwach ist der Grad der Repräsentativität, der sich bei 

der Leopoldina nur deskriptiv auf die Wissenschaft bezieht. Sie ist jedoch an der Kommunika-

tion ihrer wissenschaftlichen Diskussionen in die Gesellschaft interessiert und hat ihr hetero-

genes Publikum vor Augen. Publikumsgerechtigkeit ist dennoch laut eigener Aussage möglich, 

wobei die Sprache und Gestaltung der Veröffentlichungen keinen gestalterischen Esprit ver-

sprühen. Die Akademie setzt aber stark auf digitale Medien, wobei diese vor allem zur Distri-

bution von Inhalten und als Schaufenster für die Arbeit und Themen der Leopoldina eingesetzt 

werden. 

 Der umfassende Personalstab ist für die Vielzahl an Veröffentlichungs- und Veranstal-

tungsformaten unabdingbar. Referenten unterstützten auch die Arbeitsgruppen und sind für 

die Nachverfolgung von Beratungsprozessen zuständig. Trotz dieser Maßnahme, die auch zur 

Überarbeitung von Expertise führen kann, etabliert die Leopoldina keine nachhaltigen Arenen 

für die gesamtgesellschaftliche Deliberation. 

 Der Qualitätssicherung und -entwicklung kommt bei der Leopoldina, ganz ihrem wis-

senschaftlichen Hintergrund entsprechend, eine große Rolle zu. Stellungnahmen durchlaufen 

Begutachtungsprozesse und verschiedene Instanzen bis zu ihrer Verabschiedung durch die 
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Akademie und gegebenenfalls ihre kooperierenden Einrichtungen. Besonders hervorzuheben 

ist die Reflexion der Wissenschaft, der evidenzbasierten Politikberatung und relevanter wis-

senschaftsexterner Faktoren. Man darf nicht vergessen, dass die Leopoldina nicht nur Bera-

tungsinstanz ist, sondern auch als Ort der Forschung der Wissenschaft verschrieben und hier-

durch auch im besonderen Maße zu Metaexpertise fähig ist. Die Leopoldina hat verschiedene 

Leit- und Richtlinien verabschiedet, beziehungsweise orientiert sie sich an solchen. Insbeson-

dere der Leitfaden für Politik- und Gesellschaftsberatung ist an dieser Stelle zu erwähnen, der 

Verfahren normiert und Prozesstransparenz herstellt. Ein konkretes Sanktionierungsmodell 

lässt die Leopoldina dennoch vermissen. 

 Mitgliederzuwahl, Themenidentifikation und Initiation von Beratung liegen in der Hand 

der Akademie. Auch wenn externe Wünsche an sie herangetragen werden können, entschei-

det die Leopoldina selbst über die Verfahren, die sie durchführt. Auch über ihre inhaltliche, 

strukturelle und personelle Aufstellung kann die Akademie selbstständig befinden. Trotz der 

finanziellen Abhängigkeiten und ihrer Rechenschaftspflicht der Politik gegenüber ist die Leo-

poldina also auf Basis der Vereinssatzung weitreichend unabhängig. Über das WissFG ist sie 

mit zusätzlichen administrativen Freiheiten ausgestattet. 

 Die Leopoldina ist in weiten Teilen transparent. Ihre Themen, Arbeitsgruppen, Mitglie-

der, thematische Zuordnungen und Veranstaltungen, Publikationen, Strukturen und Prozesse 

sind öffentlich. Mit dem Monitoring-Bericht, dem zweimonatlich erscheinenden Newsletter, 

dem Jahrbuch, weiteren Sonderpublikationen und natürlich der Website sowie den Sozialen 

Medien informiert die Akademie umfassend über sich und ihre Mitglieder. Bezüglich der In-

terna ihrer Gremien und Arbeitsgruppen wahrt sie jedoch Vertraulichkeit. Die Strukturierung 

ihres Portfolios sollte die Leopoldina in der Außenkommunikation besser und stringenter ord-

nen. Suchmasken auf der Website funktionieren nicht immer ausreichend und auch die No-

menklaturen der Veröffentlichungen und die Publikationsübersichten sollten überarbeitet wer-

den. Gerade bei einer so großen und komplexen Institution von nationalem und internationa-

lem Rang, die auch als Anlaufstelle für die Öffentlichkeit dienen soll, wäre dies wichtig.  

 Es bleibt die Frage nach der Passgenauigkeit der Leopoldina in das deutsche Wissen-

schaftssystem, was gerade für die Nationale Akademie von besonderer Bedeutung ist. Mit 

Blick auf ihre Expertise und die Beratungsprozesse kann zunächst festgehalten werden, dass 

Konsens dort erzielt werden soll, wo er möglich ist. Im Fokus stehen doch das evidenzbasierte 

Argument und die sachgerechte Abwägung von Fakten. Sollte keine einheitliche Botschaft 

entstehen, müssen die unterschiedlichen Perspektiven erörtert werden. Die Leopoldina ist da-

bei generell perspektivenplural. Die Zuwahl neuer Mitglieder erfolgt themengebunden und seit 

1990 in zusätzliche Klassen neben der Medizin und den Naturwissenschaften, womit dem 

neuen Anforderungsprofil der Gesellschaftsberatung Tribut gezollt wurde. Eine Abbildung der 
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Gesellschaft findet nicht statt. Ihre Perspektiven werden, bis auf einzelne Ausnahmen, über 

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Akademie transportiert und inkorporiert. 

 Die Laufzeiten der Beratungsprozesse können stark voneinander abweichen. Während 

Arbeitsgruppen für gewöhnlich Arbeitsphasen von ein bis zwei Jahren haben, kann die Aka-

demie mit Impulsen oder Ad-hoc-Stellungnahmen auch in deutlich kürzerer Zeit produzierte 

Expertise bereitstellen. Anlässlich des Ausbruchs des Coronavirus hielt die Leopoldina zum 

Beispiel gemeinsam mit dem SMC eine Pressekonferenz zur Information der Öffentlichkeit und 

demonstrierte damit schnelles Reaktionsvermögen.1868 Die Leopoldina ist also auch dazu in 

der Lage, sich dem Takt von Öffentlichkeit und Politik anzupassen. Die Verfahrenswege bis 

zur Veröffentlichung einer Stellungnahme sind dennoch komplex und durch die Gremienstruk-

tur, die Größe, die Grundsatzdokumente sowie Leitfäden der Akademie bestimmt. Kooperati-

onsprojekte bedürfen das Ziehen zusätzlicher Schleifen. 

 Über ihre Mitglieder und ihr eigenes Kooperationsgefüge ist die Leopoldina gut in die 

Netzwerke der deutschen Wissenschaft eingebunden. In diesem kommt ihr als Nationale Aka-

demie und Repräsentantin der gesamten Forschungslandschaft der Bundesrepublik eine her-

ausragende Stellung zu. Hierdurch verstärkt sich die Bedeutung ihrer Botschaften und die Be-

deutung ihrer Expertise, wodurch die Leopoldina als Taktgeberin fungieren kann. Die Nutzung 

der digitalen Medien dient vor allem der Kommunikation mit dem nichtwissenschaftlichen Tei-

len der Gesellschaft und der Distribution von Inhalten, wobei natürlich auch der interinstitutio-

nelle und gerade auch der Austausch mit internationalen Einrichtungen vom Internet stark pro-

fitieren. 

 In den Beispielen, bei denen die Mandatierung durch die Politik ersichtlich ist und auch 

in weiteren Austauschformaten zeigt sich die stärkere Verbindung zur Exekutive, die typisch 

für die deutsche Politikberatung ist. Mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Nationalen 

Akademie ist das natürlich nicht verwunderlich. 

  Gemäß Leitbild und Leitfaden zur Politik- und Gesellschaftsberatung zeichnet sich die 

Leopoldina dadurch aus, dass sie gesellschaftlich relevante Fragen bearbeitet. Sie identifiziert 

ihre Themen auch durch den Austausch mit gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren. Eine 

Aufnahme in Arbeitsgruppen oder Kommissionen erfolgt aber nur über Inhalte, die Einzug in 

die Prozesse der Akademie erhalten. Somit kann die Leopoldina die Herausforderungen der 

Gesellschaft nur von ihrer Warte aus adressieren. Zeitgleich ist diese auch Teil des Zielpubli-

kums der Leopoldina. Die Verständlichkeit ihrer Stellungnahmen für Laiinnen und Laien ist für 

sie daher ein Qualitätsmerkmal. Aber auch hier trüben die mangelnde Partizipation an Bera-

tungsprozessen und die häufig monodirektionale Ausrichtung der Kommunikation das Bild ein. 

Die Leopoldina bleibt eine Gelehrtenvereinigung, die die Gesellschaft an ihrem Wissen, aber 

nicht an ihren Prozessen teilhaben lässt. Hierdurch schützt sie sich natürlich auch vor äußeren 

 
1868 Vgl. https://www.leopoldina.org/presse-1/nachrichten/coronavirus/ (13.02.2020) 
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Einflüssen und erhält den grundlegenden Charakter ihrer Institution als neutrale Wissen-

schaftssozietät, die auf die Bereitstellung evidenzbasierten Ratschlags ausgerichtet ist. Dieses 

Image wird wiederum dadurch verwässert, dass die Akademie als Interessenvertreterin der 

deutschen Wissenschaft oder gar auch als politische Akteurin agiert.  

 Die Leopoldina ist prinzipiell mit den notwendigen Kapazitäten ausgestattet, um auch 

Beratungsleistungen in ethischen Fragestellungen zu erbringen. Obwohl sich in ihren Reihen 

auch Ethikexpertinnen und -experten befinden, sieht sich die Akademie nicht in der Position, 

Werturteile zu fällen und trennt diese von ihrer evidenzbasierten Beratung klar ab. Risikobezug 

und Vorausschau gehören jedoch eindeutig zu ihrem proaktiven Verständnis der Politikbera-

tung.  

 Erfüllt die Leopoldina ihr Beratungsmandat, das sie als Nationale Akademie der Wis-

senschaft übernommen hat? Ja, sie steht Gesellschaft und Politik als Instanz zur Seite und 

erstellt Expertise da, wo sie nötig und gefragt ist. Sie liefert auch Antworten auf die drängenden 

Fragen der großen gesellschaftlichen Herausforderungen und öffentlichen Diskurse. Mit der 

Wahl ihres neuen Präsidenten Gerald Haug, einem Paläoklimatologen, gibt die Leopoldina 

auch ein klares Bekenntnis zu dieser Wirkungsdimension ab.1869 Passt die Nationale Akade-

mie als Beratungsinstanz in das deutsche System der Wissenschaftspolitik? Sie verfügt über 

einen ausgesprochen hohen institutionellen Rang, den sie einem gemeinschaftlichem Bund-

Länder-Beschluss verdankt. Die Besetzung mit verdienten und ausgezeichneten Forschenden 

lässt keinen Zweifel an ihrer fachlichen Robustheit und ihrem wissenschaftlichen Status. Die 

Kombination von Kooptation, autarkem Agenda-Setting sowie den Freiheiten in der Ausgestal-

tung von Prozessen und Strukturen hebt die Leopoldina im Vergleich zu anderen Beratungs-

institutionen hervor. Schafft es die Nationale Akademie dank dieser ausgewiesenen Stärken 

im institutionellen Design, die Herausforderungen der Bewertungsdimensionen aufzulösen? 

Hier lautet die Antwort nein, denn hierfür zeigen sich in der Analyse zu viele Schwächen. Die 

Partizipation der Gesellschaft an Beratungsprozessen ist entwicklungsbedürftig. Ebenso wäre 

eine Stärkung dialogischer Strukturen für die Leistungsfähigkeit der Akademie zuträglich. Die 

Leopoldina sollte weniger Exklusivität und mehr Gesellschaft wagen. Vielleicht entsteht in der 

nun angeschobenen Zusammenarbeit mit dem BMBF weiterer Mut zu neuen Formaten. Im 

Zeitalter postfaktischer und antiszientistischer Tendenzen ist eine klare Stimme für die Wis-

senschaft gefragt. Die Leopoldina, als nationale Akademie und mit ihren ausgewiesenen Ex-

pertinnen und Experten, wird in den öffentlichen Debatten der Bundesrepublik heute mehr 

denn je gebraucht.  

 

 

 

 
1869 Vgl. https://www.leopoldina.org/mitgliederverzeichnis/mitglieder/member/Member/show/gerald-h-haug/ (13.02.2020) 
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7.) Diskussion der Ergebnisse 

In Kapitel 6. wurde eine Auswahl der relevantesten Institutionen der Politikberatung in der 

deutschen Wissenschaftspolitik untersucht. Die Basis hierfür bildete eine Analyse der Diskurse 

zur Politikberatung und der Wissenschaftspolitik der Bundesrepublik und die daraus resultie-

rende Ableitung von Begutachtungskriterien, die in drei Bewertungskriterien gebündelt wur-

den. Die Leistungsfähigkeit der Beratungsinstanzen wurde dadurch bestimmt, wie gut sie in 

diesem Spannungsfeld zwischen Expertise, Deliberation und Interessenvertretung navigieren. 

Als zweite Bewertungsstufe wurde herausgearbeitet, inwiefern sie den Anforderungen und 

Charakteristika der deutschen Wissenschaftspolitik entsprechen und dazu in der Lage sind, 

auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. 

 Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend dis-

kutiert. Nach einleitenden Gedanken zur Leistungsfähigkeit und den Grenzen des Untersu-

chungsmodells werden Überlegungen zu möglichen Anschlussuntersuchungen angestellt. An-

schließend werden Schlussfolgerungen, Problembereiche und Besonderheiten aus den Ana-

lysen der Beratungseinrichtungen dargestellt und allgemeine Beobachtungen zur Politikbera-

tung in der Wissenschaftspolitik zusammengefasst, bevor das Abschneiden der Beratungs-

instanzen in der systemischen Kompatibilität resümiert wird. Dies erlaubt die Identifikation von 

Verbesserungspotenzialen und Lösungsansätzen, bevor ein abschließender Ausblick auf den 

Themenkomplex gegeben wird.    

 

7.1.) Gedanken zum Untersuchungsmodell 

Die zentrale Frage bezüglich des verwendeten Untersuchungsmodells ist, ob mit ihm als Werk-

zeugkoffer belastbare Ergebnisse produziert werden können. Die Untersuchung zeigt, dass 

auf Basis der Verortung, der anschließenden Überprüfung der drei Bewertungsdimensionen 

und der abschließenden Bewertung anhand der Anforderungen der deutschen Wissenschafts-

politik ein differenziertes Bild der untersuchten Politikberatungseinrichtungen entsteht. Zeit-

gleich gibt das Modell Hinweise auf systemische und strukturelle Defizite, zeigt am Fachdis-

kurs gemessene Stärken und Schwächen auf und erlaubt Rückschlüsse auf Ansatzpunkte zur 

Verbesserung individueller Beratungsinstanzen sowie des Beratungssystems. 

 Bezüglich der Strukturierung des Untersuchungsansatzes kann festgehalten werden, 

dass mit der Kategorisierung der Beratungsinstanzen anhand von Dichotomien eine schnelle 

und strukturierte Annäherung erfolgt, zeitgleich trägt dieser Ablauf aber zu Redundanzen im 

Analyseteil bei. Die Erfassung des Leistungsspektrums in den drei Bewertungsdimensionen 

eignet sich dazu, das in der Literatur diskutierte Leistungsspektrum der Politikberatung in der 

deutschen Wissenschaftspolitik umfassend zu erfassen und zu analysieren. Es gibt jedoch 

auch Aspekte, die nicht von dieser Untersuchung geleistet werden können. Zum einen betrifft 

dies die Qualität der unterliegenden wissenschaftlichen Arbeit der Beratungseinrichtungen und 
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ihrer individuellen Mitglieder. Dieser Faktor wird jedoch durch den Faktor Renommee mit ab-

gedeckt. Zum anderen befasst sich die Analyse nicht mit der Qualität der Expertise im Sinne 

ihrer realpolitischen Umsetzung. Impactmessung, wie der neudeutsche Ausdruck für die ge-

sellschaftliche und politische Wirkungsmächtigkeit lautet, ist ein eigenes Entwicklungsthema 

für sich. Die vorliegende Arbeit hatte diesen Faktor als Bewertungselement ausgeschlossen. 

Auch nach wie vor kann man dafür das Argument stark machen, dass eine Umsetzung von 

Expertise nicht als Qualitätsmerkmal herangezogen werden sollte, um nicht dem Prinzip der 

parlamentarischen Entscheidung entgegenzusteuern. Stattdessen sollten die Funktion, Ar-

beitspraxis und das Design der Beratungsinstanz ausschlaggebend sein. 

 Neben dieser bewussten Ausklammerung muss die Untersuchung da Lücken lassen, 

wo es an Transparenz fehlt. Dies ist auf den Ansatz zurückzuführen, dass es bei der Öffent-

lichkeitsorientierung der Beratungsinstanzen eben darauf ankam, die Unterlagen zu nutzen, 

die selbstständig verfügbar gemacht wurden oder bereits zu finden waren. Allgemein gespro-

chen sind durch die Digitalisierung umfassende Unterlagenbestände online verfügbar, was 

diese Herangehensweise ermöglicht hat. Offenkundig ist, dass die Analyse keine informellen 

Kanäle abdecken kann. Gerade auch bei Beratungsinstanzen, die eng mit der Politik verknüpft 

oder durch politische Steuerung geprägt sind, gelangt man hier an nicht durchdringbare Gren-

zen. Abseits der Beobachtung, dass die diskrete Fortsetzung in Form einer Politikerberatung 

auch in den herangezogenen Beispielen gefunden werden kann, müssen somit einige Aspekte 

Gegenstände von Spekulation bleiben. 

 Das Untersuchungsmodell weist aber auch einzelne Nachteile auf. Zum einen ist der 

Arbeitsaufwand hoch, da die Analyse sehr leseintensiv vorbereitet werden muss. Gerade bei 

länger etablierten Beratungseinrichtungen besteht dabei kaum eine Möglichkeit, alle verbun-

denen Publikationen zu erfassen, sodass man stets mit einem repräsentativen Ausschnitt ar-

beiten muss. Aber auch dieser Ansatz ermöglicht, wie die vorliegenden Untersuchungen be-

legen, robuste Ergebnisse. Zum anderen wirkt die Analyse in Teilen zunächst redundant, was 

auf die Sequenz der Einzelschritte und die Leistungsaspekte der drei Bewertungsdimensionen 

zurückzuführen ist. Einzelne Aspekte beziehungsweise Schlagwörter, wie das institutionelle 

Design, das Vorhandensein einer Geschäftsstelle oder Perspektivenpluralismus müssen je-

doch mehrfach herangezogen oder betont werden. Dies liegt vor allem daran, dass diese Ele-

mente nicht trennscharf einzelnen Bewertungsdimensionen zugeordnet werden können, da 

sie Einfluss auf die Qualität aller drei Leistungsbereiche haben. 

 Den Blick auf die einzelnen Bewertungsdimensionen gerichtet kann außerdem festge-

halten werden, dass die Zuordnung des Selbstverständnisses zu einem Idealtypus in der Be-

wertungsdimension Deliberation nicht produktiv ist. Keine Beratungsinstanz kann einem dieser 

Schnittmuster genau zugeordnet werden, es ergeben sich immer nur teilweise Übereinstim-
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mungen mit dem Idealbild. Auch wenn dieses Element somit nicht in weiterführenden Unter-

suchungen implementiert werden sollte, sind solche Überlegungen für die Diskussion der 

Grundlagen und Umgebungseffekte sowie definierender Faktoren der Politikberatung wichtig, 

für den individuellen Anwendungsfall jedoch nicht effektiv. 

 Anschlussuntersuchungen könnten beim oben erwähnten Thema der Impactmessung 

ansetzen. Existierende Arbeiten, wie beispielsweise die von Peter Weingart und Justus Lent-

sch, zeigen entgegen der kritischen Betrachtung, dass auch dieser Leistungsaspekt ein Un-

tersuchungsgegenstand sein kann. Dieses Beispiel zeigt aber außerdem, dass die Entwick-

lung aussagekräftiger Untersuchungsmodelle schwierig ist. Mit Blick auf die zum Teil umfas-

sende Literatur und lange Geschichte einzelner Beratungseinrichtungen, wie beispielsweise 

der WD, müsste eine solche Arbeit außerdem ein hohes Maß an Text verarbeiten. Allein aus 

diesem Grund könnte es für weiterführende Analysen gewinnbringend sein, sich auf einzelne 

Beratungsinstanzen zu fokussieren. Dieser Ansatz würde einen vertieften Einblick erlauben, 

einen noch größeren Fokus auf Quellen ermöglichen und so einen umso detaillierteren Blick 

auf den Untersuchungsgegenstand, seine Strukturen, Veränderungen und Nuancen ermögli-

chen.  

Auf der anderen Seite erscheint auch die Fokussierung auf einen Teilaspekt des Leis-

tungsspektrums der Politikberatung erfolgversprechend, um Problem- und Potenzialbereiche 

zu beleuchten. Mit Blick auf die aktuellen Tendenzen und die in der vorliegenden Arbeit iden-

tifizierten Schwächen im System, würde die Konzentration auf dialogische Kommunikation so-

wie Partizipation der Öffentlichkeit produktiv sein und einen Beitrag zur weiteren Verbesserung 

der Beratungskapazitäten in der deutschen Wissenschaftspolitik leisten.  

 

7.2.) Ergebnisse der Analyse 

Im Folgenden werden zentrale Beobachtungen und Untersuchungsergebnisse zusammenge-

tragen, um einen bilanzierenden Überblick zum Abschneiden der analysierten Beratungs-

instanzen zu geben. Aufgrund der Überschneidungen zwischen den Bewertungsdimensionen 

ist eine Kategorisierung anhand dieser nicht zielführend. Daher werden die einzelnen Ele-

mente in die Bereiche institutionelles Design oder Funktion gebündelt. Anschließend werden 

allgemeine Beobachtungen zur Politikberatung in der Wissenschaftspolitik dargelegt, die sich 

aus der Untersuchung ableiten lassen.  

 Grundlegend für die Gestaltung einer Beratungsinstanz ist ihr Mandat. Die Verschie-

bung zur Gesellschaftsberatung spiegelt sich dabei in der Aufgabenbeschreibung der unter-

suchten Gremien und Institutionen wider. Mit dem HTF, dem ER und der Leopoldina gibt es 

drei Einrichtungen, die einen primären Gesellschaftsberatungsauftrag haben. Beim WR, den 

WD, den EK und dem TAB ist die Gesellschaft immerhin noch als Zweitempfängerin zu finden. 

Mit der Ernennung der Nationalen Akademie wurde ein klares Signal gesetzt, dass Beratung 
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für Politik und Gesellschaft notwendig ist und stattfinden muss. Politisch-gesellschaftliche De-

batten, die stark auf wissenschaftlicher Erkenntnis aufbauen – zum Beispiel zum Dieselskan-

dal, zur Impfpflicht oder zu COVID-19 – unterstreichen die Relevanz dieser Feststellung, die 

auf Seiten der Wissenschaft und der Politik auch angekommen ist. 

 Die Mandatierung der untersuchten Beratungsinstanzen unterscheidet sich hingegen 

deutlich in puncto Freiheitsgrad. Die WD verfügen über die engste Aufgabenbeschreibung und 

sind überwiegend reaktiv auf die Beauftragung aus der Politik ausgerichtet. Am anderen Ende 

des Spektrums bewegen sich der ER, der über ein weites Mandat verfügt und proaktiv seine 

Themen sowie Prozesse selbst bestimmt und die Leopoldina, die thematische, prozedurale 

und auch personelle Freiheiten in der Ausgestaltung ihrer Arbeit hat. Die EK, das HTF, das 

TAB und der WR pendeln sich in der Mitte ein. Die EK verfügen über weitreichende Potenziale, 

die jedoch interpretationsabhängig sowie von der Politik und ihrer Themensetzung abhängig 

sind. Das HTF ist thematisch reaktiv zugeschnitten, kann seine Prozesse aber ausgestalten, 

wobei die Aufsicht der Politik hier dämpft. Das TAB verfügt über ein prozedural weites Mandat, 

das aber den thematischen Vorgaben des Bundestags und der Verfahrensregeln der TA un-

terliegt. Die Steuerung durch die Politik schränkt vor dem Hintergrund des angelegten Maß-

stabs auch das Mandat des WR ein, das ansonsten weit gestaltet ist und proaktive sowie 

reaktive Elemente aufweist. Die WD und das TAB nehmen in der Vergleichsgruppe eine er-

wähnenswerte Sonderstellung ein, da es sich bei Ihnen im weitesten Sinne um Dienstleis-

tungseinrichtungen des Bundestags handelt. Folglich sind beide auch als Legislativberatungs-

instanzen einzustufen, wie es auch bei den EK der Fall ist. Der WR, das HTF und der ER 

richten sich an die Exekutive, was auch die Leopoldina überwiegend macht. Somit kann eine 

gute Verteilung der Beratungskapazitäten festgestellt werden. Beide staatlichen Gewalten be-

sitzen außerdem die Möglichkeit, Lücken in der Beratungslandschaft zu füllen. Einzig bei der 

Legislativberatung ist jedoch die Tendenz zu vertraulichen Beratungsformen festzustellen. Die 

WD und das TAB, als Einrichtungen des Parlaments, betreiben in ihrer Grundausrichtung Po-

litikerberatung. EK finden ihre Fortsetzung nicht in öffentlichen Arenen, sondern in Hinterzim-

mern. Das passt zu dem vom Parlament demonstrierten Steuerungsanspruch in puncto Ex-

pertise.  

 Die untersuchten Beratungseinrichtungen weisen fast alle einen hohen Grad der Insti-

tutionalisierung auf. Der WR geht auf ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern 

zurück, wie auch die Ernennung der Leopoldina zur Nationalen Akademie auf einem GWK-

Beschluss beruht. Die Grundlage für den ER wiederum ist das gleichnamige Gesetz. Alle drei 

verfügen außerdem über Geschäftsordnungen, mit denen ihre Funktionen kodifiziert werden. 

Die Leopoldina kann daneben auch noch auf ihre Vereinssatzung verweisen. Neben diesen 

durch politische Verfahren hoch aufgehangenen Einrichtungen sind die WD und die EK Teil 

des Bundestags, sodass die Verfahrensvorschriften des Parlaments für sie gelten. Das TAB 
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agiert zusätzlich auf den Grundsätzen der TA des Bundestags. Nur das HTF weist einen nied-

rigen Grad der Institutionalisierung und möglicherweise gerade deswegen Unbeständigkeiten 

in Form, Funktion und Besetzung auf. 

  Hingegen verfügen alle untersuchten Beratungsinstanzen über eine Geschäftsstelle. 

Mit Blick auf ihre Relevanz und die zum Teil sehr komplexen Beratungsprozesse sowie die 

auch abseits der Produktion von Expertise geforderten Leistungsbereiche, verwundert das 

auch nicht. Ebenfalls zu bedenken ist hier, dass die eigentlichen Expertinnen und Experten 

ihre Beratungsfunktion nicht hauptamtlich wahrnehmen und so Entlastung und Zuarbeit unab-

dingbar sind. Beim TAB und den WD handelt es sich aber, um genau zu sein, bei dem Bera-

tungsorgan selbst um die Geschäftsstelle. EK wiederum verfügen zwar nicht über eigene Bü-

roräume, werden aber durch Personal aus der Bundestagsverwaltung unterstützt, die eine 

quasi-Geschäftsstelle einrichten. Die Arbeitsebene des HTF besteht ebenfalls aus entsende-

ten Mitarbeitenden, die jedoch von beteiligten Institutionen bereitgestellt wurden, ebenso wie 

die genutzten Räumlichkeiten. Der WR hat hingegen ein Büro mit umfassendem Personalstab 

in Köln, der ER sitzt mit seinen zehn Mitarbeitenden in Berlin. Die Leopoldina fällt durch die 

schiere Größe ihrer Belegschaft aus dem Rahmen und betreibt neben ihrem Hauptsitz in Halle 

an der Saale auch eine Zweigstelle in Berlin.  

 Eine ernüchternde Erkenntnis zeichnet sich bezüglich der Besetzung der Beratungs-

instanzen ab. Keine der untersuchten Einrichtungen erfüllt alle Teilaspekte dieses zentralen 

Charakter- und Qualitätsmerkmals vollständig zufriedenstellend unter Berücksichtigung des 

herausgearbeiteten Leistungskatalogs. Zwar kann beim WR von einer Teilkooptation gespro-

chen werden, es findet sich jedoch keine Vertretung der Zivilgesellschaft im Gremium, das 

außerdem korporativ besetzt ist und so eine Nähe von Beratenden und Beratenen herstellt. 

Dies ist selbstredend auch bei EK der Fall, bei denen Besetzungen außerdem mit Interessen-

vertreterinnen und -vertretern erfolgen können. Beim TAB und den WD, verstanden als Teile 

des Bundestags, stehen wiederum die Mitglieder der Beratungsinstanz in einem Angestellten-

verhältnis mit intransparentem Auswahlverfahren. Beim HTF ist die Politik nicht personell in 

das Gremium integriert, das aus Wissenschafts-, Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsvertretun-

gen besteht. Jedoch krankt auch hier die Besetzung an der Berufung der Mitglieder durch die 

Politik. Das gleiche Problem ist beim ER zu finden, der durch ein intransparentes Verfahren 

bis zum Zeitpunkt der Berufung durch den Bundestagspräsidenten oder die Bundestagspräsi-

dentin gekennzeichnet ist. Einzig die Leopoldina ist innerhalb der Untersuchungsgruppe in der 

Auswahl ihrer Mitglieder frei und kooptiert auf Basis fachlicher Meriten. Jedoch ergibt sich ge-

rade aus ihrer Eigenart der Wissenschaftssozietät das Problem, das die Zivilgesellschaft kei-

nen Platz im Gremium selbst hat. Dafür ist die Nationale Akademie sehr breit aufgestellt und 

tritt mit dem Ziel auf, eventuelle Lücken in der Bereitstellung von Wissensbeständen durch 
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entsprechende Kooptationen zu schließen. Die Leopoldina ist in diesem Sinne fachlich de-

skriptiv repräsentativ. Das Gleiche trifft auf den ER zu, der darüber hinaus auch auf ethischer 

Ebene unterschiedliche Hintergründe einbinden soll, um die gesellschaftliche Vielfalt wieder-

zugeben. Beim genaueren Blick zeigt sich jedoch, dass es sich vor allem um eine Wiedergabe 

der Gesellschaft aus wissenschaftlicher Perspektive handelt, obwohl auch die Betroffenenper-

spektive im Rat vertreten ist. Die WD, das TAB und die EK können ebenfalls nicht als reprä-

sentative Beratungseinrichtungen eingestuft werden, wie die Analyse zeigt. Bei Letzteren 

kommt es auf die Ausrichtung und Steuerung der jeweiligen Kommission an, was bislang je-

doch keine Erfolgsbeispiele produziert hat. Die Mitarbeitenden des TAB und der WD wiederum 

werden auf Basis ihrer für die Arbeit ihrer Institution notwendigen Fähigkeiten ausgewählt, so-

dass die Beratungseinrichtung selbst nicht repräsentativ ist. Beide sind jedoch generell in der 

Lage, bei der Ausarbeitung der Expertise repräsentative Momente zu generieren. Das HTF, 

das in der Außendarstellung einen gesellschaftsorientierten Ansatz kommunizierte, wurde in 

der Besetzung letztlich auf Mitglieder aus Wissenschaft und Wirtschaft beschränkt. Der WR 

wiederum kann immerhin als eingeschränkt deskriptiv und hochgradig delegiert repräsentativ 

eingestuft werden. Allen Beratungseinrichtungen ist es letztlich möglich, eine Perspektivvielfalt 

in ihrer Expertise herzustellen, eine repräsentative Einbindung auf Augenhöhe ist hingegen 

selten. Dies trifft auch auf die Möglichkeit von Sondervoten und abweichenden Stellungnah-

men zu. Nur die EK und der ER, also beides Gremien, die sich häufig oder ausschließlich mit 

wertebezogenen Fragestellungen auseinandersetzen, ermöglichen Minderheitsvoten. Obwohl 

die Besetzung und die Verfahren hinter der Besetzung einer Beratungsinstanz als zentrale 

Stellschrauben bekannt sind, besteht also Nachbesserungsbedarf. 

 Ein interessantes Ergebnis bei der Betrachtung des institutionellen Designs zeichnet 

sich beim Faktor Rückbindung ab. Auch wenn Korporatismus mit Blick auf die Bewertungsdi-

mensionen und den Faktor Distanz zwischen Beratenden und Beratenen als Schwäche aus-

gelegt werden muss, spielen hier die politiknahen Gremien WR, WD, EK und TAB eine klare 

Stärke aus. Durch die Bindung an und die Steuerung durch die Politik bestehen Verantwor-

tungs- und Rückbindungsstrukturen über die durch Wahlen legitimierten und an die Gesell-

schaft zurückgekoppelten Politikerinnen und Politiker. Ein Beratungsgremium sollte, gemes-

sen am Gesamtbild des Leistungsspektrums, jedoch möglichst entpolitisiert sein. Der Gewinn 

einer unbefriedigenden Rückbindung ist somit ein höherer Grad der Freiheit. Der politische 

Entscheidungsfindungsprozess, der die Expertise schlussendlich in Realpolitik ummünzt, wirkt 

hier zusätzlich als Dämpfer. Anders sieht das wiederum bei der Rechenschaftspflicht der un-

tersuchten Beratungseinrichtungen aus. Der ER und die Leopoldina erbringen einen jährlichen 

Bericht, die WD sind ihrer Institution und das TAB zusätzlich dem ABFTA gegenüber rechen-

schaftspflichtig. Die EK, der WR und das HTF sind nur über den Status ihrer Mitglieder und 

die Reaktion ihrer Peers diesbezüglich rückgekoppelt. In diesem Leistungsaspekt ist somit ein 
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Defizit festzustellen. Neben Aspekten, die dem institutionellen Design zugeordnet werden kön-

nen, ermöglicht die Analyse weiterhin Rückschlüsse auf die Funktionsweise der untersuchten 

Beratungsinstanzen. Neben ihrem Umgang mit Wissen, ihrer Öffentlichkeitsorientierung, dem 

Faktor Interessenvertretung ist hierbei vor allem die kritische Auseinandersetzung mit dem 

Problembereich Kommunikation, Dialog und Popularisierung notwendig, der sich als Untersu-

chungsergebnis abzeichnet.  

Wenig überraschend ist die Feststellung, dass alle Beratungsinstanzen ein interdiszip-

linäres Arbeitsverständnis haben und auf entsprechende Wissensbestände zurückgreifen. 

Hier zeigt sich, dass die Politikberatung die facettenreichen Probleme der Gegenwart sowie 

die gestiegene wissenschaftliche Komplexität erkannt hat und zur Beantwortung dieser Her-

ausforderungen die notwendigen fächerübergreifenden Ansätze verwendet. Ähnlich verhält es 

sich mit der Produktion von Metaexpertise im Sinne von Anwendungsbezug sowie zur Selbst- 

und Systemanalyse, die alle untersuchten Beratungsinstanzen bereitstellen können. Dabei 

sollte jedoch festgehalten werden, dass die Kapazitäten der Leopoldina die der anderen Ein-

richtungen, gerade was die Analyse der Politikberatung selbst betrifft, deutlich übertrifft. Auch 

in puncto Ethikberatung nimmt die Leopoldina, zusammen mit dem ER, eine herausragende 

Position im Vergleichsfeld ein. Keine anderen Einrichtungen der Vergleichsgruppe verfügen 

über Primärkapazitäten für wertebezogene Expertise.  

 Als eindeutig unterbelichtet stellt sich die Bedeutung des Wissens von Laiinnen und 

Laien heraus. Für den WR, die WD, das HTF und auch die Leopoldina spielt Alltagswissen 

keine wirkliche Rolle. Bei EK ist die Einbindung dieser Wissensbestände von der Prozessge-

staltung anhängig, wobei die letzten Entwicklungen auf einen abnehmenden Trend hinweisen. 

Der ER und das TAB können auf Alltagsexpertise zugreifen, was in der Praxis jedoch kaum 

Anwendung findet, obwohl das TAB genau hierfür auch Vehikel bereithält. Somit gibt es an 

dieser Stelle eine Diskrepanz zwischen dem in der Literatur getroffenen Beobachtungen und 

den formulierten Ansprüchen mit der Realität der Beratungsprozesse.  

 Deutlich positiver fällt die Bilanz bei der Einbindung externer Expertise aus. Nicht nur 

findet dies bei der gesamten Vergleichsgruppe Anwendung, die WD sind sogar explizit darauf 

ausgerichtet und auch das TAB nutzt dieses Mittel, um Untersuchungsgegenstände umfas-

send analysieren zu können. Auch das HTF sah diese Möglichkeit vor, was unter anderem zur 

Beauftragung von Studien führte. Beim WR ist ein Schritt weiter möglich, indem Ausschüsse 

mit Externen besetzt werden können, gleiches trifft auf Infrastrukturevaluationen zu. In den EK 

wiederum kommen Sachverständige mit MdB zusammen, weiterer externer Sachverstand 

kann zusätzlich hinzugezogen werden. Dies gilt auch für den ER, der korrespondierende Mit-

glieder für Arbeitsgruppen einsetzen kann. Bei der Leopoldina findet eine solche Beteiligung 

in den Arbeitsgruppen und wissenschaftlichen Kommissionen nur vereinzelt statt. Mit dem Se-
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nat ist wiederum ein zentrales Steuerungsgremium der Nationalen Akademie auch mit Exter-

nen besetzt. Es zeichnet sich somit ein differenziertes Bild in der Strukturierung und Eingriffs-

tiefe der Einbindung externer Expertise ab, es kommt jedoch keine untersuchte Einrichtung 

ohne aus.  

 Ebenfalls von allen Beratungsinstanzen erfüllt wird ein gewisser Grad an Öffentlich-

keitsorientierung, wobei Partizipation nur selten und häufig nicht strukturiert in Regelprozessen 

erfolgt. Das TAB bildet mit dem Stakeholder Panel, dem Scan-Prozess und dem dafür einge-

spannten Konsortialmitglied IZT eine bemerkenswerte Ausnahme in der Vergleichsgruppe. 

Dennoch kann attestiert werden, dass der Transformationsprozess zu mehr Öffentlichkeit auch 

bei der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik angekommen ist, aber noch einen weiten 

Weg vor sich hat. In Teilen haben strukturkonservative Kräfte bereits eine Rückwärtsbewe-

gung eingeleitet, da Transparenz und Öffentlichkeit nicht durchgängig als Erfolgsgeschichte 

gesehen werden, vor allem auch aus Sicht der Politik. Hierbei darf der valide Einwand nicht 

außer Acht gelassen werden, dass öffentliche Debatten durch den Modus der Politik in der 

Freiheit ihrer Debattenkultur eingeschränkt werden können. Mit dem HTF, dem ER und der 

Leopoldina gibt es jedoch zentrale Politikberatungsgremien in der deutschen Wissenschafts-

politik, die den Öffentlichkeitsbezug in ihrem genetischen Code haben. Die Gesellschaft defi-

nieren sie als Erstempfängerin ihrer Expertise. Der WR und die WD befinden sich am anderen 

Ende des Spektrums. Die WD sind eigentlich nicht darauf ausgerichtet, die Öffentlichkeit zu 

beraten, zeitgleich schlägt sich ihre Expertise vereinzelt in Schlaglichtern in der Presse nieder. 

Über das Informationsfreiheitsgesetz und die öffentliche Datenbank des Bundestags ist die 

Arbeit der WD heute aber auch in Teilen für die Öffentlichkeit zugänglich. Auch der WR ge-

währt Zugang über seine Website, obgleich bei beiden Einrichtungen dies als Nebenprodukt 

ihrer eigentlichen Aufgaben zu sehen ist. EK wiederum sollen außerdem eine legitimierende 

Wirkung erzielen, weshalb auch ein öffentlichkeitswirksames Abbild ihrer Arbeit in die Gesell-

schaft gespielt wird. Mit der EK Internet wurde ein Versuchsballon gestartet, die Kommissions-

arbeit noch stärker zu öffnen, was aber keine Fortsetzung gefunden hat. Das HTF, dessen 

erklärtes Ziel es war, Forschung in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, belebte diesen An-

spruch am Ende nicht ausreichend mit entsprechenden Formaten. Beim TAB befindet sich der 

Leistungsbereich Öffentlichkeit im Ausbau, wird jedoch zunehmend als wichtige Funktion er-

fasst, obwohl die Arbeit für das Parlament an vorderster Stelle bleibt. Der ER ist auf Basis des 

EthRG eindeutig auch auf die Öffentlichkeit ausgerichtet und zu einer jährlichen öffentlichen 

Veranstaltung verpflichtet, was ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Die Leopoldina hat die 

Öffentlichkeitsorientierung in ihrem Leitbild und ihrer Satzung verankert. Die Beratung der Ge-

sellschaft war einer der Zwecke hinter ihrer Wandlung zur Nationalen Akademie der Wissen-

schaften. Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Leopoldina bewiesen, dass sie diese Aufgabe 

mit kurzen Laufzeiten, zu wechselnden Teilaspekten und mit großer Resonanz erfüllen kann. 
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 Die Ausstattung der Beratungsinstanzen mit Mitarbeitenden für Öffentlichkeitsarbeit 

korrespondiert mit diesen Beobachtungen. Während die WD und EK hierfür kein dezidiertes 

Personal haben, verfügen der WR und die HTF über Pressestellen. Das TAB wiederum verfügt 

seit ein paar Jahren über eine Stelle für Wissenschaftskommunikation. Der ER und die Leo-

poldina haben Personal, das für Veranstaltungen, PR und Kommunikation zuständig ist. Diese 

Unterstützungsstrukturen waren auch für die wiederholten und kurzfristigen Beratungsleistun-

gen während der Corona-Pandemie von Vorteil. Für alle Beratungseinrichtungen hingegen gilt, 

dass sie ihre Publikationen kostenlos zur Verfügung stellen und das Internet für die barriere-

arme Distribution ihrer Expertise und zur Informationsdarstellung verwenden. Die Datenban-

ken zur Suche nach den verschlagworteten Veröffentlichungen funktionieren mal besser, mal 

schlechter.  

Obgleich die untersuchten Beratungsinstanzen also grundsätzlich öffentlichkeitsorien-

tiert sind und ihr Kommunikationsportfolio auch auf die Allgemeinheit ausrichten, zeigt die Ana-

lyse auf, dass der Bereich Dialog und Popularisierung weiterhin auch im Querschnitt Schwä-

chen aufweist. So fehlen zumeist Formate und Prozesse abseits der Bereitstellung von Publi-

kationen auf der Website, um die Expertise für eine heterogene Öffentlichkeit zu transportie-

ren. Die EK bilden allein mit ihrer gesetzlichen Veranstaltungspflicht eine Ausnahme, ebenso 

die Leopoldina, die verschiedene öffentlichkeitsgerichtete Veranstaltungen mit unterschiedli-

chen Zielgruppen und kooperierenden Einrichtungen durchführt. Die Verständlichkeit ihrer Ex-

pertise für Laiinnen und Laien ist Teil ihrer Review-Verfahren. Dennoch finden sich auch bei 

der Nationalen Akademie Beispiele für unklare Sprache, die sich im gesamten Vergleichsfeld 

wiederholt zur Mandatierung oder zur Expertise selbst finden. Einfache Sprache findet nur 

beim ER punktuell Anwendung und simplifizierende Publikationen sind, abseits von Kurzfas-

sungen, kaum zu finden. Das HTF ist darum bemüht, gestalterisch hochwertige Publikationen 

zu erarbeiten, aber auch andere Beratungseinrichtungen arbeiten mit Kommunikationsagen-

turen zusammen. Gerade weil hierfür bereits Mittel aufgewendet werden, ist unklar, wieso nicht 

stärker auf die Heterogenität des Publikums eingegangen wird. Eine mögliche, wenn auch 

zynische, Erklärung könnte die Annahme sein, dass die Themenbereiche der Wissenschafts-

politik ein an ihrer Rezeptionsfähigkeit gemessen überdurchschnittliches Publikum anspre-

chen und eine zu starke Übersetzungsleistung daher unnötig erscheint. Eine andere Möglich-

keit besteht in der Angst davor, die Tonalität der Wissenschaftlichkeit zu verlieren und damit 

an Distanz zu Laiinnen und Laien einzubüßen. Zugute kann man dem natürlich halten, dass 

eine medienkonforme und simplifizierende Ausarbeitung natürlich die Popularisierung stärkt. 

Bei den Beratungsinstanzen, bei denen die Gesellschaft nur sekundäre Rezipientin ist, sollte 

der Fokus aber auf der Ausarbeitung präziser Expertise liegen, um bereits knappe zeitliche 

und personelle Ressourcen zu schonen. Unter Berücksichtigung des vorliegenden Kriterien-

katalogs ist dennoch eine Stärkung der Popularisierungsleistung erstrebenswert. 
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Deutliche Kritik ist am mangelhaften Ausbau der Dialogstrukturen nötig, der in der ge-

samten Vergleichsgruppe festzustellen ist. Die Sozialen Medien sind hierfür nicht unbedingt 

der Schlüssel, aber ein möglicher weiterer Schritt, da sie sinnbildlich für das zurückhaltende 

Engagement der Beratungseinrichtungen stehen und eine niederschwellige sowie direkte Kon-

taktmöglichkeit bieten. Im Vorfeld sollte jedoch die Nachfrageseite beleuchtet werden, da die 

monodirektionalen Bemühungen zum Teil nur auf geringe Resonanz treffen. Zeitgleich sind 

die Sozialen Medien Orte, an denen die Verbreitung und die Auseinandersetzung mit Fehlin-

formationskampagnen, Verschwörungstheorien und postfaktischen Statements geführt wer-

den kann. Die Krise der Wissenschaft hat sich dahingehend erweitert, dass sie stärker als 

zuvor gefordert ist, nicht nur für ihre Erkenntnisse, sondern auch für ihre Funktionsweise und 

Prozesse Verständnis zu schaffen. Die oft auch schrillen Töne dürften dabei nicht als Reprä-

sentation einer kritischen Gesellschaft missverstanden werden, da in den Debatten im Netz 

oftmals ein Ungleichgewicht mit der still mitlesenden Minderheit herrscht. Dennoch ist es un-

abdingbar, dass die zentralen Beratungsgremien der Bundesregierung sich gerade auch hier 

zukünftig verstärkt in den echten Dialog bewegen. Während der Corona-Pandemie haben Ein-

zelpersonen, wie beispielsweise Christian Drosten, demonstriert, wie wirkungsvoll ein solches 

persönliches Engagement sein kann. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass es zu 

diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, die Aufmerksamkeitseffekte in einer Zeit ohne Krise abzu-

schätzen. 

Der Befund, dass mehr Interaktion gewagt werden sollte, muss auch auf die Arenen-

bildung der untersuchten Beratungsinstanzen ausgeweitet werden. Bemerkenswert ist, dass 

sich das HTF dieser Aufgabe gänzlich verschließt und auf die Politik verweist, die es in der 

Pflicht sieht, diese zu schaffen. Die WD moderiert ebenfalls keine Räume für den gesamtge-

sellschaftlichen Austausch, wie auch die EK nicht, deren Beratungen jedoch im Hinterzimmer 

fortgesetzt werden. Beim TAB wäre durch die Einbindung der Konsortialmitglieder das Poten-

zial vorhanden, das aktuell aber nicht ausgeschöpft wird. Auch beim ER bleibt die nachhaltige 

Arenenbildung aus. Die Leopoldina sieht sich selbst als Plattform für den gesamtgesellschaft-

lichen Austausch, stellt hierfür aber keine bleibenden Räume zur Verfügung. Jedoch werden 

die Mitglieder der Arbeitsgruppen zur Fortsetzung ihrer Beratungstätigkeit angehalten, bei-

spielsweise durch Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen oder Beteiligung an politi-

schen Prozessen.  

Dieses Ausbleiben der fortlaufenden gesellschaftlichen Deliberation in von den Bera-

tungseinrichtungen geschaffenen und moderierten Arenen fügt sich in das Bild ein, das sich 

im Zuge der Analyse in Bezug auf Partizipation und Gesellschaftsbeteiligung insgesamt abge-

zeichnet hat. Entgegen den Beobachtungen sowie Forderungen in der Literatur und auch ent-

gegen den Äußerungen und Ankündigungen der Beratungseinrichtungen selbst, findet partizi-

pativ gestaltete und nachhaltige Deliberation auf der Wortebene statt, die in der Realität aber 
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nicht überzeugend umgemünzt wird. Nach wie vor dominiert in der Wissenschaftspolitik die 

monodirektionale Beratung. Beteiligungsformate nehmen in der deutschen Beratungsland-

schaft keine relevante Position ein. Das TAB und die EK Internet, die jedoch als Ausnahmeer-

scheinung gewertet werden muss, stellen Abweichungen dar. Die Beteiligung der Öffentlich-

keit kann auf vielen Ebenen scheitern: wenn Formate nicht mit Leben befüllt werden, an Wi-

derständen aus konservativen Kreisen oder der Parlamentsverwaltung, am digitalen Graben, 

an geringer Medienaufmerksamkeit, einem zu großen Workload, durch den Vorschläge nicht 

berücksichtigt werden können, oder natürlich schlicht und einfach am fehlenden Willen der 

wissenschaftlichen Beratenden.  

Die Probleme im Aufbau von Dialogstrukturen und der Arenenbildung passen zur ge-

nerellen Problematik der Partizipation in wissenschaftspolitischen Beratungsprozessen. Sie 

verdeutlichen das zurückhaltende Engagement, das sich selbst bei den zentralen Beratungs-

instanzen der Bundesrepublik hält. Ein Erklärungsansatz könnte das immer noch gespaltene 

Verhältnis innerhalb der Wissenschaft zur Gesellschaftsorientierung sein. In Teilen ist zwar 

nicht unbedingt noch immer ein Abwehrverhalten, jedoch zumindest eine Skepsis gegenüber 

den verschobenen Grenzen sowie den veränderten Mechanismen der Wissenschaftspolitik 

gegenüber vorhanden. Die Vorbehalte sind auch dadurch zu erklären, dass eine stärkere 

Transferorientierung und Öffnungsprozesse mit einem langwierigen Kultur- und Organisati-

onsentwicklungsprozess verbunden sind. Die Debatte um die Neue Governance und die neue 

Verortung der Wissenschaft sowie die Kluft, die von einigen zwischen Forschungsfreiheit und 

transformativer Wissenschaft gesehen wird, die mit partizipativem Grundverständnis und als 

Teil der Gesellschaft ihre Probleme aufnimmt und verarbeitet, müssen langwierig ausgegli-

chen werden. Zeitgleich müssen diese Positionen mit gesellschaftlichen Ansprüchen und po-

litischen Verstößen versöhnt werden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass solche zusätz-

lichen Prozesse für die Wissenschaft auch stets eine Ressourcenfrage sind. Im Angesicht die-

ser noch immer komplexen Gemengelage ist unklar, wie lange die bestehenden Probleme und 

Schwächen noch Bestand haben werden. Der Wandel und der Willen zu diesem muss auch 

aus der Wissenschaft und den beratenden Gremien kommen, die sie bilden. Die Aufgabe der 

Wissenschaftspolitik sollte es sein, hier Unterstützung zu leisten und Impulse zu setzen, damit 

die Wissenschaft im Rahmen ihrer Freiheiten entsprechende Transformations- und Vermitt-

lungsprozesse gestalten kann. Das Handeln der Politik ist derzeit jedoch auch nicht durchweg 

förderlich und progressiv ausgerichtet, wie die EK Internet belegt. 

Bezüglich der Stärken und Schwächen der Beratungsinstanzen im Bereich Interessen-

vertretung kann erneut ein übergreifendes Defizit festgestellt werden, das sich aus den Trans-

parenzmaßnahmen ergibt. Allen ist gleich, dass die politischen Prozesse im Hintergrund, die 

sich nicht über offizielle Gremien ergeben, intransparent bleiben. Dieser Umstand kann aber 

nicht den Beratungseinrichtungen selbst angekreidet werden, da eine Offenlegung nicht im 
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Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt. Für den WD und den ER herrschen darüber hinaus beson-

dere Diskretionsvorgaben, die sich aus dem Vertrauensverhältnis zum Parlament beziehungs-

weise dem Schutz sensibler Informationen ergeben. Die Arbeit der WD, als Dienstleistende 

des Parlaments, sind zum Großteil vertraulich. Auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes 

können Informationslücken jedoch über den Umweg der Anfrage gezielt gefüllt werden. Beim 

ER schaffen das EthRG und die Geschäftsordnung eine gewisse Klarheit bezüglich der Pro-

zesse und Strukturen, die über die Veröffentlichungen auf der Website zum Arbeitsprogramm 

und Zuständigkeiten ergänzt wird, um einen vergleichsweise hohen Grad der Transparenz zu 

erreichen, der für die wertebezogenen Diskussionen des Gremiums von besonderer Bedeu-

tung ist. Auch der WR gibt seine Strukturen und Arbeitsergebnisse frei, lässt sich aber bei 

seinen internen Prozessen nicht in die Karten schauen. Ähnlich verhält es sich mit den EK, die 

Prozesstransparenzen gewähren, bei denen das Parlament aber nicht den Hebel nutzt, den 

es hätte, um die Klarheit weiter zu erhöhen. Eine vergleichbare Beobachtung trifft auf das HTF 

zu, das Abläufe und Zuständigkeiten darstellt, aber die ihm eingeräumten Möglichkeiten nicht 

ausreizt. Beim TAB sind grundlegende Prozesse kodifiziert hinterlegt und über das Arbeitspro-

gramm wird laufend informiert. Die Leopoldina ist prozedural, strukturell und inhaltlich trans-

parent, gewährt aber keinen Einblick in die Interna ihrer Gremien. 

Keine der Beratungsinstanzen hingegen stellt die Transparenz seiner Besetzungsver-

fahren her. Erneut zeigt sich ausgerechnet an dieser zentralen Stellschraube systematisch 

eine Schwäche. Einzig bei der Leopoldina kann dieser Umstand kompensiert werden, da durch 

die Kooptation der Mitglieder und die bottom-up-Prozesse der vor allem inhaltsgetriebenen 

Zuwahl die intransparenten Details für Außenstehende ausgeglichen werden. Natürlich ist eine 

interesse- oder netzwerkgetriebene Kooptation nicht ausgeschlossen und auch das Ungleich-

gewicht in der Geschlechterverteilung könnte mit dem Modus der Mitgliedergewinnung zusam-

menhängen. Je kleiner eine Einrichtung, umso schlechter sind kooptative Zuwahlverfahren 

auch von Interessenvertretungsvorwürfen zu befreien. Bei den WD und dem TAB kommt das 

Angestelltenverhältnis hinzu, das die Besetzung der Einrichtung definiert und den Freiheits-

grad der Mitarbeitenden einschränkt. Aber auch die Auswahl der Expertinnen und Experten 

sowie der Umgang mit externer Expertise, die für die beiden Beratungseinrichtungen des Par-

laments relevant sind und das Fundament für ihre Arbeit bilden, sind nicht ausreichend trans-

parent. Mit diesem Defizit sind sie jedoch nicht allein, da kein Mitglied der Vergleichsgruppe 

im ausreichenden Maße hier Einsicht gewährt. Zwar werden im Vergleichsfeld auch immer 

wieder Formate und zugezogene Personen benannt, Auftragsstudien dargelegt oder auch ver-

öffentlicht, es fehlen jedoch vor allem Transparenzvorgaben, die für Standards sorgen. Hier-

durch entsteht eine inkonsistente Darstellung im Umgang mit externer Expertise.  
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Es muss jedoch erneut festgehalten werden, dass Transparenz auch Nachteile mit sich 

bringt. Die Offenheit von Diskussionen kann eingeschränkt werden, da Gesprächsteilneh-

mende ihre Äußerungen, gerade auch bei wertebezogenen Debatten, nicht immer in der Öf-

fentlichkeit platziert sehen möchten. Daneben kann Transparenz auch die Politisierung eines 

Beratungsprozesses steigern, da sich Beteiligte dazu veranlasst fühlen können, sich an frak-

tions- oder parteipolitischen Richtlinien zu orientieren, anstatt dem besseren Argument zu fol-

gen. Hinter verschlossenen Türen, wie die EK zeigen, kommt selbst bei korporatistischen Gre-

mien eine kooperative Grundstimmung auf. Bei Forderungen nach mehr Transparenz sollten 

die Analysen in der Literatur daher die Nachteile einer öffentlichen Debattenkultur ebenfalls 

stärker bedenken und einpreisen.  

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Beratungsinstanzen ergeben auch ein hete-

rogenes Bild. Der WR hat diesbezüglich keine Grundsätze oder Kontrollinstanzen in seinen 

Grundsatzdokumenten verankert. Seine Arbeit ist aber durch Leitfäden und die GO geregelt. 

Zwischenevaluationen und die Nachverfolgung erlauben die laufende Kontrolle und den Rück-

blick auf die eigene Arbeit. Die WD berufen sich in puncto Qualität auf ihre Selbstverpflichtung 

zu Neutralität und Wissenschaftlichkeit, die durch interne Instanzen überprüft werden. Gerade 

aufgrund der starken Gestaltungsmöglichkeiten der Auftragsseite wären hier weiterführende 

Maßnahmen wünschenswert, aber das Parlament vertraut seiner Verwaltung. Die EK weisen 

ebenfalls keine kodifizierten Qualitätssicherungsmerkmale auf. Der interne Austausch auf Ba-

sis der GO BT muss genügen. Auch das HTF hat keine Leitlinien oder Kodizes, auf dessen 

Basis seine Funktion und die Qualität seiner Arbeit ausgerichtet und überprüft wird. Auch hier 

liegt die Verantwortung in den Händen der Mitglieder und der von ihnen gebildeten Arbeits-

gruppen, die von verschiedenen Stellen Zuarbeit erhalten. Beim TAB wiederum haben die 

Beratenen über den ABFTA Kontrolle über die Arbeit der Beratenden. Neben internen Mecha-

nismen und Verantwortungsstrukturen steht das Büro im fachlichen Austausch mit dem ITAS. 

Außer den Grundsätzen der TA gibt es jedoch keine weiteren Leitlinien oder Kodizes. Der ER 

auf der anderen Seite kann sich auf EthRG und eine Geschäftsordnung berufen. In Redakti-

onssitzungen, dem Ratsplenum und innerhalb der Arbeitsgruppen unterliegen die einzelnen 

Beiträge einer internen Qualitätssicherung. Einzig die Leopoldina hat Peer-Review-Verfahren 

für ihre Beratungsprozesse standardisiert. Die Nationale Akademie ist das einzige Mitglied der 

Vergleichsgruppe, dass für seine Politikberatung einen expliziten Leitfaden veröffentlicht hat. 

Daneben hält sich die Leopoldina an weitere Kodizes sowie Handreichungen und verfügt über 

ein eigenes Leitbild sowie eine Vereinssatzung. Außerdem ermöglichen die verschiedenen 

Gruppierungen und Gremien der Akademie eine gegenseitige Kontrolle, der Senat zieht au-

ßerdem noch externe Kräfte hinzu.  

Für eine größtmögliche Distanz einer Beratungseinrichtung erscheint es notwendig, 

dass sie selbst über ihre Qualitätssicherungsmaßnahmen bestimmt. Der ergänzende Blick von 
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außen hilft zusätzlich gegen Betriebsblindheit. Zeitgleich sollten Standards und Regularien 

festgelegt sowie transparent und nachvollziehbar festgehalten werden. Hierdurch kann das 

Vertrauen in die Beratung und ihre Expertise weiter gesteigert werden. Die Kontrolle bezie-

hungsweise Überprüfung der Arbeit der Expertinnen und Experten durch die Politik wiederum 

schafft Passfähigkeit, schränkt die Freiheit der Beratung aber zum einen stark ein. Zum ande-

ren hat das Problem Bestand, dass die Qualitätskriterien und Modi der Politik nicht mit wissen-

schaftlichen Standards oder den vorliegenden Kriterien für Politikberatung übereinstimmen 

müssen.  

Der Eingriff und die Lenkung der Politik ermöglichen jedoch wiederum den Blick auf die 

Weiterentwicklung einer Beratungseinrichtung. Die Einschätzung thematischer und proze-

duraler Aspekte sowie der Arbeitsergebnisse durch Beratungsempfangende wird möglich, auf 

deren Basis die Mandatierung angepasst werden kann. Beim HTF hat dieses Potenzial jedoch 

zur thematischen und personellen Unbeständigkeit geführt, was bei der Verknüpfung mit der 

Entwicklung der HTS auch nicht wirklich als Anpassung an das Aufgabengebiet ausgelegt 

werden kann. Anders sieht das bei den EK aus, die thematisch und methodisch stark diver-

gieren können. Diese Anpassungsfähigkeit an die Fragestellung kann auch als Schwäche ge-

sehen werden, weil durch die Beauftragung und Prozesskontrolle der Politik auch Teile der 

Antwort vorgeformt werden können. Beim TAB ist dies durch den ABFTA möglich und politisch 

wäre sogar von Seiten des Parlaments ein noch stärkerer Zugriff wünschenswert. Neben die-

sen Beispielen wirft nur noch die Leopoldina einen fortlaufenden Blick auf ihre Weiterentwick-

lung. Die Verbesserung und stetige Überprüfung der eigenen Methoden sowie des Gesamt-

komplexes Politikberatung ist in Deutschland ohne Gleichen. Die anderen Beratungsinstan-

zen, die nicht direkt mit der Politik verbunden sind, weisen keine Strukturen zur Optimierung 

auf.   

Es kann aber ebenfalls nur bei der Leopoldina ausreichende Distanz zur Politik festge-

stellt werden. Durch ihr Mandat und die ihr verliehenen Freiheiten hat die Akademie Gestal-

tungskompetenzen, die andere Teile der Vergleichsgruppe nicht aufweisen. Mit ihrer Vereins-

satzung verfügt sie über ein Grundsatzdokument mit Rechtscharakter, kann proaktiv Themen 

aufsetzen, ihre Prozesse und Strukturen festlegen und über Kooptation neue Mitglieder ge-

winnen. Der ER kommt dem zwar nah, ist über die Berufung durch die Politik an vitaler Stelle 

aber in einem Abhängigkeitsverhältnis. Die anderen Beratungsinstanzen zeichnen sich durch 

geringe oder fehlende Distanz zur Politik aus und weisen somit eine Schwäche in der Abschir-

mung gegen Instrumentalisierung und Politisierung auf. Diese Problematik setzt sich auch in 

der Ressourcenfrage fort. Bis auf die Leopoldina, die einen Teil ihres Finanzbedarfs über Dritt-

mittelprojekte einwirbt und einen Förderverein hat, sind alle in der Vergleichsgruppe vom Mit-

telfluss durch die Politik abhängig. 
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Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Punkte ist es daher nicht erstaunlich, 

dass die abschließende Betrachtung der Politisierung der Beratungsinstanzen ernüchternd 

ausfällt. Der WR und die EK sind als korporatistische Institutionen offensichtlich und stark po-

litisiert. Das TAB und die WD, auch wenn sie sich selbst als neutrale Wissensvermittelnde 

verstehen, sind durch die Auftragsseite potenziell stark politisierbar. Das HTF ist ebenfalls als 

politisiert einzuschätzen, ebenso der ER, da die Besetzung des Gremiums intransparent und 

durch die Politik erfolgt, auch wenn die Mitgliedschaft unvereinbar mit einem politischen Amt 

ist. Am Ende weist nur die Leopoldina einen geringen Grad der Politisierung auf. 

Keiner der untersuchten Beratungsinstanzen schafft es also, die Spannungsverhält-

nisse in den Bewertungsdimensionen Expertise, Deliberation und Interessenvertretung voll-

ständig aufzuheben. Aus der Vergleichsgruppe gelingt es der Leopoldina am besten, in diesem 

komplexen und auf Basis der Literatur erstellen Aufgabenfelds zu manövrieren. Aber auch bei 

der Nationalen Akademie zeigen sich zum Teil gravierende Kritikpunkte: mangelnde Partizi-

pation, monodirektionale Kommunikation, Arenenbildung, die noch hinter ihren Möglichkeiten 

zurückbleibt, teilweise ungenaue Nomenklatur und Ordnung der Website sowie starke finanzi-

elle Anhängigkeit von den Beratungsempfangenden. Die reflektive Ausrichtung der Nationalen 

Akademie lässt jedoch die Hoffnung, dass hier nachgebessert werden kann. Anders sieht das 

hingegen bei den politiknahen Beratungseinrichtungen aus, da der politische Wille zu mehr 

Transparenz und einem Ausbau gerade auch der Leistungsdimension Deliberation durch par-

tizipative Elemente, schwach ausgeprägt zu sein scheint.  

 

7.3.) Passgenauigkeit der untersuchten Politikberatungsinstanzen 

Neben dem Abschneiden der Vergleichsgruppe sollte die Analyse auch feststellen, inwiefern 

die als zentral identifizierten Beratungsinstanzen strukturell, funktional und thematisch zum 

System der deutschen Wissenschaftspolitik passen. Hierzu werden im Folgenden die zentra-

len Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt, um die Begutachtung der Beratungsland-

schaft der Wissenschaftspolitik abzurunden. 

Es stellt sich heraus, dass die Merkmale, die als definierend für das Beratungssystem 

in der Bundesrepublik abgeleitet wurden, nicht immer Bestand haben oder von prägender Be-

deutung sind. Bezüglich der Konsensorientierung ist beispielsweise festzustellen, dass diese 

nicht für alle von zentraler Bedeutung sind. Für das TAB ist Konsens jedoch unerlässlich und, 

so die Einschätzung der MdB, einer der Bausteine seines Erfolgs. Die Laufzeiten der Bera-

tungsprozesse müssen nicht zwangsweise lang sein. Im Gegenteil zeigen die WD, dass sie 

Expertise auch sehr zeitnah zusammenstellen können, was von ihnen als Dienstleistende des 

Parlaments auch erwartet wird. Sogar eine unmittelbare telefonische Beratung ist Teil des Lei-

tungsportfolios. Die Leopoldina ist ebenfalls in der Lage, kurzfristig zu reagieren, wie sie bei 
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tagesaktuellen politischen Themen mit Wissenschaftsbezug demonstriert. Der systemisch be-

dingte Taktgegensatz von Beratung und Politik kann daher nicht immer festgestellt werden. Es 

besteht jedoch die Gefahr, dass die wissenschaftliche Qualität der Expertise leiden kann, wie 

anhand der WD ersichtlich wird.  

 Zutreffend ist hingegen die Annahme, dass die zentralen Beratungsinstanzen der Wis-

senschaftspolitik von komplexen Abstimmungsprozessen abhängig sind. Die WD sind hier er-

neut als Ausnahme zu nennen, da sie als Dienstleistungseinrichtung auch auf dem kurzen 

Dienstweg ansprechbar sind. Für den WR, die EK und das TAB ist die Einbindung der Politik 

diesbezüglich nachteilig, wobei natürlich die hieraus resultierende Rückbindung auf der Ha-

benseite steht. Die Komplexität der Prozesse des ER leitet sich wiederum primär über seine 

Themen ab, wo hingegen die Leopoldina zusätzlich eine komplexe Institution selbst ist, die 

komplizierte Themenfelder in Kooperationsgefügen bearbeitet.  

 Alle untersuchten Beratungsinstanzen verfügen über den notwendigen hohen instituti-

onellen Rang, den sie fachlich erworben oder über ihre Zugehörigkeit zum Parlament erhalten. 

Auf der anderen Seite des Spektrums von TAB, WD und EK befindet sich die Leopoldina, die 

sich auf wissenschaftliche Exzellenz beruft und ihre Mitglieder auf Basis ihrer Meriten koop-

tiert. Die Zugehörigkeit zur Nationalen Akademie wird in Kreisen der Wissenschaft als Aus-

zeichnung verstanden. Das HTF, der WR und der ER setzen auch auf herausragende Persön-

lichkeiten aus dem Praxisfeld. Entsprechend verfügen alle untersuchten Beratungseinrichtun-

gen über eine gute Einbindung in Netzwerke. Das TAB, die EK und die WD sind vor allem 

auch in politischen Kreisen im informellen Abgleich, der WR und das HTF ebenso in wissen-

schaftlichen Kreisen. Der ER und die Leopoldina sind essenzieller Teil und taktgebend im wis-

senschaftlichen Netzwerk der Bundesrepublik.  

Da Partizipation kaum erfolgt, ist es für die Funktion der Beratungsinstanzen umso not-

wendiger, dass sie die Gesellschaft abbilden und lebensweltliche Probleme adressieren kön-

nen. Dies ist allen möglich, dennoch fehlt die strukturierte Einbindung, die dem TAB über das 

Stakeholder Panel und den Scan-Prozess möglich ist. Somit geht es um die Einspeisung einer 

Beobachtung oder die punktuelle Einbeziehung gesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure. 

Wie bereits erwähnt wurde, erfüllt daher keine untersuchte Beratungsinstanz eine umfassende 

deliberative Funktion, die sich in Arenenbildung und fortlaufende Diskussionen weiterentwi-

ckelt. Diese Aufgabe ist teilweise nicht vom Mandat abgedeckt, wird nicht vollumfassend oder 

nur unidirektional umgesetzt oder es fehlen notwendige Formate. Mit dem ER und der Leopol-

dina verfügt die Bundesrepublik jedoch über wissenschaftspolitische Beratungseinrichtungen, 

die dem Idealbild der neutralen Expertinnen und Experten entsprechen. Die WD äußern das 

gleiche Selbstverständnis, das jedoch durch das Auftragsverhältnis zur Politik abgeschwächt 

wird.  
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Trotz dieser funktionalen Einschränkungen ist die Beratungslandschaft für die inhaltli-

chen Herausforderungen der Wissenschaftspolitik gewappnet. Die thematische Ausrichtung 

der wichtigsten Beratungsgremien unterstreicht auch, dass die Wissenschaftspolitik aus Sicht 

von Bundestag und Regierung eng mit Innovation verwoben ist. Ob hier noch einmal ein Pa-

radigmenwechsel einsetzen kann, der diese Entwicklung umkehrt, ist unklar. In puncto Inno-

vationsfähigkeit oder anders betrachtet, dem Zwang zur Produktivität hat die Regierung mit 

dem HTF einen entsprechenden Impulsgeber an ihrer Seite. Aber auch der WR betont die 

Relevanz von Transfer und der Entwicklung einer entsprechenden Transferkultur. Er ist 

ebenso für die Weiterentwicklung der Neuen Governance von Bedeutung, indem er für das 

Exzellenzverfahren und die damit verbundene Elitenbildung und Wettbewerbsorientierung der 

Wissenschaft Mitverantwortung trägt. Die Digitalisierung wiederum ist für alle Beratungsein-

richtungen zumindest ein relevantes Querschnittsthema. Der Bedeutungsschub, den sie durch 

die Corona-Pandemie erfahren hat, könnte dazu führen, dass die Digitalisierung nun häufiger 

als Schwerpunktthema gefasst wird. Das Thema Internationalisierung wird von allen Bera-

tungseinrichtungen besetzt und bis auf das HTF und die EK sind alle in einem länderübergrei-

fenden Kooperationsgefüge eingebunden. Mit dem TAB, dem ER und der Leopoldina kann die 

Bundesregierung auf Beratungsinstanzen für die Themenbereiche Ethik, Risiko und TFA so-

wie die damit verbundenen wertebezogenen Fragestellungen zurückgreifen. Der ER und die 

Leopoldina verfügen dabei über eigene und dezidierte Kapazitäten, um von ausgewiesenen 

Fachpersonen Expertise selbst produzieren zu können. Die anderen Beratungseinrichtungen 

wiederum sind in der Lage, hierfür externe Expertise zu akquirieren. Die Risikoanalyse und die 

Technologievorschau finden sich wiederholt in der Vergleichsgruppe, was ihrer Relevanz für 

die Deutschland entspricht. Mit den EK verfügt schließlich auch die Legislative über die Mög-

lichkeit, sich zu Grundsatzfragen von Ethik und TFA beraten zu lassen. Durch die Schnitt-

menge der oben genannten Themen besteht jedoch die Gefahr der Gegenexpertise, wodurch 

ebenfalls die Wahrscheinlichkeit der Politisierung der Expertise steigt. Die Problematik des 

Expertendilemmas hat in der deutschen Wissenschaftspolitik somit Bestand.  

 

8.) Schlussbetrachtung 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, eine fundierte Ausarbeitung der Voraussetzungen, Her-

ausforderungen und Aufgaben der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik zu liefern. Hier-

bei galt der besondere Blick den Spezifika, die sich in und für die deutsche Wissenschaftspo-

litik ergeben. Darüber hinaus wurde anhand ausgewählter zentraler Beratungsinstanzen un-

tersucht, wie gut das Beratungssystem in der Bundesrepublik aufgestellt ist, um den komple-

xen Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. 

Zeigt sich nun im Gesamtbild eine Lücke in der Beratung? Thematisch nicht, dafür aber 

funktional-strukturell und vor allem mit Blick auf die Deliberation. Es ist fraglich, ob hier in naher 
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Zukunft mit weiteren Scharfstellungen zu rechnen ist. Die identifizierten Schwachstellen treffen 

ja auch auf die Beratungsinstanzen zu, bei denen die Politik starke Einflussmöglichkeiten hat. 

Wenn also ein Wandel gewünscht wäre, hätte man hier in der Vergangenheit leicht eingreifen 

können. Stattdessen wurden jedoch erste Erfolge in dieser Hinsicht wieder eingefangen. Es 

gibt konkreten Gegenwind aus der Politik und aus der Verwaltung des Bundestags. Im Gegen-

teil zeigt die Debatte rund um den ER, dass von Seiten des Parlaments sogar eine noch stär-

kere Kopplung gewünscht wäre.  

Mit der vorliegenden Analyse konnten übergreifende Schwächen in der Beratungsland-

schaft der deutschen Wissenschaftspolitik identifiziert werden. Dies betrifft zum einen unzu-

reichende Rückbindungs- und Verantwortungsstrukturen. Gerade die politiknahen und korpo-

ratistischen Beratungsinstanzen verfügen derzeit über die besten Rückkopplungsmechanis-

men, was im Gegensatz zu dem Wunsch steht, möglichst unabhängige Beratungsinstanzen 

zu haben. Natürlich ist gerade auch der externe Blick der Wissenschaftsgemeinschaft auf die 

Arbeit der Mitglieder in den zentralen Beratungsgremien nicht zu unterschätzen. Dennoch soll-

ten Wege gefunden werden, um das Verhältnis von Rückbindung und Freiheit auszutarieren 

und beides parallel zu ermöglichen. Eine einfache Möglichkeit wäre natürlich die verstärkte 

Einbindung der Zivilgesellschaft in Beratungsprozesse und der Ausbau der dialogischen Kom-

munikation.  

Aber nicht nur deswegen würde sich eine Überprüfung und Anpassung der Nutzung 

der Sozialen Medien anbieten. Wie bereits nahegelegt wurde, sollten die bidirektionalen Mög-

lichkeiten der Internetplattformen stärker genutzt werden, um die hier auftreten Konflikte rund 

um wissenschaftspolitische Themen anzunehmen und evidenzbasiert auszutragen. Das Be-

wusstsein für die Relevanz und Möglichkeiten der digitalen Kommunikation scheint dennoch 

vorhanden zu sein. Wieviel Soziale Medien man nun aber wirklich wagen will, ist jedoch noch 

unklar. Es zeigt sich, dass in puncto Kommunikation auch ein Kulturwandel abläuft. Vielleicht 

ist jedoch noch ein Generationenwechsel nötig, um weitere Schritte durchbringen zu können. 

Natürlich ist diese Zurückhaltung auch nachvollziehbar, insofern sie darauf zurückzuführen ist, 

dass das Bild der neutralen Wissensvermittlung nicht durch persönliches Engagement getrübt 

werden soll. 

Zumindest auf ihren eigenen Kanälen sollten die Beratenden jedoch für die Wissen-

schaft, ihre Themen und Prozesse einstehen. Insbesondere die Beratungseinrichtungen, die 

über proaktive Kompetenzen verfügen, sollten ihre Dialogbereitschaft ausbauen. Es fehlt noch 

häufig in der Öffentlichkeit an Verständnis für die Funktionsweise von Forschung, die jedoch 

unabdingbar als Innovationsmotor und zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Heraus-

forderungen sowie auch akuter Krisen, wie aktuell die Covid-19-Pandemie, benötigt wird. Da-

her sollten die Expertinnen und Experten ihr Engagement ausweiten und ihre Beratung in öf-
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fentlichen Arenen fortsetzen. Deliberation muss nicht nur angeschoben, sondern auch nach-

haltig betrieben und befördert werden. Hierzu braucht es neben den zu entwickelnden Forma-

ten natürlich auch Ressourcen.  

Gerade Beratende aus der Wissenschaft müssen aber schlussendlich vor allem mehr 

Partizipation wagen und die Zurückhaltung gegenüber gesamtgesellschaftlichen Kooperati-

onsprojekten ablegen. Die Devise lautet also: Mehr Partizipation wagen, und zwar im doppel-

ten Sinn. Zum einen durch Dialog und echten Austausch auf Augenhöhe, zum anderen durch 

die direkte und strukturierte Beteiligung der Öffentlichkeit an Beratungsprozessen. Während 

der Corona-Pandemie bestätigten sich die Bedeutung der Sozialen Medien und die Mehrwerte 

direkter Interaktion. Dabei zeigten sich aber auch die Konfliktpotenziale und Herausforderun-

gen, die sich aus dem Umgang mit Nichtwissen sowie den Methoden und Prozessen der Wis-

senschaft ergeben. 

 Der für nachhaltig mehr Partizipation und Dialog notwendige Kulturwandel hat aber 

keine Garantie zu gelingen. Nicht umsonst sind die Diskurse um die Grenzziehungen und 

Neue Governance der Wissenschaft nicht erst gestern aufgekommen, sondern begleiten die 

deutsche Wissenschaftspolitik seit geraumer Zeit. Die Frage ist auch, ob die intrinsische Mo-

tivation zu weiteren Schritten überhaupt ausreicht. Von Seiten der Fürsprechenden darf daher 

nicht vergessen werden, dass es ein langwieriger Prozess ist, für den konstant geworben wer-

den muss und bei dem es zu betonen gilt, was die Wissenschaft durch eine so gestärkte Ver-

ortung in der Gesellschaft gewinnt. Interne Widerstände, Sorgen vor einem Reputationsverlust 

und die Angst vor einer extern gesteuerten Wissenschaft in zuarbeitender Position dürfen nicht 

unterschätzt werden. 

Daraus folgert, dass die Literatur bezüglich ihrer Analysen noch einmal auf den Prüf-

stand gestellt werden sollte. Ist die Langwierigkeit der Öffnungsprozesse ausreichend beach-

tet worden? Wurde hinreichend untersucht, welche Handlungsmöglichkeiten die Politik hat? 

Am Beispiel der Sozialen Medien kann die Fragestellung aufgezogen werden, ob es eine Dis-

krepanz zwischen Anspruch und Realität der Wissenschaftskommunikation gibt und inwiefern 

sich die gesellschaftlichen Subsysteme hier unterscheiden. Niedrige Klickzahlen erlauben die 

Hypothese, dass die Bedarfslage der Öffentlichkeit oder die Relevanz der Internetmedien viel-

leicht überschätzt wurden. Die letzten Impulse aus dem BMBF zur Wissenschaftskommunika-

tion erhöhen den Bedarf der Analyse und die weitere Verbesserung der dialogischen Formate. 

Auf der einen Seite braucht es eine durchaus offensive Wissenschaft, die sich einbringt und 

ihre Methoden sowie Ergebnisse darstellt und verteidigt. Dies sollte aber auch bedacht und 

gezielt erfolgen, damit Ressourcen nicht für Videoproduktionen verbraucht werden, die kein 

Publikum haben, und anschließend an anderer Stelle fehlen. Die Politik könnte zukünftig auch 

eigene und zusätzliche Budgetzuweisungen für diese Leistungsaspekte machen, um die Öf-
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fentlichkeitsorientierung zu stärken. Zeitgleich muss der Kulturwandel der Wissenschaft be-

gleitet und Raum für diesen geschaffen werden. Indem man Erfolge sichtbar macht, kann die 

Debatte um Leistungsanerkennung und Rechtfertigung sinnvoll befördert werden.  

Es braucht also auch die Unterstützung der Politik, von der aktuell die Finanzierung der 

Beratungsaktivitäten abhängt. Die Frage wird hierbei sein, wie stark sie im Tausch in diese 

Themenkomplexe reinsteuern möchten und welche Freiheitsgrade erhalten bleiben können. 

Eine finanzielle Abnabelung der Beratungseinrichtungen ist unrealistisch, da es keine alterna-

tiven Mittelquellen gibt. Drittmittel stellen auch keinen Ausweg dar, da mit ihnen keine Plan-

barkeit möglich ist, das Aufkommen in diesem Feld zu gering ist und ihre Rolle wissenschafts-

intern nicht unkritisch gesehen wird. Die Mittelherkunft dürfte daher auch in Zukunft unverän-

dert bleiben, es sollten jedoch größte Freiheiten in der Verausgabung zugesprochen werden. 

Die Bereitschaft der Politik, noch mehr Kontrolle herzugeben, dürfte jedoch gering sein.  

Mit Blick auf das institutionelle Design der Beratungsinstanzen ist es dringend empfoh-

len, die Besetzung der Gremien an verschiedenen Stellen zu überarbeiten. Allgemein gilt, dass 

es an Transparenz zu Prozessen und Personalien mangelt. Auch die unzureichende Inkorpo-

ration der Zivilgesellschaft gilt es zu beanstanden. Es müssten daher nachvollziehbare Ver-

fahrenswege entwickelt werden, die transparent hinterlegt werden. Da, wo bereits jetzt GO 

existieren, sollten entsprechende Formalia entwickelt und eingepasst werden. Die Beratungs-

instanzen sollten idealerweise laufend über ihre Auswahlverfahren und die Begründungen hin-

ter der Mitgliederbenennung informieren. Gleiches gilt auch für den Umgang mit externer Ex-

pertise, der zu intransparent abläuft und für den kodifizierte Standards festgelegt werden soll-

ten. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da sich die Politik, die bei fast allen untersuchten Bera-

tungseinrichtungen über die Besetzung entscheidet, nur ungern in die Karten gucken lässt und 

sich durch die Transparenz ihrer Personalpolitik angreifbar macht sowie die legitimierende 

Wirkung der Expertise gefährden könnte. Ebenfalls fraglich ist, ob der Wille für die Änderung 

der Besetzungsstruktur der Beratungseinrichtungen vorhanden ist. Die Untersuchung zeigt, 

dass Alltagsexpertinnen und -experten, entgegen der Bewerbung und der Feststellung ihrer 

Relevanz in der Fachliteratur, kaum relevant für die praktische Beratungsarbeit sind. Dies kann 

sicherlich ebenfalls mit der Sorge um den wissenschaftlichen Status der Beratenden sowie 

einer Zurückhaltung vor dem zusätzlichen Aufwand der Einbindung von Laiinnen und Laien 

erklärt werden. Die Potenziale für eine Stärkung der legitimierenden sowie der rationalisieren-

den Wirkung der Expertise durch die verbesserte Implementierung von Alltagswissen sollten 

dennoch nicht liegengelassen werden.  

Auch die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Beratungsinstanzen sollten weiterentwi-

ckelt werden. Die Standardisierung und Kodifizierung entsprechender Verfahren würde deut-

liche Vorzüge mit sich bringen. Durch Evaluationsprozesse und Peer-Review-Verfahren könn-
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ten zusätzliche Ebenen der Leistungssicherung eingezogen werden. Eine Steigerung der fach-

lichen Robustheit wäre natürlich auch im Sinne der Politik. Darüber hinaus würden zusätzliche 

Kontrollinstanzen auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Beratung weiter steigern. Leitli-

nien und Kodizes sollten hierbei auch unbedingt die Empfangsseite bedenken. Die Umsetzung 

liegt dabei erneut in den Händen der Politik. Dass sich diese wohl nicht selbst weiter regulieren 

möchte, liegt jedoch auf der Hand. Argumentativ wäre dies sicherlich leicht damit zu vertreten, 

dass die Freiheit der politischen Entscheidungsfindung gewährleistet bleiben muss.  

Daher wäre es umso wichtiger, die Beratungsinstanzen nicht nur zu mehr Qualitätssi-

cherung zu bewegen, sondern auch Verstöße gegen wissenschaftliche Regeln und Redlichkeit 

mit konkreten Sanktionierungsmodellen zu hinterlegen. Ein Maßnahmenkatalog ist, nicht zu-

letzt durch seine Drohwirkung, wirksamer als die reine Selbstverpflichtung. Ein öffentliches 

und mit Kriterien versehenes Sanktionierungsmodell schafft Verfahrenssicherheit. Es schützt 

vor falschen Anschuldigungen und macht ebenso den Schritt leichter und sicherer, Fehlver-

halten zu melden. Natürlich braucht es für solche Verfahren Entscheidungs- und Durchset-

zungsinstanzen, was, im besonderen Maße für kleine und nicht dauerhafte Beratungseinrich-

tungen, die wahre Herausforderung sein dürfte. 

Abschließend muss festgehalten werden, dass die Wissenschaft nicht um den Blick 

nach innen herumkommen kann. Sie muss ihre Position reflektieren und einen Realitätsab-

gleich machen. Was will die Öffentlichkeit? Was will die Forschung? Auch wenn es mittlerweile 

viele Vertreterinnen und Vertreter einer öffentlichkeitsgerichteten Wissenschaft mit einem pro-

gressiven Grundverständnis gibt, verfahren viele noch immer nach dem Muster der alten 

Schule. Der nachrückenden Generation wird es durch Evaluationsvorgaben erschwert, auch 

abseits der Forschung Fuß zu fassen. Hier sind Wissenschaftsadministration und -politik ge-

fragt, Freiräume zu schaffen, um die Nachwuchsförderung zu stärken. Es braucht letztlich also 

einen ehrlichen Austausch dazu, wohin die Wissenschaft will und was man ermöglichen 

möchte. Auch hierzu müssen noch die Arenen geschaffen werden, um dies gesamtgesell-

schaftlich zu diskutieren. 

 Welche zukünftigen Entwicklungen und Tendenzen sind nun abzusehen? Die Leopol-

dina zeichnet sich in der Vergleichsgruppe als Beratungsinstanz mit den vielversprechendsten 

Potenzialen aus. Sie weist die wenigsten Schwächen auf und ist in der Lage, sich selbstständig 

strukturell und inhaltlich weiterzuentwickeln. Ihre Einbindung in die Vorhaben zur Stärkung der 

Wissenschaftskommunikation durch das BMBF zeigt, dass die Nationale Akademie auch von 

Seiten der Politik als potente Sparringspartnerin und wertvolle Ratgeberin gesehen wird. Be-

züglich der EK ist es wiederum von Interesse, ob es beim Trend zu weniger Öffentlichkeit bleibt 

oder eine erneute Wende erfolgt. Den langsamen Wandel, der beim TAB und auch den WD 

eingeläutet wurde, gilt es ebenfalls zu beobachten. 
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 Als Potenzialfeld der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik zeichnet sich die TFA 

des Bundestags ab, die jüngst erst eine Weiterentwicklung erfahren hat. Mit dem sogenannten 

Zukunftskreis hat sich das BMBF ein weiteres Beratungsgremium für die Vorausschau ge-

schaffen. Vielleicht kann er die schnellen Prozesse liefern oder die Beteiligungsformate entwi-

ckeln, die der Bundestag von seiner TA benötigt.  

 Viele der identifizierten Stellschrauben zur weiteren Verbesserung der Beratung in der 

Wissenschaftspolitik liegen in den Händen der Politik. Es liegt also in der Verantwortung der 

Beratungsempfängerin, ihre Beratungsinstanzen mit weiteren Freiheitsgraden auszustatten 

und ihre gesellschaftliche Wirkungsmächtigkeit zu stärken. Die hieraus resultierende Stärkung 

der fachlichen Robustheit sowie des Gesellschaftsbezugs der Expertise ist auch von der Politik 

zu befürworten, da es in ihrem Interesse liegt, den bestmöglichen Ratschlag zu erhalten. Falls 

sie dann in der Ausarbeitung der Kriterien zur Weiterentwicklung der Beratungslandschaft wie-

derum auch auf die Wissenschaft hört, dann sollte sie die oben genannten Chancen wahrneh-

men, da deren Ableitung auf Basis der Fachliteratur zur Wissenschaftspolitik ermöglicht wurde, 

und nicht am Modus der Politik festhalten. Es kommt aber natürlich ebenso auf die wissen-

schaftsinternen Einigungsprozesse an, deren Ausgang nicht mit Sicherheit vorhersehbar ist. 

Die Politik hat die Möglichkeit, hier mit Anreizen und Impulsen hineinzuwirken, sollte aber tun-

lichst darauf achten, nicht zu gestalten, nichts aufzuzwingen, aber Räume und Wege zur Er-

möglichung zu schaffen.  

 Die Relevanz der Politikberatung in der Wissenschaftspolitik wird zukünftig mit Sicher-

heit nicht abnehmen. Die gegenwärtigen Herausforderungen – und allen voran die Corona-

Pandemie – belegen nachdrücklich und plastisch die zentrale Bedeutung von Expertise für 

politische Entscheidungsfindungen sowie die gesamtgesellschaftliche Deliberation. Die Wis-

senschaft kann, in ihrer progressiven Form, Antworten auf politische und gesellschaftliche Fra-

gestellungen liefern und dabei ihre eigene Position stärken sowie ihre eigenen wissenschaftli-

chen Grundlagen in der Praxis weiterentwickeln. Daher kann davon ausgegangen werden, 

dass sich auch die Politikberatung stärker in den Dialog mit der Gesellschaft bewegen wird. 

Neben dem Austausch als Signal geht es hier aber auch darum, echte Mehrwerte zu generie-

ren, Beratungsprozesse und Expertise zu verbessern und durch deliberative Praktiken die po-

litische Entscheidungsfindung zu verbessern. 
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